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V o r red e.

Ich habe mir die Aufgabe gestellt, die Grunds

satze des Kirchenrechts der beiden christlichen Religions

parteien, wie sie jetzt praktisch gestaltet sind, aus

den Quellen zu entwickeln, mich aber dabei auf den

Rechtszustand beider in Deutschland beschränkt.

Die Darstellung ist nicht bloß auf die Quellen des

gemeinen Rechts, sondern zugleich auf die Rechtsnor

men gegründet, welche in den einzelnen deutschen

Staaten bestehen; doch habe ich auf diese nur in so

weit Rücksicht genommen, als nochwendig war, um

zu zeigen, auf welche Weise sich das partikuläre Kir

chenrecht an das gemeine anschließt, bei welchen Leh

ren es im Wesentlichen bei diesem stehen bleibt, bei

welchen es dieses unmittelbar oder mittelbar abändert,

oder genauer bestimmt, und aus welchen Principien
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die Bestimmungen hergeflossen sind, welche man in

den Gesetzen der einzelnen Staaten findet. Ich glaube

daher, daß die Darstellung zugleich für eine Einlei

tung in das particuläre Kirchenrecht gelten kann, in

sofern eine Zusammenstellung der Einzelnheiten eines

solchen ihre wissenschaftliche Grundlage immer in den

hier entwickelten Grundsätzen wird suchen müssen, und

jene meistens schon aus diesen verstanden und ange

wendet werden können. ,- '

Bei dem Kirchenrecht der Protestanten habe ich

mich bemüht, die wahre Grundlage desselben, die öf

fentlich aufgestellte Lehre der Religionspartei, voll

ständiger zu entwickeln, als bisher geschehen ist, und

ich glaube auf diesem Wege, durch Erklärung der Be

deutung des Bestehenden aus dieser, die Principien

des protestantischen Kirchenrcchts fester begründet zu

haben, als meine Vorgänger. Diese Methode führte

auf das Resultat, daß das Bestehende, obwohl es sich

auf jene Grundlage nothwendig stützen muß, mit der

selben nicht immer consequent zusammenhängt, sondern

oft aus unrichtiger Anwendung richtiger Grundsätze

noch öfter aber aus der Anwendung solcher Grundsätze,

welche die evangelische Kirche überhaupt nicht anerken-
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nen k an» , entsprungen ist. Ich habe eS daher fiir

angemessen gehalten, wenigstens anzudeuten, wie die!

bestehenden Einrichtungen im Sinne der evangelische«

Lehre verbessert werden, könnten, das Bestehende aber

von dem erst zu Begründenden stets gesondert gehalten.

Hfl" Beziehung auf die Anordnung des Stoffs be-

darf es kaum der Bemerkung, daß die Grundlage der

Darstellung in nichts Anderem bestehen konnte, als in

einer Zusammenstellung der Shassachen, ' aus welchen

sich der gegenwärtige Rechtszustand der Kirche erklärt.

Alle neuere Bearbeiter des Kirchenrechts , welche nach

wissenschaftlichem Zusammenhang streben, sind von

diesem Standpunkt ausgegangen; die meisten haben

aber die Geschichte der Quellen des Kirchenrecht5 von

der geschichtlichen Darstellung der kirchlichen Verhält,

nisse getrennt, durch welche sie eine feste Grundlage

für die dogmatische Entwicklung zu gewinnen gesucht

haben, während ich in dem ersten Buch, unter der

Überschrift „geschichtliche Vorkenntnisse» beidcS verbun

den habe. , Mir scheint diese Verbindung unerläßlich,

wenn die Geschichte der kirchlichen Einrichtungen ver

ständlich werden soll; nur würde es die Uebersicht ge

stört haben, wenn über vre Quellen, welche für das
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heutige praktische Kirchenrecht die wichtigsten find, schon

hier alles, beigebracht worden wäre, was zu der Lehre

von den Rechtsquellen, welche einer dogmatischen Er

örterung zur Grundlag« dienen soll, nothwendig ge

hört. Ich Habe daher in dem zweiten Buch noch eins

mal auf einen Theil der schon im ersten berührten

Quellen zurückkommen müssen, glaube aber nicht, daß

man diese Anordnung als eine Wiederholung wird

tadeln können, da zwar derselbe Gegenstand berührt,

aber an beiden Orten aus einem verschiedenen Ge

sichtspunkt behandelt wird. Im ersten Buch habe ich!,

mich übrigens, wie in der Darstellung überhaupt,

darauf beschränkt, nur das, was für die deutsche

Kirche wichtig ist, zu berühren. Daher ist z. B. die

Geschichte der Rechtsquellen der griechischen Kirche

nicht weiter verfolgt, als es nothwendig war, um die

Bedeutung der ältesten Grundlagen des Corpus, juris

LSttonicI zu erklären, manches aber auch wieder aus

eben diesem Grund, ausführlicher erörtert, als man es

in einer bloßen geschichtlichen Einleitung zu einer

dogmatischen Darstellung erwarten möchte, z. B. der

Ursprung der sogenannten dsuones ^poLtolorurQ.

Die Anordnung des Stoffs vom dritten Buche an
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ist im Wesentlichen die nehmliche, welche ich früherhin

bei Vorlesungen befolgt habe. Mir Hat sie immer

bequem geschienen, obwohl ich gern zugeben will, daß

die einzelnen Lehren auch anders gestellt werden tonn?

ien. , Ich bin aber der Meinung, daß jeder Schrift,

steller das Recht ansprechen dürfe, die Ordnung) .;»

befolgen, welche ihm für die Darstellung nach seiner

Vorstellunqsart am meisten zusagt, , und daß es/unnütz

fky, übi?r die Veränderungen, die? sich dabei »ach der

Ansicht Anderer hätten anbringen lassen, mit ihm ztt

rechten. In den - Beurtheilungen wissenschaftlicher

Werke ist es zwar gebräuchM die. der

Verfasser seiner Darstellung gezogen, und die Anord,

nung, die er befolgt hat,' einer' sörgMtigcn 'Kritik zu

unterwerfen; eben deßhalb wird aber dann gewöhnlich

für die Beurtheilung dessen',' was er über seinen Ge<

genstand gesagt hat, kein Raum mehr gefunden.

Da mein Bestreben' durchaus auf Entwicklung der

Grundsätze aus den Quellen gerichtet war, fo habe ich

selten andere Schriftsteller angeführt, als wo eS auö

besonderen Gründen nothwendig war. Dahin gehört

am häufigsten, wenn eine durchaus irrige Ansicht zu

rügen, oder wenn der Vorwurf dadurch abzulehnen
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war, daß der Grundsatz von einem Katholiken nicht

zugegeben werden könne, der bekanntlich den Schriftt

stellern der evangelischen Kirche, von der Gegenpartei

v.t gemacht wird« Wo solche Veranlassungen fehlten,

schien es mir Uberflüssig, auf Werke zu verweisen, wo

weitere Belehrung zu finden ist, da unsere Literatur

des Kirchenrechts an Büchern, wo sich dergleichen

Auskunft findet, reicher als an solchen ist, die sich mit

der quellenmäßigen Entwicklung der Grundsätze be,

fassen«' . .

Der zweite Band, welcher die vier übrigen Bü

cher umfassen soll, wird in Kurzem folgen.

Ammern bei Minsen, de»«>.Axrll 1SZ1. ^. .

^ . , , Karl Friedrich Eichhorn.
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K. AI. «per», «ursiN. frstr. LsIIorini,. V«»

not. 175Z. »«1. Z kol.

Die ältesten Geschichtschrciber der Kirche, Eusebius, Rufl°

nus, Socrates u. s. w., wo keine Ausgabe angeführt ist, nach

den Uebersetzungen von Nuseulus und Lsmersriu» : Lcclesi».

,t!cs« Kistoris« suvtoreg — Lsiil. >5ö4.

l. Standpunkt der Untersuchung.

Jede Religion muß ihrem Wesen nach als etwas meh

reren Menschen Gemeinsames gedacht werden. Betrachtet

man sie als eine Lehre, welche ein Einzelner über Gegen

stände der religiösen Erkennrniß für wahr hält (Religion

im objectiven Sinn), so könnte auch eine natürliche

Religion, die durch freie Thätigkeit des menschlichen

Geistes mittelst der bloßen Vernunft entwickelt scyn soll,

ohne fortgesezte und vereinte Thätigkeit nicht zur

Ausbildung gelangt seyn; ihre Entstehung sezt also we

nigstens eine Schnle voraus, und ihre Verbreitung muß

zugleich als eine nvthwendige Thätigkeit ihrer AnHanger

betrachtet werden, da eine wahre religiöse Ueberzcugnng

nicht ohne das Bestreben gedacht werden kann, auch An

dere für diese zu gewinnen. Noch mehr fällt das wesent

lich Gemeinsame einer geoffenbarten Religion in die

Augen« Sie ist schon ihrem Ursprung nach etwas objectiv

Historisches, das mitgetheilt wurde, um weiter ver

breitet zu werden, und sie muß zunächst durch fortge

sezte Mittheilung und Belehrung in ihrem Bestehen ge

sichert werden.

Eben so wesentlich erscheint das Praktische jeder

Religion (die Religion im subjektiven Sinn) als etwas
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mehreren Menschen Gemeinsames. Besteht es auch zunächst

in einem Zustand des Gemüths des Einzelnen, wel«

cher durch den Glauben an religiöse Wahrheiten hervor,

gebracht wird, so bewirkt dennoch jener nothwendig durch

äußere Handlungen, in welchen er sich ausdrückt, eine Ge«

meinschaft mit Anderen. Der sinnlichen und geselligen

Natur des Menschen ist ein äußerer gemeinsamer Gottes«

dienst Bedürfnis, der jenen Zustand des Gemüths erweckt,

befestigt und in äußeren Handlungen sinnlich ausdrückt;

überdieß hat jede Religion eine Beziehung auf gesellschaft»

liche Verhältnisse, da sie auch Pflichten gegen Andere auf»

legt. Von dem Daseyn einer gemeinsamen Religion ist

daher eine Thätigkeit ihrer Bekenner unzertrennlich, welche

auf ein gemeinsames religiöses Leben gerichtet ist, und sie

nicht nur zu einer geistig verbundenen Gemeinde

vereinigt, sondern zugleich, so fern keine äußeren Hiuder,

niste entgegenstehen, nothwendig auch ein äußerlich geord»

netes gesellschaftliches Verhältniß unter ihnen entwickeln

muß.

Die Natur des lezteren läßt sich nicht allgemein be«

stimmen; als etwas Aeußerlickes fallt es mit der bürger«

lichen Gesellschaft in eine Sphäre, und kann, da es sich

dem Einfluß derselben nicht zu entziehen vermag, auf die

mannichfaltigste Weise gestaltet werden. Es kann nicht

einmal zu dem Wesen einer solchen Verbindung gerechnet

werden, daß sie als eine dem Staat gegenüberstehende Ge«

meinde betrachtet werden müßte. Das Alcerthum zeigt sie

allenthalben als einen Theil der öffentlichen Einrichtungen,

und abgesehen von einer Religion, zu deren Inhalt es

I..
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gehört, daß diese Außere Verbindung eine andere Beden«

tn„g haben müsse, erscheint jenes Verhältniß selbst als

das einfachere und der Natur sowohl der bürgerlichen Gc«

sellschaft als der Religion am meisten angemessene, da bür

gerliches und religiöses Leben ihrem Wesen nach nicht ge

sondert sind, vielmehr das sittliche Princip der Religion

alle geselligen Verhältnisse durchdringen soll.

Ein anderes Verhältniß wurde das der ältesten christli

chen Kirche. Das Christenthum schied seine Bekenner durch

den Gegensatz heidnischer Sitte und Philosophie, und christ

lichen Glaubens und christlicher Moral, in Beziehung auf

so viele Verhaltnisse von allen Nicht-Christen, daß sich jene

nothwendig als eine äußerlich verbundene Gemeinde bettach

ten mußten, welche sich eher dem Staat gegenüberstellte,

weil er mit dem Heidenthum in Eines zusammen fiel, als in

irgend einem bestimmten Verhältniß mit demselben verbin

den konnte (1). Eine solche Verbindung war erst in einem

Christlichen Staat möglich; vielmehr begann mit der

(,) LpKtt. ,, I!. II. Cor. 4, 4. Vergl.: Gieseler Lehrb.

der Kirchengesch. B. i. S. wo, 127. (der 2ten Ausg..) Den

Römern erschien die Gesinnung der Christen eben lvegen je

nes Gegensatzes als ockium gvneri, Kumani, und da ihnen

Heidenthum und Staatseinrichtung identisch war, ihr reli

giöses Leben als Verbrechen, r s v i t. ^nn. XV, 44. 8u«.

ton. »ero IS. Die mancherlei Auswüchse, von welchen das

kirchliche Leben in den ersten Jahrhunderten so wenig frei

war als in späterer Zeit (I>. ^ ?sot«. Lom». äs vi,

«zusm religio LKrigtisns zier tris priors sseoul» «6 Ko>

ininurn gvimos .10 vitsm Ksbuit. Kott. 1790. 4 ), trüge«

indessen wohl auch dazu bei, jene Ansicht zu befestigen.
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Entstehung des ChristenthumS ein Kampf zwischen Hei-

denthum und Christenthum, der in der inneren Natur bei

der nothwendig begründet war; als ein Kampf zwischen

Staat und Kirche erscheint er nur vermöge jenes Gegen

satzes; aus demselben Grunde aber kann auch in den er

sten Jahrhunderten der christlichen Kirche keine Entstehung

und Entwicklung ihrer Verhältnisse zum Staat überhaupt

gesucht werden. Sie war durch ihren Gegensatz gegen

einen heidnischen Staat lediglich ihrer Autonomie überlas,

s«n; der Ursprung und die Gestaltung einer Verbindung

zwischen beiden gehört erst der Zeit nach dem Siege deS

Chrisienthums über das Heidenthum an.

N. Ursprung der christliche» Klrche.

Die ältesten Nachrichten (Evangelien), welche von

Christi Lehren und Thaten aufgezeichnet wurden, melden,

daß er den von ihm erwählten Aposteln den Beruf er-

theilte, seine Lehre und Gebote allen Völkern zu verkün

den, die, welche an ihn glaubten, durch die Aaufe (1) in

das geistige Reich (2) aufzunehmen, das er zu gründen

gekommen war, und den Reuigen ihren Sünde zu verge

ben (3). Die Gemeinde (f'xx^cn«) Christi, welcher er

ewige Dauer verhieß (5), war daher von den ältesten Zei

ten her den Christen die geistig verbundene Ge«

s/) Hl«tll>. XXVII, ly.

<2) 5o«nn. XXVIII, 36. I.u<-i XVII, ,«,< li.

(3) 1»l«»tb. XVI, ly. Icnn^ XX, ll— l3.

(4) zis ttk. XVI. ,8- XVIII, ly. 2«. XVIII. !°.
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meinde seiner Gläubigen (5); mit demselben Aus-

, druck bezeichneten sie aber auch die Gesammtheit der Be

kenner der christlichen Religion, die sich an jedem einzel

nen Ort zur Ausübung derselben vereinigten (6); und un

ser deutsches Wort Kirche (7) hat denselben Doppelsinn

erhalten.

Vorschriften Christi über die Einrichtung einer solchen

äußerlichen Gemeindeverbindung werden in den Evange,

lien nicht erwähnt. Die älteste entstand zu Jerusalem un

ter den ersten Bekenner,, Christi; an anderen Orten wurde

sie durch die Thätigkeit der Apostel und der Gehülfen der

Apostel gegründet, deren sich Jene nach der Anordnung Chri

sti (8) bei der Vollziehung des erhaltenen Auftrags be,

(5) LpKvs. I, 22. 2Z. V, 27.

(S) ^ct. ^post. XV, 22. coloss. IV, 15. »6. rksg.

«»I. I, I,

(7) Das Wort selbst kommt ohne Zweifel von xvpkllxo,'. Lv.

, olosis hieß schon frühzeitig (z. V. bei Tertullian um das

Jahr 200) auch das Gebäude, in welchem sich die Gemein

de versammelte (LinzKsm ^nticz. ecvles. eck. Halens.

L«m. z. «Sß. I,z seq.); auf -ine ahnliche Weise wurde

umgekehrt, nachdem das Wort ckon. .ieum. x^,«xo>, in de»

Germanischen Sprachen für das Ltrchengebäude üblich gewor

den war, die Gemeinde von diesem benannt. Wie übrigens

das Griechische Wort in die Germanische» Sprachen gekom

men ist, bleibt zweifelhaft. Die Franken scheinen nach I..

8«I. tir. 71 und I,. Li«. t!t. z« bis ins yte Jahrhundert

andere Worte gebraucht ,zu haben ; noch Kero (bei «olcksst.

»eripk. rer. ^lem. ?om. 2 ?. I p. 7ö) Übersetzt eoclesi»

durch Ssmsvunga. JZergl. Lvoarck zur I« üiuusr. lit. Z«-

<8)^.uc. X, ,. LxKes. IV, li.
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dienten (y). WaS man auS den Nachrichten in der Apo

stelgeschichte und den Briefen der Apostel, von der inne

ren Einrichtung der ersten Gemeinden weiß, ist folgendes :

Für alle Angelegenheiten ihrer Verbindung hatten

sie mehrere Vorsteher (10), welche bald A e l t e st e (n^-

,Är«««t) , bald Aufseher (tm'axoirot) genannt wer

de» (11). - . >

II. Wenn nach der Natur des Glaubens und der

Zehre der Apostel (12) das erste Streben jedes Chri

sten seyn sollte, sich im Glauben zu vervollkommnen?

so mußte ein Lehramt, welches den Einzelnen hierbei

unterstüzte, als das erste Bedürfniß jeder Gemeinde be

trachtet werden. Die Verwaltung desselben gehörte zum

Beruf sämmrlicher Vorsteher (tZ), wiewohl es nicht von

allen würklich ausgeübt zu werden brauchte, und wer sich

dazu nicht fähig hielt, sich auf die übrigen Functionen

des Vorsteheramtes beschranken mochte (14). Zugleich

aber wurde es in diesen ältesten Kirchen als ein Recht je-

<y) 4 ct. ^post. XIII, 5eq. K«n>. XVI. Vit. l, 5.

slo) ^«l> ^post. XIV, 2Z. ?KiIipp. I, l.

<n) Direct ergiebt sich dieser Sprachgebrauch aus Vit. I, s./.

4et. Xp«»t. XX, ,7. 28.; indirekt aus anderen Grellen,

welche keine anderen Beamten der Kirche kennen,' als Bi«

schöfe und Diaconen. rkilixx. I, 1. I. ^iin. III, 1^ 8-

i^Z) ?> k. I. ?-

il«) l> ri». V, 17.
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des Mitgliedes betrachtet, durch Lehre, Gebet, begeisterte

Rede und Ermahnung nach Kräften und innerem Beruf

auf die Versammlung zu wirken ; über Reinheit der Lehre

sollten die Vorsteher wachen und Mißbrauch dieser Frei,

heit verhüten (15),

III. Der Beurtheilung der Apostel, welche Christus

selbst zu Lehrern aller Gemeinden bestellt hatte, fiel es an«

heim, wer bei einer erst gebildeten Gemeinde zur Verwalk

tung eines Lehramts und zur Leitung ihrer Angelegenheit

ten im Geiste Christi tüchtig zu halten wäre. Die ersten

Vorsteher wurden daher allenthalben von den Aposteln

selbst oder von den Gehülfen bestellt, deren sie sich zur

Organisation der Gemeinden bedienten (W). Ueber die

Form, in welcher ihre Bestellung späterhin geschah, fehlt

es an sicheren Nachrichten; gewiß ist, daß die Zustim

mung der Gemeinde zu ihrer Bestellung erforderlich

war (17).

(15) I. c«r. XII, 2g— Zl. XIV. ?!t. I, y u. f. Gleseler

a. a. O. B. l. S. 98. Nur dcn Weibern wurde von den

Aposteln öer Gebrauch jener Freiheit untersagt. I vor.

XIV, Z4. I ?im. Ii, il, 12. Spuren der ältesten Ein«

rtchtung fanden sich noch zu Anfang des Ztc>, Jahrhunderts

in dem Gebrauch einzelner Kirchen. LuseKii Instorj» 0«.

«Ivsisstics. I<iK. 6. Oso. 20.

(lS) X«,. ^z>«zt. XIV, 22. V>5. I, S

l>7) Das geugniß hierüber bei Bischof Clemens von Rom

» (er»' ^ ><1 OorilltK. §.44, bei övkoenemsull ?«ntik.

Kam. «piit. psg. 44.) ist in Hinsicht der Form ni.cht ganj

deutlich, ^poitoli «««c^u» noipri per Dominum uoilrum
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!V. In den religiösen Versammlungen der Christen

bilde« sich ein äußerer Gottesdienst, dessen noch sehr unbe

stimmte Form, wie sie bald nach der Apostolischen Zeit

»«, in einer Schutzschrift Justin'S des Märtyrers (13)

für das Christenthum (um 159) und einem Bericht von

Plinius d. I. an Trajan über die Christen in Bithy-

5«nm OKristum ««Fvoverunt , kutursm esss As noinlas

koi«o«pstu« vo^iteiltZonem. Lsm ißitur ob causam per»

kectsm prseooziiitioiiem sZepti, prsvlliotos (episcopoi)

eomtilueruot, so 6einceps kuturs« s»ooe«i«ni» Ksno trs»

äiäerunt rvgulsm, ut, «um illi aeeossissent, inlnisterium

eoriim sr inuuu« slii proksti vir! «eiperent. <^ul ig!»

kur sd ill!», sut ösineepz sb »Iiis vir!s eilniii» (Ä^v/i/ou»'

axößlüx), covsentionte ««clesls univvrsa, constitut! sunt —

Man kann sich unter dem Allsdruck sd sliis v!ri, eximii»

nicht wohl andere als die' Ordtnirenden denken; «b aber

hiermit das Presbyterium, welches mit Zustimmung der Ge

meinde einen von ihm selbst vorgeschlagenen Vorsteher a»

die Stelle eines abgegangenen bestellte, gemeint ist, oder oh

schon zu Clemens Zeit eine ähnliche Form gebräuchlich war>

»ie sie Cyprian beschreibt (s. unten Abs. Hl. Note 2?), oder

ob es gar keine bestimmte Form gab, und nach den Umständen

bald die besonders geachteten Vorsteher benachbarter Ge«

meinden,'bald die Vorsteher der Gemeinde selbst die Ordl-

natttn verrichteten, und Clemens eben deshalb so unbe

stimmt spricht, bleibt zweifelhaft. Nach den damaligen Ver

hältnissen der Presbyterlen ist wohl das lezte das wahr

scheinlichste. Die späteren Formen der Ordination können

sich nicht »ohl früher gebildet haben, als ein allgemein an

erkannter Unterschied zwischen Bischof und Presbyter.

l,8) lieber sein Leben und seine Schriften s. Schröckh Air«

chkngesch. Th. Z Seite 17 u. f. Einen Auszug aus der be.

treffenden Stelle S. 27.
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nien (19) aufbehalten worden ist. Jeden Sonntag ver

sammelten sich alle Christen einer Stadt und ihrer Um«

gegend an einem bestimmten Ort: heilige Hymnen und das

Gebet eines Vorstehers eröffneten den Gottesdienst; hier

auf wurde aus der h. Schrift vorgelesen und hieran Lehre

und Ermahnung geknüpft; dann folgte gemeinsames Ge

bet, zulezt Feier des Abendmahls. Fromme Gaben, wel

che Einzelne dargebracht hatten, dienten zur Unterstützung

Dürftiger, Kranker, der Waisen und Wittwen, besuchender

Brüder; ihre Austheilung war besonderen Kirchendienern

(F«!xov«t) unter Aufsicht der Vorsteher anvertraut, wel,

che von Jenen auch sonst in ihren Amtögeschaften unter-

stüzt wurden (20).

V. Die äußerliche Gemeindeverbindung sollte als ein

Abbild der geistigen Kirche Christi erscheinen, durch den

moralischen Wandel ihrer Mitglieder nach Christi Lehre:

man ließ die neu aufzunehmenden Mitglieder bei der Taufe

versprechen, diese Gebote zu halten (21); und wer in offen-

(19) riini: ep. x, 97. Aus den Aussagen der Christen, die

er verhört hatte.

(2«) ^«t. äpost. VI. I rini. III. Für die, Armenpflege

und Wartung der Kranken wurden auch Dtstonissjune» an

gestellt, welche Wittwen seyn mußten. I V. Vcrgl.

L in gl, am antiiz. «cel. ecl. llslvus. lom. i. vsg. Zi geiz.

<k,) Auf die förmlich übernommene Verpflichtung geht in

Plintus Bericht: ,,8««r«,nenl« , non i» »eelu» »üquocl »o

«bstringors, sv^ 71« furk«, 1,0 Istroeini« , »s aclulteris

eommittürent, no Löem ssllervnt, n« <Z?no>inim avpellsti

sdnegsrsntz" — wie »gu «Uch das Wort »«rsmontum

erklären mag.
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kundiger Sünde lebte, sollte nach der Vorschrift der Apostel

nicht in der Gemeinde geduldet werden (22); wer Reue

und Besserung bewies, wurde wieder aufgenommen (23).

Vl. Eine Art von höherer Aufsicht über alle Ange

legenheiten einzelner Gemeinden führten die Apostel (24),

jeder vornehmlich über diejenigen , die er selbst gegründet

hatte (25); von ihnen selbst erwählte Gehülfen unterstüz-

ten sie hierin, und waren besonders auch bestimmt, das

Chlistenchunl weiter zu verbreiten (26).

,, ^ in?',',.,' - '.

Ul. Entstehung tes Clericatstanoes, der bischifilchen Gewolt

-, .- und bischöflichen Hierarchie.

Die Apostel hatten das Jüdische Priesterthum aus

drücklich aus der christlichen Kirche ausgeschlossen (l).

Gleichwohl gefielen sich die Lehrer der Gemeinden in der

Vergleichung Jüdischer und Christlicher Einrichtungen, was

bei Schülern von Mannern, welche aus dem Iudenthum

hervorgegangen waren, und die christliche Lehre nach dem

Vorgang der Apostel häufiger an die heiligen Schriften der

Juden anschloßen, als bei der Zusammensetzung ihrer Ge

meinden nothwendig war, eben so wenig befremden kann (2),

(22) I Cor. V.

(23) II Cor. II, 5«. f.

(24) II Cor. XI, 28. I ketr. V, ,.

(25) Nom. XV, 2» «. f.

l26) 4et. ^p„8t. XVII, ,4. I ?im. I. 3 «. f. 1!t. I. 5 U. f.

(!) I kell. II, H. Y.

(2) Ma» hat daher leine Ursache, eine Stelle iu dem Briefe
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als daß zulezt eine Terminologie entstand, die aus

solchen Vergleichungen hervorgegangen war. Ohngeachtet

daher erst um den Anfang des dritten Jahrhunderts, bei

Tertullian 220) der Sprachgebrauch vorkommt, die

christlichen Vorsteher geradezu «»ceräotes und den dirigi-

renden unter ihnen smmnu» sscercko» zu nennen, so mag

er doch weit älter seyn; damals aber war man sich noch

bewußt, daß die Redeweise nur vergleichend sey,

daß diese christlichen Priester nicht Gott naher standen,

als andere Christen, sondern ihre besondere Stellung nur

in dem von der Kirche ihnen ertheilte» besonderen Be

rufe zur Verwaltung gewißer Functionen bestanden (Z).

des Bischof Clemens von Rom an die Gemeinde zu Corinth

(§. 40, 41, 4ZZ bei LcKovnemsnn ?«nt. Rom. ep. p. 4Z)

für interpollrt zu halten, weil hier von den Jüdischen Ein.

rlchtungen die Rede ist, welche nur neben die Christlichen

gestellt werden, auf die Clemens erst späterhin in §. 42

und 44 kommt. Cr nimmt von der bei den Juden beste

henden Gesellschaftseinrichtuug Veranlassung, die Gemeinde

zu Corinth auch zur Achtung gegen das Christliche Porstehcr-

amr, als eine zur Erhaltung der Ordnung unentbehrliche

und von Christus und den Aposteln hierzu eingeführte Ein

richtung, zu ermahnen.

(Z) lertullisnus äs eidortst. csstit. <üi>z>. 7.: Ikonns

er Isici ssceräotes »timus? — Oilkorentlsi» !«ter «r^i>

»em et plebom eovstiluit eoolesise «uvtorit»» —

»oleo, uki «cclvsisitie! «rcliiiis von est comessus , et «k-

fers et tiog«is, et ssevräos tibi es sylus. Auch bei Hlo»

mens Rom. ist in dem Brief an die Corlnther der von

Christus den Aposteln ertheilte Beruf, durch welchen das

Lehramt etngesezt wurde, von dem durch die Gemeinde

ihren Vorstehern ertheilten Beruf, dasselbe «uszuübe«, »och
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Erst das dritte Jahrhundert schob dem Ausdruck auch

allmählich einen Jüdischen Begriff unter, wovon man

in den Schriften des Bischof Cyprian von Carthago

»t» (258) die ersten sicheren Spuren findet; das große

Ansehen, welches diese erlangten, mag auch viel dazu bei,

getragen haben, seine Vorstellungen zu verbreiten, und

die alten achtchrisilichen zu verdrängen, wenn man gleich

keinen Grnnd hat, ihn für i^ren ersten Urheber zu hal

ten. Bei ihm sind die Bischöfe von Gott gesezte

Priester, und ihre Gewalt der Jüdischen priesterliche«

gleich (4), wiewohl diese Vorstellungsart noch in keinen

konsequenten Zusammenhang mit anderen kirchlichen Lehren

gesezt ist, sondern erst später allmählich weiter ausgebildet

wurde (5). Den Ausdruck x^oz hatte man wahr»

wohl unterschieden, und ihm daher der spätere Begriff der

Ordination noch fremd. S. oben S. 8 Note i?.

<4) In Cvvrian's Briefen sind ««oeläote, und eplleoz»! ganz

gleichbedeutende Ausdrücke; die Bedeutung ihrer Würde

giebt er durch die Ausdrücke »»«eräuto, v«i, v«i <zul t»o»t

»»eel-llote« zu erkennen. Lp. 65 ist gar lein Unterschied in

dem Ansehen und der Gewalt des Jüdischen Priesterthums

und der bischifilchcn Gewalt.

<5) Diesen Zusammenhang bekam sie erst durch die Vorstel

lung, daß zwar das an einen Stamm erblich gebundene

Mosaische Pricsterthum aufgehört habe, aber ein neues christ?

liches Priesterthum eingefühlt worden sey, weil Christus im

alten Testament als ein «Priester nach der Weise Mclchise,

deck verkündigt werde. S. z. V. I^eon», I Rom. o».

»ermoneg 5erm< 2 in «nniv. ««uint. (in der Ausgabe der

Opp. I,«:oni« «:«>-« lr«!r. Lllllerinoi-um loin. l p»8> ll.:

lzu» e,t enim <6Iir!«tu«), a« yuo prt»z>u«t!c« «eriplum
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scheinlich von Anfang an für den von Christus den Apo

steln ertheilten Beruf gebraucht (S), und die, welche ei»

Lehramt bekleideten, von demselben benannt (7) ; nachdem

jene Vorstellungsart von der Bedeutung des lezteren Herr,

schend geworden war, legte man diesem Ausdruck den Be

griff eines von Gott selbst eingesezten regieren,

den Standes unter, weil die Jüdische Priestercaste

einen solchen gebildet hatte (7«). Selbst die Diaconen

est: ?u es ssceräos in seteinum »eeuuilum orcllnein

NoleKiseclvcK : I,o« «st n«u secuu^um «rclinein ^sron,

cujus »geerilvlium — «um veteris testsmentl lege «es»

»«vit. Bon diesem Prtesterthum Christi leiteten dann die

Bischöfe auch ihr ,s«vr<1«tium her, obgleich die Apostel zwar

Christi Vorhcrvcrkündigung in jenen Stellen des A. T.

fanden (NeKr. v seq.), aber nicht ihr und der von ihnen

«erordneten Bischöfe Priesterthum.

(7) Ursprünglich wohl ln einer Ausdruckswetse, wie man sie

auch noch späterhin brauchte: 0^°»? r„>! k> (L«n«il.

Rie. Osn. Z). Die späteren kirchlichen Schriftsteller bezie--

hen den Ausdruck noch lieber auf das Lvos («^05), durch

welches Matthias (nach der Note 6 angeführten Stelle) den

Beruf eines Apostels erhielt. So «sn. 1 vi»t. zi. nach

Augustinus.

(?') Insbesondere deutete man daher das Wort lm Sinn

des Jüdischen Priesterthums. So heißt es «sn. 5. c»u».

12. Hu. l. (aus Hieronymus): LIericus, zui LKristi »er.

vit oeclesise, interpretetur primo voesdulum suuin; et

vomiois ^elinitiooe vrolsts , oitslur esse, quc,^ <Iic!tur.

Li enim «^ß«? grsece, sors Istine svpellstur, proutere»

vocsntur elerivi, vel quis <Zg »orte »u«t voinini, vel



Cap. i. Bis auf Constantin d. Gr. !5

und die übrigen untergeordneten Kirchendiener, welche bei

weiterer Ausbildung der Gemeindeverfassung neben jenen

angestellt wurden, zählte man diesem Stande bei, und

nannte daher die Diaconen auch Leviten. In der latei

nischen Sprache wurde eö gebräuchlich (7^) , die einzelnen

«zu!« Dominus s«rs, ZA est, pars rlorieoruin est. Lsn. 7.:

t>mr,es enim veus in «10» elegit. Li vsmtzus sunt re-

ge», iä est, »e et slios in virtntibus rezente»: et its in

Ve« regnum Ksdont.

<?>>) Wie bald ist ungewiß, wie auch die erste Bedeutung des

Wortes. Orä« für ein einzelnes Kirchenamt, oder für den

Stand der Kleriker, wie es Tertullian braucht, kommt bei

dem späteren Cyprian nicht vor, wohl aber der Ausdruck

«reinst!« eviscooi, üiseoo!, «räinsti« clorica ». eleri»

rsliz und orctinstio »seerllotslis bereits als ein techni

scher. Daher hat wohl nicht, wie Einige glauben, die Ana

logie zwischen dem Verhältniß des «rä« und der viel« in

den Municipien, und des Clerus und der Laien in den Kir

chengemeinden, die Veranlassung gegeben, «rä« ein einzel

nes Kirchenamt, dessen Uebertragung oräinsti«, und «r<Z«

auch den ganzen Stand der Cleriker zu nennen. Vielmehr

mag orS« zuerst ohne alle technische Bedeutung für jede

besondere Stellung einer einzelnen Person gegen die kirch

liche Gemeinde gebraucht worden scyn, wie es auch später

»och vorkommt, und hieß daher der Rang, die Stufe, die

jemand in der kirchlichen Gesellschaft einnahm. ^ So wird

«rck« Z.B. in der Ii. ,«. L rk. äe «äs testium (ll, Z9) ge

braucht: elerici, <zui «räinem vel grsänin (?resb?ter«.

rum ) 5ud5vqunntur: hieraus scheint dann der Ausdruck «r.

«ZIvsro eoiseovum, «rdivst!« olericslis bel Cyprian ent

standen zu sey». Auf jede Weife ist «räo für den ge.

sammten Stand der Cleriker, in dem Sinn, wie man in den

Muaicioie» das Wort «rä« brauchte, ein dem Tertullian
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einander untergeordneten Kirchenämter «räine« zu nen«

neu (8), nachdem schon früher das Wort «räumt!« («r-

öivsre) für die Handauflegung (^e^oS^t?/«) technisch ge»

worden war, mit welcher nach apostolischem Gebrauch die

Kirchenbeamten bestellt wurden. Hingegen blieb auch im

Lateinischen clerus für die Gesammtheit der Kirchenbe»

amten, oleriou« für den Einzelnen die übliche, Benen,

nung ; für die Gemeinde (ä««s), im Gegensatz des Cle«

nis, wurde plebs, für den Gegensatz des Standes des

Clerikers Isicus gebrauchlich (9).

In den von den Aposteln selbst gestifteten Gemein«

den gab es schon in den frühesten Zeiten Einzelne un,

ter den Vorstehern, welchen die Leitung aller Angelegen,

heiten von selbst zufiel, weil den unmittelbaren Gehülfen

der Apostel sich jedermann freiwillig unterordnete (4,0).

In

elgenthümlicher vergleichender Ausdruck, nicht damalige«

Sprachgebrauch und technisch.

(8) Man möchte vermuthen, daß eS Uebersetzung des Grie,

chischen r«!<5, und so für Amt gebräuchlich geworden ist.

JeneS Wort wird im Lvov. Reocses. bei Zustellus p. Z9

für das Amt eines Presbyters gebraucht; dem Griechischen

ru'ds entspricht das lateinische «rSo; und auch dieß würde

die (Note ?) angedeutete Wermuthung über den Ursprung

des Ausdrucks bestätigen. ^

(?) 6?prisnus ?rc5b?ter!» et visvonib«» et pledi ?urni5

coosistLQtibui 8. (vp. öS).

(lo) Niemand wlrd läugnen, daß in diesem Sin» Clemens

ron Rom, Ignatius von Anttochia, Polykarp von Smyrna,

ei» ähnliches Uebergewicht über die neben ihnen stehende»

übrigen Vorsteher gehabt habe« müssen, wie es die späte.

re»
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Ja zahlreichen Gemeinden mußte überdieß das Bedürf,

niß eines Direktoriums darauf führen, dieses einem der

Vorsieher durch freie Wahl zu übertragen (11). Da man

fand, daß Parteiungen durch den Anhang, den sich ein

zelne Vorsieher in der Gemeinde machen konnten, sich

durch eine solche Einrichtung leichter verhindern lie

ßen (12), so wurde sie allmalig allgemein (1Z); zu Ende

- re» Bischöfe durch kirchliche Einrichtung erhielten. Da«

mit ist aber freilich für den Apostolischen Ursprung der letz

teren nichts gewonnen.

sll) Hieronymus sä Lvangelum (ev. lol) : ^postolu,

nerspicue uocet, eosuem esse presbzteros, c^uos epiz.

evvos. — <^uou gutem vostes unus eleotu» est, c^ui ese.

teris ursevonerstur, in »cliismsti» remeclium factum est,

»e «nusciuisczus sä se trskons OKrist! ecclvsism rumneret.

Isävrl et ^lersnärlso » Zttsreo Lvsngelists usczue sck II«,

«clsm et Vionyslum Lvisconos kresbyter! Semper unum

ei se electum, in ercslsiori grscku collocatum, Lnlseo-

^>um nominsbsut.

(12) Hiermit stimmt auch der Grund überekn, aus welchem in

der spätere» Zeit auf die Anerkennung der bischöflichen Ge

walt alS einer höheren gedrungen wurde. S. unten Anm.

,8.

l>Z) Als.Thatsache behauptet von Hieronymus sS ?i>

tum I, 7.: Iclem est ergo kresbyler, <^ui Lplscouus: et

suteuusm uisdoli instinetu stuclia in religione nersot —

communi krvsbyterorum «onsili« eeclesise gu-

dernsbsntur. ?osl<iusm vero unusc^uisliue eos, c^uos dsp.

t!«verst, »uos putskst esse, uon LKristi, in tolo «rbs

decrotum est, ut unus us kresdyter!» eleetu» »uuer»

ziooerslur «eteris, s<1 quem «mn!» eeclesise our» verti.

neret , et scdismslum »emins tollersntur. Sehr wohl wird

?. 2
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des zweiten Jahrhunderts kommen die lezten Beispiele

vor, daß Bischof und Presbyter noch als gleichbedeutende

Bezeichnung des Vorstcheramtes gebraucht werden. (14).

Gleichwohl war ein dirigirender Presbyter, in Hin

sicht der Functionen des Vorsteheramtes, ursprünglich so

wenig von den übrigen verschieden, daß die Apostolischen

Väter (15), ohngeachtet sie jene Einrichtung schon kann

ten, dennoch ganz, so wie die Apostel selbst, die Aemter

eines Bischofs und Presbyters noch nicht trennen, sondern

beide zusammen als ein Amt unter dem Namen des Epis-

«on Gleseler (Klrchcngesch. Th.l. S.y5n.f.) bemerkt,

daß diese Ansicht die allgemein angenommene war und blieb,

bis man seit der Reformation fand, daß sie dem damaligen

System der römischen Kirche von der bischöflichen Gewalt

entgegen sey.

(,4> Irena eus, Vlschof von Lyon (-<- um 202), aäv. Naeret.

IV, 25. V, 2. und in dessen von Luzeblus in seine Kirchen»

gcschichte (V, 26) aufgenommenem Brief «n Bischof Victor

von Rom.

<<5) Clemens von Rom kennt noch keine von der Gewalt

' der Presbyter verschiedene bischöfliche Gewalt; der Cplscovat,

von welchem er spricht («i» »ä Corintli. §. 44) » ruht noch

in der Gesammtheit der Presbyter. Wen» man daher auch,

ohngeachtet der erheblichen Gründe, welche dafür sprechen,

daß die Briefe des Ignatlus von Antiochia iuterpollrt sind,

diese in der kürzeren Form, in welcher sie auf uns gekom

men sind («crgl. Schröckh Klrchcngesch. Th. 2. S. 32y u. f.),

für acht hält, berechtigt dennoch der Umstand, daß er Lpig.

cupu«, rrezb^teri und viaconi trennt, keineswegs an et

was anderes als an einen dirigireuden Presbyter zu denken.
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copats dmi der Diaconen entgegensetzen (16.) Selbst noch

bei Cypricm sind die Presbyter eben so gut Nachfolger

tcr Apostel als die Bischöfe, und mehr durch das 8aeer.

äotium, das heißt die Presbyter mit dem Bischof, als

durch den Bischof allein, wird die Kirche regiert (17). Je«

doch spricht schon Cypnau von der entscheidenden

Stimme, welche dabei dem Bischof gebühre, auf das nach,

drücklichste (18), und im Lauf des dritten Jahrhunderts

stieg die Macht der Bischöfe fortwährend, die Stellung der

<ii) Kleinen, Nom. H. «. O. §. 4l»

(17) Nn. 58. §. 2. sind ,,eum I^izcopo ?rezk^teri »»ceräo.

tu!, lionoi-e eunjnnet!." Lp. ü. §. 5. nennt er die ihm UN»

tclgcdcucn Presbyter seine comprezu^tei-i , und versichert:

,,<1i>2nilo n pr!morll!o Lp!z«c>patu« nie! «lsluerlm, niliil

»Ine een«!Iio veztr« et sine «onzengu nlenl« ineae, vri.

v»l» «ententi« ßerere") bei seiner Rückkehr aber: „äe ii»,

lzu»e ßezl2 «unt, vel ßerenä«, »ieut Iionov lnntuu»

ziuzcit, in commune tl»ct»Kimu5." Selbst in den ft»

genannten apostolischen Constitutionen liegt diese Ansicht noch

zum Grunde. II, 28.: kl-egn^ter!» — 8epon»tut> äupl» elillin

Portio in ßratiam Hpo»tolorum tüirizt!, Quorum loüum

tencnt, l»n<^UÄM conzilisril euiscopi et ooeleziae ooron»;

»unt eu!m congilium et zenntu« eocle«!»«.

(18) Lp. 55. §.6.: I?eczue en!m »liuncle liaoregez onort»»

zunt, gut natll »uut geliigmata, hunm incle, n^uoä »»oer>

üoti vei non o^tempergtur , nee unu« in Locles!» ucl

temnu« 52eerllo8 et »H temnu« ^uclei viee (Ülristi eoßl.

lalur) eui «! «ecunüum mÄßlzteriÄ äivina olitempersret

fl-sterniti»« univer»», nemo «xlverzu, 8»eerl!otum eolle-

eium »I>ssu><1 »noveret, nemo pust llivlnum iu<!!o!um,

pozt populi »ult>ÄZiuin, ziozt Koeoiseonoruin consenzum,

^uclieoni ««, j»in n«n üuizeoo!, 5eä vei faeeret,

2..
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Presbyter hingegen wurde immer mehr eine untergeord

nete. Besonders aber vergaßen die Bischöfe ganz, daß ih

nen keine Gewalt, sondern nur ein Lehramt zustehe.

Clemens von Rom sprach noch nicht in eigenem Namen,

sondern im Namen seiner Gemeinde, wenn über kirchliche

Angelegenheiten zu verhandeln war (lg) ; die Bischöfe des

dritten Jahrhunderts treten als selbststandige Stimm

führer der Kirche auf.

Die Veranlassung zu diesen Veränderungen lag, wie

es scheint, zunächst in der Entstehung der Synoden.

Streitigkeiten über Lehren und Ki'rcheugebräuche hatten

von den ältesten Zeiten her häufig Bewegungen, nicht bloß

in einzelnen Gemeinden, veranlaßt, sondern auch weiter ver

breitet, weil jede Partei sich durch die Zustimmung An

derer, besonders angesehener Bischöfe, das Uebergewicht zu

verschaffen suchte ; man findet aber vor der zweiten Hälfte

des zweiten Jahrhunderts kein Beispiel, daß man den

Streit durch gemeinschaftliche Berathung zu ent

scheiden oder zu schlichten versucht hatte. Die Bewegun

gen, welche die Lehren des Montanus (um 150) hervor

brachten, veranlaßten zum erstenmale, daß die Gemeinden

Asiens (zwischen 160 und 170) zusammentraten und einen

gemeinschaftlichen Beschluß über ihr Verhalten faßten 19») ;

kaum dreißig Jahre später findet man im Morgenlande

und im Abendlande ähnliche Versammlungen, in welchen

<iy) OI«»ens Rom. ep. sä LoriotK.t ,,Vev1es!s O«!, kzus«

ineolit Komsni, e«clos!»s vei, <zuss incolit LorintKum."

sl9') Lu,,bii Kitt. evol. I<ib. 5 La?, lö.
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über die Streitigkeiten verhandelt wurde, welche die An-

maaßnng des Bischofs Victor von Rom erregt hatte, die

morgenländischen Gemeinden zu nochigen, gegen ihren ur

alten Gebrauch die Osterfeier zu der Zeit zu halten, welche

in Rom üblich war (20); um die Mitte des dritten Jahr

hunderts wurden solche Versammlungen in mehreren Ge

genden bereits jahrlich gehalten (21).

Die ersten Zusammenkünfte dieser Art (<7l^o<5<», c<m-

«ü») hatten kein anderes Geschäft, als zu prüfen, welche

der kehren oder Einrichtungen, über die gestritten wurde,

für «in apostolisch gehalten werden könne. Wo das Zeug-

niß der Evangelien und der Schriften der Apostel über

selche Fragen nicht auszureichen schien," hielt man sich an

den Gebrauch der Gemeinden, welche unstreitig von den

Aposteln gegründet waren; was hier übereinstimmend mit

anderen Kirchen gelehrt wurde oder eingeführt war, glaubte

man für reine von den Aposteln her überlieferte lehre hal

ten zu dürfe» (22).

llo) üugebiu« a. a. O. 62p.l3. »e<i.

(ü) ^ertuNianu« äe jejun!!« <Üi,p. 13.: Hguntnr pr«e.

lere» per Lrueo!»» i!I» cert!8 in loeiz conoill» ei uni

verzl« eoele«!!«, per «zu»« et »Itlor» <^ul>e<zue in euin-

mnne tractgutur, et ipz» repruezentalio totiu« nomini«

lüiriltiÄui ni2gn2 veneruliane eolel»ratur. I'irlniliuni

epi,e. C«e«Äl-een«i, üp. (in Cyprlaus Briefen !?ro. 75.) :

HuH ei call»« noee««»!'!« »pu<1 no« nt, vt per «!«ßu!u»

u>mo5 »euiore« et pr»epo«!t! in unuin eonveniamuz n<1

«lizponen,!» e«, mi«»e eur»e nu«tr«e «uinin>8«2 üuul, u!, «i

<^U2 ßr,iv,or2 zunt, cuminun! «un«!Iio <1!r!g»ntur.

(ü) lertullianu» <I« pruezeriplione b«oret!curum t!«p.
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Die Gegenstande der Berathnng auf Synoden waren

daher keineswegs von der Art, daß Kraft der Autonomie

der Gemeinden ihre Zustimmung zn den gefaßten Beschlüssen

hatte erforderlich seyn können; das Zeugniß der Bischöfe

als der ersten jedes Presbytern über die Uebereinstimmung

oder Abweichung der bisherigen Lehre oder Observanz ihrer

Kirchen entschied. Sie waren daher ohne Zweifel von je

her die Hauptpersonen auf den Synoden, wenn gleich bei

diesen auch andere Clcriker und selbst Laien zugegen wa

rf« (2Z), Dadurch kamen sie in den Vesiz eines Stimm

rechts als Vertreter ihrer Gemeinden, daö allmalich zu ei

nem selbststand igen wurde, ohngeachtet die Beschlüsse

der Synoden, je häufiger diese wurde», auch um so hau

siger Gegenstände in sich faßten, über welche sie ohne Zn,

siimmung ihres Presbytern oder ihrer Gemeinde nichts Här

ten verfügen sollen, und wenn sie in einer einzelnen Ge-

2!.: Huill gutem (äposlol!) praeclieaverint , icl «5t, <zu!ä

illis Lliristuz revvlsvvril, ol Iii« prsescriksin, non slitvr

probsri <I«Kcr«, uisl per «gsdvin vcclosins, <juas ipsi

^poslvli coiiiliclorunt, ijisi vis prav<IIcsii<I« tsm vivs,

k^ii«^ «junt, voeo, c^inm per episloluji pnstoa. 8i Imvcits

sunt, constst pruinclo, umiivin <l«c>ri„i»n, t^uzv cum illis

eeelesiis ^poslolicis, niülri^iliuz vl vriziu^libu» Lllei,

oonspirvt, vciitnli «lepulsnclsm.

(2Z) Noch zu Cyprians Zeit. Lp. 14. §.2.: Ho« «nim ot

vereeunäis« «t llisviplinso et zits« ipsi «ulniuin

vostrum eonvenit, ut Lpiseop! plurvs in unum «onv«.

nivnlL, prsvsvntu et stanlium plebo, l^uibus «t ipsis pro

ii<Ie et tiinore s^i« I>«nor I,al,«il<ln« est, ckisponore omni»

euusilii communis religion« possimus. ^
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meinde zur Sprache kamen, auch diese zu Rathe ziehen

mußten (24).

Das Institut der Synoden sollte dazu dienen, die

Einheit des Glaubens aufrecht zu erhalten, über wel

cher man um so eifriger wachte, je bestimmter sich durch

viele einzelne Streitigkeiten ein System des Glaubens aus

bildete, welches man als das allgemein angenom

mene betrachtete, weil es das herrschende wurde. Die Ge

meinde, welche einer verworfenen Abweichung («tj,6<7tc.)

folgten, sezte man als Häretiker den Gemeinden der allge

meinen Kirche entgegen (25), und

hielt mit jenen keine Gemeinschaft. Der Ausspruch einer

Synode entschied zwar nur iu so fern über die Frage, ob

envas als acht apostolische Lehre gelten könne, als er kei

nen Widerspruch fand (26) ; aber da doch die Bischöfe als

Vertreter ihrer Kirche» urth eilten, bildete sich allmälich

<24) Cyprian erwähnt dcr Nothwendlgkelt der Zustimmung

seiner Gemeinde an sehr vielen Stellen. S. B. Lp. 6. § i.

oben S. i». Anm. i5. Lp. 12. 28. zo. Z4.

<l5) Der Ausdruck findet sich zuerst in einem Brief der Ge

meinde zu Smyrna, der um das Jahr 170 geschrieben ist.

LuseK. bist, eocl. 1>. 4. lüsp. 15.

<!k>) Denn die Prüfung behielten sich die Äischöfe vor. «x.

prisoi ep. 71. §.4,: <^u«<1 c^uiclem et ^griiiuinug —

cum cseter!« Loöplseopis »uiz, czui illo lem^vre in pro-

vinois ^»lyqvs et Rumiäis Lccles!»m Vomini ßükvrng.

dsnt, statuit, et librst« cvvgüii commuai, eismlne tir.

m«v!t» Quorum sontentiam et roligiossm et lo^ilnnam

«t »sluksi-em, K6el et Loclesise Oatlioliosv corigrlivntem,

«0« etisi» «evuti »umus.



24 B. I. Abschn. I, Die Kirche v.d. Reform.

die Idee eines Episcopats, das die Kirche vorstelle,

und in der Gesammtheit der Bischöfe bestehe (27).

Die steigende Macht der Bischöfe gab auch dem Or-

dinationörecht eine veränderte Bedeutung. Ursprüng«

lich war die Ordination eine Function des Presbytern über«

Haupt (2») , bei deren Vollziehung, sobald sich in den Bi

schöfen ein Direktorium gebildet hatte, diese vermöge ih«

res Directorialrechts die Hauptperson und die übrigen

Presbyter nur ihre Gehülfen werden mußten. Selbst ehe

noch die überwiegende Gewalt der Bischöfe im dritten Jahr«

hundert sich gebildet hatte, scheint es daher Sitte gewor«

den zu seyn, wenn der Bischof selbst ordinirt werden sollte,

einige benachbarte Bischöfe zuzuziehen, wcil man sich den

Bischof als den eigentlich functionirendcn dachte. Schon

zu Cyprians Zeit war es fast allgemeine Einrichtung,

daß man sie zur Wahl berief, damit sie auch über die Re-

(2?) Lyxris»! ez>. 27.: Dominus voster — Lpiseop! dooo.

rem et ecclesise suse rslionvm <Zisno»ens, ilicit ketro:

(HlstlK. lü, 18. 19 ). In<Ze ner temporum et successionum

vices eviscvuorum orcliosli« et ecclesise ratio öecurrlt,

ut ecelesis «uvvr vpiscono» constilustur , et omni, »clus

ecclesise zier eosöem prsepositos gubernvtur. üp. 52.

§. lö. : Lt eum »it s LKrislo uns ecelesis, per totuin

»nunllum in mults mvmdrs cliviss, itein Lviseopstus unus,

Lpiscovorum inultorum concorlli numerositste lliikusus.

Lp. 45. § 2.: t^uoil ut simul cum cseteris collegis nostri,

«tsKilitvr sc tirmiter silministremus, stizue ut cstkolics«

^ ecclesise pscem coocorllisv unsnimitste tenesmu», per»

Lciet sivins Signsti«. Vergl. oben Note 18.

(28) I. rimotk. IV, ,4.
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geimäßigkeit der Wahlhandlung Zengniß geben könnten (29);

das ausschließende Ordinationsrecht der Bischöfe war also

ohne Zweifel schon damals langst entschieden. Doch dachte

man es sich damals wohl noch bloß als eine Folge des

«in geführten Directorii und der dadurch getrennten

Functionen des Lacerckotü, mithin als Gesellschaftseinrichs

tung (50). Seitdem aber die Bischöfe als die eigentlichen

Trager der Einheit der Kirche betrachtet werden sollten,

nmßte es für eine Folge höherer bischöflicher Gewalt

gelten, wozu die Ansprüche leicht in der Theorie von dem

Uebergange der Gewalt der Apostel auf die Bischöfe ge

funden werden konnten, sobald man annahm, daß gewisse

<2y) Ovprisvu, Lp. 68. § 6.: ?r«pter yuolZ cküigonter

öe trs6it!«ne clivios ot ^postoücs odservstlono servgn»

clum est et tvnenckum, yuock «puö nos »zuo^ue «t ters

per vrovincigs universss tonetur, ut »<1 vrilinstionos rito

eelekranöss, esm plevein, cui krsepositus orckinatur,

Lpiscopi ejustlem proviveise proxiini l^uique oonveoisot,

et Lpiseopu« lleügstur plebe praosente, l^use singulorum

vitsni pleni«ime novit, et unluseujus^ul; sctum «ju,

oonversstione persperit. Das Verfahren bei der Wahl er-

giebt sich aus einer anderen Stelle. Lp. 62. §. 4 '-

»utem est Lornelius episcopu», <Ie Oei et Lliristi ejus

juöiri«, ils LIerieorum psone omniuin teslimoui«, öo

pledis, ^use tun« scktuit, »ulkisgio, et cke sseer^otum so.

tiizuorum et bonorum virorum cvllvßio.

(Zo) In den sogenannten Apostolischen Constitutionen I.ib. 2.

c«p. 20. tritt Dicß noch deutlich hervor; die Stelle scheint

daher zu denen zu gehören, welche durch die spatere lieber-

arbcitung des Werks ihren ursprünglichen Charakter nicht

verloren haben.
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Functionen deö Sacerdotii von jeher getrennt gewesen

seyen (31).

Durch die Synoden entstand auch unter den Bischöfen

selbst hie und da schon ein SubordinationSverhältniß. Wo

sie schon regelmäßig alle Jahre zusammenkamen und

über alle wichtige Angelegenheiten gemeinschaftlich rath-

schlagten (21"), wurde ein Direktorium nothwendig, wel,

ches im Orient und in Africa, wo sich diese Einrichtung

am frühesten bildete,' überall den Bischöfen der apostolischen

oder doch ältesten Gemeinden der Gegend zufiel. Dieß er

klärt sich thcilS daraus, daß sich das Christenthum von

diesen aus in die Umgegend verbreitet hatte, und also wohl

von jeher eine gewisse Verbindung mit ihnen bestand, weil

man am natürlichsten bei der Mutterkirche Rath oder Un

terricht suchte, theils aus dem Ansehen, welches den Ge

bräuchen solcher Gemeinden beigelegt wurde, weil man bei

ihnen das apostolische Christenthnm am reinsten aufbewahrt

glaubte, wodurch ihren Bischöfen die erste Stimme auf

Synoden zufallen mußte, die über die Aechtheit einer Ue-

berlicferung urtheilen sollten. Ein solcher bevorrechteter

<Zi) Diese Vorstellung muß man schon bei Cyprian voraus:

setzen; nur auf diese Weise läßt es sich verewigen, daß er

die Gewalt des Bischofs In der Bedeutung, welche er ihr

unterlegt, von dem Ucbcrgang der Gewalt der Apostel auf

die Vlschife ableitet (Lp. 6?. §. 4. : — ci,i-!st!, yui cklcit sä

^postolos, «t z>vr I,«o glt «mnrs ?rsop«s!l«s, kjUl Lp«-

»toli, vicsriii orilinlltisno sucroäunt — ), UNS doch auch die

Presbyter für Nachfolger der Apostel erklärt (oben Note ,7.)

(Zi") S. oben Anm. ?l.
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Sitz hieß prunu oder ^postoliou «eäe», der Bischof Metro

politan (32).

Außer seinem Directorialrecht erhielt Dieser schon im

dritten Jahrhundert auch Einfluß auf die Vischofswahlen.

Da sie unter Mitwürkuug benachbarter Bischöfe geschahen,

und der Einführung der Provincialsynoden das Prmcip

zum Grunde lag, alle kirchlichen Geschäfte von einiger Be

deutung auf der Synode gemeinschaftlich vorzunehmen, so

machten ohne Zweifel da, wo jährliche Provincialsynoden

üblich geworden waren, die Metropolitan? auf Direction

der Wahlhandlung und Ordinationsrecht, oder doch auf Be

stätigung der Wahl Anspruch, wenn sie den Umständen

nach nicht in ihrer Gegenwart hatte vorgenommen werden

ldnnen. Doch war zur Zeit der Nicäischen Synode der Um

fang dieses Metropolicanrechts noch nicht außer Zwei

fel (23) ; es erhielt überhaupt erst durch die Concilien deS

vierten Jahrhunderts Festigkeit und genauere Bestimmun

gen (54).

<3») Cone. Uli«:»«». 2. 325- 622.6. bei ?u«lollu« lum. l.

?> 3l.

(33) Die Ausdrücke der Nicäischen Synode lauten noch un

bestimmt. 62N. 6. : lüucl ÄlNom omninn munisczNlm «.»«!,

<I«i»H 5! <i»i5 pi'llot«!!' 8«nt«nti»nl ^lotrnpoütllnl ii>ctu5

»it epizcoziu« , buno mgßn» 8xnollu« «tulliit non oportor«

o5«o e^iienpum. Uebligens scheint die Synode das Ver

fahren bei der ILahl und Ordination dem Herkommen über

lassen zu haben.

(34) couo. .4n liool>. 2. 34l. d2». ,9. bei 3usl«:lw« lom. l.

l>-47.
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Auch betrachtete man eS als den besonderen Beruf der

angeseheneren Bischöfe, für die Erhaltung der Einheit der .

Kirche zu wachen, und Angelegenheiten, die für jene wich

tig waren, durch Synoden zur Entscheidung zu bringen, die

sie durch ihre Ermahnungen auch in Gegenden außerhalb

ihres Sprengels veranlassen konnten (35); eben daher

fragte man sie auch bei Streitigkeiten aus entfernte

ren Gegenden um Rath, oder suchte ihre Jntercession nach,

wenn man Unrecht erlitten zu haben glaubte (Z6). Der

Umfang des SprengelS eines so bevorrechteten Bischofs

wurde durch das Herkommen bestimmt (Z7).

Im Morgenlande und in Africa gab es schon vor dem

vierten Jahrhundert eine beträchtliche Anzahl bevorrechteter

Sitze, unter welchen die zu Amiochia und Alernndria durch

den Umfang ihres Sprengels die bedeutendsten waren.

Im Abendlande war außer dem Metropolitanrecht des

(Z5) d/xrisoi Lp. 67. §. z. (an Bischof Stephan von Rom):

I)ir!ßsvtur in provincism et sä ^ledern .freist« coksis-

tvotvin s ts literse, yu!du8 «Kstent« Al«rtisno, sl!u» in

locum «1i>8 s„d8tilu«tur. — läciroo eoim, ir«ter cgris.

siine, copiosum eorpus est saceröotum concor«Iiso inu»

tuse glutillo stc^ue unitsti» viucul« copulatum, ut, si czu!»

«x evileg!« u«8tro Iisoresirz fscerv, et gregem Ldiisti

Iscsrsre et vsstsre tvntavvrit, «ubveuisnt eavteri.

(Zb) So wandte sich ein in Spanien abgesekter Bischof an Bi

schof Stephanus von Rom, um durch seine Hülfe sein Bis

thum wieder zu erlangen, die Gegenpartei «der an Cy

prian, Bischof von Karthago, um durch seine Autorität ihr

Verfahren zu rechtfertigen. Lxpr- 68.

<Z/) Lono. Riese». Lsv, 6,
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Bischofs von Rom über einen Theil von Italien (38) um

diese Zeit noch kein anderes anerkannt; da hier noch keine

regelmäßigen Synoden üblich waren, so entschied, wenn

diese außerordentlicher Weise versammelt wurden, das Alter

oder sonstige persönliche Verhältnisse über den Vorsi; (39).

In ein Subordinationsverhältniß suchten auch die Bi

schöfe der Städte allmälich die Vorsieher der Landgemein

den (?»/? ?"L«z lm'<7<eo?inl, ^l<i^k?iltsxonyi) zu bringen.

Ein ahnliches Ansehen, wie es den Bischöfen apostolischer

Gemeinden die Achtung vor der bei den leztcren bestehenden

Ueberlieferung gab, hatten wohl auch von jeher die Stadt-

bischdfe bei den Vorstehern der umwohnenden Landgemein

ben, die immer von den Städten aus gegründet waren.

Mit diesem aber begnügten sich die Etadtbischdfe nicht, son

dern suchten sie in das Verhältniß bloßer Presbyter hiuab-

zurücken, die wie Diese nur alle Functionen des Vorsteher

amtes bis auf die Ordination (50) gemein hätten, und

ihrer Gewalt unterworfen waren. Noch bis ins vierte

(381 6on«. Hieben, a. «. O. Den Umfang glebt Nnflnu,

lii«t. eccl. Ii. I. Cüp. 6. bei Erwähnung dieses Canons an.

(3y) S. Splttler Geschichte des canonlschen Rechts bis auf

die Zeit des falschen Isidor S. 5l. u. f. In Numldlcn und

Mauritanien erhielt sich sogar der wechselnde Vorsitz des

älteste» Bischofs, als langst regelmäßige Prooinclalsynodcn

eingefühlt waren. S. Schröckh, Klrchengesch. Thl. 8.

S. 83.

(4°) Nioron^mu» «p. 85. »ä LvlMßolum : tz"'^ on!m

/seit, eievptil „«linütionv, Vziizoopus, «zuoä kregb/ter

nun l«<:!»t?
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Jahrhundert gelang Dieses nicht; sie erschienen noch um

diese Zeit, wie bis dahin auf den Synoden (41) , und ob

sie gleich selbst nach dem um diese Zeit entschiedenen Kir«

chengebrauch von den Stadrbischdfen ordinirt werden muß

ten (,42) , wagte man es doch noch uicht, ihnen das Recht

der Ordination streitig zu machen, sondern band diese nur

an die Einwilligung des Stadtbischofs (43). Weitere Fort,

schritte der Gewalt deS Leztcren wurden erst dadurch vorbe

reitet, daß man im vierten Jahrhundert den Landgemein

den, welche sich bildeten, keine Bischöfe mehr gab, sondern

ihnen bloße Presbyter vorsezte, welche dem Stadtbischof,

wie die Presbyter seiner eigenen Stadtgemeinde, unterge

ben waren (Vi), und den Chvrbisch'ofen zu erkennen gab,

daß sie keine wahre Nachfolger der Apostel, fondern nur

(41) IZinFiism snliliuit. eecles. (oö. llslens) ?om. I.

p- 197-

(4!) Erst der Lsn. io des Nntiochenischen Conctliums v. Z4l

legte ihnen zwar diese Bcfugniß ausdrücklich bei; daß sie

ihnen aber schon vorher zustand, läßt sich nach der Obser

vanz, welche sich schon im dritte» Jahrhundert in Hinsicht

der Stodtbischöfe selbst gebildet hatte, nicht wohl in Zweifel

ziehen.

(4Z) Das Coric, änc^ranum s. Zl4 verbot ihnen zwar im

Ls». IZ. (bei 5ustvllus T'om. l. p. Z7), wenn man die

Stelle wörtlich nimmt, überhaupt Presbyter und Diaconcn

zu ordiniren; wenn man sie aber mit dem späteren Co»«.

.4ntiocK. Lsn. 10. vergleicht, kann sie wohl nur auf die

Nvthwcndigkeit der Zuziehung des Stadtbischofs gehen.

<44> Die Einrichtung als etwas Ausgebildetes wird Cor»:, ^n.

tioeli. Cso.8. (bei Zustellus I. I>»4ö.) erwähnt.
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ein Nachbild der 70 Jünger scyen (45). Vermöge der ge«

sezgebenden Gewalt, zu deren Ausübung die Synoden im

vierten Jahrhunderr schon ermächtigt zu seyn glaubten,

faßte dann eine Synode zu Laodicea im I. 26', den Be

schluß, überhaupt keine Landbischöfe mehr zu bestellen (46);

sie verschwinden aber demohngeachrec erst allmalich (47).

Der Ausdruck -r«?««/«, welcher ursprünglich nur eine

Localgemeinde bezeichnete (4S), bekam durch diese Ereig

nisse den Doppelsinn, daß auch der ganze Sprengel des

Sladtbischofs, in welchem er den Landgemeinden Pres

byter oder Chorbischöfe bestellte, darunter verstanden wurde,

außer im Abendlande, wo nach dem herrschenden Sprach

gebrauch dieser Sprengel eine Diöces genannt wurde (49).

Im Orient bezeichnete dieser Ausdruck vielmehr den Spren

gel eines Metropolitans, den man im Lateinischen schon

früher dessen Provinz nannte (50).

(45) «ooe. Devese», um Z14. «SN. IZ. bei 5u8teIIus a. «. O.

S. 40.

(46) «Sil. 57. (bei lustvilus ebend. S. 54).

(47) Noch Pseudo -Isidor fand für nothig, eine Decrerale

zu erdichten, in welcher cr v?n Papst Damasus das ganze

Institut für eine io»tin>tio »imi» improd» «t jirsvs er

klären läßt. «SN. 5. »ist. 65.

(48) Noch im «o»o. ^vtiooli. «sn. y. heißt die bischöfliche

Stadtgemcinde seine Parochie, und wird der Umgegend ent-

gegengrsezt.

(4?) Der Ausdruck findet sich schon in dem Schreibe» einer

Synode zu Arles an Bischof Sylvester «on Rom, vom

I. Z>4.

<S«) Schon bei Cyprian «x. 45. §- 2.
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IV. Kirchliche Tradition, Gesetzgebung und Gcrichtsbarkelt.

Die ältesten Formen des Gottesdienstes und andere

Gebräuche, die Verhältnisse der Kirchenämter und die ge«

sammten Anstalten für 'die innere Ordnung der Kirche,

hatten ihren Ursprung aus der Lehre der Apostel oder

ihrer Gehülfen, und den Einrichtungen, welche von ihnen

getroffen worden waren. Ihrem Wesen nach waren sie

daher freilich überall dieselben, im Einzelnen aber so we

nig gleichförmig, daß man für verschiedene Gebräuche auf

gleiche Weise eine apostolische Ueberlieferung anführe«

konnte, wie ein Streit über die Osterfeier um die Mitte

des zweiten Jahrhunderts beweist (1). Noch weniger

konnten sie gleichförmig bleiben, da die Apostel, wie ihre

Briefe zeigen, wenige Vorschriften gaben und der Gewohn

heit das Meiste überließen <2), auch was sie einge,

lichtet hatten, durch Bestimmungen weiter fortgebildet

wurde, welche von den Vorstehern einzelner Gemein

den mit Zustimmung der lezteren (2°) getroffen wurden.

Doch

l>) Tuzedli b>8t. oeol. I.. 5. Ci>p. 24. Die morgenländischen

Gemeinden wichen in der Zelt der Osterfclcr von den abend

ländischen ab; beide stützten ihren Gebrauch auf apostolische

Ueberlieferung. Daß überhaupt die Traditionen der aposto:

lischen Gemeinden schon im dritten Jahrhundert sehr abwei

chend waren, sieht man aus V. Firmilians Brief au Cy»

prian ; (in dessen Briefen Frc». 75. §. H.)

(2) So urtheilt noch zu Anfang des fünften Jahrhunderts

8aor»te« Iiizt. occl. I..5. Oz>. 22. bei Gelegenheit des

Streits über das Pasch«.

(2') S. 23. Anm. »3.
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Tech hielt man den Grundsatz fest, daß eine besiehende

Gewohnheit, welche auf Ueberlieferung (««^>«c>c>k7/s, trs-

Si6«) beruhe, keiner schriftlich vorhandenen Lehre der

Apostel entgegen seyn dürfe (Z), überhaupt jede Gewohn

heit sich in ihrem Princip an die unzweifelhaften Lehren

anschließen müsse (4); in allem aber, was dem Glauben

und der Sitte nicht entgegen schien, ließ man de^r Auto«

vomie der einzelnen Kirchen freie Wahl (5). Was all

gemein beobachtet wurde, schien daher nicht durch Auto

nomie der Kirchen eingeführt, sondern eher schon von den

<3) Oxpr!»Qus epi't. 74. Besonders 5.4.

(4) Cvvrian ebendas. §. IZ. ! Ree eonsuetucko , Hüde spuck

«zuosdsm sdropserst, impeciire riebet, cju« minus veri.

tss prsevslest et vioest. Rsm eonsuetuäo sine veritsts

vetustss error!« est. I er tullianu» äe vorona cgp. Z.

(5) So urtheilte JrenZus, Bischof von Lyon, ln dem Streit

über die Osterfeier, welchen Bischof Victor von Rom er

regte. Eusebius oist. eecl. I«. Z. Lgp, 2ö. Eklen so Au»

gustinus, Lsr.. 11. l>ist. Ii.: !>Is sutem, c^use nvn scripta,

»e«t lrsclits custociimuSx cjUso cpiiäem tot« terrsrum ords

«Kservuutur, östur intelliß!, vol sb ipsis ^postoli«, vel

pieusri!» eoncili!» «ommeuästs, stzue ststuts rstiueri. —

^li» ver«, <zuse per loea terrsrum regiooescjus vsrlsn»

tur, — totum Koe genu» rerum likerss osket «dservs»

liones: uee «lisciplins «Iis est iu Kis melior gravi pru»

«leuticpie LKristisu«, ezuam ut e« moclo sgst, <ju« ggero

vi^erit eeelesism, sck czusmeunrjue körte cisveuerit. Huocl

ev!m necpus oontrs ticlem, uec^ue coutra vonos mores

ivjungitur, iuüilkereiiter est KsdeiirZum , et pro vorum,

inler <^u«s vivitur, sovietste »ervsndum est.
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Aposteln selbst, und galt für apostolisch (6) und uuabZndex,

lich (7). Da alles, was als entschiedene von der allge«

meinen Kirche (oben S. 2Z) anerkannte Regel angesehen

wurde, mochte es auf der heil. Schrift und deren Ausle

gung oder auf Gewohnheit und Ueberlicferung beruhen,

schon im dritten Jahrhundert x«v^v txx^<7l«<7rlx«s ge

nannt wurde («), so gieng dieser Ausdruck auch auf ge

sellschaftliche Einrichtungen der Kirche über. Was durch

einzelne Synoden als Regel anerkannt wurde, welche frei

lich auch Gegenstände der Disciplin (ein Ausdruck, wel

chen schon Cyprian (9) für die gesammte Kirchenverfas

sung und die einzelnen dazu gehörenden Einrichtungen

braucht) ihrer Veurtheilung unterwarfen, konnte daher nur

in sofern Canon der allgemeinen Kirche heißen, als es auch

würklich allgemeine Anerkennung fand, weil man ent«

(6) Daß man lediglich aus der allgemeinen Anerken

nung auf das Apostolische einer Ueberlieferung schloß, nicht

aus dem Gebrauch einzelner Apostolischer Gemeinden, geht

aus der Stelle des Augustinus Notes hervor»,

(?) L»5ili«» AI. in O». z. vist. ll.

s8) « «arr!»- 4x«),yffi«or,ic«s ist bei L I « m e n » ^loianär. Strom.

I^id. 6. <8. kstr. «ners polemics V«I. VI. WirceK. 779. 8.

Z>. Zü.) UNd K«?«? rH? a^Skia; bei I r « n s e u s säv. Iis«.

reg, I« 1. csp.y. §.4. (Zsp. 21. die auf der heil. Schrift be

ruhende, von der allgemeinen Kirche angenommene Glau»

benslehre; mithin eine Regel, die sich in der Ucberzcugung

der Kirche bewährt, nirgends aber buchstäblich aufgezeichnet

findet.

(9) S. oben S. 2l. Note ,Z.
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weder die Bestimmung ihrem Ursprung nach für apostolisch,

oder dock) den apostolischen Einrichtungen für entsprechend

hielt. Daher findet sich vor dem vierten Jahrhundert der

Sprachgebrauch noch nicht, die Beschlüsse einer einzelnen

Synode «mone« evclesiasti» zu nennen. Er entstand erst

durch die Nicaische Synode, deren Schlüsse die ersten

waren, welche als Gesetze für die allgemeine Kirche gal

ten, und daher als canones betrachtet wurden (10). Bis

ins fünfte Jahrhundert legte überhaupt Niemand den Sy

noden eine gesetzgebende Gewalt im eigentlichen Sinne bei,

(lo) Daher louoeevtln» I in ev. <üo»srsnt!nao. (bei

SeKoenemsun ?««tik. Rom. eplst. pag. 54?) ,1. qo5. :

<^u«ck gutem «suonuin okservationem sttlnet, soll«

»Iiis psrenäum esse üioimus, c^ui I^icsese äviiniti sunt;

^vos solo» sectsri et sgnoseere cledet Lcclesls cstliolics.

Daß Jnnocenj außer den Nicäifchen Schlüssen auch den

Inhalt anderer Synodalschlüsse für anwendbare Regel habe

gelten lassen, erhellt schon daraus, daß er gleich darauf die

Sardicensischen anführt; allein er erwähnt der letzteren nicht

als cgnove, in dem Sinn, wie die Nicäifchen, welchen er

als geschriebenen Gesetzen, die von der allgemeinen

Kirche angenommen worden, eine verbindende Kraft bei

legt, während der Inhalt aller übrigen Svnvdalschlüsse nach

seiner Ansicht nur dadurch verbindend wurde, daß er etwas

mir dem Geb rauch» der allgemeinen Kirche übereinstimmen

des enthielt. So setzt P. Julius l. in seinem Brief an

die Susebianer §.14. tSolioenem. vsg.2Zi.) esnon ec.

elesisslicus und soostolics traditio sich entgegen, obwohl

in anderen Stellen dieses Briefs Canon auch noch in dem

ursprünglichen Sinn für jede allgemein geltende Regel vor

kommt. I. B. gleich im §. l. csnove» «oostoliei.
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sondern nur das Rcchr, über die Übereinstimmung ge

wisser Gebräuche mit der Ueberliefernng zu urthei-

len; wohl aber nannte eben deßhalb jeder Kirchenschrift-

sieller die Grundsätze, von welchen er nachweisen

zu können glaubte, daß sie in den Lehren der heil. Schrift

oder dem allgemeinen Kirchengebrauche begründet seuen,

canone» (11).

Bis zum vierten Jahrhundert blieb eben daher die

Frage, was i» der Kirchcndisciplin «avK,p t'xx).,/<7k«<77-txvz

sey, sehr zweifelhaft. Ein festeres System der kirchlichen

Disciplin bildete sich erst dadurch, daß die Synoden des

vierten Jahrhunderts, Bestimmungen, welche schon von

alteren Synoden anerkannt worden waren, oder von Kir,

chenschrifrstellern als Kirchengebranch erwähnt wurdcn, als

xttVK,,' txx^<7<«<?r<xös bestätigten, und d i e se S ch l ü sse daö

Ansehen wahrer Kirchengesetze nach und nach erhielten (12).

(n) In diesem Sinne nannte Bischof Peter von Alerandria

die Regeln, welche er zu Anfang des vierten Jahrhunderts

über die Wiederaufnahme der I.i>>si in die Kirchengemein-

fchaft aufstellte (bei Klsngi Oncil. r«m. i. p i!?o) e».

»ono5. J„ eben diesem Sinne hießen die Regeln, welche

Iis,iliu5 IU. um Z?5 nach älteren Kirchenschriftstellern und

seinen Ansichten von kirchlicher Lehre und entschiedenem Ge

brauch zusammenstellte (In dessen Werken e,l. Kdrnorii

1'«IN, z.) die esnoncs Lssill!.

(12) Daß x«x«x in den Decreten der Ricäischen Synode (z.B.

O^ii. z. y. ,« ) nicht eine schriftlich verfaßte Regel heißt,

sonder» für Kirchengebrauch steht, und eben so von andere»

Synoden und Schriftstellern des vierten Jahrhunderts ge
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Es ist selbst sehr unwahrscheinlich, daß es schon Samm

lungen gab, in welchen die Grundsätze, die man für allge

meinen Kirchengebrauch hielt, zusammengestellt waren,

wiewohl die sogenannten O»none» 2no»lolicl von Viele»

für eine solche angesehen und ihrem Ursprung nach in die

zweite Hälfte des dritten Jahrhunderts gesetzt werden (15).

Bedeutender, als für die Gesetzgebung, wurden die

Snnoden des dritten Jahrhunderts für die Entstehung ei

ner Gerichtbarleit der Bischöfe. Die ältesten Gemeinden

hatten eine solche bei der AusschlicHung grober Sünder aus

der Gemeinschaft und der Wiederaufnahme Bußfertiger

toöenS. 11) ausgeübt; ein natürliches Gesellschaftsrecht

war auch die Absetzung ihrer Vorsteher und anderer Kir,

chendiener, welche ihre Amtspflichten verletzten. Schon

im dritten Jahrhundert war aber die Ercommmu'cation ei»

Recht des Bischofs geworden, das er nur mit Zuziehung

der Gemeinde ausübte, und zu derselben Zeit wurde die

Wiederaufnahme der Ausgeschlossenen seiner Beurtheiluug,

jedoch unter gleicher Beschränkung, überlassen (14). Die

Absetzung der Kirchendiener nahmen die Bischöfe auch um

braucht wild (z. V. 6nne. I,2uäicei,. 6?il. l. vazilii

c«n.3. Ü^«IÜ3 inii X«»'«?), kann niemand vcrkcnr.cn, der

den Zusammenhang der, Stellen erwägt, wenn er nicht von

der Voraussetzung ausgeht, es müsse schon vor dcm vier

ten Jahrhundert geschriebene Äirchengesctze gegeben

haben.

lll) S. hierüber Kap.«.

ln) Cvpriau 6p. l». und »n vielen andern Lrton.



ZS B. I. Abschn. I. Die Kirche v.d. Reform.

diese Zeit schon als ein Vorrecht in Anspruch (15), und

sie mußten wenigstens allmalich in dessen Besitz kommen,

weil Angelegenheiten dieser Art in höherer Instanz vor die

Provincialsynoden kamen, und diese stets die bischöflichen

Vorrechte begünstigten (16). Besonders mußte sich unter

diesen Umstanden eine Gemeinde dem Ausspruch der Pro-

vincialsynode unterwerfen, wenn sie mit' ihrem Bischof

selbst-in Streit gcrieth, und so kam es bei der überhaupt

steigenden Macht der Bischöfe bis zum vierten Jahrhun

dert zu dem Grundsatz: der Bischof könne nur von der

Provincialsynode gerichtet werden (17), überhaupt habe

diese das zweifache Geschäft, Glaubenslehren zu prüfen

und alle Arten von Streitigkeiten über kirchliche Angelegen«

heiten zu entscheiden (18). Für die einzelnen Bischöfe ent

wickelte sich zugleich eine schiedsrichterliche Gewalt durch

den Grundsatz der ältesten Christen, ihre Streitigkeiten

<l5) Cyprian Lp. 65.

(16) Cyprian a. a. ü.! Krsvlter et üolentes eommoti SU»

mus vg« el vollegao mei, <zui prsvsenles söorsnt, tritter

esrissims, leetis literis tuis, k^uikus 6e cllscon« tuo cou.

<zuestus et«. — Lt lu izuiöem Konoritics eircs v«8 et

pro »«!!:« tu» Kumilitste fecisti, ut msllos t?e co nobis

conc^uvr!; cum pr« «piseopstus vi'gorv et estlieclrse sue.

toritst« KsKere» poteststem, lzus z>«ssvs n"c illo ststim

vluöicsri; cvrtus, huo<1 collegs« tui omnes grskum Kudo-

remus, c^uoclcun^ue contrs l1!»eo»uln tuum coutumoli«-

»um saceräotal. poteslst« lecisses.

(>7) Lsnon. ^pc>st. c. 7Z.

(>8) Ebendas. e. zS.
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utterelnander nicht von heidnischen Richtern, sondern durch

Schiedsrichter aus der Gemeinde entscheiden zu lassen (19),

indem dieses Amt allmälich ohne Wahl auf den Bischof

Hlxrzieng (20).

Zweites Kapitel.

Die christliche Kirche im Römischen Reich von Consiantin

bis zur Gründung der Germanische» Staaten in den

Weströmischen Provinzen.

I. Ausbildung der Klrchenverfassung und des Verhältnisses der

Kirche zum Staat.

Die Begünstigungen, welche Consiantin der Gr. dem

Christenthum seit dem Jahr 312 gewährte und allmälich

erweiterte, verwandelten sich schon im Laufe eines Iahr-

<«9) ^Lor. VI, l. 8«y.

(20) In den sogenannten Apostolischen Constitutionen V. 2.

K. 47., erscheint diese Einrichtung als ein am Ende des

dritten Jahrhunderts vollständig ausgebildetes Institut, wenn

man die Entstehung dieses Werls mit Vielen in diese Zeit

»der in den Anfang des vierten Jahrhunderts seht. Jedoch

find jene wenigstens in ihrer jetzigen Gestalt nicht so alt;

daß aber das schiedsrichterliche Amt wenigstens gewöhnlich

den Bischöfen zufiel, erhellt aus der Umbildung desselben in

die sogenannte opizcopgl!, »uäienti», durch die kaiserlichen

Constitutionen , deren Anfang wenigstens schon in Constan»

tws Zeit fällt.
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Hunderts in eine ausschließende Religionsübung (1), ncbeu

welcher das Iudenthum nur noch geduldet wurde (2).

Die Kirche trat jetzt in die engste Verbindung mit dem

Staat. Die Bedeutung derselben wurde aber nicht in be

stimmten Gesetzen oder Vertragen ausgesprochen; sie ent

wickelte sich durch einzelne Vorgänge, und laßt sich beson,

ders in den Principien wahrnehmen, welche der Gesetz

gebung Iustinians zum Grunde liegen.

Constantin und alle seine Nachfolger übten ohne Wider

spruch das Rechtaus, wenn Streitigkeiten über Glaubens,

fachen, wegen der Unruhen, die sie erregten, eine Entschei

dung über die rein christliche Lehre nöthig zu machen schie

nen, eine Synode zu versammeln und von dieser unter ih

rer Mitwürkung eine solche Entscheidung fassen zu lassen.

Zuweilen waren es nur die Bischöfe einer oder mehrerer

Provinzen, welche dazu berufen wurden (3), zuweilen alle

Bischöfe des Reichs. Die erste Synode der letzteren Art

versammelte Constantin selbst zu Nicaa im Jahr 325.

Ausserdem wurden aber auch zu demselben Zweck von den

angeseheneren Bischöfen ohne kaiserliche Mitwürkung grö

ßere Synoden versammelt, vornehmlich wenn jene von

einer Partei dazu aufgefordert wurden (4).

(1) I.. 6. 52. >7. «3.14. 0. Ib. äo psZan!« (XVl, >o).

(2) l^. 14. l). äo 3u<l2o!z (I, y.). Ii. 6. L. lle z>»ß»n!« sl, I!.).

(3) So z.B. schon lm 1. 3l4 «ufderSnnode zuAl'les, welche

Constantln zur Entscheidung der Donatlstischen Streitigkeiten

berief.

(4) Wie z. B» die Synoden zu Gaugr» und Loodicea um die
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Der Erfolg der Entscheidung solcher Synoden war sehr

ungleich. Selbst die Schlüsse einer Reichssynode, zu der

alle Bischöfe berufen wurden (<7vv«S«s ot««v,ukvue,)), wur

den Käufig einer neuen Untersuchung unterworfen, und oft

erst nach langen Parteikämpfen ein entschiedenes Ansehen

der aufgestellten Dogme.n dadlwch begründet, daß man

sie allenthalben als reine christliche Lehre anerkannte.

Als Kennzeichen derselben betrachtete man, wie in früheren

Zeiten, daß die Reinheit der Ueberliefernng, durch die

bell. Schrift und durch Ursprünglicher und Allgemeinheit

der Lehre bewiesen seyn solle (5), uud ließ daher die

dogmatischen Aussprüche einer solchen Synode auch nur für

niedergeschriebene Traditio« gelten (S)>

Oie kaiserliche Bestätigung der Schlüsse einer Synode,

Mitte des vierten Jahrhunderts. Doch hatten sie Ihr An

sehen zum Thcil auch dem Umstand zu danken, daß sie In

den ältesten griechischen Sammlungen standen, und gerade

diese zur Ergänzung der abendländischen Sammlungen ge

braucht wurden.

(z) Vineontii Iierivsnsls common!t«r!um «<Ivvrsii,

Kseretieo» (im I. 4Z4) O,ip. Z.: 16 ten«smus, <i„«,I ub!.

»ue, hu«<I «einper, <zll«lt i>K «mnibu» creliilui» est. —

Ilsnc uu«m üclem versin esse kstesniur, ^usm per «r-

dem tvrrsruin covLtetur occlesia.

<6) Vioe. I^erin. ebendas. Lsp.Zl.: Iloe gemper, nv^u«

^uilll^usm praeter«» Ksereti'corum novltstikus exeituto,

eonciliorum suorum üecrelis cstkvlica perkecit eeelesia,

nisi ut, izuoci prius s insjoridu» »«>a tra,i,li«ne »uscv.

perst, Iioo <I«in>Z« postvri» olia», scr!vturae vliirvgru.

pliui« v«iis!g»aret. , ,
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die der Kaiser selbst berufen hatte, welche von Conflantin

an als ein Recht des Imverü betrachtet wurde, war daher

für sich allein kein sicheres Kennzeichen der allgemeinen

Anerkennung der Dogmen einer Synode, aber sie gehörte

mit zu den Kennzeichen derselben. Sie enthielt eigentlich

die Erklärung des Kaisers, daß er den Ausspruch der Sy«

node für reine Lehre und für die Stimme der Kirche aner«

kenne, und dessen allgemeine Annahme den Kirchen em«

pfehle (7). War daher auch diese Bestätigung erfolgt, so

konnte dennoch durch neu erregten Widerspruch eine neue

Untersuchung veranlaßt, und ein früher aufgestelltes Dogma

umgestoßen werden (8). Die Schlüsse der größeren Syno

den, welche ohne kaiserliche Auwrisation zusammengetreten

waren, erlangten dagegen umgekehrt zuweilen ein Ansehen,

welches dem der Reichssynoden wenig nachstand, wenn sie

für rechtgläubig gehalten wurden (9).

Erfolgte aber die kaiserliche Bestätigung der Schlüsse

einer Synode, und fanden sie keinen Widerspruch, so wur-

(?) Schreiben Constantins an die Kirche zu Alerandria, in

Beziehung auf die Nicäischcn Schlüsse, bei 8 «erste, K!«.

eeoles. interpr. ZVlusrulo psg. 274.

(8) Die Geschichte der Concilien, von der ersten zu NicZa bis

zu der späterhin sogenannten vierten icumenischen zu Chal-

cedon, bewährt Dieß auf das vollständigste. Von den vielen

auf kaiserlichen Befehl versammelten Neichssynoden, die

zwischen jene beide fallen, erhielten nur vier die Venen,

nung icumenifche, weil die dogmatischen Aussprüche der

übrigen immer neuen Widerspruch fanden.

(?) So z. B. die in der Note 4 erwähnte» Synode».
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dm ihre Dogmen als ächte christliche Lehre betrachtet, wo

von die Anwendung der bürgerlichen Strafgesetze, welche

die Kaiser gegen die Häretiker überhaupt und gegen ein

zelne häretische Sccten insbesondere zu erlassen sehr bald

anfiengen (10), eine bürgerlich rechtliche Folge war.

Einen entscheidenden Erfolg hatten zwar gleich bei

ihrer Entstehung die Schlüsse der Nicäischen Kirchenvers

sammlnng im Occident, erlangten ihn aber im Orient erst

in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts. Bis auf

Justinians Zeit entschied sich auch das allgemeine dogma

tische Ansehen der ökumenischen Synoden zu Constantino-

pel (ZS1), Ephesus (431) und Chalcedon (451), welche

man seitdem allein dkumanische Synoden nannte, obgleich

auß'r ihnen noch viele andere ihrer ersten Bestimmung

nach dieselbe Bedeutung haben sollten. Bei seinem Plane,

durch seine Gesetzgebung den gesammten kirchlichen Verhält

nissen Ordnung und Festigkeit zu verschaffen, fand daher

Justinian für nbthig, ausdrücklich die Dogmen jener

Synoden als anerkannte kirchliche Lehrvorschrift zu be

stätigen (11).

In Beziehung auf die kirchliche Disciplin erhielten

die Verhandlungen der Synoden allmälich eine erweiterte

Bedeutung. Je sicherer sich die Kirche i» ihren äußeren

Verhältnissen fühlte, desto mehr Geordnetes suchte sie auch

i« ihre inneren Einrichtungen zu bringen, und das Schwan-

(,o) ?it. Lock. VK. (XVI, 51 und ?u»t. (I, 5.) cks Ksvr«.

tiei«. ,

sn) ««v. iZi Lsp. i.: Vergl. untcn Note «.
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kcndc und Formlose, welches bisher darin geherrscht hatte,

zu entfernen; die Kaiser kamen ihr bei diesem Geschäft

ebenfalls zu Hülfe. ^

Grundsatz blieb, daß die allgemein eingeführten Ein

richtungen, weil sie apostolischen Ursprungs seyen, unver

änderlich beobachtet werden müßten; was aber bisher be

obachtet worden, wurde »uu häufig Gegenstand der Unter

suchung auf größeren Synoden, und Einzelnes als ent

schieden allgemein (als vsnon) anerkannt, und in der An

wendung und seinen Einzeluhcircn naher bestimmt (12).

Auch Gewohnheiten, welche nur hie und da bestanden, wur

den schon als allgemeine Bestimmung empfohlen (15), und

manches festgesetzt, was nicht sowohl auf Gewohnheit ge

stützt werden konnte, als angemessen schien <M), oder

an eine Lehre, oder, einen Vorgang angeknüpft werden

konnte (ib).

(12) Z. B. Looo. ?s!o. s. Zi5. Lsn. 4.6. Lonv. ^ntio-

cuvn ,1. Z4L <ü,»>. IY.

(IZ) Von den Nicäischen Schlüssen sagt Slrlclus: Nnm iicloi

conl'»»si« tuisset jure nrmgls, ekism ^postolicss lralli.

tiones episcosii in unuin congrcgsli »tlomnium not!»

t!sm porvvnlr« volucrunt, «ZvKniontes !nt«r cete.

ra — (SoKoviiLinann p.iz. 470). Z.B. O«n<:. N!c.

«sn. 5. Daher bei Augustinus (oben S. ZZ. Note 5)

» plensrii« vvncilii» «oinmvnästs et stsluts.

(14) ?. B. «onc. ^ntiock. L-IN. y. wo dle kirchliche

Metropolitamvürde au die Hauptstadt der Provinz geknüpft

wird, die sich soiist nur durch das Herkommen bestimmte,.

(lö) Z.B. Lone. IXovcsv«. Lg«.il,l4.
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Unmerklich wurde daher ans dem Urtheil der Syno-

den, über unzweifelhafte Ueberlieferung gewisser Grund

sätze, als allgemein anerkannter kirchlicher Regel, das Recht

zu bestimmen, was als solche gelten solle, mithin wahre

Disciplinargesetzgebnng, die sich selbst ans die Formen deö

Gottesdienstes ausdehnte (IL), wiewohl jede Gesetzgebung

immer aus dem Gesichtspunkt betrachtet wurde, daß sie

sich in ihrem Princip an Lehre und Ueberlieferung an«

schließen müsse. . , ,

Ob diese Aussprüche einzelner Synoden würkliche Kir-

chenge setze wurden, hieng vornehmlich von ihrem dog

matischen Ansehen ab; galten sie selbst für recht

gläubig, so galt an ch ihr Urtheil über Ueberlieferung

und Angemessenheit gewisser Bestimmungen. Nur diesen

Grundsatz, nicht die Anerkennung der Schlüsse gewisser

einzelner Synoden als allgemeiner Kirchcngesetze, ,darf

man in dem Ausspruch der Chalcedonischen Synode (451)

suchen, daß es angemessen sey, die «snoues, welche bis

her auf jeder Synode von rechtgläubigen Bi

schöfen festgesetzt werden, zu beobachten (t7). Bei den

l>b) DaS kaedicätsche Cvnclliam, obwohl nicht einmal eine

NelchSsynode, h«t viele solche Bestimmungen. S. Zu«tLl.

I», r«m. i. pag. chy. > <

<>7) Lsn. I. bei Zusiollus l'oin. l. zioz. Sl.: Lse>«n«!s, k^ui

«tiluli 5unt, sbservsri ge^xuin consvmus. Daß caNones

hier nicht Concilienschlüsse überhaupt, sondern nur die allge

meinen Regeln der Kirchendiscipliu bedeutet, sieht man schon

daraus, daß man unmöglich annehme» rann, die Svuvde



4b B. I. Abschn. I. Die Kirche v. d. Reform.

Synode» selbst, von welchen hier die Rede ist, darf man

an keine andere als, die des vierten Jahrhunderts denken.

.... > .

habe sammtllche von allen, auch bloßen Provincialconcilien,

gefaßten Schlüsse zu allgemeinen Kirchengesctzen erheben

wollen; oder, wenn sie bloß große Concilicn im Sinne hatte,

von welchen so viele gleich bei ihrer Entstehung den entschie

densten Widerspruch fanden, sie »habe ihre Bestimmung ohne

irgend ein Kennzeichen, welche gemeint oder ausgeschlossen

scyn sollten, hingestellt. Schon Spittler hat dieß sehr

richtig bemerkt (Gesch. des canon. Rechts S. S?.), und will

Fch daher mit der Annahme begnügen, die Synode habe sich

bei diesem Ausspruch gar nichts Bestimmtes gedacht. ' Der

Ausdruck »snoti pstre» deutet jedoch das Criterium,

welches die Synode befolgte, hinreichend an; und welche

Synoden den Ruf der Rechtgläubigkcit hatten, war auch da

mals hinreichend entschieden. Daß man hierauf sah, be

gründete eben das entschiedene Ansehen, welches die Nicäi-

schen Schlüsse von ihrer Entstehung an immer imOccldent

, hatten. Die Antiochenischen Schlüsse hingegen hatten im

Orient großes Ansehen, so lange die Partei der Cusebia-

ncr, welche sie gefaßt hatte, im Ansehen stand; und daher

findet man sie auch ln den Orientalischen Sammlungen. Sie

gelangten aber, vhngeachtct sie auch späterhin in den Samm

lungen stehen blieben, nicht zu der Auctorirät, welche die

Schlüsse ökumenischer Synoden hatten, ohncrachtet die Sy

node vom Kaiser berufen war, und ihre Schlüsse dessen Be

stätigung erhalten hatten, weil die Partei späterhin unterlag.

Jnnocenzl. verwarf sie wegen Mangels der Rechtgläubigkcit

der Synode (?ontis. liom. epist, cg. ScKoenvmsnn z,s».

55 1.), und ließ nur die Nicäischen Schlüsse gelten, weil da

mals die Constantinopolitanische Synode >, die späterhin auch

allgemein anerkannt wurde, der Römischen Kirche wegen der

Patriarchenwürde des Bischofs von Constaytinopel noch an

stößig war, vhngegchtet sie auch in Rom für rechtgläubig
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Mit der Nicäischen Synode beginnt, nach der Vorstellung

des fünften Jahrhunderts, die Reihe der größeren Sy,

noden (1.8), in deren Aussprüchen man die Stimme der

rechtgläubigen Kirche zu vernehmen glaubte, welche daher

«in allgemeines Ansehen genossen. Dieß bewährt auch die

Geschichte der Sammlungen der Concilienschlüsse; in Hin

sicht auf alles, was über diese Zeit hiuausreicht, berief

man sich nie auf Synoden, sondern auf Gebrauch der älte

sten und angesehensten Gemeinden. ,,,1 ,

Gleichwie aber das dogmatische Ansehen der Synode»

des vierten Jahrhunderts (19) schwankend blieb, , konnte

auch nur allmälich sich ciUscheiden, welche der vielen Con

cilienschlüsse dieser Zeit in Hinsicht ihrer disziplinarischen

galt. Sreßoi°. U. ep>»t. V, 34'. llomllna oceln«!« <w«.

äem eZnnue» vel ße«l» »^noäl illiu» (Lonzwntinozxil!.

tl>n»e) I>«clen»l» non I>»1)«:t uoe aceepit: !n lioo »ulem egn>

äein z^noäuin ueeepit, czuoä e«t zior «»m contr» IU«co.

6onium äeünitum.

(18) rienuri« cune!!!, bei Augustinus ln der oben S. 33.

Note 5. angeführten Stelle. Die sogenannte Isidorlsche

Sammlung beginnt mlt den Worten: Lnnone« ß«üios»Uuln

e»n«llioruii> « tomporibli» t!on«t»ntini c«>operunt. In

z>r2ece<lentil>u» — »nnis, perzeeutione lervonlo , doeen»

diil'um plelliuin nlilllmo <1»b«>lur lüculta». — ^l>p I>enni5

cur. l>. ««Ilerin. 1'oin. Z. z>«z. CXl^VIl.

(ly) Selbst des Nicäischen, so lange noch nicht im Orient die

Parteien, mit welchen die strengen Anhänger des Nicäischen

Conclllums bis in die zweite Hälfte des vierten Iahrhun.

dcrts zu kämpfen hatten, den kaiserlichen Schutz verloren.

S. Gieseler Kirchengesch. V.l. S.338-^359.
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Bestimmungen für wahre Kirchengesetze gehalten werden

müßten (20). Zu Iustinians Zeit war es in Hinsicht der

vorhin gcnannten'Dier Concilien entschieden; er verordnete

daher, was schvti langst in Hinsicht aller canones im ei

gentlichen nnd ursprünglichen Sinn des Wortes Grundsatz

'gewesen war<2l), daß sie als (eäict»Ies) beobachtet

werden sollten (22). Da ausser den Schlüssen dieser Con

cilien noch sehr viele andere früher die kaiserliche Bestä

tigung erhalten harten, so ergiebt sich leicht, daß man die

Bedeutung einer solchen Bestätigung auch bei Disziplinar

gesetzen aus dem nehmlichen Gesichtspunkt betrachtete, wie

bei dogmarischen Bestimmungen. Jedoch war in Hinsicht

auf Disziplinargesetze demohngeachtet der Umfang der kai

serlichen Rechte viel ausgedehnter, als in Beziehung auf

Dogmen.

WaS nehmlich von den Grundsätzen der Kirchenvers

fassung und von kirchlichen Einrichtungen auf Apostolischer

Uebcrlicfcrung beruhte, mußte auch in den Augen der Kai

ser

(20) S. oben S. 45. Note 17.

(21) Nov. 6. Op. l. §. 8>: ^ prgee«,1ent!1,us NO» Imperato.

ridus «t s nvbis is>»is rocle dictum est, oporter« ssers«

rezulss pro legibus valere. i . l ? ?,

(22) Nov. lZl. dsp. I.: 8sne!i»us — v!eem legnin «btlnero

«i>»ct»s vcelosissticss regnlss, rsua« s Lanctis <iust«or

coneiliis «zvositsv sunt, «ut iirnistn«, Koi: «st !» Nicae»

ns «tr. —» ?rse<I!ctgrum onirn c^uatuor s^noilorum llog»

mstü sicut silnctas »«ripturs» sceipimus, «t i^sgulss sicut

>k>ges oksorvniiiu», »-
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ser über ihrer eigenen Gesetzgebung stehen; nach den

herrschenden Ansichten von Apostolischer Tradition war

es mit einer Glaubenslehre von gleicher Bedeutung. Das-

selbe Ansehen räumten sie den Synodalschlüssen ein, welche

bei der Kirche allgemeine Anerkennung gefunden hatten.

Sie erachteten sich aber für ermächtigt und berufen, ver

möge ihrer gesetzgebenden Gewalt, die kirchlichen Einrich

tungen, jenen höheren Principien gemäß, durch ihre eige

nen Constitutionen weiter auszubilden, zu ordnen, und in

ihren Einzelnheiten naher zu bestimmen. In JustinianS

Constitutionen ist jene Schranke der Gesetzgebung, aber

auch zugleich dieser Beruf, an vielen Orten auf das Be

stimmteste ausgesprochen (23); sie umfaßt alle zur dama-

(!Z) Isov. z. pr. ! vuäuin — generali lege — äs orclinationo

venoradilium episcoporum et reverenäissimorum eleri»

corum — üisposuimus, n^uocl nodis viäebstur Kens 8«

et eompetentvr Ksber«, «t rvgulsrum »sersruin

äign«. ZVov. 6. pr. i Alsrims <^ui<I«m in Kominibus sunt

äons Ooi, s superns collsts vlomevtis, sscerclotium

et Imperium: et illucl <^uiäem äivini» ministrsns,

Im«: sutem Kumsnis prsesiclens so äiügentiam e^Kibvns:

er uv« eoäemczue principio utrsizu« proceäentis, Iium«.

nam eiornsnt vitsm. läeo^nc nikil «O erit »tuäiosum

imperstoribus, »icut »scerclotum Konestsi, eum utic^ue

et pro illis Zp,i Semper Oe« supplivent. Hsm si K«e

quickem ineulpskils «it unäiczue, et gpucl Ovum Käue!»

Plenum, Imperium sutem recte et eompetenter ernrnot

trsäitsm »iki rempublicsm, erit consonsntis <iusv<Iiiin

Koos, omne, csuiäczuiä«tile est, Kurnsno conkerons genori.

?>o» igitur insrimsm Kgbemus »olieituilinem oircs verg

Oei äognists, et eires ssveräotum Iionestgtem. — Ij<?no

k. 4
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Ilgen Kirchendisciplin gehörige Institute, und enthalt viel

vollständigere Verfügungen nber die einzelnen Gegenstande,

als die Schlüsse der Concilien, selbst diejenigen mit einge

rechnet, welche kein so allgemeines Ansehen hatten, wenn

gleich alle von Justinian dabei benutzt sind (24).

Eben daher darf man auch in Jnstinians Bestätigung

der vier Concilien, deren Bestimmungen er als allgemeine

«mlem uili versa geruutur et competeuter, »i rei prinei.

z>!um tist cleceus et smskile De«. II«o gutem futurum

esse creäimus, »i ssersrum regulsrum oliservst!« eust«.

llislur, <^ugm justi et Iguäsncli et sdorsuäi inspectores

et ministri Oei verdi trsltiüerunt , ^pvsloli, et sanct!

pstres custocllerunt et eiplsnsverunt. Luv. l.: 8anc!mus

igitur sscrs« per «mn!s serzuentes regulss etc. Hierauf

folgt eine ausführliche Verordnung über Gegenstände der in»

neren kirchlichen Distlplin.

(24I Nur einige wichtigere Punkte des Inhalts der Justinia»

neischcn Gefchgebung mögen hier angedeutet werden. Nov.

Z und 6 über die Eigenschaften, welche Bischöfe und Klcri»

kcr haben sollen; die Anzahl der letzteren, die bei einzelnen

Sirchen angestellt werden soll; die Verwaltung des Ktrchen-

guts. Nov. 12Z und >Z? einhält eine Revision dicfer Ver-

vrdnungen und ausführlichere Bestimmungen, namentlich

über die Ordination der Bischöfe; rcgulirt auch die Einrich«

tnng der varticulären Synoden und die Verhältnisse der

Provincial- und Patriarchalsynoden. Nov. lZZ. giebt ausführ-'

liche Verordnungen über das Mönchsledcn. Nov. 40. 46. Sö.

in. 120. betreffen die Kirchengüter und besonders deren

Veräußerung. Nov. 1Z1. bestimmt, welche Kirchengefetze als

lezes eäict.ilvs gelten, den Rang der Bischöfe, die Errich

tung von Kirchen und Oratorien und viele einzelne Gegen

stände. . >,
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Kirchengesetze anerkannte, niÄ)t den Sinn suchen, alöhabe

er ausserdem noch die Schlüsse einiger anderer Synoden,

die von jenen vier Concilien bestätigt worden, gleichfalls

für allgemeine Kirchengesetze erklärt (25).

In jenen Concilienschlüssen ist nirgends die Rede von

(l5) Vergl. Blener Geschichte der Novellen Iustlnlans

S. »58. u. f. Auch Vlener, obgleich er die Unthunllchkeit

einer solchen Erllirung nach allen geschichtlichen Daten

einsieht, hat sich von der irrigen Ansicht nicht ganz losma,

chen lönnen, und glaubt (S. lüi.), es linnten die Schlüsse

gewisser Provincialconclllen gemeint scyn, welche die Pralls

näher bestimmt habe. Als Hauptargument betrachtete/daß

IuÄNliez ^Ntiocl>onu8 neben den von Iustinlan bestätigten

icumcnischen, sechs Provlncial- Concilien ercerpirt habe, und

»ermuthet, daß diese nach Tradition und Pralls für die ge,

gölten hätten, welche das Chalcedoner Concllium anerkannt

habe. Dieser Ansicht steht nicht nur entgegen, daßZulian

und der Verfasser einer Sammlung, welche bald nach Iustl-

nl»n gemacht ist, wie Viener selbst bemerkt, die Novelle

bloß «uf die vier öcumenischen Concilien beziehen, sondern

auch/ daß die Beschaffcnhelt der Sammlung des 5o»nn««

^nlluclic-uu« zur Interpretation der Novelle überhaupt nicht

gebraucht werden kann. Seine Arbeit beweist nur, daß die

Provlncial -Concilien, die er benutzte, auch in Ansehe«

standen, aber nicht, daß sie als allgemeine Klrchenge-

setze betrachtet wurden, gegen welche leine Autonomie galt,

wie gegen Conclllenschlüsse, welchen allgemeine Anerkennung

fehlte. Wir wissen j« überdleß, daß erst viel später, durch

die Trullanische Synode, wie Vlener selbst S. >6c>. be

merkt, das Ansehen der von 5o2une« Hntioelionu, ercerplr-

ten Provlncial -Concilien wenigstens für den Orient ent

schieden wurde, als jene Synode einen geschlossenen

eo«i« e2i»on»n> bilden wollte.
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der Bestätigung der Schlüsse einzelner älterer Synoden,

sondern nur von Grundsätzen, die sie anerkennen, und de,

reu Inhalt freilich hie und da auch in den Schlüssen solcher

früherer Concilien. vorkam, welche als Ganzes zu keinem

allgemein anerkannte» Ansehe)» gelangt waren. Iustinians

Worte, wenn sie auch bei oberflächlicher Betrachtung einen

solchen Sinn zu haben scheinen, müssen daher schon aus

diesem Grunde anders verstanden werden ; ihre Interpre,

tation hat aber auch gar keine Schwierigkeit, da er nichts

sagt, als daß die clluone» (im ursprünglichen Sinn des

Worts, mithin die allgemein anerkannten Regeln der Kir-

chendiscivlin) , welche jene Concilien theils ausgesprochen,

theils (ohngeachtet sie schon als Tradition galten) durch

ihre Bestimmungen befestigt hätten, als allgemeine Gesetze

beobachtet werden sollten.

Vielmehr geht nach dem klaren Inhalt seiner Gesetz«

gebung seine Absicht dahin, der KirchenverfassuNg und

Discipliu durch diese die Festigkeit und Ordnung zu geben,

welche sie durch die Concilienschlüsse allein nicht erhalten

konnte, weil es dem größten Theil derselben an allgemei

ner Anerkennung fehlte, die sie aber durch seine im ganzen

Reich geltenden Constitutionen erhielten. Ten, Inhalt an«

derer Concilienschlüsse, als der von ihm allgemein bestätig

ten, sprach er damit eine verbindende Kraft nicht unmit

telbar ab, er nahm vielmehr eine» großen Theil seiner Ge»

setzgebung aus ihnen ; sie waren aber in seinen Augen nur

unsichere Autorität, nach der man sich da richtete, wo man

in ihrem Inhalt apostolische Ueberlieferung oder doch deren
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Geist zu finden glaubte. Hieraus erklärt sich auch leicht,

daß in den Sammlungen der Kirchengesetze, welche unter

seiner Herrschaft gemacht wurden, der Inhalt solcher Sy

nodalschlüsse keineswegs übergangen wurde. Er diente zur

Erklärung der bürgerlichen Gesetzgebung über kirchliche Ver

hältnisse, und wo diese nichts verfügte, als Autorität

für Entscheidungen , bei welchen man, in Ermanglung all«

gemeiner kirchengesetzlicher Bestimmungen, nur nach Ueber,

liefenmg urtheilen und dergleichen Synodalschlüsse als

Zeugniß über eine solche benutzen konnte (26).

Eine so vollständige Gesetzgebung, als Iustiuian auf

stellte, hatte das weströmische Kaiserthum nicht aufzuwei

sen. Die Stellung des Kaisers war hier zwar dieselbe; eS

wurde aber im fünften Jahrhundert durch die Eroberungen

der germanischen Völker zu sehr erschüttert, als daß sich

eine ausführliche bürgerliche Gesetzgebung hätte ausbilden

können; doch zeigen einzelne Verordnungen, daß sich die

weströmischen Kaiser dieselben Rechte zuschrieben (2?),

welche Iusiinian späterhin im ostrdmischen Reiche geltend

<2b) Vergl. Bleuet «.«. O. S. ,61. ». f. Das Verhältnlß

zwischen den bürgerlichen und Hlrchengesetzen, ist jedoch nicht

ganz richtig aufgefaßt, well Vlener übersieht, daß Iusii

nian sich wohl durch die geheiligten Grundlagen der Klrchen-

»erfassung und Dlftiplln gebunden hielt, aber nicht durch

jeden Concilienschluß, und daher das eigentliche Pilnclp sei«

ncr Gesetzgebung verlennt.

<l?) Wie z. V. das von Valentin!«« III. gegebene Gesetz zu

Gunsten des Römischen Primats, welches weiter unten in,

zweiten Absatz dieses Capltels berührt werden wird.



54 B. I. Al schn. I. Die Kirche V. d. Reform.

machte, und nachdem er Italien und Afrika unterworfen

hatte, auch auf diese Provinzen ausdehnte.

Die Visch'ofe verdankten der kaiserlichen Gesetzgebung

die Befestigung und weitere Entwicklung ihrer wichtigsten

Rechte ; die Mitwirkung der Gemeinden bei Ausübung der

selben verschwindet ganz. Jeder Bischof sollte über seine

Kleriker nicht bloß in Beziehung auf alle kirchliche Ver-

Haltnisse richten, sondern deren Gerichtsstand, «ach Justi-

nianS Vorschrift, selbst in Civilsachen bilden, auch wenn

sie von Laien belangt wurden (23) ; die Chalcedonische Sy

node hatte nur Kleriker angewiesen, unter einander vor dem

Bischof Recht zu nehmen (29). Wegen bürgerlicher Ver

brechen wnrde zwar der Kleriker von dem bürgerlichen

Richter bestraft; doch erlaubte Justinian dem Bischof,

wenn der Klager die Sache zuerst vor ihm anhängig machte,

den Geistlichen zuvor seines Amts zu entsetzen, und wenn

vor dem bürgerlichen Richter von Anfang an verhandelt

worden wäre, wenn er die ausgesprochene Strafe nicht an

gemessen fände, sich bei dem Kaiser zu verwenden (Z0).

Die Hierarchie der Bischöfe erhielt durch Synodal-

schlüsse und kaiserliche Constitutionen mehr Ordnung und

<l8) Jedoch so, daß die Appellation an den ordentlichen Richter

gieng, und wenn dieser das bischöfliche Urthcil rcformirte,

fand noch eine weitere Appellation statt. Aov. l2Z. L»x 21.

pr.

(!<)) Lo»v. Olislcväon. s. 45l. Lau. y»

(Zc>) «ov. 12z. Op. ti. §. 1.
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Festigkeit; wobei man sehr deutlich wahrnimmt, wie sie

sich stufenweise entwickelte.

Die Nicäische Synode verordnete, daß in jeder Provinz

zweimal jährlich eine Provincialsynode gehalten werden

solle (Zl> Da sie aber zugleich nur die hergebrachten

Merropolitanrechte bestätigte (32), und unbestimmt ließ,

wem die Direktion gebühre, wo das Herkommen nichts

entscheide, so blieb die Einrichtung für diesen Fall der

Autonomie der Provincinlbischdfe überlassen. Die enge

Verbindung, in welche die Kirche mit dem Staat gekom

men war, führte so natürlich auf de» Grundsatz, dem

Bischof der Hauptstadt einer Provinz den Vorrang und

die Direction zu lassen, weil hier ohnehin der Mittelpunkt

der politischen Geschäfte war, daß eine größere Synode

zu Anriochia im I. welche ihn aussprach (55),

schwerlich etwas Anderes als eine schon langst herrschende

Meinung ausdrückte. Nach diesem Grundsatz bildete sich

auch, mir Ausnahme dep Römischen Sprengels , der Me-

tropolirannerus im Abendlande (54). Die Bischöfe, welche

vermöge des apostolischen Ansehens ihrer Gemeinden schon

früher die Metropolitanrechte durch das Herkommen, mei

stens in einem weit größeren Sprengel, als in einer Pro-

lZi) s.

(ZZ) Lsn. y. bei Zuztollu, xsg. 45.

sZ^) Du ^6 »ntiPiy oecle«« <Zi»sipI<n» (Lolon. ^gr.

jS^l- 4 ) vis,. I.
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vinz nach der politischen Einteilung des vierten Iahrhnn«

derts erlangt hatten, unterschied man seitdem von den ge«

wohnlichen Metropolitana: durch den Titel Erarchen oder

Patriarchen, wiewohl dieser auch noch eine Zeit lang als

Ausdruck besonderer Achtung noch anderen Bischöfen gege«

den wurde (25) ; und allmälich erhoben sie sich auch zu ei«

ner höheren Stufe der Hierarchie. Den Rang eines solchen

Patriarchen ertheilte die Constantinopolitanische Synode

vom Jahr 381 dem Bischof von Constantinopel, weil er

dem Bischof des zweiten Roms gebühre, und wieß ihm

seine Rangstufe unmittelbar nach dem Bischof des Äten

Roms an (36). Die Chalcedonische Synode vom I. 451

theilte ihm die Provinzen von Pontus, Thracien und

Asien als seinen Patriarchalsprengel zu, deren Bischöfe

bisher selbst zu den größeren Metropolitana, gehört hat,

ten, und gab ihm das Recht, diese zu ordiniren, wiewohl

sie das Ordinationsrecht in Ansehung der ihnen selbst un«

tergebenen Bischöfe behalten sollten (37). Diese Bestim«

mung liefert zugleich den Beweis, daß schon damals der

Begriff eines Patriarchen sich verändert hatte, und nicht

bloß eine besondere Rangstufe, sondern eine höhere Stelle

in der Hierarchie bezeichnete. Patriarchen in diesem vor«

züglicheren Sinn wurden allmälich die Bischöfe von Rom,

Constantinopel, Antiochia, Alerandria und Jerusalem.

(35) Schrick!) Hlrchengesch. Thl. ,7. S. 23.

(36) l>n. 3. bei lullellu, Ion,. I. p,ß. 56.

l3?) 6,n. 26. bei ^u«tellu« paß. 67.
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Obwohl aber jeder derselben seinen Sprengel möglichst aus«

zndehnen suchte, waren keineswegs alle Bischöfe des Ro

mischen Reichs vor Iustim'ans Zeit einem Patriarchal-

sprengel zugetheilt. Iustmian ertheilte dem Bischof seiner

Vaterstadt, Iustiniana Prima, die Rechte eines Patriarchen

und einen sehr ansehnlichen Sprengel (38), und behandelt

die Eintheiluug des Reichs in Patriarchalsprengel als alle

Provinzen erschöpfend, indem er verordnet, daß jeder Me

tropolitan die ihm untergebenen Bischöfe richten, der Me

tropolitan aber von dem Erzbischof (dem Pamarchentitel

gleichbedeutend), unter welchem er steht, gerichtet werden

solle (39).

In allen diesen Verhältnissen erscheinen die kirchlichen

Angelegenheiten als ein Theil der öffentlichen überhaupt;

und es würde befremdend seyn, wenn man sie anders be

handelt fände, da im Romischen Reich das Hu« «»crum

von jeher ein Theil des öffentlichen Rechts gewesen war.

Die Verwaltung der kirchlichen Angelegenheiten war

zwar im Ganzen den Bischöfen überlassen; allein diese

standen dabei doch unter der höheren Leitung des Kaisers.

Verwaltende Behörde waren sie ohne Zweifel, weil sie

es zu Consiantins Zeit einmal geworden waren, und es

als ein Recht ihres »aceräotü geltend machten, daß sie

es seyn müßten, mithin, da dieses für apostolische» Ur

sprungs ausgegeben wurde, ihre Functionen in dem Um-

(381 Nov. ll.

(3,1 «UV. ,3?. Cp. z.
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fang, welchen sie allmälich bekommen hatten, eben so als

ei» Thcil.der bestehenden unantastbaren apostolischen Kir«

chcnverfassung augeseben wurden, als jede andere Eiurich-

tuug, welcher man diesen Ursprung zuschrieb. So wenig

aber die Kaiser durch das Bestehen gewisser allgemeiner

Kirchengesche, die sie wie ein ^u« äivinum behandelten,

an der Gesetzgebung über die Kircheudisciplin sich hin«

dern ließen, und in jenem uur gewisse Schränke« ihrer

Gesetzgebung anerkannten, eben so wenig hielte» sie die

Bischöfe in der Verwaltung der kirchlichen Angelegenhei

ten für unabhängig. Sie bezogen die Bedeutung des

«mceräutii seinem Wesen nach nur auf das Lehramt und

die gottesdicusilichen Functionen, das inwerium aber auf

alle äußerlichen Gcscllschaftsverhältniffe, mithin auch auf die

Verhältnisse der Kirche in ihrem Inneren, sofern jene auf

nichts Anderem als menschlichen Einrichtungen beruh«

tcn (40). In diesem Sinn konnte mithin nur der Kaiser

als der höchste Obere der Kirche als äußerer Gesellschaft

betrachtet werden, die überdieß in einem Staat, der bloß

aus Christen bestand, mir der bürgerlichen Gesellschaft i»

eine und dieselbe äußere Verbindung zusammenfiel.

Es bedarf kaum einer besonderen Nachwcisung, daß

die vorhin entwickelte» Rechte, welche die Kaiser in Be

ziehung auf Glanbenssachcn ausübten, nur aus einer sol

chen Vorstellung von der Vedcntuug der kaiserlichen Ge

walt in Kirchcusacheu abgeleitet werden können. Jene

Rechte beschrankten sich eben daher bloß auf die Aufrechl-

<4«) Nov. 6. pr. s. oben Note »3.
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Haltung »nd Herstellung der äußeren Ordnung, wenn

diese durch Streitigkeiten gestört wurde. Der Kaiser

rechnete es zu seinem Beruf, dafür zu sorgen, daß die

Elimme der Kirche nicht mit der einer Partei oder eines

einzelnen übermächtige» Bischofs verwechselt werden möchte;

er machte keinen Anspruch darauf, Lehrvorschriften festzu

setzen, aber er erscheint bei den Verhandlungen über Glau

benssachen dennoch als der höchste Kirchenobere, welcher

eine solche Angelegenheit zur Entscheidung bringt.

Seine Mitwirkung bei der Verhandlung selbst beschränkte

sich auch keineswegs auf die Zusammenberufung der Bi

schöfe als Stimmführer der Kirche; er leitete durch seine

Commisscirien den Gang der Untersuchung mehr als der

Bischof, welcher als der Vorsitzende betrachtet wllrde (41),

und vindicirre sich auch selbst ein Urrhcil, das er durch

Bestätigung der gefaßten Beschlüsse aussprach (42). Ve-

(41) S. z. B. die Geschichte der Verhandlungen auf der Chal-

cedonischcn Synode bei Schrdcky Kirchengesch. Thl. 18.

S. 47«. u. f.

(4!) Daß er selbst die streitigen Glaubenslehren mit unter

sucht habe, sagte Constantin in Beziehung auf die Ver

handlungen der Synode zu Ntcäa in seinem Schreiben an

die Kirche zu Alerandria. (Soerstes Kist. eccl. ioterpr.

Aluscul« PSF. 274 ): l/os et ipse veritiNis inr^uigitionem

,u,cepi. Eben so erzählt Eusebius von seinem, dem Kaiser

vorgelegten, Glaubensbekenntniß, in dem von Socrates ein

gerückten Brief des Eusebius an seine Gemeinde (a. a. O.

E. !74>>! 8eö et ipse cum primig piovti»simu8 Imperator,

iiznc tigern «ptimo eiplicstsm e»»s, sv <^u«<i«e sie »eu.

tir» inteitikcstui est, et OU,iet«5 illi oonsenlire, »<z ckog
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trachteten eö die Kaiser seit Constantins Zeit bei er

folgter Entscheidung über Streitigkeiten in Glaubens»

fachen bloß als ihren Beruf, die unterliegende Partei als

Häretiker zu verfolgen und zu bestrafen, wenn sie nicht

mächtig genug war, eine wiederholte Untersuchung zu be«

würken, und zuletzt doch noch deu Sieg zu erringen; war

es mithin zu einem Grundsatz des Kirchenrechts geworden,

daß solche StreitigKiten so schnell als möglich zu einer

definitiven Entscheidung gebracht werden müßten, so lag

eine solche Beschränkung der kaiserlichen Gewalt in Glau«

benssachcn wenigstens nicht in dem Princip, aus welchem

diese abgeleitet wurde. AuS diesem floß vielmehr die kai

serliche Befugnis), die Ausgleichung einer Streitigkeit durch

weitere und reifere Forschung der Zeit zu überlassen, und

den Kirchenfrieden durch Verfolgungsverbote aufrecht zu

erhalten, wenn er nicht die Stimme der Kirche, sondern

nur entgegengesetzte Parteien zu vernehme» sich überzeugt

hielt, eben so wohl als das Recht, den Schluß einer öku

menischen Synode, welche Anders denkende verdammte, zu

bestätigen ; und nur der Geist der Unduldsamkeit, der jeneö

Zeitalter beherrschte, kann als die Ursache betrachtet

werden, daß keine Streitigkeit einen solchen Ausgang

nahm (HZ).

mgtibu» ist!» «udscrlber«, et uii» tantuin Komousii lüctlono

»äscripts, «ssontiri jussil, yus,n «t ipso intvrpivtstus est.

(4?) Und selbst unter diesen Umständen war man, so lange

noch die Wagschale zwischen den strengsten Anhängern der

Ricälscheu Dogmcu und de» Parteien schwankte, welche
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In Hinsicht der Disciplinarsachen bedarf es nur der

Hinweisung auf das oben entwickelte Recht der kaiserlichen

Gesetzgebung über diese Gegenstände, um den Beweis zu

führen, daß sich die Kaiser die höchste Gewalt in der

Kirche zuschrieben. Zwar bemerkt man keine regelmäßige

Theilnahme der Regierung an der. inneren Verwaltung der

kirchlichen Angelegenheiten; zwar wurde den Provincial-

synoden selbst das Recht nicht streitig gemacht, zu beur-

theilen, was cauon sey, wenn darüber gestritten wurde,

oder festzusetzen, wie ein anerkannt bestehender «-»nun auf

einzelne kirchliche Verhältnisse anzuwenden sey, worin die

Verordnungen der Provincialsynodcn bestanden; hier

von aber liegt der Grund sichtbar nur darin, daß man

das Bedürfnis) noch nicht fühlte, durch Errichtung einer

höchsten Behörde, deren Thatigkeit sich über die sämmtli«

chen einzelnen Kirchen erstreckte, mehr Einheit in jene

Verwaltung zu bringen. Die ursprüngliche Trennung der

Kirche als äußerer Gesellschaft in einzelne Gemeinden,

ohne allen genaueren Zusammenhang, äußerte hier noch

fortwährend ihre Würkung. Sie hatte in einer Zeit, in

welcher noch keine Verbindung der Kirche mit dem Staat

möglich war, mit der Erhebung der Bischöfe zu Kirchen

oberen, eine selbstständige Verwaltung der inneren Ange

legenheiten jedes bischöflichen Sprengels in die Hände

jene eben so wle den Urlanlsmus für Ertreme hielten, zwi

schen welchen dle Kirchenlchre einen Mittelweg wählen müsse,

mehr als einmal auf dem Punkte, den streitenden Parteien

neben einander Kirchen einzuräumen.
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der Bischdft gebracht. Zwar bildete sich in den Provincial-

snnodeu auch noch eine höhere Behörde dafür; aber nach

höherer Einheit in der Verwaltung strebte man überhaupt

nicht. Daher ist auch nach Justinians Gesetzgebung die

Provincialsynode die einzige außer dem Bischof angeord

nete Behörde für Disciplinarsachen (44); Justinian be

gnügte sich, sie nicht bloß an die eigentlichen Kirchenge

setze, sondern auch an seine eigene Gesetzgebung zu binden,

mithin auch die Verordnungen der Provincialsynode» sei

ner Gesetzgebung unterzuordnen, und übertrug seinen Be

amten, an ihn darüber zu berichten, ob die Provincialsy-

noden regelmäßig gehalten würden (45). Nnr wenn eine

Provincialsynode Streitigkeiten über Disciplinarsachen ent

schieden hatte, konnten demnach weitere Verhandlungen

durch Berufung des unterliegenden TheileS auf eine höhere

Instanz veranlaßt werden. Für diesen Fall gab es aber

bis ins sechste Jahrhundert noch kein geregeltes Ver

fahren. Die streitenden Thcile wandten sich bald an einen

der angesehensten Bischöfe, um einer von Diesem versam-

(44) Nov. 1Z7. Lsp. 4. : s^u« I» loeo motsg lites et !»tor.

ziellstiones, vel z>r« <i<le, vel «sooniels HusestioiliKus, vel

gZministrstione rerum ecelesisstiesrum , vel 6« episeopi«

et presb^teris, vel äisconi8 sut »Iii» cleriei5, vel 6v »b.

b»tibus, vel monsclilg, vel sccussts vits, vel cks

slisrum rerum corroctioiie, moveri «^uiclem et sgitsr!,

et conveviente» ersinlnar!, et e«rum «orrectionem se-

cuoclnin sscro» csnonos proveüere, et »ecuuäum oo»

strs, Ivges.

(45) Cbendas. Lsp. K.



Cap. 2. Im Römischen Reich. Hz

welten Synode ihre Sache vorzulegen, bald an den Kai

ser, und veranlaßten in diesem Falle eine neue Unter

suchung durch eine Reichssynode oder auch durch eine kai

serliche Commission. Durch die mite» zu erwähnenden

Sardicensischen Decrete wnrde zwar der Grund gelegt, die

Synoden der Patriarchen zu einer höheren Instanz zu er

heben ; aber erst durch Iusiiuiaus Gesetzgebung wurde die

ses etwas ganz Ausgebildetes.

In allen diesen Einrichtungen lag aber anch schon der

Keim zur Entstehung einer unbeschrankten Herrschaft der

Bischöfe über die Kirche. Unter dem Vorwande der Un

abhängigkeit ihres «»ceräotü, welche ihnen nicht bestritten

wurde, konnten sie jede Thätigkeit des ünperii ablehnen,

die sie nicht selbst zur Unterstützung ihrer Gewalt für

nbtbig hielten, da der Begriff jenes »acer<lutü völlig un

bestimmt, und daher willkürlich ausdehnbar war. Durch

die christliche Lehre konnte el nicht bestimmt seyn , da Chri

stus kein »aeeröulium eingesetzt hatte; dura) die Ucbcrlie-

fernng war er eben so wenig bestimmt worden, da sie bloß

einzelne Thatsache» darbot, aus welchen sich alles Belie

bige ableiten ließ, so fern man jedes Recht, zu dessen Aus

übung die Bischöfe je gelangt waren, für eine nothwen-

.dige Folge ihres 8«ceräutü gelten ließ.

Bestimmt ausgesprochene Grundsätze über den Umfang

der Rechte, welche die Bischöfe selbst in ihr »»ceru'otium

zu legen für gut fanden, lassen sich aus diesem Zeitraum

«och nicht »achweisen. Sie begnügten sich, es überhaupt

höher zu stellen, als das Imperium, und besonders sich auf
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die Ausschließung von der Kirchengcmeinschaft zn berufen,

gegen welche auch die höchste weltliche Würde nicht zu

schützen vermöge, um jene höhere Stellung zu berociscn (46).

Ganzlich abzulehnen wagten sie aber die kaiserliche Ein«

Mischung in innere kirchliche Verhaltnisse noch nicht, son-

dem suchten sich derselben nur zu entziehen, wenn sie nicht

selbst darum gebeten hatten. Die antiochenische Synode

von 541 verbot in diesem Sinn den Geistlichen, und selbst

den einzelnen Bischöfen, sich ohne Genehmigung der Pro,

vincialbischöfe und infonderheit des Merropolitans in kirch

lichen Angelegenheiten an den Kaiser zu wenden, damit die

ser nicht ungebührlicher Weise mit jenen behelligt werde (47).

Vierzig Jahre später berief sich der heil. Ambrosius auf den

Gerichtsstand, welchen ein Geistlicher vor seinen Amtsge

nossen habe, jedoch nur als ein durch die bürgerlichen

Gesetze erlangtes, wohlerworbenes Recht (43), und ver

schaffte zugleich seinen Nachfolgern ein Beispiel der Er-

communication eines Kaisers, auf welches sie sich zum

Beweise der Hoheit ihres sacer^otii berufen konnten. Aber

selbst Gregor der Gr. wagte es doch noch nicht, die Voll

ziehung kaiserlicher Gesetze über kirchliche Discipllnarverhalt-

nisse abzulehnen, deren Inhalt er für unangemessen hielt,

son,

(46) So z. B. Bischof Gelasius von Rom in einem Schreiben

an de» Kaiser Anastasius. Lsn. lo. Vi«. 96.

(47) Lsv. li. bei Zu8t«IIu, 47.

(48) ämdrosü I?p!il. l.. z. op. iZ. (Opp. ksris. 164z. s«1.

Ivm. 5. psg. 2«Z>.
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sondern achtete sich verbunden, sie bekannt zu machen und

sich auf Vorstellungen dagegen zu beschränken (49).

ll- Erste Versuche der Römischen Bischöfe, einen allgemeinen

Primat über die Kirche ju erlangen.

Die Römische Kirche gehörte zu den Apostolischen Ge,

Minden, und war im Abendlande die einzige dieses Ur,

sprungs. N«ch im dritten Jahrhundert stellte man aber

die Traditionen, welche bei ihr herrschten, darum nicht hö

her als die einer jeden anderen apostolischen Kirche (1).

<4y) Krvßoril ZU. Lpist. Iiid. z, Lp. 65.: k!go qu!l?en,

jussio», »ubjectu» esuöeni legem per üiversss tvrrsrum

psrte» trsvsmitti keci ; et ^>i« lor ipss «nulipotenti öeo

mivime eoncor^st, evce per »uggestionis niese pgginsoi

»ereni»imis tlominis msudsv!. Utrobiizue ergo kzugv ri«.

du! e«olvi , k^u! et Imperator! «beclisntigm prsekui, et

pro 6e« xriiod »evsi minims tsvui.

(>) Brief Bisch. Flrmllkans an Cyprian (Oypr. sp. 75.): Lo,

»utein, v^ui Romso sunt, nov es in «mnibus «dservgre,

huse «iot sd «rigine trsdits, et trustrs ^postolorum

»uetoritstem prseteuäere, soire ^ui» vtism i»<!e potesl,

circ« celodrgnäo» üie» ksscke et circs inults

«Ii» ü^viuse rei »scrsments viäest esse «puü illo« sli.

^us« ^iversitstes, ve« observsri illie «mala ge^usliter,

Pise lllerosolz'mis «Kservsntur. Daß die potior prinei.

xslit«, welche Irenaus der Römischen Kirche > zuschreibt,

in welcher die Curiallsten den Römischen Primat finden wol

len, etwas anderes bedeutet, ist von Gleseler Kirchcngesch.

B. 1. S. l6i. gründlich nachgewiesen.

I. 5
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Zwar verlangten die Römischen Bischöfe schon damals,

daß man sich allenthalben nach jenen richten müsse, weil

Petrus der erste unter den Aposteln gewesen, und auf sei

nen Glauben die Kirche gegründet worden (2); sie fanden

aber damit noch kein Gehör, vielmehr wurde ihnen ent

gegengehalten, daß die Apostel einander gleichgestellt wor

den (Z). Daher leiteten selbst die öcumenischen Synoden

deö vierten Jahrhunderts den ersten Rang, welchen

man zn dieser Zeit dem Römischen Bischof einraum,

te (4), nicht von dem PrinM des Apostel Petrus ab,

(2) Flrmlllan a.a.O. §. 15.: ^ttsus ego in lise psrte Zusts

indignor sd Ksne tsm sperksm et msnitestsm LtepKsni

«tultitism, czuod, hui sie de Lpiseopstuj sui !«c« glori«.

tur, et se suveessionem ?elri tenere eonlendit, super

huem kundsmvnts veelesise voilocsti» sunt, mull.is sll»,

petrss inducst^ et «eelesisrum multsrum novs sedlsici»

vonstitugt, dum esss illio daptisma suä auetoritate de»

tondit.

(Z) ö^prisn! ep. 7l. §. i^am nee ?etru», rzuem pri.

inum Dominus elvßit, et super c^uem gvdiiicsvit eeele»

sism »usm, cum sveum ?«ulu» de eireumcisiovö dis.

evpkgret, vindiesvit »ibi »liquid insolenter, Sut Ärrogsn»

tor »ssumsit, ut dieoret, »e primstum tenere, et odtem»

versri s vovellis et posteris sidi potius «porters — sed

««nsilium veritsti« ddmisit, et rstioni lögitimse^ izusm

?gulus vivdicgbst, iseilv consensit. Nöch eindringender

lehrt Cyprian diese Gleichheit der Apostel in seiner Schrift

de unitste eeelesisv, in einer Stelle, welche die Anhänger

des Römischen Primats späterhin, wie so viele ältere Zeug

nisse, verfälscht haben, um daraus das Gegenthcil zu folger«.

Vergl. Gicseler Kirchengesch. B. i. S. !SS.

(4) Im Lsn. s- der Nicäischen Schlüsse stand davon »och nichts.
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dessen Nachfolger er sey, sondern betrachteten jenen als

eine Ehrenstelle, die dem Bischof der alten Hauptstadt des

Reichs gebühre, so wie die zweite Stelle dem Bischof von

Constantinopel oder des neuen Roms (5).

Gleichwohl dehnten die Römischen Bischöfe ihre An,

sprüche allmalich selbst noch weiter ans, seitdem sich in

dm öcumenischen Concilien ein Mittelpunkt für die Ver»

Handlung kirchlicher Angelegenheiten und in den Patriar«

chen eine höhere Stufe der Hierarchie zu bilden angefan«

gm hatte. Sie nahmen nicht nur nach und nach einzelne

Vorrechte einer höheren Stellung als andere Bi,

schöfe in Anspruch, sondern bildeten die Bedeutung dersel

ben schon im fünften Jahrhundert dahin aus, daß sie, ver«

möge der ihnen anvertrauten Gewalt des ersten Apostels,

mit der Vorsorge für die allgemeine Kirche beauf

tragt seyen (6). Doch blieben sie für ihre Berechtigung

Die Abgeordneten des Römischen Bischofs lasen ihn zwar auf

der Chalccdonischen Synode so , daß er mit den Worte» be,

gann: Huocl Uoinsns eoclosis «empor IisKuit prilngtum.

Mein Dieß war eine bloße Ueberschrift, welche man in

Rom selbst hittzugesugt hatte, weil man ihn von der An

erkennung eines Römjschen Primats verstanden wisse» wollte.

Die Akten s. bei Klsn,i Loueil. I«m. 7. xgg. 4üZ.

s5) Lonc. LonstsQt« a» Z8l» Lsm» z. Loa«. OKsIoeclon.

On. 28.

(6) Unter den Schreiben der Päpste, in welchen diese Ansprüche

aufgestellt worden, mag hier eines von Cölestinus (um

das I. 42ö) an die Bischöfe von Jllvrlcum, und ein an

deres von Leo dem Gr. an die Bischöfe der Viennische»

Provinz vom I. 44! ausgezeichnet werden. Die Politik der

5..
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zu' einem Primat in diesem Sinn lange Zeit bloß Zen«

gen in eigener Sache. Sie mußten sich begnügen.

Römischen Bischöfe, die von ihnen angesprochenen Rechte als

etwas Althergebrachtes darzustellen, und zugleich auf die

Vortheile aufmerksam zu machen, welche sich aus ihrer Dozivi-

schcnkunft In kirchlichen Ängelegonheiren ziehen ließen^ trjtt.in

beiden bcsondersdeutlich hervor. Die Idee des Römischen Pri

mats, wie sie von den damallgen Päpsten aufgefaßt wurde, ist kurz

und bündig in folgender Stelle des erstgedachten Schreibens

<?«nt. Rom. ep. ecl. Sclioeneinsnn psg. 75?) bezeichnet!

Rosxsu« prsecipue vires «mnes cur» c«>nfttr!nA!mur, c^u).

du» necessitstem <1e omnibu» trsetsntli LKristus in

»snelo ?etr« svostolo, cum illi elsves »perieniti clsu.

Äeoäikiue eisret, inclulsit; et inter gp«st«I<t» s««,, »0»

«zui «Iter« esset inferior, secl eum m»ljnio> <zui esset pri.

INU5, lezit. — In dem Brief Leo s des Gr. sUpp. cur.

frstr. LsIIerin. Inm.l. pgß. 0Z4. se<^) ist eine ausführ

lichere Dednctlön: Olirislu» — instituit, ut ^erlta«, «sus«

«Mes legi» et proplietarum prseconio contivvkstur, per

soostoliesin tukgm in sslutvm universitstis exiret. —

Led Kujus muner!« »scrgmenluin il» üomintis sc! oninium

»vostoloruin okliciuin pertineiv voluit, ut in ocadi;s!m«

?etr« , spostolorum oinnium summ«, prine!v»I!ter coli«,

esrit, et »d ipso, c^uasi c>uocl«m cdpits, äons sua vvlit

in corpus «inne mansre : ut ersortvm se minkterü intel.

ligeret esse ckivini, «jui susus kuisset s ?vtri sollZitst«

rveeäere^ Uuoe enim in consortium incliviüuse unitsliz

sssumtum, icl, v^uoil ipse «rst voluit noininsri, <iieen6«:

?n es ?etrus. — Verum Ksnv petrse istiu? »serstissi.

insm ürmitstom — nimis impis vult prsesumtiooe vi«»

Zsre, <iuisriuls vj«s poteststem teotst insringero. — V».

rum — nitimur — vestrarum occlesi.irum stslum, ooin.

»nuniest« vodiseum lakore, eoinponere, non nov» inst!»

Klents», «eä vsters renovsnles: ut in »tstu» consue.
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bei einzelnen Vorgängen zu einer Einwürkung auf kirch

liche Angelegenheiten zu gelangen, aus welchen sich unter

tuöln«, <zu»o not»8 «» noztr!« p2tril,l!8 08t trgllltü, per-

6ur«!i»i5. — ülobisou« ii»<zue vo8tr» ki>«>terii!t2« i>«.

enßnl>»«:»>t, 2po«tulic»m ««llom, z»ro «ui roveronti» » voltr^o

«tiom provineizo «llcorclolibu«, !nnumer!8 r«I»t!onibu«

es«« conzultsm, et z»or diver^aruln, c^uoln»än,l,clum vol«8

ron8ll<:tlido s>o8«ol>»t, 2ppol!l>tiunoin c2U8»runi, aut

«tr2«ll»t2 »ut consilmat« tui««e jlKliel». — 8eä Kune

lsLmilem «em^ier intor inajuro« nutzt!'«« ot I>eno leutun»

et 82>ul>rlter cuztocütum Uil2riu8 oecle8!«i'uin 8t2tum , ot

«alleordiain 8»cor<!l>tuin novis pr2o«limt>un>llu« t»»i-I>Älu.

>°U3 oiee8«it, it» 8u«o vu« cupiong 8i>bäero putc«t«ti , ut

8« bo»to .^pultolu I'otr» uon süillatur o««« «ulijoelum,

uiäingtiuuo« «!bi umuium per K«II!«8 «coso8i2rum vinäi-

c«n«, ot lloliit^m ^lolr«z,l»Iitl!nl» »georclutüiu»

in 8U2M tr2N8foron8 äißilitatoin, i^5!u« c^uoc^uo

^ I>o2t>88ilni kelri rsvorentiam vorli>8 «ll'oßlintiol'ibu« ml.

nuonlln: oul «um pl20 oolor!« «olvou<li ot lißiiucli trkxli!»

»it pc>to8t«8, z>28eonäi>sum t»men oviun» cui»» «^«c!2ll8

M«uä»t2 08t. — Cs läßt sich nach allen Umständen kaum

bezweifeln, daß Hllarlus in der Sache, welche Le« entschel,

den, jener aber seiner Entscheidung nlcht überlassen wollte,

nicht die Rechte clnes gewöhnlichen Metropolltans, sondern

Patrlarchalrechte auszuüben sich berechtigt gehalten hal

lte; denn es ist wohl erwiesen (vergl. Schröckh Kirchen-

gesch. Thl. >7. S. ii6. u. f.), daß Bischof Celldonlus, wel'

che» Hllarlus abgesetzt hatte, Bischof von Vcsan?on war,

welches zu dem Metropolltansprengel von Arles nicht ge

hörte. Hierauf bezieht sich die Wendung, durch welche Leo

die Gallischen Bischöfe zur Anerkennung seines Entscheidungs

rechts in jener Sache zu gewinnen suchte , indem er sie dar

auf aufmerksam machte, daß Hllarlus darnach strebe, ihr

Patriarch zu werden, und ihnen die Verbindung mit Rom,
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günstigen Umständen die Anerkennung eines Primats her

leite» ließ, sofern man sich überreden ließ, den Erfolg,

mit welchem sie aufgetreten waren, nicht den besonderen

Verhältnissen, unter welchen sie ihn erlangt hatten, son

dern der Ucberzeugung von der ursprünglichen Berechtigung

ihres Stuhles zuzuschreiben, und besonders zugleich ver

gaß, daß sie mir ihren Ansprüchen eben so oft auf das

Bestimmteste zurückgewiesen wurden.

Unter allen Synoden, deren Schlüsse als allgemeine

Kirchengesetze galten, war nicht eine einzige, welche jene

Ansprüche auch nur auf eine entfernte Weise anerkannt

hätte. Selbst aus den zahlreichen Decreten anderer Syno-

den des vierten bis sechsten Jahrhunderts ließ sich keine

solche Anerkennung folgern. Zwar schlug auf einer Sy

node zu Sardica vom 1. 244 Bischof Hosius von Corduba

den Beschluß vor:

wenn ein Bischof durch das Urtheil einer Provin«

cialsynode Unrecht erlitten zu haben glaubte, und

neue Untersuchung verlange, falls es der Synode

gefalle, das Andenken des heil. Petrus zu ehren.

als ein Mittel, sich der höhere« Gewalt eines solchen zu

widersetzen, empfahl. Man sieht also hier schon die nehm»

llche Politik, durch welche späterhin das «Pseudo-Isidorische

System den Bischöfen annehmlich gemacht wurde, indem die

ses darauf berechnet war, die Rechte der Metropolitana in

die Hände des entfernten Römischen Bischofs zu bringen,

und es den Bischöfen dadurch zu empfehlen, daß sie durch

die Anerkennung des Römischen Primate nichts verlieren,

sondern nur gewinnen könnten.
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und von jener an den Bischof von Rom schreiben

zu lassen; finde Dieser neue Untersuchung ndthig,

so möge er dazu Richter ernennen Huäice» 6«re),

sonst aber das ergangene Urtheil bestehen.

Ein anderer Vischof füg«, nachdem jener Vorschlag an

genommen worden, hinzu:

wenn ein Bischof von der Provincialsynode abge«

setzt worden, und seine Sache in Rom zu verthei-

digen verlange, seinen Nachfolger nicht vor ausge

machter Sache zu ordiniren (7).

Gerade dieser Schluß aber liefert, in Verbindung mit

anderen gleichzeitigen Thatsachen, den vollständigsten Be

weis, daß ein Primat, wie ihn die Römischen Bischöfe

in Anspruch zu nehmen begannen, der früheren Kirchen,

Verfassung fremd war, und der erste Grund dazu erst

jetzt gelegt wurde,

So lange es noch keine andere Verbindung unter de»

Kirchen gab, als die Metropolitanverfassung gewahrte, u»d

die Patriarchen noch nichts anderes als Metropolitane wa

ren, die sich bloß durch eine größere Provinz auszeichne

ten, fehlte eine höhere Instanz, bei welcher eine von ei

ner Provincialsynode entschiedene Sache zu neuer Unter

suchung anhängig gemacht werden konnte» Wer sich bei

ihrem Ausspruch nicht beruhigen wollte, mußte es daher

entweder zur Berufung einer allgemeinen Synode bringen,

oder wie in früheren Zeiten, als die Synodalverfassung

(7) Lone. süräie. 0«n. 3> 4. bei luztellu» ?o«. I.
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noch ganz ungeordnet war, sich an dritte unpartei

ische Bischöfe wenden, nm durch ihre Verwendung die

Berufung einer unparteiischen Synode zu Stande

zu bringen (8). Selbst beide streitende Theile wandten

sich zuweilen an einen solchen unparteiischen Dritten; so

hatten wenige Jahre zuvor B. Athanasius von Alexan

dria und seine Gegner, die Eusebianische Partei, vor dem

Römischen Bischof Julius I. Verhandlungen gepflogen,

welche nachher von der letzteren abgebrochen wurden (9).

Da jedoch in einem solchen Verfahren nichts geordnetes

war, so beschloß schon die Antiochenische Synode, daß in

solchen Fällen der Metropolitan die Bischöfe benach

barter Provinzen berufen und mir ihnen eine größere

Synode zur Revision der Sache bilden solle (10). Da-

(8) Ganz deutlich erkennt man diese Ansicht in dem Schrei

ben deö Johann Chrvsostomus, Bischofs von Coiistantinvpel,

an Vischvf Jnnoccntius I. von Rom, worin er um dessen

Mitwürkung , ihm auf einer Synode unparteiischer Bischöfe

Gehör zu verschaffen, bittet: Si äeowr juäice, in cor.

rupti, »gemu« et tvekimur elism oos libevter causam,

nionskrabimushu«, »o» von es»« reo« eorum, c^use vodl»

im^>i»guot, »icllt et plsoe ioooiii 8«nius. Er wendete sich

auch mir dlefem Brief eben darum nicht bloß an den Bi

schof von Rom, sondern zugleich an die von Mailand und

Aqulleja, mithin an die drei angesehenste» Bischöfe des

Abendlandes.

<y) S. listslis ^leisvcler Kist. eccle». «oe. 4. v!ss. ?!.

(10) Oonv. L,ntiovK. Osn. 14. 15. Wenn man diese Stelle

mit Lsn. 12. vergleicht, so sieht man, daß die Synode durch

diese Bestimmung es abschneiden wollte, daß, was die Ana»
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mals also kannre noch Niemand ein Recht des Bischofs

von Rom, kraft dessen an ihn solche Revisionen gelangen

müßten, obwohl Papst Julius l. gleich nachher gegen

eben die Bischöfe, welche diesen Schluß gefaßt hatten, die

BeKcmptung aufstellte, daß in solchen Sachen an ihn ge

schrieben werden müsse (11). Ein Beschluß, der jenem sei

nem Zwecke noch ganz gleichgestellt werden muß, war

der der Sardicensischen Synode. Nicht dem Metropolitan,

sondern dem Bischof von Rom in einem solchen Falle die

Einleitung des Verfahrens vor einer unparteiischen Sy

node zu überlassen, wurde hier vorgeschlagen ; und obwohl

dabei die Wendung gebraucht wurde, damit das Andenken

des Apostel Petrus zu ehren, wurde der Vorschlag doch

nicht dadurch morivirt, weil es Canon sey, wie es sonst

bei der Anerkennung alter Gebrauche hieß, sondern derselbe

als eine ganz neue Einrichtung bezeichnet, die statt finden

sollte, wenn es den versammelten Vätern angemessen

schiene.

Wenn man erwägt, daß die Synode zu Sardica zwar

legke der kaiserlichen Rechte de! den allgemeinen Svnodcn

mit sich brachte, die unterliegende Partei sich an den Kaiser

»enden, und von Diesem die Ernennung einer unpartei

ischen Synode begehren mige, wenn die versammelten Bi-

schife nicht selbst eine große, durch den Kaiser berufene, Sy

node wünschten (vergl. oben S. b4)._^

(n)^ulii I. epigo. ki«m. Lp. Sll Lusebisoo» §.2!. (bei

8cK « v n e ivsnn 241.): ignorstis, Iiane u»5« e«i>.

»uetu^inom, ut primuin nodi, »cribstur, «t Iiino ljuod

jllitum ««t aveervstur?
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als Reichssynode berufen war, aber, weil sich die morgen«

ländischen Bischöfe von ihr trennten und zu PhilippopoliS

besondere Beschlüsse faßten, sich in eine Synode abendlä».

bischer Bischöfe verwandelte, so wird es zugleich höchst

wahrscheinlich, daß sie die Jurisdiction, welche sie dem

Bischof von Nom beilegen wollte, gar nicht als eine Be-

fugniß betrachtet wissen wollte, die er auch im Orient ha

ben solle, sondern nur auf die abendländischen Provinzen

bezog. Diese mochte sie auch immerhin als ein Recht dar,

stellen, durch dessen Anerkennung sie das Andenken des

Apostel Petrus ehre, ohne damit einen Primat im Sinn

der Römischen Kirche anzuerkennen. In diesem Zusammen«

hang sagte dieser Ausdruck nichts anderes, als daß die Ein

leitung einerneuenUntersnchung nach dem Ausspruch

einer Provincialsynode, im Abendlauoe dem Römischen

Stuhl als dem einzigen apostolischen Sitz des Abend,

landes gebühre.

Die Sardicensischen Schlüsse wurden aber innerhalb

des ersten Jahrhunderts »ach ihrer Abfassung nicht einmal

Kirchengesetze für das Abendland. Es kam anfangs, weil

sich die Reichssynode getrennt hatte, gar nicht zur kaiser

lichen Bestätigung derselben. Die Römischen Bischöfe fühl

ten jenes selbst so wohl, daß Bischof Zosimus, der sich im

Anfang des fünften Jahrhunderts gegen die Afrikanischen

Bischöfe auf Kirchengesetze berief, welche ihm ein Recht

gäben, ihre Entscheidung von neuem zu untersuchen, die

Sardicensischen Decrete für Nicäische auszugeben für

gut fand; einer seiner Nachfolger erhielt aber, als sich die
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Africaner von der Unwahrheit dieser Behauptung überzeugt

hatten, von ihnen zur Antwort, daß nie eine Synode

dem Römischen Stuhle jene Rechte beigelegt habe (12).

Auf ähnliche Weise, wie die Africaner, welche sich daher

auch für berechtigt hielten , die Appellationen nach Rom zu

verbieten (13), weigerte sich gegen die Mitte des fünften

Jahrhunderts Bischof Hilarius von Arles, den Ausspruch

einer unter seinem Vorsitz gehaltenen Provincialsynode ei

ner neuen Untersuchung zu Rom zu unterwerfen. Erst bei

dieser Veranlassung bewürkte Bischof Leo der Gr. ein

Reskript Valenrinians III., welches den Bischöfen von

Gallien und anderen Provinzen Gehorsam gegen den Rö

mischen Bischof gebot, und indem eö sich auf dessen durch

Synodaldecrere bestätigte Rechte bezieht, keine anderen als

die Sardicensischen im Sinn haben kann (14).

(Il) Lp. II. Lone. ^kriv. gä Loolestinuin s. 425. §. 4. (bei

LcKoenemsnn psg. 757): Vssin ut slirzui g tuae ssuc.

titstis Intero mittantur, in null» invenimus pstruin »).

Noll« constitutum; czuis illucl, tzuvtl pridem per «unclem

' eoepiscvoum nostrum ?sustinum ts»<zusm er parte Ricas»

vi eoncilii erincle trsnsmisistis, in cvneiliis veriuribu» —

« »utkenticc, missis — tslo slic^uitl nun potuimus re.

perire,

<>Z) LoS. (Zsn. eccl. ^srie. <ü»n. 28. l!ö. (bei ^ustellu,

loin. 1. psg. Z44. Z95.).

(14) I,e«nIs^I. Upp, cur.srgtr.IZsIIerinorum. ?«m. I. paz 64z.

(auch in der Retterschen Ausgabe des Loä. ?l,e«<i«s. und

im ?us c!v. «nteju>tin. unter Walentinlans Novellen): Lun.

ißitur seil!» spvstolicsv primstum sancti ?etri meritum,

izui princep» est episcopalis voronae, et I!»manav clignl.

ts« «vitsti», sserss etism s^nocli Krinarit suctorits».
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Von dieser Zeit an war mithin ein Instanzenzug von

den Metropolitansynoden an den Römischen Stuhl in den

weströmischen Provinzen, aber in der That durch bür

gerliche Gesetze eingeführt. Im Ostromischen Reich er

kannte man weder damals noch auch späterhin eine Juris

diction des Römischen Stuhls, obgleich das Rescript Va-

lentinians (wenn der Überschrift zu trauen ist) auch im

Namen Theodosius II. erlassen ist. Dieß erhellt am deut

lichsten aus Iustinians Gesetzgebung; er behandelt über

haupt die Synoden der Patriarchen als eine über den Pro-

viucialsynoden stehende Instanz, weßhalb die Metropolitaue

vor derselben angeklagt uud an jene von diesen" (aber dann

nicht weiter) appellirt werden kann (15); laßt es aber, in

Hinsicht des von der Antiochische» und Sardicensischen Synode

eingeführten Grundsatzes von den Appellationen abgesetzter

Bischöfe, für den Orient und Occident bei der bestehenden

Gewohnheit (15°). Nirgends ist hingegen eines Vorrech-

(15) Ii. iy. <2. äo ez>i5eoi>2li »uclionti» (l , 4). Kov. 137.

(l5') Bei losniiez ^nt!oelienu3 (luztelluz luin. 2. p«ß. 536.

537.) stehen die oben (Note 1°) erwähnten Antiochischen

Schlüsse und die Sardicensischen ln friedlicher Eintracht bei

sammen. Was kann Dieses sonst bezeichnen, als daß der

Sammler sie für die Gewohnheiten verschiedener Gegenden

hielt; nach seinem Nomocanou lunten Absatz III.) bestanden

sie auch neben den Gesetzen Iustinians über die Rechte der

«Patriarchen; denn die Bestimmungen der Nov. 1^7. tz'av. 5.

weiden hier neben den Stellen der Concilieuschlüsse nickt an

geführt ; er nimmt mithin an, daß jene die alten Formen,

»ieue Untersuchung zu bcwürkeu, nicht aufgehoben hatten.
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tes des R'omischen Bischofs vor anderen Patriarchen ge»

dacht. Vielmehr legt er ausdrücklich dem neuen von ihm

geschaffenen Patriarchen von Iustiniana Prima die Rechte

des Romischen Bischofs in seinein Sprengel bei (16), und

in seinem System der Hierarchie (oben S.5?) gehört auch

der Bischof von Carthago zu den Erzbischdfen oder Patriar

chen (,7), nicht zu dem Römischen Sprengel, den er hier

nach bloß auf Italien (im heutigen Sinne des Worts) be

schränkt. .. ,,

Neuere Schriftsteller hüben in dem Rescript Valenti-

nians eine Anerkennung des R'omischen Primats überhaupt,

oder doch für das Abendland finden wollen (1«). Allem

da dieses Rescript zunächst nur die Absicht hat, die Weige

rung des Hilarius, sich dem Ausspruch Leos zu unterwer

fen, als eine Widersetzlichkeit darzustellen, welche den durch

Synodaldecrete bestätigten Privilegien des Römischen Stuh

les zuwiderlaufe, so kann ohngcachtet der Ehrfurcht, welche

diesem darin bewiesen wird, der Primat, von welchem die

Rede ist , und der Gehorsam, welcher den Bischöfen einge

schärft wird, auf nichts bezogen werden, als auf das Recht

der wiederholten Untersuchung nach den Schlüssen der Sar-

ticensischen Synode.

Auch förderte das Rescript den R'omischen Stuhl in

(,6) Nov. 131. c«?. 3. .

(17) Ebendas. t^p. 4>

s>8) Planck Gesch. der chrlstl. NM. Gcsellschaftsverfassunq

V.l. S.t>4l. Gieseler Kirchengesch. V.l. S.479.
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seinem Streben nach einem Primat in einem viel ausge

dehnteren Sinn sehr wenig. Für den Orient blieb es, wie

die Sardicensischen Decrete selbst, welche man damals auch

in den griechischen Sammlungen der Kirchengcsetze noch

nicht fand (18') , ohne alle Wnrkung. In den abendlan

dischen Provinzen entstand kurz darauf durch die Bildung

der Germanischen Staaten ein verändertes Verhältnis des

Römischen Stuhles. Die bürgerlichen Einrichtungen des

weströmischen Reichs behielten auf dessen Stellung wenig

Einfluß, und die Entstehung eines wahren Römischen

Primats wurde weit mehr dadurch gefördert, daß sich die

folgende Zeit gefallen ließ, die Ansprüche, welche die

Römischen Bischöfe ans einen Primat gemacht harten, für

ein Zeugn iß gelten zu lassen, daß sie ihn würklich be

sessen hätten.

Mir jenen traten sie seit dem fünften Jahrhundert

immer dreister hervor. Seltener zwar fand sich eine Ver,

anlassung, das Recht, welches ihnen die Sardicensische,

Synode zugesprochen hatte, wenigstens scheinbar geltend

zu machen, indem ihre Mmvürkung zu Veranstaltung neuer

unparteiischer Untersuchung selten verlangt wurde <19);

aber desto hausiger fand sich Gelegenheit, Schreiben an

andere Bischöfe zu erlassen, in welchen jene Ansprüche

(18') Nach der Vorrede des v!«»^!«, siiguu, zu seiner

Sammlung bei Zusteilus psg. loi.

(19) Ueber alle einzelne Fälle», in welchen dle spätere Zeit Ap

pellationen an den Römischen Stuhl hat finden wollen,

s. t?. !to«rner tr. 60 orovocaliun« ad »eüem lioms»

»sm. I^ip,. 1735. z.
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selbst auseinandergesetzt wxrden. Da ein großer Theil der

Kirchendisciplin bloß auf Gewohnheit beruhte, und beson-

ders über das Ansehen solcher Synodalschli'isse, die keine

allgemeine Kirchengesetze waren, am meisten durch Ge

wohnheit als Zeugniß der Tradition entschieden wurde, so

geschah es sehr häufig, daß die Römischen Bischöfe um

Rath und Belehrung über Gegenstande der Kirchendisciplin

ersucht, oder über die Disciplin, welche man in Rom be

obachte, befragt wurden. Denn wo die Frage von Ge

wohnheit und Ucberlieferung war, hatte man ja die Tra

dition der Kirchen apostolischen Ursprungs von jeher zur

Richtschnur genommen, und im Abendlands war die Ro

mische die nächste (tS«), an welche man sich wenden

konnte. Ihrem Rath gaben dann in solchen Fällen die

Römischen Bischöfe mehr die Form einer Vorschrift als ei

ner Belehrung (20) , und verlaugten, daß man die Römische

d9') S. oben S. i2. Note 2t.

(lo) Innocenti! I. ooi»t. s,I Vietrieluin, ep!se. Kotom«.

ßensei», s. 404. (bei Sclioenvmsnn pag. 5o! ): L»ti tibi,

krsler csrlssimo — vivenäi et doccncil «colegissticse re-

Hulü« iiots sind omni« — tsinen, c^uis v«rm«,n sl^ue suv.

toritslern msguapere postlilssti , voluntsti tuse rnorern

»ämockum geren», <1!gestss vitse et morum Probsbilium

cki,ciolins» svneios literi» meis misi, per «zu«, sclvertgnt

eecle«isrum regio»!« vestrse populi, v^uibu« rebus ot

rezuli, LKrislisnorum vit» !n sus cujus<zuo vrokessiov«

Redest eoollovri, ^u»Ii«<^ue »ervetur in urki, Romsnss

eeele,i>» öi,eioliv». Lrit llileotioni» tuse, per zil«>

de» Lni4ii»»», et oonsscerZotes nostros, yui in illi, re-

gioiübu» z>r«z>ri», eeclvsii, prsesickent, regulsruin
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Disciplin als den ächten Inhalt aller bestehenden Kirchen-

gesetze und Gewohnheiten befolgen solle (21). Den Grund«

satz der Sardicensischen Dccrete von der Mitwürkung des

Rbmischen Stuhls, in dem Falle, wenn ein Bischof neue

Untersuchung seiner Sache verlange, dehnten sie bald dahin

aus, daß alle «süsse aräuse et mszore« nach erfolgtem

Unheil der Bischöfe an den Römischen Stuhl berichtet

werden müßten (22). Ließen es die Bischöfe an Anfragen

nach Belehrungen fehlen, so wurden ihnen auch unaufge

fordert die Schlüsse Römischer Provincialsynoden zuge

schickt, auf welchen altere Kirchengesetze erneuert worden

waren, und damit die Ermahnung, sie zu befolgen, verbun,

I'I""'- ,.: den.

Kuno librum rznss! Z ! cls8egl i cnm «tlsuv IN«»!,

torom «eäul« insinusre; ut et nostros «ogooscore,

et sü, L6em eoniluonllum mores vsleavt docencli secluli.

tste kormsrs. ^ut enim z>roz?«situm »uum ei Kso nostrs

«ongruenti levtione oognoscont : aut, »i c^uick s^Kuo <Ze»i»

iZerstur, kscile poterunt ei Kons imitstiono »upvlere.

(21) Ebendas. §.2»: Inviplsniu« !g!tur, söjuvsnte 5gnvl«

«postol« ?etr«, per <niem st spostolstuz et ovlscopstu» —

«ovpit eioräium. — ?r«pter eos — c^ui — non tenvnt

ecclvsissticsm 6!scipl!n«m — revte nostulsst!, ut in illiz

psrtiku» istiusmoäi, czusin tenet eeelesis Komsoa, forma

»ervetur.

(22) Ebendas. §. 6.: 8! msZore» csusse in meclluin

fucrint övvolutae, Sil seüem spostolicsm, »!out s^nocku»

»tgtuit, et bests eonsuetu<1« eiigit, nost juckieiuin

episeovsle rekersvtur.



Cap. 2. Im Römischen Reich. S,

den (25). In den Antworten, welche die Bischöfe auf

ihre Mittheilungen erhielten, wurde stets vorausgesetzt,

daß sie aus Schuldigkeit angefragt und damit ein Rös

misches Primatialrechr anerkannt hatten, ohngeachttt jene

Voraussetzung ganz ungegründet war. So nahm In-

nocenz I. in einem Schreiben an die Afrikanischen Bischöfe

an, sie hatten über eine Glaubensstreitigkeit, über welche

sie bereits entschieden hatten, an ihn berichtet, und ihn

um seine Meinung befragt, weil in solchen wichtigen

Sachen an ihn geschrieben werden müsse (24); jene aber

hatten ihm bloß aus Achtung gegen seinen Apostolischen

Stuhl ihren Beschluß mitgetheilt, und ihn aufgefordert,

sich der Ketzerei, welche sie verdammt hätten, mit dem

ganzen vielvermögenden Ansehen seines Apostolischen Stuhls

in Vereinigung mit ihnen zu widersetzen, ohne irgend zu

äußern, daß sie seine Beistimmung für ndthig hielten, um

ihren Beschluß vollziehen zu dürfen (25). .

Faßt man alle Aeußerungen zusammen, welche sich in

(!?) S.B. 8ir!«!i eplse. Rom. ep. sä Lplseopos ^krlese

s. Z86. bei LvKoenomsiill pag. 419.

(14) luvocentiil. eo. zo. Loncilium N!Iev!tsnnm

». 417.: viligevter ergo et covgrue spostolici consulitis

Kovori» srcsns (Konori», in<i>ism, ilüus, c^uem prseter

i»s, lzuse sunt eilrinseeus , sollicitucio msoet omnium

ecclesisrum) super snrils rebus, yuss sit tenends senten.

tii: snticzuse seillcet rvgulse kormgm secut! , izusni tolo

Semper sb orke mecum aostis esse »ervatam.

s!5) Loistols Klilevilsvi eooeilii Invoeentium s. 416.

bei 8cK««n«ims«n psg. 6li.

k. «
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den Schreiben Römischer Bischöfe bis ins sechste Jahrhun

dert über ihre Stellung zur Kirche finden, so ergiebt sich,

daß sie die Bedeutung des angesprochenen Primats anf

folgende Weise aufgefaßt und allmälich ausgebildet hatten.

Gleichwie Petrus der erste unter den Aposteln gewesen,

und auf seinen Glauben die Kirche gegründet worden scy,

sollte die Römische Kirche der erste unter allen apostolischen

Sitzen seyn, den Römischen Bischöfen die Sorge für die

Erhaltung der Einheit des Glaubens und die Beobachtung

der allgemeinen Kirchengesetze anvertraut seyn, auch, wo

diese nichts entschieden, die Tradition der Römischen

Kirche befolgt werden. Hieraus leiteten sie das Recht her,

auf den Rcichssynoden den Vorsitz zu führen, zu dessen

Besitz sie aber nicht gelangten (25°), und erklärten ihre

Mitwürkung und Anerkennung für ein Haupterforderniß

zum Daseyn einer allgemeinen Anerkennung und ver

bindenden Kraft der allgemeinen, durch größere Synoden

gegebenen Kirchengesetze (26), von welchen aber auf den

<!5^) Von allen Synoden außer der Chalcedonischen Ist es ge

wiß. Und daß die Vorgänge auf dieser nichts weniger als

eine Anerkennung eines Rechts des Vorsitzes enthielten,

ist eben so gewiß. Vergl. Schröckh Lirchengesch. Thl. 18.

S> 471. u. f.

(26) Kelasii ep. s<1 Lp!sc. Osrusnise g. 49z. (Osn.

Lsusa 25. Hu. I): O«nl>>limus, <zu«ü nullu5 jgm »voi-sciter

Oliristiavug ignoret, uniuscll^»s<zus s^iiocli vonstilutiim,

^. <^io<I universiilis «cclosise jirodavit ggsrnsus, nullsin m«.

<I»se et unainc^uam^iis s^o«tlum 8us suetorilst« eoukrmsl,

«t ««»tiniist» inoävrstiooo custoäit.
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Synoden selbst nie die Rede war. Sie folgerten ferner

daraus, daß sie vornehmlich berufen seyen, für die Voll

ziehung der allgemeinen Kirchengesetze zu sorgen (27), und

in csusis luszaribus nichts ohne vorgängigen Bericht an

sie festgesetzt werden könne. Consequent angewendet,

folgte hieraus, daß eine Provincialsynode bei allen

wichtigen Streitigkeiten, auch wenn kein Theil appellirre,

an den Römischen Stuhl berichten müsse, und daß sie bei

dem Rechte, Verordnungen zu machen, in dem Umfang,

welchen diesem die damalige Disciplin gab (oben S. 61.),

ebenfalls in sehr vielen Fällen an die Zustimmung dessel

ben gebunden sey. So ließ auch Pseudo -Isidor in der

Folge den Bischof Pelagius II. diese Folge aussprechen,

und bestimmte sie etwas näher (28); da es aber selbst

nach seiner Zeit bei der früheren Praris blieb, nach wel,

cher keine Provincialsynode eine solche Beschränkung ihrer

Rechte anerkannte, so liegt auch hierin einer der vielen

Beweise, daß die Idee eines Römischen Primats dem

Glauben der Kirche fremd war, und ihr nur nach und

nach aufgedrungen wurde. Das Recht, neue Gesetze zu

geben , nahmen die Römischen Bischöfe nicht in Anspruch.

Zwar wenn sie eine Provinz zu ihrem Patriarchalsprengel

rechneten, forderten sie die Beobachtung der von ihnen er

lassenen Synodaldecrete vermöge ihrer hierarchischen

s!7) B. lnnocontii I. op. sä Lplsoopos in »zmock«

letsn« bei SeKoonomglln x. 5l?. §. I.

«S) Osv. 5. v>«. 17.

6..
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Gewalt (29); bei anderen Kirchen hingegen stützten sie

deren Kraft bloß auf die darin erneuerten bestehenden

Kirchengesetze, oder darauf, daß die Tradition der Rö

mischen Kirche für achte apostolische Ueberlieferung gelten

müsse. Ihren Patriarchalsprengel suchten sie über die ur

sprünglich ihnen unterworfenen suburbicarischen Provinzen

auszudehnen, indem sie andere Metropolitane zu bewegen

suchten, freiwillig in ein untergeordnetes Verhaltniß zu

ihnen zu treten. Wo diese den Schutz eines angesehenen

Bischofs zur Erwerbung, Erweiterung oder Befestigung

ihrer eigenen Rechte benutzen konnten, gelang es zuweilen.

Sie ließen sich dann gefallen, als Stellvertreter (vivarü)

des Römischen Bischofs zur Ausübung der Metropoli

tanrechte bestellt zu werden. So wurde seit dem Ende

deS vierten Jahrhunderts der Bischof von Thessalonica

^29) Leonis ZVl. ep. Lniseovos, per Lsmngnisin, ?ie«>

nuin, lusoism, et universss urovinciss (suburbicsriss)

oonstitutos (lZpv. our. LsIIer. ?«m. I. vsg. 616) : Uc>«

itslzue Sllmonit!« nostrs llenuntist, >zn«ll , si <zuis kr«tru>n

evntrs Iiseo constitut» venire tentsvvrit, ok sironikits

tuerit »usus s^inittere, s »u« s« noverit osiici« sukm«.

veo6um, nee oommunionis oostrse kuturuin esse c«n»«r»

tvin, <zui socius esse nolnit «tiseivlinse. IV« <zuick vor«

»!t, izuoil vrsetermissum s nokis körte creclstur, «innig

övcretslis oonslituts, tsm destso reeorästionis lonocen.

tii, «zusin «moinin üeoessoruin nostroruin, i^use cle ec>

clesissticis — vroniulgst« sunt — ckiseivlinis, its s vvstr«

<!ileet!o»e eustvlliri «ledere m«n<1smus, nt, si <^uis in ill«

eominiserit, venisin sidi äeinvevs noverit äenvgsri.
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VicariuS im östlichen Jllyricum (Z0), und der Bischof von

Arles im fünften Jahrhundert Vicarius in einem Theile

von Gallien (ZI). Beide suchten sich jedoch von dieser

Abhängigkeit wieder loszumachen ; und dem letzteren gelang

es ohne Schwierigkeit nach der Trennung Galliens vom

Weströmischen Reiche.

Da sich die Römischen Bischöfe in ihren Ansprüchen

auf einen Primat in der allgemeinen Kirche stützten, der

von jeher anerkannt seyn sollte, so beginnen auch schon

in dieser Zeit Verfälschungen der alteren Schriften und

Verfertigung un tergeschobener Schriften (Z2), um dem

System, das sich seit dem üten Jahrhundert allmählich

entwickelt hatte, ein höheres Alter zu leihen. Selbst der

Terr der achten Briefe Romischer Bischöfe qus dieser Zeit

wird dadurch unsicher, daß sich die Anhänger des Römi

schen Stuhls späterhin Abänderungen erlaubt haben, wenn

lZ°) Vcrgl. Schrickh Kirchengesch. Th. ». S. liZ. Th. 17.

S. 87 und lZ2 u. f.

fll) S. ebendas. Th. 8. S. 154 u.f.

<Zz) Einige der erdichteten Briefe der ältesten Römischen Bi<-

schife, welche Pseudo- Isidor mit neuen Verfälschungen in

seine Sammlung aufnahm, waren schon zu Rufinus Jett vor

handen. S. Ovo. Leoni, KI. our. lisllerin. Lom. III.

xaz. LCXXVII. Merkwürdig ist, daß die „frommen Dich

ter" (nach dem Auedruck her neueste,, Schriftsteller über Pseu-

doiJftdor und feines Gleichen) über. den Römischen Primat

schon in dieser Zeit ganz In, Sinne der Römischen Bischöfe

selbst dichteten, indem sie diese seltner von dritten Personen

als Primaten anerkennen ließen, sonder» wie in den ächten

Briefen alS Zeugen tn eigener Sache sprechen ließen.
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sie einen Ausdruck nicht ganz dem angenommenen System

angemessen glaubten; wobei sie oft von ganz verschiedenen

Ansichten geleitet wurden (ZZ).

M. Sammlungen der Quellen des Kirchenrechts.

Eine Sammlung der wichtigsten Abhandlungen über die älteren

Quellen des Kirchenrechts, von Quesnell, de Marc«,

Coustant, Berardt, den Brüdern Ballerint u. s. w. ist:

O« vetustis eanonum «olleoliombu» ö^IIoge, eollegit ^o«1r.

QsIIsockiu». Venet. 1778. toi. Moguut. ,79«. 2 Voll. 4.

Unter denselben sind «m meisten ausgezeichnet:

?. Loustsnt äo sntik^i!« csnonum eollectiooibu», aus dessen

seltener, und ohne Fortsetzung gebliebener Ausgabe der Lpist«.

Ise Romsnorum ?«m!K«um (1«m. I. ksri». 1721. ab

gedruckt.

krstrum SsNerinorum trset. sntlczuls tum eckit!« tum

»uoäitis collectlovidus osnonum, s>! Lrstilluum usczu«; M

deren Ausgabe der «xx. Leon!« Al. im drillen Bande S. I bis

LOLXX. Auf diese Abhandlung folgen in diesem Werke die

unten zu erwähnenden Ausgaben, einer alten italischen Samm

lung der kirchenrechtlichen Quellen, der vrlsc«, der sistul» ?«.

elesise sntic^us, und einzelner Stücke älterer Quellen; zuletzt

(ZZ) So wird z. B. in der oben (Note 21) angeführten Stelle

über die cgusse majores in einigen Handschriften die Not

wendigkeit, an den Römischen Stuhl zu berichten, allein auf

Synodaldecrete, in anderen allein auf die dost» ««n»l,«tu<Zo,

i» anderen auf Beides gegründet. 8«K«evemguo xsg. 5«ö.

Note n.
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sind auch die vvrhingedachtcn Abhandlungen von Quesnell mit

den Anmerkungen der Ballerint gedruckt.

(Svittler) Geschichte des canvnlschen Rechts bis auf die Seite»

des falschen Jsidorus (Halle 1778. 8.), mit dem Anfang einer

Fortsetzung auch in dessen Werken, Bd. I. Sruttg. 1827. 8.

^. Liener, 60 coUeetionibu« eoelesise Krsocso. Lerol.

18:7. S.

Die Sammlungen der Quellen des Kirchenrechts, wel

che vom vierten bis sechsten Jahrhundert allmählich an

gelegt wurden, sind von sehr verschiedenartigem Inhalt.

^. Im Orient hatte man bereits um die Mitte des

fünften Jahrhunderts Sammlungen von Concilienschlüs-

sen, aus welchen in den Verhandlungen der Chalcedoni-

schen Synode (451) Stellen angeführt wurden. Die ein

zelnen Anführungen (1) ergeben, daß sie mit der Nicaischen

Cnnode begannen, und in fortlaufenden Nummern eine

Reihe anderer folgen ließen. Von diesen werden blos die

Amiochischen von ausdrücklich genannt; sie fielen in

die Nummern 80 und folgende. Auch die Schlüsse der

Cynode von Constaminopel (381) waren darin enthalten,

jedoch, wie es scheint, nicht unter den fortlaufenden Num

mern (2). Wie mangelhaft auch diese Nachrichten sind,

so laßt sich doch durch Begleichung der Uebersetzungen äl

terer griechischer Sammlungen mit ziemlicher Sicherheit

s,) zrso»i Oone. ?«m. VII. x«g, 71, 8Z. 28:. 28z. Z07.

«2k — 454. Z65. Vergl. Spittler a. a. O. S. 88 u. f.

ll) Spittler «. «. O. S. ,2 u. ?z.
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auf den Inhalt des coäex vkmonum schließen, welcher auf

der Chalcedonischen Synode gebraucht wurde (3).

Im Abendlande sind späterhin überhaupt drei Ueber-

setzungen von Sammlungen griechisch abgefaßter Syno

dalschlüsse, neben denen, welche von den Dccreten ein

zelner orientalischer Synoden verfaßt waren, in

Umlauf gewesen. Sie werden von den Neueren durch die

Benennung der versi« prisc», der Jsidorischen und der

Dionysischen Uebersetzung unterschieden, und weiter unten

genauer beschrieben werden. Die beiden letzteren enthalten

die deutlichsten Spuren, daß die Griechische Sammlung,

(Z) Schon Justellus hat es versucht, die Bestandthelle des äl,

testen Griechischen Loä«i csnonum nach den Acten der Chal

cedonischen Synode zusammenzustellen, und die Synoden, de

ren Schlüsse er zur Zeit der letzteren darin vermuthet,

haben gewiß, mit Ausnahme der Ephesinischen, darin gestan

den. Spittler hat sich durch die Brüder Ballerint, welche

dem Calolnisten die Ehre, ihn entdeckt zu haben, nicht gönnen,

ob es gleich eben nicht schwer war, ihn aus den abendländi

schen Sammlungen zu errathen, verleiten lassen, ihn unge

rechter Weise der Willkühr zu beschuldigen (S. 94 u. f.). Nur

das ist zu tadeln , daß Justellus zu den Schlüssen der siebe»

Synoden, aus welchen er bestand, deren Tert er aber frei

lich aus den neueren Sammlungen nahm, die Decrcte der

Ephesinischen und Chalcedonischen Synode hinzufügte, und dem

Ganzen den Titel: Loder csnovum eeclesiss univorssv

(vidi. i'ur. csn. p»g. ,y— 68) gab. Seine Voraussetzungen,

daß diesen Co der die Chalcedonische Synode bestätigt ha

be, daß die Ephesinischen Schlüsse darin gestanden hätten, und

daß er von derzeit derChalcedonischcnSynode an

als Lliil« osnovum eccl«!»« universs« gegolten habe, sind

allerdings ungegründet.
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nach welcher sie gemacht sind, alter war, als die Chalce-

dvnische Synode; die Schlüsse der letzteren, ohngeachtet sie

gleich von ihrer Entstehung an allgemeines Ansehen erhielten,

fanden sich darin noch nicht. Dionysius, welcher seine

Uebersetzung etwa 50 Jahre nach der Chalcedonischen Sy

node verfertigte, sagt ausdrücklich, daß er erst zu dem,

was er übersetzte, die Schlüsse der lezteren aus einer an

deren Handschrift hinzugefügt, und nur Folgendes beisam

men gefunden habe: 20 Schlüsse der Synode von Nicaa,

24 der von Ancyra, 14 der von Neucäsarea (beide ans dem

4ten Jahrhundert, vor der Nicaischen), 20 der von Gangra

(um 350), 25 der von Antiochia (541), 59 der von Laodi-

cea (nach vor 281), 3 der Synode von Constcmtino-

vel (331). Die Schlüsse dieser 7 Synoden waren auch in

der Handschrift durch 165 sortlaufende Nummern als ein

Ganzes bezeichnet (5). Man sieht hieraus, daß die An-

tirchischen Decrete in der Handschrift des Dionysius in die

Nummern 79 bis 104 fielen, unter welchen sie nach den

Acten der Chalcedonischen Synode angeführt werden. Daß

<4) vi«N7«,i Lrlgui prseksti« (bei Zustellus ?om. I.

psg. lol): Heinde regulss IXicgense sznocli, et äeincep»

oinniurn concilioruin , »ive lzuse sntv esm, sivo quso

voslmoäun. sscts sunt, us<zuv sä sznoäum «entum quin»

qusgiols vontitieum, qui »pu<1 Lonsksntinopoliin eonve.

verunt, suk «iciine numervrllin, iä «st » priin« «gvite

u«zue scl eentesimum »eisß«srinum quintuin, »ieut Ks»

detur in Kr ZV«» »utlivritste, <l i ges » i in us. ?uin

»neti <>KsIce»Ionvnsi» concilii clvcrvta' sukclvnte», in

bis Lrsevoruiv vsnonum Lnom esse äeolsrsinus.
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gerade die Decrete jener sieben Synoden in Griechische»

Handschriften vor der Chalcedonischen Synode ein Ganzes

ausmachten, bestätigt sich auch durch die Isidorische Ue-

bersetzung. Auch diese enthielt von jeher die Decrete je

ner sieben Synoden (5), die Chalcedonischen aber ursprüng-

(5) Die Brüder Vallerlnl la. a. O. S. CXll und cxill.) neh

me» zwar an, daß in der Isidorlschen Ucbersetzung die Lao-

diceischen , Antiochlschcn und Constantinopolitanischen Decrete

ursprünglich nicht gestanden hätten, und die neueren Schrift

steller haben es ihnen gewöhnlich nachgesagt. Es ist aber

aus der zuerst vvnQuesnell und dann von ihnen selbst her

ausgegebenen Sammlung, deren Entstehung sie spätestens in

den Anfang des sechsten Jahrhunderts setzen, gewiß, daß die

Isidorische Ucbersetzung schon damals alle sieben Synoden um

faßte ; und da aus Dionysius Eilguus wiederum gewiß ist,

daß sich die Vereinigung derselben zu einem Ganzen auf äl

tere, vor der Chalcedonischen Svnode, verfaßte. Griechische

Handschriften stützt, so kann es nichts entscheiden, daß (was

übrigens nicht einmal gewiß ist) die Laodiceischen Decrete in

der vorzlo z»-!5c2 fehlen, welche dagegen auch wieder über

die Vereinigung aller übrigen zu einem Ganzen Zcugniß giebt.

Die Handschriften, auf welche sich die Brüder Vallerlnl be

rufen, um ihren Beweis zu führen, haben ihren Tert nach

Willlühr aus verschiedenen Handschriften gewählt, und man

lönnte aus den S. 6XIV beschriebenen eben so gut beweisen,

daß die Nicäischcn, Ancyranischcn, Neucäsareischen, Gangrl-,

schen und Sardicensischcn Decrete ursprünglich nicht in der

vei-zio pr!«c2 gestanden hätten, weil sie aus her Isidorlschen

Sammlung genommen sind, als daß die Antiochenischen,

Constantinopolitanischen und Chalcedonischen der Isidorlschen

Sammlung fehlten, well sie hier aus der «prlsca stehen. Die

Sardiccnsischen Decrete sind ja hier auch aus der Prisca ge

nommen; und doch schließen dle Valleriui hieraus puz.liXlX
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lich nicht. Denn nicht nur der Verfasser einer Sammlung

kirchlicher Rechtsquellen, der um den Anfang des sechsten

Jahrhunderts die Schlüsse der vorgedachten sieben alleren

Griechischen Synoden aus der Isidorischen Uebersetzung

aufnahm, entlehnt die Chalcedonischen aus der versio

pri»» (6); sondern auch der von dieser Sammlung ganz

unabhängige Fulgentius Ferrandus, Diaconus zu Cartha-

go, brauchte um die Mitte des sechsten Jahrhunderts eine

Isidorische Uebersetzung, welche zwar jene sieben Synoden

und die Sardicensischen Decrete im lateinischen Original,

die Chalcedonischen Synodaldecrete aber noch nicht ent

hielt (?).

Eben diesen ursprünglichen Zustand der Griechischen

Sammlungen bestätigen die späteren, welche auf unsere

Zeit gekommen sind. Sie sind aus dem sechsten Iahr-

kcincswegs, daß sie nicht von Anfang an mit der Isidorischen

Sammlung verbunden gewesen scven. Die mir» »ggne!»»«,

welche Biener «. «. O. S. 9 an den Ballerint rühmt, die

entdeckt haben, daß im Griechischen Codcr zuerst nur die De-

crete zu Nlcäa, Ancyra, Ncucäsarea und Gaugra gestanden,

weshalb auch nach Bleuer der auf der Chalcedonischen Sy

node gebrauchte Coder ein schon vermehrter seyn soll, well

Antiochische Schlüsse darin standen, ist daher leere Splz-

sindlgkelt.

(6) Die unten genauer zu beschreibende Sammlung ist bei den

Ballerlni lm dritten Bande der Werke Leo's d. Gr. hinter

ihrer oben angeführten Abhandlung gedruckt.

l7) Nach der unten zu erwähnenden br«vii»tio «»nouum ; vergl.

lr,tr. Nllllorini p»ß. XIII.
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hundert, und geben zugleich Nachricht über die Verände

rungen, welche in der Zwischenzeit vorgegangen waren.

Etwa hundert Jahre nach der Chalcedonischen Sy

node verfaßte Johannes Antiochenus (d. h. Presby

ter in Antiochien, früher Advocat, daher auch Joannes

ScKolssticus genannt, späterhin Apocrisiarins , zulezt Pctt

triarch zu Constantinopel) zwei Sammlungen der Rechts

quellen, nach welchen kirchliche Verhaltnisse beurtheilt

wurden.

Die ersiere derselben (8) gicbt ausführlichen Aufschluß

über seine Ansichten von der Bedeutung der kirchlichen

Rechtsqnellen. Sie umfaßt in systematischer Ordnung

die Schlüsse eben derselben Concilien, welche in der älte

sten Griechischen Sammlung standen; diesen sind aber jezt

mehrere Stücke beigefügt: 1. Die Schlüsse der Synoden

zu Sardica lMy, Ephesus <M) und Chalcedon (451).

2. die sogenannten csnones svostolorui», deren er 85 hat.

2. die csnones 8. Lssilii.

Die csnones «nostolorum betrachtet er als ein Werk

der Apostel selbst, und als die erste Grundlage der Kir-

cheugesetze; die sieben Synoden der ältesten Griechischen

(8) Die Sammlung des ?«s»nes äntiocKonus ist blos bei

Zuslellug ?«m. ll. pgg. 4Y9. gedruckt. Ucbcr Hand

schriften desselben und seine spateren Schicksale vcrgl. ^»s«.

IN IN, KiKIiolliceg jnris «riontsliü, civilis «t canonici

(lioin. 1762-Ü6. 5. Von,. 4.) T'uin. III. Ziy s«^.

Spitrler a. a. O. S. 102 u. f. »ionor a. a. O. S.

12 u. f.
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Sammlung, nebst den drei vorhin erwähnten, (welche

aber schon vor ihm in neueren Griechischen Sammlungen

standen), als seit den Aposteln gehaltene „ms^nse ps-

trum s^n«6i," auf welchen nach seiner Ansicht die Kir-

chendisciplin beruht; doch erachtet er für nbthig, noch die

cso«»es Lssilli beizufügen, welche er in Werth den übri

gen Bestandtheilen seiner Sammlung ganz gleich hält (9).

Die vauones apostoloriiin werden von den meisten

Schriftstellern, nicht blos der katholischen, sondern auch

der evangelischen Kirche, für eine Sammlung der ältesten

Traditionen und Gesetze über die Kirchendisciplin gehalten,

welche schon im dritten Jahrhundert 'verfaßt, nach Eini

gen jedoch späterhin noch vermehrt seyn soll. Als In

begriff der ältesten Disciplin soll sie anfangs nur csiwves

spostollci in dem Sinn geheißen haben, daß man alles,

was für ursprünglich galt, apostolisch nannte, und erst

späterhin für ein Werk der Apostel ausgegeben worden

seyn. Die genügenden Beweise hierüber foll Beverid-

ge (10) geliefert haben, dessen Kritik aber sehr schwach

(9) Zosnn. ^»tioek. prsvk. bei Zustellus p. 5oo. : De»

rem euiin, post spostolos, insguse pstrum «elokratos

suvrunt s^uoöi; praeteres etism Lasüius ^Is mullis rebus

esnono» comj>osuit. — Oiim — slios compvrerlmus e»

nun »Iii« eo»!ill>iisse. —

(10) lüoclor csvoiiiii» ecclvslse pr!m!t!vse v!»cl!cslus si: il-

^msloloS. i6y?. 4- Welt richtiger urtheilt über die e««o.

uvs g^,«5iolori«n Daille, und dessen Vcrrheidlgcr de l« Sio
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ist. Er denkt sie sich als Sammlung von Decreten

alterer Concilien, eine Vorstellungsart, die zu der

Verfassung des dritten Jahrhunderts noch weit weniger

paßt, als die Annahme, daß ein unbekannter Sammler

im dritten Jahrhundert den Kirchen gebrauch nach der

ihm davon inwohueuden Kenntniß in die Form einzelner

Regeln gebracht habe. Sein Hauptbeweis beruht da

rauf, daß Bestimmungen über die Kirchendisciplin, welche

in den c«none» »po»tolurum als geltend aufgestellt sind,

hie und da auch bei Schriftstellern des dritten und vier

ten Jahrhunderts als r»non erwähnt,, oder in den Sy

noden des vierten Jahrhunderts als bestehender eanun

sancrionirt werden. Nach Beverioge heißt canon in bei

den Fallen immer Synodalschluß, hat also eine Bedeu

tung, die gegen das Ende des vierten Jahrhunderts sich

erst gebildet, hat, und selbst im fünfte» Jahrhundert nur

neben der älteren vorkommt. Die Stellen, die er aus

den Synoden des vierten Jahrhunderts anführt, sprechen

durchgängig so, daß sie gar nicht auf geschriebene Ge

setze, am wenigsten auf eine Sammlung geschriebener

Gesetze bezogen werden können (11). Wäre eine Samm-

que, gegen welche Veverldge schreibt, und sie nach der Mei

nung der Neueren widerlegt haben soll. 3«. valll/eu,

8. (im dritten Buch.)

(ii) Wie lann es z. B. für eine Beziehung auf eine geschrie

bene Sammlung gelten, wenn es im 6on«. Mo. c«n. i.

heißt: «2l«5 ill elonun säininit «2N0N; oder gar im «2N. 2:
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lung von Traditionen als ein bestimmtes geschlossenes

Ganze' vorhanden gewesen, welche man auf den Synoden

praeter csnovem eeclvsissticumz es». lZ.: prseter c«n«.

nrn>; es». iü.: oov eeetesi«5t!clim esnonern sgnoseentes?

Was mit diesen Ausdrücken bezeichnet wird, erklärt hin

länglich csn. IZ. « ?r«4at«L ««! ««xoxlxös xo/«oL die alte,

eine Ktrchenregel bildende Sitte. Gegen die wenigen Stel

len, wo esvon in den Concillenschlüssen eine ältere ge

schriebene Regel bedeuten könnte, muß hingegen Be-

veridge (S. yo. eil. ämsiel.) erclpiren, weil sie sich in de»

csnones spostolorum nicht finden. So z. B. heißt es vono.

?>ic. es» l8.: >zu«<! in rzuibus^gm locis — öigcon! vre»»

dzteri« «ueksrislism vrseovnt, l^uoö nenne csnon, nec^iio

evv5uetull« («?« ö xaxca,', «Lrk q ovx^Skt«) trs«i,Nt, ut,

^ui voteststem otserenäi non Kavent, bis, izui «sserunt,

corpus OKristi porrigsnt. Beveridge begnügt sich hier mit

der Einwendung, es sey ,unlogisch, zu schließen, daß ein es.

von vorhanden gewesen seyn müsse, welcher es den Diaco-

nen verboten habe; es werde ja nur behauptet, daß dieses

kein cs»«n lehre. Hätte er den Zusammenhang der Stelle

erwogen, so würde ihn gerade diese am besten überzeugt

haben, was der Nicäischen Synode ceno» hieß. Lsn«»

und Gewohnheit werden hier einander entgegengesezt; jener

bezeichnet, wie das Folgende ergiebt, die bestehende Re

gel über die Verschiedene Bedeutung der Aemter eines

Bischofs, Presbyters und Diacvnus überhaupt; dieser wird

die insonderheit über die Form der Abendmahlsfcier beste- >

bende hieraus hervorgegangene Gewohnheit entgegengesezt.

Hing etism, heißt es nach den vorhin angeführten Worten

weiter, ivnotuit, lzuock jgm izuiasm ei llisconi» etisin ante

eviscvoos encllsristisin sttingsnt. Ulnnis ig'ilur islg

susersntnr, et öise«»! intrs vronrisin nie»,

»ursai rnsnesnt, »ciente», P>«ll n>i»i8tri sunt evi».

eopsruin, «t vresd^ter.5 i»keriore8 elistsnt: sc-



9b B. I. Abschn. I. Die Kirche v.d.Refonn.

des vierten Jahrhunderts als glaubwürdiges Zeugniß,

was apostolische Kirchendisciplin sey, betrachtet hätte, so

müßten sie bei gleichzeitigen Schriftstellern nothwendig er

wähnt werden. Bei diesen findet sich aber keine Spur,

daß ihnen unsere canones spostolorum bekannt gewesen

wären (12); überhaupt fehlt es an jedem sicheren Merk

mal, daß sie früher, als im fünften Jahrhundert, in Um

lauf gewesen waren (1Z); damals wurden sie bestimmt

für

eiplsnt gutem 8u« «rclino euoiisristisni post pre»bz?t>!.

ros, vel eviscopo ösute, vel prvsbvtero; 8«<1 veo 80ll«r«

in nieäi« presdvterorum öiscov!» lioest : 16 enim Lt

prseter es» «nein st «röinem»

(li) Das Einzige, was man Hieher ziehen könnte, ist eine

Stelle bei LuseKiu» Kist'. eccl. III, 25., wo Ikix ü?rv-

oiv^wx al ^v^kxat <5tö«j«! als unächte Schrift erwähnt

werden. Es ist aber damit eher die Schrift gemeint, die

in unseren Sammlungen unter dem Namen c«n,litutione,

spostoloruin (bei Nsnsi concil. I'om. I. psß. Z5S seiz. )

stehen. Von dem Daseyn derselben zu Anfang dcS 4tcn

Jahrhunderts kommen auch sonst noch Spuren vor. S.

Gieseler Kirchengesch. V. I. S. ,14. Die neueste Unter

suchung darüber (Theologische Quartalschrift, herausgeg. von

v. v. Drey u. a. Jahrg. 1829. H. z. Tüb. i«zy. S. Z97

u. f.) macht es sehr wahrscheinlich, daß die ö ersten Bücher

derselben schon zu Anfang des 4ten Jahrhunderts vorhanden

waren, die 2 lezten aber späterer Zusatz sind; doch scheint

nicht dadurch entschieden zu scvn, daß nicht auch die ersten

Bücher späterhin noch überarbeitet sind. So, wie wir die

Sammlung jezt haben, werden die csiwoe, sposwlorum

als das lezte Stück derselben behandelt.

<>Z> Bevcridge a. o. O. beruft sich zwar S. 58. auf eine

Synode zu Cvnstantinovel vom I. Z94, welche sie nament

lich
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für eine Arbeit der Apostel ausgegeben, wie nicht nur anS

/osrmes 8cK«lasticus, sondern auch aus einem Decret des

Bischofs Gelasius von Rom (auf einer Synode v. I. 494)

erhellt, der sie mit dem ganzen Abendland als untergescho

ben verwarf (14).

Sie nagen auch in ihrem Inhalt die unverkennbar!

llch als Sammlung anführe. Die Stelle, welche gemelnt

seyn soll, sagt aber gar nicht, was sie sagen müßte, um als

ein Beweis zu gelten. Bischof Arabianus schlug vor, zu sau-

ctioniren: daß ein Bischof nach den nicjtschen Decreten nicht

von zwei oder drei Bischöfen abgesezt oder ordinirt werde»

solle; Bischof Thevxhilus von Alerandrla hielt dafür, daß

ein Bischof nur von sämmtlichen Bischöfen der Provinz ab

gesezt werden kinne, und Bischof Nectrius von Constanti-

noxel trat ihm bei mit der Bemerkung: slvut eiism «post«.

lici csnove» ckeerevernnt. Allein das Princip, auf welches

alles ankommt, findet sich im osnoo 74, der nach Beveridge

gemeint seyn soll , gar nicht ausgesprochen. Cr sanctionirt

nicht, daß ein Bischof von sämmtlichen Provincialbi»

schöfen gerichtet werden solle, sonder» spricht nur unbe,

stimmt von anderen Bischöfen als seinen Richtern. Beve

ridge weiß aber die Stelle zum Beweis einzurichten, indem

er bei dem unbestimmten Ausdruck: ipsum «K eniseovis

vocsri necesse «st, unbedenklich supplirt: sb episeopis,

»cilicvt orovineiso.

(14) Csn. z. v!st. 15. Die Vorrede der spanischen Samm

lung sagt von ihnen: Lsoones — hui ckicuntur Spv8t«lo.

rum, »eu c^u!« eosckem neo seäes spostvlics rveivit, »ev

5«ocli pslres illis censensum nrsedueruvt, so, <zuock sd

Kseretiei« »ud nomine ^««stolorum compositi iZigno«.

cuntur, krusviv!» in eis ^ngeäsin ivvoniuntur utilis, »u-

cloi-ilste tsmen gzi«5k«Iie« eorum gvst» con8t»t es»e re

irols, et intei sp««i)z,I>» lleputst«.

I. 7
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sten Spuren, daß sie nicht vor dem Ende des vierten

Jahrhunderts verfaßt seyn können; sie vielmehr sind

aus dem Inhalt der Synodaldecrete, welche im

vierten Jahrhundert entstanden waren, und als Ge

setz oder Zeugnis; über Tradition befolgt wurden, entnom

men, und die Grundsätze, welche in jenen anerkannt wer

den, in die Form apostolischer Verordnungen gebracht, um

ihnen an ihrem Alter eine Stütze ihrer Gültigkeit zu ver

schaffen , welche ihnen das damals höchst zweifelhafte An

sehen der meisten Synoden, auf welchen sie beruhten, nicht

geben konnte. Dabei mag allerdings die Ansicht des

Sammlers zum Grunde gelegen haben, daß diese Syno

den nichts als apostolische Tradition sanctionirt hatten.

Wären sie älter, so müßten sich nothwendig Spuren fin

den, daß zur Zeit ihrer Abfassung noch das Heidenthum

neben dem Christenthum bestand, wie in den ältesten Sy

nodal -Decreren aus dem Anfang des vierten Jahrhun

derts (IS); jene fehlen aber fast ganz (iL). Ueberdieß

stellen sie Einrichtungen, welche sich erst im vierten Jahr,

hundert entwickelten, schon als vollendet dar <17), bezie-

(i5) Wie Vieles hierauf Bezug habende sinket sich in den

Decreten des Conciliums zu Ancyra und Elvyra!

(,6) Die einzige Stelle, die man Hieher ziehen kann, Ist csn.

S«. Diese ist aber auch aus Oovc. Nie. csn. genom

men, und dieser wird nicht auf einen früheren Cvnctlien:

schluß gestüzt, sondern die Regel, auf welche er sich beruft,

, lst I. ?im. III, 6.

li?) Dleß ist besonders der Fall bei der Metroxolitanverfas-

sung, deren allmähliches Wachsthum aus c«ne. «>«. osn.



Cap. 2. Im Römischen Reich. yy

htn sich auf Verhaltnisse, die vor dem vierten Jahrhun

dert nicht vorhanden seyn konnten (18), und Kaden sogar

drn wörtlichen Inhalt von Decrercn der neueren Synoden

in sich aufgenommen und zuweilen verunstaltet (19).

Daher sind sie auch von geringerer Bedeutung für die

5. 6., verglichen mit Lon«. äntloek. cso. 9. 19., so deutlich

erhellt.

(iz) La», su. csn. Zo. : 8i yuis opiseopus , »eeulsribu,

principikus usus, per eos ecelesism s>lvotu« »it, 6evous.

tur et seAr?getur.

(i?) Das obenerwähnte Decret der antlochischen Synode, daß

die Bischöfe jeder Provinz den Bischof der Metropolis als

ihren Vorsteher betrachten sollen, weil ohnehin alle Geschäfte

ihren Mittelpunkt in der Hauptstadt Härten, wird in den

rsnoves svost. csn. Z4. in den Grundsatz «erwandelt: die

Bischöfe eines jeden Volkes müßten wissen, wer unter

ihnen der erste sey. — Ueberhaupt sind die antlochischen

Decrete vorzüglich benuzt. Daß nicht umgekehrt, wie Be-

«eridge glaubt, die antiochische Synode die csnoues »p«.

ttolorum ausgeschrieben hat, läßt sich aus es», «post. z?.

zeigen. Hier heißt es, daß die zweite Provinclalsynode in

jedem Jahre im mens!» Ii^perKervtavus gehalten werden

soll, wodurch die Ballerlni sich bewogen finden, anzunehmen,

daß die csnones spostolivi in Syrien aufgefczt feyen. Die

Stelle ist gewiß in Syrien geschrieben , aber freilich auf der

Svnode zu Antiochia, welche sich in ihrer Verfügung nicht

nach den csnone» spostolici, sondern sichtbar in ih

rem rsu. zo. nach der nicätschen Synode «so. 5. gerichtet,

und deren Verfügung nur genauer bestimmt in ihre Sprache

übertragen hat. Der leztere verordnet, die zweite Synode

solle eircs tempus sutumosle gehalten werden ; der antio

chische esno» will, sie soll sich iSidus octobri», qui est <le.

r!m„i quiotug Kxperderetsei, versammeln.

7..
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Geschichte oes Kirchenrechts als die canone« La-zilü, wel«

che Johann von Antiochia außer jenen mit den Synodal,

decreten in gleiche Reihe stellte. Basilius, Bischof von

Neucasarea (»l» 279.), hatte auf Veranlassung des Bischofs

Amphilochius von Iconium drei Lehrschreiben (epistolao

euunuicae) über die Kirchendisciplin verfaßt, in welchen

er die Grundsätze entwickelt, die er nach Schrift und Tra

dition als canon betrachtete (20). Aus diesen sind die

ranone» entlehnt, welche Johann v. A. aufnimmt. Da

er sie, ohngeachtet sie nur der Ausspruch eines einzelnen

Bischofs waren, mit den Synodaldecreten ganz in eine

Linie stellt, so ergiebt sich, daß er auch die Kraft der lez-

teren weniger von der gesetzgebenden Gewalt der Syno

den, als davon herleitet, daß sie als der Ausspruch recht

gläubiger, angesehener Bischöfe für eine sichere Auctorität

über die Tradition gelten können.

Mit dieser Ansicht steht auch seine zweite, später ver

fertigte Sammlung der kirchenrcchtlichen Quellen in der

engsten Verbindung. Durch die bürgerliche Gesetzgebung,

besonders seit Iustinian, war, wie oben gezeigt worden

ist, genauer bestimmt worden, welche Synodaldecrete durch

die kaiserliche Bestätigung oder durch ihre Aufnahme in

die bürgerlichen Gesetze, die Kraft wahrer Kirchengesctze

erhalten hätten, welche dagegen nur als canonische Aucto

rität betrachtet werden dürften. Die zweite Sammlung,

<2°j Die cononlschen Schreiben des Basillus selbst finden sich

bei Veverldge zmndertae canonum. loui. 2. z><>z. 47 5o<i.
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welche Johannes, als Patriarch von Constantinopel, un-

temahm, verband daher die kirchlichen Regeln, welche er

früher zusammengesiellr hatte, mit den bürgerliche» Ge«

setzen, unter der Benennung ^V«^«xav«v (21). In dieser

sind, eben jenem Gesichtspunkt gemäß, die bürgerlichen

Gesetze die Hauptsache; auf die Synodalschlüsse, auf wel

che sie sich beziehen, wird nur verwiesen. Zwar giebt eS

auch Handschriften, welche die csnones ebenfalls ausge-

schrieben enthalten ; sie scheinen aber einer spätere« Bear

beitung anzugehören (22).

L. In der Afrikanischen Kirche (23) beruhte die

Kirchendisciplin fast ausschließlich auf den Dekreten der

einheimischen Synoden. Sammlungen derselben ent

standen fast von selbst, weil auf mehreren derselben die

von anderen früher gefaßten Decrete bald vollständiger,

bald mehr auszugsweise wiederholt und erneuert wurden,

und so die Acten einer solchen einzelnen Synode wie eine

ln) Gedruckt bei 5ustoIIu, Vom. 2. xsg. 60Z u. f.

l«) Wergl. hierüber und überhaupt über den Nomocano« des

Johannes: Biener Gesch. der Novellen S. i?5 u. f. Eben

daselbst findet sich S. iSS u. f. genaue Nachricht von meh

reren anderen Auszügen des kirchlichen Inhalts der justinia

nischen Gesetzgebung, ohne Verbindung desselben mit Syno-

daldecreten, welche in die Zeit zwischen Justinlan und den

Basiliken fallen. Einer derselben hat den Zosnne, 4ntlo-

eKenu, selbst zum Verfasser.

(2Z) S. das Genauere über die Sammlungen ihrer Synodal

schlüsse und die Beweise zu der folgenden Darstellung bei

de« Ballerini a. a. O. S. I.XXIV. und CVl.
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Sammlung gebraucht werden konnten. Das älteste Stück (21),

welches sich in den Sammlungen fand, war aus der Mitte

des vierten Jahrhunderts (25); dann folgten die Decrere

einer Synode von Z9« (26), und hierauf eine Reihe Sy«

noden unter Bischof AureliuS von Karthago (Z9Z—429),

welche für die Gesetzgebung sehr thätig waren (27). Die

Schlüsse der unter AureliuS gehaltenen Synoden waren be

sonders gesammelt, wie man aus den Acten einer Synode

zu Karthago vom I. 525 sieht (28); nach ihm gestartete

die unruhige Zeit, welche mit der Eroberung der Vandalen

(24) Keine Provinz hatte so frühe regelmäßig eingerichtete Pro«

vlncialsynodcn ; dennoch begannen ihre eigentlichen Discipli-

nargesetze erst mit dem Ende des vierten Jahrhunderts. Auch

dteß übersehen Äejenigen, .welche mit Bevcridge von Sy:

uvdaldecreten des dritten Jahrhunderts träumen, die In den

esnones gpostolorum aufbewahrt seyn sollen.

<2ö) Unter Bischof Gratus. In den Spanischen, Jtaliänischen

und Gallicanischen Sammlungen, durch welche die Africanl-

schen Decrete, wiewohl unvollständig, auf uns gekommen sind.

e«vcil!um LsrtKsgioellSö I, nach den Benediktiner» v. I.

Z43 oder Z4Y.

(25) Unter B. Gcncthlius. (Zgrtli. II.

(z?) Außer einer ersten Synode (covcilium Mpponvnso s. Z9Z,)

werden 20 unter ihm gehaltene Synoden erwähnt, obwohl

nicht von allen derselben Decrcte erhalten sind. Die 2ote

wäre für uns eine der wichtigsten. Es war die Synode, auf

welcher die Appellationen nach Nein im I. 426 oder 427 ver

boten wurden ; nur eine Nachricht davon ist aber übrig ge

blieben, nicht die ausführlichen Dccrete.

l!8) Hier wird erwähnt: Isidor csnuoum teinj,oribu5 ^ureüi'
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(seit 528) eintrat, nicht mehr eine solche regelmäßige Thä«

tigkeit. Unter den Synoden, deren Acten die Stelle einer

Sammlung vertreten konnten, war eine der wichtigsten die

vom Jahr 519; daS Meiste, was wir von den Decreten

der Afrikanischen Bischöfe in den Jtaliamschen, Spanischen

und Gallicanischen Sammlungen besitzen, ist aus ihren

Acren genommen (23").

In diese Afrikanischen Sammlungen wurde von den

Decreren der außerhalb Africa gehaltenen Synoden bis zum

sechsten Jahrhundert nichts aufgenommen als die Nic Zi

schen Decrete, die sowohl in einer von Bischof Cacilia«

von Karthago im I. Z25 von Nicäa mitgebrachten Über

setzung, als auch in einer neueren von Philo und Evari-

sius verfaßten, welche die Afrikaner im I. 519 aus Con-

stanrinopel kommen ließen, sich darin fanden. Nach den

kirchenrechtlichen Arbeiten, welche im sechsten und sieben

ten Jahrhundert von Afrikanern zum Besten ihrer Provin-

eialkirche unternommen wurden, ist es sogar ziemlich ge-

i

<:8") Was^n den Decrctcn Afrikanischer Snnoden In einzel

nen außerhalb Afrika gemachten Sammlungen i» der einen

»ollständiger, in der andern unvollständiger sich befindet, ist

noch nicht vollständig zusammengestellt. Was bei Zustel-

lu, l^m. I. paß. Zo5 5vz. unter dem Titel: Lockoi esn«.

»um ecclesis« ^tricsnss gedruckt ist, besteht aus den Acten

der Svnode von 4,9 nach einer zweifachen Gestalt, nehmlich

tbells in der, welche sie in einer griechischen Ucbcrsetzung ha

ben, theils wie sie in der Sammlung des Dionysius stehen.

Zustellus hat nichts von dem, was sich aus anderen Samm

lungen ergänzen ließe. S. die Ballerini o. «. 0. S. «VI.
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wiß, daß überhaupt in Africa kein eoäex clmouum dtl

Griechischen oder einer Abendländischen Kirche, auch nur

als Auctorität für das canonische Ansehen gewißer Trabi«

tionen, gebraucht wurde. Jene entlehnten den Inhalt von

Werken dieser Art, deren Bedürfniß man damals zu em«

pfinden anfangen mochte, aus fremden Sammlungen,

die erst im sechsten Jahrhundert selbst außerhalb Africa

entstanden waren. Fulgentius Ferrandus stellte um die

Mitte des sechsten Jahrhunderts die Concilienschlüsse, wel

che zu seiner Zeit im Abendlande schon allgemein in die

kirchenrechtlichen Sammlungen aufgenommen waren, mit

den Decreten der Afrikanischen Kirche in einen systemati,

schen Auszug zusammen, und nahm jene allen Umständen

nach aus einer Spanischen Sammlung (29). Um das

Jahr 697 brachte der Afrikanische Bischof Cresconius eine

andere fremde Sammlung in Umlauf, indem er den Inhalt

der Sammlungen des Dionnsius En'guus in systematische

Ordnung brachte. Das Wert selbst, welches er in 200

ll9) Daß Ferrandus so wenig als Cresconlus einen Afrlconl-

schen Coder bennzt hat, folgt daraus, daß er die Decrete

der Sordicensischen Synode aufgenommen hat. In einem in

Africa entstandenen Coder konnten die Sardicensischen De

krete nicht stehen, die man um 426 durch das Verbot der

Appellationen nach Rom ausdrücklich verworfen hatte. In

dem Spanischen Coder standen sie ohne Zweifel von jeher,

nnd dieser hat auch stets die Isidorische Uebcrselzung enthal

ten. — Die br«vi»t!o ««nnnuin des Ferrandus ist bisher

nur in zwei Handschriften gefunden ; gedruckt bei lu'tel.

!u, I»n>. I. p«ß. 448., vergl. l«tr. Lalloriui 0. «. O.
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Titel theilte, nannte er Vuueoräi» cauonum; einen Auszug

aus demselben, welcher nur den kurzen Inhalt jedes Titels

angab, brevilttio canouum, stellte er als Register voran (20).

Jedoch fand sich in den Decreten Africanischer Synoden

eine Sammlung von Regeln der Kirchendisciplin, welche

auch in andere Sammlungen des Abendlandes unter dem

Titel statuta eccle»i»e »utiyua, oder «tatuta anti^u» urieu»

ti» übergegangen ist, und wahrscheinlich als ein Inbegriff

von Grundsätzen betrachtet wurde, der auch in den Svno»

daldecreten und Gewohnheiten des Orients anerkannt sey.

Bei der Beschreibung der Spanischen Sammlungen, in

welche diese Regeln als Decrcte Africanischer Synoden über,

gegangen sind, wird sich Veranlassung finden, ihre Vedeu«

tung genauer zu erörtern.

<?. In Italien kann bis zur Mitte des fünften Jahr«

Hunderts eine Uebersetzung der alteren Griechischen Samm«

lung von Eynodaldecreten nicht in Umlauf gewesen seyn.

Die Römische Kirche und ganz Italien gehörten zu den

sirengen Anhängern der Nicäischen Synode, welche noch zu

Anfang des fünften Jahrhunderts keine Decrete als die

der letzteren für Kirchengesetze gelten ließen, und die der

<3c>) Die eoueorcüa «HNNNUM lst gedruckt bei luztellu,

?om, I. ^pponä. z). 34 5«<i. ; hle l>r«v!»t!o lom.I. p«ß. 456

und auch sonst. S. Tplttler «. «. O. V. l66. Die letz'

tere ist lange für eln besonderes Werk gehalten worden, well

sie auch vor den Dionysischen Sammlungen abgeschrieben ist,

fir welche sie als Register ebenfalls brauchbar war. Verst.

f«tl-. »alle rill «. «. O. S. «ci.IV.
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Antiochischen , welche man später in allen abendlandischen

Sammlungen findet, namentlich verwarfen (ZI), weil diese

Synode für Arianisch galt (32). Die Schlüsse der übri

gen Concilien der Griechischen Sammlung, welche wenig zahl

reich besucht gewesen waren, werden wenigstens vor dem

sechsten Jahrhundert in keinem Document des Abendlandes

angeführt, und die der Synode zu Constantinopel von 381,

wenn gleich ihre Dogmen allgemein angenommen waren,

fanden aus anderen, oben (S. 46) bezeichneten Gründen we

nigstens in Rom Widerspruch. Hat es daher überhaupt

schon vor der Mitte des fünften Jahrhunderts in Italien

Sammlungen kirchlicher Rechrsqucllen gegeben, so kön

nen sie nichts enthalten haben als die Schlüsse der Nicai-

schen und Sardicensischen Synode, Dccrete Römischer Sy

noden und vielleicht schon Lehrschreiben Römischer Bischöfe.

ES fehlt indessen an allen Spuren des Daseyns wahrer

' '
'

. '.'!,.

(Zl) Innoevmii I. ep. gg «lerum et populum Loostsntivop.

(Zl) Die Ballcrini haben zwar xsj?. XXV. seq. zu deduclren

gesucht, daß die Antiochischen Decrete unserer späteren Samm

lungen nicht die der bekannten Synode von Z41, sondern die

einer anderen rechtgläubigen von seyen; allein das Zeug-

,niß, welches in dcmtNo^e Z, angeführten), Brief Jnnocenz 1.

liegt, haben sie nicht widerlegen können. Der gan>e Inhalt

der Antiochischen Decrete bewährt, daß sie auf die Sache des

, Athanasius berechnet sind, und das gegen ihn beobachtete

, Verfahre» als canonisch rechtfertigen sollen; die Decrete,

welche wir unter dem Namen der Antiochischen haben, gehö

ren daher schon aus diesem Grunde nvthwendig der Synode

v. I. Z41 an.
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Sammlungen kirchenrechtlicher Quellen in jener Zeit. Nichts

ist gewiß, als daß es mehrere Übersetzungen der Nicäi-

schen Decrete gab, welche älter als die nachher zu erwäh

nenden Uebersetzungen ganzer Sammlungen waren ; daß die

Sardicensischen Decrete mit jenen häufig verbunden waren

und daher von Vielen selbst für Decrete einer Synode ge

halten wurden (ZZ) ; daß endlich nach der Mitte des fünf

ten Jahrhunderts, ehe die Dionysischen und Jsidorischen

Sammlungen bekannt wurden, auch schon Uebersetzun

gen der Chalcedonischen Decrete in Umlauf gewesen seyn

müssen (Z5).

Nach der gewöhnlichen Annahme soll aber wenigstens

schon in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts in

Italien eine Sammlung gebraucht worden seyn, welche

eine Uebersetzung der Decrete der sieben Synoden der älte

ste» Griechischen Sammlung , mit Ausnahme der Laodicei-

schen, dann hinter den Nicäischen die Sardicensischen aus

<ZZ) ?rstr. Ssllerini, PSA. I.I seq. Daß die Römischen

Bischöfe selbst sie darum Kons Kdo als Schlüsse einer Sy

node anfuhren konnten, wie Jene S. I^IX hieraus folgern,

erhellt daraus aber freilich kelnesweges. , , ,

<Z4> Denn auch noch späterhin, als man längst die Chalcedoni

schen Decrete aus der Prisca und der Dionysischen oder Jsi

dorischen Uebersetzung in die Sammlungen aufnahm, findet

man c!nc von jenen verfchiedene Uebersetzung derselben, wel

che bei den Ballerini a. «. O. S. öi?. gedruckt ist ; und auch

die Jssdorlsche Uebersetzung dieser Decrete ist allem Anschein

nach nicht in Spanien gemacht, sondern eine ältere, als man

tix alte Griechische Sammlung recivirte, dieser beigefügte.
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lateinischem Original, endlich die Chalcedonischen Decrete,

vor den Constantinopolitanischen eingerückt, enthielt. Die

Neueren nennen sie die versi« prisc», weil Dionysius in

der Vorrede zu seiner Sammlung, der prisoa trsnslsti«

griechischer Synodalschlüsse gedenkt (Z5), und man annimmt,

daß jene Sammlung darunter verstanden werde ; wegen der

Aufnahme der Chalcedonischen Decrete setzt man ihre Ent

stehung in die zweite Hälfte des fünften Jahrhunderts.

Zuvörderst beruht jedoch der Begriff der vers!« prisc»

als Sammlung auf einer einzigen Handschrift, welche

JustelluS herausgegeben hat (36). Nach dieser freilich

enthält sie als Sammlung nichts als jene Concilienschlüsse;

sie ist als Übersetzung in so fern ein Werk, als sämmt-

liche Griechische Decrete hier nach einer Uebersetzung stehen,

welche weder die Dionysische noch die Jsidorische ist. Allein

in ihrer Zusammensetzung liegt kein Merkmal ihres Alters;

denn der Coder des Justellus war defect: er schließt mit

einem Stück aus den Decreten einer Synode zu Ariminum,

(Z5) Hi onfii! prsetst!« — bei ?ustvl!u8 ?oM. I. psg. ilol. :

Husinvis — Iisurentius, sssicku« st tsmilisri ookortgtione,

psrvitslom noslrsm rvgulss vcelvsissties» cl e Ki's e-

^ e« tränskörro populerit, e«nt«8iono ore<!« pris-

' o«s trsn» I s t i o vi 8 «tkeosu8.

(ZS) ?om. I. zisg. l?5 8?q. Die Ballerini haben sie aus den

(Note Z7 bezeichneten) Handschriften, welche einzelne Griechi

sche Decrete aus der versi« prl8«s aufgenommen haben,

verbessert herausgegeben, und ein Stück (den größten Theil

der Sardicenschcn Decrete), welches Justellus selbst heraus

gerissen hatte, daraus ergänzt. r«m.IU. xsg. 481 bis 564.



Cap. 2. Im Römischen Reich. I0y

vom Jahr 559, und da die Ordnung nicht chronologisch

ist, laßt sich nicht bestimmen, ans welcher Zeit er ist.

In andern Handschriften kommen die Decrete einzelner

Griechischer Concilien, welche er enthalt, bald in größerer,

bald in geringerer Anzahl der letzteren, in Verbindung mit

den Schlüssen Griechischer Synoden nach anderen Über

setzungen, und mit Römischen Decretalen und ähnlichen

Aktenstücken vor. Von den Sammlungen dieser Art ist

keine älter, als die Dionysische, und wenn auch eine der

selben mir der letzteren gleichzeitig seyn mag (27), so folgt

daraus nicht, daß die Uebersetzung sehr viel alter seyn möge,

als Dionysius selbst. Jedenfalls kann die versi« priscs,

wenn sie als ein Werk gelten soll, da sie die Chalcedoni-

scben Schlüsse enthält, nicht so viel älter seyn, als Diony

sius, daß er sie schon eine prisc» trsnslsti« hätte nenne»

können (28), und man könnte eher bei seinem Ausdruck an

(3?) Die älteste Handschrift dieser Art, und die, welche am

meisten aus der Prisca enthält, ist von den Ballerini S. OVII

beschrieben (L«ä. Vsttc. Sog. «r«. 1997). Das neueste

Stück, welches sie enthält, sind Decrete des Papstes Hör- ,

miödas (Zl4—S;z), wornach sie jünger als Dionysius wäre.

Die Ballerini wollen dicß aber für einen späteren Zusatz ge

halten wissen, weil sie auch ein Verzeichniß Römischer Bi

schöfe enthält, das mit Svmmachus schließt, und setzen ihre

Entstehung unter das Pontlficat des Letzteren , mithin zwi

schen 49? und 5»4, wornach die Sammlung folglich gleichzei

tig mit Dionysius ist. Andere Handschriften, in welchen völ

lige Vermischung der Jsidorischen Uebersetzung und der ver.

51«, prkcs gefunden wird, beschreiben die Ballerini S. LXIV.

(ZS) Die Ballerint bemerken zwar S. I,XXIV, xrises irrm«!».
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die Jsidorische Übersetzung denken, welche ursprünglich die

Chalcedonischen Schlüsse nicht enthielt, und zu Dionysius

Zeit auch schon in Italien bekannt war. Man kann aber

überhaupt auch die Worte des Dionysius auf altere Ueber-

setzungen der Nicaischen Decrete allein beziehen, die man

bis auf seine Zeit immer als das Wichtigste der Griechi

schen Synodalschlüsse betrachtet hatte, und braucht sie gar

nicht nothwendig auf eine schon vor ihm wohlbekannte Ue-

bersetzung einer ganzen griechischen Sammlung zu deuten;

gewiß bleibt dann nur, daß man zu Dionysius Zeit im

Abendland auch ansieng, die alteren Griechischen Samm

lungen zu benutzen, und ziemlich gleichzeitig die Ueber-

setzungen des Dionysius, des Verfassers der priscs und die

Jsidorische bekannt wurden; es ist auch wahrscheinlich, daß

sie fast gleichzeitig verfaßt wurden, indem man den üble»

Ruf der Antiochischen Synode erst vergessen haben mußte,

ehe man im Abendlande daran denken konnte, eine Samm

lung, in welcher ihre Decrete standen, zu übersetzen.

Dionysius, von Geburt ein Scyrhe, verfaßte zu Rom

zwischen den Jahren 496 und 514 (Z9) zuerst eine Samm

lung, welche blos Concilienschlüsse enthielt. Nach der

von ihm selbst herrührenden, an Bischof Stephan von Salo

ns gerichteten Vorrede stellte er diese in folgende Ordnung :

1)" 50 Osnoiies »postolorim, , von ihm selbst erst ans dem

Griechischen übersetzt, zu deren Aufnahme er Gründe zu

t!» könne ln dem Sinne stehen, wie bei Festus ?r>s<»«

Iisti»ss colouise, aber ob bei Dionysius?

(Z9) ?rstr. LsIIerivi, psg. LI.XXX.
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haben glaubte, obwohl sie damals im Abendlande noch ver

worfen wurde» (40). Daß er mehr als S0 in seiner Hand

schrift gefunden, und die übrigen, welche sich so Jahre

später bei Hosüne« ^ntiockeniis finden, weggelassen habe,

giebr er auf keine Weise zu verstehen; die Sammlung scheint

daher erst seit dem Ende des Sten Jahrhunderts noch Zu

sätze erhalten zu haben. 2) 165 Osnones aus einer Grie

chischen Sammlung, welche die Synoden zu Nicäa, Ancy-

ra, Neucäsarea, Gangra, Antiochia, Laodicea und Con-

siantinopcl enthielt, von ihm übersetzt. 2) Aus einer an

deren Handschrift die Chalcedonischen Decrere, neu über

setzt. 4) Aus lateinischem Original die Decrere der Sar-

dicensischen und einer Africanischen Synode (41) ; die letz

teren bestehen aus den Acten der Carthagischen Synode

von 419, sind aber von Dionysius abgekürzt (42).

Einige Jahre später, unter Bischof Symmachus von

Rom (zwischen 499—514), sammelte Dionysius auf An

dringen des Römischen Presbyters Julian, Schreiben der

(40) V!on?»>i prsetsti« : In prineip!« itgizue csn«ne», ksui

6ic>mtur spostoloruin , cle Krseco tr«vst«Iimus , (zuidug

^uis plurimi ronsensum no» prseduere tseilem, Ko« ip.

»um veskrsm voluimus ignorsrs ssnetltgtom z nusmvis

Polles ^useäsin eonstituts pootikvum ei ip8!3 «clsumts

e»« viüesntur.

(41) ld><1.: Ltstuts zuo^ns Lsräiveoslg eoneili! «tcrus

^srivsoi, o^use Istine 8iint eäits. —

(42) Ursprünglich war die Einrichtung der Sammlung etwas

anders; denn Dionysius selbst hat sie, wie es scheint, noch

einmal verbessert. S. die Ballcrini .a. «. O. S. 0I.XXXI.
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Römischen Bischöfe, welche er für die Kirchendisciplin wich«

tig hielt. Den Inhalt derselben zerlegt er nach seinem Er

messen in Titel, stellt aber zusammen, was von einem

Bischof herrührte (4Z). In dem Verzeichniß der einzelnen ,

Stücke, welches auf die Vorrede folgt, heißen sie tituli äe-

«retorum dieser Bischöfe. Aufgenommen sind in chronolo

gischer Ordnung: Schreiben des Siricius Z85— Z93, In-

nocentius l. 402—417, Josimus 417—418, Bonifacius

418—422, Calestinus 413—4Z2, Leo I. 440—461, Ge-

lasius 492—496, Anastasius ll. 496—493.

Ursprünglich war diese Sammlung von Dekreten Rö

mischer Bischöfe von der Sammlung der Synodalschlüsse

ganz getrennt; späterhin wurde sie mit jener als zweiter

Theil derselben verbunden. Cassiodor bezeugt, daß die

Sammlung der Concilrenschlüsse um die Mitte des sechsten

Jahrhunderts von der Römischen Kirche allgemein ge,

braucht wurde (44). Bei anderen Kirchen Italiens scheint

. sse

<4Z) In der Vorrede dieser Sammlung, welche an den Presby

ter Julian gerichtet ist, sagt Dionysius: 8»nct!tsti» vostrs«

ziiis eioitstu» stucli!», <zuibus »iliil ziror5U8 «orlim, <^us«

scl eeoleslsstivsm »isciplinsin pvrtinont, omittit inizurr«re,

prsetoritorum so^is ^vostolicss krsesulum constituts,

^us vslui eurs 6iligenti«cju« colleg!, et !» ^aen^sm re^i.

gens «rckioem titulis aistivii vompositi« : its äumtsist, ut

«ingulorum poutILcum, <zu«t^u«t » m« prsvcepts rezierts

»imt, 3ub uns »umsrorum 5eris terminsrem, «mnesc^u«

litulos Kuic ^r»«sstioni subvvcterem.

(44) l?s»»ioa«ru» cke 6iv>nis loctionidus Lsp. 2Z. <^ui

(Üi«0)»ius) pvtikiiz s 8tc»i>Kgn«, eviscop« Lslonit.inn,
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sie erst später in Gebrauch gekommen zu seyn: denn es sin«

den sich Handschriften von Sammlungen, di« ihrem Inhalt

nach wie die Dionysische in, den Anfang des Lten Jahr

hunderts gehören , und j» Italien verfaßt seyn müssen, da

sie in ihren Bestandtheilen im Wesentlichen mit der Diony

sischen übereinkommen /welche doch zunächst für Italien

berechnet war. Sie unterscheiden sich von jener nur da

durch, daß sie weniger geordnet, unter die Tecretalen auch

unächte Stücke, außer den Lehrschreiben Römischer Bischöfe

auch die anderer Bischöfe, endlich auch Actenstücke oder

Schriften aufgenommen sind, welche nicht sowohl auf Kir-

chendisciplin als auf Dogmen sich beziehen.

Gedruckt ist von Sammlungen dieser Art nur eine,

zuerst von Quesnell (45) und verbessert von den Bal

lelini (46) herausgegeben. Der Erster« erklärt sie frei

lich mit Unrecht für einen von der Römischen Kirche au-

torisirten Coder; aber Italien muß ihr Vaterland seyn,

da sie nichts von Spanischen oder Gallischen Synoden

enthält, welche in den Spanischen und Gallicanischen

Sammlungen nie fehlen. Die Vallerini wollen sie ohne

Oraeci« «iemplarib»3 canono» oeele«il>5ri<:o8 — eomz>n«uit,

<zuo« noäie U8U eeleberrimo Humana e«ele«i«l eoinzilecti-

tur.

(45) Opera I.eon!8 IN. 6u!I<?ß!t ?2«en»»!n8 tzue»l>«Ilu«.

k«i-i«. 1675. 2^om. 4., re«. Iiugä. 170». 2. lom. lol. (im

2ten Bande.)

(46) Oper, Iieoni« ^l. our. lratr. vallerini,, 1'onl. III.

r«3- >—472.

I. 8
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haltbaren Grund für eine in Gallien gemachte Sammlung

gehalten wissen (q7). , .,

(47) A. a. O. S. ?5? u. f. Für den Gallischen Ursprung des

Coder haben die Ballerini keinen Beweis , als daß er t»

Gallien sehr verbreitet gewesen sey, weil sich dort die mei

sten Handschriften desselben fänden, und schon Pseudo-Jsidoc

ihn benutzt habe. Der Inhalt desselben mag hier stehen, um

die ganze Gattung von Sammlungen zu charactcrisiren. Er

umfaßt: 1) (O»>>. 1) Die Nicäischen und Sardicensischen De

krete nach der Jsidorischen Uebersetzung , aber nach einer äl

teren verbessert. :) (Lsp. 2) Eine Sammlung Afrikanischer

Synodalschlüsse aus den Acten der Carthagischen Synode von

397. Z) (6»i>. Z— 5) Die Schlüsse der Synoden zu Ancyra,

Neucäsarca und Gangra nach der Jsidorischen Uebersetzung.

4) (Lsp. 6—20) Eine Reihe von Aktenstücken, welche sich

auf Verhandlungen B. Jnnocenz I. von Rom mit den Afri-

'canischen Bischöfen beziehen, ö) (Csp. 2,-24) Vier Lehr

schreiben Jnnocenz I. 6) (Lsp. 25 — 28) Die Chalcedonischen

Decrete nach der nachher zu erwähnenden versi« prisc»,

nebst der Bestätigung derselben durch Kaiser MarcianuS und

zwei anderen Constitutionen Desselben in Beziehung auf jene.

7) (Lup. 29— Zi) gwei Lehrschreiben des Bischofs Sirictuö

, von Rom, und die Antwort auf das eine derselben. 8) (Osp.

Z2 — ZS) Schreiben der Römischen Bischöfe Josimus, Bonifa

tius und Cölestinus. 9) (Lsp- Z7—41) Mehrere Glaubens

bekenntnisse. 10) (Csp. 42) Acten der Synode zn Constanti-

nopel im I. 448 gegen Eutyches. 11) (Lsp 4Z— S7) Schrei«

den und andere Dokumente aus der Jelt der Römischen Bi-

' schöfe Simplictus, Felir und Gelasius, die erneuerten Cutr-

chianischen Streitigkeiten betreffend. 12) (Lsp. 52) Lehrschrei

ben des Athanasius an Bischof Eplktet von Corinth vom I.

z?i. iZ) (Lax. 5Z) Schreiben des Cyrillus an Bischof Johann

von Antiochia zur Rechtfertigung seiner Rechtgläubigkeit.

,4) (Lsp. 54) > Dogmatische Bestimmungen der Chalcedoni

schen Synode, und einige Verordnungen gegen Ketzer auS

dem c«<iei rKooSosisnus. IS) (Csp. SS) Lehrschreiben des
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Andere Handschriften haben die Vallerini beschrie«

ben (43). . . ^Z. >" ,v ü^ik^n,

Die Dionysische Sammlung wurde schon frühzeitig mit

Dekreten Romischer Bischöfe, vermehrt > und unsere ges

druckten Ausgaben sind insgesammt.,aus Handschriften ent,

lehnt, in welchen sich bereits solche Zusätze finden (49)1

Bischofs Damasus von Rom. ,6) (Osp. 56. S?) ZweiSchreK

den an Bischof Leo von Rom. 1,7) (Lsx. Z8) Decrete deS

Bischofs Gelasius von Rom an ^ie Bischöfe des Römischen

Metropolitan- oder Patriarchalsprengels, auch an andere Bi

schöfe versendet. 18) <Lap. S9— 6,) Decrete der Svnoden

zu Antiochia, Laodicea und Constantiuvpel, nach der Jsidvri»

schen Ucbersetzung. 19) (^»9- 62) Lehrschreiben des Bischof

Siricius von Rom aus den Verhandlungen des Concil'wm

?ole«5e (?eleplev8e, nach Ferrandus Mellens«) in Afrika,

20) (0,p. dZ) Regeln, die liiorae kormsts« abzufassen, vo»

den Griechen eingeführt. !>) (Cs?. 64) Erdichteter Brief

des Bischof Clemens von Rom an Jacobus, Bruder deS Cr.

lösers. 2!) t«»x. 6z) Schreiben Gallischer Bischöse an Bi

schof Leo von Rom. 2Z) 66) Schreiben des Cyrillus

an Nestorius. 24) (Osp. 67 — 98) Zwei und dreißig Schrei

ben des Bischof Leo von Rom, unter welchen einige Lehr

schreiben. ' ' .' !

(48) A. a. O. S. «VIl. cxiv. cxvl.

(49) Die älteste Ausgabe ist: Lanones spostolorum, vöivrum

covciliorum «onstitutiones , üecrets pvlltiöeuin snt!<zu!o.

etc., eä. Zc>. >V o» llel steiv. Aseiint. 1525. —

L«<j«l clln««um votu» ««cl««isc:, s ?rsn eise« ? i^t^oe o,

»ck velere» «isouscriplos coilices restitutus «t »otis illu.

ttrslus. bibl. LIsuä. I,e kellekior. ?sriz. 168?» Bei

JustelluS ^teht die Sammlung r»m. I. psg. ioi u. f. Von

den Handschriften derselben s. die LsIIerlni xsg. <ZQXXl>5

8..
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Von der Gestalt, welche sie bis zum achten Jahrhundert

erhalten hatte, wird im folgenden Kapitel die Rede seyn.

V. In Spanien hatte man um die Mitte des sechs

ten Jahrhunderts bereits eine Sammlung von Quellen des

Kirchenrechts l>0); auf die damalige Beschaffenheit dersel

ben kann aber nur aus einzelnen Tatsachen und aus dem

Inhalt geschlossen werden, welchen sie nach ihrer späteren

Einrichtung hatte. , > "

Die Handschriften spanischer Sammlungen, welche auf

unsere Zeit gekommen sind (51), schließen mit der Synode

zu Toledo vom Jahr 633, stellen mithin de« Inhalt der

selben aus einer fast hundert Jahre nach den ersten Spuren

ihres Daseyns fallenden Periode dar. Seit dieser Zeit hieß

sie die Sammlung des Bischofs Isidor von Sevilla (52),

obwohl nicht näher bekannt ist, welchen Antheil Dieser

(5 636) an ihr gehabt hat. Damals enthielt sie zwei

Hauptbestandtheile :

1) Concilienschlüsse, und zwar: ») die, welche in der

alten morgenländischen Sammlung enthalten waren, nach

der schon früher erwähnten Uebersetzung, welche eben, weil

sie sich hier findet, die Isidorische genannt wird. Daß sie

beträchtlich älter seu, als die Prisca oder die Dionysische,

(50) von«. V«««°»° I. «. 5«.- N°I«°6 « °°äl" <"""

(5i) S. lr»n-. »»Ilerlni a. «. O. S. «XLVl.

(5») Ebenda s. S. ««V.
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erhellt mit Bestimmtheit aus keiner bekannten Thatsache,

vielmehr darf sie ihnen gleichzeitig gehalten werden, sofern

man^ nicht die Ausdrücke des Dionysius von der r»n«c«

t«ll»I»ll<» auf sie beziehen will.

In Spanien ist sie schwerlich gemacht, da sie sich schon

im Anfang des sechsten Jahrhunderts auch in Italiänischen

Sammlungen findet (52«).

l») Die Chalcedonischen Decrete, nach einer Ueber«

setzung, welche von der Prisca und der Dionysischen ver

schieden ist, jetzt aus gleichem Grunde die Isidorische ge-

nannt wird, aber ohne Zweifel von einem Anderen als

dem Uebersetzer der unter ») begriffenenIStücke herrührt.

c) Die Sardicensischen Decrete, lateinisches Original.

ä) Die Schlüsse der Ephesinischen Synode, oder viel

mehr statt derselben, unter jener Überschrift, zwei Briefe

des Cyrillus.

e) Eine Sammlung africanischer Synodaldecrete, un

ter welchen sich auch eine Reihe von Regeln der kirch

lichen Disciplin befindet, die hier als Beschlüsse der vier

ten Carthagischen Synode vom I. 398 aufgeführt werden,

«bei für solche wenigstens nicht im eigentlichen Sinn gel

ten können. Wenn sie nehmttch gleich nach dieser Über

schrift aus den Acten einer Carthagischen Synode genom,

wen zu seyn scheinen , so entspricht ihr Inhalt doch nicht

der Beschaffenheit, welche andere Decrete der Africanischen

Synoden haben. Jene Regeln umfassen fast die gesammte

l5l') Vergl. oben Anm. 47.
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Kilchendisciplin in kurzen Sätzen: ihrer Fassung nach müß.

ten sie kurze Wiederholung der Decrete einer älteren Sy

node seyn; aber der Umfang der berührten Gegenstände

überschreitet die Gränzen gewöhnlicher Synodalverhand-

lungen. Vielmehr scheinen sie einen für sich bestehenden

Aufsatz über die geltenden Regeln der Kirchendisciplin zu

bilden, der dadurch in die Africanischen Synodaldecrete

gekommen war, daß die Africanischen Bischöfe dessen In

halt der Lehre, Gesetzgebung und Tradition angemessen

hielten, und auf der Synode vorlesen ließen. Damit

stimmt auch überein, daß dieselben Regeln auch in an

deren als den Spanischen Sammlungen vorkommen, und

in jenen »www eccle8i»e »ntiqua oder statuta »ntiqua orleu-

6» heißen (53), was sich sehr leicht erklart, wenn sie vor

der Reception durch eine Africamsche Synode als selbststän

diges Ganzes bereits in Umlauf waren. Auf bekannte Eon«

cilienschlüffe laßt sich übrigens ihr Inhalt nicht zurückfüh

ren, nnd hierdurch wird es wahrscheinlich, daß sie gar

nicht unmittelbar aus Synodalschlüsscn genommen, son

dern Auszug aus den epistuli« canonici» eines angesehenen

Kirchenlehrers, mithin eine Arbeit wie die cauuue» La»ilii

wareu; diese Ansicht erhält selbst die Stütze eines äuße

ren Beweises durch den Umstand, daß in einer Handschrift

ein Stück mit ihnen in Verbindung gebracht ist, welches

ausdrücklich epistol» cauouica überschrieben ist (55). Ueber«

(53) Ebendas. S. I.XXXVIII.

(54) Ebendas. S. 6Ü9 abgedruckt ; „Rpizlol, canonici, : Hu»e

«Icdollnl »älninler« ?r««b^leri , viilconi, gel» 8ul»ll!<i«o»i.
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setznng sind sie nach ihrer Fassung nicht, also nicht in die

sem Sinn- »tstut» «rientis; wegen ihres frühen Ansehens

in Africa mögen sie daher um so mehr einem Afrikanischen

Bischof zuzuschreiben seyn. Statut« «rieutis konnten sie aber

demohngeachret ursprünglich heißen, wenn Dieser bei seiner

Arbeit, auf eine ahnliche Weise wie der gleich zu erwähnende

Martin von Braga, die Decrete der morgenlZndischen Sy

noden und morgenlandischen Kirchenvater benutzt hatte (55).

5) Die Decrete von zehen Gallischen und fünfzehen Spa

nischen Synoden; unter den letzteren die sogenannten Ca-

pitel des Galicischen Bischofs Martin von Braga (^ 570),

welche eine ganz ähnliche Arbeit sind , wie die statuta ecvle»

siae autiqua. Denn es sind Regeln der Kirchendisciplin,

auf die Decrete der morgcnländische» Synoden gegründet,

wobei aber der Inhalt der letzteren so frei behandelt ist,

daß bei jeder einzelne!! Bestimmung gar nicht einmal an

gegeben wird, aus welchen einzelnen Decreren sie entlehnt

sey (56), und sie eher Regeln im Geist der morgenlandi-

<S5) Am besten sind diese statuta «eclesise gntinus gedruckt

bei den Ballerini a. a. O. S. b5Z n. f. Auch bei Rsnsi

r«m. III. S. 945., verbunden mit Vom. VII, vsg. »9Z seq.

(56) Die Vorrede läpt Dieß freilich nicht erwarte». lUsrtioi

Lrscsr. eo. nrsvs. : Lsnone», «zu, in nsrlidu» Orionti» »K

»otilzuis vslrikus constitul! sunt, t^rsee« nrius sermons

eonscripti sunt, >>osles gutem succe<Ientl tempore in Ii»,

tinsm linAusi» Irsnslsti sunt. Lt k^uis llitkicile est, ut »im.

vlicius <>Iic>uiil or »Iis lingus trsnskerstur in slism; »i»

inulizuv et illukl »coillit, ut in tsnlis teinporldus Scripts-

rei , »ut n«n intelligentes, sut ilormitsntez , mults prav.

termittsnt ; et propteres in ipsis csvonibus sliyus »im
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schen Synoden als Auszug aus deren Beschlüssen heißen

könnten. Eine ganz ahnliche Arbeit ist auch den Decrete»

des Conciliums von Agde vom I. 506 angehängt, (57);

einige der hier zusammengestellten Regeln sind wörtlich auö

den ststut» evclesise sutiqua entnommen (58).

2) Den zweiten Haupttheil der Jsidorischen Samm

lung bilden Lehrschreiben Römischer Bischöfe, deren größ

ter Theil zwar aus der Dionysischen Sammlung entlehnt

ist, zu welchen aber anch noch andere, meistens an Spa

nische Bischöfe erlassene, hinzugefügt sind, welche theils in

die Zeit vor Dionysius, theils in die Zeit nach ihm fallen,

und nicht sowohl aus einer Sammlung als aus den Archi

ven der Spanischen Kirchen entlehnt scheinen.

Da Ferrandus einen Spanischen Coder gebraucht zu

haben scheint, und zwar schon die Schlüsse der Sardicensi-

schen, aber noch nicht die der Chalcedonischen oder Ephesi-

zilioiorlku« vickesntur obscnrs: i^e« visuni est, ut cum

omni äiligenti», et es, izus« per lrsvslstores «dscurius

öicts sunt, et es, <zuso zie? »criplores sunt immutsts,

8implicius et emv«6»liu» restsursrem. Allein, Müll darf

nur die Stellen vergleichen, aus welchen die Regeln genom

men sind, um sich zu überzeugen, wie frei sie behandelt sind.

In dem Abdruck derselben bei?u»tellu» i«m. I. äppeng.

PSA. VII «O<I, hat Doujat versucht, die Quellen beizusetzen,

aber nicht immer mit Erfolg; bei jener Behandlungsart läßt

sich in der That sehr oft gar nicht angeben, welche Stelle zu

nächst Veranlassung zu der aufgestellten Regel gegeben hat.

Sie stehen auch bei INsnsi Lono. IX. S. 84S ,ez.

<5?) Bergl. krstr. Ssllerini, a. a. O. x»K. OOI.IX.

s58) Cbcndas. S. 0Z1. - ^ >
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nischen Synode ercerpirt hat, so ist klar, daß der In«

halt der Spanischen Sammlung auch in Hinsicht der vor

dem Lten Jahrhundert entstandenen Synodaldecrete Ver

änderungen erlitten hat. Afrikanische Synodaldecrete wa

ren aber nach sicheren Zeugnissen schon im Lten Jahrhun

dert in derselben enthalten (59). Ob sie auch Decrete Rö

mischer Bischöfe enthielt, bleibt wenigstens zweifelhaft. Es

läßt sich aus der Beschaffenheit der späteren Sammlung

eben so gut folgern, daß der Verbesserer der älteren erst

durch Vergleichung mit Dionysius darauf kam, dessen zweite

Sammlung mit der bisherigen Spanischen zu verbinden,

und durch das, was er in Spanien von solchen Schreiben

fand, zu vervollständigen, als daß er, weil er einzelne

Decrete schon in seiner Sammlung fand, die Sammlung

des Dionysius ebenfalls eintrug. Zwar giebt es eine bre-

vi»tio cmionum (60) , welche ältere Spanische coäice» be

nutzt haben muß, und Decretalen enthält; allein da es

sichtbar ist, daß der Verfasser derselben auch Gallische

Sammlungen benutzt hat (LI), und unter den Decretalen

mehrere Stücke sind , welche er aus der Spanischen Samm

lung nicht entlehnt haben kann (L2), so läßt sich hieraus

<59) Nach dem Inhalt eines Decrets der 2ten Synode von

Tours lm I. 567 <si-»ti-. »»Nerini p»ß. I.XXV), das

die Hfricauischen Decrete nach keiner anderen als der alte»

Spanlschen Sammlung anführen kann.

(0°) Veschrieben von den Balle r in l S. ccHVII.

s«i) Eben das. S. <NI<XII.

(62) Z. V. den oben erwähnten erdichteten Brief des Bischofs

Clemens von Rom an Iacobus.
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nicht mit Sicherheit auf den Inhalt der letzteren schließen.

Daß Ferrandns keine Decretalen ercerpirt hat, läßt sich so

gar als ein Argument anführen, daß die Spanische Samm«

lung um die Mitte des Lten Jahrhunderts noch keine De

cretalen enthielt.

Die spateren Schicksale der Jsidorischen Sammlung,

welche erst in der neuesten Zeit aus einem Coder des loten

Jahrhunderts gedruckt worden ist (6Z), werde» im folgen

den Kapitel in Verbindung mit der Geschichte der falschen

Jsidorischen Sammlung berührt werden.

L. Ueber die Geschichte der Quellensammlungen deS

Kirchenrechts in Gallien läßt sich fast nichts mit Ge

wißheit bestimmen, als daß es, selbst bis in das achte

Jahrhundert herunter, keine einzelne Sammlung

von entschiedenem Ansehen gegeben hat.

Daher sind die Best and th eile der Gallischen Samm

lungen von ganz verschiedenartiger Beschaffenheit. Es

gicbt eine Handschrift, die nichts als Gallische Synodal-

decrete (unter welche sich einige andere Stücke verloren ha:

bcn), aber weder morgenländische noch abendländische an

derer Länder enthalt; diesem ursprünglichen Kern der Samm

lung sind erst im yten Jahrhundert Decrete Römischer Bi

schöfe, und zwar keine älteren, sondern blos der dama

ligen Zeit beigefügt (64). Andere Codices haben dagegen

(6Z) Lolloctio esnonum eeclosise Uiipgnse. Afstrlt!. 1808.

titicum. Rstriti 1821. s«I.

<S4) ?r»tre5 LsIIerini «. 5. O. S. «XXXVII.
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schon frühzeitig die Gallicamschen Synodaldecrete mit den

Snnodalschlüssen der älteren Griechischen Sammlung, mit

Africanischen und Spanischen, endlich auch mit Decreten

Römischer Bischöfe verbunden (L5). Keine Gallische Samm

lung scheint über die zweite Hälfte des sechsten Jahrhun

derts hinaufzureichen, und die sämmtlichen Übersetzungen

Griechischer Concilienschlüsse , welche im sechsten Jahrhun

dert in Umlauf gekommen waren, am häufigsten jedoch die

Isidorische und die Prisca, sind dabei nebe» einander be

nutzt. Die Sammlungen, welche in Italien neben der

Dionysischen vorkommen (66), die Dionysische selbst, jedoch

bis auf die Zeit Carls des Großen weniger (67), am mei

sten wohl die Isidorische, sind auch als Ganzes in Gallien

gebraucht worden. Eigenthümliche Gallische Sammlungen

sind nicht gedruckt.

Uebersieht man die bisher zusammengestellten Tat

sachen , so ergeben sich folgende Resultate über die Bedeu

tung der damaligen Quellen des Kirchenrechts, welche die

im ersten Absatz dieses Capitels geschichtlich entwickelten

Grundsätze der damaligen Zeit durchaus bestätigen. Bis

ins sechste Jahrhundert hatte sich die dogmatische Auto

rität der allgemeinen (von Iusiinian für das Römische

(65) S. z.V. ebendas. S. cxxx.

(bb) Dieß, «ber nicht, daß die Sammlung selbst eine Gallische

scy , folgt aus der oben (Anm, 47.) angeführten Thotsache.

<«7) Der von den Balle r in l V. LI.XXXI. u. f. beschriebene

Coder, welcher blos die Canonensammlung des Dionysius in

ihrer erste« Gestalt enthalt, ist einer der Belege hierzu.
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Reich bestätigten) Concilien überall entschieden (68). Ihre

Decrcte allein galten für wahre allgemeil« Kirchengesetze,

die Decrete der übrigen Synoden an sich nur für Verord

nungen für einzelne Provincialkirchen, aber zugleich für

eine Aucrorität in Hinsicht der Disciplinarregeln, nach

welcher sich auch andere richteten. Man hielt, wie sich

ans der Vorrede der Jsidorischen Sammlung ergiebt, das

Princiv der Chalcedonischen Synode fest, daß das Ansehen

einer Synode nicht blos auf der Zahl der versammelten

Väter, sondern vornehmlich auf ihrer Rechtglänbigkeit

beruht, und stellte daher mit jenen allgemeinen Kirchcn-

gesetzen die Decrete bloßer Particularsynoden zusammen (69),

weil man voraussetzte, daß auch hier der traditionelle

Canon zu finden seyn müsse. Denn daß man die Aucto

rirät der nicht allgemeinen Synoden vornehmlich auf diesen

Grund stützte, sieht man daraus, daß man den Sammlungen

allenthalben auch die epistolse csnonio»« einzelner Bischöfe

beifügte, im Morgenland die c»n«n«s Lasilii, im Abend

land die »tatut» ecclesise sutiqua und die Lehrschreiben Rö

mischer Bischöfe. Daß äevretä Rvmanorum pontiLcuin nicht

(68) Die Vorrede der Jsidorischen Sammlung sagt hierüber:

Oanoues generslium conciliorum s temporidus Loostsntinl

roezivruiit. l^ustuor sntsin princlpsli» esse «onoilis (zu

Nicäa Z25, Constantinopel Z8l, Cphesus Chalcedon 451)

— Iis« sunt izustuor prinoivsle» st vevsrsbilss «^no^i to»

tsm N<Iem cstkolicsm co^nplectentos.

(69) Eben das.: 8eck et, s! <zug sunt vonoilis, <zu«o 8. 8.

I^stpe» Spiritii Ilei zileni ssnierunt, pvst istorum

<j«stuor suotoritstom omni mavosnt stsbilit« vigors.
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mehr heißt, als der Ausdruck csnoues LssW, braucht kaum

erinnert zu werden, und daß die Aufnahme ihrer Lehr-

schreiben in kirchenrechtliche Quellensammlungen keine An

erkennung ihres Primats und einer darin liegenden gesetz

gebenden Gewalt enthielt, folgt hieraus von selbst. Die

Vorrede der Jsidorischen Sammlung deutet sogar ausdrück

lich darauf hin , daß das Ansehen der Römischen Lehr»

schreiben,nur aus ser Boraussetzung beruhe, die Römische

Apostolische Kirche werde nach den von den Vätern über

lieferten Regeln regiert, und diese Disciplin sey in jenen

enthalten (70). ..! :

Der Grundsatz der Chalcedonischen Synode, über den

Grnnd der Gültigkeit der Synodaldecrete, bekam durch die

Zusammenstellung gewißer Synodalschlüsse in eine Samm

lung zwar für die Gegenden, wo diese ein entschiedenes

Ansehen hatte, eine practische Bedeutung ; allein die Ver-

gleichung der verschiedenen Sammlungen, die seit dem 6trn

Jahrhundert nach und nach gemacht wurden, lehrt zu

gleich, daß dadurch nur eine gewiße gleichförmige

Grundlage der kirchlichen Einrichtungen entstaub, ihre

«eitere Ausbildung hingegen der Autonomie der Particu-

(?o) Ebendas.! Lubjieievte» etigin ckserets prsesuluin N«.

msnorum, in ^u!Kus pro <ulm!n« »eäis spo8t«Iiese n«n
 



126 B.I. Abschn.1. Die Kirche v.d. Reform.

larkirchen anHeim siel. Auf welche Weife sie hier geschah,

ist der Gegenstand der Untersuchung im folgenden Kapitel.

.' ' D rittes Kapitel. '

Ausbildung der Kirchenvel-fassung in den Germanischen

Staaten, bis zum neunten Jahrhundert.?,. ^

I. Veränderung mehrerer kirchlicher Verhältnisse in den

Germauischen Staaten (i).

Ein Theil der Germanischen Völker, welche seit dem

fünften Jahrhundert das Weströmische Reich eroberten, be

kannte sich schon zuvor zum Christenthum ; unter die übri

gen wurde es erst nach und nach , und dann von ihnen aus

allmalich über den ganzen Germanischen Norden verbreitet.

Die kirchlichen Einrichtungen, wie sie sich bis dahin

im Römischen Reich ausgebildet hatten, erschienen der

Kirche selbst, nach der Vorstellungsart über ihren^ Ursprung,

die seit dem dritten Jahrhundert herrschend geworden war,

als ein wesentlicher Theil des Christenthums; sie wurden

dieß daher auch in der Vorstellung der Neubekehrten, durch

die Lehre, welche ihnen ihre Vekehrer überlieferten. Es

bewürkte dabei keinen Unterschied, daß gerade die Völker,

<i) Vergl. Plank Geschichte der christlich kirchlichen Gesell

schaftsverfassung (Vötting. 180Z u. f. S Thle in ü Bden. 8.)

B.
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welche das Christenthum am frühesten angenommen hatten,

von Arianischen Bischöfen bekehrt worden waren. Die

Trennung der letzteren von der katholischen Partei be

ruhte nur auf Dogmen, die Einrichtungen waren bei den

Arianern die nehmlichen. Doch hätte die Fortdauer deS

Arianismus, wenn die Arianer die herrschende Partei ge

worden wären, nothwendig die abendländische Kirche außer

«ller Verbindung mit Rom gebracht. Allein die Arianischen

Könige waren duldsamer als die katholische Partei; bei

den Burgundern , Westgothcn und Longobarden wurden die

Provincialen nicht gehindert, ihre Religion unter katholi

schen Bischöfen zu üben; daher erhielt durch das Bestehen

beider Parteien neben einander der Römische Stuhl viel

mehr den Vorcheil, daß sich die katholischen Bischöfe näher

an ihn anschloßt«, als späterhin geschah, nachdem die Kö

nige und ihre Völker selbst zu ihr übergetreten waren (2).

Das Ansehen der Römischen Decrete bei den Westgothen

und im südlichen Gallien (oben S. 123) im sechsten Jahr,

hundert, welches sich aus jenen Umständen erklärt, wech

selte im siebenten Jahrhundert mit fast ganz unterbrochener

Verbindung mit Rom (S. unten Abschn. ll.).

Die Kirche behielt daher in allen Germanischen Staa

ten die bisherige Verfassung; die bisherigen Rechtsquellen

für die kirchlichen Verhältnisse wurden ausdrücklich oder still

schweigend als fortdauernd anerkannt; selbst die bürgerlichen

(2) Bei den Burgundern schon unter König Gundobald 5 5i6;

bei den Westgorhen um 58ü; bei den Longobarden »» An.

fang des siebenten Jahrhunderts.
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Gesetze, welche darüber seit Constanrin bestanden (Z). Gleich

wohl entwickelten sich auch überall manche Veränderungen

in einzelnen kirchlichen Verhältnissen auf gleichartige Weise;

für die späteren Einrichtungen der deutschen Kirche ist eS

vorzüglich wichtig, zunächst dieVerfassung ins Auge zu

fassen, welche sich im fränkischen Reich ausbildete.

Im sechsten Jahrhundert blieb die Synodalverfassung

hier noch ziemlich unverändert; nur wurde es Grundsatz,

daß keine Synode ohne Erlaubniß des Königs versam

melt werden dürfe, und ihre Beschlüsse erst durch die kö

nigliche Bestätigung Kraft erhielten (4). Unter den Sy

noden dieser Zeit findet man auch mehrere, die auf un

mittelbarem Befehl des Königs beruhen, und auf wel

chen, bei den damaligen Theilungen der Monarchie, alle

Bischöfe eines Reichstheils versammelt waren. Doch wa

ren diese Synoden, welchen die Gegenstände ihrer Be-

rathung vom König selbst bezeichnet wurden, damals

noch bloße Versammlungen der Bischöfe. Im siebenten

Jahrhundert findet man schon einzelne Fälle (ö), wo die

> Bischöfe

(Z) Loncii. Aurelian.: I. g. 5ll <das erste unter Chlodwig)

iA constltuimus «bservsnäum , quoö eeclosiagtici esnovei

6«crevorunt, et Komsns loi «oostitvit. '

<4) Deutlich ausgesprochen in der Verfügung Kinlg Guntrams

rom I. 58ö (bei KeorgiscK corp. iur. (»erm. ^nticr.

I>»8- 4?«;) und Konig Siegberts um das Jahr S40 (eben-

das. xsg. 4«5).

(S) Zum ersten mal im I. 6i5; vergl. meine deutsche Staats

und Rechtsgesch. B. l. §. ,2?. S. 29? der Zten Ausg.
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Bischöfe mit den weltlichen Reichsständen zugleich versam

melt und die kirchlichen Angelegenheiten zugleich mit an,

deren Reichssachen berathen wurden (concilla mixts); un-

ter Karl dem Großen wurde es regelmäßige Einrichtung,

alle kirchlichen Angelegenheiten auf den Reichstagen zu

erwägen. Rein geistliche Angelegenheiten wurden der Be-

rathung der Bischöfe und übrigen geistlichen Reichsstände

allein überlassen; was hingegen gemischter Natur schien,

wurde Gegenstand der allgemeinen Bcrathung (L); alles

wurde nicht nur erst durch Zustimmung des Königs zum

Beschluß, sondern auch die Initiative gieng, wie in allen

Reichötagssnchen, vom König aus. Die Reichstagsschlösse

dieser Jeir (Capirularien) wurden daher zu einer der wich

tigsten Quellen des Kirchenrechrs, und die erste Samm

lung der Capitularien daher auch nach diesem Gesichts,

punkr geordnet (7). Die Thätigkeit der Provincialsyno-

(6) Ilinvnlsr 88?.) öe «r<I!nv ?slstii, esp. zy.: Huse —

»eoiorum suscvplseuls «ic in ciuobus liiviss er<mt, ut

priin« «mn«» ^piseopi, ^bkstes vel Kuiu5m«öi KonorlK.

crotiorei LIerivi, sbsizuo «inoium I^sieorunl eoinilliit',ono,

conzrogsrentur. Limililor comites, vel Iiujusmvlli r>ri«.

c!ve». — <^ui eum svpsrsti e»»eot, in «orum manebat

z,«le«lste, «^usncl« »imul, vvl izusnil« sepsrsli re8ilIereM,

z>r«ut eos lrsctsulls« csusse <zu»1itss tlocobsl, »ive ü»

«pirituslibus, »!ve 6« seoulsribus, seu etism oomiviltig.

<7) Verfaßt im Jahre 827 von Abt Ansegifus. Sie enthält:

Buch 1 u. 2. Kirchliche Verordnungen Karl? des Gr. und

Ludwig des Fr., getrennt von den weltlichen VervrVnungcn

Beider, die im dritten und vierten Buch folgen. Vergl.

Rechtsgesch. B. l. §. i5o. Für die wissenschaftliche Benutzung

l. «
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den wurde dagegen etwas sehr Untergeordnetes; nur grö«

ßere, auf Befehl deö Königs zuweilen gehaltene, Synoden

theilten noch die anordnende Gewalt mit den Reichstagen.

Der Einfluß, welchen diese Einrichtungen dem König

auf die kirchliche Gesetzgebung verschafften, wurde noch

durch die Rechte vermehrt, welche Dieser bei der Bestel

lung der Bischöfe erlangte, und durch die neue Bedeu

tung, welche das Amt der Bischöfe durch die Güterver-

haltnisse der Kirche erhielt. Die Vischofswahl war an die

Erlaubniß und Genehmigung des Königs gebunden (8),

und sie wurde bei der Ausübung dieses Rechts sogar eine

bloße Form , weil der König schon auf die Anzeige von

der Erledigung eines bischöflichen Sitzes die Person be

stimmte, welche von dem Metropolitan consecrirt werden

sollte (9). Wer durch diese Ernennung das bischöfliche

der Capitularien ist allein brauchbar : esv.tulsris regum ?r»n-

corum. ^ililits« sunt WlsrvuIK lUonselii slinrum<zue tvrmulss

vetere»; eollegi. ötezili. Lsluniu». ksrig 1677. S Voll,

kol. Our. ?. 6« OKiniso. ?sris. 1780. Sssil. 1796.

, , Voll, tol. Hiernach abgedruckt bei ?. V e «rg i sod cor.

z>«s jur. gorm. sat!<iui. Llsl. i?z?. 4. und vollständiger

bei >Vslter «orp. iur. gvrm. Lerol. 18Z4. 3 Voll. 8.

(8) donoil. Aurelian. V. s. 549. es». I«. : (Lpigcopus)

cum voluQtate rvgis, juvts eloclionom eleri et ple»

d!» — » nietrovolitsoo — cum coinvroviiioral.oi» — cou.

»ceretur.

(9) ZUsrculs. inon. ?orm. I. 5. ?rsovepium ll« cplsco-

vstu. I. 6. Inil.culus regi8 scl evizcouum, ut »lium de»

ueäicsr. Bei Ballljius und bel Lsuciaui dsrbar. leg.

»nti^. ?om. !. s>Sß. 190 »c^.
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Amt erhielt, trat, zugleich auch in das Verhältnis; eines

königlichen Lehnmanns. Durch Schenkungen, besonders

der Könige, waren die Kirchen in den Besitz ausgedehnter

grundherrlicher Rechte gekommen; von, dem Bischof, als

dem Verwalter des gesammtcn Kirchenguts, verlangten da

her die Könige denselben Dienst, welcher dem fränkischen

Adel und den königlichen Ministerialen und Vasallen ob«

lag, weil der Grundbesitz ihrer Kirche ihnen dieselbe

politische Stellung gab, wie diesen Standen (10). Spä,

terhin entwickelte sich aus diesem Verhältnis; selbst eine

förmliche Belehnung des Bischofs mit den Gütern sei

ner Kirche und den mit diesen verbundenen Rechten.

D)ie engere Verbindung zwischen Kirche und Staat,

welche in diesen Verhältnissen hervortritt, zeigt sich auch

in der Verwaltung der kirchlichen Angelegenheiten. Die

Merropolitanverbindung löste sich während des siebenten

Jahrhunderts fast ganz auf; von regelmäßigen Provin«

cialsynoden findet sich mehr als ein Jahrhundert hindurch

keine Spur (11). Unter diesen Umständen mußten Strei

tigkeiten und andere Gegenstände der Verhandlungen auf

Provincialsynoden an den König gebracht werden, da eS an

jeder anderen höheren BeHorde fehlte, welche in jene hätte

eingreifen, können. Religiöse Corporationen suchten bei m

sio) Vergl. Rechtsgesch. B. l. §. 1S9. S. Zy8. '

<ii) Erst unter Plpin und Carlmann wurde um die Mitte des

achten Jahrhunderts durch Bonifacius die Metropolitanver-

bindung wieder hergestellt. LspituI« 8?n«äi Vornonsl,

». 7S5. Ls?» 2., bei KoorgisvK «. «. O. psg. 5 14.

9..
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Kdnlg Hülfe gegen die Bedrückungen ihrer Bischöfe (12),

und die meisten Streitigkeiten der Bischöfe unter einan«

der kamen vor den König, schon weil sie durch ihre weit»

lichen Verhältnisse als Grundherrn gewohnt waren, vor

ihm ultter einander Recht zu nehmen. In der Carolin-

gischen Zeit findet sich ein besonderer geistlicher Beamter am

königlichen Hof, der Apocrisiarius oder Rcferendarius,

auch der Archicapellanus genannt (l,5), welcher für den

(12) Daher die Schutzprlvlleglen des Königs für die Klöster,

welche eigentlich zunächst durch die Streitigkeiten der Bischöfe

mit ihren Klöstern veranlaßt wurden. Vergl. Plan! a. «.

0. B. 2. S. 5°9 u. f.

(i3) Die Benennung des Amtes bei den Franken ist zwar

wahrscheinlich aus der byzantinischen Hofrcrfassung entlehnt,

aber nicht von den Geistlichen, welche diesen Titel führten.

In diesem Sinne hatten ihn die Abgeordneten, welche die

Patriarchen in Constantinopel bestellten, um ihre Angelegen

heiten bei dem Kaiser zu besorgen. Apocrisiarius oder Refe,

rendarius hieß aber auch ein »veltjicher Beamter, der mir der

Ausführung kaiserlicher Befehle beauftragt war, und in die»

fem Sinne bezeichnete der Titel bei den Franken ursprüng

lich den Beamten, welcher alle Urkunden des Königs aus

fertigte, unterzeichnete und besiegelte. Eine geistliche Be

ziehung hatte das Amt ursprünglich gar nicht; denn im

sechsten Jahrhundert kommen Refercndarien vor, welche

keine Geistliche waren. Selbst der Name Archicapellanus

deutet vielleicht so wenig auf eigentlich kirchliche Functionen,

«ls der noch spätere Titel Archlcauccllarlus , obgleich d«S

Amt bereits zu der Zeit, wo jener gebräuchlich wurde, im

mer mit einem Geistlichen besezt, und seit Carl dem Gr.

meistens einem der vornehmsten Bischöfe oder Aebte anver

traut war. Denn der Titel Archicapellauus scheint zunächst
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Vvttrag in kirchlichen -Angelegenheiten und für die Aus

fertigung der königliche» Verfügungen in solchen bestellt

war (14). Je weniger irgend eine gesezliche Granze ge«

zogen war, durch welche bestimmt wurde, was von jener

an den Kdnig, oder, seitdem im achten Jahrhundert die

Metropolitanverbindnng minder hergestellt war , an den

Metropoliten/ und durch diesen erst an den Keichstag ge-

angeu sollte, um so ausgedehnter mußte die Einwirkung

des Kd nigH^, auf die kirchliche Disciplin werden. , Eben

daher z^g .der Kdnig, nach der karolingischen Einrichtung,

auch aKe'^kirchliche Angelegenheiten in den GeschaftskreiS

der Bt».«,^^Ä^>^ !für7bie ' hdhere Leitung der Provincial«

Verwaltung bestellt waren. Diese bestandefl nach der! Na

tur der Gegenstände, welche sie zu behandeln hatten, auö

einer gemischten CommMvn; ein vom Kdnig bestellter

Bischof unh weltlicher Beamter hatten' in Gemeinschaft

davon hergeleitet werden zu müssen , daß die Urkunden in

der Hofkapelle aufbewahrt wurden. S. vu CsvA« unter

dem Wort LaxLllsnus. Man sieht aber leicht, daß eben

' die Bedeutung , welche das Amt tn Beziehung auf die kirch

lichen Verhältnisse allmählich erhalten hatte, nur einen der

angesehensten Bischöfe zu dessen! Verwaltung tauglich machte.

(14) ttio«ms.r 6e «riline ?slstii. (Zsp. iS. : ^poerisisriu»

omllem vloruin ?slsti! sub curs «t üisÄ<t»itI«vo sus re.

gebst. —? ^z>oxris!sr!ns lle «niNiKus libgÄtlls «eelesissti.

eis vel >n!ni5tris e^cieslse — c»rsm KS^iedgt. — Lpovri.

»i»f!u5 ^uilicm cke omni ecc1<:s!aÄ?<jsi k°^I!gi«no v«I «r-

6ine, nee non ot!sm esn«n!esi vel' ivdnss^iese slter-

«liove, s«u qnsocum^ne zislsklum säiksnk, ziro «eclesia-

»tici» oee««itstidu« »«IlicituZiuem Ksdere^
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ftr dli'Voltzley^g'bek'Mchengest kraft königlichen

Auftrag s^zu' sorgeV/^ und Äber den Zustand der Kirche

eben '"so wöhk^ 'äkS Mr^biö' politischen Verhältnisse der

Provinz- zu öenchten (14'). Mich stand in Hinsicht auf

die Streitigkeiten, welche auf Metropolitansynvden unttr-

sncht'tvurderi, fest, daß die/ welche 'hier' 'nicht geschlichtet

werden könnten, aü den König berichtet werden sollten (15).

' <I4') V. «Zgpit. z. ». 78Y. osp. n.': ve so,' qnoiA 'lUissi »o.

'"'»tri provickoro öedsnt, no'i korts «I»<z«is i«Is»«>r super

Lpistoputn vol .^bbstem vel ^Kbsti«5stH,^el jLonutom

«eu super ^pislemcuncrus grsäipn sit, et ^«li!s roouotisre.

Lspit. l. s. 802. esp. I. : Serenissimus ig1?ur—'Oom!nu»

Zmperstor Lsrolus elegit er UptimstiK«, prudent!».

' ^ »imo» et sspientlssimos viros, tsm ^roKiepiscoPosj k^usm

. !.et reliipios Lpiscopos, »imulipie et ^,dkutes venerskiles,

^ , ^icos^uo religiös«» , et clirexit in Universum r^gnum

»uum, et per eos cunctis «ubseciuentibus secunklum r».

«tsm legem viver« eoncessit. I,bi sutom sliler ezusm

, reete et justo in leg« slic^uicl esset conslitutum, Koo <Iil>.

' ..Sontissimo snimo vic^uirero jussit et siki innotesvere,

tzuoll ipse öonsnte De« meliorsre eupit. Lsp. ld. : l?t

Lpiscop! ot ?rosbvterl socunäum «soones vivsut, et itu

evtvru» llocesnt. ,

<l5) Lspitulsre ?r»no«f«r6. s. 794 Lsp. 4.: Ltstutum est «

üomino Rege et »snets Lvnocko, ut Lpiscopi justitiss ig.

cisnt in süss pgrovkiss. Li oon «beüierit slicpis persona

Üpiscopo »u« cke ^bbstibus^ ?re»K)ter,s, Oiseonibus ,

Lud^!s<;oniKus , Klonsoliis et ovteris clerieis, ut elisn»

,,,, qliis in eju^ ps^ovnis, veizisnt gü Aletropolitsnum suum,

et ills 6ijuckic«t csussm «um sullrsgsneis suis. Oomito»

huqlpLe noslri vvnisvt gü jullivium IZpisevporum. Lt si

sliquicl est, <iuo<l Lpiscopus metropolitsnus non possit

eorrigerv vvl pseiliesre, tun« tsnäom veoisnt sceussto
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Diese Gewalt des Königs über die Geistlichkeit rritt end

lich in den Bestimmungen über de» Gerichtsstand der

Geistlichen hervor. Die Vorrechte, welche Jnstinian <s. oben

S. 54) de« letzteren ertheilt hatte, wurden ihnen im Frän

kischen Staat nicht zugestanden., Sie erlangten nur daö

Privilegium, wenn sie von Laien in bürgerlichen Streitig

keiten vor der ordentlichen bürgerlichen Lbrjgkgit in An

spruch genommen, oder pon.jzie.sex wegen bürgerlicher Ver

brechen vor Gericht gezogen wurden, mzt Zuziehung

ihres geistlichen Oberen gerichtet zu werden (15°). Den

Gerichtsstand der Bischöfe und anderer Prälaten bildete in

solchen Sachen eine Versammlung geistlicher und weltlicher

Reichsstände, oder auch eine Synode unter dem Vorsitz

des Königs (16), wo der Einfluß des Letzteren gewöhnlich

überwiegend war. ,. - >.

. : . , „. 5 ,. , . "

res cum sceusst« «um literls ZUetroooIItsni , ut sclsivus

veritntem re!. ^

<>S') <2onv. ?sri« V. ». 6>5. csn. 4., I7t nuIIus i>i<Iiovm

vezvs prssk^terum, ner^u« <Ii»c«nuni vel clerleum nll^m,

»ut juniores evcleslse , »iue scienl!» pontiuci» per ss

äistringst, sut 6smngre zirsesumst. Osro» V. Ospit. s.

794. eap. ?8. : v« clerio!^ s<1 invjoem altercsntibus, sut

contra suum eviseoouili szendtbus, ut, »icut cs»«pes <!o»

reut, its «mnimoüis pvrsßsnt. Lt »i forte iuter clerk»

cum ot laicum suerit orts sltercstl«, episcopus et eome»

»!mul convevisnt , ot un»o!mitvr iuter vos csussm cleü.

llisnt ^vcunöum reetituclinem. > », >,,,<?

<>6) Die entscheidende Stimme des Königs auch bei dem Ur-

tbeil, das eine Synode fällte , sieht man aus Csroli.Al.

Lsv i t. s. 794. esv. 7.: LvKuituin est eti»m sd eoilem v«
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' Am meisten änderte sick) in ber kirchlichen Disciplin

durch die Ausbreitung der Institute für ein ascetisch - reli

giöses Leben, welche sich seit dem vierten Jahrhundert ge

bildet hatten, und durch ihre Anwendung auf den Cleri-

katstand überhaupt. In einem äußerlich sirengen Leben,

ausgezeichnet durch Verachtung alles Irdischen , möglichste

Entäußerung aller irdischen Güter, Ehelosigkeit und äußere

Bnßübungen, um die Sinne abzutddten, während viel,

mehr alles Bestreben nur auf religiöse Anschauung und

Bettachtung gerichtet seyn sollte, suchten schön seit dem

zweiten Jahrhundert Viele eine Vollkommenheit des Chri-

stenthnms und christlicher Gortesverehrnng (17). Einsam

«öhnend (k(>,//«'r«t , ^oveH«/), überließen sich einem Leben

nach diesen Grundsätzen viele Christen, welche vor der Ver

folgung deö Kaisers Decius um die Mitte des dritten

Jahrhunderts in die Wüsten Aegyptens geflohen waren;

ihre Lebensweise wurde der Typus für das, was sich die

spätere Zeit unter einem ascetischen Leben dachte, nnd tech

nisch eine vit« religiös» (religio, vouver«'« »6 religionem)

nannte. In der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts

entstand zuerst eine Verbindung solcher Einsiedler zu einem ^

gemeinsamen, nach gewißen Regeln eingerichteten Le-

-Hrn',' durch Antonius und dessen Schüler Pachomius.

- ' >i '. !- — - . , . ,

mino Rege »ive s ssnct» 8)no<1« , ut ?ctrns op!5ec>pu«

eontestsii» corsm Do» et svgeli'5 ejus juraret «um ckuo»

b>« sut Iribus eto.

<i?)> Wergl. Gieseler Kirchengesch. B. 1. S. 19! u. f, 4S2

U. <>2l u. f. , ' ,
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Seitdem lebten die meisten, welche sich einem ascetische»

Leben überließen, unter einem Vorsteher (^A5«g) in ge

meinsamer Wohnung (xnlvo/Aov , cl»u8trum); doch blieb

ihnen die erste Benennung (monuclu, Mönche); und die,

welche sich in Einöden zurückzogen, wo sie ein noch stren

geres Leben führten, als die Klosterregel gebot, wurden

ven ihnen (als «v«^«^,^«») unterschieden. Von Aegypten

aus verbreitete sich das Mdnchsleben sehr schnell über den

Orient, langsamer und in geringerer Ausdehnung über das

Abendland. Hier wurde es erst recht einheimisch, seitdem

Benedict"(aus Nursia in Italien) dem Kloster, welches

er zu Monte Cassino gründete , im I. 529 eine Regel gab,

welche die äußerliche Strenge der Mdnchsregel» nach den

Sitten des Abendlandes milderte, obwohl sie auf der an

dere»' Seite auch eine strengere Verpflichtung einführte,

indem sie den Aufzunehmenden geloben ließ, sie lebensläng

lich zn beobachten. Die Klöster des Abendlandes, welche

nach dieser Regel allenthalben in großer Zahl angelegt wur

den, machten sehr bald (18) auch gelehrte Arbeiten zu den

Beschäftigungen ihrer Mönche; sie wurden dadurch allmä-

lich Institute, in welchen christliche Wissenschaft und Ge

lehrsamkeit mehr als bei dem Clerus angetroffen wurde,

und gendthigt, Kinder zu unterrichten, die ihre Eltern

(l3) Die Benedlctlnerregel enthielt ursprünglich keine Vor

schrift, welche den Mönchen gelehrte Beschäftigungen gab;

wohl aber. führte diese bereits Cxfsiodor in dem von ihm

538 gegründeten Kloster Vivarium ein, und späterhin folg

ten die Beucdlctiner diesem Beispiel. E. Gleseler «.

«. O. S. Ü26. " ' '"N " ..^.«". ' "^ <>
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schon in früher Jugend zu dem KlvsKxleben bestimmten,

bald auch Pflanzschulen für die Bildung der Geistlichen

überhaupt, die man fehr häufig aus ihrer Mitte nahm(l9).

Wahrend die Mouche ursprünglich nicht mehr Geistliche in

ihrer Mitte hatten, als das Vcdürfniß des Gottesdienstes

ndthig machte, den sie für ihre Mbnchsgemcinde hielten,

kam es bis zum achten Jahrhundert dahin, daß man, im

Kloster nicht leicht eiuen Religiösen fand, der nicht ordi?

nirt war; jeder wollte sich zu den geistlichen Acmtcrn fähig

machen, die man ihnen häufig gab, indem man sowohl

höhere als niedere Geistliche, besonders Missionanen, ans

ihnen nahm, und ihre Aebrc, sofern sie selbst zu Presby

tern ordinirt waren, erhielten durch die Airchengesetze das

Recht, die niederen nräiues zu ertheilen, welche wenigstens

die Rechte des Clcrikatstandes verschafften. Ein Leben , wie

daS mönchische, stand in der allgemeinen Achtung so hoch,

daß seit dem achten Jahrhundert selbst der Versuch ge

macht wurde, sämmtliche Cleriker, so weit es sich ausfüh

ren ließ , nn eine der mönchischen nachgebildete Lebensweise

zu binden. Bischof Chrodogang von Metz bewog um

das Jahr 760 den Clerus seiner Kirche, mit ihm sich einer

(19) Daher gehörte bei der Verbreitung des Chrlstenthums

von den germanischen Staaten auö, die Anlegung von Klöstern

stets zu den ersten Vedürsnisien der ncugcgründctcn Kirchen;

die ältesten Klöster in Deutschland sind großenthellS unmit-

,telbar zu dem Zwecke, angelegt, als Pflauzschulen fHr Geist

liche zu würken, Ssls die Stiftsverfassung ausgebildet wurde,

verband man mit den Hochstiftcrn, eben nach dem Vorbild

der Klöster, alleuthalbeu auch Sriftsschuleu.
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Lebensweift zu unterwerfen^ 'welche'M vsn^der mdnchischen

durch nichts unterschied , alö >nrch den MMbten' Besitz ei-

genthümlicher Güter, währnw iiach der Md'«chsrkgel nur

die Corporation Eigenthum zu besitzen- fähig war., Er

wohnte mit ihnen in einem Hause beisammen> und schrieb

ihnen außer ihren bisherigen Functionen beim Gottesdienste

die Formen der in den Klöstern eingeführten Gottesvereh

rung (K»r«js «Ku«yi«sy) und die übrigen Beschäftigungen

der Mönche vor. Diese Einrichtung , gleich bei ihrer Ent

stehung mir der Benennung vira «anoni«» bezeichnet, wurde

nicht nur bei allen bischöflichen Kirchen, söndttn auch bei

vielen andern Kirchen eingeführt, die reich genug waren,

oder gemacht wurden, den dazu ndthigen Aufwand zu be

streiten. "Sn den Geistlichen dieser Stiftskirchen (2«)

und der Kloster, deren Guterverhaltniß dem der Bischöfe

ganz gleich wurde , bildeten stch zugleich k i r ch l i ch e C o r-

porationen, deren Stellung von den einfachen Verhält

nissen der älteren KirchenZmter wesentlich verschieden war.

Kaum blieb es jenen noch erkennbar, was der Bischof

oder Presbyter ursprünglich gewesen war; der Lehrberuf

trat weit zurück hinter den Geschäften, welche die Ver

waltung der Güter und der mit diesen verbundenen Rechte

herbei führten ; die hierauf beruhende politische Stellung der

ln) Dieser deutsche Ausdruck für die Einrichtung ist ohne Zwei

fel dadurch entstanden, daß für die Unterhaltung, der Anstalt

ei« Thcil der Kirchcngütcr ausgesetzt, oder von dritten Per

sonen angewiesen wurde; das Institut und sein Gebäude

hieß demzufolge das S tl fr^ ' " " ' ^ ' ' ^
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Vorsteher, jener Institute bildete aus diesen einen geist

lichen Honenstand, der Ken» weltlichen an Macht nicht

MaMand, einen großen Theil des letzteren schon zu dieser

Zeit übertraf, und in der späteren Zeit in der Erweiterung

seiner politischen Rechte noch schnellere Fortschritte machte

als dieser.: :....' ..s. -

N. Fortschritte des Römischen Primats.

Seit dem Ende des sechsten Jahrhunderts wurde das

Christenthuw in England unter den Sachsen durch Missio

narien verbreitet, welche Bischof Gregor I. von Rom da

hin sendete. Während die altbritische Kirche bis dahin

ihre Unabhängigkeit von Rom. gleich der Afric,snischM mck

Griechischen behauptet hatte, »uld selbst später noch eine

Zeit lang vertheidigte, da sie in Wales und Irland unter

unabhängigen Fürsten bestand (1), kam die Angelsächsische

durch die Art ihrer Gründung von Anfang an in eine Ab

hängigkeit, wie sie bis dahin noch in keiner Kirche aner

kannt worden war, , Könige und Geistlichkeit fügten sich

der Römischen Herrschaft auf gleiche Weise; die Organi

sation der Angelsachsischen Kirche gicng von dem Römi

schen Stuhle aus, die Metropolitane von Canterbury und

York betrachteten ihre Rechte als ihnen von Rom ver

liehen (2), und überließen dem Römische» Bischof einen

li) Vergl. GleselerKlrchengesch. V.l. S, 655 und 686 u. f.

mi^tiinu5 — verfügte Gregor I. au den Mission« Vugu
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Einfluß auf die Regierung ihrer Kirchen, der ganz den

Grundsätzen entsprach, welche die früheren Decretalen auf

gestellt hatten (3). Zwar wurde, wenn man das Verhält-

m'ß aus dem Gesichtspunkte der früheren Kirchendisciplm

betrachtete, dem Römischen Bischof damit eigentlich nichts

weiter eingeräumt, als was in seinen Befugnissen als Pa

triarch lag, indem die Englische Kirche durch ihre Grün

dung ein Theil seines Patriarchalsprcngels werden mußte;

allein die Englische Geistlichkeit fügte sich willig in die

Ansichten, welche die Römischen Bischöfe selbst über ihren

Primat aufgestellt hatten, und ließ die Rechte, welche Diese

ausübten, für eine Folge der Gewalt gelten, welche Chri

stus dem Apostel Petrus und dessen Nachfolgern zu Rom

über die allgemeine Kirche eingeräumt habe (4).

Dagegen verlor zwar der Römische Stuhl zu derselben

Zeit im Fränkischen Reich das Ansehen, welches er seit

dem vierten Jahrhundert in Gallien nach und nach erlangt

und auch bis zu Ende des sechsten Jahrhunderts noch be

hauptet hatte (5): denn von dieser Zeit bis zur Mitte hes

achten Jahrhunderts findet man keine Spur, daß die Frän

kischen Bischöfe mit dem Römischen Stuhl in Verbindung

stlnus. S. PhlllipsVersuch einer Gesch. des Angelsächsischen

Rechts. Gott. i8l5. 8. S. 22.

(3) S. Phillips a. a. O. S. 2!i u. f. und Plan! «. a. O.

S. 704 «. f.

(4) Loci 2« bl8tor!«> eeele»'»«»!«» ßonl>8 H^ußlorum (oillcl.

Hb«l>. ^Vboloe. ^«nt2br. ,544 tu!.). I,ib. III. Cap. 25.

(5) Vergl. P l aul «. ». 0. S. b?4 ,». f. .
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gestanden hätten (6), und in Spanien verbot König Witiza

im I. 701 alle Recurse nach Rom (7). Desto größer aber

waren die Fortschritte, welche die Römischen Bischöfe seit

dieser Zeit in der Gründung ihres Primats im Fränkischen

Reiche machten, da jetzt die Ansichten, welche die Englische

Kirche von ihrem Verhältnis; zum Römischen Stuhl auf

gefaßt hatte, in die Frankische Kirche verpflanzt wurden:

denn diese waren es, von welchen Winfred, nach seinem

Kirchennamen (8) Bonifaciuö (^ 755), der Apostel der

Deutschen, in allen seinen Handlungen geleitet wurde (9).

Zu seinem Miffionsgeschäft in Deutschland ließ sich Bo«

«ifacius von Bischof Gregor II. von Rom förmlich bevoll

mächtigen und Vorschriften ertheilen (10). Gregor II.

weihte ihn zum ersten Bifchof der Neubekehrten im inneren

Deutschland, und ließ ihn dabei eidlichen Gehorfam nach

einer Formel versprechen, die man für die Bischöfe der

suburbicarischen Provinzen eingeführt hatte (11). Sein

(6) Vergl. Plank a. a. O. S. 688 u.f.

(7) S. ebendas. S. ?oz.

(3) Gregor II. legte ihm diesen bei, als er ihn zum Bischof

weihte.

<9) Lonikaeii vpistolne, vä. Nie. Svrsriuz. Zloguut.

l<>o5., reo. 1629.4.; vu. 8t o pK. >ViI rävx e in id. 1789. 5«I.

(10) Lonikseii evist. eck. 8ersr. ev. ll8>

(11) l'romitl« — tibi best« ?etro, soo»tol«rum zirlneini,

vicsrio^uv tu« , öregori« I'gpss et sueoessoribu» eju, —

in« «muem ilckem et nuritatem ». ticke! c»li!olicse etki-

der«, — null« >n«cko me eoütrs ui>!>,,kein ««minunig et

uuivorliulis ecelesiss susckeutö <iu»j>ian> conssntire, sock
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Nachfolger Gregor III. bestellte ihn zum Metropolitan, und

ercheilte ihm das Recht, den neuen Gemeinden Bischöfe

zu geben (12). Die Eintheilung Deutschlands in Bisthü-

mer und andere Anordnungen ließ Bonifacius in Rom be

stätigen, in allen Entscheidungen über Gegenstände der

Disciplin sich von dort belehren; die Lehre und Gebrauche

der Römischen Kirche führte er ein, so weit sein Einfluß

reichte. Seit dem Jahr 742 wurde er von den Söhnen

Karl Martells auch zur Reform der Fränkischen Kirchen

verfassung in anderen Theilen der Monarchie gebraucht;

auf den Synoden, welche er zu diesem Behuf hielt, trat

er als Bevollmächtigter des Römischen Stuhles auf,

und verfuhr nicht blos in allem, was er anordnete, nach

den Weisungen, welche ihm von diesem gegeben wurden,

sondern ließ seine Grundsätze von der Gewalt eines Nach«

fclgers des Apostels Petrus selbst ausdrücklich anerken

ne» (15). Ohne allen Zweifel geschah es endlich nach

<Z6eM — tjdi et utiütstldu» ecclesiss tuse, eui « donnno

ve« potests» ligsnäi solvvnckiyue clsts est, et prseäiot»

vicsr!« tu« st^ue successoridus «jus p«r omni« erki»

der« etc.

(ll) Lonikseii ep. l!2.

(lZ) Idi«°. ep. loö.: vecrevimu« sutei» in »ostro «)noäsli

cvvventu, et e«nko»si sumll« ti^ein cutkoliesm et unitstvm,

et sud j e v ti «nem lismsnae ecolesise, ilae tevus vitss

uoktrso, velle zervsre; ssvct« ?etro et vicsrio ejus vello

»ubjiei; sz?n«<lum per oinoes so»«» covgregsre; Aletro»

polilsnv» psllis sb ill» secle k^userere ; et per «mnis

prseevpls kvtr» «»««sie« »e^ui ^esiclersre, ut
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seinem Rath, daß Pipin seine Thronbesteigung anch durch

den zustimmenden Ausspruch des Bischof Zacharias von

Rom zu rechtfertigen suchte (14).

Dieser Einfluß des Römischen Stuhls auf die Ver

waltung der kirchlichen Angelegenheiten des Fränkischen

Reichs wurde durch die Erneuerung der Römischen Kaiser-

würde (im I. «o«) noch mehr befestigt. Der erste Reichs

bischof konnte von der Theilnahme an wichtigen kirchlichen

Angelegenheiten deB Frankischen Reichs nicht ausgeschlossen

werden, selbst wenn die Vorstellung, daß sie ihm vermöge

der Borrechte zukomme, welche die Gründung der Römi

schen Kirche durch den Apostel Petrus an seinen Bischofs

sitz geknüpft habe, nicht auf die vorhin bezeichnete Weise

unter die Fränkische Geistlichkeit verbreitet gewesen wäre.

Die Fränkische Kirche betrachtete daher den Römischen Bi

schof

inter «ve» siol eommenästss numeremur. Lt isti «oute«.

»!on! uoiversi vonsensimu», et »ukscrivsimus, et gcl corpus

»sncti ?etri privcivis spostolorum «lirviimus, c^uock ßrs»

tulonä« clerus et pontiser Komanug »uscevit.

(14) ^nnsle» I^surissevse» tbel ?ert» monum. Kerm. Iilslor.

Ion,. I. psg. 1Z6) «c1 s. 74Y.: Lurgliaräu» WirseKurgensis

episeopus et ?«Irsclu» csvellsnuz missi fuei-unt g<l ?«eka.

rism pspsm, interrogsnä« <1e rogibus in krsneis, l^u!

illis temporikus n«n Iisbentes rogslem potestste,,,, »i Kens

tnisset, sn n«n. Lt Xscliariss psps msndsvit l'ipin«, ut

melius egsvt illum regem vocsri, l^ui p«test»te»i Iisberet,

ksusm illum, <zui si»v reggli polvstste msuebgt; ut non

eunlurksretur «rilo, per suetoritstem gpostolieaik jussit

kipioum regem Leri.

('4')
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schof ganz entschieden als einen Oberen, dem sie unter,

werfen sey (14'); der Titel Papst, der ursprünglich nur

dem bischoflichen gleichbedeutend gewesen, und von den

Abendländern allmalich vorzugsweise dem Römischen Bi

schof gegeben worden war, bezeichnete bei diesen schon

im 9ten Jahrhundert ausschließend jene höhere Stellung

desselben (IS).

Allein mit diesen Vortheilen der engeren Verbindung

mit dem Fränkischen Reiche war auf der anderen Seite

auch die Unterwürfigkeit unter eine Königliche Gewalt ver«

knüpft, welche weit mehr Mittel besaß, die Abhängigkeit

der Kirchenregierung von der Staatsgewalt geltend zu ma,

chen, als jemals den Römischen Kaisern des fünften oder

sechsten Jahrhunderts zu Gebote gestanden hatten. Durch

diese Seite seiner neuen Stellung gieng ein großer Theil

jener Vortheile in der That wieder verloren; der Römische

Bischof wurde dadurch nur ein höherer Beamter, dessen

sich der Kaiser bediente, um die Kirchendisciplin nach den

(>4'> Selbst Htncmar von Rheims, vhngeachtet et die lieber^

treibung der Römischen Vorrechte nach den Grundsätzen det

falsche» Decrctalcn verwirft, erkennt die Unterwürfigkeit

«N. Lxist. sä »ieolsum I>. (0j)p. rom.Il. p. 25».): yu>«

vmves «enes «um junioridu» »ciniu« , »ostrss ecolssiss

sudckitss ««so liomsns« scclesise , vt nv» Lpiscopos in

prlinstu Kosti ?vtr, subjoctos esse lioinsno ?ontilici.

(I!) Doch beschloß erst das Römische Concllium von l«?5:

I>l ?spg« nomeo unicum esset in univers« «rde eoristi»,

v«, »ec liceret »lieui , se ipsum vel slium e« n«m!ns

«ppellsre.

I. I«
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bisherigen Grundsätzen der Fränkischen Kirchenverfassnng

zu handhaben; der Rathgeber des Kaisers, aber ohne daß

er diesen ndthigen konnte, seinen Rath zu befolgen, und

nur dann unmittelbar thätig, wenn dieses den Absichten

des Regenten bei den kirchlichen Angelegenheiten forderlich

werden konnte. Er blieb eben wie jeder andere ihm selbst

untergeordnete Bischof der richterlichen Gewalt des Kaisers

unterworfen, welche Karl der Gr. bei den Unruhen in

Rom, die Leo lll. nöthigten, seine Hülfe zu suchen, auf

das Bestimmteste geltend machte (15-). Seine Wahl wurde

wie die eines jeden anderen Bischofs nur nach eingeholter

kaiserlicher Genehmigung vorgenommen und bestätigt (16).

Die kirchliche Gesetzgebung auf den Reichstagen und die

Verwaltung der kirchlichen Angelegenheiten gieng ihren seit

Entstehung der Fränkischen Monarchie hergebrachten Gang,

und der Einfluß des Römischen Bischofs wurde dabei nicht

unmittelbar sichtbar. Selbst bei dogmatischen Streitigkei-

ren übte Karl der Gr. das Recht, sie ohne Rücksicht auf

die Ansicht des Römischen Stuhls durch Fränkische Syno

den entscheiden zu lassen, und den Ausspruch derselben auf

recht zu halten; seine persönliche Theilnahme dabei war

nicht geringer, als die, zu welcher sich Constantin der Gr.

berechtigt gehalten hatte (17).

(,5") LßluKsräi snnsl. «ä ». 8c». bei kortü l. c. x. ,89.

(lü) Vergl. Can. !2. vist. SZ.

(i?) Vergl. die Geschichte- der Frankfurter Synode vom I. 794

bei Schröck h Ktrchcugesch. B. 20. S. 53Z u. f.
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Durch die Grundsätze, welche Bonifacius bei der Frän,

kischen Geistlichkeit verbreitet hatte, war daher eigentlich

weniger an der Verfassung und Regierung der Fränkischen

Kirche verändert, als vielmehr der Grund gelegt worden,

eine Veränderung hervorzubringen, wenn es gelänge, den

weltlichen Regenten ihren Einfluß auf die Gesetzgebung

und die Verwaltung der kirchlichen Angelegenheiten zu ent

reißen, und die Geistlichkeit der Gerichtsbarkeit der Konige

zu entziehen. Die Grundsätze, von welchen die Römischen

Bischöfe in dieser Beziehung ausgiengen, sind bereits voll

ständig in den falschen Jsidorischen Decretalen ausge

sprochen. ^

Decretalen des falschen Isidoras.

Ueber die Unächtheit der Pseudo: Jsidorischen Decretalen:

Leelesisstics Kistoris — eongest» — per slicsnot studio»«» et

p!«s viros in urbe AIgß<leourg!o» (Lssil. i5öy — 1564.

iz Voll. K>I., von welchen jeder die Geschichte eines Jahrhun

derts enthält) Vol. z. csp. 7. Vol. Z. csp.'?.

krsvo. ?urrisni säversus ZVlsgZeourßense» Oeuwristors»

or« cso«nidu» ^postoloruin et voistoli» cleoretslidus ?o»»

t!Kcum .^postolioorum I^idr! V. Ovlon. IZ7Z. 4.

Osv. vloväelli kseuäo Isicloru» et lurrianus vspulsute».

Lenev. 1628. 4> .

Abdruck der Pseudo- Jsidorischen Sammlung; bis jetzt der

ewjige:

?0MUZ priinu» s^ustuor conoiliorum genorslium, 47 doneüio.

ruiv provinciulium sutlientioorum , veorotorum üy I'ontitZ

1«..
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vum, sk .^postolis et eoruvilom ognollibus U5l^ue sck

eksrisin «rimum, ?siä«r« suctore. ?sris. (eurs Zso. Aler.

lio. 1624.) kol.; nachgedruckt Loloo. l5Zo. ?sri». I5Z5.

Ucber Ursprung und Geschichte der Sammlung:

<Zou8tsnt in der oben(S.8S) angeführten Abhandlung; ?rstr.

Lsllerln!, Opers I.e«n. Kl. r«m. z. PSF. LLXV 8e<i.

(Zsr. LIasci comment. öe colloctivue «snovuin Isiövri Kler.

est«r!s. Neap. I?6o. 4. (bei KsIIsnä. oben S. 86. B. 2.)

Spittler Gesch. des canon. Rechts. S. 220. u. f.

L. <Ie Is Lvrvs 8sntsn<!er, z>raos»ti« Ii!8torieo. eritics in

versm et genuivsm collectiouviii vetorum csllovuin eeele»

»iso IIi8v«nse. Lruiell. ». lieiv. «sll. VIII. 8".

L«MU8, ?>«tices d« N>snu8er!t8 eonteiisiit öv8 oollvct!on8 Zo

csnous et 60 clvcretslvs j in den ^c>tice8 et eikrs!t8 6«8 in».

»uscrlts de Is dibliotkölzue oslioo»Ie. I'om. VI. psg. 286 8e«^.

lioek, Isotice ü'iui eode üe esn«n8 «crit psr Ie8 «r<Ir«8 <Io

I'evec^ie Iii>el,!an t!s Ltrs8bourg vn 787) ebendas. Ivin. VII.

?. 2. xsg. 1 ?Z 8«<z. , ,

Z. ^. ? Kein er, ?8vu<I« . I8><l«ris»« cs»«num eoUeotiooe.

Vrstislsv. 1827. 8.

Verfälschte oder ganz erdichtete Schriften älterer Kir

chenväter und unächte Decretalen Rbmifcher Bischöfe wa

ren schon vor dem neunten Jahrhundert einzeln in Um

lauf gekommen, manches davon auch schon in die Samm

lungen der Quellen des Kirchenrechts aufgenommen wor

den.

Im neunten Jahrhundert wurde die Jsi dorische
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Sammlung in folgender Gestalt (1) in Umlauf gesetzt:

Schon die Vorrede ist mit einigen uuächten Decretalen

verbunden. Auf diese folgen die oauoues »po«toloruni,

dann «0 erdichtete Decrete Römischer Bischöfe von Cle

mens bis auf Melchiades (^ 313), der Schreibart nach

von einem Verfasser, der sich dabei nach dem Ton ge

richtet zu haben scheint, welcher in zwei schon früher er

dichteten Schreiben (2) des Clemens herrscht, die er nur

interpolirt. Hierauf steht ein Aufsatz : äe primitiv» eccle-

»i» et «vnu6o Ricaen», und ein angebliches Cdict Constan-

tins, in welchem dieser dem Papst Sylvester unter ande

rem das abendländische Reich schenkt (3). Dann folgen

die Conciliendecrete der Isidorischen Sammlung, und auf

diese, Decretalen Römischer Bischöfe, von Sylvester (dem

Nachfolger des Melchiades) an, bis auf Gregor den Gr.

Diese sind theils durchaus acht, theils interpolirt, theils

ganz erdichtet. Den Beschluß mache» die ächten Decrete

zweier Römischer Synoden, die eine unter Gregor I., die

andere unter Gregor II. gehalten.

Schon ein flüchtiger Ueberblick der einzelnen Stücke

lehrt, daß der Pseudo-Isidor, welcher die Sammlung

(i) INach der ältesten unter den bisher bekannt gewordenen

Handschriften, dem Cc«1. Votie. 53°, von den Vallerlni

S. ccxxv u. f. beschrieben. Sie stammt aus Frankreich ,

und ist um das Jahr 858 geschrieben,

(2) Vergl. oben S. 85.

(N Vergl. über diese berüchtigte <lon>»t!« Oon«l«nl!n! Schröckh

Hirchcngesch. B. ü. S. ll5 u. f.
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anlegtest), die Quellen des Kirchenrechts chronologisch

ordnen, dabei aber doch die Einrichtung der Jsidorischen

Sammlung, so weit ihr Inhalt reichte, beibehalten

wollte; daher machte er die canones spostolorum und alle

angebliche Decrete Römischer Bischöfe vor dem Nicäischen

Concilium zum ersten Hauptthcil; mit den Conciliendecre-

ren beginnt erst der Inhalt der Jsidorischen Sammlung

nach ihren beiden Haupttheilen, welche auch wieder,, wie

in dieser selbst, jeder in sich, chronologisch geordnet sind.

Die Schlüsse der Römischen Synoden unter Gregor l.

und II. werden, wie es auch schon bei früheren Römischen

Synoden der Fall ist, als Decrete dieser Papste behandelt.

In der Jsidorischen Sammlung, welche Pseudo?

Isidor zum Grunde legte, fand er schwerlich etwas Un,

ächtes. Die Handschriften derselben, welche nicht die

ganze Sammlung der falschen Decreralen enthalten,

sind, wenigstens grdßtentheils, nur mit ächten Stücken seit

Isidors Zeiten vermehrt, und ein Coder, den Bischof Ra

chion von Strasburg im Jahr 787 schreiben ließ (5), hatte

nicht einmal nachgetragene Decretalen, sondern nur die

Decrete einiger neueren, seit Isidors Zeit gehaltenen, spa-

(^) Wege» der Worte, die in der Voxxehf vorkommen: In»

r!s>it prsokstio 8. KIclori Lplscopi. IsiZorus Nercstor et«

wlrd der Pfeudo Isidor, besonders von vielen älteren Schrift

stellern, auch Isläo?«« Norcgtor genannt. Ob diese Bezeich

nung blos fortgepflanzter Schreibfehler statt kecoslor ist,

oder auf einem anderen Mißverständnis, beruht, ist ungewiß.

In der Mcrlin'schcn Ausgabe ist sie weggelassen.

>l5) S. die S. 148 angeführte Abhandlung von Koch.
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nischen Concilien. Bloß die in der fränkischen Kirche ge?

brauchten Sammlungen kirchenrechtlicher Quellen ent,

hielten schon vor Pseudo - Isidors Zeit unächte Stückc>

welche unter die (S. 123. bezeichneten) Arten Fränkischer

Sammlungen zu setzen sind, in denen entweder die Ines?

ucllsche Sammlung die Grundlage ausmachte und die Spa»

nische Sammlung nur benuzt war, oder die ihren Inhalt

williührlich aus verschiedenen Sammlungen entlehnten.. ^

Vergleicht man die Pseudo,Isidorifche Sammlung.ge-

nauer mit dem Inhalt älterer Fränkischer Handschriften,

so läßt sich nicht bezweifeln, daß Pseudo, Isidor aus die

sen, namentlich aus der Quesnellschen Sammlung, meh»

rere achte Stücke genommen hat, die er unter die ächten

Decretalen der spanischen Sammlung einreihte ( 6 ). Es

ist klar, daß er auch die Dionysische Sammlung kannte,

und zwar in der Form, welche sie zur Zeit Pabst Ha-

drians I. hatte. Von Diesem erhielt Karl der Gr. einen

Dionysischen Coder, der aber von der älteren Gestalt der

Dionysischen Sammlung sich wenig unterschied, nament«

lich keine unächten Decretalen enthielt (7). Aus diesem

sind die canones »nostolyrum und die Dürrere der Romi-

scheu Synoden unter Symmachus, Gregor I. und Gregor

(l) Schreiben einer Carthaglschcn Synode an Innoccnz, und

mehrere andere hiermit in Verbindung stehende Stücke, so

wie auch vier Briefe des Gclasius. r?. Laller»», z>»ß.

«cxxxi.

<?) Obwohl die Handschriften zur Zeit Hadlians keineswegs

ganz übereinstimmten, l^. vÄlI«rinl p»ß. LI.XXXIV

»e, Bergt. Splttler a. «. O. S. »7» «. f.
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entlehn« > welche nnr in der Dionysisch - Hadnanischen

Sammlung ständen. — Die Grundlage seiner Decretalen-

sammlnng nahm Pseudo« Isidor aus der ächten Isidor,«

scheu Sammlung, und reihte nur die erdichteten Decreta«

len darunter ein. . c -

' Die sämmtlichen Decretalen auS den drei ersten Jahr

hunderten, und der größte TKeil der übrigen unächten

Stückes haben in Hinficht ihres faktischen Inhalts

ein e gemeinschaftliche Quelle; dieser ist nehmlich ans ei,

ner Sammlung von Traditionen über die älteste Geschichte

der Romischen Kirche entlehnt, welche den 'Namen üb»

puntiKo»K's fährte (8). Ihre erste Grundlage waren die

mährchenhaftesten Sagen über die ältesten Römischen Bi

schöfe, im Sinne der Grundsatze erfunden, welche diese über

die Bedeutung ihrer Gewalt im vierten Jahrhundert auf

stellten, und im sechsten Jahrhundert in die Form von Le«

bensbeschreibungen jener Päpste eingekleidet. Diese Samm

lung wurde späterhin, nicht immer auS besseren Quellen,

in dieser Form fortgesezt, und seit dem Ende des neunten

Jahrhunderts von dem Römischen Abt Anastasius (^»»-

«rsAus bibliotlieosriiis ) benannt, der das Leben einiger

Päpste deö neunten Jahrhunderts hinzugefügt hatte (9).

Der historische Stoff, das heißt, was jene Päpste verhan-

s8) Iiibsr pontilicsüs 8. ,1s v!t!s Romsvorum pontikeum,

«ur. ?o. Vignols, Koin. 1724. 4.; cur. ?r. et ?o».

LIsnoliini. ibiS. 1718—-I?Z5. 4 Voll. toi. Auch bei Au.

rstori Script, rvr. itsüv. III. ?. l. p. I »o<l.

(l)) 5c>. Lisinpini orsmou libri koutiLesIis. lloin. lSL8 4.
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delt haben sollten, ist von dem Verfasser dieser Decreta«

len' dazu benuzt, ihnen das System der Kirchendisciplin

in de» Mund zu legen, welches die Römischen Bischöfe

seit dem vierten Jahrhundert nach und nach entwickelt,

und dessen Anerkennung sie seit dem sechsten Jahrhundert,

wenigstens teilweise, hewürkt hatten. Indem der Ver,

fasser die ältesten Päpste lehren und verfügen läßt, witz

ihre Nachfolger, seit dem vierten Jahrhundert, wirklich zu

lehren und zu verfügen ansiengen, übertreibt er aber

noch die Ansprüche, welche sie späterhin machten, und

verfälscht zugleich die ächten Decretalen in diesem Sinn (10).

In sofem ist mithin der Stoff der erdichteten Decretalen

nichts Anderes, als der Inhalt der ächten in gesteiger

ter Darstellung der Römischen Vorrechte und

der Unabhängigkeit vom Staat, besonders von aller welt

lichen Gerichtsbarkeit, welche der Clerus anzusprechen

habe. ,

Es ist durch die bisher angestellten Untersuchungen

noch nicht mit Sicherheit ausgemittelt, ob der Verfasser

der falschen Decretalen, und der, welcher sie zuerst mit der

Isidorischen Sammlung in Verbindung sezte, eine Per,

<i°) So z. B. legt er dem Papst Damasus ln einem angeb,

lich an die afrilanlschen und alle übrigen Bischöfe

erlassenen Circulaischrelben (eä. rar!«. ». i5»4 <«!- 6VIII.

ver«.) die Behauptung unter, daß alle Vlschifc alle De

krete des römischen Stuhls bei Strafe zu befolgen schuldig

stpen, was Bischof Leo (s. oben S. 84) nur den Bischöfen

seines Me tropolltansprengels zu gebieten gewagt

hatte.
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son sind, mithin, ob der Pseudo-Isidor oder Isidorns

Mercator , wenn man hierunter den Bearbeiter der Isido-

lischen ächten Sammlung versteht, selbst Betrüger oder

nur Betrogener war. ^., ,.c!-,'^^ 7 .. ^ ,' '!',.' ','f

- Gewiß ist, daß die „„ächten Decretalen der Päpste

der drei ersten Jahrhunderte, nach Ausdruck und Inhalt,

die nach einem bestimmten Man unternommene Arbeit ei,

ne s Mannes sind, und da die »nachten Stücke, welche un

ter die spättten ächten eingeschoben sind!, in Ausdruck und

H'lan mit jinen übereinstimmen, daß wenigstens das Meiste

derselben dem nehmlichen Verfasser angehören muß. Spu«

reu der Bekanntschaft mit dem InlM der falschen De«

netalen finden sich seit dem ersten Viertel des neunten

Jahrhunderts. In den Acten einer Pariser Synode voni

I. 829 kommen wörtlich Stellen aus den unächten Brie

fen P. Urba» I. vor (11); in den Decretcn einer Aachner

(11) c«pit., I.jb. VII. o-p. 387. < vergl. mit dem erdichtete»

Brief Papst Urbans lul. 37. «ä.rai-!«. Die Brüder, Valle-

rlnl nahmen umgekehrt «n, die Worte der Synodalacterl

seyen in die falschen Decretalen übergegangen, uüd diese da

her erst nach dem Jahr 8ly entstanden, und ich selbst habe

diese Ansicht früher getheilt (Staats - und Rechtsgeschlchte

V. '. §. i53.). D« es aber gewiß ist, daß die in der folgen

den Anmerkung erwähnte Stelle der Aachner Decrete von 836

aus den falschen Decretalen genommen scvn muß, welches

auch die Vallerlni für unzweifelhaft halten, und sonst in den

falschen Decretalen nichts angetroffen wird, was jünger, als

die Mitte des achten Jahrhunderts wäre, so scheint es viel

natürlicher , anzunehmen, daß man diese im I. 82Y kannte.

Ich trete daher hierin jezt der Meinung T Heiners s«. «.
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Synode vom Jahr 836 stehen Bestimmungen, die aus ei?

ner angeblichen Decretale des Römischen Bischofs Fabian

entlehnt sind (12); Benedict, Diacon zu Mainz, hat

um das Jahr 845 vieles aus den falschen Decretalen in

seine Fortsetzung der Capitulariensammlung des Abtes An?

segisus aufgenommen (1Z). Bei allen diesen Spuren, daß

man die falschen Decretalen kannte, bleibt es aber ganz

ungewiß, ob das, was aus ihnen angeführt wird,, aus

einer angeblich Jsidorischen Sammlung entlehnt war; si?

chere Nachrichten, daß sie mit dieser verbunden waren.

O. S. qy.) bei, daß die Acten der Pariser Synode vielmehr

beweisen, daß schon damals eine Sammlung der falschen De

cretalen im Fränkischen Reiche im Umlauf war. Weniger

überzeugend scheinen mir hingegen die Stellen aus Fränki

sche« Dvcumevten, welche Theiner a. a. O. S. 44 u. f.

anführt, um darzuthun, daß noch viel früher Spure« der

Bekanntschaft mit der Sammlung vorkommen. So können

namciUlich die auS einem Capitulare von 80Z von ihm an

geführten Worte „»! insioros csu80ö in meüi« luerint äe>

voluts«, s<1 so^LM svostolicsm, ut 8. 8. »znoclus »lstult,

et Kest« eonsuLtucto «ligit, iueunetsotor rekorsutur" eben

so gut aus dem oben (S. lo. Anm. 22.) erwähnten ächten

Brief Jnnocenz I. genommen sevn.

<I2) Convil. 4<iui»grsv. s. 8Z6. Osp. 2-, vergl. mit ?s

bis»! ?. «p. 2. väit. ksris. l524> toi. 41. KM Ende.

<>Z) Besonders aus den Dekreten, welche de» weltlichen Rich

tern alle Gewalt über Geistliche absprechen, und von der

Anklage der Geistlichen durch Laien handeln. S. Cspir. I..

V. Csp. Z95. l.. VI. Csx>. Z8l- I.. VII. Lax. 88- yo. uz.

Z7Z-
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finden sich erst im Jahr 869 (15). Um dieselbe Zeit wur

den auch gesammelte Stellen aus alteren Kirchengesetzen

angeführt, welche angeblich Bischof Angilramims von Metz,

Zeitgenosse Karls des Gr., von Papst Hadrian erhalten

haben sollte (15); von diesen ist zwar gewiß, daß sie aus

den falschen Decretalen entlehnt sind, aber jeder Beweis,

daß sie aus der Pseudo-Jsidorischen Sammlung derselben

genommen seyen, fehlt eben so wohl, als die Nachweisung,

(l/j) lllnemsrl srcliiep. RKemensis opus«, söv. Hill«,

insrum Iisuclunsnsem esv. 24. (Ovo. eur. 5sc. 8irmonu.

?aris. ,645. 2. ?om. im 2tcn Bande): Sl vero iSe«

rslis, l^u»o tibi viss sunt, cle vrsessti, ssntentiis (i^n^il.

rsmvi) se »sepe memorstis epistoli» 6et, «nrgncl« , et

prseoostersn^o, st<^ug ckisoriliosnäo oollvßisti, <zuis lor.

te outaäi , neminem glium os8clem seutentigs, vel ivssi

evislolss vrsvter ts Ksoero , «t iueireo t»Ii« übere to

eiistimsstl posse colligervi res mirs est, «um üo insis

«entvntiis nlens sit ist« terrs, sieut et ue Ii.

br« eonleotsr«m opistolsrum sb I»iöoi>«,

c^uem uv Ilisosni« »illstiim Riculkus lUoguntivus Lpisco-

«us, in Kuiusmoui, sicut et in csoitulis regii» »tuaiosus,

«Ktinuit, et istss rogione» «1 ills revleri keeit.

(iS) S. die vorhergehende Anmerkung. Bei Hincmar heißen

sie in der angeführten Stelle: yuas uiountur erörseeis et

I^stinis rsnooibus nt<zue <ZecroIi5 praesulum «t üucum K«.

insnorum eollectse sd ^clri.in« o.iva et Lnßclr»mnc> I^Ie-

tensium eoiscop« ästse, ^iianklo oro sui negotii «süss

»gekstur. Dleß scheint daher die ursprüngliche Aufschrift

der Sammlung zu scvn, wiewohl sich auch andere finden,

rr. Ssllorini zi.ig. ccxix. — Gedruckt sind sie in al

len Conclllensammlungen , und auch sonst. Bei Asnsi

Vom. Xlll. vsg 90Z 5VIZ.
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daß sie nicht würklich schon ein zu Karls des Gr. Zeit in

Umlauf gebrachtes Document seyen (16). Aelter als die

Nachrichten von dem Daseyn der verfälschten Jsidorischen

Sammlung sind sie höchst wahrscheinlich; denn es scheint,

daß Benedict das, was er curs den falschen Decretalen

entlehnt hat, nicht aus der Pseudo- Jsidorischen Tamm-

(is) Nach den Note 14 angeführten Worten Hincmars wäre»

sie damals allgemein bekannt; hingegen was er von der

Pseudo -Jsidorischen Sammlung sagt, halte ich für keinen

Beweis , daß sie mit dieser gleichzeitig bekannt' geworden

waren. Dem Zusammenhang nach spricht Hincmar zwar zu

nächst von der verfälschten Jsidorischen Sammlung, wo sich

die Briefe vollständig fänden, von welchen die Angilramni-

schcn Lsplwl» nur ausgezogene 8Lntovt!g« waren; aber die

zugleich erwähnte aus Spanien gekommene von Riculf ver-

breitete Sammlung war nicht diese, sondern der ächte Jsido»

rische Coder. Ich glaube nehmlich , daß Riculf würklich den

(ächten) Jsidorischen Codex verbreitet hat, und Hincmar eine

wahre Thatsache erwähnt, vhngeachtet ich ehedem (Ncchts-

gesch. §. >5Z) angenommen habe, daß seine Angabe sich nur

auf ein absichtlich verbreitetes falsches Gerücht gestüzt habe,

welches etwaigen Argwohn gegen die verfälschte Jsidorische

Sammlung durch den berühmten Namen des Riculf abwende»

wollte. Der oben erwähnte Jsidorische Cover Rachivns ist

ohne allen Zweifel Abschrift einer erst um diese Zeit aus

Spanien gekommenen ächten Jsidorischen Handschrift, da er

gar keine» fremden Zusatz hat; und da Nloulf und Nachion

Zeitgenossen waren, so ist es sehr wahrscheinlich, daß er eine

Abschrift der von Riculf verbreiteten, wirklich aus Spa

nien gebrachten, Isidorischen Sammlung war. Hincmar scheint

mithin die Pseudo -Jsidorische Sammlung, welche er vor sich

hatte, mir der ächten Jsidorischen Sammlung zu verwech

seln, von welcher er wußte, daß sie, durch Riculf empfoh

len und verbrettet worden sey.
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lung, sondern aus diesen Lspituli» ^nßilr»m»i genommen

hat (17).

Sieht man auf die vorhin bezeichneten Quellen der

falschen Decreralen, so ist es sehr wahrscheinlich, daß sie

in Rom verfaßt worden sind; denn es ist keine Spur vor

handen, daß der über p«ntiLc»!is, mit welchem sie im

engsten Zusammenhang stehen, im neunten Jahrhundert

(17) Annale» eeelesisstioi k'rsnoorum suet. I,e Ooint«

(?aris. 1565 — 8Z. 8 Voll. f.). ?om. VI. «Z s. 785. IVr«. 17

soil. Ein Hauptbeweis dafür scheint mir, daß Benedict (den

ich gegen meine frühere Ansicht, Rechtsgefch. §. iZZ, von dem

Antheil an einem Betrüge freispreche) in seiner Vorrede die

Quellen anzieht, aus welchen er geschöpft hat; was er hier

sagt, paßt wohl auf die eaplwls ^ogilrsmn!, aber nicht auf

eine Sammlung vollständiger Briefe , und noch weniger auf

einen Cover aller Arten von kirchenrechtlichen Quellen , wie

der Pscudv-Jsidvrische. Uscc vor« Lspituls — in äiversis

loois, et in Rivers!» see^ulis, sicut in lliversis

»«lli« et plscitis generslidu» eclits vrsnt, spsrsim invvni.

«ins, et insrime in 8. Nogootigcevsis Metropolis ecvle.

»ise scrinio g liiculs« vjusilvin ». »edis metropolitsn« re-

eondits, et dvmuni sb ^ntciirio socuo<!o, ejus sueccssor«

ut<i«e covssngnineo, invvvt». Hiernach wird es selbst wahr:

scheinlich, daß Riculf bereits die Angilramnischcn Caxltcl be

saß, wenn auch nicht daraus gefolgert werden darf, daß die

Ueberschrift derselben schon die war, welche Hincmar von

Rheims mittheilt. Unter den einzelnen Quellen, welche Be

nedict in seiner Vorrede nach jener allgemeinen Bemerkung

nennt, paßt am besten auf jene Capitel folgende Nachricht

von einer Sammlung, die er benutzt habe : yusv^sm ei e».

nouiku» s ?i>ul!nl> episeopo et ^Idio« magistro reliiznis-

o^ue jussiono Ouroli iovictissimi oriuci^is insgistris svsr.

sii» oollects sunt ioserts cs^itul«,. ,
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außerhalb Italien bekannt gewesen sey. Ueberdieß findet

man die ältesten Spuren erdichteter Decretalen in den Ita«

liänischen Sammlungen, welche neben der Dionysischen in

Umlauf waren, und es ist kaum zu bezweifeln, daß schon

P. Hadrian l. die sogenannte Schenkung Constantins kann

te, welche mit den falschen Decretalen zu einem Ganzen

gehört (l8), ehe in dem Fränkischen Reich eine Spur der

letzteren vorkommt. Endlich haben die Römischen Bischöfe

sehr frühzeitig angefangen, sich auf die früheren De-

crete ihrer Vorfahren zu berufen, und darzuthun, daß

die von Diesen angesprochenen Befugnisse würllich

erworbene Rechte seyen; es wäre daher ganz in ihrem

Systeme, noch ältere als die ächten Decretalen aufsetzen

zu lassen , um jene angeblichen Rechte , die ohnehin apo

stolischen Ursprungs seyn sollten, durch jene erdichteten

Decrete unmittelbar mit der Zeil der Apostel zu verknüpfen,

und dadurch die Lücke auszufüllen, welche sich in der Tra

dition von der Apostolischen Zeit bis zum vierten Jahr

hundert fand. Auch war der Betrug dabei wenig von dem

verschieden, den sich V. Zosimus würllich erlaubte, die

Sardicensischen Decrete für Nicäische auszugeben.

(18) Haärlgnl eo. bei Oal. <üenni inoiximont» clominÄlio.

n!« pontiliei»« (Nom. 2 Voll. 1762.61. 4.) 1°uni. I. paß. 35l.

Vergl. Schröckh Kirchengesch. V. 19. S. 5?7. In Cennt's

Argumenten, daß Hadrian nur die erdichteten ße«li» 8?Ivo

»tri, nicht die Psendo-Isidorlsche «ou«titutio ConütÄNlini vor

Augen gehabt habe, finde ich nur die Bemühung des Curla-

listen, den Verdacht abzuwenden, daß die falschen Decreta

len in Rom früher «ls im Fränkischen Reich , bekannt, ge

wesen.
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Wenigstens ist es hiernach eben so wahrscheinlich, daß

es schon im achten Jahrhundert in Italien eine Samm,

lung von erdichteten Decretalen Römischer Bischöfe gab,

welche seit Hadrians I. Zeit im Fränkischen Reich bekannt

wurde, und deren sich ein Fränkischer Geistlicher bediente,

um mit ihrer Hülfe und mit Zuziehung der übrigen gang,

baren Sammlungen einen Jsidorischen Coder zu einer

recht vollständigen Sammlung aller kirchlichen Rechts-

quellen umzubilden, als daß ein Franke die Pseudo- Jsi

dorischen Decretalen erst erdichtet haben soll. Dafür, daß

sie schon früher vorhanden waren , als die Jsidorische

Sammlung mit ihnen verbunden wurde, ist sogar noch,

daß es mehr Handschriften zu geben scheint, welche die

falschen Decretalen allein, ohne Verbindung mit der Ist,

dorischen . Sammlung der Synodaldecrete, enthalten, als

solche, in welchen diese auch mit aufgenommen sind (19).

Die genauere Untersuchung des Inhalts jener müßte ent«

scheiden, ob die Decretalen der ächten Sammlung Jsi«

dors auch hier die Grundlage ausmachen ; dadurch würde

allerdings die Vermuthung unterstützt werden, daß sie erst

mit der Verfälschung der Jsidorischen Sammlung in Um

lauf gekommen seyen. Die bisherigen Untersuchungen er«

- > geben

liy) Coustanr fand keine einzige Handschrift der falschen Decre

talen, in welcher auch die Conciliensammlung des ächten

Isidors enthalten gewesen wäre; die Brüder Ballcrini hat

ten acht Handschriften, in welchen sie mit diesen. verbunden

waren, und fünf, in denen sie sich allein fanden. ?r. Lsl-

lerini, p. LLXXV.

s2o) ?rstr.
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geben aber eher das Gegentheil; gerade der Inhalt jener

Handschriften ist höchst abweichend (20).

Für gewiß darf hingegen wohl gehalten werden, daß

die falschen Decretalen im Fränkischen Reich zuerst mit der

achten Isidorischen Sammlung verbunden worden sind.

Im Fränkischen Reich sind verfälschte Isidorische Samm

lungen zuerst bekannt geworden; alle alte Handschriften

derselben stammen aus dieser Gegend; in Spanien hinge«

gen ist die Pseudo- Isidorische Sammlung ganz unbekannt

geblieben, und erst durch die späteren Bearbeitungen der

älteren Quellen des Kirchenrechts hat der Inhalt der un«

ächten Decretalen auch hier Eingang gefunden (21).

Das Neue, welches die falschen Decretalen enthielten,

ist schon oben dadurch bezeichnet worden, daß es in der

Uebertreibung der Grundsätze bestand, welche die Römischen

Bischöfe seit dem vterten Jahrhundert aufgestellt hatten.

In Rücksicht auf die Vorrechte, welche sie sich beigelegt hat«

ten, liegt jene Uebertreibung vornehmlich in der Ausdehnung,

welche dem Princip gegeben wird, daß causae majore» an

den Römischen Stuhl berichtet werden müßten; der Ver

fasser wiederholt das, was in den ächten Decretalen davon

vorkam, so oft, in so verschiedenen Beziehungen und mit

so mancherlei Wendungen, daß man jenem Princip jede

beliebige Anwendung geben kann , die einzelnen Aeußerun-

gen aber auch oft einander widersprechen. Der Römische

(lo) ?r»l?. »»Ilerlni, <i. «. O.

lli) Nach der oben S. 148 angeführten Schrift »on de l«

Verna Santander. ,
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Bischof soll nicht blos das Recht haben, allgemeine Sy

noden zu berufen, weil majores causa« an ihn zu berich

ten sind; es sollen überhaupt keine Concilien ohne seine

Genehmigung gehalten werden (22); er kann die Schlüsse

von Provincial- Concilien wieder aufheben (2Z); nie kön

nen die Decrete eines Conciliums Kraft haben, und nie

sind sie für kraftig gehalten worden, wenn sie sich nicht

auf seine Autoritär stützen (24). Zwar können Provincial-

Concilien ohne seine Autorisarion versammelt werden, und

wenn sie einig sind, entscheiden ; sonst aber, und wenn

jHl) Veer. 3ulli ?. (eä. j?sr!s. y5. vers.): jlpsi vero

primae »eäi» eeelvsise ö c> u v o esnllsruin generslium

s^no<Iorum jurs et ju^iols opiscoporum sin^ulsvi privi-

leg!« evsvgelici» et spostolicis »tczue «suvuici» co»oossä

sunt instituti», r^ui» »emper msjores «süsse s<I se-

ösin spostoüesm multi» suetoritstibu« relerr! prsevvptse

sunt. —> ?«rro Kuckum s ssnetis spostvlis suove»s«r!t»us»

<zue vorum in prsotsti» sntiizuis avoretum tuersr slsluüs,

zus« Ksetenus Ssncts et universalis teuet «cvlesis, »on

vportero prseter »ententism Komsni pvntiLcis voncilia

celvdrsri nev vpisvopum llsmosri.

(!Z) vevr. Zulii (idlä. kol. YS vers.): Lt provineisli,

»vnollus retrsotetur per viesrios urbi« Komse episeopi,

»i ipss üecreverlt.

<!4) vevr. Zulii ?. (idiZ. k«I. Y? v.) : Legulsln protulisti»,

c^usv null»» Ksdvt vires, »ee dsdere poterit, <^u«ni»m

vev sd «rtkväoiis noe coneiliutn sctum est, vev Ä«ws>

»2« ecclesise Ivgstio intvrsuit, esnonibus pi secipienli.

bus, sine ejus guetoritste eonoili» Leri (non) liebere, nee

ullum rstuin est, sut erit unr^usm voneilium, riuod von

kultum suerit ejus guetoritste.
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majores csusse vorkommen, muß an den Apostolischen

Stuhl berichtet werden (25). Der Begriff der msjor«s

causa« wird nicht naher bestimmt, aber alle causa« «pi-

«coporum dazu gerechnet (26). Bei den Bestimmungen

über diese bindet sich he.r Verfasser aber weder an die Sar-

dicensischen Decrete,, noch selbst an die Beschränkungen der

achten Decretalen (27); er wiederholt zwar auch hie und

<!5) vecr. ?elsg!i r. (tol. 2ZZ vers.): v« oeter« frstrvs

— »citote, certsm provineism esse, cznscZ Iisbet ckecem vel

uncleeim civilstes et imum regem et toticlem minore»

poteststv» suk sv, et unum eviseopum sliosc^ue »uil'rsgs.

tores clecem vel uncleeim episeovos ju<lice»> sc! Quorum

juclioium «miies esussv eoiseooorum et reli^uorum ss.

cerclotum so civitslum csusse referuntur, ut sb bis om.

nibus juste consong voce cliseornunt; vi»! Sil msjorem

sncloritstem sd i^ui jucliesncli sunt svpellstum ^ uocl«

»oii oportet, ut clegrscletur vel clelionoretur unsczuseczus

vrovincis, »ocl spucl semetiossm Ksbest juclioes, »scer.

liotes et vnlscoziod »inßulo». —» Li ver« in czusliket «r«^

vincis «rls« suvrint crusestiones, et inter iusius vrovin^

eise episcovo» cliscrepsre coeverit rsti«, stczuo inier

ipsos clissiclenles n«n convenist, scl majorem tune »öaein

retersntur. — Nsjorczs vero et clilllcilvs o^usestiones, ut

isuets s^noclus ststuit et descs cousuetucl« e^igil, scl »v>

«lem »»«slolicsm seiuver relersntur.

(26) 1>ecr. Lnscleti, fol. IS vers.: i^uoclsi clikkciliore»

ort»« fuerint czusesliones sut episeooorum vel msjo-

rum juclici» sut mgjore» csusse kuerint, »<l seclem so«,

slolicsm, si snnellstum kuerit, rekersntur. — Bergl.

Nole 22.

l:7) Bei Jnnocenz I. heißt es (oben S. 80. Note 2!):

Hlsjure» «süsse — «<l seclem snoslolicsm — nosi >i>>>!^

eium opiscopsle rvsvrsnlur.

II..
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da die letzteren (23), aber nach anderen Stellen kann vor

und nach dem Ausspruch einer Prvvincialsynode die Sache

an den Römischen Stuhl gebracht werden (29), nach an

deren kann die Synode ohne Zustimmung des Römischen

Stuhls gar nicht entscheiden (50), in anderen stehen beide

Sätze vhngeachtet ihres inneren Widerspruchs einträchtig

neben einander (ZI). Von der Beschränkung des Unrer-

suchungsrechts nach dem Grundsatz der Sardicensischen

Decrere, allenfalls auf Veranlassung einer neuen Unter

suchung an Ort und Stelle , zu welcher der Rom. Bischof

Commissarien, welche sie leiten, ernennen darf, ist nicht

<:8) Si spvellstum tuerlt (Note 2b.).

<29) vecr. Silti ?. toi. 49»: Vincke p!seuit> ut sc«iss.

tu« ve> ju^iestu» s comzirovineislibu» in sliyus «süss

episcopus lieonter «prellet, et säest spostolicse secli»

p«»til!cem. In manchen Stellen ist dieser sehr oft wieder

holte S«tz mit der näheren Bestimmung verbunden, wenn

dem Angeklagten seine Richter verdächtig scheinen: z. B.

vecr. ?sbisni, iol. 4Z.

<Zo) vecr. LIeutKeri, ?. fol^ Zl.i De sccu»stionidu»

ergo clcricoruni, «uner izliibu» consulti sumus, c^ui« «,n.

»es «oruin sccusaliones ilifkcile est aci scllem sposloli.

«sin öeterre, kinitivs ez>i»cop«r«m lsntum ju^i.

«is Kuc üekersntur, et Kuju» isvctse »eüi» «u.

ctoritste kinisntur.

<Z,) vevr. Victor!» ?. 5o>. Z! v. : Similiter es vos ju.

llicsrv, «cl »postolicsm ävlsluni est secZem , c^use prse»

ter nostrsm vodis llekivire non liest suctori.

tslem episco^ioruin csuss». klseuit, ut sccusstus vel ju»

<Iicslus s coinprovincislibu« in sli^ris csus» vpiscopni

lieenter gppelled.
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die Rede; die Entscheidung selbst wird dem Römischen

Stuhl, wenn er will, selbst überlassen (22). Der Ge

brauch, alle Bischöfe zu Beobachtung der alten Synodal«

beeret? und anerkannter Gewohnheiten zu ermahnen, und

diese in Decretalen zusammen zu stellen« wird in daö Recht

verwandelt, sie zu Beobachtung aller Decretalen anzuhal

ten; diese werden mithin für wahre Kirchengesetze erklart,

welche Kraft der Autorität des Römischen Stuhls, nicht

darum, weil sie aus alten Kirchcngesetzen entnommen

sind(ZZ), gelten (N),

<Z2) Auf die (Note 19) angeführten Worte des Sixtus folgt:

Hui gut zier »e sut z,er vicsrios »uos ejus trsetsri »ogo-

tiuv» xrovuretz eine Phrase , die sehr oft wiederholt wird.

(ZZ) Nur als Wiederholung wahrer Kirchengesetze, nicht als

, selbstständige Verordnungen, läßt Hincmar von Rheims

die Decretalen Römischer Bischöfe gelten (»Sv. Uinomsrum

l«,u6nii. I. v. psg. 41Z se<i ): Nunc viävsmus ge pro-

z>riet»te 6ict«rum b. I^eoui«, k^ui nisnusvit, omnis cleere-

tslis coustituts — czuse <Ie ocelesisstici« orckiuibus et es.

»«nuin promulgals sunt üisclvlinls, eustoäiri. Hülle pri»

inum »ob!» scieväuin est, sliuü esse promulgsre »scros

orclinc» et os»onum llisoiplinss, sliucl promulßgre cko

sscris «rilinibus et esuonum llisciplini», »icut sliuä est

promulßsre iegrs, et sliucl promulgäre <!e legibus. ?r«.

uiulgare »utem lege», est legss conllere; «rvmulgsro vo>

r« <lo legibus, est 6e illis juilicis suinero, et seouvuuni

tllss judicsrv, esrum^uo «bservstioovm et juäiels omni-

bus intimsre.

vsmssi deer. kol. i«8. ! Omni» dseo öecrvtslis et

eimetorum <lecess«rum »ostrorum constiluts, l^ise cle ee.

elvsisstivi» «rclinibu» et csnonuin pruiuulgsl» sunt <Iisvi>

plinis, its vodis et omoibus episeopis a« euvctls genors



i6d B. I. Abschn. I. Die Kirche v, d. Reform.

Ueber die Unabhängigkeit des Clerus von der Staats-

obrigkeit sind die Hauptsätze: ein Bischof oder Cleriker

kann überhaupt nicht vor ein weltliches Gericht gezo

gen (ZS), auch nicht von Laien angeklagt (SS) oder auf

das Zeugnis) von Laien verurtheilt werden (Z7); denn der

liter sseoräotibu« oustoöiri «edore rngucksmus, ut, si n^uis

!v illa eommiseril, venigni s!bi ilelvceps novvrit öenegsri z

o^uonisin oecurreret veritss, si talsitss <l!«olioeret, et nie.

rito »«», «zu! sumins ecelesise tvnorv clebeniu» guborns.

euls, esuss resvicit , sl silvntlo tsvesmu» error!. Nach

Walter (Kirchenr. 4te Au.sg. S. 14Y) soll diese Stelle nichts

Neue« enthalten, weil die Worte aus Leo's Briefen ge

nommen und die Decretalen den Gesetzen längst gleichgestellt

gewesen, und eben deßhalb in deren Sammlunge» aufgenom

men worden. — In diesem Geiste wendete allerdings

der Verfasser der falschen Decretalen den Inhalt der ächte»

an; »ach den Grundsätzen des- damaligen Kirchenrechts aber

ist diese Behauptung Verdrehung unlaugbarer Thatsachen.

S. oben Note i« und die vorstehende Note ZZ.

sZ5) Oecr. i i ?. iol. ZZ ver». : Nemo un<zusm episo«.

purn spuck judioes 8veulsre8 gut ulios clerico» sccussre

prsssiimst. — Die Worte, deren sich der Verfälscher bei die

sem Satz bedient, sind meistens aus Stellen älterer Schrift

steller genommen, die sich auf den Grundsatz der alteren

Christen beziehen, nicht vor Heiden zu rechten, oder aus de»

Klrchengesctzen, welche die Geistlichen anweisen, unter einan

der vor dem Bischof Recht zu nehmen.

(Z6) vvor. ZVlsreellini ?. toi. Z7 ver,.: LIericus — cu.

juslibet «ruinis sbsc^ue nontinvi, sui permissu nulluni

pr.ivsuniat s<! seculsre juäicium attrslivrv, nee Isie« nuem.

libot clericum lievst sceussre.

(Z7) Vecr. i?gbigni ?. sol. 41 vers.: Iv8i ^n«8t«Ii et vo-

rum sucevssores «liin slatuerunt, ut ssceruoles <!«mini
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Höhere kann nicht von einem Geringeren gerichtet, ange

klagt oder überwiesen werden (38). Zum vollen Beweise

gegen einen Bischof gehören 72 Zeugen (Z9).

Die Unachtheit der Psendo - Jsidvrischeu Dccrete be

darf heurznrage keines Beweises mehr, da sie allgemein,

auch von den absoluten Curialisten (40), eingestanden ist.

Der Zweck ihrer Erdichtung ist Erhebung der Vorrechte

des Römischen Stuhls und des Clerus dem Staat gegen

über. Da beide in einer der Kirchendisciplin des neun

ten Jahrhunderts unbekannten Ausdehnung angesprochen

werden, da die spatere Zeit aus den Grund dieser Decreta-

»o» seeiusvt, veo m eo» testiLeentur, c^ui »ui or<Iivi» non

»avt, nee esse possunt. veor. 8xlv«»tri ?. kol. 91.: 1v-

»timovlum lsiei sdversus elerieum nemo rvc!v!a>.

<Z8) Heer. LIvmeoti» ?. h ver».: L. ?etru» —

cos sd eorum (vpisooporuin) aoeusstione et vvxstlonv

seinper repolli (ledere rogsbst, et euvctos >II!s »ubjeetos

«sse orseelpiekat : cunetorum »acerdotum vitsp, super!«,

rem »snotioremc^ue s« cliservtam g »eeularious et lsivi»

Kom!n!bus e»so — mgjores vvro a minoriku» nee sccu

«ri oeo judlesrl ullstevu» vozsv llieebst,

(Zy) Oecr. 2epKvrivi ?. f«I. ZZ ver».: Hui (teste») »ou

in'ivori »ivs »umero , l^usm illi üiscipuli tuvrunt, <^>os

«lomiai» sd sckjumeatum gpos,t«Iorum eligere prsecvvit,

Irl «st »eoluagiuls äu«.

(40) So z.B. von Walter, Airchenr. 4teAusg. S. >Z5u. f.,

wiewohl er nach seiner Art den Betrug als etwas höchst un

schuldiges, qls Bemühung „ans den zerstreuten HülfSmitteln

die verloren gegangenen Materialien der kirchlichen Geschichte

und Gesetzgebung möglichst herzustellen, und dadurch die herr

schende Disclplln zu belegen," darstellt.
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len sich hat überreden lassen, daß jene Ansprüche auf ur,

sprüngliche apostolische Einrichtung gestützt seyen, so laßt

sich auch nicht laugnen, daß sie eine Veränderung der

Kirchendisciplin herbeigeführt haben (41),

Viertes Kapitel.

Ausbildung einer Römisch -Katholischen Kirche und Kirchen«

Verfassung seit dem neunten bis in has viexzehrkre

Jahrhundert,

l. Vollständige Entwicklung des Römischen Primats.

Es gelang den Römischen Bischöfen, die Rechte, welche

sie seit dem vierten Jahrhundert angesprochen hatten, selbst

mit den Uebertreibungen der Psenho-Jsidorischen Decreta-

len geltend zu machen. Der Inhalt der letzteren gieng all-

malich in alle Arten von Sammlungen der Quellen des

Kirchenrechts über; man ließ es geschehen, daß sich die

Päpste der obersten Leitung aller kirchlichen Angelegenhei-

(4l) Ilso trsuci« «zusin »it «ernielose (!mp«8tor) 60 ocelesis

»veritu», vii liioi potest. Hin« öekilitsti penitus rrscti»

«zus ciiscivlivs« nervi, vvrturbsta episcovorum jurs, »ub.

Istso juliieiorum leges, «ut miserum «Item i» m«l1«in

»sllictse; Kii>v «lisoordisrum , se^ilionum so ütium seges

iinmenss, <zuss tot sseeuli« s<1 ecelesise öoilocu» n<ie»

lium^uo «t?«n»iovem kruoticsvit. Eoustants ^lrthcll, g,

a. O. z. iö7.
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ttn in immer ausgedehnterem Umfang bemächtigten; man

unterwarf sich endlich einer Gesetzgebung, welche theils

unter ihrem Einfluß stand (1), theils, und zwar größten-

cheils, von ihnen allein ausgieng, und den Umfang ihrer

Richte erweiterte und genauer bestimmte, Seit dem 12ten

Jahrhundert brachten es nehmlich die Papste dahin, daß

Concilien, zu welchen sie die Bischöfe der verschiedenen

Abendländischen Staaten beriefen, als allgemeine Synoden

betrachtet wurden, und zu derselben Zeit wurde der Inhalt

der Decretalen, welche sie erließen, immer häufiger wahre

Gesetzgebung. Die altere Kirchendiscivlin wurde großen-

theils durch neuere Einrichtungen antiquirt; daher ver

drängte eine Sammlung der Quellen des älteren und neue

ren Kirchenrechts, welche Gratian um die Mitte des

zwölften Jahrhunderts anlegte <2), alle früheren Samm

lungen bald aus dem Gebrauch, indem sie mehr darauf be

rechnet war, das bestehende Recht darzustellen, und aus

den Quellen des älteren Rechts nur Das aufnahm, was

noch würklich in Gebrauch war, oder Ms man kennen

li) Dle sämmtllchen allgemeinen Concillen, öle seit dem ilten

Jahrhundert bis zum ,4ten zu Stande kamen, hatten lein

«nderes Geschäft, «ls zu sonctionlren , was ihnen von dem

Mimischen Hofe vorgeschrieben wurde. Seit Innocenz III.

wurde Dleß sogar ln den Decretcn selbst ausgesprochen: con«.

Interim. IV. ft. l2IH. L»p. 5-: 8»or» uuive«»!! «?vy>1o ?z»>

<2) <üun«l»räi» lli»oc>lä«nt!un» «nonum von Gratlan selbst,

aber scho^ im iiten Jahrhundert «llgemelu vecret^n Qr».

lizni genauut. ,„j ^.,



,70 B. k. Abschn.1. Die Kirche v. d. Reform.

mußte > um das geltende Recht zu verstehen, weil es die

sem wenigskns zur Grundlage diente. An diese Samm

lung reihte man fortan die neueren Decxetalen und die

Schlüsse der allgemeinen, von den Päpsten versammelten

Concilien cm; die Päpste selbst trugen Sorge, diese neuen

Quellen officiell und in einer Gestalt, in welcher sie als

gesammelte Gesetze gelten sollten, in geschlossene Codices

zu vereinigen; diese und GratianS Decrer waren der spa

teren Zeit Inbegriff des allgemeinen Kirchenrechrs, corpus

zuri» csoouici. ES entstanden nehmlich: eine von

Gregor IX. bekannt gemachte Sammlung von Decretalen,

welche allein in Schulen und Gerichten gebraucht werden

sollte (Z); 1293 ein Nachtrag zu derselben, von Bonifa

tius VIII. publicirt, ebenfalls mit der Bestimmung, daß

nur das hier Zusammengestellte als Inbegriff der seit Gre

gor IX. erlassenen Decreralen Gesetzeskraft haben solle (4);

endlich eine Sammlung von Clemens V. (5).

Zur Entwicklung der Principien des neuen Systems der

Kirchenverfassung und Disciplin, welches in diesen Quel

len (6) ausgesprochen ist, und zu der Ausbildung desselben

(Z) OveretsIIum Lregorii IX, ?. lidri <zuin<sue.

(4) vecrotsNvm liker »ert«s, voll Bvnifaz VIII. selbst ge

nannt, aber ebenfalls in fünf Bücher gethctlt.

(5) I,iK«r sextimus, häufiger, und späterhin ausschließlich, LI«,

mootinsrum lidri V. genannt.

(6) Das Genauere über die Rcchtsqucllcn seit dem neunten

Jahrhundert,- besonders über die einzelnen Theile des cor.

I>u» juris esQoniei , s. unten im zweiten Buch.
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im Einzelnen, trugen unter den Päpsten dieser Zeit am

meisten bei: Gregor VII. (l«7Z— 1086), Alexander III.

(1159—1181), Jnnocenz lll. (1198—121«), Jnnocenz IV.

(124Z— 1254) und Bonifacius VIII. (1294— 1Z«Z).

Die Hanptzüge dieses Systems, welches das Psendo-

Jsidorische in noch größerer Ausdehnung seiner Grundsätze

ist, bestehen in Folgendem:

1) Als die Grundidee deö Papstthums wurde ausge

sprochen, daß dem Apostel Petrus die Gesammtheit

der Kirchengewalt übertragen, von ihm auf seinen

Nachfolger übergegangen, die Bischöfe nur zu seinen un

tergeordneten Gehülfen bei der Kirchenregierung eingesetzt

worden seyen (7); der Titel eniseopu« universalis, welcher

seit dem achten Jahrhundert den Päpsten gegeben wurde,

bezeichnete daher jezt diese Bedeutung ihrer Würde.

2) Die Gesetzgebung, welche in diesem allgemeinen

Episcopat sonach ausschließend enthalten seyn mußte, da

nach dem Princip derselben selbst die auf einer allgemei-

(7) Osp, 5. X. üs concv5sZono prsebenöse (z, 8.). Ivnoevn-

tius III. s. l!o«. : plenltuclo vcelesisstics« jurisäict!«.

vi» in vlures clispenssls vilesceret, »o<1 in nno ^)«t!u» co!»

Isis vigeret, svostolicse seil! Dominus in L. I'vlio uni.

verssrum ecclvsisrnm — insgisterium eontulit et prlms-

tum: <zuse, retents »ibi vlenituclinv notoststi,,

»<I imnIenZum Isuäsbiliu« ol?ieiuiq vsstorsle , <zuc>ll «m»

vidns coostituit esm debitricem , mult«» in vsrtem

»olli eit«>1ini» evoesvit, sieut sunin ilispvnsans

onus et Kenorem in »lies, ut niliil su« jurl sudtrslie»

ret, nee jurisdicti« sus in sli^nu miuvrgretur.
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nen Synode vereinigten Bischöfe nur eine berathende Vers

sammlung seyn konnten, umfaßte seitdem nicht blos die

Befugnis), allgemeine Bestimmungen aufzustellen, sondern

enthielt zugleich das Recht, die Regeln der Kirchenverfas

sung und Disciplin nach individuellen und localen Verhalt

nissen abzuändern, daher auch Dispensationen von den

Kirchengesetzen für einzelne Fälle zu ertheilen (8). Eine

Schranke für diese Gewalt gab es nur scheinbar; denn die

Päpste wollten für den wahren vivarius Lliristi gehalten

seyn (9); und wenn sie sich gleich an den Inhalt der h.

Schrift nnd Tradition gebunden erklarten (10), so sollte

(8) Lsp, 4. X. eoä. Innoeeotius III. s. I2io.: (Xos) — «zu!

»veunaum plenituäineln poteststi» äe jure possumus s».

prs jus clispevssrv,

(y) Lsp. 2. X. üe trsnslutionv epizcopi (l, 7): IXon enim

dumsns, se<1 potius 6iving poteststv conjugium Spiritual«

üissolviturz cum per trsnslstionem, ^eposilionem gut

«essionem suetorilste Roms»! pontiiicis,' c^uum «ovstst

esse vi<5sriuin lesu LKristi , episcopu» sb eeclesis rem«,

vetur: et iäeo tris Kseo, <puse prsemisimus, »vn is,n

constitutione vsnonic», c^usm instltutione o^ivina, soll

sunt Romano pontiüci reservat»,

^ (lo) Lsn. 6- <Z. XXV. <Zu. l. Urdaou, (II.) Seienuuin

vvro sunimopere est, <zuia (?sps) incke »ovas logvs con.

tlere potvst, uncke Lvsngelistso sii^icl et kropkets« ne>

<zus<^usm llixvrunt. HKi ver« gperte Dominus, vei ejus

Hpostoli, et elk» soizuente» sancti patres svntentisliter

sli^uici üeiinieruot, idi non »ovsm legem liomsnus pon.

titei 6sre, seil potius, <zuo<i prseniestum est oonlir.

mare clekel. Li enim, ksuocl cloouerunt ^postoli et ?r«.

plietae, <Iestru«,e — nitvretur, non sontsntiain llsrs, so<1

msgis errsrv eonvineeretui.
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doch nick)t daran gezweifelt werden dürfen, daß der Nach

folger des Apostels Perrus immer im Besitz der reinen

Lehre sey (11). Sie Verschaffren sich daher, indem sie sich

das Recht zuschrieben, über Glaubenssachen zu entscheiden,

zugleich die Mittel, die Principien nach Gefallen zu deu

ten, von welchen die gesammte Kirchenverfassuiig und

Disciplin abhangen sollte. Zwar vermochten sie selbst in

dieser Zeit keineswegs es zu einer allgemeinen Anerken

nung ihrer Untrüglichkeit bei der Entscheidung von Glau-

benssachen zu bringen (12) ; da es aber jederzeit gefähr

lich blieb, an der Uebereinstimmmig ihrer Lehre mit der

Schrift und Tradition zu zweifeln, so stellte sich dennoch

(l>) Örvßori! Vit. Lpist. t/,b. 2. Lp. t. : Leclesls Ro>

maus per d. ketrum, nussi i^uoäsm prlvilegiv> so ips!»

Lüei primor^iis s 8, 8. ?. ?. smoium mgier ecclegisru«!

sustruitur, et Iis usr^ue in Kovm KsovKitur »emper: in

^us nullus Ksereticus prsekuisse ckignosoitur, neo uuczusm

prseLcieuöum , prsegertim Oomiito promitteute, eosiiüi.

»n». ^!t enim <Zomivu» ?«sus: Lg« rogsvi pro te, ut

n«v <!ekcist Lcke» tus; et tu slilzusvu« oonversus, eon-

iirms 0»tre8 luos (1,ue. XXII, Zl), — Kreg « rii VII. vi.

ctstu». uro. !2> <Zuo^ Romans eociesis ouoc^usm errs.

vit, vee i» Perpetuum, scripturs testsnte, errgbit. Mro.lZ.:

Huoöl kiomsou» pontiker, 8i «snouicv kusrit or<1iustu»,

meriti« d. ketri inüuditsuter elkieitur ssnetu».

(il) Ivo ep. lZZ.: Li vero es prseelperent (pontiüees R«.

msvi), l^use »unt eoutrs 6«ctrinsm evsnßelicsm vel sp«.

»t«liesi»> ibi von ei» ode^ienaum eivmplo öocemur ?suli

^po»toli, ^ui ?etr« «iki prsolst«, nv« reete iuesäenii sck

veritstem evsngelii, iu kseiem reNitit,
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in der Anwendung jener Grundsätze alles zu ihrem Vor-

theil.

2) Auf die Regierung der Kirche behaupteten die

Päpste in einer dreifachen Beziehung einwürken zu dürfen.

») Vermöge der ihnen anvertrauten Vorsorge für die

allgemeine Kirche schrieben sie sich ein Aufsichtsrecht

bei allen kirchlichen Verhältnissen zu. Auf dieses bezogen

sie das Recht, den Zustand der Kirche durch Abgeordnete

an Ort und Stelle untersuchen und ordnen zu lassen, über

die Reinheit der Lehre und die Beobachtung der Kirchen

gesetze zu wachen, und im Fall der Nachlässigkeit der höhe

ren Kirchenbeamten selbst einzugreifen und zu verfügen.

In Gemäßheit dieser Grundsätze wurde es etwas sehr Ge

wöhnliches, daß sie Legaten (13) abordneten, um Na

tional- oder Provincialsynoden zu halten, welche die ge

faßten Beschlüsse mit Bericht zur Bestätigung einsendeten.

l») Aus dem Priucip, daß nur unter ihrer Minvür-

kung in wichtigeren Sachen verfügt werden dürfe,

leiteten sie das Recht her, ausschließend über einzelne

in den Decretalen namentlich aufgezählte kirchliche Verhält

nisse zu entscheiden, indem sie bestimmten, daß diese zu

jenen wichtigeren Angelegenheiten gerechnet werden müß

ten. Durch diese Bestimmungen wurden insbesondere alle

Angelegenheiten, welche Bischöfe beträfen (<»»«»« e^ca-

(»3) Beispiele von Legaten mit dem allgemeinen Auftrag, den

Zustand einer Kirche zu untersuchen, seit der, Mitte des

iiten Jahrhunderts, s. bei Gleseler Hirchengesch. V. i.

Abth. >. S. ,86. Note ß.
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porum), ihrer Verfügung vorbehalten, daher nicht blos die

Absetzung derselben durch eine Provincialsynode, sondern

auch die Untersuchung der Gesetzlichkeit ihren Wahl,, deren

Bestätigung, Consecration, Versetzung von einem Bisthum

an ein anderes (14). Die Ausübung dieser Rechte, rbe.?

sonders des Rechts, nach ertheilter Bestätigung der Wahl

Auftrag zur Consecration zu ertheilen, gab Gelegenheit,

von allen Bischöfen einen Eid des kanonischen Gehorsams

zu fordern, welcher die Bedeutung eines wahren Vasallen

eides hatte (tb).

e) Da die Bischöfe nur Gehülfen des Papstes, ier

der Kirchenregierung seyn sollten, so hielten sich die Papste

für berechtigt, nach Willkühr in die Regierung der einzel

nen Didcesen und Provinzen einzugreifen, mithin nach

Willkühr jedes Recht der bischöflichen Gewalt selbst auszu

üben, und daher auch streitige Sachen, welche vvt ^ den

Bischöfen noch fchiöebten, abzurufen oder gleich in erster

Instanz an sich zu ziehen. Das Recht, Appellationen an

zunehmen, welches sich in seinem Ursprung nur auf Sachen

der Bischöfe bezogen hatte, blieb nach demselben Princip

nicht einmal auf die «süsse majores beschränkt^ sondern

wurde auf alle kirchliche Streitigkeiten ausgedehnt ^6).

(>4) Vergl. oben Note 9.

(,5) Lax. 4. X. So jurejursn>Io (l , 24). Vergl. Gieseler

Kirchengesch. B. 2. Abth. 2. S. 216.

(iS) Osp. 11. X. 6s Kpz»II»ti«n!bu» (2, 28.). ^loisnckor

lU. U. Iis«.: l>« «^ellstiooidus pro osusig niininiis in.

«erpoiiti» volumu, tv loner«, ^uoä eis, pro liugcuvijue
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Besonders aber wurde aus jenem Princip auch die Befug-

niß abgeleiret, bei einzelnen kirchlichen Verhältnissen das

ausschließende Verfügungsrecht sich vorzubehalten,

und dadurch die Ausübung der bischöflichen Didcesanrechte

nach Willkühr zu beschränken (17). Daher entstand durch

die papstlichen Deeretalen, neben den vorbehaltenen wich

tigeren kirchlichen Angelegenheiren, noch eine zweite Gat,

tung päpstlicher Reservatrechte , die nur auf einem solchen

ausgesprocheneu Vorbehalt beruhte. . ^

4) Zur Handhabung des Primats in diesem Umfang

bedurften die Päpste einer beträchtlichen Anzahl von Be,

amten, welche schon im 12ten Jahrhundert unter der all-

,!. .. >. - ', >! l gemei

nt ^usnts<zus lov! osus» Lsvt, nod minus «5t, yusm »i

pro nisjoribus üerent, clokerenäum»

(>7) Die Befugniß hierzu folgte aus dem Grundsatz, den schon

Jnnocenz III. aussprach. Lpist. Iiid. i. ep. Z5o. : Sie sp«.

stolies »ecke» intev t'rstre« et eoeviscooos nvstros psslo.

r»Ii» «lispenssvit oner!» grsvitstem, »io «os in ereclits«

»!bi sollieituckin!» nsrtem sssiimosit, ut nikil sidi »ud»

tr^Kvret <Iv plenitunine poteststi», <zu« in!,

»n» 6e singuli» csusi» e« ciesisstivi» inzuire»

' re possit, et cum voluerit juäiosre. Bei der An

wendung, welche von dem Grundsatz gemacht wurde, brauchte

man dann weiter nichts zur Rechtfertigung, als die Auctorirät

des Apostolischen Stuhls : I. B. Lsp. l. Litr. eommn», äs

praebenais et üignitstibu, (z, l.). Sonisgcius VIII. s. I2y5.:

?i« sollioituäinis stuöi« önviinur, ut äignitstos eto. —

«ersonis conkersntur iäonei». — Incle tit , c^uoci nos Ku»

jusmoäi «jignitste» — Provision« «eäi» ejusäein suctori.

t»ts sn«,t«Ii«a reservsmu».

(18)
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gemeinen Benennung der Römischen Curie begriffen

wurden. Um in die Regierung der einzelnen National,

kirchen ihren Principien gemäß eingreifen zu können, un«

tcrhielren sie seit dem Ilten Jahrhundert Abgeordnete (le-

gsti) in den einzelnen christlichen Staaten, welchen sie

Vollmacht ertheilten, Verfügungen zu treffen, die sie aus

ihrem Primat ableiteten , um alle Rechte der Bischöfe selbst

auszuüben (18). Zwar bildeten die Legaten keine stehende

Behörde, sondern waren, der Form nach, nur mit einzel

nen Geschäften beauftragt; da aber jede Veranlassung be

nutzt wurde, solche Aufträge außerordentlicher Weife zu er-

theilen und bei dieser Gelegenheit ihre Thätigkeit auf je

des kirchliche Verhältniß auszudehnen, welches sich darbot,

so wurde die Verbindung, in welche sich die Papste mit

den einzelnen Landeskirchen setzen mußten, um ihren Pri,

mat zu behaupten, dennoch wenigstens nie auf längere

Zeit unterbrochen, und gewährte die nehmlichen Vortheile,

welche sich aus einer siehenden Behörde hätten ziehen

lassen.

Die Kirchen, welche dieser päpstlichen Herrschaft sich

unterwarfen, waren jedoch blos die Abendländischen.

Die Griechische Kirche hatte dem Römischen Stuhl nie

(,8) Cöp. 2. äs «Meio leg«, inVitt,. Oleinen» IV.: liegst«,,

izilidn« >n «erti« vrovinoiis eommittitur legstioois okti.

cium, ikiüvin evellsot sthu« üissioont, seäiLvent st»

yue plsntent, vroviriclsrnm »ibi ««mmiissrum scl instar

viveonsulum vetvrorum^v« vrsvsickum , izuikus eertse

»nt ckecretso provlociso moäersväse, oröinsrios re>

pntsnte» —».

I. 12
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mehr eingeräumt, als die Vorzüge, welche nach den Ve«

griffen des vierten Jahrhunderts aus dem apostolischen

Ursprung einer Kirche herfioßen ; Römische Decretalen wa

ren nie in die Qucllensammlungen der Griechischen Kirche

aufgenommen worden (19), und obwohl die Sardicensischen

Decrete seit dem sechsten Jahrhundert in jenen enthalten

waren und darin aufgenommen blieben, waren die Römi

schen Bischöfe nicht einmal zur Ausübung eines Primats

in dem Sinn dieser Decrete gekommen. Seit der Mitte

des eilften Jahrhunderts trennte sich die Griechische Kirche

ganz von der Römischen (20), indem sie der letzteren so-

<iy) Die Constanttnopolltanische Synode vom I. 6<»2 (von dem

gewölbten Saal (ti-ullum) des kaiserlichen Palastes, wo sie

sich versammelte, auch die Trullantsche genannt) be

stimmte in ihrem zweiten Canon (auszugsweise auch im c««. 7»

äi«t. ,7,), was künftig als canon gelten solle, und verbot,

künftig etwas davon wegzulassen oder hlnzuzuthun. Außer

den 02NNN08 »I,o«tolulum und den Synodaldecreten, welche

schon in der Sammlung des Joanne, Hntioolionu« gestanden

hatten, werden hierher auch die ins Griechische übersetzten

Decrete der Karthagischen Synoden von 419 <s. oben S. i°3

Note 28°) gerechnet, und übcrdlcß außer den ei,!«to!«e «».

nonicse des Vasillus noch eine Reihe solcher Lehlschrelben

Griechischer Bischöfe, aber leine Römische Decreta

len. S. die Acten der Trullanische» Synode bei U»n«i

Hono. Tom. y. S. ?2i u. f. Eben daher verwarf auch Papst

Sergius I. von Rom diese Decrete, wiewohl seine Gesand

ten in Constantinopcl sie unterschrieben hatten ; Gratian aber

nahm jenes Decret auf, nachdem der üble Ruf der Synode

im Occldent vergessen worden war, wie es im bten Jahr

hundert mit den Antlochenlschen Schlüssen geschehen war.

(2°) Vergl. Schrlckh Kirchengcsch. Th. 24.,S. 12b— 240.
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wohl in Lehre als in Liturgie und Disciplin Rechtgläubig-

keit und Uebereinstimmung mit der Tradition absprach,

und den Primat der Römischen Bischöfe verwarf, so wie

sie hinwiederum von den Päpsten und ihren Anhängern

der Abweichung von Lehre und Gebrauch der Katholischen

Kirche beschuldigt wurde.

Es gab mithin schon seit dieser Zeit zwei Kirchen,

deren jede die Katholische zn seyn behauptete, und weder

die Gründung morgenländischer Bisthümer, die sich der

Römischen Kirche anschloßen, durch die Kreuzzüge, noch

spätere Vereinigungsversuche , haben diese Trennung wie

der aufheben und mehr bewürken können, als daß sich im

Morgenland neben der orthodoxen (Griechisch-) Katholi

schen Kirche eine Anzahl von Gemeinden bildeten, welche

der Römischen Kirche angehörten. Jene erweiterte sogar

ihr Gebiet durch die Bekehrung eines großen Theils des

Slavischen Ostens und Nordens, und gründete die Rus

sische Kirche (21).

Die Päpste gewannen durch diese Trennung in Hinsicht

ihrer Herrschaft über die abendländische Kirche mehr, als

sie durch die entschiedene Zurückweisung ihrer Ansprüche

auf allgemeine Oberherrschaft über die Christenheit verloren.

(11) Seit der Mitte des loten Jahrhunderts. Sie stand so

gar unter dem Patriarchen zu Constantinopel , bis sie 1S89

einen eigenen Patriarchen erhielt, statt dessen im I. 17««

Peter I. sich selbst zum Haupt der Russischen Kirche erklärte,

und 5555" eine Synode zur Ausübung der höchsten Kirchen- <^?Zj .

gewalt bestellte.

12..
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Fortan galt wenigstens bei den abendländischen Christen, meh

rere Jahrhunderte hindurch, die Verwerfung des Römischen

Primats allein schon für eine Häresis , und Lehre der Rö

mischen und der Katholischen Kirche wurden identische Be

griffe, was sie, so lange man die Griechische Kirche noch

zur Katholischen rechnete, nicht gewesen waren. Auch trug

eine so entschiedene Trennung der ältesten christlichen Ge

meinden von den übrigen seh.r viel dazu bei, daß sich der

Occident leichter in die Verordnungen des Römischen Stuh

les über die Kirchendisciplin fügte, wenn sie von den älte

ren überlieferten Einrichtungen abwichen, da sich nun Nie«

mand mehr auf die Gebräuche der Griechen berufen durfte.

So wurde, kurz nachdem jene Trennung erfolgt war, na

mentlich das ehelose Leben der Geistlichkeit im Occi

dent durchgesetzt, während die Disciplin der Griechischen

Kirche sich fortwährend enger an die ältere Sitte anschloß,

und durch jene unnatürliche Satzung das sittliche Leben der

Geistlichkeit corrumpirt.

N. Verhältnis zwischen St«ar und Kirche.

Auch in de» Ansprüchen, welche die Päpste in Bezie

hung auf das gegenseitige Verhältnis) zwischen Staat und

Kirche und ihre eigene Stellung in diesem erhoben, wur

den seit dem eilften Jahrhundert die Grundsätze der fal

schen Decretalen noch überboten.

Aus dem unbestimmten Begriff des sacerZotL (oben

S. SS) wurde jetzt eine geistliche Gewalt hergeleitet, wel

cher die alleinige Gesetzgebung in allen kirchlichen
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Angelegenheiten zukomme, und alle selbststäidige Einmi

schung der weltlichen Obrigkeit in die Verhältnisse der

Kirche für unzulaßig erklärt (1); nicht einmal die Bestä

tigung, n»r die Vollziehung der kirchlichen Anordnungen

sollte jener anheimfallen, wenn die Kirche sich deS „welt

lichen Arms" zu bedienen für ndthig fände, weil die

kirchlichen Vollziehungsmittel nicht ausreichten (2).

Von der früheren Thätigkeit der weltlichen Obrigkeit

bei der Gerichtsbarkeit über Geistliche, und von ihrer Auf

sicht bei der Verwaltung der kirchlichen Angelegenheiten,

insonderheit bei der Verwaltung der Kirchengüter, blieb

keine Spur übrig. Der Grundsatz, daß nur ein Geistlicher

Richter über einen Geistlichen sevn könne, wurde vou Kai«

(l) Dictum Krstisni zu Vi«t. y?.: Hos «Kvitui«, oa-

tenter oslsnüitur , o^uoli nvo impvrstori , ne« euüidet

Is!co licet ^eccrners, vgl ^« elsction« pontiiie!», voi <1«

rebus ecele«is«t!c«. <^u»ecim<zu« »ut«m sb ei» eoostitu.

ts kuerint, pro infect!5 KsdenlZs »not, ni»i 8ubser!vti«»e

liomsni pontikvi» tuer'rnt rodorsts. Lap. lo. X. <Is cov.

«titulionikus (l, 2). Innocsntius III.: — stteii<ioate«,

Pioö Isiei» — »uzicr eccle5il» et persoois eeciesisstioi«

»vlls ,it sttrikuts ^»ot«s>i», izu«, «bse^uen<ii msmst ne»

ccskitus, no» suctoritss impcrsuäl , g <su!bu», »i quill

violu p'opri« »tslutum tnerlt, nu«<I occlssisrum eti»m

r«vieit oommoiium, rt savorem , nuiliu» iirmitstis vli.

«lit, sb ecclesis suorit sovxobstum.

<l) <!sp. ich. X. <io «Mo!« ju<l. oräin. (l , Zl). Inuovon.

tiu»NI.: eieoinmiinicslion!» »c nuvvrit mucrone z>cr

cuzzum : ct gi uvc »!e res!>>u«rit, »d omni mivistcri« rc

xiesivliv« «Icoonculliin,, gäliikito, »i ncccss« siierit. Kr»

ckiu ivcuisri , scl tsntsm insolent!»lu rc>irimenäsm.
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ser Friedrich II. in seiner vollesten Ausdehnung aner

kannt (3). Da er nicht blos für die persönlichen Klagen

in Civilsachen gelten sollte, sondern auch alle Vergehungen

der Geistlichen von ihrem geistlichen Richter bestraft wer,

den sollten, so wurde der Geistliche auch der Gesetzgebung

des Staats fast ganz entzogen. Die geistlichen Gerichte

sprachen bei Streitigkeiten über bürgerliche Rechtsverhält

nisse wenigstens zunächst nach den Kirchengesetzen. Eben

daher wurde die Kirchengesetzgebung auch auf bürgerliche

Rechtsverhaltnisse ausgedehnt, und da das Römische Recht

hauptsächlich die Grundlage derselben bildete, entstand, be

vor noch das Römische Recht in die weltlichen Gerichte

Eingang fand, ein besonderes bürgerliches Recht der Geist

lichkeit, welches dem Nationalrecht wenigstens in einem

großen Theil der Germanischen Staaten fremd war. Durch

die hohe Meinung, welche die Päpste von ihrer Gewalt,

auch in bürgerlichen Rechtsverhältnissen, zu verbreiten wuß

ten, gewöhnten sie selbst die Laien allmälich an die Ansicht,

daß der Inhalt der papstlichen Gesetzgebung gemeines

bürgerliches Recht sey; mit dem Römischen Recht zu

gleich wurde es nach und nach in die weltlichen Gerichte

eingeführt (4), und selbst über das letztere gestellt, weil die

(z) ^VutK. Ltstu!mn8 <ü. ös episcopls «t elerlei« (l, z) : 8ts.

tmmus, ut vullus eeolvsigsticain personain In criininsli

<zusestion« vel civil! trskcr« «cl juüieiuin soeulsrs ^rs«>

sumgt , contra «onstitMione« imziorisle» et esnonics»

«metionvs.

(4) Dle Zelt der Einführung des kanonischen Rechts in die

«eltlichen Gerichte kann zwar, wenigstens in Deutschland,
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geistliche Gewalt höher siehe, als die weltliche (6). In

Beziehung auf die Vergehungen der Geistlichen mußten die

kirchlichen Strafgesetze die Richtschnur werden, und die

kirchlichen Strafen daher auch selbst bei bürgerlichen Ver

brechen der Geistlichen die Stelle der bürgerlichen Strafen

vertreten. Die Strafgesetze dehnten sich daher auch auf alle

Arten son bürgerlichen Vergehen aus ; die Strafen näherten

sich aber wegen der Ausdehnung, die ihnen gegeben werden

mußte, wenn die weltliche Gewalt nicht gereizt werden

sollte, in die geistliche Gerichtsbarkeit einzugreifen (6), in

noch nicht in das iZte Jahrhundert gesetzt werden. Selbst

der Schwabenspicgel entlehnt daraus noch nichts als Bestim

mungen über die Rechtsverhältnisse, für welche nach der da-

m «Ilgen Aifftcht das canvnische Recht die einzige Quelle der

Entscheidung war, wie für das Ehcrccht. Allein des Zusam

menhangs wegen mußte die Bedeutung des kanonischen Rechts

als bürgerliches Recht schon hier erwähnt werden.

(5) Lsp. 6. X. cke msjoritste et «deckientis (l, ZZ). Inn«,

eentius III.: ^ck iirmsmentnm igitur voell, Koo «st, uni-

versslis evolvsiao, teeit Den« cku« magna luminaris, ick

est, ckuss institu'it ckignilstes, <^n»e sunt nontikosüs gucto.

ritss et regali» potvstss. Leck ills, o^uso prseost cklvbu»,

ick est, »>>irit»slibus, major est, c^uso ver« esrnslibu»,

minor, ut, Quants est inter soloin et lungm, lsnts ivter

povtiLces et rege, ckii?erontiq eoßnoscstur.

(ö) Osp. 17. X. cko juckicii» (l, l). Innocootiu» III. : ?rse

eioist!« er parte noslrs ?ravlst!s, ut lsicis, cko clerici,

c«n<zuere»tibus , plonain faciant justlliam oiliiberi, nov

«bstsntibus spvollationibus srustr.itnrii» , c^uas in vorum

ßrsvamine eleriei treo^uentor ooponunt; ne pro ckelerti,

justitise elvrlci ti aliantur « Isic!, ad juckiciuin seeulsr« ,

quock «muino Leri vrouibeinus.
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ihrer Bedeutung den Criminalstrafen des bürgerlichm

Rechts (7); allein der bürgerlichen Strafgewalt, und da

her den Leibes - und Lebensstrafen, welche diese verhängte,

durfte ein Geistlicher nur überlassen werden, wenn die Kir

che im einzelnen Falle ihre Kirchenstrafen selbst ungenügend

fände, und ihn freiwillig dem bürgerlichen Richter über

gäbe («).

Selbst in Beziehung anf seine Güterverhältnisse such

ten die Päpste den Clerus aus aller Verbindung mit dem

Staat und der Unterwürfigkeit unter dessen Hoheit loszu

reißen. Gregor VlI. bestritt den weltlichen Fürsten die

Befngniß, ihre Prälaten mit den Gütern und Hoheitsrech

ten zu belehnen, die ihren Kirchen zu Theil geworden wa

ren. Den Porwand gab das Erncnnungsrecht zu jenen

(7) Wie die lebenslängliche Einsperrung, obwohl sie per mo.

äum «««uitevtiss auferlegt wurde. Lsn. 10. vist. 81.

(8) lc>. X. cks judiclis tl, I). Loelestinus III, ; ^ n«Ki,

fuit ei vsrts tu» l^usesitum, ujrum licvst reg! , v«I »Ii-

eui sveulsrl persoo»« iudiosre elerioo» eujusounlzue

vis, siv« iu kurto, sivs iu Komieiiii«, vel perjurio, »eu

^uibusvunkzus fuerint «riminikus ZeoreKeosi. Lonsultstio.

ni tuss tsliter respooüeo, k^uocl, »i vlerieus — in orimio«

Luvrit äepr«Kvvsus legitim« stalle eonvirws, sb eoole-

»isstivo ju<I!cs äevonenäus est. <^ui, si äepositu» ineor.

rigibili» kuerit, eicommunicsri öebot, üeimle, vontum».

eis ervseente, »ostliemsti» muerone ieriri. ?ostinoäu,a

ver«, »i in prokunclum mslornm vvniens oontempseritz

oum eoclvsi» non Ksdest ultra, izuicl tsoist , et no p«s.

sit osso ultr» «orilit!« piurimorum, per svcnlsrem e«m»

primenilu» est ^loteststem , !tg Huoxl vi depulelur e^si»

lium, vel «Iis legitim» uoen» infvrstur.
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Pralaturen (9) , dessen Ausübung mit jener Velehnung in

Eins zusammenfiel, indem auf die Anzeige der Erledigung

einer Prälatur, ohne daß es auch nuf der Form nach zu

einer Wahl kam , der willlührlich bestimmte Nachfolger be

lehnt, und diesem hausig genug seine Würde verkauft wurde.

Der vollständige Erfolg in dem Streit, welcher sich hierü

ber erhob (10), würde die höhere Geistlichkeit ganz unab

hängig vom Staat gemacht haben, da sie nach der Ver

fassung jener Zeit nur durch das Band der Lehnstreue an

diesen geknüpft war. Selbst in Deutschland, wo der Kampf

um das weltliche Inoestiturrecht von den Päpsten am hart

näckigsten geführt wurde, endigte sich aber dieser durch ei

nen Vergleich (11), in welchem der Papst nur die Herstel

limg der Wachten erstritt, welche späterhin (12) in die Hände

der Kapitel kamen, dem Kaiser aber die Velehnung seiner

Prälaten mit den Regalien und Gütern ferner (in verän

derter Form) gestatten mußte. Die Unterwürfigkeit der

Prälaten unter die weltlichen Lehnsgesetze und die Lehus-

gerichtsbarkeit blieb seitdem unangetastet»

Vollständig dagegen gelang es den Päpsten, sich

selbst von der Whängigkeit von her kaiserlicheu Gewalt

(9) S. oben S. l3».

llo) Ueber Yen Investlturstrelt und dessen Bedeutung s. melne

Deutsche Staats- u.Rechtsgeschichtc, V. 2. §. 2«' bls

232, S. 67-^72. der dritteii Ausg.

(11) Luncaläatuin <ü»Ii»t!num «. ll2l. bel 8ol>m2^l« «nrz,.

jur. z>u!)l. Rru. 2. il. >" ! »

(12) Vcigl. mcineDcutscheStaats- u.Rechtsgeschlchte,

B. 1. j. 333. S. 42» der 3ten AUsF ' " '"'' ' ''
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loszumachen , in welche sie durch die Vereinigung des Rö

mischen Gebiets mit dem Fränkischen Reiche gekommen wa,

ren (1Z), ohngeachtet sie bis zur Mitte des eilften Jahr

hunderts noch fester begründet worden war, und nament

lich K. Heinrich lll. das Recht, die Papstwahl zu be

stätigen, wie bei anderen Prälaten zum Ernennungsrecht

ausgedehnt hatte. Gregor VN., bevor er selbst den päpst

lichen Stuhl bestieg, als Rathgeber seiner Vorgänger, ließ

durch P. Nicolaus II. während der Minderjährigkeit Hein

richs IV. ein neues Wahlregulativ festsetzen (14), welches

die Wahl eines Papstes der höheren Römischen Geistlich

keit (vlerioi c»räin»Ies) übertrug, und die kaiserliche Be

stätigung derselben nur für eine Begünstigung erklärte,

welche von dem Papst einem oder dem anderen Kaiser für

dessen Person verwilligt werde (l.5).

Die Freiheit der Papstwahl wurde seitdem nicht nur be

hauptet, sondern auch ein kaiserliches Vestärigmigsrechr nicht

mehr anerkannt; vielmehr gelang es Gregor VII. selbst und

seinen Nachfolgern , in Verbindung mit den Fürsten des

Reichs, Deutschland in ein Wahlreich zu verwandeln, und

in fortgesetztem zweihnndertjährigem Kampf mit den Kai-

(IZ) S. oben S. 14S.

, (14) Vergl.^ Giesel er Klrchengesch. B. 2. Abth. 1. S.',8?,

wo auch die Verordnung, welche In zwei etwas abweichenden

Texten «uf uns gekommen ist, abgedruckt ist.

(lö) 8slv« öeKIt« Konorv — Iloinrici — sicut concossiinus,

^ et xuccvssorum illius, <jui sd Ksc ^«stolics »ocle z»«rs«.

nalitvr Kov ju> imz>vtr»v«ri«t.
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sem des Fränkischen und Schwäbischen Stammes, die kai

serliche Macht in Deutschland und Italien so sehr zu schwä

chen, daß der Papst als Oberhaupt der Kirche und als

Beherrscher des Kirchenstaats, den er seit der Carolin-

gischen Zeit allmälich gegründet hatte, den Einfluß des

Kaisers nicht mehr fürchten durfte. Die Krönung des

Kaisers, welche ihm zustand, wurde unter Begünstigung

dieser Verhältnisse für eine Verleihung der Kaiserwürde

ausgegeben, und da ihr eine Prüfung der Rechtmäßig

keit der Kaiscnvahl vorausgehen müsse, ein päpstliches

Besiätigungsrecht derselben in Anspruch genommen. Zwar

wurde dieses von den Kaisern zu keiner Zeit anerkannt (16);

die Gewalt des Papstes wnrde aber doch in der Meinung

des Zeitalters entschieden eine höhere (17), als die kaiser?

(l6) Dke deutschen Rechtsbücher des Mittelalters sprechen nur

von dem Aeugniß der Kurfürsten über Rechtmäßigkeit der

Wahl. Vergl. meine Deutsche Staats -u. Rechts gesch.

V. 2. §. 287. S. 28 l. Die Erklärung des Kurvcreins vom

I. i3Z8, daß der von der Mehrheit der Kurfürsten gewählte

König seine Gewalt von Gott habe, und ohne Genehmigung

des Römischen Stuhls zur Verwaltung des Reichs befugt scy,

enthielt nichts Neues. Bergl. auch Note 17. die Dcductlvn

K. Friedrich I.

<>7> Aber nur allmälich. Die Rechtsbücher leiten den Grund

satz, daß überhaupt geistliche und weltliche Gewalt ursprüng

lich gesondert scy, aus I.««. 22, zs. her. Mi äil«ru«t:

Itoinive! ecce <luo glaäii Kio. illo «liiit «i»: sstis «st.

Daher sagt Sächs. Landr. V. 1. Art. 1.: »"«rt Ii«

got in «rtrielie ?.u KvsKirmen« <l!e crislvnlio^t; ciemv bsdstv

15t g«isc«t ös« ftvistliclio, clomv Koisorv lla« «vltlielio.

— Glosse: Diß sind die zwei Schwert, davon im Evange
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liche, und seine Einmischung Kraft derselben in welt

liche Verhältnisse wagte Niemand ganz abzulehnen;

, ll« die Jünger sagten zu Christo: hie sind zwei Schwert, und

Christus ihnen antwortet und sprach; es ist genug. Diese

zwei bedeuten geistlichen und weltlichen Gewalt. Das eine

hatte damals St. Perer, welches nun der Babst hat. DaS

ander St. Johannes, das nun der Kaiser hat, Also soll nun

ihr Gewalt unterschieden scvn, ut vi«, 10, 8. Nach dem

Sachsenspiegel selbst ist die Kaiserliche Gewalt auch noch keine

untergeordnete. Das Sächs. Landr. a. o. O. bemerkt wei

ter : Domo bükst« ist auvll gessci'.t «u ritone ?,u KescKei-

öener ?.vit uk eimv KlsnKon pferliv uncl ö"er Kexser sol

im clen stegereik Pallien, üurck äs?, cksr «stvl vivkt en

vviv<^e. Os« ist äie bvzioiekenunge, «s» clemv KsKsti: >vi.

üsrste öe» Ker »ivkt mit ge^stiirkem geriolits ßvt«inßv»

mag, n"s« e?. cler Kezsor mit «erltlicliem geriete t>vi«ge,

üeme KsKst gekorssm üu i^escne. 8« »sl «ucl, sin gez?»l-

licde gvwslt Keifen cieme werllliclivn gericktv, ak e« sin

dellarf. — Auch deducirt Kaiser Friedrich l. auf folgende -

Weise die Unabhängigkeit der Kaiserlichen Gewalt: <Zuum

vvr vieetionein principum » solo Oeo rognum et impe»

rium voslrum »it, i^ui m Passion« LKristi Klii sui cknobus

ßlsäils necesssriis regeiiclum ordsm^ sudjveit, ejliumszu«

?etrus ^»»stolus Iis« ckoetrin» munckum i n formaver! t :

Ovum timetv, re^em KonoriKegte; kznieumczue nos impv.

rislsm coronsm pro Keneiieio « clomino I^üvs susvspiss«

clixerit, <?ivio»e institutiooi et ckoctrinse ?etri contrarius

«st, et menäaeii reus erir. Bei IVIurstori Script, rer.

Ilslie. r«m. vi. p. 74?. Erst die Glosse zum S ä ch s. L a n d r.

neigt sich bei dem vorhin angeführten Artikel zu der Annahme,

daß die Gewalt des Papstes die höhere sey, obwohl sie der

selben sehr enge Gränzen setzt, und auf genauer Sonderung

beider Gewalten besteht. Noch mehr der Schmabenspiegel,

nach dessen Vorrede dem Kaiser das weltliche Schwert v.vm

Papst verliehen wird.
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nur die Gränzen dieser Gewalt blieben fortwährend be

stritten und unbestimmt.

Nach dem Princip, aus welchem sie hergeleitet wurve,

war sie eben so willkührlich ausdehnbar, als der Prinat

über die Kirck)e in seiner neueren Bedeutung. Denn s«

sollte daraus entspringen, daß dem Apostel Petrus det

Binde - und Loseschlüssel und das Hirtcnamt anvertraut

worden, ohne irgend jemand von dieser Gewalt

auszunehmen (18); und die religiöse Beziehung,

welche irgend ein Verhälrniß hätte, oder die Sündlich?

keit einer Handlung (19), sollte ein hinreichender Grund

seyn, die Thätigkeit der geistlichen Gewalt zu rechtfertigen,

welche nicht blos ermahnen, sondern auch entschei?

den, verfügen und strafen dürfe.

Vermöge dieser Grundsätze blieb die Kirche keineswegs

(iL) Lregorii VII. enist. I>. 8. 2I>: <^u!s ignorst v«.

com ckomini — 6ieenti, — es ?vtru» — Isuni<zui<I sunt

o!c reges eicenk!? sut Non sunt <1e ovidns, <zus» tiliusvel

d» ?etr« eommisit? Hnis rogo in Ks« universsii conves»

»i«oe lißsv«1i stczue solvenäi s potestste 8. kölri se vi»

clusum essv «listimst? — Ebenso Jnnvcenj III. im Lsp. 6.

X. 6v lUÜioii» (z, l).

(l9) Osx. lj,x. äe juZieiis(2, 1). lovocentius III.: Lum «niin

non dumsnss eovstitutioni, seck äivinso voliu» innilsmurz

>^ui» votesla» nostrs «on vi domine, seö ei De«; nullu»

qui sit ssnse nievtis, ignorat, (zuin okkeiiun vostrum

»vectet «1e <zo«vunizue mortsli vsevst« oorrige»

re hnoinlikvt Lvristisnnm, «t, »i oorrevtionem e«i>.

tenipsvrit , ivsuoi per ^istrictionvm eeelssissticsm eoer»
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bei der Forderung stehen, daß sich die bürgerliche Gesetzge

bung in ihren Bestimmungen an die moralischen Gebote

der Religion anschließen müsse, sondern die Papste dehnten

ihie eigene Gesetzgebung auf alle bürgerlichen Ver

hältnisse aus, in welchen sie eine religiöse Beziehung

anzunehmen für gut fanden. Das Recht der Verlöbnisse

und der Ehe wurde dadurch nicht nur in Hinsicht auf das

persönliche Verhältniß der Ehegatten Gegenstand ihrer Ge

setzgebung, sondern selbst in mehreren Beziehungen in Hin

sicht auf deren Güterverhältnisse, ohngeachret in dem Rechts-

verhältniß, welches die Kirche ihrer Beurtheilung unter

warf, blos die Mäßigkeit der Ehe unter bestimmten Per

sonen, und die Gründe und die Bedeutung ihrer Aufhe

bung von Lehren der Religion abhängig waren. Die Ge

setzgebung über die rechtlichen Folgen des Eides und über

den Zinswucher enthalten ähnliche Beispiele von der An

wendung jenes obersten Princips.

Eine noch größere Ausdehnung erhielt die geistliche

Gerichtsbarkeit durch diese. Nicht nur die Verhält

nisse, welche die Kirche nach jenen Grundsätzen ihrer Ge

setzgebung unterworfen hatte, wurden ausschließend vor die

geistlichen Gerichte verwiesen, sondern jede Streitig

keit, für den Fall, daß die Weigerung des Gegners, ein

Recht anzuerkennen, für eine sün bliche Handlung gehal

ten werden müsse, und die weltlichen Gerichte das Recht

versagten (20), entweder durch Nachläßigkeit oder durch

Schwäche, oder weil es ganz an einem weltlichen Richter

(«) Oilp. II. X. äe loro compotenti (l, l).

^
-!
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fehle, der entscheiden könne. Die Päpste bedienten sich,

je nach den Umstanden, aller dieser Gründe, um sich ins«

besondere für berechtigt zu erklären, die Streitigkeiten un

ter unabhängigen Fürsten und Völkern zu entscheiden (21),

und um die Gewalt, die sie sich anmaßten, Klagen der Un

tertanen über Mißbrauch der höchsten Gewalt zu entschei

den, Fürsten abzusetzen, und die Unterthanen ihrer Pflich

te': gegen jene zu entbinden, zu rechtfertigen (22). Es

(21) So Jnnocenz III. im Osp. ,z. X. Se Zuckieiis: Ikon

outet sliyuis, Huoa jurisckictionem illustris rogis ?rsneo»

rum vvrturoaro sut minuer« inlenclsmus — 8sö cum oi»

est Dominus in Lvsogelio : si veccsvsrit iu te krstor tun»

— uio evelesise — et roi ^nglise »it vsrstus »ukkcienter

«stenuere , oiioo rei ?rsocorum pecc»t in ivsum — «zu«,

moöo nos — msnostum divinum vossumus von eisuuire,

ut von proceosmus »ecunoum kormsm ivsiu», — ^ostremo,

cum inter rege» ivsos rotormsts fuerint psvis foeoers,

et utrivyue vrsestito proprio jursment« ilrmsts, i^use t».

men — gorvsts no» tuerint, num<zuid non votorimus ,1s

jursmenti reiigivoe cognvscere, r^uod »u juckieium eccle.

«ise non est oubium uertinere? , .

(2!) Kreßorii VII. Lvist. Ii. 8. ep. ll.: 8eä r>u!» nostri

est «klicii, unicuiezue secunclum vrclinem vol «ignitstem,

«zus viuetur vigers, «Korkgtionem uistrrbuere, imvers»

toribus so regious, cseterisizue vrincivikus , ut elstiones

msriz st^uv »uverkig« iluctus comvrimor« vslesnt, srms

numilitgtls, Oeo suotore, proviuers eursmus. Looiks»

ei u, VIII. wollte bei seinen Streitigkeiten mit König Phi

lipp von Frankreich ein Concilium versammeln: 8uver «i-

cessidu», culvi», iosolentiis , injuriis stn^ue osmnis, l^use

vrsvlstis, vcclvsiis inkeruntur, »e vtism vsrikus, eomi»

tidus, nvdilidu«, universitstidus et vooul« äicli regni —
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sollte selbst den geistlichen Gerichten in allen RechtSstreitig-

keiten eine concmrirende Gerichtsbarkeit mit den weltlichen

Gerichten zustehen, wenn sich auch nur einer der streiten«

den Theile auf ihre Entscheidung beriefe (25).

Eine andere Ausdehnung der kirchlichen Gesetzgebung

und Gerichtsbarkeit entsprang aus der Veränderung, welche

die Bedeutung der Kirchenverbrechen und der Kirchensira-

fen erhielt (24). Schon die Römischen bürgerlichen Ge,

setze hatten einzelne kirchliche Vergehungen für bürgerliche

Verbrechen erklärt, und mit bürgerlichen Strafen belegt:

Gleiches geschah in den Germanischen Staaten. An die

Stelle der bürgerlichen Gesetzgebung trat seit dem Ilten

Jahr.

ut »upe? prseinissis —» vestrs r»os«!mu8 lisoere o«ll«il!s, —»

»ee von trsctsr«, ülrißere et ststuere, proceuere, iscers

et oräinsre, rnisv sä Kovorem Ovi et svostolicse »eäis —

»v reL« rmsti «llem Reg!» so regui, correvtio.

vom vr sete r i t« rum viceisuum, etdonumre-

ßiinea roß»! vjusäem vluvrimu» vlpeäire.

(2Z) Lsp. IZ. X. öo juäioii« (2, l). lullvventiu« III.:

Ree «mlttsmus , izuoä ?Keoä«s!u» «tstuit — et Lsrolu,

innovsvit — Huicull^ue viclelieet litem dsbells, 8ivv peti.

t«r fuerit, »ive rous, sivo ill iuitio liti» — »ive cum jsm

eoeperit promi «ententis, — »i juäioium elegerit sscr«.

»Sllctse soui» sutistitls, illie« »lue sli<zus äubilstivne,

etismsi psr» »Iis retrsgetur, sä Lpiseovorum juäicium

cum sermoue litigsutium äiriggtur.

(24) Das Genauere hierüber kann erst im vierten Buche, bei

der Lehre von der jurlsäieti« «eelesisstics coörvitivs bei

gebracht werden, da sich die Geschichte der Kirchenstrafen

nicht deutlich machen läßt, vhne in das Einzelne zu gehen.

<2S) Wie
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Jahrhundert auch in dieser Beziehung grdßtentheils die

kirchliche, wiewohl sie doch noch fortwährend die Hülfe des

Staats aufrufen mußte, wenn sie Leibes- oder Lebenöstra-

fen für notbig hielt (25). Dagegen trug sie kein Beden

ken, die Ausdehnung , welche sie ihren kirchlichen Strafen

bei Vergehüngen der Geistlichen gegeben hatte, auch bei

kirchlichen Verbrechen theilweise anzuwenden, die sie an

Laien strafte, besonders aber bürgerliche Rechtsn ach

theile zur Würkung ihrer Strafen zu mache», oder die,

welche die bürgerliche Gesetzgebung schon früher damit ver«

bunden hatte, noch weiter auszudehnen. Durch diese Ge

setzgebung bekam nicht nur die kirchliche Strafgerichtbar-

keit selbst eine sehr große Ausdehnung, sondern auch die

Gerichtbarkeic der geistlichen Gerichte in cau^i» eontLntio«

»i»; denn in allen Rechtsstreitigkeiten, bei welchen einkirch,

lichcs Vergehen in Betracht käme, sollte durch diesen Um

stand das Forum des geistlichen Richters begründet wer,

den (26).

Eine so hoch gestellte geistliche Gewalt, duldete endlich

nicht einmal mehr eine Gesetzgebung der weltlichen Obrig

keit über die äußeren Verhältnisse der Kirche im Staat.

Die bürgerlichen Verhältnisse des Clerus und der Kirchen-

guter, welche durch frühere Privileg«» begründet worden

waren, welche die Römischen und Germanischen Regenten

(25) Wie bei dem Verbrechen der Ketzerei. Vcrgl. meine

Deutsche St. u. R.G. V. 2. z. 322. S. 424 der 3ten

Ausg. >

(26) slüp. 3. »1« sn^n cnmpotonii in VIlo (l, 2).

l. 13
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der Kirche ertheilt hatten, wurden als ein unveränderliches

Recht göttlichen Ursprungs behandelt; kaum daß die Ver

pflichtung des Clerus und des Kirchenguts anerkannt wurde,

außerordentlicherweise zn öffentlichen Lasten beizutra

gen, wenn die Kirche selbst einen Grund der Nothwendigkeit

anerkannt hatte (27), und die Genehmigung des Papstes

hinzugekommen wäre (28).

M. Dlsclplln und Gottesdienst.

Die kirchlichen Einkünfte wurden nach einer Disciplin,

die sich bis zum zwölften Jahrhundert vollständig ent

wickelte, unter die Mitglieder des Clerus vertheilt. Die

Stiftsherren bei der Cathedralkirche hoben die mönchische

Lebensweise auf, zu welcher sie die vits esQonick verpflich

tet hatte, und theilten die Einkünfte der Stiftskirche mit

dem Bischof» was ihnen dabei zufiel, unter einander. Die

Collegiatstifter folgten diesem Beispiel; allmälich kam eS

zur Vertheilung des größten Theils der Kirchengüter in der

Didces unter die einzelnen Kirchenämter, welche in dersel

ben bestandeu. Was jedem zugetheilr wurde, hieß ein Kir-

chenbeneficium ; die Presbyter, welche einzelnen kirchlichen

Gemeinden vorgesetzt waren (?»rocki, Pfarrer), wurden

dabei in der Regel geringer bedacht, als die höhere Geist

lichkeit, ohngeachtet sie allein noch würklich den Lehrberuf

(27) Lovcil. Iistersn. III. s. 1179- Lso. iy.

(!8) <Z«n«. Ilsters». IV. s 1215. Ls». 46.
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öbten. Die Bischöfe hatten diesen ganz aufgegeben; die

eigentlich geistlichen Functionen ihres Amtes wurden durch

Stellvertreter vorrichtet (1):, die Kirchenregierung und be

sonders die Ausübung der weltlichen Rechte ihrer Kirche,

die sie in Deutschland zur Landeshoheit erhoben, und sich

dadurch zu weltlichen Regenten machten, bildeten ihren

Geschafrskreis. Auch bei den Stiftsgeisilichen blieb so we?

nig von ihrer ursprünglichen Bestimmung übrig, daß durch

eine päpstliche Verordnung für die Bestellung von Stzll-,

Vertretern im Lehrberuf und der Seelsorge in den Stifts«

kirchen überhaupt gesorgt werden mußte (2). Die Ording-,

(i) Ueber den Ursprung der Weihbischife, zur Vertretung

des Bischofs bei der Ordination und anderen, seinem Amt

ausschließend zugetheilten Functionen, s. Plank Gesch. der

christlich kirchl. Gesellschaftsverfass. B.4. Abth. 2. S.6<>4U.f.

<l) tüsp. l5. X. cl« okiei« juckicig «rZinsrli (l, Zi). Inn«,

centiui HI.: tüum 8sevv contingst, huod episeopi vrop.

tvr 8uss «eouvstiones multivlices, vel Zovgletucliiiss eor-

^>orsle8, sut Iivstiles invurgus, »eu «ocssiones »lias, no

clicsmus äeleclum seientiae — per »oipsos von 8ut?i«!unt

viivistrsr« verdum vei nonulo ^ genersli constitutione

«sncivius, ut eviscopi viros ><t«oeo8 scl 8»nctse prsvulea.

tionis «slicium »slukriter eie<iue»ckum »äsumsnt — ^ui

ziledes 8ibi eommissss vice ivsorum — 8oIIicit« vlsitsn-

tes, es8 vvrk« se6ikcent et viemvlo. — Hn6o vrseeivi.

«ms, »am in es lk 0 6 rsli Ku8 , l^ugm in «Iiis von.

veotusliou8 eoel«8iis viro» iclonvv8 «rckin^sri, — non

«vlum in prseäicslionis «klicio, verum etism in suaien.

«°i« eonkes»iooibu8 et zioenitentiis ivjungvnilis, sv csvte-

ri« izus« sslutem vertinent gnimsrum. — Der Chor:

dienst der Stiftsherren, der noch von ihrer vits ««»onics

13..
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tion diente daher für die höhere Geistlichkeit mehrzum

Rechtsgrund der Erwerbung eines BeneficiumS , und des

Besitzes eines Amts, welches einen Anthcil an derLirchc»-

regienmg gab, als zur Übertragung eines Or6« im ur

sprünglichen Sinn dieses Worts. Die Bedeutung der Stiftör

geistlichkeit bei den bischöflichen Kirchen nahm zugleich an

Wichtigkeit zu, weil mit der Entwicklung der Landes - und

Kirchenverfassung ihr Anthcil an der Kirchenregiernng stieg,

und sie sich zu einer CorporatiM erhob, an deren Rath und

Zustimmung der Bischof bei der Ausübung seiner weltlichen

und geistlichen Regierung gebunden wurde. .

Dagegen wlirde eine überaus große Anzahl von Geist

lichen vrdinirl, ohne Kirche»Zmter, zu erhalten, um die

Geschäfte jener höheren Geistlichkeit zu Versehen und den

Pfarrern bei ihren Functionen «IS Gehülfen zu dienen.

Vornehmlich wurden hierzu auch die Mitglieder der neue«

Mönchsorden gebraucht, welche, im Anfang des iZten

Jahrhunderls gegründet, sich mit außerordentlicher Schnel

ligkeit über ganz Europa verbreitere», d« sie, nach ihrer

ersten Einrichtung , selbst als Corporation kein Eigenthuni

besitzen, sonderu nur von milden Gaben leben sollten, mit

hin zur Stiftung einer Congregation nach dieser Regel nur

übrig blieb, wurde um diese gelt noch wehr von ihnen selbst

verrichtet. Doch finden sich zu Anfang deö i4ten Jahrhun

derts bereits Spuren der Vicariate für diesen, t>ie zurrst

durch die häufige Entfernung der Stiftöhcrrn von ihren Kir

chen entstanden zu seyn scheinen. S. ^ub. Mirssi <K>vs.

tio««» Lolßies«. I^ib. I. 127. < ' 5 z
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geringe Unterstützung erforderlich, mar. Ihr Sitz wurden

vornehmlich die Staate; duher^fan^d man im vierzehnte«

Jahrhundert keinen Ort «uch nur mittlerer Große, der

nicht seine Klöster aufzuweisen hatte. In den Meisten Hut«

ten sich mehrere Orden angesiedelt^"' ' "° '!>:.'. i' ,..'::,»

Jene neue'nOrdeir "waren nach ihrer Regel selbst zur

Unterstützung der brDo'flichen Geistlichkeit bestimmt-/ die

man der mönchischen fRegul<rrgeifllichke it) unter dem

Namen der weltlichen entgegensetzte; sie sollten, besons

ders die beiden wichtigsten urürer itmen , der Frattciscaner,

und Dommicaner-Orben, nicht Hlos die vita reIiAi««s»im

Sinn des alteten Mönchthüms üben, sonden, zugleich ftir

das Lehramt und für die Seelsorge thatig sevn. Bon de«

Päpsten in diesem Beruf durch Privilegien begünstigt» und-

den Bischöfen empfohlen (Z)^ wurden sie ungeachtet^ des

Widerstandes, den sie anfangs bei der bischöflichen Geist

lichkeit fanden!, dMbch' vvrzugsweise zu deren Gehülft»

berufen , und übertrafen dies? an Ansehen und an Einfluß

schon um die Mitte deö dreizehnten Jahrhundert ^ "

'> ? . , .,^,I> ' ' > .''-,',!.?,

<z) Lsp. 1. Litrsvsg. «omrn. ä« sspu>t«p!> tl, ?), > Voniks-

oiui VIII.: l^t ^i«tor>«n Ortlinum, krstre; i« eee!e«iZ st

locis eurum »c i» plstsi» lid^r« vslosnt eler«, <?t populo

prüLllicire. — ^lu etptesiis »utvi» psrovl^liku^ kiatrv»

uullslenu«, kuHeftnt —7 praeckicare, uisi, — » ^ary^K!»»

libus sscer.^otiku« invitgti iuer!»e v«I ^«est!. — Lk.itu!.

n>>» etisiv — ut nisglstri, priores, provmois!^^

cstvi'um, — Sil prs«sslitisin prsolstorum »0 couscruvt

— Kurniliter petituri — ut trstre» — oonke«i«nss subäi.

torum »««rum — »uäirs Ubsrs vftlosnt. ^
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Die Ansialten, welche zur Aufrechthaltung des Lehr

amts getroffen wurdeu, dienten jedoch sehr wenig dazu,

dessen Würksamkeit, zu heben. Die Bedeutung, welche der

Feier des Abendmals untergelegt wurde, erhob die Messe

zum Hauptstück des Gottesdienstes, und stellte die Beleh

rung und Ermahnung der Gemeinde in ,den Hintergrund.

Zugleich wurde die christliche Sittendrsciplin durch die An

wendung zerrüttet, welche die Kirche von den Grundsätzen

der älteren Zeit machte. ,„,., , , , ,

»Lss» (Messe) hieß ursprünglich der Theil des Gottes

dienstes/ welcher die Feier des Abendmals in sich be

griff (4). Was vorausgieng, war der belehrende Theil der

gottesdienstlichen Handlungen, an welchem auch die An-

theil nahmen, die man vom Christenthum weder hinrei

chend unterrichtet, noch im Glauben genug befestigt hielt

(vätevkumeoi), um sie zum Abendmal zuzulassen, oder als

Büßende bjs zur Wiederaufnahme davon ausschloß. Von

ihrer Entfernung (äimi^o) wurde die Benennung jenes

zweiten Haupttheils hergenommen (K). Brod und Wein,

(4) I»!cl«r> or!ßg. Ii.vl. lZsp. Iy.! Alissa temporg «scrl.

Koii vst^ H»nä« estsskum«i«k«rss mittun tu r, clamsnto

I/evltÄ? j'Z <?ui» est^ekumsvuz rema«»it, siest ko.

r»s^ «kinllo mis,s : <zul» sgvrsmsnti» sltsri» intoressc: n«n

^ivssrmt, 'lest^ n«vö»m regenersti »»«mvtur. Lsessril

"^relÄt. opiZe^ Komil. IZ» : Lognosvvt!» c^uv« non tuno tiuut

missse, r^usdu« uivinse Isctione» !» eeclesis reeitsuturz

soä ljusocko «unera dkkeruntkr, et co>pu» vt ssvguis v«.

mini donserrstur. > > > . '

<ö) Der ganze Gottesdienst ' hieß aber auch schon frühzeitig

im«ss in einem wettere« Sinne. Hieraus erklärt sich der
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freiwillige Gabe der Gemeinde, wurden nach einem Dank«

gebet, welches ein Borsteher darüber in Christi eigenen

Worten sprach (6) , unter sämmtliche Anwesende ver«

theilt (7). Von jenem hieß die Handlung c^«^??/«;

die Gabe der Gemeinde obls6o i?r^o<7^«j,tt). Mir eben

diesem Ausdruck fieng man zu Anfang des dritten Jahr

hunderts an (8), die Bedeutung des Dankgebets zu erklä

ren (9); seit dieser Jett bildete sich die Vorstellung von ei

nem Opfer, welches iu der Vollziehung der Eucharistie

enthalten sey, die daher auch mit der um dieselbe Zeit sich

Sprachgebrauch, dle beiden Theile desselben, welche durch die

Entfernung der Catechnmenen entstanden, durch die Aus

drücke misss ostecliumevorum und inissä ticlelium (das

Ktztere, die Messe im eigentlichen und gewöhnlichen Sinn)

zu unterscheiden. Pergl. vu Lsng« ». v. »Iis«».

, (6) So bezeichnet die Liturgie bereits Justin, der Märtyrer.

l?) Nach Justin, dem Märtyrer, brachten es die Diakonen selbst

den Abwesende«.

(8) Die Beschreibung Justins enthält noch keinen Ausdruck, der

auf eine Borstellung dieser Art hindeutete.

(9) lronsells s<Iv. dqer. IV. Zi. , Leck et »ui» äisoivuli,

6sns eoosilium, vrimitis, üs« «kserr« er suis eres,

turi», »on ^ussi in<Zigenti , ss^ ut Ivsi »eo lnkxucvuosi

vec ingr^ti sink, pum, <^ul ei oresturs est ^>s»is, seeepit,

et gratis» egit, äieens : K«o est eorpu» meuni. Lt csli»

rem »imiliter, l^ui est e^ es creslurs , ^use est »ecu».

«um vos , »uum »snßuinom eonsvssus est« et »«vi te.

irsment! novsiniloeuit sblstiouem, <^usin evcls-

«!s so Hpostoli, seeipiens, in universo inunä« okkert

Ve«.
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entwickelnden Idee eines christlichen Priesierthums (10) zu

sammenhängen mag. . Sie hatte aber auf die christliche

Lehre und auf die Bedeutung, welche, man dem Abendmal

zuschrieb, keinen Einfluß, so lauge die Messe immer Ver-

chuiung des gesegneten Bwöe^^ulw- Weines unter sämmtr

liche Anwesende blieb. Wie man sich auch die Bedeutung

deS Sacrcrments denken mochte, wie man auch insbeson«

dere Christi Erklärung, daß er sein Leben zur Erlösung der

Menschen hingebe, mit dem Opfer tu Verbindung bringen

mochte,' das man in der Bollzühung der Eucharistie such«

te (11) , immer blieb die Wirksamkeit des Sacraments an

de^ Ge^mß des^Abendmals durch die Gemeinde gebunden.

Seit dem fünfte» Jahrhundert aber entstand der Gebrauch,

daß bei der Messe auch die anwesend bliebe», welche an

der AuSspendunS deö Abendmals keinen Anrheil nahmen;

und während man Dieß früher gemißbilligt, und der Messe

alle Würksamkeit"fckr solche abgesprochen hatte (12), mach-

»i i»! , > ' '. .. ,, ^ , ,

<i«) Vcrgl. oben S. ll und iZ. .

<n) Eine ganz andere Vorstellung als Irenaus bat Augustt-

NUs — ««ist« 98. Sonifscinin : Isonns ssmel immols»

tu» est Lliristu» in ss ijisc, , et tsmo» in »svrsment« —

pvjzulis iminylatur? —> Li sniin »aersnioots c^usn^sm » i.

, milituclinem esrum rebuni , «zusruin «scrsmenta sunt,

n«n dsbervnt, «mnin« »sorgment« n«v esseot. Li Kuc

autom bimiülullin« vlerumkzuo etism ijissrum rerum nu>

min» scelziiunt.

O l> r 7 , « s.t 0 m »., , lz?mN., Uli w, Voll. . («ach der Kleber-

Atzung ,'bel^OsK?w Vl ?. Z?5. qä. il»i ):

I?un est llignu« sscriüci«, necjuo parlicivstione ? ergo

nee pror«. .Vuclis prsoconvm stsutsm et <I!cvntem : zui.

I
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ten es spatere Shnodalschlüsse zum Grundsatz, daß wer

dem Gottesdienst anwohne, bis zu Ende der Messe gegen?

wärrig bleiben müsse, auch wenn er an dem Abeudmal

nicht Anrheil liehm!^ (1Z). Seitdem suchte man in der

Messe auch ' ^eine mysteriöse Würknng , die bloS Vv« der

Gegenwart einer Person bei Vollziehung der Eucharistie

abhängen sollte; und da diese ohne TheUnalMe mildem

Genuß des Abe«dmals nur aus dem Gebet abgeleitet

werden konnte, in das der Priester alle Anwesende ein«

schloß tM),. so kam man bald weiter auf den Grundsatz,

daß die Messe auch zum Nutzen Abwesender, Lebende«

oder Todter, gehalten werden konnex wenn der Priestern

dabei für sie bete.' So bildete sich auch der Gebrauch,

Messen zu halten, bei welchen Niemand gegenwärtig zu

seyn brauchte, als der Priester und einige Geholfen,, welche

die Stelle der Gemeinde ersetzen sollten (missse privstae,

«oütsria«). Der häufigere Gebrauch derselben reicht nicht

evnizus est!» in poenitentis, sdite. vmnes, r^ui n«n ««^

«ipsnt, sunt in poenitentia» — ^t non es er bis, izui p«s-

»ünt psrt!«!vsrv, etniK^I vurg»? rein uiliili esse nutS8? —

Huomoo!« nisnsist! , et inensse non es vsrticeiis? guin^.

Zv^ui«, inljlgnn,. Lrgo III« <iu«iine eominunions

vl socistste, i«»« est in preeiou», es inäißntt«.

^IZ) Lovcil. ^ gotk'en » e s. 5«6. esn. 44.! Aüssss ö!s ci«.

ininics »eculsribus suäiro »pecisli orcline vrsvcipimus,

it», ut sute dvneälpliineia saiierdoti» egreüi vouu^ns n«n

nrsesumst. , ... -

(14) Sine Vorstellung, welche ChrysostomnS ausdrücklich

. «fn.W,,..^.„N°te ^' '
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über das achte Jahrhundert hinauf, und ihr Ursprung ist

ohne Zweifel in den Klöstern zu suchen ll5). Für den

Clerns wurden sie eine neue ergiebige Quelle von Einkünf

ten, da sie für eine Vergeltung, in welche sich die Obla-

tione» verwandelten, zum Besten Einzelner gefordert und

selbst für immer gestiftet wurden. Im IZren Jahrhun

dert gründete sich bei einem großen Theil des niederen Cle«

rns dessen Unterhalt nicht auf Kirchenbenesicien, sondern

auf die Messen, für welche er bezahlt wurde.

Indem man überdieß auch im Abendland bei den Völ

kern, welche die lateinische Sprache nicht redeten, diese für

die Vollziehung der Messe beibehielt, und zugleich den be

lehrenden Theil des Gottesdienstes, welcher ihr voraus-

gieng, in derselben Sprache mit ihr zu einem Ganze» ver

band, das seitdem die Messe hieß, verlor der Gottesdienst

seine ursprüngliche Bedeutung noch mehr. Eben so ver

lor die Feier des Abendmals als Handlung der Gemeinde

ihre Bedeutung; die würkljche Theilnahme an demselben

wurde so selten, daß sie schon im IZten Jahrhundert durch

Gesetze geboren werden mußte , - .

Die Sittcndiscivlin der alteren Kirche rügte alle offen

kündige Handlungen ihrer Mitglieder, welche die christ

liche Moral für Sünde erklarte, mit der größten Strenge.

Gröbere Vcrgehungen (17) gegen jene wurden selbst an

(15) Lergl. LingKsm snt!<i. eovl.l'om. 6. xsg. Z78 sey.

Schröckh Kirchengesch. B. 20. S- 17S u. f.

(16) ösp. 12. X. poonitoMii» (5, 38).

(»7) Für Manche hatte die älteste Kirche gar keine Wiederaus
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dem Bußfertigen mit der Ausschließung von der kirchlichen

Gemeinschaft auf ganze Reihen von Jahren geahnder (18).

Um wieder mit der Gemeinde ausgesöhnt zu werden (re>

«mnk'äti«) , mußte er seine Sünde öffentlich vor dieser be

kennen, und durch Handlungen, welche die Reue und den

Vorsatz der Besserung ausdrücken sollten, die Aufrichtigkeit

seiner Buße darthun (poenitentism «gere (j.9) ). Nur bei

geringeren Vergehen reichte Bekenntniß und eine solche äu

ßere Buße hin, die Versöhnung der Gemeinde mit ihm

durch Handauflegnng, ohne vorhergegangene Ereommunica-

tion auf längere Zeit, zu erlangen (20).

nähme, wenigstens »ach der Ansicht Vieler Bischöfe. «7.

pr!»lii SP. 5!. §. IZ. Auch hielt sie mehrmalige Verföhs

nung der Kirche nach erfolgtem Rückfall für unzulafsig. Sie

zweifelte aber nicht, daß Vergebung der Sünde doch möglich

sey. S. Singlis,» rom. VIII. S. I5S u. f.

(18) Vergl. ?«. Nor?»! Lommenlsr. Kiütor. cke <I!sc!pIins

in «iministrutiooe »sersmeuti voenitentise. I>sr!s l6öl, ?ol.

(U. öfter).

<Iy) 1'ertuIIisvus lis poenit, csp, y>: Liomologvsls pro.

»ternenlii et Kumiliticsndi Iiomini» <liscij,Iins est. — Os

ipso <zuon^uv KsKitu st«sue victu msnäst, ssceo et einer»

IveuKvro, corpus sorllidus obscurure, animum nioerori.

du» <Ivjievre , ills, <zuss peevsvit, trist! trsvlstiono mu.

t»ro: eeterizm pastum et potum purs nossv — plerum»

que vero jejuoils preecs oleiv, ingemiseero, Iserimsri et

mugir« öiss ooetssque scl clomlvum üeuni tuum, prosk^.

teri» »ckvolvi et esr!s ckei silßvuieulsr!, «muibus krstridus

legstione» clvnreeatiouis suso injungers», . ,

szo) O^prisni en. lo. §. 2.: IVam eum in minor^Ku» pev.

est!« sgsvt »eoe»tore» justo tempore, et svcuuäum Äl.
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Wer nicht offenkundiger Sünder war, durfte von der

Gemeinschaft der Gläubigen nicht ausgeschlossen, daher von

der Theilnahme am Abendmal nicht zurückgewiesen werden

(21); die Apostel warnten zwar, das Abendmal nicht un,

würdig zu genießen; die Einwägung, ob man der Theil?

nähme würdig sey, überließen sie aber dem Gewissen eiueS

Jeden (22 >. Daher lehrte die Kirche nur, verborgene Sün,

de» vor Gort zu bekennen, innerlich Buße zu thun und

zn Gort um Vergebung der Sünden zu beten (2Z). ''Da

jedoch nach dem Rath der Apostel muH heilsam war, be

gangene Sünden Anderen zu offenbaren, und mit ihrem

Beistand sich im Vorsalz der Besserung zu stärken (24), so

gehörte es ohne Zweifel von jeher zu den Verpflichtungen

der Geistlichen, wenn ihnen solche Bekenntnisse freiwillig

»ciplinse oräinein sä Qiomoloßesio venisnt, et per ins.

^ »uz impusitiuoein Lpiscvpi, et el«ri jus «ommunicstioni»

sevivisnt. , ,, , ,.'

Vergl. oben Note 12.

<22) I Lgr. XI, 28. ?rvdet sutem 5« ipsum Koin«; et sie

<1e psns illo eckst, et cke calice bibst. , . ». „

<!Z) Olirvsostonius Iiomil. Zi. in IleKr. (nach der Ueber:

sekung bei ging Ii SIN sntik^. ?om. 8. paß. >Zl): Kon tibi

ckieo , »t jiooests tsnc^uani pompam in publicum prole.

ras. — ^puck !1«um es «ouiiter« — «rsns, »i non linßus,

saltein memoria, et its roß«, ut tui midervstur. ^— I^j. ck«

pnenit. : A«es8« non est, to coositeri prsesentibus trsti.

1>u»; tiüt ckisi^uisiti« noccslorum tuorum in propri!» c«.

ßitationibn« tui«; »it Ko« juckieium gine testikus; vickest

»oluk ckeus te «onntuotsm» ,

(24) 1 so. V, 16. > 'i

!
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rmtgetheilt wurden, den Beichtenden zu belehren und ihr

Gebet um Vergebung der Sünde mit dem scinigen zu ver

einigen (25). Hingegen findet man vor dem Ende des

vierten Jahrhunderts keine Spur, daß denjenigen, welche

ihre Vergebungen einem Geistlichen mittheilten, auch öf

fentliche Buße auferlegt worden wäre, wie es seitdem ge

schah, und dfr Ursprung dieses Verfahrens, welcher mit

einer im dritten Jahrhundert entstandenen Einrichtung zu

sammenhangt, nach welcher die Bischöfe einen eigenen Pres

byter zur Belehrung der Büßenden bestellten (26), war da

mals unbekannt (27). Gewiß ist, daß damals die Verge

hungen, die ihm entdeckt wurden, mit einer äußeren Pdm-

tenz belegt, aber auch öffentlich bekannt gemacht wur

den (23). Die Römische Kirche behandelte zwar Vergehen

(25) So bestimmt den Beruf eines soschen Geistlichen, selbst

im fünften Jahrhundert noch, P. Leo der Gr. in der Stelle

unten Note 3«. '

(26) Soerste» d!»t. eccl. Ii. 5. esp. IY. : Vvisvopi Seele-

s!sst!eo esnoni presd^terum certum <zuenösin jioonitenli.

dus constitutum säjecersvt, ut, yui z>«»t dsptismum pro»

Ispsi eiseut, veecsts »us corsin illo eonKtereMur.

(27) 8o««m«iius Kist. eeei. I.. 7. cs^>. 16. bemerkt von der

Einrichtung: u«c sutem k^uiü s!t et Ulläe coezivrit — stii

sliter v^vuouut.

(28) Dicß geht deutlich aus der Erzählung des Socratcs über

die Veranlassung, die ganje Einrichtung in der griechischen

Kirche abzustellen, hervor: a. o. O. : . lU">>er quse'1«,« u«Z>i.

Iis z>rv»b) lerum voeuilentise secossvist, et ei parle

peccsts sus, zivst Ksptismuin vervetrsts, vonseüss Zuerst.

r,esk)ler illi injunierst, ut jejuusret et tre^uvuler «r«.
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dieser Art als solche,, die gleich den offenkundigen mit äu

ßeren Bußhandlungen belegt werden mußten (29), hielt

aber die Vergehung geheim. Diese Einrichtung wurde

ret, ut uns «um ««»kessione onus etium ^«enitentis

vum «slenllere vosset. Asulier vor« progresss, vtism

sliuo^ ksuouclsm tlelictum suum ««nkessa tuerst, nempv

izuo^ Oisconus vjuiüsm ecclesiso «um iz>s« concukuissot.

Dictum Kov , uisconum <zuiäem ei eevlesis proj!«i fe«it,

nioil« tsme» minus multituuivi tuross peverit.

InoignsKsntur enim otv. Sozvmenus erzählt diese That«

fache zwar etwas anders; das Vergehen sey nach dem erste»

Bekenntnlß in der Kirche selbst geschehen, und mit Ausdrü

cken, nach welchen man annehmen muß, daß es nur zufäl

lig bekannt geworden; allein Dieß steht mit der Angabe, daß

man, um solchen Aergernissen vorzubeugen, den Gebrauch, ein

zelne Sünden bekennen zu lassen, abgestellt habe, in sicht

barem Widerspruch. Ueberdieß ist auch Socrates der glaub

würdigere Zeuge. Endlich erhellt, aus der Verfügung P. Leo

des Gr. (unten Note Zo), daß auch in dem Römischen Patriar-

chal-Svrengel selbst, zu seiner Zeit noch die dem Pöniten-

tiarius mitgetheilte» Vergehen öffentlich bekannt gemacht

wurden, ohngeachtet in der Römischen Kirche bereits das

spatere Verfahren eingeführt war, das er für apostolisch zu

erklären für gut findet.

<!9) 8o««menus Iiist. eeel. a. a. O., nach dem Gebrauch

der Römischen Kirche zu seiner Zelt : Uli« — versvicuus «st

voenitentium locus, in v^ud »tsnt moesti se veluti Iug«n-

te». ?ers«ts sutem liturgis s m^storii« eiclusi, l^use

initistos vertinent, «um Ismentstione et vlso«tu scl te»

rsm «es« zironos projiviunt. Lpis««z>us ei sävers« «um

Isclir^mis gccurrens, et ivse 7<svinientum Ismentsnä«

z>rov«lvitur, et universs e««Ios!so multituäo IsvKr^mi«

sussunäitur. ?oste» Lpiscopus primus e^surgit et jscen.

tes erigit, et vjustcnus ««nvenit ziro vecestis poeviten»



Cap. 4. Römisch-Katholische Kirche. 207

nachher in der abendlandischen Kirche durch das Ansehen

der Romischen Bischöfe die allgemeine. '

- Eben so gewiß ist es, büß zu dieser Zeit noch kein Kir

chengesetz daö Bekenntniß verborgen gebliebener Vergehungen

gebot (2«), sondern die Einrichtung nur für die bestand,

welche sich in. ihrem Gewissen verpflichtet hielten, sich einer

solchen äußeren Buße zu unterwerfen. Erst späterhin, nach

dem die Strenge der öffentlichen Bußen sich ganz verloren

hatte, und offenkundigen Sündern, die man in der älteren

tium tscts oratio»« 01 ecclesis illos cleinittit. Leorsuin

yuisizus spoote »us vel jvjuniis, vel dslne! sut «lluliorui»

sdstineotis, sive »Iii» nioäi», soeunüum c^uoü jussus est,

sess skuigen», tempus eispeetst, «zuoä episeopus cleterini.

»svit. Lonstitut« sutein cliv peeosti mulcts, vjussi ä«.

dito vjuo^sm, remisss, populo in ecelesis eonjungitur.

(Zc>) Am deutlichsten geht Dleß aus den Gründen hervor, aus

welchen P. Leo der Gr. den Bischöfen seiner suburbtcarischen

Provinz, die bekannten Wergehen öffentlich bekannt zu ma

chen, untersagt. Lp. 168 (trstr. Ssller. loin. i. pgg. 14Z1):

l>e poevitvntis — ne 6« singuloruin pvcestorum gvnere,

libello Scripts prokvssio puKIios reeitetur; cum rostus

conseientisrum »ukucist solis ssceräotibu» !n<licsri von.

sossioos secrets. — Hui» non «moiuin oujusmoüi sunt

peoests, ut es, v^u! poeoitontisin posount, non ti>

inesnr publicsr«; — ne inulti s poenitentise reinvZi!«

»rcesntur, «lum sut eruoescunt, sut^notuuot iniinie!» suis

sus ssets rbservsri , «/uibus possint iegum vovstitutions

percelli. LutLcit eoiin ills cootsssi«, izuso primuin <le«

«tVertur, tum etisin sseoräoti, vjui pro äelicti,

z» « «viteutlum provstor «eee<1it. Inn« snio>

i!emuu> plure» g<1 poenitontism poterunt pro.

vocsri, ,i vovuli guribu» nou puKIicetur conseieutis

cvnLtsQt!« ,
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Kirche nie wieder znr Kirchrngemeinschaft zulassen haben

würde, (aus Indulgenz) nur eine Pduiceuz von kurzer

Dauer auferlegt wurde, entstand die Lehre, daß keine Ver

gebung der Sünde ohne Bekeuntniß derselben vordem

Priester (Beichte) und ohne übernonunene Pdnitenz zu

hoffen sc«, und Innocenz III. machte es zum Kirchengesetz,

daß alle Sünden gebeichtet werden müßten, und der Beicht

vater sich bemühen solle, ihre genauesten Umstände zu er

fahren (31), wodurch er zwar den Einfluß des Pfarrers

auf seine Pfarrkinder, aber wenig die Sittlichkeit und die

Sittendisciplin beförderte.

Der Begriff der Pdnitenz wurde dadurch verändert;

während es ursprünglich keine andere als eine öffentliche

Pönitenz gegeben hatte, verwandelte sich 'die, welche der

Beichtvater auflegte, nicht nur in eine Privatbuße (32),

die wie das Bekennmiß nicht öffentlich bekannt wurde,

sondern man legte dieser auch den Begriff einer zeitli«

che«

(3,) L«?. ,2. X. t!e poouitenti!« (5, 38). Auch jene lehre

von der Vergebung der Sünde wurde dadurch erst befe

stigt, die bis dahin keineswegs dle allgemeine w«. Es er,

hellt besonders aus Gratlan, wie viele noch im ilten Jahr

hundert der älteren Lehre des Chrvsostomus und der übrigen

älteren Kirchenväter anhlengen. vi«t. >. 6e noenileuti,

<c»u5. 33. yu. 3). , . .. , ,.

(32) Chrvsostomus soll nach Gratian a. «. O. «„. 87. nicht

dahin verstanden werden, ut «ine eonfe«8i<,no nri, peccul»

«iicantur äimitti, »e6 «in« public» «»ti«f»ctione. 8e-

eret« nÄmczu«! neeegt.l , »eereln conle«»!nno, et oeeult»

»»tilsaclione ^urg.intui'.

(33)
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chen Strafe unter, welches ursprünglich nur die öffent

liche, und auch nur bei offenkundigen Vergehen gewesen

war, wahrend die freiwillig übernommene nichts als au«

ßeres Zeichen der inneren Buße seyn konnte. Seitdem

Gregor der Gr. in die Lehre der Romischen Kirche das

Dogma vom Feg fever (ZZ) aufgenommen hatte, verband

man mit der Lehre von den Pbnitcnzen auch die Borstels

lung, daß der Sünder jene Strafe für seine Sünde entwe

der in diesem oder in jenem Leben leiden müße. Mit die

ser sezten die Papste seit dem Uten Jahrhundert die Lehre

von den Jndulgenzen in Zusammenhang. Seitdem die

Bußen, zu welchen die Kirche bei offenkundigen Vergebun

gen nach der Strenge der alteren Zeit hätte verurrheilen

sollen, in der späteren Praxis, besonders dahin gemildert

worden waren, daß fromme Handlungen (z. B. Wall

fahrten, fromme Stiftungen), selbst bloße Geldbußen zu

mildem Zweck, die Stelle einer längeren Buße vertreten

durften, hieß diese Milderung der Strafe inäulgentis, Ab

laß (54). Ihrem Begriff nach war sie daher Nachlaß ei-

(ZZ) Vergl. Schrickh Kirchengesch. Th. 17. S. ZZ« u. f.

(Zl) livßino ds äisciplins eceleslssties , ercerpirt bei Bie

se le r Kirchengcsch. B. 2. Th. l. S. 2ö4. : 8i ksuis forte von

potuerit jejlinsre, et Ksbuvrit, uncls vossit rsdimere; si

«jives tuerit, pro 7 KeKrIomglli» 60t »oliäos 10, si von Ks.

buerit tsMum — clet soliäo» lo. '— 8e<I sttcnlist unus.

>riiis<zue, cui dsre 6eKe»t, sive pro reltemtions vsptiv«»

rum, sive suzirs 8. sltsre, sive Osi »ervis, seu nsu.

peridus in eleemo»z?ns. — ?r« uno mens«, izuocl in psn«

et in s<sug z>«enitvre (lebet »lii^uis , l'sslinos «lvcsiltet
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ner bestimmten Zeit der Pbnitenz, und vertrat, wo sie ge

stattet wurde, die zeitliche Strafe der Sünde vollständig.

Papst Urban II. verkündete auf der Synode zu Cler-

mont den Theilnehmern an dem hier beschlossenen Krenz-

zuge vollkommenen Ablaß (iu6ulAeuti'ä plensris) für

jede Buße, die sie für die Sünden ihres ganze» Lebens zu

übernehmen hatten. Seitdem wurde es Gebraiich, bald

diese, bald jene angeblich verdienstliche Handlung, zu wel

cher die Kirche aufforderte, oder auch nur die Beisteuer,

durch welche eine solche unterstützt wurde, zum Erwcr-

bungsgrund eineö vollkommenen oder verhalrnißmZßigön,

d. h. einer bestimmten Vußzeit gleich kommenden Ablasses

zu machen, der auch für die, welche schon im Beichtstuhl

gegen übernommene Pbnitenz absolvirt waren, nützlich seyn

sollte. Den Ablaß, welchen die Bischöfe ertheilen durften,

beschränkte Jnnocenz lll. auf eine vierzigtägige Bußzeit (55),

jeder andere blieb dem Papst vorbehalten, welcher ihn aber

mit großer Freigebigkeit zum Vortheil einzelner Kirchen,

1200 ßvnu Ke^o, «t g! von genn üeio, l68o» — <?u> ver«

?5slmo» non novit, et jejunsre von potest, nr« uno sn.

00, <iu«il j«iunare äsbet in vsns et so^us, äet in eleSino»

szrva 26 »oliäos. — Lsntsti« nnius inissse zotest reäi.

»»er« 12 äies, lo mis8so r^ustuor inenses. Man konnte

aber auch accordlren. rvenitentiale so. AInrstor. ^nti<^.

Itsl. I«m. V. pgß. 72ö(«us G^teseler a. a. O.): yui lio«

kscere non potost — eligst sseerüotern jugtunl, vel m«.

nsckuin — c^ui nr« so Koe sclimvle«t, et üe suo j»8to

vretio Koo reciimst.

<Z5) Lsv. 14. X. äs poenitoutii, (5, Z8)>
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besonders derMdnchsörden, an äußere gottesdienstliche Hand

lungen knüpfte. Bonifacius VNI. erfand einen Ablaß,

der noch vollkommener seyn sollte (36), als aller bisherige,

für die, welche zur Zeit des von ihm für das Jahr 1500

ausgeschriebenen und künftig alle hundert Jahre zu verkün

denden Jubelfestes die Kirchen der Apostel Petrus und

Paulus zu Rom besuchen würden, und Papst Clemens Vl.,

welcher im I. verordnete, künftig alle 50 Jahre ein

solches Jubelfest zu feiern (Z7), entwickelte den Grund der

päpstlichen Ermächtigung zu den Jndulgenzen. Nach ihm

besaß die Kirche einen unermeßlichen Schatz in den Ver

diensten Christi und der Heiligen, ans welchem sie Einzel

nen einen Theil derselben zu ihrer Rechtfertigung aus hin

reichenden Gründen anrechnen dürfe (Z8).

Allerdings sollte die Würksamkeit des Ablasses an daö

vorausgegangene Bekenntniß und an wahre Bnße ge

knüpft seyn (29); allein die Einrichtungen der Kirche, wel

che die äußere Buße so hoch stellten , und der Mangel der

(26) Lsp. l. Litrsvsz. eomm. So i>oe»ltoutiis (z, ^

(37) Seit SKtuS IV. (147?) wurde es zuletzt alle 25 Jahre

zu feiern verordnet. Lax. 4- Litrsv. com«. e«ä.

(Z8) Osp. !. Litrsv, oomm. e«6.

(Zy) Clemens VI. a. «. O. ^- Huvm quiZem t1,es»nrum —

per d. ketrum — commisit üllolikug »alubriter öispvn.

»snllum , ei propriis et rgtiovskilidlis csusis, nune pro

totsli, »uno pro zisrtisll reiniggiooe povnss

temporal!« z>ro pvccsti« cleditae, lsm generalitvr c^usm

«pecialiter verv poenitontiku» et e««ke5»i» nii.

»er!c«r<Iiter gpz>I!c»nAuin.

14 ..
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Belehrung, mußten die ächte Lehre des Christenthums

nothwendig verdunkeln. In den Augen des Volks war

Aufzählung der einzelnen Sünden im Beichtstuhl und Ab,

solution des Priesters gegen übernommene Pdnitenz daS

Wichtigste; vollige Sicherheit aber gewahrte für Verge»

bung der Sünde der Ablaß, den sich jeder täglich nach

den Privilegien einer Kirche oder eines Mönchsordens,

durch Besuchen einer Messe oder Aussprechen eines Gebets,

wenigstens in ziemlichem Umfang verschaffen konnte, wenn

nicht gerade ein vollkommener Ablaß ausgeboten wurde.

Fünftes Kapitel.

Entstehung des Episcvpalsvstems.

l. Sinken des päpstlichen Ansehens während des

vlerzehnten Jahrhunderts.

Mehrere Umstände verewigten sich wahrend des vier

zehnten Jahrhunderts, das Ansehen der Papste bei der

Geistlichkeit, wie bei dem Volk, herabzusetzen.

P. Clemens V. verlegte seit dem Jahr 1305 den Sitz

der Papste nach Avigno», und brachte durch seine Verbin

dung mit dem Französischen Hofe, welchem er seine Er

hebung auf den päpstlichen Stuhl vornehmlich verdankte,

sich selbst in eine allgemein bekannte, schimpfliche Ab

hängigkeit von jenem, aus welcher sich seine Nachfolger
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bis zum Jahr 1378 nicht wieder loszureißen vermochten (1).

Zwar „dthigten die Römer, als 1378 P. Gregor XI. wäh

rend eines temporären Aufenthalts in Rom starb, das Car»

dinal-Collegium, ihm Urban VI., einen Italiäner (2),

zum Nachfolger zu geben, der sich dem überwiegenden Ein,

fiuß der Französisch-gesinnten Cardinäle zu entziehen ver

möchte; allein diese erklärten späterhin die Wahl für er

zwungen, und gaben Jenem durch eine neue Wahl Cle

mens den VII. zum Gegenpapst. Seitdem theilte sich die

Kirche, da jeder der beide» Gegner nur einen Theil deö

christlichen Europa für sich zu gewinnen wußte, in zwei

Obedienzen, und die Spaltung (Schisma) wurde dadurch

verlängert, daß die Römischen Cardinäle ihrem Papst 1389

einen Nachfolger in Bonifacius IX., die Französischen dem

ihrigen 1394 einen Nachfolger in Benedict XUl. gaben; auf

Jenen folgte 1404 Innocenz der VI. und 1406 Gregor XN.

Die kirchliche Ordnung wurde durch diesen Zwiespalt in der

Kirche selbst nicht nur zerrüttet, sondern das christliche

Europa erhielt auch durch seine geistlichen Oberhäupter das

Schauspiel eines Streites über das Vicariat Christi, iu

welchem sich die Vertreter desselben auf Erden gegenseitig

der Ketzerei und der gröbsten Verbrechen beschuldigten. Zur

Herstellung der Einheit der Kirche versammelten die Carbi«

ll) Vergl. Gl eseler Klrchengesch. V. 2. Abth. z. S. 2—?2.

(2) Von Clemens V. an gehörten alle Avlgnonsthcn Päpste der

Französischen Nation an; unter den Cardinäle« war die Fran

zösische Partei die bei weitem überwiegende, schon bei dem

Tobe Clemens V.



214 B. I. Abschn. I. Die Kirche v. d. Reform.

näle beider Obedienzen, nachdem sie vergebens Beide zur

freiwilligen Eutsagmlg zu bewegen gesucht hatten, im I.

1409 ein Concilium zu Pisa, welches Gregor XII. und

Benedict XIII. des Pontificats entsetzte; da aber Alexan

der VI., den sie hierauf auf deu Päpstliche» Stuhl erho

ben, so wenig als Johann XXIII., der ihm folgte, alle

christlichen Staaten bewegen konnten, jenen die Obedienz

zu versagen, so wurde die Aufhebung des Schisma noch

mehr erschwert. Ein neues allgemeines Concilium, das

Johann XXIII, auf die Vorstellung Kaiser Siegmunds im

1. 1414 in Costnitz eröffnete, sollte diese Aufgabe lösen.

Mittlerweile hatten die Ansichten des Zeitalters eine

dem päpstlichen System höchst nachtheilige Richtung er

halten. >

Die Streitigkeiten, in welche Bonifacius VIII. mit

König Philipp VI. von Frankreich (2) und Johann XXII ,

Benedict XII. und Clemens VI. mit Kaiser Ludwig dem

Vaier (4) noch vor dem großen Schisma verwickelt waren,

hatten Veranlassung zu Erörterung der Rechte des Papstes

in weltlichen Verhältnissen gegeben, bei welchen den An

sprüchen auf die Obergewalt, welche dessen kirchlicher Pri

mat auch in diesen enthalten sollte, der entschiedenste und

lebhafteste Widerspruch entgegengesetzt wurde. Besonders

die Vertheidiger Ludwigs erwiesen dem Papst aus dem

(3) Vergl. Ulgtoiru än «Ilssoronä äo riü'üpp» Is del , et ü«z

LoniKiee VIII. (p2l> ?i«rr<: Du ?u?). r»riz. ,655. tol.

t4) Vergl. meine Deutsche Staats - und Rechttgesch. B. 3.

§. 3yc> — 3Y3. S. ,5 — 31.
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Evangelio und ans geschichtlichen Tharsachen, daß weder

er noch sonst ein Bischof eine Gewalt in weltlichen Ange

legenheiten habe, die geistliche Gewalt von der weltlichen

wesentlich verschieden, und darum auch die päpstliche keine

höhere als die kaiserliche sey (5). ' ,

Selbst der kirchliche Primat des Papstes in seiner

neueren Bedeutung wurde von den Vertheidigern Ludwigs

schon bestritten; sie vindicirten, nach der älteren Disciplin

der Kirche, die Gewalt in geistlichen Sachen den Bischö

fen überhaupt, und erklärten den päpstlichen Primat, so

fern er die Autorität der Coizcilien und die bischöfliche Ge

walt beeinträchtige, für widerrechtliche Anmaaßung (6).

Durch die Folgen der langen Kirchenrrennung wurde die

weitere Entwicklung dieser Grundsätze angeregt ; schon vor

der Synode zu Pisa wurde die Berufung einer allgemeinen

Synode als gesetzmäßiges Mittel, die Einheit der Kirche

herzustellen, weil der Papst selbst der Entscheidung dersel

ben unterworfen sey, von Theologen und Rechtsgelehrten,

besonders von der Universität Parts, öffentlich behauptet (7).

<5) Der Hauptschriftstellcr unter den Vertheidigern Ludwigs ist

tn Beziehung auf diesen Theil der Streitigkeiten Marsiltus

de Mcnandrino, oder von Padua: Vekonsor psoi, 6o rs

iniporalur!« et puntilicis «<1vvr,us usurpstsm liomsvl

z,«ntilie!s jui'isclietionvli,; bei <?«IiIs5t lUongrcKi« 8. R.

I., »iv« trsetst. <Iv jurisdict. Zmpor. ?ranO«f. löll »Lks.

(Z r«mi, r«i.) I«m. II. p. 1S4 5vq. Bergt. RechtSgesch.

a. a. O. S. 26.

<6) Marsilius a. a. O. S. 2Z3 u. f.

(7) I«. öer,ov tr. 6« unitats eLelezisstios, und 6«
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Eben so laut erhob sich die allgemeine Stimme gegen

den Mißbrauch der papstlichen Primatialrechre, der im

Lauf des iqten Jahrhunderts durch die Anwendung, welche

die Avignonschen Papste von derselben gemacht hatten, fort

während gesteigert worden war, und während der Kirchen»

trennung seine höchste Stufe erreichte.

Den Grundsatz, daß in der päpstlichen Machtvollkom

menheit auch die Befugniß liege, sich die Besetzung einzel

ner Kirchenämter vorzubehalten (obenS. 176 Note 17), hatten

zwar schon die Päpste des IZten Jahrhunderts aufgestellt, aber

als eine Regel in Hinsicht gewißer Gattungen von Bene-

ficien, nicht weiter als auf die Vergebung der Benesicien

erstreckt, deren Inhaber zu Rom sterben würden, wie

wohl sie den Begriff dieses Erledigungsfallee) allmälich wei

ter ausdehnten (3)^ Außerdem erlaubten sie sich außer

ordentlich erweise in einzelnen nicht vorher bestimmten

Fällen, durch Befehle an die ordentlichen Verleiher (mau«

öst» 6« proviäenä«) , besonders über geringere Benesicien

zn verfügen (9). Bonifacius VNI. war der erste, wel

cher sich auch die Besetzung einzelner namentlich bezeichne

ter Benesicien bei dem Antritt seiner Regierung für seine

rlkiül.lie iispse sb ocelosls; ill dessen Up?, (eä. üu

r«m. II. r. l.

(3) Lap. 2. z, Z4. vs praedenäis IQ VIto. (z, 4), Lsp, z.

L^iisv. comm. ««,1. (Z, 2).

(?) Vcrgl. meiue Rechtsgesch. B. 2. §. Z71.



^ Cap. s. Entst. d. Episcopalsystems. . 217

Lebenszeit reftrvirte (10); bei seinen Nachfolgem wurde

auch Dieses in immer ausgedehnterem Umfang gebräuch

lich, und Johann XXll. (1Z16-^1ZZ4) und Bene

dict XII. (IZZH'-IZH?) erweiterten durch Verordnun

gen den allgemeinen Vorbehalt, bei bestimmten Arten der

Erledigung das Amt wieder zu besetzen (11). Da sich der

Umfang, in welchem jeder Papst von seiner Machtvollkom

menheit bei Besetzung her Benesicien Gebrauch machen

wollte, sonach theils auf allgemeine Bestimmungen, theils

auf besondere Erklärungen stützte, so wurde es im 14ten

Jahrhundert üblich, daß jeder Papst beim Antritt seiner

Regierung, durch eine Verfügung an seine Canzlei, die

Ausdehnung dieses Reservatrechts, vorbehaltlich weiterer

Erklärung, bestimmte. Diese Canzleiregeln wurden

dadurch ein? neue Art von Rechtsquellen, galten aber nur

für die Lebenszeit jedes Papstes (12). Die Anwendung

des Rechts, auch außerordentlicherweise, durch «»»ästa 6e

provi^eock« Kirchenbenesicien zu verleihen, wurde in der

Zeit der Kirchentrennung zu einem wahren Feilbieten aller

Aemrer, und so weit ausgedehnt, daß P. Martin V. auf

der Coftnitzer Reformationssynode es als eine Erleichs

<io) S. Plank Gesch. der chrlstl. kirchl. Gesellschaftsvers. TH.5.

S. S8Z.

(ll) <Zsp. uo. CLisvrsbili,) Litrsvsg. losnu. XXII, tl«

prsebeoäi» (Z, ). Lsp. 4. Litrsv. «omm. 60 electiovs

<l, Z)> 6sp. lZ. (^ä regimou) Lxtrsv. comm. öo z>rs«.

deväis (Z, l).

<l!) Dcrgl. meine Rcchtsgesch. B. Z. §> 464. S. 4^—464.
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terung anbieten konnte, nur über zwei Drittel aller

vacant werdenden Benesicien verfügen zu wsllen (13).

Von den Bischöfen und anderen Prälaten, welche zu

Rom consirmirt wurden, erhoben die Papste schon seit dem

12ten Jahrhundert Consirmationsgebühren, die ohngefahr

dem Ertrag des ersten Jahres gleich seyn sollten, und da

her Annaten , oder auch servitia «ommuru» und minut»

hießen (14). P> Johann XXII. forderte sie als eine außer

ordentliche Abgabe auch von allen anderen Benesicien von

einiger Bedeutung (IS); seine Nachfolger machten sie zu

einer regelmäßigen Bcsteurung , und ließen die Benesicien,

von welchen sie entrichtet werden sollten, bei der Curie

verzeichnen und nach ihrem Ertrag anschlagen. Bei den

Prälaten, welche die Annaren bisher für die Confirmarion

bezahlt hatten, wurde seitdem eine höhere Summe gefor

dert (16). ^

(iZ) S. ebcndas. S. 466. Note y.

(14) Ebcndas. S. M u. f.

(lö) Lsp. 11. Lrlrsv. «omm. <Zg prsoKonZig (Z, 2).

(ib) Die ältere hergebrachte Abgabe wurde ivle die neueinge-

führten Annatcn behandelt, und außerdem noch Confirma-

tivnsgcbiihrcn gefordert. Was die päpstliche Kammer und die

Cardinäle für Annarcn und Confirmatton erhielten, wurde

späterhin in eine Tare zusammengezogen, und hieß »orvitis

communis ; was an die Beamten und Bedienten des Papstes

bezahlt wurde, servitis minnls. Vcrgl. v. S a r t 0 r i Staats

recht der deutsch. Erz-, Hoch - und Ritterstister, B. i. TH. l.

Kap. 14 u. 17. Durch die Veränderung dcS älteren Gebrauchs

stieg im i4ten Jahrhundert die Summe- der Leistung über- ,
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Das Recht, Dispensationen und Indnlgenzen

zu ettheilen, wurde wie ein Finanzregal behandelt und

eine der wichtigsten Quellen des päpstlichen Einkünfte dar«

aus gemacht (17); die Gerichtbarkeit hingegen diente

mehr zur Bereicherung der päpstlichen Curie und der Geist

lichkeit, welche man durch Aufträge begünstigen wollte.

Der Grundsatz, daß jede Streitsache, die vor ein geistliches

Gericht gehöre. Mithin auch einProceß über bürgerliche Rechts»

Verhältnisse, in welchen die geistlichen Gerichte comperent

scyn sollten, in erster Instanz zu Rom anhängig gemacht

oder aus Antrag jeder Partei von anderen geistlichen Ge

richten nach Rom abberufen werden könne, wurde in

dem Sinn angewendet, daß auch die Verhandlung in Rom

geschehen müsse, wenn der Papst nicht für zweckmäßiger

hielt, Delegirte zur Untersuchung und Entscheidung zn er

nennen. Dasselbe galt von den Appellationen. Die Ge

richtbarkeit des Papstes, indem sie die regelmäßige Thä-

tigkeit der Ordinarien lähmte , wurde durch diese Art ihrer

Ausübung zugleich Mittel der Unterdrückung des minder

Begüterten durch den Reicheren und Mächtigeren (18).

Mit dem Ansehen der höchsten Gewalt in der Kirche

sank die Disciplin des Clerus überhaupt; Unwissenheit,

Sittenlosigkeit, Habsucht, Mißbrauch der geistlichen Ge-

honpt ohngefähr um das Doppelte, (v. Klelnmalcr) Iuvavla

S. 362 — 3«.

li?X Vergl. meine Rechtsge sch., B. 3. §.465. 466.S.4?°u.f.

(18) Nach dem Urtheil des Conciliums zu Basel. 5olg. 3l. (bei
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walt(19), waren Vorwürfe, welche nach dem allgemeinen

Urtheil und nach dem Gcständniß des besseren Theiles des

Clerns selbst, bei weitem den größten Theil der Regular-

geistlichkeit, wie der bischöflichen oder Weltgeistlichkeit tra

fen (20). Eben daher forderte ein Theil des Clerus selbst

von dem Cosinitzer Concilium „die Reformation der Kirche

in Haupt und Gliedern" eben so nachdrücklich als die all»

gemeine Stimme der Laien,

II. Sostnitzer und Vasler Synode.

Für die Geschichte der Basler und Cosinitzer Synode , so wie

der Concordate, sind außer den allgemeinen Sammlungen un

entbehrlich :

II er m. v. 6er II« rät, insgourn Oonstgntienss concilium,

VI ?«>nis c«mvreli»n5um. ?rsoc«k, et I,ios. löy?—1700 s«I.

?om. VII. (das Register enthaltend) Serol. 174k

(19) Die Ercvmmunkcation wurde im vierzehnten Jahrhundert

gegen die entschiedensten Bestimmungen der älteren Airchen

gesetze wie ein wahres Erecuttonsmittel gebraucht.

(20) Von dem Orden der Mbnche von Valombrofa schrieb Am-

brosius, selbst Camaldulenscrmönch, an Papst Eugen IV.,

der ihm dessen Reformation auftrug: <i»oä «r<Zo inso Ko-

mioidu» sit tere «lestitutu», i^uiku» »eintills doni öesi^e-

rii suporsit. Die Schriften des Ambrosius enthalte» über

haupt Vieles zur Beurteilung des damaligen Austandes der

Geistlichkeit, wovon Meiners (Lebensbeschreibungen be>

rühmter Männer, B. !.) in dessen Leben, S. 222 u. f., Aus,

züge aufgenommen hat. Eben so die Schriften Felix Ha m,

melins, Propst zu Zürich; vergl. Joh. Mütter Gesch.

Schweizer. Eidgen. B. 4. S. 259 u. f.
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8»i>et!c> prÄßmatle» Lei'munorn» il!u8tr2t2, eäicl. Ll,r. Q«il»

Die Costnitzer Synode (1414—1418) erfüllte in Be

ziehung auf die Herstellung der äußeren Einheit der Rö

mischen Kirche die Erwartungen, welche man von einer

der zahlreichsten und glänzendsten Versammlungen hegte,

welche die Kirche je gesehen hatte. Gegen den überwie

genden Einfluß der Italiäner, auf welche Johann XXIll.

am meisten rechnete, sichorte sie sich durch den Beschluß,

die Stimmen nach den bedeutendsten Nationen zu geben,

deren Geistlichkeit sich vereinigt hatte (1); in den vorberei

tenden Verhandlungen aber, welche jede derselben vor

nahm , bevor eine Angelegenheit von der Synode selbst er

wogen wurde, hatten die Gelehrten, welche anwesend wa

ren, vereint mit dem einsichtsvolleren Theil des höheren

Clerus, so viel Gewicht, daß sie ohne Mühe die Beschlüsse

der versammelten Bischöfe und Aebte leiteten, obwohl diese

allein sich bei dem ausschließenden Stimmrecht behaupte

ten (2). Die Flucht Johanns XXlll., durch welche er sich

<i) llerm^ v. 6. N«rät, Io,n. I. paß. ,57. Velm Anfang

des Conclliums verthellte man die Stimmen sämmtllchcr an

wesender Prälaten unter die deutsche, französische, italläni-

sche und englische; späterhin kam die spanische, nachdem sie

sich von der Obedtenz Benedict xm. getrennt hatte, als die

fünfte hinzu.

l«) Der Vorschlag, auch die Abgeordneten der Universitäten,

Gradulrte und Priester, und selbst die Fürsten und ihre Ge

sandten zur Ausübung eines Stimmrechts zuzulassen (llei-m.

v. ll. n»rät, lum. II. x«ß. 2,4.), wurde durch die Stlm
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der Vollziehung einer förmlich ausgesprochenen Verzichts

leistung auf das Pontificat (Z) wieder zu entziehen suchte,

veranlaßte den ausdrücklichen Beschluß, daß die Synode

als ein allgemeines Concilimn die Gesammtheit der strei

tenden (4) Kirche vertrete, welche ihre Gewalt unmittel

bar von Christus erhalten habe, und daß derselben jeder

mann, von welchem Stande und Würde er auch sey, selbst

der Päpst in allem, was den Glauben, die Ausbreitung

der Kirchentrennung und die allgemeine Reformation der

Kirche in Haupt und Gliedern betreffe, zu gehorchen schul

dig sey (S). Nachdem Johann XXIIl. seine Entsagung für

erzwungen erklärt und förmlich widerrufen hatte, sprach

auch die Synode feierlich das Absetzungsurtheil über ihn

mengel'ung nach Nationen beseitigt, lind jeder Nation über

lassen, auf welche Weise sie sich zu einer Erklärung, welche

' sie öffentlich ablegte, vereinigen wollte.

(Z) Uerm. v. ä. Ilsrüt ?om. IV. x, 5Z.

(4) D. h. der Kirche, als äußere Gesellschaft betrachtet, im Ge

gensatz der triumphircndcn Kirche, oder der Gemeinschaft der

Heiligen.

(5) Horm. v. ä. Lg rät, Vom. VI. ps». 86.: Lt nrim«,

lzuoä i^sa sznoäu» in sniritu »gnet« eongreggtg legitime,

generale concilium Velens, occlesism egtkoliosm militsn.

tem rcvrsvsenlavs, voteststem s LKrigto imme<Ii»tg I,g.

Ket, cni huilibet cujuscunczu« 8tstus vel «lignilstis, etism.

8i ?,ivsli« «listat, «beilire tenetur in bis, czusv pvrtinet

«<I K<Iem et ezlstirpstiovem äicti seki»mstig. Die Worte:

«t rekormstionem ecclosiso in osvito et memdri» gehör

ten auch zu dem Decret, obwohl sie nicht mit demselben vor

gelesen wurden. Cbendas. S. ö!.
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aus (6) ; Gleiches ergieng späterhin gegen Benedict XIII. (7) ;

Gregor XII. erfüllte das gegebene Versprechen, das Ponti-

ficat niederzulegen.

Gleichwohl waren die seit Jahrhunderten verbreiteten

Vorstellungen über die göttliche Einsetzung des Papst-

rhums und dessen Nothwendigkeit noch zu tief gewur

zelt (8), besonders aber das Streben nach Verbesserung

selbst noch so wenig auf das eigentliche Bedi'irfniß der

Kirche gerichtet, daß eine wahre Reformation der Kirche

für die damalige Zeit überhaupt noch unerreichbar bleiben

mußte. Die meisten Gegenstände, über welche sich die

Reformation nach dem Plan der Synode erstrecken sollte (9),

(6) Nerm. V. ä. SsrSt, ?«NI. IV. xgg. Z8«K

(7) Ebenda s. psg. 1Z74.

<8) Selbst Gerson, der die Theorie «on der Gewalt der all

gemeinen Kirchcnversaminlungen am vollständigsten entwickelt

hatte, gestand noch zu, daß dem Apostel Petrus die Fülle

der Kirchengewalt übertragen worden, und schrieb der Sy

node nur das Recht zu, den Gebrauch derselben durch ihre

Gesetze zu regeln. S. Schrvckh Äirchengesch. B. Zl. S.4»«

u. f.

<9) Das Äerzeichniß der Gegenstände, über welche sich die Re

formation erstrecken sollte, welches die Synode Martin v.

übergab (bei Herrn. V. ä. Uar^t, IV, psg. 14S2),

bezeichnete folgende: ?ri,n« 6e numoro, ^uslitats et »st!«.

II« vominorum <Zsr<IinaIium ; item Äe re»ervst!«nit>u» so-

kl!» «pvstolicgez it. <I« snnstis , commuvidu» servil!!» et

niinuti»; it. cke eoIIstionibuS Keneliciorum et grstüs ex-

»pectstivi«; it. 6e csusis in liomans ouris trsclsnäis, vvl

nvnz it. cle sppellstionidu» »cl KomsvSm euriswz it. rlo

«Mcüi Lanijellsrisv «t z>oeoiteQtisrise ; it. 6« oiemtiviii.
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betrafen die Mißbrauche der päpstlichen Gewalt bei der

Besetzung der Kirchenämter ; einige andere wurden zwar

auch berührt, aber mehr als etwas Untergeordnetes; an

die Herstellung eines wahren Lehrstandes, welche mit der

Reform des Gottesdienstes und der Sittendisciplin hatte

verbunden seyn müssen, dachte Niemand. Und wie hätte

eine Versammlung, in welcher der hohe Clerus Beschlüsse

faßte, selbst wenn man jene Bedürfnisse der Kirche gefühlt

hätte, eine solche Reform ausführen mdqen, da sie noth-

wendig mit einer Verzichtleistung auf die äußere Macht

des Clerus hatte beginnen müssen, ohne welche dieser

seinem ursprünglichen Beruf nicht zurückgegeben werden

konnte (10).

Selbst die Abstellung der Mißbräuche des PapstthumS

scheiterte an den herrschenden Vorurtheilen von dem An-

theil,

duz et incoroorstionious tempore sckigmstis tsctiiz it. ck«

oommenilis ; it. üe cootirmstioilious electionum; it. äs '

kruetikus meckii temvorizz it. öe von sliensncli» Koni»

Rom. eeeleslse et sligrum veclvsisruin ; it. «ropter o,uso

et l^uomock« ?sps possit eorrigi vel clevooi z it. <1e er»

»tirpstiono Simonjso; it. äe ckisueosstionidus; it. cko zir«.

visione ?svse et Osräinslium; it. üe inäulgenti!» z it.

öecimis.

<IS> Dleß fühlten die Hussiten; denn sie verlangten als elne

Bedingung ihrer Wiedervereinigung mit der Kirche, daß dem

CleruS die weltlichen Besitzungen und Reichthümer, die er

wider das Gebot Christi, zum Nachtheil seines Amtes und

zum Schaden der weltlichen Macht, in Händen habe, genom

men werden müßten. S. Schrick!) Äirchengesch. B. 24.

S- 682. «

<'«'
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Heil, welcher dem Papst an der Regierung der allgemein

nen Kirche gebühre. Mit Ausnahme der demsthew Nation

drangen alle übrigen auf die Wiederbesetzung des päpst

lichen Stuhls, bevor über die Reformation der Kirche Be

schlüsse gefaßt werden könnten. Der neugewächlte Pnpst,

Martin V., wußte einer Erörterung über die' r^nz ei

nen Gegenstande, deren Reformation verlangt würde,

durch eine Gegenerklärung auszuweichen, in welcher an

den eingeführten päpstlichen Verleihungen der Kirchenpfrün

den wenig geändert, die Besteunmg der Kn'chenbeamKw

durch die Annattn beibehalten, und in Beziehung auf die

meisten übrigen Verhaltnisse, die als Gegenstand /der Be

schwerde ausgezeichnet worden waren, keineswegs eine be

stimmte Gr'änze der Primatialrechte anerkannt, sondem

nur sich des Mißbrauchs derselben zu enthalten versprochen

wurde (10»). ., ^ / '','.l i:-iz

Durch einen Schluß, welcher noch vor der Wahl ei

nes neuen' PaMes gefaßt worden war, hatte' die Syiwde

eine Reformation der Kirche wenigstens für die Zukunft

sichern wollen. Alle zchen Jahre sollte künftig ein allge

meines Concilium gehalten werden, das nächste schon nach

fünf Jahren (11). Ohne auf die Gegenertlärttng Mar

tins V. in eine Erörterung einzugehen, überließ es die

Synode jetzt den einzelnen zu Costmtz repräsentirten Na

tionalkirchen, sich durch besondere Vergleiche einen voltheil»

(lo') Nerm. v. ä. II«»rät, Ion,. I. z». 1021 5e<i.

(ii) Ebetldas. I'om. IV. paß. 1435.

I. 15
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hafteren inrerimisiischen Zustand zu verschaffen, als der

Papst angeboten hatte. Die deutsche Kirche schloß über

diesen einen Vertrag (12), in welchem das papstliche Ver

leihungsrecht der Beneficien etwas mehr beschränkt wurde,

als in dem päpstlichen Gegenprojecr einer Reformation,

alles übrige aber unverändert blieb (1Z).

Papst Martin V. hatte zwar schon bei der Auflösung

der Costnilzer Synode den Ort bestimmt, wo sich das zum

Boraus beschlossene allgemeine Concilium nach fünf Jah

ren vereinigen sollte (14); gleichwohl war es eben so un

wahrscheinlich, daß es je wieder zu einer solchen Ver

sammlung kommen werde, als nach dem damaligen Zu

stand der Kirche unausführbar, allgemeine Synoden im

Sinn der damaligen Zeit, von zehen zu zeben Jahren zu

versammeln, und dadurch zu einem Institut zu machen,

daö eine regelmäßige Mitwürkung bei den kirchlichen An-

gelegenheiten hätte. 7, .. . .

Den Huß irischen Unruhen (15) verdankte es aber

die Kirche, daß sie nach zwölf Jahren doch noch einmal

eine Gelegenheit fand, sich durch die von Martin V. im

I. 14Z1 nach Basel ausgeschriebene allgemeine Synode

zu reformiren, weil eine solche Versammlung als das eins

(li) Cbendas. 5om. I. pgg. ^55 «g^.

(iZ) Vergl. meine Deutsche St. u. Rechtögesch. B. Z.

§. 469. S. 48S.

(14) In Pavia. Uerm. V. ä. Usrclt, Tom. IV. PSA. l54i

(lö) Vergl. Schrickh Kirchengesch. B. Z4. S. ö?6 u. f.
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zige Mittel betrachtet wurde, die Hußiten dem Kaiser zu

unterwerfen und mit der Kirche wieder zu vereinigen. Die

Basler Synode (1431—1449) erfüllte den letzteren Zweck

ihrer Berufung durch geringe Nachgiebigkeit (16); in der

Ausführung der Kirchenreformation war sie zwar so thäcig,

als bei der Richtung erwartet werden mochte, welche die

damalige Zeit in ihrem Streben nach Verbesserung genom«

men hatte: aber selbst die Vortheile, welche eine so be

schränkte Reformation gewahren konnte, wurden nur ein

zelnen Nationalkirchen wirklich zu Theil, und auch diesen

sehr bald, wenigstens grdßtentheils, wieder entrissen.

Die Synode, welche ihre Geschäfte mit der Erklärung,

daß sie die Reformation der Kirche endlich zu Stande brin

gen wolle, und mit der Wiederholung der Costnitzer Priuci«

pien über ihre Gewalt begonnen hatte, geriety mit P. Eu

gen IV. in offenbaren Kampf. Sie widerstand de» Versuchen

desselben, durch ihre Verlegung nach einer Stadt in Italien

sie theilweise aufzulösen, oder seinem Einfluß mehr zu unter

werfen, suspendirte ihn, als er 1438 zu Ferra« eine Ge

gensynode eröffnete und die Vasler Versammlung für schis

matisch erklarte, schritt endlich 1439 zu seiner Absetzung

(l6) T. eben das. S. 7«l. Nerwllllgt wurde ihnen eigentlich

nichts als der Gebrauch des Kelchs beim Abendmahl; auf

ihre übrigen Forderungen erhielten sie nur allgemeine nichts

sagende Zusicherungen; in Hinsicht der oben (Note lo) er«

»ihnten erklärte das Conclllum, daß die Klrchengüter nach

den Vorschriften der Kirchenvater von dem Clerus verwaltet

werden sollten; wer sich derselben bemächtige, begehe einen

Kirchenraub.

15..
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und zur Wahl eines neuen Papstes, Felix V. Mittlerweile

hatte sie eine Reihe von Refbrmationsdecreten gefaßt, wel-

che Gegenstände der Liturgie und Kirchendisciplin , beson«

ders aber die Beschrankung der päpstlichen Reservatrcchte

betrafen. Zu allgemeinen Kirchengesetzen mußten sie aber

erst durch vereinte Mitwürkung der Nationalkirchen und der

weltlichen Gewalt erhoben werden , und nirgends wagte

man es, sich unbedingt für die Synode zu erklären. In

Frankreich begnügte sich Kirche und Staat, die Reforma-

tionsdecrete im 1. 1/>Z8 zu acceptiren und durch ein konig»

liches Edict (ssnvti« vr»Am»tioa) für anwendbar zu erklä

ren, ohne abek in den Streitigkeiten zwischen der Synode

und dem Papst Partei zu nehmen (17). Nachdem man

ihre Gültigkeit für Frankreich , welche der Römische Stuhl

nie zugestand, mit abwechselndem Erfolg bis in den An

fang des löten Jahrhunderts gegen die Päpste vertheidigt

hatte, entsagte König Franz l. im I. 1516 durch einen

Vertrag mit Papst Leo X. ausdrücklich oder stillschweigend

einem großen Theile ihres Inhalts, gegen die Vortheile,

welche ihm der Papst bei der Besetzung der Prälaturen

einräumte (18). Doch wurde wenigstens der Grundsatz

von der Gewalt der Kirchenversammlungen, welcher in

den Reformationsdecreten wiederholt war, und daö ge-

sammte Episcopalsy stein, das sich späterhin daraus

entwickelte, in der Französischen Kirche früher, häufiger

(i7) Vergl. Schröcth o. a. O. B. Z!. S. 140 u. f.

<I8) Uittoire äu ^roit puKIiv eeclesissticju« srsn^ois, pgr

Mr. 0. S. (l.«Qä. 17Z7. 2 Voll. S ) I'om. II. 1Z4 u. f.
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und freier als in den meisten übrigen Ländern gelehrt und

vertheidigt; die Regierung selbst berief sich auf Lehren,

welche auf die Schlüsse der Costnitzer und Basler Synode

gebaut waren, wo sie zu ihrem System der Behandlung

kirchlicher Angelegenheiten paßten, und man setzte wenig

stens späteren Neuerungen, durch welche der päpstliche

Stuhl seine Primatialrechte zu erweitern suchte, in der Re

gel kräftigeren Widerstand als anderwärts entgegen. Hier

in bestanden die Freiheiten, deren sich die Gallicani-

sche Kirche rühmte.

Gesicherter schienen anfangs die Vortheile, welche die

deutsche Nation durch eine ähnliche Acceptation der Basler

Decrere in einem Reichsschluß zu Mainz unter K. Al

brecht II. im I. i/,39 zu erlangen suchte (19). Die Ent

schlossenheit der Reichsstande, besonders der Kurfürsten,

brachte es zu einer förmlichen päpstlichen Bestätigung der

in Deutschland angenommenen Bestimmungen, die Eu

gen IV. durch vier Bullen vom 5ten und ?ten Februar

144? ertheilte und sein Nachfolger Nicolaus V. wieder

hol« (20). Da ihr Inhalt nach den vorausgegangenen

Verhandlungen wcchrer Vertrag zwischen dem Papst und

(19) Eine ausführliche Geschichte der Entstehung der deutschen

Concordate. s. beillnoli 8>>nctio praßin. Qerm. p»ß. I —5c>.

Die Acccptatlonsurkunde und die Decrete der Vasler Sy

node, auf welche sie sich bezieht, s. eben das. S> 93 u. f.

(l°) Die Bullen Eugens IV. finden sich bei Koch unter den

Urkunden pag. l»s »>:<i. Aro. 6. 7. 8. 9,; die Vulle Nlcolaus V.

vom 28. März 1447. «l«. >l.
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der deutschen Kirche war, und in den päpstlichen Bullen

selbst als solcher bezeichnet wird, hat man sie in den neue

re,, Zeiten zu Ehren ihrer Hauptbeförderex die Fürsten-

cöncordate genannt. Für die Rechte, die der Papst

nach den Basler Dscreten verlor, behielt er sich jedoch eine

Schadloshaltung vor, und einige Modifikationen der

bestätigten Decrete, über welche besonders unterhandelt

werden sollte (21); hierüber schloß Kaiser Friedrich III.

(17. Febr. 1448) allein zu Wien mit einem papstlichen

Legaten ab (22), und räumte Nicolaus V. sowohl die

Verleihung der Kirchenbeneficien als die Annaten in dem

durch das Eostmtzer Concordat pon 1413 verglichenen Um

fang mit einigen näheren Bestimmungen wieder ein (23).

Das Wiener Concordat opferte daher einen großen Theil

der erlangten Vortheile wieder auf. Die Anerkennung

desselben durch die Reichsstände, für welche der Kaiser

(ll) Super «bservstione vero et m«d!tiest!«vo deeretorum

««rundem, cum nounuili preist! ostionis preiste, er ei»,

dem dvereti» ßravsto» »o torv, nobis eonquesti »int, cum»

^uo in illi» spostoiic« »edi , <zue multum in suis juridu»

er ips!» decrvli» grgvsts dinosvitur, revompensati« pro-

»nisss «it, decrevimus, I^vßslum nostrum, cum »uslicienti

poteslstv, gd partes liermsnisv trsnsmiltere, rzui — »u.

per «dsvrvünti» et modiiicutiono deeretorum Iiujusmodi,

vvo non »uper Provision« spostolico »edi tgcieodis, trs»

et»rs vgiest, et tinsiitvr eoneordsre, ,

(22) Vci Koch IVro. 14. S, Zlo u, f,

(2Z) Vcrgl. meine Deutsche St, u, Rechtsgesch, B. z.

, §. 472. G. 5o« u. 5ol.
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mit contrahirt hatte, erfolgte zwar nie ausdrücklich, und

wäre unmittelbar nach dessen Abschließung überhaupt schwer«

lich zu erhalten gewesen; da aber die wichtigsten Reichs,

stände durch Concessionen, welche ihnen der Papst machte,

allmälich für dessen Annahme gewonnen wurden, so bildete

sich bald ein Verhältniß, aus welchem sich eine stillschwei

gende Anerkennung seiner Gültigkeit für Deutschland über

haupt ableiten ließ (24). Selbst daß ein wichtiger Theil

des Inhalts der Vasler Decrete durch das Wiener Concor-

dat nicht wieder aufgehoben wurde, mithin als Kirchen

gesetz bestehen blieb (25), wurde für das papstliche System

wenig nachtheilig, weil sich das alte Papstverhältniß bald

wieder herstellte. Das Basler Concilium, nachdem die

deutsche Nation seine Gegner förmlich als rechtmäßige

Papste anerkannt hatte, löste sich auch der Form nach

1449 auf (2y), und Felir V. entsagte dem Poncisicat. Der

Sieg blieb daher zuletzt im Wesentlichen dem Römischen

Stuhl. Die von der Eostnitzer und Vasler Synode aus

gesprochene» Grundsätze über das Ansehen der allgemeinen

Synoden, waren in den Concordaten, obwohl sie in dem

bestätigten Theil der Basier Decrete standen, schon durch

eine Wendung beseitigt, welche ihre Anerkennung ganz un«

(l4) S. ebend«s. §. 473. V. 5°,.

(lö) Namentlich die Bestimmungen «her die Appellationen nach

Rom.

(lü) Seine eigentliche Thitigleit hatte schon seit dem I. 144,

aufgehört. Vergl. Schrickh Klrchengesch. V. 3l, S. loiu.f.
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schädlich machte (27). P. Leo X. fand aber auch nicht

einmal Widerspruch , als er sie auf einem angeblich allge

meinen Concilio zu Rom (1512-^1517) formlich aufheben

ließ (28). Alle Vortheile der Resormarionssyuoden des

fünfzehnten Jahrhunderts beschrankten sich daher nur dar,

auf, daß die willkührliche Anwendung der päpstlichen

Reservatrechte hie und da durch Concordate in bestimm,

tern Gränzen, die aber freilich oft überschritten wur

den (29), eingeschlossen, nnd durch die Erörterungen,

welche sie einmal angeregt hatten, der Grund zu einem

Lehrsystem über die Grundlagen der Romisch-Katholischen

Kirchenverfassung gelegt worden war, dessen Entwicklung

die spatere Zeit wenigstens versuchte.

(27) Sugen IV. n«hm die Costnitzer und Basler Dccrete über

die Gewalt der allgemeinen Synoden mit der Beschränkung

an : «icut! «i osetori gntecossore« noslr!, » IZUOIUII, vvsti.

gii5 «lovisrs no<zns<susm lnt«näimus, S. Koch, ?sg> iL?»

(28) Lsp. k. <lo cvnoilii» in VII. <Z, 7).

(2y) Schon wenige Jahre nach dem Abschluß des Wiener Con-

cordatö wurde in Deutschland darüber geklagt, daß es nicht

beobachtet werde. S. Plank Gesch. der christl. kirchl. Gesell-

schaflöverf. B- 5. S. M.
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Zweiter Abschnitt.

Die e v a rl g e l i s ch e K i r ch e.

-. -:. ' Erstes Kapitel.

Die Reformation bis zum Religionsfnedcn im 1. 1255.

Die Sammlungen, nach welchen die Quellen ln diesem und

den folgenden Kapiteln citlrt weiden, sind :

V. F. Löschers vollständige Reformations-Act« und Docnmente.

Lelpz. ,74°. 3 Bde. 4.

F. Hortleder, Handlungen und Ausschreiben von den Ursachen

des deutschen Kriegs K. Karls v. wider die Schmallaldlschen

Vundesvcrwandten. Franks. 1617. 18. 2 Th. l«I..; neue Ausg.

von Zach. Prueschenk. Gotha 1Ü45. lul.

F. G. v. Meiern, ^ct« z>«c!« We«»pI,»Iicae z>udlic», oder

Westphälische Friedenshandlungen. Gött. u. Hannov. 1734—36.

b Bde. lol. Register dazu von D. S. Walther. Gilt. ,74°. l«l.

Christliches Concordienbuch, «orlnnen sämmtliche gewöhnlichste

symbolische Schriften der evangelisch -lutherischen Kirche — ent

halten sind, herausgeg. von I. G. Walch. Jena 1750. 8.

Die Werke Luthers werden, wo keine andere Ausgabe angege

ben ist, nach der Alcenburgischen (ibüi u. f. 9 Thle. und

, Thl. Register lol.) angeführt.

Geschichtschrelber :

V. Ii. 2 8« cl> 0 »llurs, eommentariu» «l« IlNtlloranilmo üt

«lurmulluliu rolißiuili». l>i^<». lo88 4. lüy4 lc»I,
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G. I. Plant, Geschichte des protestantischen Lehrbegrlsss.' Lelpz.

>78i u. f. 6 Bde. 8.

Meine Deutsche Staats- und Rechtszeschlchte. B. 4.

§. 479. S. 19 u. f.

I. Bedeutung der Reformation in Deutschland.

Die Reformation, welche Luther und gleichzeitig, aber

unabhängig von ihm. Zwing li, bewürkten, nahm von ih,

rem Beginn an eine Richtung, welche von den Reforma

tionsversuchen des fünfzehnten Jahrhunderts wesentlich

verschieden war. Beide Reformatoren und ihre Gehülfen

gehorten nicht der regierenden Geistlichkeit, sondern dem

Lehrberuf an. Ihr Bestreben gieng zunächst auf die

Herstellung der Lehre, welche die älteste christliche Kirche,

nach der Ueberliefenmg der Evangelien und der Schriften

der Apostel, geglaubt hatte. Wie die ältesten Lehrer der

Kirche (1) nahmen sie an, daß diese Schriften den ganzen

Inbegriff des Christenthums enthielten, und verwarfen

alle Tradition , welche sich nur auf das Ansehe» späterer

Kirchenlehrer stützte, sofern sie keine folgerechte Ueberein-

stimmung ihres Inhalts mit jener sicheren «postoli-

(N Cvvrlanus, Achanasius, Vasillus der Gr., Chrpsostomus, Au

gustinus, Hlcronymus und andere, wiewohl sie bei llrchli,

chcn Gebräuchen demohngeachtet, in dem Elfer alles

Bestehende als Apostolisch zu begründen, zu vielen Welch auf

die Ueberlieferung legten, welche in den Einrichtungen der

Gemeinden apostolischen Ursprungs enthalten sevn sollte.

Vergl. Schricth Hirchengesch. Th. 9. T. >44 u. f.
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»

schen Ueberlieferung wahrnahmen (2). In diesem

Sinn hat sich die Kirche, welche ihren Lehren folgt. Mit

Recht die evangelische genannt, und diese Bezeichnung

dem Ausdruck katholische Kirche vorgezogen, obwohl sie

auf deusclbcu durch ihre Ucbereiustimmung mit der ältesten

christlichen Kirche gegründeteren Anspruch hätte, als die

Römische.

Bei der Einrichtung des Gottesdienstes und in der

Disciplin der Sitten änderten die Reformatoren, was nach

der ursprünglichen Lehre der Kirche als Mißbrauch, oder

als unnütze, die Wirksamkeit des Glaubens eher hindernde

als fördernde Form erschien; im Uebrigen schloßen sie sich

an die älteren Gebräuche an, und ließen, wo sie die Ge

meinden zu Aenherungen nicht selbst geneigt fanden, selbst

Manches bestehen, was in ihren Augen keinen Werth hatte,

sofern sie es nur nicht für nachtheilig hielten (3).

Gegen die bestehende Kirchenverfassung war die Refor

mation in ihrem Ursprung nur in sofern gerichtet, als die

Reformatoren die Bedeutung, welche die Kirchenoberen

ihrer Gewalt gaben, verwarfen, Sie erkannten keine kirch

liche Gewalt an, welche in nicht geistlichen Sachen verfü-

(2) Nur in diesem Sinn »erwlrft eigentlich die evangelische

Kirche dle Tradition als Quelle der Lehre und Autorität für

Gebräuche. Vergl. dle Augsburgische Confession S. 44. 45,

und besonders deren Apologie S. 99, l°°, 104 und >°5 der

Walchlschcn Ausgabe. Sie verachtet mithin das Ansehen der

älteren Kirchenlehrer nicht, aber sie bindet ihr eigenes Ur-

theil nicht durch menschliches Ansehen.

(3) Vergl. meine Rechtsgesch. B. 4> S. 46 u. f.
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gen (4), und die Glaubens, und Gewissen: freiheit der

Kirche und des Einzelnen durch Bestimmungen über Lehre,

Gebrauche und Einrichtungen binden könne (5). Die

bischöfliche Gewalt setzten sie in den Beruf das Evange

lium, und Reuigen die Vergebung der Sünden zu verkün

den, die Sacramente zu verwalten und offenkundige Sün

der von der Gemeinschaft der Kirche auszuschließen (6).

(4) Augsb. Conf, Art. 28.: ZVlsgnse cZisvutstionc? kueruvt

»Iv polestüte vpiscoporuin, in n^uidus nonnulli incoininoöe

«oinmiseuerunt notvstslem ecclesissticsm et ziotestgtem

ßlixli!. — Lcclesisslica (potestss) suuin insnäatum habet

evsugelii cloeenöi et Sllministrsncli sucrginents. ?s«n ir.

rumnst in »lienum okliciuin: von trsnsserat rvgus inun«Ii

n«n suroget Ivges mligistrstuuin : non tollst legitimsin

«beüientisin : non imveclist juäieiq >!e ulli» civilibus «r.

öinstionidus , sut vontrsctiku» : non prsescribst leges

inggistrstibus äe sorms rvipuKIiouo, «icut öicit tüdrislus:

regiNiin meum non est 6v Iioe inunä« : ilvin yuis eonsti»

tuit ine juilleem, sut Äivlsorei» su^>or vos ? ete.

(ö) Augsb. Conf. a. a. O.: " vostri sie äoeent, <zuoä

eoiseopi non Kavent poteststein ststuenili siic^uiü conlrs

evsngeliuin, — l^uill igitur sentienckum est ^« öle cio»

^ »ninieo et »imilious ritibus tem^Ioruin? osec res^vn-

ilent, n^uoct lioeut vpisconis, seu psstorikus, Iscere «rüi.

vstiones, ut res «rlline gvrsntur in ecvlesis» — ?sles or»

öinstionvs corivenit ecclesiss propter osritstem et trsn.

<1»iilil:,toi» serv.ire estvnus , ne slius sliuin oikenüst, ut

«rilins et sine tuniultu omnis lisut in ecelosiis. Verum

its, ne conscienlise onvrentur , ut ^ucsnt, res esse ne.

cvsssriss Sil sulutem, g« juüieent se veeosrv, k^uum vi».

Iviit vss sine sliorum otkensione.

(ü) Augsb. Conf. a. a. O.: 8!v gutem sentiunt, votvslstem

eluvlum, seu i»os«stat«»> vuiseuovrum, juxts vvkiiLvIium z>o.
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Ueber die Übereinstimmung der Lehre mit dem Evange

lium schrieben sie nicht bloß den Bischöfen oder Geistlichen,

sondern der Kirche überhaupt ein Unheil zu (7). Zwischen

Bischöfen und Pfarrern nahmen sie mit der ältesten Kirche

keinen Unterschied des geistlichen Berufs und der hieraus

entspringenden Geroalt an, sondern daß nur durch gesell

schaftliche Einrichtung eine Vertheilung der Geschäfte «n«

ter ihnen festgesetzt worden (3). ^

'
-

'
, ^ , '>',.'..

teststem esse , ^eu mgnclstukn lle! , prsoä!csr>6i ov.inffvlii,

remiltenili et retineucli pecests, s<lministrsiuli sserAiuents»

IVsm cum Koc ms»<lst« LKristus mittit spostolo» vtv. — Usve

potectss tsntum eiercetur lloceuä«, Seu prseilicsKZ« vor»

dum et ziorrigeoöo sscrsments. — 8» k^usm Kslzent Splseozil!

poteststem ßlsäii, Ksnc n«n Iislzeut episcopi ei msnä.ita

evsngvlii, »eä jure «umso«, clongtsm g regjkus et impers»

toribus, scl stlministrstionem oivilem suorum lionorum.

t^uum igilur lle jurisdictionv episevporum k^üseritur, llis»

«ein! c1el>et Imperium sb ecclesisstics juriscüctione. ?«r.

ro sccunclum evsngelium, ssu ut I«l^uuntur öe jure Zivi»

no, «»Iis jurisöicti« comuetit episeopis, ut episeopis, Ko«

est, K!s, k^uidus est commissum Ministerium verki et ss.

ersmevtorum , nisi remitiere pvccsls : item eognoscers

öoclrinsm , et «loctrinsm so evsngvli« äissentientem re.

jieere, et !mvio», cruorum not? est impiets«, eivluäere »

eommunione ecelesise, sine vi Kumsiig, seä vvrdo. Rio

veeesssr!« et <Ie jure Zivino clebeut eis ecelesise prse»

stsre «Keckievtism, «eevnäum illuök ^iii vo» suü'it, ni«

suclit.

(7) A. «. O,! Verum quum sli^uiä contra evsngelium ö«.

cvnt, sut »lstuuot , tuoo dsbeut eeolesise msn^stui» ^ei,

l^uocl okedientism proliibet.

<8) Schmalcaldische Artikel, von der Gewalt der Bischöfe;

bei Walch. S. Z4Z «. f.
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Gegen eine, Kraft gesellschaftlicher Einrich

tung, dem Papst übertragenen höhere Leitung bei der

Verwaltung kirchlicher Angelegenheiten, enthielt die Lehre

der Reformatoren unmittelbar eigentlich keine Einwen?

dung, sofern die Gränzen der Gewalt, welche sich hierauf

gründen sollte, in Gemäßheit jener Grundsätze von der bi

schöflichen Gewalt überhaupt bestimmt gewesen wären; mit

telbar aber verwarfen die Reformatoren das Papstthum un

bedingt, weil es feinem Wefen nach eine mir der christ

lichen Freiheit unvereinbare Gewalt feyn sollte, und

weil sie eine Einrichtung jener Art, selbst bei Feststellung

gehöriger Gränzen der obersten Gewalt, eher für nachthei

lig, als für vortheilhaft hielten (9). Die Verbindung der

(9) Ebendas. vom Papstthum (bei Walch. r>sg. Zlü).: Yuoä

?svs non sit jure llivino, sou »eeun<1um verkum 6«i, cg.

«ut totiu« LKristisnilatis , doo enim nomen uoi et »oli

lesu LKrist« äebeturz soll tsntum episcovus et pgstor

evclosiso, c^uso ost Komso, et eorum <zui sponte, vol per

Kumsnsm crestursm, i<1 est, voliticum mgßistrslum so sll

eum conteruot, von ut sub ipso, tgnczusm sub «Zomin«

vivsnt; soä ut cum eo tsn<zsiiam srstros, collogse , s</cls.

les et LKristisni »int, ^uvmsclmocZum Koe ipsum votor»

«onvilis et «etss tü^prisni cloeent. —» ?«no gutem ?«vsm

tsteri , »e non jure öivin« — esse »uvremum; soll ut

eoneorciis et unitss Lliristisoorum sclversus soctsrios et

Kseretico» eommoäius vonservsri possit, vsput certum

esse eligenäum, cui esoteri omne« czussi innitsotur, »t.

<zu« tslo csput vor Komioos eligi, et in Kominum kruoo^ue

eloetion« et noteststo situm osso, Muri csnut ut mutet et

»vmovest, sivut Lonstsntienss voncilium — von«, in.

quam, Ksoc g p»va et secl« liomuna <IIc! et acvipi z czuock

tgmon impossikile est; sio enim Universum »iium rognum
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christlichen Kirche zu einer äußeren Gesellschaft sollte daher

nur auf dem Bemühen ihrer Bischöfe benchen, in Lehre,

Glauben und Sakramenten Eintracht zu erhalten (10).

Eine Kirchenverfassung, welche sich auch der Form

nach durchaus an diese Grundsätze angeschlossen hätte, würde

daher mit den Einrichtungen der ältesten christlichen Kirche

große Aehnlichkeit gehabt haben; Borsteher kleiner oder grö

ßerer Gemeinden wären die Bischöfe geblieben. Doch würde

ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen und den älte

sten Einrichtungen in Hinsicht auf die Verbindung dieser Ge

meinden mit dem Staat und, den Rechten des letzteren bei der

' ' ' ' " . - ' 5. »

et ststum immutsri, everti et öestrui psteretur omni«,

krue jur» et Volumina sus, icl <zuc»<l ut Riesin, vunuusni

tseiet; tsmen ncizue K«o modo eonsulervtur ecclesis«

ekristisnse, »ed plurvs, lzusm gutes, sectse «riturse es.

»ent. 8> enim no» ex msndsto de!, verum ei livmini»

likers volunlste cspiti ist! «dedientis vrsestsnda essrl,

kseile et drvv! tempore contvmlum tsndem nulluni ineui^

drum retinerel; »ev vtism pervvtu« liomsv, gut <zuovis

gli« loc« illud esse nporteret, seil udieun<zue et in «zus.

ounque ecclesis, deu» tslem virum, czui sd tsntuin munus

«Keundum idoneus esset, Isrgiretur. Usec res «eruleis

et eontusivni» plens futurs esset.

(10) A. 0. O.! Husorooter ecclesis nunizusm melius guder.

vsrl et conservsri notest, kzusm »i «mnes sub uo« es-

v!te, «uod est OKristus, vivsmu», et evisepvi «mnes, pa.

res okliei«, licet disvsre» sint o,uosd dons, summa cum

diligentia conjuacti slnt uvsnimitste doctrivse, Ldei, »»-

crsmevlorum, orstionis et «verum vsiitsti«. — Lt ^p«.

stoli idem kecerunt, sc nostes .«mnes eoiseopi , donee

vsvs csvut suum suuer «mnes sttolleret.
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Kirchenregierung statt gefunden haben. Während die älte

ste. Küche ausser aller Verbindung mir dem Staat war, würde

sich eine auch durch Bischöfe, geleitete evangelische Kirche

auf das engste an den Staat angeschloffen haben, Knd der

größte Theil der Rechte, welche die Bischöfe ausgeübt hat»

ten , dennoch in die Hände der Staatsregiernng überge

gangen seyn:, -Nach dem, was die Reformatoren zu dem

Bcl-nf der Bischöfe zählten, beschränkte sich deren- Gesetz«

gebmig auf die Einrichtung der Liturgie (Ii); die Verhält,

uisse der Kirche als äußerer Gesellschaft zu ordnen, inithin

auch Verwaltung des Kirchenguretz, rechneten die Reforma

toren so wenig als eine Gerichtbarkeit in streitigen kirch

lichen Angelegenheiten (12), oder eine Straf^erichtbarkeit

bei Üebertte't'ung der kirchlichen KrdnWg (iz), zu^ der. auf

,,. . ... .,, . > ,,!, .<» <«,,.! ,>, , , ' , - dem

<li) Vcrgl. oben Note 5. .„.- . . ; .i.

(ü) S. unten Note 14.

(iZ) Selbst, dle Uebertretung der bischöflichen Verfügungen über

Beobachtung der Feiertage und ähnliche Bestimmungen über

den Gottesdienst konnten nach de» Grundsätzen der Refor

matoren von der Bedeutung dieser Anordnungen (Nvte 5)'und

. > der kirchlichen Strafgerichtbarkett,' nur sofern sie durch' die

weltlichen Polizclgcsetze zugleich fürPottzeivergehen'eNlärt

wurden, einer bürgerlichen Strafe unterliegen. Schmal-

caldische Artikel, bei Walch A Z45!: ' Oonnst, inri«.

ülotiooern illsm «ommunem eiconiniuniesn^i reo» msni.

kestorum er^iminum, pertinore sä omnss psstores. Iis««

(episoov!) t)rannics «<1 »o solos trsnstulerunt. — Lonstst

«nim, ois>c!gles, ut vocsnlur, non tolorsnäs licevtis usu»

vsso — Lt siolestste lzuslidus in rvbu» «Kusi sunt? v!6e-

liccr non !n nunion^is veris ilolictis, secl in jejuniis, sut

scrü, violslis, sut «iinilibus nüß«.

(>4l
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dem Beruf der Bischöfe beruhenden bischöflichen Gewalt.

Alle Rechte, welche die Bischöfe in Beziehung anf diese

Verhaltnisse ausgeübt hatten, leiteten die Reformatoren

vielmehr aus der Verleihung des Staats ab, und

schrieben diesem sowohl das Recht der Aufsicht über das

Verfahren der Bischöfe als die Bcfugniß andere Ein

richtungen zu treffen, zu (14). Selbst wen» nach dem

Gursinden einer evangelischen Regierung die Stellung der

(l4) Schmalcaldische Artikel a. a.O. S.Z46: Kvliqu»

«st jurisdicti« in iis csusis, Husejurecsno.

nie« korum, ut vocsnt, eo cl esi s sti c um per-

tinent, »c praecipuo in «Susis nigtrimonislidus. Ilaev

>zuo>zus ngbent «piscopi dumsn« jure, et i^ui.

dem non sdmodum vetvr! ; »ieuti vl codiee et novellis

Zustinigni «dosret, judivis mstrimoniorum tum Luisse

»vud nisgistrslus. Lt jure divino eoguntur mg.

gistratu» mundsni Ksoc judivis e^vrcer«, 8»

evisvopi »int voglißento». Idem concedunt et cuno.

nes. l^usre et proptvr Ksnc jurlsdictionem »vcesse est

vbedire opiscopis. Lt «zuidem czuum Ivgos izussdam ron

üideriot injusts» de coojugi!» et in suis judicii» okser.

vent, etism propter Iisnv causam opus est «Ii» judicis

constitu!. <^uis traditivnos de rognstione »piritusli sunt

injusts«. Injusts enim traditio est, izuse prokibet oon.

jußium personse innoeenli nost tsctum divortium. Ltisin

injusk» lex est, izuse in ßvnere omnes elandestinss et do.

losss desponsstiones contra jus psrentum s l probst. Lst

et injusts lei de coolibgtu sseerdolum. Sunt et slii Ig.

<zuci conscientisrum in eorum legibus, iznos omnes reci.

tsre niiiil sltinet. I»»d sstis «st recitasse , ciuod mullse

»unt injustsv lege» pgp.ie de negoliis mslrimoniglikus ,

nropter kzun» m»j;istratus dekeot »Iis judicis

conslitu^ere.

l. !«
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Bischöfe in ausgedehnterem oder beschranktcrem Umfang

die bisherige geblieben wäre, mußten sie daher bei diesen

Geschäft-n eine der Aufsicht und den höheren Gerichten

des Staats unterworfene Behörde werden.

Durch die Mitwürkung, welche der weltlichen Macht

bei der Einführung der Reformation zufiel, und durch den

Widerstand, welchen die Bischöfe der Reformation entge

gensetzten, gestaltete sich aber überhaupt die evangelische

Kirchenverfassung ihrer Form nach anders, als sie nach

jenen Grundsätzen hatte eingerichtet werden sollen; diese

Grundsätze blieben nur die Norm, aus welcher die Be

deutung der neuen Einrichtungen beurtheilt werden muß

te, da sie den Glauben der Kirche über die Bedeutung

ihrer Verfassung bestimmten^

N. Einführung derResvrmarto» ln einzelnenLänder»

unter Mitwürkung der Regierungen.

Schon der Inhalt der ersten Schriften Luthers (1),

welche blos die Berichtigung dcö christlichen Lehrbegriffs

zum Gegenstande hatten, und die bestehenden kirchlichen

Einrichtungen noch nicht berührten , wurde zu Rom theils

«ls ketzerisch, theils als irrig oder anstößig verworfen (2),

(i) Das erste Stück, und zugleich die Hauptschrtft: vlsputst!«

II. IiutKeri IKooIoßi, pro 6eelsrsti»oe virtulis inciul»

ßvntlsruin; bei Löscher Reformatiousacta , B. l. S- 4Z8.

Die Acten der Leipziger Disputation (im I. 1519), bei Lö

scher a. a. O. Th. Z. S. 20Z u. f.

(!) Lateinisch ist die Verdammuugöbulle vom iö. Ju». lö2« ge
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und nachdem Luther von dem Papst ercommunicirt wor

den war, cmch durch den Wormser Reichsschluß vom I.

1521 die Reichsacht gegen ihn und seine AnHanger ausge,

sprechen (3), mithin das Vekenntniß seiner Lehre und die

Religionsübung nach derselben für ein bürgerliches Ver«

brechen erklärt. Die Möglichkeit, daß sich jene Lehre ge

gen diese Strafgesetze erhalten und weiter verbreiten konnte,

hieng daher lediglich von dem Schutz ab, den sie in ein

zelnen reichsständischen Ländern fand. Bis zum I. 1525

bestand dieser blos darin, daß das Wormser Edict in dem

größten Theil von Deutschland nicht vollzogen wurde, weil

sich allenthalben die öffentliche Meinung für die Lehre er

klärte, die er nach und nach vollständiger entwickelte (4),

und den Wunsch einer Verbesserung des Gottesdienstes und

der kirchlichen Einrichtungen in Gemäßheit derselben aus

sprach. Hie und da änderten schon die Geistlichen, welche

diese Ueberzeugung theilten, den öffentlichen Cultus; die

Messe als Opfer wurde nicht mehr gehalten, sondern nur

als Ausspendung des Abendmals, wenn Communicanten

druckt, bei -Sattler Gesch. Würtembergs unter den Herzo

gen, V. 2. S. 2>ü u. f. lm Anh«ng; deutsch ln Luthers

Werten, Th. 1. S. 445 u. f.

(3) Luthers Werte, 3h. ,. S. 735.

(4) Vornehmlich ln der Schrift: von der Babylonischen Gefan

genschaft der Kirche; deutsch ln den Werten, 3H. b. S. i37l

U. f. Ueber die Reformation der Kirche verbreitete sich vor

züglich die Schrift: An den christlichen Adel tcutscher Na

tion, von des christlichen Standes Besserung. Werte Th. l.

S. 48a u. f.

16..
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vorhanden waren, die Predigt wurde ein Hauptbcstandcheil

des Gottesdienstes. Das Unheil Luthers über einzelne

kirchliche Einrichtungen veranlasste die Religiösen hie und

da ihre Klöster zu verlassen, einzelne Geistliche traten in

den Ehestand (5).

Seit 152« wagten es einzelne Reichsstande und Städte

auch selbstthätig in diese Veränderungen einzugreifen, und

die kirchlichen Verhaltnisse zu ondnen. Ihren Beruf da

zu hatte luther durch den Grundsatz anerkannt, daß die

weltliche Gewalt berechtigt sey, die als nothwendig an

erkannte Verbesserung der Kirche zu bewürfen, wenn

die Kirchenoberen ihre Mitwürkung dazu versagten (6).

Dieses Recht leitete er aus dem Grundsatz her, daß die

Kirche nur eine geistige Gewalt habe (7), daß die

Kirchenoberen nur durch ihr geistliches Amt, nicht

durch eine von Christus' selbst ihnen verliehene Gewalt

von den Laien verschieden fepen (8), daß die weltliche

ft) Vergl. meine Deutsche St. n. R.G. B. 4. §>483- S.44

u. f.

(S) In der Schrift: «n den christlichen Adel deutscher Nation,

«n vielen Stellen. Vergl. meine St. u. N. G. «. a. O.

§. 48°. S. 25 u. f.

(?) An den chrlstl. Adel. S. 483. Alle Klrchcnoberen sind noch

dieser Stelle nur berufen: „daß sie das Wort Gottes und

die Socramcnt sollen handeln ; das ist ihr Amt."

(8) A. «. 0. S. 482.' „Alle Christen sind wahrhaftig geistlichen

Standes, und ist unter ihnen kein Unterschciot, denn des

AMptes halben allein —. Darumb ist des Bischoffs Weihen

nichts anders, denn als wenn er an stat und Person der gan
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Obrigkeit, über jene daher eben sowohl Macht habe als

über die Laien, Concilien berufen, und überhaupt, wenn

etwas als Mißbrauch von der Kirche anerkannt sey, kirch

liche Einrichtungen ohne Zuthun der Kirchenoberen ändern

könne (9).

Das Reformationsrecht, welches die Reforma

toren selbst zu den Rechten der weltlichen Gewalt zählten,

war mithin weder eine Vefugniß, zu bestimmen, was in

der Kirche gelehrt werden, oder wie der Gottesdienst ein

gerichtet werden solle, noch eine Thätigkeit, die an sich

schon Beruf der Regenten seyn sollte; es war nur eine

Thätigleit, welche diesen obliegen sollte, sofern die Kir

chenoberen selbst, durch eine widerrechtliche Gewalt,

welche sie sich über die Kirche beilegten, daS verhindern

wollten, was die Stimme der Kirche selbst forderte.

Nach den Granzen der bischöflichen Gewalt, welche die

Reformatoren zogen, hätte mithin, wenn das, was sie z»u?

zen Sammlung einen aus dem Haussen nehme, die alle glei»

che Gewalt haben, und ihm befehle, dieselben Gewalt, für

die andere auszurichten.

(9> Ebendas.' S. 486. Dorumb, wo es die Noch fordert,

und der Babst ärgerlich der Christenheit ist, soll dazu

thun wer am ersten kann als ein getreu Glied des gan,

zen Körpers, daß ein recht frei Concilium werde, welches

niemand so wohl vermag als das weltllchSchwert,

sonderlich dieweil sie nun alleMit-Ehrlsten sind,

Mit-Priester, mitgeistlich, mitmachtig in allen

Dingen, und sollen ihr Amt und Werk, das sie

von Gott haben über jedermann, lassen frei ge

hen wo es noth und nütz ist zu gehen.
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Reformation der Kirche forderten, von den Bischöfen

eingerichtet worden wäre, der Antheil der weltlichen Obrig

keit an diesem Geschäft, zunächst davon abhängen müssen,

wie viel von den Rechten, welche die Bischöfe nur als

Verleihung vom Staat besaßen, ihnen auch bei

der neuen Einrichtung bleiben sollte; nur ein Theil dieses

Geschäfts, die Bestellung qualificirter Geistlicher und die

Einrichtung des Gottesdienstes, wäre nothwendig den Bi

schöfen ausschließend zugefallen.

Durch den Widerstand, welchen die Bischöfe der Re

formation entgegensetzten, siel die Einrichtung der evange

lischen Kirche der weltlichen Gewalt allein anhcim. Eben

daher entsprang aber auch die Berechtigung zu dem

Verfahren, welches sie dabei beobachteten, aus ganz ver

schiedenen Verhältnissen, und die Thätigkeit, welche sie da

bei äußerten, erhielt nach jenen eine verschiedene Bedeutung.

Allenthalben, wo die weltliche Gewalt in die Refor

mation eingriff, beschränkte sie sich Anfangs darauf: zu

untersuchen, wie die einzelnen Lehrämter besetzt seyen und

an die Stelle untauglicher Geistlicher qualisicirte Seelsorger

zu bestellen, die Ordnung des Gottesdienstes nach den

Grundsätzen der Evangelischen Lehre zu bestimmen; die

Kirchengüter selbst unter Verwaltung zu nehmen, oder für

ihre gehörige Verwaltung zu sorgen; endlich eine geistliche

Behörde, vornehmlich zur Aufsicht über den Wandel und

die Lehre der Geistlichen unter dem Namen der Superinten

denten oder Inspektoren zu bestellen (10).

(l°) Vergl. mclnc St. u. R. G. «. «. O. §. 487. S. tz?, und

§. 553. V. 43ü u. f.
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Wenn man ausnimmt, was in Beziehung auf di«

Verwaltung des Kirchenguts geschah, war alles, was ver«

fügt wurde, nach der Lehre der Reformatoren, Verfügung,

die von den Bischöfen harte ausgehen sollen, also nur der

weltlichen Obrigkeit zufiel, weil sonst niemand da war, der

sich der Leitung des Geschäfts hätte unterziehen können.

Deren Thatigkeit war aber auch in Hinsicht jener Gegen

stände, die den Bischöfen hatten anheimfallen sollen, nichts

als Leitung; sie setzte kraft eigener Gewalt nichts fest,

sondern betrachtete sich nur als Vollzieher dessen, waS

die Stimme der Kirche forderte. In der Regel wurde

einer aus den angesehensten Theologen und eini

gen landesherrlichenRathen zusammengesetzten

Commission, eine Kirchenvisitation aufgetragen, milder

Vollmacht, zu verfügen, was an Ort und Stelle einzurichten

war. Die Kirchenordnungeu, welche man, vornehmlich

über die Einrichtung des Gottesdienstes folgen ließ, wurden

von Theologen verfqßt, und meistens vor ihrer Bekannt

machung auch den Reformatoren zur Billigung vorge,

legt (11). Das Recht der Landesherrn, den Gemeinden

Pfarrer zu bestellen, und sie durch andere ordinirre Geist,

liche ordiniren zu lassen, deducirten die Reformatoren aus

dem Recht der Gemeinden, den Beruf zum Lehramt zu er»,

theilen, wenn sich der Bischof weigere, sein Ordinations-

recht auszuüben. Die. ursprüngliche Identität des bischöf

lichen und des Pfarramts rechtfertigte, daß die Ordina

tion nicht von einem Bischof, sondern von einem bloße»

(l,) S. ebendas. §. 553. Note 6. 'S. 44°.
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Pfarrer geschehe; da eine bloße gesellschaftliche Einrichtung

das Ordinationsgeschäft den Bischöfen vorbehalten hatte,

mußte, wo diese fehlte, die Ordination dem Pfarramt von

selbst anheimfallen (12). Die ThZtigkeit der Landesherren

bei der Besetzimg des Lehramts konnte mithin im Sinn

der Reformatoren, auch nur als Vollziehung dessen,

was die Kirche verlangte, betrachtet 'werden, und eben

aus diesem Gesichtspunkt hielt Luther die Besetzung des

Lehramts durch Wahl der Gemeinde, der kirchlichen Ord

nung für angemessen (1Z).

Von Vorschriften über die Lehre, war vor den Strei

tigkeiten unter den Evangelischen selbst, durch welche sich

die evangelische Kirche zuletzt in zwei Confessionen trennte,

überhaupt nicht die Rede; der Lehrbegriff war durch die

<>2> Schmalcaldische Artikel, bei Walch S. Z44.: S«S

^UUIN jure öivin« non siot ckiversi grsAus episeozii et

Pgstori», msnitestum est, «rciiostioncm » Kastore in sug

eoclesis tsctsm, jure o!ivin« rstsm esse. Itac^uv euin

«piscopi «räingrii Lunt Koste» evelesiae , gut nolunt im.

pertire «rclinutioiiem, eeolesiso ^'linent jus suum. ?siini

«Kieun^uo est eoclesis, ibi «st jus silmivistrsnäi evsn.

ßelii. l^usro nveesso est, eeelvslsm retinere jus vo-

esnci, , eligenäi, et «räivsn6i minislros. Lt Kvo jus est

llonum proprio 6stuin eeelesise, <zu«<1 null« Kumuua

sucturits» occlesise eripere polest, »ieut et kaulus et«.

<iZ) „Grund und Ursach aus der Schrift, daß eine Christliche

Versammlung oder Gemeine Recht und Macht habe, alle

Lehre zu urtheilen, und Lehrer zu berufen, ein - und abzu

setzen;" in Luthers Werke» Th. 2. S. Z2S. Vergl. Rechts-

ge sch. a. a. O. §. 4«5. Note I. S.bo.
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heilige Schrift und die Lehre der Reformatoren bereits ge

geben. Als aber in der zweiten Hälfte des löten Jahr

hunderts die verschiedenen Partheien, welche unter den

evangelischen Theologen entstanden, die Landesherrn auf

forderten, einzelne Dogmen, bald in dem Sinne, welchen

sie der Lehre Luthers unterlegten , bald in einem , welcher

sich den Ansichten Zwinglis und besonders Calvins an

schloß, zur kirchlichen Lehre zu machen, entstanden aller

dings vom Landesherrn ausgehende Lehrvorschriften,

die jedoch , wenn sich gleich in den meisten Fallen nicht

zweifeln ließ, daß sie nur Lehrmeinung einer Parrhei

waren, wenigstens die Stimme der Kirche ausspre

chen sollten (14).

Von ganz anderer Natur war die>Thätigkeit der welt

lichen Obrigkeit , in Beziehung auf die übrigen Theile der

bischöflichen Jurisdiction. Das Recht ihrer Gesetzge

bung über die Verhältnisse der Kirche als äußere Gesell

schaft, über ihre Rechte als eine im Staat bestehende Cor,

poratlon, über die Verwaltuug der Kirchengüter, über bür

gerliche Verhältnisse, auf welche sich das canonische Recht

unter dem V.orwand ihrer religiösen Beziehung ausgedehnt

hatte, konnte so wenig als ihre Gerichtbarkeit in allen

Streitigkeiten über jene Verhältnisse und über die kirch

lichen Personen in allen Beziehungen, aus einer anderen

Quelle, als ihrer Regierungshoheit, abgeleitet werden.

Die wesentliche Verschiedenheit der landesherrlichen

Rechte in kirchlichen Sachen, nach dieser Verschiedenheit

(14) S. ebendas. §. 5°9. S. 20a u. f.
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der Gegenstände, über welche sie sich erstreckten, hob

sich aber aus mehreren Gründen weit weniger hervor, als

sie nach dem Sinn der Reformatoren hatte hervortreten

sollen.

Nach Luthers Ansichten hätten die gesammten bisheri

gen Quellen des Kirchenrechts, wenigstens grdßrcntheils,

ihre Kraft verlieren sollen (15) ; man konnte sie aber nicht

entbehren. Die Reformation unterbrach den historischen

Zusammenhang der bestehenden kirchlichen Verhältnisse, mit

den früheren, bei sehr vielen Instituten keineswegs (16);

es blieb daher nur die Wahl, sich entweder auf einzelne

Verfügungen zu beschränken, welche die bisher geltenden

Grundsätze in Gemäßheit der evangelischen Lehre abänder

ten oder näher bestimmten und ihr anpaßten, oder eine

neue erschöpfende Gesetzgebung an die Stelle des kanoni

schen Rechts zu setzen. Zu diesem Unternehmen fühlte sich

mir Recht niemand berufen, da sich jedermann beschicd,

die neueren und älteren Verhältnisse keineswegs mit der

Klarheit aufgefaßt zu haben, und alle leitenden Grundsätze

so zu beherrschen , daß er vermocht hätte, sie mir Berück

sichtigung aller Bedürfnisse in einem solchen Umfang auf

das Einzelne anzuwenden. Man behielt daher das cano

nische Recht als Grundlage des evangelischen KirchenrcchtS

bei, bestimmte nur die Gränze seiner Anwendbarkeit aus

der evangelischen Lehre und der eigenthümlichen Natur der

(,5) An den chrlstl. Adel deutscher Nation, S^5o5. . ,

(16) So z. B. bei der Lehre von den Klrchengütern, bei der

Lehre vo» der Che, bei den Parochialverhältnissen.



Cap. i. Reformation bis 1555 25 l

evangelischen Kirchenvcrfassung (17), und schloß einzelne

neuere Gesetze an jene Grundlage an. Erst die allmälige

Entwicklung des evangelischen Kircheurechts, durch die her

vortretenden Bedürfnisse der Kirche veranlaßt, mußte eine

umfassendere Gesetzgebung vorbereiten.

Eben jenes Vedürfniß, sich an das canomsche Recht

anzuschließen, weil man sich der Bedeutung der neuen

Verhältnisse, in welchen <man sich befand, noch nicht klar

bewußt war, veranlaßte aber auch, daß, besonders An

fangs , sowohl in der Wissenschaft als in der Anwendung,

die Bedeutung der landesherrlichen Gewalt in Kirchensachen

weit mehr im Sinn des canouischen Rechts als im Geist

der evangelischen Lehre aufgefaßt wurde. Man sah in dem

evangelischen Landes Herrn, weniger das Oberhaupt

der Kirche als äußerer Gesellschaft, in dem Sinn,

in welchem er es nach den Grundsätzen der Reformatoren

scnn sollte, als eine Obrigkeit, welche die Stelle der

Bischöfe vertrat.

Diese Ansicht befestigte sich auch noch eine Zeit lang

durch die Richtung, welche vermöge der Zeitumstände die

weitere Entwicklung der evangelischen Kirchenverfaffung

nahm. Sie war nur weitere Ausbildung des provi

sorischen Zustandes, in welchen man durch den Widerstand

der Bischöfe gegen die Reformation gekommen war. Wie

für die Eiurichtung der Kirchenregierung gesorgt werden

möge, wenn jener sich verlängere, überließen die Refor-

(i?) S. das Nähere unten im zweiten Buch.
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matoren der Beurteilung der Landesherrn (IS). Das Be-

dürfniß, welches man zunächst empfand, war, eine höhere

kirchliche Behörde, welche die Geistlichen zu prüfen und

zu ordiniren, Beschwerden über deren Lehre, Wandel und

Amtsführung zu untersuchen, für die Beobachtung der

Vorschriften über Liturgie und Ordnung des Gottesdienstes

zu sorgen, und die Verwaltung der Kirchengüter zu leiten

hätte. In Ermanglung der Aichhofs hatten allerdings die

Landeöherrn ßch dieser Geschäfte vorläufig angenommen,

wiewohl sie ihnen an sich großenthcils fremd waren; ihre

Thärigkeit hatte bisher aber nichts Geordnetes gehabt (19).

Vvr dem Rcligionsfrieden konnte man auch nicht Wohl

daran denken, eine definitive Einrichtung zu treffen, denn

der Kaiser und die katholischen Reichsstände bestanden fort

während darauf, die evangelische Religionsparthei durch

Unterhandlung oder Entscheidung eines allgemeinen Conci?

linms wieder mit der Romischen Kirche zu vereinigen und

den Bischöfen wieder zu unterwerfen. Es war mithin das

(18) Gutachten der Wittenbergischcn Theologen von ,545, bei

8e vk « n >!«rk Iiistoris I^utliersvismi l,!b. Z. 8ovt. Zl.

§. 119. Nro. Z2. : 8i vvr« vpisconi I,aetvii„s, ita klein-

ev>>s Iiostilia iseivnt cantrs llovtrinsm, c^usin prolitemur,

nolerit inler illos vt nvstros »sccrcl«tvs et cluctores

tici! cnncorilia. <^u!ö vvr« ?rinc!pos vt z>«I!tiv! guker.

- i>»l«res tacturi »i»t, insoruni ^vlilioration! rvinitlinius.

(19) Die Regierung verfügte; wo sie es nöthig hielt, holte sie

Gutachten einzelner Theologen oder theologischer Facultckten

ein. .S. über Sachse», wo erst 1S42 das erste Consisto-

rium bestellt wurde : Weiße Sächs. Gesch. Th. Z. S. 19?.
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Natürlichste, jenen provisorischen Zustand nur mehr zu

ordnen; die Functionen, welche den Bischöfen hatten zufal

len sollen, wurden einer vom Landesherrn bestellten beson

deren Behörde übertragen, in welche man, weil sie geist

liche Geschäfte haben sollre, Theologen aufnahm,

außer diesem aber anch Geschäftsmänner, da sich ihre

Thatigkeir auch auf manche nach den Reformatoren dem

LandcSHerrn zufallenden Geschäfte des weltlichen Regiments

erstrecken sollre, weil man das Unthunliche einer vollkom

menen Svnderung des rein geistlichen Thcils der bischöf

lichen Rechte, von dem, was die Bischöfe aus der Ver

leihung des Staats gehabt hatten, schon durch die Erfah

rung kennen gelernt hatte (20). Man fand es sogar fast

In dem Note 18 erwähnten Gutachten zählten die Wir-

tcnbergischc» Theologen die Gegenstände auf, für welche ge

sorgt werden müsse , damit eine wvhlcingerichtcte Kirchcnver-

fassung hergestellt werde: Vors et sslutsris reformatio soit

ßukernstio Lcrlesise Lliristi , prsecipue in Kis czuin^uo

meinvris eonsistit. krimuin in vers et nur» cloetrins,

izusrri Heus Leelesiso suse putosevit, trsäillit ot llocers

msncisvit. 8veunc!o in legitim« usu Lscrsmentornm. ?«r.

ti« i« conservstione Nivisterii Lvsngvlici , et okecliontis

«rgs ?sstoros Lcciesisrum. s^usrto in eonservstione I>o.

nestae et pise kliseiplinse , rolinenclse per zucliris üeele-

sissties »eu juris<tiet!«nem Lcciesissticsm. t^uint« in con.

»ervsn^i« stuüiis neoesssriso lloctrinse et scliolis. 8«i^«

sü Ksec opus öetensione corporsl! , et iseultslikus, sck

persona,, <zuse sunt in officio slen^ss. Wenn man dicß

mir Luthers Grundsätzen vom Unterschieb des geistlichen Be

rufs und des weltlichen Regiments zusammenhält, so sieht

man leicht, daß er mit den fünf ersten hier zusanimcugestell
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überall gerathen, weit mehr zu thun, als die Natur der

Geschäfte mit sich brachte, und dieser Behörde ohngefähr

den nehmlichen Wirkungskreis einzuräumen, welchen die

bischöflichen Generalvicariate und Officialate gehabt hatten.

Daher wurden die evangelischen Consistorien, wie

man die neue Behörde nannte, zu Collegien, welchen ei

gentlich die gesammte Kirchenregierung, und selbst

die kirchliche Gerichtbarkeit, ziemlich in dem Um

fang, welchen sie bisher gehabt hatte (21), eingeräumt

wurde. Die Instruction, nach welcher sie verfahren soll

ten, erhielten sie von den Landesherrn, und diese behiel

ten sich auch allenthalben vor, in wichtigeren Sachen, wo

das Consistorium nur berichten sollte, die nöthige Verfü

gung selbst zu treffen. Selbst der Religionsfriede vom I.

1555 erlaubte nicht wohl, die Organisation der evangeli

schen Kirche weiter fortzuführen. Denn hier erlangten

zwar die evangelischen Reichsstände die Zusage, daß die

Gegenpartei „keinen Stand von dieser Augsburgischen Con-

ten Hauptpunkten ble elgentllchen kirchlichen auf den gelstli-

che» Beruf der Bischöfe Bezug habenden Geschäfte bezeich

nen wollte. Was er als sechsten Gegenstand hwzufügt, war

also in seiner Ansicht Geschäft des weltlichen Regiments, abe

so eng mit den eigentlich kirchlichen verbunden, daß?entweder

Ucbertragung einer gewißen ursprünglich weltlichen Gewalt*

«u eine kirchliche Behörde, oder Vereinigung der kirchlichen

m.d weltlichen Tätigkeit in einer gemischten Behörde

Emrlchtung einer gehörig «rganlsirten Kirchenregierung « s

nothwendlg betrachtet werden mußte.

<2,) Vergl. «eine «echtsgesch. «. «.O. §. 556. S.45» u.f.
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>

fessions- Religion, Kirchengcbräuchen, Ordnungen und Cä-

rimonien, die sie aufgerichtet hätten, oder noch aufrichten

würden, dringen oder durch Mandate beschweren, sondern

dabei friedlich lassen wollten" (22) ; aber der Zustand sollte

doch nur ein provisorischer seyn, denn die Jurisdiction

der Bischöfe sollte nur bis zu einem künftigen definitiven

Vergleich über die Religion, in Hinsicht jener Gegenstände

suspendirt seyn (2Z).

m. Stellung der Ev an gellschenKlrch e gegen das Relch

und gegen die Römisch-Katholische Kirche.

Bevor sich noch einzelne Reichsstände für die Sache

der Reformation entschieden hatten, war schon die Voll

ziehung des Wormser Edicts vom I. 1521 durch neue

Reichsschlüsse vom I. 152Z und 1S24 wenigstens für die

Reichsstände suspendirt worden, welche sich auf jene be

rufen wollten. Die Mehrheit der Reichsstände hielt

dafür, daß die Bewegung, welche Luthers Lehren veran

laßt hatte, durch Vollziehung eines gegen diese erlassenen

Strafgesetzes weder unterdrückt werden könne, noch unter

drückt werden dürfe, sondern erst durch ein Cvncilium

über die Frage entschieden werden müsse, in wiefern jene

Lehren evangelische Wahrheit, und die Veränderungen,

welche sie forderten, Abstellung von Mißbräuchen seyen;

<«) Reichsabsch. von ,555 Art. 15; bei Schmaust, coi-p.

jur. pudl. psg. 160. !

<:Z) Art. 20. Cvenoas. S. i6z.
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sie trug daher, auf die Forderung des Papstes, das

Wormser Edict zu vollziehen, vielmehr auf die Berufung

eines ConciliumS an (ä,). Wiewohl ein Theil der Reichs-

siande sich dagegen verpflichtete , das Wormser Edict in

ihren Territorien zu handhaben, und gegen Gefahren, wel

che hieraus entstehen möchten, sich gemeinschaftlich zu ver-

theidigen (2), zugleich auch Kaiser Karl V. auf der Voll

ziehung deö Wormser Edicts bestand, wurde die evangeli

sche Partei bis zum I. 1526 stark genug, dennoch einen

Reichsschluß im Sinn jener ersten Schritte zu bewürfen,

der es jedem Reichsstand überließ , wie weit er auf seine

Gefahr gehen zu können glaube (2). Die Stande, welche

hiernach seitdem zur Einführung der Reformation selbsi-

thatig mitwürkten, traten daher als Haupter einer Reli

gionspartei auf, welche es übernahmen, die Lehre, zu

welcher sie sich selbst bekannten und deren Verbreitung sie

gestatteten , so wie die Einrichtungen , welche sie in Ge-

maßheit derselben einführten, vor der höheren weltlichen

Gewalt, die sie über sich anerkannten, zu rechtfertigen.

Sie fanden den Rechtsgrund für ihr Verfahren in dem

Grund-

(,) Vergl. meine Rechtsgesch., B. 4. §.4«4. S.öon.f.

(2) Die Vereinigungsurkunde ist gedruckt bei ^cll» rvitvr

^nnsl. IZoic. II. pgg. ,Zy.

<Z) Der Beschluß vom 27. Aug. ,52S lautete dahin, daß bis

zum künftigen Concilio, in den Sachen das Wormser Edict

betreffend, sich jeder Rcichsstand so halten möge,, wie er cS

vor Gott und dem Kaiser zu verantworten gedenke. Neue

Samml. der Rcichsavschiede, Th. 2. S. 274.

(4)
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Grundsatz, daß die weltliche Obrigkeit k e i n e n G ew i sse n s«

zwang auflegen könne, mithin die Ueberzeugung von der

Wahrheit einer Lehre, auch, berechtige, ihre Verbreitung zu

erlauben, und bedienten sich dieses Grundes schon im I.

1529, um die verbindende Kraft eines Reichsschlusses zu

rückzuweisen, dessen Befolgung sie nur aus jenem Gesichts

punkt ablehnen konnten. Dem Beschluß nehmlich, welchen

die Mehrheit der Reichsstände auf Verlangen des Kaisers

faßte, daß die Reichsstände, welche das Wormser Edict

bisher beobachtet hätten, dabei beharren, die Gegenpartei

keine weitere Neuerung vornehmen und an Ausübung des

alten Gottesdienstes niemand verhindern solle, setzten sie

eine feierliche Protestation entgegen, weil in Gewis

senssachen die Mehrheit sie nicht verbindlich machen

könne (4).

Durch die Verantwortung, welche sie auf sich ge

nommen hatten, wurden sie die natürlichen Vertreter

der neuen Kirche, welche sich jetzt zu bilden anfieng, in

allen Reichsverhältnissen. Sie waren es daher,

welche dem Kaiser, um ihr Verfahren auch durch die Ent

wicklung der Lehre selbst 'zu rechtfertigen, deren Ver

breitung sie gestattet hatten, auf dem Reichstag zu

Augsburg im I. 1520 eine Erklärung (5) übergaben,

(4) Vergl. meine Rech tsgesch. «. «. O. §. M. S. 74«>f.

(5) Uugsburglsche Confesslon, gedruckt belWalch, Con-

cordienbuch S. 25 u. f. Sie wurde in lateinischer und deut

scher Sprache übergeben. Der Tert ist bald in der einen,

bald in der anderen deutlicher. ^

I. 17
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welche theils bezeichnen sollte, was unter ihrem Schutz

gelehrt werde, theils darthnn sollte, daß dieß die acht-

christliche Lehre sey (L), daß sie auch von der bisherigen

Lehre, so weit diese sich auf altere Kirchenvater stutze <7),

nicht abweiche, und daß ihre Einrichtungen mit den bis

herigen, so weit diese nicht Mißbrauch seyen, überein«

stimmten (8).

Von einer Glaubenslehre, welche die evangelischen

Reichsstände als geistliche Kirchenobere gebilligt

harren , ist dagegen in dieser Augsburgischen Confeffion

nicht die Rede ; sie erklären das Vekenntniß für das , was

von ihren Kirchenlehrern vorgetragen werde, und auch

ihr eigenes Vekenntniß sey (9).

<6) Vorrede der Augsburgischen Confesslon index unten (Note 9)

abgedruckten Stelle.

(7) Augsb. Conf. Art. 11. a. E.: „So denn dlefelbige (Lehre)

in heiliger Schrift klar gegründet, und darzu auch gemeiner

christlicher, j« Römischer Kirchen, so viel «rs der Väter

Schrift zu vermerken, nicht zuwider."

. (8) Augsb. Conf. o. a. O.: ?slsa enim eslumnls ««, q««ck

«mnos eeremoniso , omni» vetor» instituta in eeelesii»

nosir!» sbolesntur. Verum puKIics cnierels tuid, sdusn«

<zuo8<ism in v«>A»r!Ku8 rltiku» Iizerere. Iii, <zuis non

ootersnt Kons o«v8oientis vrobsri, slil^us ei parte cor.

reeti gunk.

(y) Äorrede der Augsb. Conf.: „überreichen wir unserer Pfarr

herren, Prediger und ihrer Lehre», auch unseres Glaubens

Vekenntniß, was und ans welcher Gestalt sie aus Grunde

göttlicher heiliger Schrift in unfern Landen — pre

digen, lehren, halten und Unterricht thun."
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Die Augsburgische Confession sollte aber auch noch zu

einem anderen Zwecke dienen; sie sollte der Gegenpartei

Veranlassung geben, ihre Lehre gleichfalls zu entwickeln,

damit durch Unterhandlungen zwischen den Reichs

ständen beider Parteien der Versuch gemacht werden

könnte (10), die Trennung der Kirche in zwei äußerlich

gesonderte Gesellschafren zu vermeiden. Für den Fall des

Mißlingens desselben ließen sich die evangelischen Reichs

stande gefallen, ihre Sache auch nach dem Vorhaben des

Kaisers vor einem freien allgemeinen Concilium zu füh,

ren (11).

Schon in jenem Vorschlag, zwischen den Reichs stän

den beider Parteien einen Vergleich der Religion halber

zu versuchen, und eben so bei den Verhandlungen selbst

über die Lehren, durch deren gegenseitige Anerkennung die

Wiedervereinigung beider Religionsparteien zu einer äuße-

(is) Augsb. Eon f. 0. a. O.: yuoclsi et eoteri electores,

z>ri»eipvs et Status imperii — süss «piniones in Ksv csu»

»a religiooi» proäuierint, — nos — psrstos otlerimus,

00, cum prsesstis principibus et smicis nostris lls tole-

rskilikus m«6is sc: viis smice cooserre, ut, Quantum do»

»esle ueri polest, convvnismus , et re inter nos parte«,

citrs «äiossm contentionvm , psoitice sgitstg, äeo klaute,

äissensi« llirimslur, et «cl unsm versm cvneorclom reli»

ßionem retlucskur,

Ii) Ebenda f.; In eveotuni ergo talem, knioä in «ans» re-

ligioni« clissensione» inter nos et partes «mice et in c«.

ritste n«n iuerint compositse , tun« — »o> ossgrimus, er

»upersounilanti compsrituro» et causam clivturos in lali

generali, libor« et ckristisu« eoncili« — .

17..
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ren Kirchengesellschaft erreicht werden könne, traten die

evangelischen Reichsstande sowohl zu Augsburg als spä

terhin bei der öfteren Wiederholung dieser „Religionsge

spräche" gleichfalls nicht als geistliche Kirchenobere, son

dern als Beschützer der evangelischen Kirche auf. Die

Verhandlungen wurden durch Theologen geführt, welche

sie würdig hielten, ihre Kirche zu vertreten; dem selbststän

digen Unheil derselben blieb es überlassen, was sie nach

geben zu können glaubten. Noch deutlicher aber tritt die

ses Verhältniß der evangelischen Reichsstände in den Maaß-

regeln hervor > welche die Ankündigung eines allgemeinen

Conciliums seit dem I. 155L veranlaßte. Die Evangeli

schen, sofern sie sich dazu verstanden, ihre Sache vor ei

ner solchen Versammlung zu vertreten, — welches sie je

doch an die Bedingung knüpften, daß diefe als ein freies,

unparteiisches > mithin von dem Papst unabhängiges Eon-

cilium, auf welchem ihre Lehrer mit denen der Gegenpar

tei gleiches Stimmrecht hätten, betrachtet werden könne —

mußten sich als Kirche über die Lehren und Gebräuche

vereinigen, auf welchen sie bestehen wollten > und die aus

scheiden, über welche sich zu Herstellung des Kirchenfrie

dens ein Vergleich treffen ließe (12). Zu diesem Zweck

s,2) SchmalkaldischeArtikel, bei Walch a. s.d.: S. Z02

u. f. Schon lhre Uebcrschrift bezeichnet ihre Bedeutung:

„Artikel christlicher Lehre, so d« hätten sollen «ufs Soncilium

zu Mantua, oder wo es sonst morden wäre, überantwortet

werden von unsers TheilS wegen, und was wir annehme«

oder nachgeben könnte», oder nicht." Wiewohl das Original

blvs deutsch aufgesetzt, und die Uebersetznng erst späterhin
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vereinigten zwar die evangelischen Reichsstände ihre

angesehensten Theologen, um eine Erklärung darüber zu

prüfen, welche Luther aufgesetzt hatte; jene selbst aber

nahmen an diesem Geschäft keinen Antheil, und die

Schmalcaldischen Artikel wurden blos von den letz

teren unterzeichnet. Die Vereinbarung der zugleich ver

sammelten Reichsstände, diese Schrift dem künftigen Con-

cilium zu übergeben, welche hierauf erfolgte, enthielt dem

nach nichts Anderes, als die Erklärung, daß sie die ein

stimmige Billigung der angesehensten Lehrer ihrer Kirche,

als die Stimme der Kirche selbst betrachteten.

Als Beschützer der evangelischen Kirche verbünde

ten sich auch die meisten evangelischen Reichsstände zur

Verl heidi gung ihrer Lehre und Einrichtungen, nach

dem der Kaiser, beim Schluß des Augsburger Reichstags,

weil angeblich die Augsburgische Confession durch eine Ge

genschrift der Katholiken widerlegt worden, die Reichs

schlüsse, welche das bisherige Verfahren in der Sache der

Reformation gerechtfertigt hatten, ausdrücklich aufhob,

und mit gewaltsamer Vollziehung des Worms« Edicts

drohte (13).

Von diesem Zeitpunkt an waren alle Verhandlungen

über die Stellung der evangelischen Kirche in Deutsch

land überhaupt bloS Verhandlungen der Reichssiäude,

welche jene in, ihren Territorien schützten, mit dem Kai

gemacht und zuweilen nicht richtig lst, glebt die letztere doch

den Slnn auch häufig deutlicher.

<l3) Vergl. melne Rechtsgesch. a. a. O. §. 48y. S. 85 u. f.
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ser und der katholischen Partei der Reichöstände, welche

ihnen jenes Schutzrecht bestritten, und ihre und ihrer Un«

terthanen Wiedervereinigung mit der katholischen Kirche for

derten. Daher wurden auch die ersten Staatsgrundgesetze

des Reichs, durch welche die evangelische Kirche Sicherheit

für ihr Bestehen erhielt, blos Verträge jener einander ge

genüberstehenden Parteien, und sicherten die Eristenz der

evangelischen Kirche nur in den Territorien, wo sie den

Schutz der Landesherren fanden, ohne über ihre Stellung

gegen das Reich unmittelbar etwas festzusetzen.

Ein Vergleich vom 23«n Julius 1522 zu Nürnberg, von

Vielen der erste Religionsfriede genannt (14), unter

sagte unter den Reich sstanden alle Gewaltthatigkciten

„des Glaubens halber" bis zu einem künftigen Concilium

oder einem anderweitigen Reichsschluß. Unbedingt ge

währte diese Sicherheit erst, nachdem der Passaner Ver,

trag vom 50rcn Iul. 1552 vorlausig einen beständigen

Friedenssiand unter beiden Parteien festgesetzt hat,

te (14»), durch Verabredung der Bedingungen desselben,

ein Vertrag vom 25ten Sept. 1555 , Theil des Reichsab

schiedes, der unter diesem Tage ausgefertigt wurde, wel,

eher daher, so weit er sich auf die Religion bezieht, ge

wöhnlich ausschließend unter dem Namen des Religions

friedens verstanden wird (15). Diese Bedingungen wurde»

(14) Bel Hortleder Handlungen und Ausschreiben u. s. w.

Th. l. S. 64. ^ . ,

l»4') Neue Samml, der Reichsabschlede Th. 3. S. 2 «. f.

.- (15) Vci Schmauß Kurz», jur. publ. S. >5? u. f.
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zwar auch zunächst nur bis zur künftigen Vereinigung

über die Religion eingegangen, aber durch den Znsatz, daß

«s für immer bei diesem Frieden bleiben solle, wenn

eine solche nicht zu Staude gebracht- werden tonne, zu

gleich zu einer definitiven Bestimmung gemacht.'

Bei den Unterhandlungen (IL) hatte die evangelische

Partei die vollige Freistellung der Religion, nicht

blos für die Reichs stände, sondern auch für deren Un-

Herthanen, ohne Rücksicht auf die Religion des Lan

desherr«, in Antrag geblacht. Der Widerstand der ka

tholischen Partei nothigte sie, die bereits oben (S. 254)

angegebenen Bestimmungen als Grundlage des künftigen

Verhältnisses anzunehmen, welche blos die Reiche stände

der Augsburgischen Confession, für sich selbst und ihre Un-

terthanen, gegen Beeinträchtigungen in der kirchlichen He

bung ihrer Religion sicherten. Die Katholischen forderten

selbst, daß die Freiheit, welche hiernach jeder Reichsstaud

erhielt, zur evangelischen Religion überzutreten und dere»

Uebung seinen Unterthanen zu gestatten, durch einen Vor

behalt (17) in Hinsicht der geistlichen Reichsstände be

schränkt werden solle. Welcher reichsunmittelbare Prälat

von der alten. Religion abträte , sollte sein Kirchenamt und

<l6) Am vollstHndlgstcnhat diese Lehmann: <>« r>l>co religio«,

i><:tH public«. I53I u. ist. Einen Auszug daraus s. bel H ä-

berlln, neueste tcutsche Rclchsgeschichte, V. 1. S. 538 u.' f.

<>7) Schon bcl den Verhandlungen selbst, wie mit dem teOil-

schen Ausdruck des späteren Staats - und Hlrchcurechts, g e lst»

llcher Vorbehalt, re«orvntliln «,ccl«li2«tl«im , genannt

G. HHberlln «. a. O. S. H88.
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die Regierung niederlegen (18). Eben so bestimmt stellten

die Katholiken den Grundsatz auf, daß die evangelischen

Unterthanen in Landern katholischer Landesherr» durch die

Duldung, deren sie bisher genossen, kein Recht auf Ue-

bung ihrer Religion erlangt hätten, sondern überhaupt die

Unterthanen sich nach der Religion des Landesherrn

richtenmüßten (19). Eine Bestimmung des Religions

friedens, welche die Evangelischen selbst in Antrag ge

bracht hatten, daß den Unterthanen, wenn sie ihrer Reli

gion wegen auswandern wollten, der freie Abzug gegen

Entrichtung der gewöhnlichen Lasten zustehen solle (20),

gab daher, in den Augen der katholischen Partei, der ka

tholischen Landesherrschaft eher eine Befugniß, ihre evan

gelischen Unterthanen zu vertreiben, wenn sie die Religion

nicht verändern wollten, als den Unterthanen die Hoffnung,

deßhalb billiger behandelt zu werden.

Die Evangelischen stellten vergebens vor, daß ihre

Glaubensgenossen gleichen Anspruch hätten, von katholi.

schen Reichssiänden so behandelt zu werden, wie sie selbst

mit ihren katholischen Unterthanen verführen , die sie bis

her in ihrer Religion weder bedrängt hätten, noch zu be

drängen beabsichtigten (21). Selbst ihre Bemühung, den

(i8) Nelchsabsch. «on i552. Art. ,8.

(19) S. Häberlln «. a. O. S. 6io. 6ll.

, (l°) Nelchsabsch. von ,555. Art. 24.

(ll) S- Hiberlin «. «. O. S. 6°8. 629. Die Evangelische»

entwickelten diese Grundsätze zunächst bei den Verhandlungen,

durch welche sie wenigstens den Protestanten in de» latholi-

>,
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evangelischen Unterthanen der katholischen Prälaten, die

zur Zeit des Religionsfriedens in vielen Stiftern sehr zahl

reich waren, und einen Besitzstand der Uebung ihrer

Religion bereits erlangt hatten, wenigstens diesen zu sichern,

gelang nur sehr unvollständig. Da weder über diesen Ge

genstand, noch über den geistlichen Vorbehalt, eine Verei

nigung beider Theile zu bewürken war, so hielt sich K.

Ferdinand in Vollmacht Karls V. kraft Kaiserlicher Macht

vollkommenheit für berechtigt, den geistlichen Vorbehalt in

den Religionsfrieden aufzunehmen, und auf der anderen

Seite auch in einem Nebenabschied den Evangelischen die

verlangte Zusicherung über die Erhaltung des Besitzstandes

ihrer Glaubensgenossen zu geben (22). Da sich aber die

katholische Partei hieran in Ermanglung der Zustimmung

Aller (2Z) nicht gebunden hielt, so blieb das Schicksal der

Evangelischen in den geistlichen wie in anderen katholi

schen Territorien von Gründen der Politik abhängig, wel

schen Stiftslanden Sicherheit für ihre bisherige Rellgions-

übung zu verschaffen suchte«.

(22) Sie gieng dahin, daß „welche aus der geistlichen Stände

Unterthanen vom Adel. Stätt, Commune» und andere, vor

Jahren her der Augsburgischen Confcssion anhängig gewe

sen, und noch desselben Glaubens und Kirchenceremonien bel-

Vstichtig seven, davon durch ihre Obrigkeiten und in deren

Namen nicht gedrungen, sondern bis zu Vergleichung der

Religion gelassen werden sollten." Höberlin a. a. O.

S. 6,5 «. f. ! i '^

(:Z) Die Deklaration erwähnt zwar der Einwilligung „gemei

ner geistlicher Stände"; sie wurde aber späterhin getiugnet.
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che die Lcmdesherrschaften anregen oder abhalten mochten,

von ihrem, vermeintlichen Zwangsrecht in Glaubenssachen

Gebrauch zu'machen. Nen geistlichen Vorbehalt aber moch

ten die Evangelischen, da sie ihn gleichfalls nicht bewilligt

hatten, (24), mn so weniger für reichsgcsetzliche Vestnn,

numg anerkennen, wenn die Gegenpartei die Verfügung,

welche die Nachthcile derselben für die Evangelischen ver«

mindern sollte, ihrerseits nicht für verbindend achtete.

.5,'! /, " Z w« i t eH Kapitel.

Enttvscklüng deS Deutschen Kirchenstaatsrechts durch den

Westfälischen Frieden.

!" Gegenreformationen der Katholllen sclt dem

Rcligionsfrleden.

Dis 'Grnndfalje der facholischcn Partei ^über das

Recht, einer, Landeshei rschaft in Rcligionssachcn , wenn sie

yz ihrem ganzen Umfang geltend gemacht wurden, und

nicht bloß, wie bei den Nech«»dlnngcn über de>» Religions-

frieden , den Vbl'wand - gaVen) eine «ichsgesetzliche Frei

stellung" des VekenntnUes'dcr ebangclischen Ren'gioü'un-

ll4) Daß dieses bel den Verhondlnngen niemals geschehen sev,

erklärte her Kurfichsische Abgeordnete, welcher an jenen lthell

«euommen hatte, «usdlüallch. S. Hliberltn «. a. O.

S. üiö. üi7>
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ter jeder Landesherrschaft abzulehnen, mußten zu den wider

rechtlichsten Neligionsbedrückungen führen. Das Nefor«

mations recht, welches die evangelischen Reichsstande

bei Einführung der Reformation ausgeübt hatten, bestand

in der Vertheidigung der Gewissensfreiheit ihi

rer Unterthanen, und dem Schutz, einer Kraft derselben

eingeführten Kirchenverfaffung; das Reformations«

recht im Sinn der Katholiken war daS Recht, den Un

terthanen ei» Religionsbekenntniß zu gebieten. Sie be«

schränkten die Zwangsrechte gegen ihre evangelischen

Unterthanen nicht einmal auf die Vefugniß, die öffentliche

Uehung der evangelischen Religion zu untersagen, selbst

nicht darauf, die, welche sich nicht zum Rücktritt iu die

katholische Kirche verstehe» wollten, zur Auswanderung zu

nothigen; sie glaubten durch jene auch die Anwendung

anderer Zwangsmittel gerechtfertigt (1). M das 'sicherste

Mittel, die Reformatio» auch, in den evangelischen Lan

dern selbst wieder rückgängig zu mache»,,, betrachteten, sie,

den Rücktritt evangelischer Fürsten zur katholischen Kirche

zn bewürfen, oder die Regierung über evangelische' Län

der in die Hände, katholischer Fürsten zu bringen, um, an

geblich mit demselben Ncckt, mit welchem Kraft Hes ste-

<l) Nachdem Halser Ferdinand II. das empörte Böhmen wle-

" Hei unterworfen hatte, wurden dergleichen gegen dle Bauern,

welche nicht binnen bestimmter Frist zur katholischen Religion

übertreten wollten, angewendet; nur bei dem Adel und dem

Bürgerstand beschrsnlte man sich auf den Zwang zur Aus

wanderung. G. Häberttns neueste Nelchsgesch. < fortges.

von Tenlenberg. M t^. §. il6. ,55. i?^. 25?. "'
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formationsrechts die evangelische Religion zugelassen wor

den, die Ausübung derselben durch eine Gegenreforma

tion zu untersagen, und die Unterthanen zur Wiederver

einigung mit der Römischen Kirche zu ndthigen (2). Der

neue geistliche Orden der Jesuiten (soviel»« 5esu), von sei

ner Entstehung (5) an bestimmt, den Fortschritten der Re

formation allenthalben enrgegenzuwürken (4), wurde in

Deutschland vornehmlich dazu gebraucht, in den katholi

sche» Landern die evangelische Religion wieder verdrangen

zn helfen (5), in den evangelischen Territorien die Gegen-

<2) Die Hauptschrlft über die Grundsätze, welche die katholische

Partei zu jeuer Zeit vertheidigte, ist: ?r. Su^Ksi-cli (ein

angenommener Name) rrsor. cke sutonomi», d. i. von Frei

stellung, der Religion und Glauben, ivas und wie mancherlei

die sey,, was deshalb im Reiche teutscher Nation vorgegan

gen, und ob dieselbe von der christlichen Obrigkeit mige be

willigt werden. München. l58S-, e>!. 2. i6sl. 4.

- (Z) Seit l54«/ wenn man von t>er ersten Bestätigung an rech

net, die ihm P. Paul III ertheilte. In Deutschland fand

er seit ii5o, zuerst in Bokern und Oesterreich, Aufnahme.

S. meine Rechtsgcsch. B. 4. §. S«S, S. 178 u. f.

<4) Er bekam diese Bestimmung zunächst durch das vierte Ge

lübde, welches seine Mitglieder Im strengeren Sinne des

Worts (die rroio«! ^ustuor votorum) ausser den gewöhn

lichen Mönchsgelübden ablegten. Durch dieses versprachen

sie dem Papst unbedingten Gehorsam in den Missionsgeschäf-

ten, die er ihnen auftragen würde. Vergl. m. Rechts-

gesch, a. a. O.

. (5) Die Wirksamkeit des Jesuitenordens, hesonders in dieser

Beziehung, ist vortrefflich dargestellt von K. H. v. Lang:

Geschichte der Jesuiten in Batern. Nürnb. 1819. ».
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reformation vorzubereiten, und wenn man sie zu unterneh

men sich mächtig genug fühlte, sie auszuführen.

Bis zum dreißigjährigen Krieg waren gleichwohl die

Fortschritte, welche die katholische Partei nach beiden

Richtungen hin machte, nur gering (6). Ohngeachtet des

geistlichen Vorbehalts breitete sich die Reformation über

alle bischöflichen Territorien, welche der Vogtei evangeli

scher Landesherrn unterworfen waren, und im nördlichen

und. mittleren Theil von Deutschland auch über eine be

trächtliche Zahl der übrigen aus (7). Desto schnellere Fort

schritte machte aber die Gegenreformation, als die Ereig

nisse des dreißigjährigen Kriegs, innerhalb der ersten ze-

hen Jahre desselben, den Häuptern der katholischen Par

tei, Kaiser Ferdinand II. und Kurfürst Maximilian I. von

Baiern, die Macht gaben, den Religionsfrieden nach Will

kühr zu deuten. Doch beschränkte sich durch die Besorg

nis), die evangelischen Reichsstände zu einer allgemeinen

Verbindung zu reizen, die Thätigkeit der katholischen Par

tei mehr auf die gewaltsame Unterdrückung der evangeli

schen Religionsübung in den Ländern katholischer Landes

herren , auf die Herstellung ihrer Religion in den evange

lisch gewordenen Stiftern und die Wiederbescyung der kirch

lichen Institute unter evangelischen Landesherren, welche

angeblich gegen den Inhalt des Religionsfriedens reformirt

worden sepn sollten, mit katholischen Geistlichen (8); die

(S) Vergl. m. Rechts gesch. a. a. O. §. 5n. S. 214 u. f.

<7) S. eben das. §. 5«. öc>z. S. i55 — l?z.

(8) S. ebendas. §. öl?. S. 241 «. f.
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evangelische Religionsübnng der Evangelischen unter evan

gelischen Landesherrschaften überhaupt wagte man nicht

zu beeinträchtigen. Durch die späteren Wechselfälle des

Kriegs wurde auch der Plan der katholischen Partei in

dem Umfang, in welchem sie ihn schon würllich ausge

führt hatte, grdßtentheils wieder vereitelt, und dura) die

Bestimmungen, welche der Westphälische Friede über die

Ausübung des landesherrlichen Reformationsrechts fest

setzte, für die Zukunft wenigstens eine Ausdehnung dessel

ben bis zu wahrem Gewissenszwang verhindert.

II. Trennung der evangelischen Rellgionspartel in

die lutherische und reformirte Kirche.

Die Schweizerischen und Sächsischen Reformatoren,

wiewohl sie sich als Vckenner einer Lehre betrachteten,

wichen in der Erklärung von einander ab, die sie von der

Bedeutung der Gegenwart Christi im Abendmal gaben (1).

Eine Vereinigung beider zu gleichförmiger Lehre wurde 1526

vergebens versucht (2); der Augsburgischcn Confession, in

welche die Lutherische Vorstellung aufgenommen wurde,

durften sich daher im I. 1530 die Reichsstädte des südliche«

Deutschlands , welche der Schweizerischen Erklärung folg

ten, nicht anschließen. Sie übergaben dem Kaiser eine

eigene Confession. Doch schien aller Streit ausgeglichen,

(i) Vergl. Schrick» Klrchengesch. seit der Reformation, Th. i.

S. 258 u. f. S. 4« u. f.

(l) S. ebenda^. S. 41? u. f.
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als sich 1536 die Geistlichen jener Städte mit den Witten,

bergischen Theologen einer gemeinschaftlichen Vekenntniß-

formel vereinigten (3), «nd Melanchcho» die Darstellung,

der Lehre in der Augcburgischen Confession seit 15^,0 so

faßte, daß die Cigcnthämlichkeit der Lutl)<rischen Erllä-

rung nicht mehr so bestimmt darin erschien, wer sich zur

Augsburgischen Confession bekannte, diese mithin nicht in

ihrer ganzen Strenge anzunehmen brauchte. Zur Zeit des

Religionsfriedens gab es daher keine Landeskirche in Deutsch

land, welche sich nicht zu dem Inhalt der sammtlichen

Schriften bekannt hätte, in welchen nach und nach die

Lehre der evangelischen Kirche entwickelt worden war. Man

zählte dazu, außer der Augsburgischcn Confession, deren

Arologie, welche gegen die augebliche Widerlegung jener

durch die katholische Partei gerichtet war, und die Schmal-

caldischen Artikel, als Schriften, welche die Partei selbst als

Darstellung ihrer Lehre bekannt gemacht hatte. Außerdem

genoßen fast gleiches Ansehen mit ihnen der grdsicre und

kleinere Katechismus, welche Luther Behufs des Unter

richts, den letzteren, um dabei unmittelbar gebraucht zu

«erden, den ersteren, um den Geistlichen den Unterricht zu

erleichtern (4), ausgearbeitet hatte.

Gleichwohl bestand unter den evangelischen Theologen

Deutschlands eben so wenig gleiche Vorstellungsart über

(3) Ln therS Werke, Th. 6. S. 1048.

(4) Nach der Bestimmung, welche Luther selbst beiden gab.

S. die Vorrede zum llelnen Katechismus, bei Walch Con-

cordienbuch, S. 563.
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alle Dogmen, als sie sonst zu irgend einer Zeit in der

christlichen Kirche bestanden hatte, und überhaupt mögli

cherweise bestehen konnte. Grund zu einer kirchlichen Tren

nung war aber nicht vorhanden, selbst nachdem sich, durch

die weitere Ausbildung, welche Johann Calvin (1525

— 1564) den abweichenden Lehren der Schweizerischen Re

formatoren gegeben hatte, außerhalb Deutschland eine evan

gelische Kirche gebildet hatte, welche in ihren äußeren

Einrichtungen und in ihrer Liturgie von der evan

gelischen Kirche in Deutschland mehrfach abwich. Denn

solche Einrichtungen hatten die Reformatoren ausdrücklich

für etwas Aeußerliches von, menschlichen Einrichtungen Ab

hängiges erklärt (5) ; an der Übereinstimmung in jenen

konn-

(5) Luther, vom Papstthum zu Rom; in dessen Werten Th. l.

S. 458. — Daß die Christenheit sey eine geistige Wer»

sammlung der Seelen in einem Glauben. — Auf

diese Weise redet die h. Schrift von der h. Kirchen und Chri

stenheit und hat keine andere Welse zu reden. Ueber die-

selblge ist nun eine andere Weife von der Christenheit zu re

den. Nach der heißet man die Christenheit eine Versamm

lung in ein Haus oder Pfarr, Vtsthum, Crzbisthum, Babst-

thum, in welcher Sammlung gehen in äußerlichen Geberden,

als singen, lesen, Meßgewand. Und für allen heißet man

hie den geistlichen Stand die Vlschofe, Priester und Ordens,

lent, nicht um Glaubens willen, oen sie vielleicht nicht ha

ben, sondern daß sie mit äußerlichen Salben gesegnet sind,

Kronen tragen, sonderliche Kleider tragen, sonder Gebet und

Werk thun und Meß halte», zu Chor stehen und alles des

selben äußerlichen Gottesdienstes scheinen zu thun. — Von

dieser Kirchen, wo sie alle ln ist, stehet nicht ein Vuchstab

in
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konnte daher überhaupt eine evangelische Kirche ihre Glau«

bensgenossen nicht erkennen wollen, sondern nur an ihrerLehre

und dem Gebrauch der Sacramente. In diesen aber stimm«

ten auch die Evangelischen außerhalb Deutschland so weit

mit den deutschen Reformatoren überein (6), als die Kirche

verlangen durfte, wenn sie das oberste Princip ihrer kirch«

lichen Vereinigung, Glaubens- und Gewissensfrei

heit, durch herrschsüchtiges Bestehen auf der kirchlichen

Entscheidung über einzelne Dogmen nicht selbst aufheben

wollte. Eine Kirche, welche nur die h. Schrift als Auto«

ritat für ihre Dogmen anerkannte, und den christlichen

in der h. Schrift, daß sie von Gott geordnet sey; — das

geistliche Recht und menschliche Gesetze nennen wohl solch ein

Wesen eine Kirche. — Darum um wahren Verstands und

der Kürze willen wollen wir die zw« Kirchen nennen mit un»

terschiedllchen Namen. Die erste, die natürlich, gründlich,

wesentlich und wahrhaftig ist» wollen wir heißen eine geist»

liche innerliche Christenheit. Die andere, die gemacht und

äußerlich ist. wollen wir heißen eine leibliche äußerliche Ehrl,

sienhelt, nicht daß wir sie von einander scheiden wollen, son-

dern zugleich, als wenn ich von einem Menschen rede, und

ihn nach der Seelen einen geistlichen , nach dem Leibe einen

leiblichen Menschen nenne, oder wie der Apostel pflegt, in

nerlichen und äußerlichen Menschen zu nennen. — Diese Chri

stenheit wird durchs geistliche Recht, und «Prälaten — re

giert -5».

<6) Schon bei dem Marburg« Rcligionsgcspräch im I. i5ly

erklärten die Schweizerischen und Sächsischen Reformatoren

ihre vollkommene llebereinstimmung, bis auf die Frage, „ob

der wahre Leib nnd Vlut Christi leiblich im Vrod und

Wein sey". S. S ch r i ck h «. a. O. S. 4?3.

I. 18
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Glauben so eben aus den Fesseln menschlicher Tradition

befreit hatte, indem sie auf jene ursprüngliche, allein sichere

Quelle desselben zurückgegangen war, durfte ihre Lehre nicht

in ei>«r Form siriren wollen, durch welche sie von Neuem

etwas rein Traditionelles geworden wäre. Mochte es auch

in einzelnen Fällen schwer zu bestimmen seyn, wie weit die

Lehrfreiheit, die sie demnach bei der Auslegung der

h. Schrift gestatten mußte, bei gewißen Dogmen sich er

strecken mdge, ohne die Einheit des kirchlichen Glaubens

aufzuheben, so gehörte wenigstens das einzige, von den

reformirten Kirchen außerhalb Deutschland allgemein ange

nommene Dogma über die Natur der Gegenwart Christi

im. Abendmal, das von der Augsburgischen Confession in

ihrer ersten Gestalt abwich, zu denen, bei welchen die

Kirche am wenigsten Ursache haben konnte, eine scharf be

stimmte Vorsiellungsart zur symbolischen zu machen.

Denn es betraf die Bedeutung eines Geheimnisses, welche

mit Sicherheit erkläre» zu wollen Niemand sich unterfan

gen mochte, über welche ebendeshalb auch seit dem Ur

sprung der christlichen Kirche verschiedene Vorstellungsarten

geherrscht hatten; über den Gebrauch und Nutzen des

Sacraments waren Alle einig , die mit den Reformatoren

das Meßopfer verwarfen (7).

(7) Auch dieses ergab schon das Marburg« Rellglonsgespra'ch.

Die Erklärung lautete: Wir glauben und halten 2Üle vo»

dem Abendmal unsers lleben Herrn Jesu Christi, daß mau

beide Gestalt nach der Einsetzung brauchen soll ; daß auch die

Messe nicht ein Werl ist, damit Einer dem Andern, todt
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Die Lehrer der evangelischen Kirche in Deutschland

waren sich jedoch zu jener Zeit, so wenig als die welt

lichen Obrigkeiten, welche sie regierten, des obersten Grund

satzes bewußt geworden (8), der ihr Verfahren bei streiti

ge» Dogmen leiten mußte. Das Bestreben Beider war

nicht darauf gerichtet, die Freiheit der Lehre in den Schräg

ken zu erhalten, die sie beobachten mußte, wenn sie die

Einigkeit der evangelischen Kirche nicht zerstören sollte,

sondern auf die Aufhebung derselben.

Kurfürst Friedrich lil. von der Pfalz gab 1563 das

erste Beispiel einer durch die Landesobrigleit, als Haupt

der Kirche, veranlaßten Lehrbesiimmung, die den Geist

lichen als Vorschrift gelten sollte. Der Heidelberger

und lebendig, Gnade erlange; daß auch das Sacrameut des

Altars sey ein Sacrament des wahren Leibes und Mutes

Jesu Christi, und die geistliche Nleßung desselblgcn Leibes

und Blutes einem jeglichen Christen vornehmlich vonnithen;

desgleichen den Viauch des Sacraments; wie das Wörtlott

Gott, dem Allmächtigen, gegeben und geordnet sey, damit

die schwachen Gewissen zum Glauben und Liebe zu bewegen

durch den helligen Geist. S. Schröclh a. a. O.

(8) Doch darf man Melanchthon ausnehmen, welcher bei

dem Streit der Pfälzischen Theologen , über die Lehre vom

Abendmal, dem Kurfürsten rieth , jene anzuweisen, daß sie

sich „statt der spizfindiacn Fragen und Erklärnngsartcn", mit

welchen sie sich selbst und ihre Gemeinden quälten, an die

Worte der Schrift (i. Cor. >o, ,ü.) halten und desto sorg

fältiger den Nutzen des Abcndmols erklären sollten. Vergl.

Struv Pfälzische Kirchenhistorie , S. 85. Selbst Luther

hatte seine Controverse nicht in den kleinen Katechismus auf«

genommen.

18..



2?6 B. I. Abschn. II. Evangelische Kirche.

Katechismus, den er durch zwei besonders dazu beauftrag«

Theologen verfassen ließ (9), wurde in allen Landeskirchen

eingeführt, nachdem ein Theil der Laudesgeistlichkeit, die er

zur Prüfung desselben versammelte, ihn gebilligt hatte (IN).

Die Geistlichen , welche ihn nicht annehmen wollten , muß«

ten das Land verlassen. Die Lehre dieses Katechismus

schloß sich zwar keineswegs durchaus an die Calvinische

an, sondern nur in.der Lehre vom Abendmal (11); allein

der Trennung in diesem einzelnen Dogma folgte bald durch

die polemische Thatigkeit der Theologen auch die Trennung

in anderen Lehren (12> Mit einer der lutherischen Schule

entgegengesetzten, allmälig ausgebildeten Theologie, wurde

jene Lehrvorschrist bis zum Anfang des 17ten Jahrhunderts

in mehreren Landeskirchen eingeführt (13); und da man

gleichzeitig in anderen dafür sorgen zu müssen glaubte, die

Reinheit der Lutherischen Lehre gegen das Eindringen des

Calvinismus zu sichern, entwickelte sich nach und nach im,

mer bestimmter die Unterscheidung zwischen Landeskirche«

(9) Vergl. I. C. W. August! Versuch einer Einleitung in die

beiden Haupt-Katechismen der evang. Kirche. (Clberf. ,824.

8.)S. ,6u. f.

(10) S. eben das. S. i°y u. f.

(li) Und auch hierin mehr an die iltere Schweizerische Lehre.

S. eben das. S. iy° u. f.

(li) S. ebendas. S. 194.

(l3) In die evangelische Kirche der Länder des Jülich -Clevl»

schen Hauses seit ,568; ln Anhalt seit i5,ü; in Hessen-Cassel

seit lb«>4 ; ln Bremen um lüoy.
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reformirte'r und evangelisch-lutherischer Confes»

sion. Wer zu den letzteren gehöre, sollte im I. 1577 durch

eineVereinigung über die ächte Lehre nach der Augsbur

gischen Confession und nach den Schriften, welche die, welche

sich in Deutschland zuerst zu ihr bekannten, seitdem öffent

lich für ihr Bekenntniß erklart hatten, recht vollständig

entschieden und aller Streit für die Zukunft abgeschnitten

werden. Die zahlreichen Unterschriften (14), mit welchen

die Kirche» - und Schuldiener aller Lander , welche nach

dem Wunsch ihrer Landesherr» für acht Lutherisch gehalten

oerden sollten, die ausführliche Darstellung der evangeli

schen Lehre, welche in dieser Concordienformel (15)

enthalten war, als ihre Ueberzeuguug bekräftigten, hinder

ten nicht, daß sie innerhalb weniger Decennien in vielen

Landeskirchen, wo man sie eingeführt hatte, wieder auf

gegeben wurde; in vielen Ländern, welche sich weder zum

Calvinischen Lehrbegriff, noch zu dem Heidelberger Kate

chismus bekannten, wurde sie von Anfang an nicht ange

nommen.

Diese Zwistigleiten in der evangelischen Kirche, wie

wohl sie ihrem Wesen nach mehr theologischer Streit wa

ren, und ihr Inhalt dem practischen Chnstenthum fremd

war, äußerten dennoch gerade in Beziehung auf den kirch«

liche» Zustand die nachtheiligsten Würlungen. In den

meisten Kirchen entschied geradezu die Neigung des Landes«

<«4) Es mögen deren gegen 90°« seyn.

<l5) Gedruckt bei W«lch, Concordienbuch S. 541—744.
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Herrn (16) oder der Stadtobrigkeit (17), welche theologische

Partei die Oberhand behalten sollte, und den Gemeinden

wurden ohne ihre Zustimmung Lehrer bestellt, welche sich

in die Theologie der Machthaber und ihrer geistlichen Rath-

geber fügten. Nur Kurfürst Joachim Sicgmund von Bran

denburg faßte bei feinem Uebcrtritt zur reformirren Con-

fession das Verhältniß eineö evangelischen Kirchenoberen in

seiner wahren Bedeutung auf; er änderte an dem Religions-

zustand des Landes überhaupt nichts , sondern gewährte nur

seinen Glaubensgenossen freie Uebung ihrer Religion gleich

den lutherischen Gemeinden (IS).

An der Kirchenverfassung änderte die Trennung

der Rcformirten und Lutheraner bis zum Wesiphalifchen

Frieden nichts; sie blieb auch da, wo die reformirte Eon,

fession eingeführt wurde, in Hinsicht auf die landesherr

lichen Rechte ganz so, wie sie sich durch die ersten Ereig

nisse der Reformation gestaltet hatte. Erst der Westpha-

lische Friede, indem er dem Mißbrauch des landesherrli

chen Reformationsrechts durch gewaltsame Einführung ei

ner Lehrvorfchrift oder Liturgie Schränken setzte, veranlaßt?

in einigen Landern Einrichtungen , die sich der Form nach

von den früheren unterfchieden, wenn gleich die Bedeutung

der Gewalt eines evangelischen Landesherrn in Kirchen-

li b) So in der Pfalz, in Anhalt und in Hessen - Cassel. Vergl.

Schröck!) a. a. O. Th. 4- S. i8Z. S- Z72. Z7? «. f.

li?) So in Bremen. . ,, .

<iL) Wcrgl. Schröckh a. «. O. S. ZS, u. f. u
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fachen dadurch nicht verändert wurde, da die Lehre beider

Confessionen über diese sich nicht unterscheidet (19).

Den Reichsstäuden, welche sich für die reformirte Eon«

fession erklärten, machte die katholische Partei bis zum

Westfälischen Frieden den Anspruch auf die Rechte strei

tig , welche der Rellgionsfriede den evangelischen Reichs«

standen gesichert hatte. Ha diese in der Augsburgischen

Coufeffion die Lehre ihrer Kirche zuerst entwickelt hatten,

da eben dadurch der Ausdruck Augsburgische Confessions-

Verwandte in den Reichsgesetzen der technische Ausdruck

für die Evangelischen geworden war, da endlich diese in

ihren Streitigkeiten mit den ReforMirten die Augsburgische

Confcssion selbst als symbolische Schrift behandelten, st

glaubten die Katholiken, eine Partei, welche die letztere

nicht in allen Dogmen annehme, für eine Secte erklären

zu dürfen, welche durch keinen Staatsvertrag das Bürger

recht in Deutschland erlangt habe. Selbst den strengsten

Lutheranern gebührte aber der Ruhm, daß sie auch in

dem ersten Eifer, welchen die Einführung einer Calvini

schen Lehre in der Pfalz erregte, auf der Anwendbar,

teil des Religionsfriedens auf die Reformirten besta».

den (20),

<„) Vergl. unten das dritte Buch.

<«>) Vergl. melne Rechtsgesch. Tb. 4. §. 5i». S. «7.

Not. ».
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M. Inhalt des Westphöltschen Friedens.

I. St. Pütter, Geist des Wcstphälischen Friedens. Gitt.

I79S. 8.

Der WestphZlische Friede (ZZ. Oktober 16^,3) hatte für

das staatsrechtliche Vexhältniß der katholischen und der evan

gelischen Kirche eine ähnliche Bedeutung wie der Religivns-

friede. Seinem Wesen nach war er, in Hinsicht seiner

Bestimmungen über die Religionsverhältnisse, zunächst Ver,

trag zwischen dem Kaiser und den katholischen Reichsstjn-

den auf der einen, und den evangelischen Reichsständen

auf der anderen Seite, Die Krone Schweden trat dabei

als Vermittler, zugleich als Verbündeter eines großen

Theils der evangelischen Reichsstände, endlich als künfti

ger Reichsstand nach den Bedingimgen des Friedens, mit

hin als Mitpaciscent, auf. Alle Bestimmungen des Frie,

dens, welche das eigentliche Kirchenstaatsrecht betreffen,

finden sich daher auch, da mit Schweden zu Osnabrück

unterhandelt wurde, in dem Osnabrückschen Friedensin-

strument (1). Indem jedoch das, was der Friede über

die inneren Verhältnisse von Deutschland festsetzte,

als Vereinbarung des Kaisers und der sammtlichen Reichs

stände, überhaupt den Charakter eines Reichsgesetzes, und

nach dem Gegenstand der Bestimmungen, eines wahre«

R ei ch s g r u n d g e se tz e s an sich trug, laßt sich nicht verkenr

nen, daß er auch in Beziehung auf das Kirchenstaatsrecht zu-

(,) Gedruckt bei Schmauß <5«rp. pudl. psg, 741 n. f,

D»S Kirchenstaatsrecht betreffen die Art. 5 und 7.
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gleich aus diesem Gesichtspunkt zu betrachten ist; manche

Bestimmungen desselben können auch überhaupt nicht als

Vertrag zwischen einander gegenüberstehenden Vertretern

verschiedener Religionsparteien, wobei kein Theil dem an

deren untergeordnet ist, sondern nur als Verfügung einer

über ihnen stehenden, wiewohl mit ihrer Zustimmung Hans

delnden Staatsgewalt betrachtet werden (2).

I. In Beziehung auf die Verhältnisse beider Religions«

Parteien znm Reich, mithin in Deutschland überhaupt,

ohne Rücksicht auf ihr VerhZltniß in jedem einzelnen Lande,

sprach der Wesiphalische Friede die Bestätigung des Pas«

sauer Vertrags und des Religionsfriedens ans, und setzte

wie dieser die Bestimmungen, durch welche er beide er

klärte oder ergänzte, zugleich für immer fest, wenn nicht

eine gütliche Vereinigung über die Religion zu Stande zu

bringen wäre (3). Die Rechte, welche die früheren Ver

träge und Gesetze, so wie dieser Friede selbst, den katho

lischen und der Augsburgischen Confession zugethanen Stan

den und deren Unrerthanen zusicherten, wurden ausdrück

lich auch auf diejenigen ausgedehnt, welche unter den

letzteren Reformirte genannt würden (4); der Ausdruck,

(l) Z. B. über die Ausschließung der Ausübung aller Religio

nen, . 't Ausnahme der katholischen und der evangelischen,

nach dci, durch den Frieden selbst bestimmten Umfang deö

Ausdrucks Augsburgische Confesslonsverwandte.'

<Z) In,tr. ?sc. OsnsKr. ^rt. ö. §. I.'

(4) I, ?. 0 ^N. 7. §. I. — xlscuit, ut, quicyuiä juris sut

denokcii, «um «maos slia« conslitutiouvs imperii , tui»
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Augsburgische Confessionsverwandte, begriff daher nach

dem deutschen Staatsrecht die Rcformirten mit unter sich;

es kannte keine drei christlichen Confessionen. Die Aus

übung einer anderen als jener beiden Religionen, sollte da

gegen in Deutschland, nicht zugelassen werden lö).

Vorzuge sollte im Verhaltniß zum Reich keine der bei

den Religionsparteien, beide vielmehr durchaus gleiche

Rechte genießen (6). Die Aufrechthaltnng dieses Princivs

gegen den überwiegenden Einfluß einer Partei sicherte

^eine andere Bestimmung, daß bei Verhandlungen über

Reichsangclegenheiten unter den Reichsständen die Mehr

heit der Stimmen nicht entscheiden solle, wenn jene Re

ligionssachen zum Gegenstand hätten, oder nach der Na-

PSI reügionis et publica lise« trgnksotio, in eg>zu« aeci.

si« grsvsminum, cseteris eatliolicis et ^ugustsnse eon.

ses8!«n!s sclllicli», slstibus «t sub<I!t!8 triduuut, iä etism

i!» , c^ui iuter III«» Kvformati voeautur, compelers

clebest.

(5) I. ?. U. ^rt. 7. §. 2. a. C. : 8eä praetor rvügiones su.

pra uomlnalss null» sl!a in 8. Kornau« imperi« reeipi».

tur vel tolervlur,

(6) I. r. ». Art. s. §. l. Der Westphällsche Friede setzte zwar

selbst eine Ungleichheit fast, indem er durch das nachher zu

erwähnende Entscheidungsjahr bei dem Besitz der reichöu»-

niittclbarcn geistlichen Institute und die Beibehaltung des

geistlichen Vorbehalts, jedem Theil Rechte nach einem be

stimmten Besitzstand zusprach ; allein eben ln Beziehung auf

diese wurde hinzugefügt: in rvliqu!, gutem omnikug. inler

»Iriug^ue religio«!» — Ststu5 — s!t «e<insl!t»» «gcls »III.

t»!»z»o — ita, ut <zuock u»i parti ju»tum v5t , »Iteri <zuo-

'lue sit juiluin —.



Üap.2. Kirchcnstaatsrccht des Wcstph. Fr. 263

tur des Gegenstandes nicht als eine Gemeinheit betrach

tet werden könnten, oder endlich ein Religionstheil sich

gegen den Schluß der anderen vereinige (?). Den bishe

rigen Streit über den geistlichen Vorbehalt bei den reichs

unmittelbaren Pralaturen, Stiftspfründen nnd anderen

Instituten entschied ei» Vergleich, welcher sie der Re

ligionspartei zusprach, die sie am iten Januar 162^» be

sessen hatte (8). Für beide Thcile sollte dann' dieser Besitz

stand unverändert erhalten werden, indem für die Insti

tute dieser Art in Hinsicht beider Religionsparteien der

geistliche Vorbehalt festgesetzt wurde (9). Mit Ausnahme

der Hochstifcer Lübeck und Osnabrück (10), und der Abteien

Gandersheim, Hervorden und Quedlinburg, wurden jedoch

(7) I. ?. 0. Hrt. 5. §. 52.

(8) Cbendas. Art. 5. §. 14. In Stiftern und ähnlichen In

stituten , wo an diesem Tag Capitulorcn beider Nellglons-

partelen Pfründen besessen hatten, sollte dieser Zustand un

verändert «halten werden. A. «. O. z. 2;.

(9) I. r. 0. Hi-t. 5. §. i5. Der Termin des iten Januars 1624

war ein Mittelweg, zwischen der Herstellung des Zustandes

vor dem dreißigjährigen Krieg, dem Besitzstand zur Zelt des

Friedens, und der vollständigen Anwendung des geistlichen

Vorbehalts seit der Zeit des Rellgionsfriedcns. Die Prote

stanten verloren Einiges, was sie vor dem dreißigjährigen

Krieg besessen hatten, wurden aber doch gegen die wichtig

sten späteren Beeinträchtigungen ihres Besitzstandes restitulrt.

<lc>) Dieses sollte, als gemischter Religion, abwechselnd einen

katholischen und evangelischen Bischof, den letzteren immer

«us dem Hause Vraunschweig - Lüneburg erhalten. I. r. 0.

Hrt. ,3. §. l— 8-
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alle übrigen geistlichen Territorien, welche in den Besitz der

evangelischen Partei gekommen waren, zugleich zur Aus

gleichung politischer Ansprüche in weltliche Territorien ver

wandelt <secularisirt), und einzelnen protestantischen Fürsten,

Häusern erblich überlassen (Ii.). Jene evangelischen Hoch,

stifter und Abteien nahmen übrigens, seitdem Bischof und

Kapitel der evangelischen Kirche beigetreten waren, bis auf

die Besetzung der Pralatur durch Wahl, und die Beibehal

tung der Kapitel, ganz die Eigenschaft eines weltlichen

Besitzthnms an; der .kirchliche Obere erhielt keine anderen

Rechte, als jeder andere evangelische Landesherr.

II. Das Reformationsrecht wurde als ein Recht, das

entschieden in der Landeshoheit enthalten sey (12), und

. (n) Dlrect traf dle Secularisatlon eigentlich nur die Hochstif-

ter Bremen, Verden, Magdeburg, Halbersiadt, Minden,

Camln, Schwerin, Ratzcburg und die Abtei Hersfcld. Al

lein bei den Stiftern Merseburg, Naumburg und Meißen

unter Kursächsischer , und Brandenburg, Havclbcrg und Lebus

unter Brandenburgischer Hoheit, trat das nebmllche Ver

hältnis indirect dadurch ein, daß sowohl das Kursächsische als

das Brandenburgische Haus uiiter Begünstigung der vogtei-

lichen Gewalt, die landesherrliche Administration dieser Stif

ter, nachdem sie refvrmirt worden waren, verschafft hatte,

mit der Regierungsgewalt zu verbinden gewußt hatte. Die

Domcavitel wurden bei beiden Arten der Sccularisation größ-

tentheils erhalten; doch nicht in Bremen, Verden nnd

Lebus. ....

(ll) I. ?. 0. ^rt. 5> §' 3o>! iüum — slstibus — vum jur«

ierritorii et »uperioritsti» vi vommu»! zier totlini imp«.

rium bsetenus usitsls prsii , «tism jus rekorms»<1i «ler»

eitiui» religio»«, competsl —
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selbst in Beziehung seines Umfimgs, im Sinn der katho«

tischen Partei (15), als ein Recht anerkannt, welches dem

Landesherrn die Macht gebe, Unterthanen einer anderen

Religion als der seinigen oder der von ihm eingeführten,

den Aufenthalt zu versagen (4.4). Jedoch wurde zugleich die

Ausübung dieses Rechtö in Hinsicht auf den bestehenden

Besitz mehrfach untersagt.

1) Den evangelischen Landesherrn wurde zwar ver

gleichsweise der ruhige Besitz aller in ihren Landern einge«

zogenen oder reformtrrcn geistlichen Güter und Institute

gesichert, den sie am Iten Januar 1624 gehabt hätten;

aber die, welche an diesem Tage in den Händen der katho«

liz) Nach den Vorgängen bei Bestimmung der Lehrvvrschrlfte»

zu Gunsten lutherischer oder calvinistischer Lehrmeinungen ,

hZtte man allerdings auch sagen können , nach den Grund

sätzen der evangelischen Rcligtonsvartei ; denn wenn jene

überhaupt gerechtfertigt werden sollten, hätte die Macht der

Landesherr« , Lehrvvrschriftcn zu geben , auf das Reform«-

tionsrecht gestützt werden müssen. Allein auf dieses sollten

sie nicht gegründet seyn, sondern auf die landesherrliche

Klrchengewalt, der man eine mir der evangklifchen Lehre im

Widerspruch stehende Ausdehnung gab.

(14) Auf die Note 12 angeführten Worte folgt: »e äuäum in

psce religiovis tslium slstuum sud^itis, si s religio»«

llomini terrilori! <Ii88enlignt, Kensücium emigrsnäi eon»

eessum — und noch deutlicher spricht Art. 5. Z. ZS.: yuoäs!

vvro sub^ilus, c^ui nee publicum oe« privatum snse rv»

I'igiovig exercitium a. lö!4 KsKuit; vel etism, izui post

publicatsm pscem , religionem mutgkit, sus sponts nii.

ßrsre voluvrit, sut s lerritorii ckomio« jusius

kuerit, liberum ei »!t — clisceäere —»
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lischen Partei gewesen wären, auch für die Zukunft ihrem

Reformationsrecht entzogen (15).

2) Einem Landesherrn katholischer oder evangelischer

Religion sollte fernerhin das Recht nicht zustehen , die Re

ligionsübung seiner Unterthanen änderet Religion ge

gen den Besitzstand, den sie in irgend einem Theile deS

Jahres 1624 gehabt hatten, zu beschranken (16). Den

Evangelischen wurde zugleich die Fortdauer ihrer kirch

lichen Einrichtungen nach jenem Besitzstand (17), und

den katholischen Bischöfen die Ausübung der geistlichen Ge-

richtbarkeit über die katholischen Unterthanen evangelischer

Landesherrn, sofern sie in jenem Jahre in Uebung gewe

sen (18), zugesichert.

8) In Hinsicht der Unterthanen, die nach diesem

Grundsatz, vermöge ihres Besitzstandes im Normaljahr

von 1624, kein wohlerworbenes Recht auf Religions

übung hatten, wollte der Friede, daß sie (sofern sie nicht

(15) I. ?- «. 4rt. S- §. 25. ,6.

(,6) Ebendas. Art. 5. §. Zi. Z2. Die Bestimmung erhielt

jedoch eine Beschränkung in Hinsicht der Oesterrcichischen

Länder, und einige Erweiterungen. Wergl. meine Rechts-

g e sch. B. 4> §- ö!4- S. 278.

(l?) Art. 5. §. ZI.: Subcliti — «Iii »!v« publicum »ive uri.

vstuni ^. L. eiercitium — dsbueruot, retinesiN itl — uns

eum snuoxis, Hustenu» ills äict« snn« eieroueruut. —

Lujusmocki snvers Ksdsotur iostitu^io Loosisloriorum ,

Ninisteriorum tsm sekolazticorum <zuam eocleslsslicorui«,

jus pstronslns sligk^u« simili« jurs —

(18) Ebendas. Art. 5. §. 48.
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zur Auswanderung genöthigt würden) geduldet, in ihrer

Hausandacht nicht gestört, und in bürgerlichen Ver

hältnissen nicht zurückgesetzt würden, auch ihnen ein kirch

liches Vegräbniß nicht versagt werden solle (19). Er er

klärte mithin alle Anwendung von Zwangsmciaßregeln, um

sie zum Uebertritt zu einer anderen Religion zu nbthigen,

oder von dem freien Bekenntnis) einer anderen als der Lan

desreligion abzuhalten, für unzulaßig.

4) Das Reformationsrecht eines Landesherrn lutheri

scher oder reformirter Confession, über Unterthanen der

entgegei/gesetzten , sollte sich für die Zukunft (20) auf die

Befugniß beschranken, einen Hofgottesdienst einzurichten,

und seinen Glaubensgenossen freie Religionsübung, für die

sie selbst den Aufwand zu bestreiten hatten , unwiderruflich

zu gestatten (21). Er sollte aber die bestehende öffentliche

(,y) Sbendas. §. Z4. Z5.

(zo) In Hinsicht des Austandes zur Zelt des WestphZlischcn

Friedens wurde auf die bestehende Verfassung jedes Landes

Verwiesen. l> l>. ^rt. 7. §. 1.: Lslvis »tstuum — ioter

se et cum sub<Ii!is suis conveutis «sei!», privilegiis, rs.

versslikus et äispositivnibus »Iiis, c^uibus cle religio»«

ejusljue e^ercitio et i»äe <1epen6entibu» , eujusc^uo loci

stslidu» et subckitis Kujus^ue vrovisum est, »slv» itiZein

cujusc^ue eonscientise libertsts.

<2I) I. ?. U. ^rt. 7. §. 2 : 8i vero slia^us vommunitss eve.

niente mutstionis cssu, Oomiui sui religiouem smpleis,

vetierit su« suintil «ercitium, eui krinceo» vel Oomi

»us s<I6ictus est, liberum est«, »iue relic^uorum praeju.

«lici«, et illuä iodulgere, s suc ce ss « ri K u» n«n s u.

ker e u<ium.
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Religionsübung nach anderer Confession, und die bestehen

den Kirchengcsetze und Ordnungen nicht verändern, Kir

chen, kirchliche Institute und Güter seinen Glaubensgenos

sen nicht zuwenden, unter dem Verwände weder eines lan

desherrlichen, noch bischöflichen, noch Patronatrechts oder

irgend eines andern Rechts, seinen Unterthanen Lehrer ei

ner andern Confession nicht aufdringen, überhaupt weder

direct noch indirect deren Religionsübung beeinträchtigen

dürfen. Zu mehrerer Sicherheit in Hinsicht dieser Unab

hängigkeit von dem persönlichen Einfluß des Landesherrn,

gab der Friede den Gemeinden selbst das Wahlrecht

ihrer Kirchen- und Schnldiener, welche, wenn ein Consi-

siorium oder Ministerium ihrer Religion vorhanden wäre,

von diesem, 'sonst von einem auswärtigen von den Ge

meinden zu bestimmenden, geprüft und ordinirt, uuo dam»

unweigerlich vom Ländesherrn bestätigt werden sollten (22).

Ueber die inneren Verhältnisse der evangelischen

Kirche stellte der Wesiphälische Friede keine selbstsiändigen

Bestimmungen 'auf; wo er sie berühren mußte, entnahm

er die Grundsätze, welche er anwendete, aus dem Kir

chenrecht, das sich bei den Evangelischen durch die Lehre

der Reformatoren und die Thätigkeit der Landesherrn bei

der Reformation entwickelt hatte (22").

Aus diesem floß der Grundsatz, daß l«ti den evange

lischen Stiftern das Didccsanrecht und die geistliche Gc-

' licht«

(2l) Cbenbas. §. l.

(«') Vergl. u»tcn Kap. 2. Abschn. l.

ll,)
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richtbarkeit sich auch nicht über die LandesgrZnzen erstrecken

solle (25); eine nothwendige Folge der Lehre., daß alle bi«

schdflichen Rechte, welche von den Protestanten nicht auS

de« geistlichen Beruf der Bischöfe abgeleitet wurden (24),

s» sich für Rechte der Staatsgewalt gehalten werden müß

ten, und diesen nur durch Verleihung des Staats zu Theil

»erden könnten.

<KZ) l. ?. O> ^rt. 48. : ^u, g!ove«si>um et tots Zu.

ki»äietio eeelesisiitlvs dum ovmiküs »uj« speeiebus, eontrs

^ugustsose Lovke8»i«vi» — »tstus eorum^ue «ubllit«8,

tsin iolvr LslKolieo» et ^. L. o^cki«t«5, c^usni

ivter ipso» soi«» ^ 6. »tstns, us^us evmposi.

t!»vem OKriitisnam clizsläii relig!«ni» «U8penss esto, et

ivtr» termino» territorii eui»5c^«e ju» Hoe«ess»uo> et ju.

ri,ckieti« eoeIe««»ti<!S ,e ovvtmest^

(,4) S> «den S. «4« «. f.

IS
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, / .. Dritter Abschnitt. ^

Verhältnisse der katholischen und der evangelischen

Kirche in Deutschland seit der Reformation bis

auf die neueste Zeit. - > -

Ii' . . ' . ! . -j"Z

Erstes Kapitel.

K a t h o l i s ch e K i r ch e.

I. Neueste Gesetzgebung über die Lehre und Dlsciplk»

d« katholischen Kirche durch daS Tridentinische

" Concilium.

(?. ösrvi) Ltorls öel voueilio ?ri6s»i!o«. Lonck. löl9 toi.

u. öft. Lateinisch ebendas. 162« kol. u. off.

8k«r«is ?all«v!o!»l lstorls 6ol eonvilio cki ?rellt«. Rom.

,656. 57. 2 Voll. kol. u. öst.

Die Decrete der Tridentinischen Synode «erden nach dem Abdruck

derselben bei L. lZ,««rtn«rL«rou» )uri8 «oclosissticKüstlioli.

«orum noviori», izuoö ver Kermsnism «btivet (8sl!8b»

I. ,797. 1'om. II. 1799, 2 Voll. 8 ) lom. I. ?sg. lZS

,oq. cittrt.

Die allgemeine Synode, welche nach der Absicht Kai

ser Karls V. die Wiedervereinigung der Protestanten mit

der katholischen Kirche zu Stande bringen sollte, wur

de von P. Paul IN. im J> 1542 nach Tricnt berufen und

am iZren December 1545 eröffnet. Die Evangelischen
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konnten sie nur fortmährend recusiren (1), da die Stirn«

mung der katholischen Partei keine Hoffnung gewährte,

daß es zu einer Vereinigung kommen könne, und die

Evangelischen der Entscheidung eines Concilinms,

daS unter dem Einfluß des Papstes stand, sich überhaupt

nicht unterwerfen konnten. Vermöge des letzteren wurden

die Lehren von dem Ansehen der Tradition, von dem Ge«

(1) Die Recusationsschriften , in welchen die Evangelischen lm

I. 1S46 die Gründe bekannt machten, weshalb sie auf dem

Trienter Concilium nicht erscheinen könnten, finden, sich bel

Hortleder a. o. O. Th. l. B. l. Cap. 47. S. 60« u. f.

Nach der Entwaffnung des Schmalcaldischen Bundes, in Folge

des Siegs Karls V. über den Aurfürsten von Saasen, schien

zwar der Kaiser eine Anerkennung der Synode erzwingen

zu wollen und zu können. Die Bestimmungen über die kirch»

liche Lehre und einige Einrichtungen, welche er als Vorschrift,

die bis zur Entscheidung des Concilil gelten sollte, im 1. 1548

bekannt machen ließ, späterhin das Augs bürg er Interim

genannt, wurden in einigen Ländern würklich eingeführt, und

ebenso fügten sich einige Reichsstände, scheinbar oder aus Ve°

sorgnlß, Gesandte und Theologen nach Trient abzuordnen.

Doch hatten noch keine Verhandlungen mit diesen begonnen,

und sie hatten, wie zu erwarten war, selbst wenig Hoffnung,

auch nur geHirt zu werden, als der Krieg, den Kurfürst Mo

ritz von Sachsen im I. >S52 gegen denKaiser begann, die Suspen

sion des Conciliums «eranlaßte, und der Passauer Vertrag die

Protestanten gegen gewaltsame Maaßrcgeln sicherte. Nachdem

die Synode im I. l5S2 wieder eröffnet worden war, beharr

ten die evangelischen Reichsstände bei der Mecusation. Diese

zweite Recusationsschrift findet sich bei Hvrtleder a. a.O.

Ilh. 1. B. 1. Eap. 47. S. 640 u.f. Das Augsburgtsche

Interim s. in der neuen Sammlung der Rcicheab-

schiede. Th. 2. S. 55« u. f.

IS..
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brauch und der Auslegung der h. Schrift, von der Rechr-

ferrigung, von der Zahl der Sacramente, dem Gebrauch

und der Bedeutung einiger derselben , von dem Meßopfer ,

der Priesterweihe und der Ehe, so bestimmt, daß sich künf

tig Niemand in seinen Vorstellungen über diese Dogmen

der Lehre der Protestanten nähern konnte, ohne unter das

Anathem der Synode zu verfallen, und somit eigentlich

erst eine der evangelischen Lehre entschieden widersprechende

Mallbensbestimmling der Römisch - katholischen Kirche fest

gegründet. Wie wenig eine solche bisher allgemein aner

kannt gewesen war, ergab sich bei den Verhandlungen und

der Entscheidung selbst, welche mancherlei Streit und Wi«

dersprüch nur durch Allgemeinheit oder Unbestimmtheit der

Ausdrücke beseitigte (2), und einen großen Theil der strei

tigen Lehren, ohne allen Beweis, für beständige Lehre der

Kirche erklärte. In Hinsicht der kirchlichen Einrichtungen

wurden allerdings mehrere Mißbräuche durch Verordnungen

der Synode verbessert, dabei aber weder den Forderunge«

der Kirche (Z) noch deu Wünschen der Regenten der katho«

<2) So begnügte sich die Synode in Hinsicht des Ablosses mlk

dem Ausspruch, daß die Kirche das Recht habe, ihn zu er-

theilen, olme zu erklären, welchen Nutzen er habe, und über

haupt ohne sich auf dessen Bedeutung einzulassen. Nur der

Ablaßkam wurde verboten. Sek. 21. 9. bei K»ert>

ner, 266. Sek. 2ö> Deer. 6« illäulßevtii«. eben«

das. PSA Z80.

<Z) Am sichtbarsten wurde dieß , als nach der Wiedereröffnung

der Synode seit i5ö2 auch die Französischen Bischöfe an dc«

Verhandlungen Theil nahmen; die Folge davon zeigte sich in
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lischen Partei (ch) genügt. Da die Synode beide Gegen,

stände, Lehre und Disciplin, zugleich verhandelte, so wur

den in den meisten öffentlichen Sitzungen, in welchen die

Synode als Plenarversammlung die in einzelnen Congre«

garionen unrer dem Vorsitz der päpstlichen Legaten vorbe«

reiteten Beschlüsse annahm, die Decrete in zwei Abtheilun«

gen gebracht; was über die kirchliche« Einrichtungen fest

gesetzt wurde, führt die Überschrift: veoretu» öe rekor-.

Bei den Beschlüssen über die Lehre wurden die

Resultate der Entscheidungen in «««au«» gefaßt, welche

jeden Andersleyrenhen mit dem Anathem belegten. Die

Synode beendigte ihre Verhandlungen in der fünfundzwan«

zigsten Sitzung am 4ten' December 1565 mit dem Gesuch

um Bestätigung ihrer sämmrlichen Schlüsse durch den.

päpstlichen Stuhl, welche Pius IV. am 26ten Junius 15«^

ertheilte, zugleich aber alle Commentarien , Scholien und?

Glossen darüber verbot, und vielmehr die, Interpretation

dem Römischen Stuhl ausschließend vorbehielt. Zur Auf

sicht über die Vollziehung der Decrete setzte er eine Eon-

gregation von Cardinälen nieder, welche zweifelhafte Fälle

an den Papst berichten sollte ; dl? Vollmacht dieser von»

der Weigerung der Talllcantsche» Älrche, die ReformationS»

decrete der Synode anzunehmen. S. Note 5.

(4) Das Verlangen, den Laken den Kelch beim Abendmal zu

verwilligen, mürbe dem Papst helmgestellt; Sols. 22, bet

Ssertovr, psg. 282. Das Gesuch, die Priesterehe zu ge.

statten, fand kein Gehör. Sek. 24. <üsn. y, ü« sser^m.

mstrimooii, ebendas. S. ZoS.
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Freist!« ivterpretum concilü l'ri^entivi wurde jedoch von

Pius V. (seit 1566) und Sixtus V. (seit 1585) etwas er

weitert. Obwohl die deutsche Kirche eben so wohl Ursache

gehabt hätte, die Anwendung der Tridentinischen Decrete

zu beschranken, als die französische, welche die Refor-

mationsderrete überhaupt nicht annahm, weil sie

den Freiheiten der Gallicanischen Kirche Abbruch thäten (5^,

ließ jene deren Bekanntmachung allenthalben geschehen.

Die Römische Curie sorgte auch dafür, den Sieg zu be

nutzen , welchen sie in einem Tbeike von Deittschland über

den Protestantismus erlangt hatte, und die katholischen

Länder fester als je an den päpstlichen Stuhl zu knüpfen.

Seit Karl V. hielt sich, wegen der Unterhandlungen, wel

che die Reformation ndthig machte, fortwahrend ein päpst

licher NuntiuS am kaiserlichen Hofe auf; die päpst

liche Mirwürkung bei der Einführung der Tridentinischen

Decrete wurde diesem aufgetragen, und der Geschäfte,

welche hies? veranlaßt?, waren so viele, daß er unmerklich

zn einer besonderen päpstlichen Behörde für Deutsch

land, zur Ausübung der päpstlichen Reservatrechte wurde.

Allmälich wurde eine solche zweckmäßiger eingerichtet. Die

katholischen Cantous der Schweizer Eidgenossenschaft lies,

scn sich seit 158V gefallen, daß ein päpstlicher NuntiuS

Mit delegitttzr, Gerichtbarkeit zur Ausübung der päpstlichen

Rechte fortwahrend in Lucern seinen Sitz nahm, dessen

Thätigkeit auch über einen Theil von Deutschland erstreckt

(öj ?y^r. <Io Nsros äi: oyncoräig »seorilotii et iinperü.

I^id. 7. Lax. 28. §. Z,
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wurde. Unter P. Clemens VIII. (1591—1605) wurden

neben den, Nuntius, der am kaiserlich«» Hofe blieb, solche

stehende Nuntiaturen mit einer Vollmacht jener Art („Fa«

cultäten") auch in Cöln und Brüssel eingerichtet. Die

Nuntien setzten sich vermöge ihrer Vollmachten allmälich in

den Besitz concurrirender Gerichtbarkeit mit den Bischöfen

und Erzbischöfen ; sie wurden statt der nach den Concorda-

ten in Deutschland zu ernennenden Commissarien bei Ap

pellationen nach Rom gebraucht; die Dispensationen, wel«

che man bisher in Rom gesucht hatte> wäre» von ihnen

«ach ihrer Vollmacht oder durch ihre Vermittlung leicht zu

erlangen; die Papste bestanden daher um so strenger a»tf

dem Grundsatz, daß alle Dispensationen von ihnen eingtt

holt werden müßten, welche nach dem canonischen Recht

nicht ausdrücklich zu den bischöflichen Rechten gezählt wur»

den, und verstanden sich auf das Gesuch der Bischöfe, ih

nen die Ausübung jenes papstlichen Reservatrcchts wenig«

siens durch Indult zu überlassen, nur in sehr beschränk»

tem Umfang zu dessen Gewährung (6). Die Reformation

hatte daher in Beziehung auf den katholischen Theil von

Deutschlai^d zur Folge, daß die Kirche mehr als je unfep

den unmittelbaren Einfluß des Römischen Stuhls gesetzte

und die Rechte der Bischöfe selbst gegen die Bestimmun«

gen der Concordate geschmälert wurden. Die Fürstencon«

(6) Vergl. (v. Weidenfeld) Gründliche Entwicklung der Dispens»

und Nuntiaturstreltigleiten. 1788. 4. F. K. v. Moser Ge

schichte der päpstlichen Nuntien in Deutschland. Fr«nlf. u.

. Lelpz. ,?88. 2Vdi7 8. '
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cH»dale kamen, ohngeachtet sie cheilweise miwendb« ge

blieben waren, gänzlich in Vergessenheit.

«. Wissenschaftliche Ausbildung bei Episkopalst

stems, und Resorm der Kirchenverfassnug. im

Oesterrelchische!» Sta^at.

In den Bestimmungen, welche die Cosinitzer Synode

sber die Stellung des Papstes ausgesprochen und die Bas

ier Synode wiederholt hatte, tag bereits der Keim eines

von dem System der päpstlichen Curie wesentlich abwei

chenden KilchenrechtS, das feie dem Ende des l7te»I<chr-

Hunderts wenigstens wissenschaftlich allmälich ausgebildet

wurde. Selbst in den kirchlichen Einrichtungen erhielt es,

p weit es durch Einwürkung des Staats geschehen konnte,

in eiuzeluen tänderu Eiustuß.

In so fern dieses System sich den Grundsätzen der

katholische» Küche vor der Einführung der falschen Deere«

talen anschließt, indem es den Bischöfen die Rechte viudi-

eirt, welche sie zu jener Zeit besaßen , den Primat des

Papstes aber, seinem Wesen nach, auf eine zu bestimm

tem Zweck, Erhaltung der Einheit der Kirche, ange

ordnete höchste kirchliche Gewalt beschränkt, wird es ge

genwärtig allgemein mit dem Namen deS Episcopal-

systems passend bezeichnet.

Die Grundlage desselben wurde schon in den Strei

tigkeiten, welche Ludwig XIV. gegen Ende des sieben

zehnten Jahrhunderts, allerdings nicht über die Frei



Cap. t. Katholische Kirche. 297

Helte» seiner Kirche (1), mit Papst Jnnocentlus XI. führte,

als ErklärmH einer Versammlung der französischen Bischöfe

Mer die Kirchengemalt ausgesprochen (2). Nach dieser er

streckt sich die päpstliche Gewalt nur über geistliche und 'ur

Seligkeit gehörige Dinge, nicht über weltliche und zeitliche.

Die vollkommene Gewalt deö Papstes (pknituäo poleststis)

ist nur in dem Sinn der Schlüsse der Costnitzer Synode,

besonders mit Berücksichtigung ihrer Erklärung über die

Rechte der allgemeinen Kirchenversammlungeu zu verstehen.

Der Gebrauch dieser apostolischen Gewalt muß durch die

allgemeinen von jenen gegebenen Kirchengesetze und die be-

sonderen Einrichtungen einer Nationalkirche gemäßigt wer

den. Bei dem Urtheil über Glaubenssachen hat daher der

Papst einen Hauptantheil, und seine Verordnu,u.en gehen

alle Kirchen an; das Urtheil desselben ist aber nicht unver

besserlich, wenn nicht die Uebereinstimmung der Kirche hin

zu kommt.

Zwar wurde die Französische Geistlichkeit durch den

päpstlichen Hof späterhin vermocht, die Erklärung zuxück-

(1) Der Strett selbst betraf bek seiner Entstehung das Aecht

der Regalie (Is Rogsle), d. h. die Befugnlß des Königs,

während der Erledigung eines Visthums über dessen Ein

künfte zu verfügen, und Klrchenxftünden zu besetzen. Vergl.

Schrickh Ktrchengefch. seit der Rcfvrmot. Th. s. S. ZZ7

».f.

jz) Hustuor proposltiones cteri Lalücav! , s. 1682. ». Olvri

Lallicälli ck« potogtst« ecclvsisstics öoclsrsti«. Bei L,

L«5»u«t <lvk:ii»io klovlsratioilis cleri Ksllicsui (I^uxemb.

i7Z«. Z Vall. 4.) lom. l. i>«S- XXI
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zunehmen (Z); allein die Grundsätze, welche ein sehr großer

Theil derselben hegte, wurden dadurch nicht verändert.

Die nehmlichen, mehr oder weniger vollständig ausgespro,

ck'^k, wurden allmalich auch in anderen Landern öffentlich

bekannt gemacht und nach und nach weiter ausgebildet.

In Deutschland trug zu ihrer Verbreitung das Ansehen

sehr viel bei, welches die Schriften des Niederländers

van Espen seit dem Anfang des 1«ten Jahrhunderts er

langten (4); eine weitere Ausbildung erhielt das Episco-

palsystem aber durch die Untersuchungen des Trierischen

Weihbischofs von Hontheim (5) und die Schriftsteller,

die unter dem Schutz der Kaiserin Maria Theresia und

Josephs II. in Oesterreich öffentlich auftraten (6). Die

historischen Untersuchungen, durch welche das Cpiscopal-

svstem begründet werden mußte, führten besonders die letz,

(Z) S. Il!sko!rv Zu är«!t «velssisstl^uo trkmc»!s. ?«m. II.

psg. Z14.

(4) Xogcri IZoroKsriN vsn Lspen (gcb. 1646, s 1726)

jus ecclesisstivum univorsuni uoiliernse lli«e!pli»ae. L«I«n.

l7°! u. ist. Auch in dessen ln mehreren Ausgabe» erschiene

nen Werken.

(5) Unter dem angenommenen Namen: Justin«» ?«dro-

nius ü« statu «cclvsis« «t legitim» votvststv liomkmi z,c>ll.

tilicis, RuIIioni et krsnook. 176Z. 4.; ibid. 17ÜZ. 4.

(6) ksuli ?«s. cke liiegger (geb. I7«5, j- 1775 ) >nst!tu.

t!«n«s jurisprullonlis« oe«Ies!s8tlcii«. ?. I — IV. ViniloK.

17SS— 1?7>' S-z «I. 2. 1777. I. V. Evbcl, Was ist der

Papst? Wien 1782. 8. tzbenders.. Was ist ein Bischof?

Edendas, 1782. ».
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teren (7) auch auf richtigere Ansichten über das Verhält-

niß der Kirche zum Staat, wodurch das System des Kir«'

chenrechts, welches sie entwickelten, auch in dieser Bezie

hung von de» Grundsätzen der falschen Decretalen und der

auf diese gebauten späteren päpstlichen Gesetzgebung abwei,

chend wurde. Von einem göttlichen Recht des Clerus aus

Unabhängigkeit vom Staat war bei ihnen nicht mehr die

Rede; der Gerichtsstand der Geistlichen erschien der Ge

schichte gemäß als Privilegium der weltlichen Obrigkeit.

Diese Grundsätze wurde» allmälich Ueberzeugung des größ

ten Theils der deutschen Geistlichkeit. Daher wurden die

Reformen, welche Joseph II. in dem kirchlichen Znstand

seiner Monarchie vornahm, fast allenthalben mit dem größ

ten Beifall aufgenommen, obwohl bei manchen Vcrfügun,

gen der Mitwirkung der Bischöfe weniger Raum gelassen

wurde, als mit den Grundsätzen der Kirchenverfassung ver

einbar war. I» Beziehung auf die Verhältnisse der Oe-

sterreichischen Kirche gegen den päpstlichen Stuhl wurde

die Inriödiction der Bischöfe über die geistlichen Orden

hergestellt, und diesen die Verbindung mit auswärtigen

geistlichen Oberen untersagt. Die Dispensationen sollte»

künftig bei den Bischöfen und nicht mehr bei dem NuutiuS

gesucht werden; die Recurse von den geistlichen Landcsge-

richten nach Rom wurden beschränkt, die Bekanntmachung

 

(7) Doch erkennt z. B. auch schon van Espen den Ursprung

des befreiten geistlichen Gerichtsstandes aus der Verleihung

des Staats, mithin die Vefugnlß des letzteren, ihn auch

durch Staatsgesetzc zu beschränken.
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aller päpstliche» Verfügungen an die landesherrliche Ge

nehmigung gebunden. Die Verleihung der dem Papst re

servieren Pfründen in den Italiänischeu Besitzungen des

Kaisers gieng durch ein verglichenes Indult auf den Letz,

teren über. In Beziehung auf die inneren Verhältnisse

der Kirche selbst war die Ausdehnung, welche Joseph sei»

nen landesherrlichen Rechten gab, weuig von der Gewalt

verschiede», welche die Reformation in die Hände der

evangelischeu Landesherrn gebracht hatte. Er hob eine

bedeutende Anzahl von Klöstern auf, und bildete aus ih

ren Fonds eine „Religions-Casse", deren Einkünfte zur

Dotatio.« neuer Pfarreien und Caplaneien verwendet wür

ben,; er gab einer großen Anzahl frommer Stiftun

gen eine zweckmäßigere Bestimmung; er sorgte unmit«

telbar für die Verbesserung des belehrenden Theiles des

öffentlichen Gottesdienstes und für die Bildung der Geist»

lichkcit (K>.

Von dem Kaiser aufgefordert (3) traten im I. 1786

auch die deutschen Erzbischdfe zu Bad Ems zusammen, um

zu berathen, wie in Deutschland überhaupt die Bischöfe

und Metropolitane die Rechte wieder erlangen möchten.

(8) Vergl. Geschichte der Römisch . katholischen Kirche unter der

Regierung P. Pins VI. von P. PH. Wolf. Zürich 1793—

, l8°2. 7 Bde. 8.

(9) Die Veranlassung gab hle Errichtung einer neuen stehenden

Nuntiatur zu München, über welche die Erzblschöfe dem,

Kaiser ihre Vesorgnlsse mltthetlten. «3- Schrick!) Klrcheu-

gesch. seit der Reformat. V. 6. S,. 5°l u. f.
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welche iljnen widcllechtlich entzogen worden wären. Die

Resultate ihrer Verhandlungen wurden in eine Pun-

«tativn zusammengefaßt (10). In dieser sprachen sie

ihre Ansichten über die in Deutschland zu jenem Zweck zu

treffenden Maaßregeln durchaus im Geist des Episcopal-

systems aus. Sie bezeichneten den päpstliche» Primat als

eine zwar von Christus eingesetzte Gewalt, aber sprachen

demselben alle Richte ab , welche nicht in den ersten Jahr«

Hunderten damit verbunden gewesen. In Gemäßheit der

ursprünglichen Beschaffenheit der bischöflichen Gewalt dran

gen sie daher auf die Beschrankung der Recurse nach Rom,

Aufhebung aller von den Päpsten ertheilten Exemtionen

von der Didcesanjurisdiction, Ausschließung der päpstlichen

Nuntien , sofern sie vorbehaltene päpstliche Rechte ausüben

sollten, und auf die Anerkennung des Dispensationsrechts

als einer in dem Diöcefanrecht enthaltenen Gewalt.

^ Da der Kaiser sich bereit erklärte, zur Reformation

der katholischen Kirche in Deutschland im Sinn dieser

Grundsätze mitzuwürken, sofern zuvörderst eine Vereini,

gung hierüber, auch mlt den Reichsständeu, über deren

länder sich die bischöflichen Sprengel erstreckten, und mit

den Bischöfen selbst zu Stande gebracht werden könnte, ft

hieng das Gelingen diestr Unternehmung vornehmlich von der

Mitwürkung der Bischöfe ab. Bei dem größeren TtM der

letzteren fanden aber die Ansichten der Erzbischöfe' keine

(io) Resultate des Emser Congrcsses, von den vier deutschen

CrMchöfen unterzeichnet u. s. w. Franks, u. Lelpz. l?8/. 8.



302 V. I. Abschn. III. Beide Kirchen seit d. Reform.

günstige Aufnahme, weniger in Folge einer bestehenden

Ueberzeugung voll der Rechtmäßigkeit des päpstlichen Pri

mats in stiner nexcren Ausdehnung, als durch die Besorg-

niß, daß die Refonn zur Erweiterung der Menopolitan-

gerechtsame und zur Beschränkung der Didcesanrechte den

Erzbischdfcn gegenüber führen werde. Weitere Verhand

lungen fanden daher nicht statt; die Ansichten der ersten

deutschen Bischöfe dienten nur zum Zeugniß, daß die

Stellung der Römischen Curie schwieriger geworden, als

vordem.

M. Verändertes Verhältnlß der katholischen Kirche

selt dem Jahr ,8o3.

Nach der Abtretung des linken Rheinufers an Frank

reich durch den lüneviller Frieden vom 9ten Februar 1301

wurde der größte Theil der rcichsunmittclbarcn Besitzungen

der katholischen Kirche durch die Verfügungen des Reichs

deputationsschlusses vom 25ten Februar 1803 (1) zu welt

lichen Territorien gemacht, und den weltlichen Fürsien als

Entschädigung für verlorene Lander überlassen. Das kirch

liche VerhÄtuiß der deutschen Bischöfe und ihrer Kapitel

wurde dadurch zwar unmittelbar noch nicht geändert; sie

verloren nur die Rechte, welche sie vermöge der mit dem

Stift verbundenen Landeshoheit besessen hatten, und ihre

l>) Er wurde durch ein Relchsgutachtcn «om 24tcn Mirz und

durch ein kaiserliches Matificatlonsdecret vom «Neu April i8o3

zum Reichsgesetz erhoben.
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bisherigen Einkaufte, an deren Stelle eine lebenslängliche

Pension trat; die Didcesaneinrichtung blieb einstweilen in

ihrem bisherigen Zustand, bis sie auf eine reichsgesetzliche

Weise eine neue Gestalt erhalten würde (2). Allein. M

die Dauer konnte für die Negierung der katholische» Kirche

nur durch neue Dotation der Bisthümei und ihrer Ka

pitel gesorgt werden, mit welcher nothwendig auch eine

neue Didcesaneintheilunq verbunden seyn mußte. Die al

tere, obwohl ursprünglich in Dcmschlcmd, wie anderwärts,

nach der politischen Eintheilung des Landes gebildet, hatte

schon durch die Auflösung der alteren deutschen Provincial-

verfassung und die Entstehung der Landeshoheit allen Zu

sammenhang mit jener verloren; da nach den neuesten

Territorialveränderungen die Verpflichtung zur Dotation

«euer Bisthümer nur nach dem Maaßstab des Bedürfnis

ses jedes Landes uud der Größe des geistlichen Guts ab

gemessen werden konnte, das demselben zugefallen war,

so konnten sich die neuen Gränzen der Dibcesen um so

mehr nach den. politischen richtend /

(I) R.D.S. V. z8o2. §. 6l.: Die Regalien , bischöfliche Do-

maluen, domkapitelische Besitzungen und Einkünfte fallen

dem neuen Landesherr» zu. (Wergs. §. 24.: Alle Güter der

Domkapitel werden den Domainen der Bischöfe einverleibt,

«nd gehen mit den Bisthümer« auf die Fürsten über, denen

diese angewiesen sind. —) §..5,.: Die erz- und bischöflichen

Dlocesen aber verbleiben in ihrem bisherigen Zustande, bis

eine andere Dtocesancinrichtung auf reichsgesetzliche Art ge

troffen scvn wird, wovon denn auch die Einrichtung der künf

tigen Domkapitel abhängt., ' .
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Neben der Secularisatlo» der geistlichen Territorien

selbst gestattete der Reichsdeputationsschluß den weltlichen

Reichsständen, nicht nur in jenen selbst die Güter sämmt»

licher landsaßiger (3) Stifter, Abteien und fundirten Klo

ster, zur Bestreitung des Aufwandes für kirchliche und dsi-

fentliche Anstalten und zur Erleichterung ihrer Finanzen

einzuziehen und die?« Institute aufzulösen (4), sondern

dehnte diese Bestimmung selbst auf die alten Besitzungen

der weltlichen Reichsstände aus. Diese Verfügungen bil

deten hiernach eine Ausnahme von einer anderen Verfü»

guug

(3) Ein Theil dieser Institute war auch unmittelbar zur Eut.

schadigung einzelner weltlicher Rcichsstinde verwendet worden.

<4) «X. T>. T. v. >8o3. z. 35.: Alle Güter der fundirten Stifter,

Abtelen und Klöster, in den alten sowohl «ls in den neuen Vi»

sltzungen, katholischer sowohl als Augsb.Confesslons-Verwand-

ten, mittelbarer sowohl, als unmittelbarer, deren Verwendung

ln den vorhergehenden Anordnungen nicht förmlich festgesetzt

worden ist, werden der freien und rollen Disposition der rti

spectlven Landesherren, sowohl zum Behuf des Aufwandes für

Gottesdienst , Unterrichts - und andere gemeinnützige Anstal»

, ten, als zur Erleichterung ihrer Finanzen überlasse», unter

dem bestimmten Vorbehalte der festen und bleibenden Aus»

stattung der Domkftchcn, welche «erden beibehalten werden,

und der Pensionen für die aufgehobene Geistlichkeit ^>. §. 4l>:

Die Säcularifttion der geschlossenen Frauenllöster kann nur

im Einverständnlß mit dem Dlöccsanblschvfe geschehen. Die

Mannsklöster hingegen sind der Verfügung der Landesherren

oder neuen Besitzer unterworfen, welche sie nach freiem Be:

Neben aufheben oder beibehalten können. Beide Gattungen

können nur mit Einwilligung des Londesherrn oder neuen

Besitzers Novitzen aufnehmen.

(5)
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gung des Dcputationsschlusses, durch welche den Untertha«

neu in sammtlichen Entschädigungsläudern zugesichert wur-

de, daß die Religionsübung unverändert und jeder Reli«

gionöpartei der Besitz und Genuß ihres Kirchen - und Schul«,

fonds bleiben, dem Landesherrn jedoch freistehen solle,

andere Religionsverwandte zu dulden, und ihnen den vol

len Genuß bürgerlicher Rechte zu gestatten (5).

Die Ausführung der vorbehaltenen neuen Organisation

der katholischen Kirchenregierung übernahm nach der Auf

lösung der Reichsverfassung im I. 1806 weder der Rhei

nische Bund, noch auch, nachdem der deutsche Vuud seit

dem 8ten Iunius 1815 sich constituirt hatte, der letztere in

seiner Gesammtheit. Der deutsche Bund nahm überhaupt

keine Bestimmungen über die Religionsübung und die kirch

liche Verfassung der einzelnen deutschen Länder in sein er«

sles Grundgesetz, die deutsche Bundesacte, auf. Er be

gnügte sich, in Beziehung auf Verfügungen in Religions«

fachen, welche künftig Gegenstand seiner Verathuug wer-

(5) R. D.S. v. ,8c>3. §. 63.: Die bisherige Religionsübung

eines jeden Landes soll gegen Aufhebung und Kränkung je»

der Art gesichert scyu ; insbesondere jeder Religion der Ve°

sitz und ungestörte Genuß ihres eigenthümllchen Hirchenguts,

auch Schulfunds nach Vorschrift des Westphälischen Friedens

ungestirt verbleiben; dem Landesherr« steht jedoch frei, an

dere Religionsverwandte zu dulden, und ihnen den «ollen

Genuß bürgerlicher Rechte zu gestatten. §. 65.: Fromme

und milde Stiftungen sind, wie jedes «privateigenthum, z»

conserviren, doch so, daß sie der landesherrlichen Aufsicht

und Leitung untergeben bleiben.

I. 20
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den könnten, gleich dem Westfälischen Frieden, die Ent,

scheidung durch Stimmenmehrheit auszuschließen (6), und

den Grundsatz festzustellen, daß die Verschiedenheit der

christlichen Religionsparteien in den Bundesstaaten keinen

Unterschied in dem Genuß der bürgerlichen und politischen

Rechte begründen solle (7). . .

Da die Errichtung neuer Bisthümer zu den päpstlichen

Reservatrechten gehört, so blieb es hiernach den einzelnen

deutschen Staaten überlassen, wenn sie in dem Falle »raren,

in Folge der durch den Deputationsschluß eingetretenen

Verhältnisse der katholischen Kirche die geistliche Regierung

neu zu organisiren, deßhalb einzeln mit dem päpstlichen

Stuhl in Unterhandlungen zu treten. Vermöge der Terri

torialveränderungen seit dem 1. 1803 traf dieß vornehmlich

die Regenten evangelischer Religion (8), welches auch auf

die Form der Vereinbarungen Einfluß hatte. Mit V a iern

(6) Vundesacte v. 8ten Iun. i8>5. Art. 7 : W» es auf Annah

me oder Abänderung der Grundgesetze, auf organische Vun-

deselnrlchtungen , auf jur» «lnßulorum oder Ncliglonsange-

legenheiten ankommt, kann weder in der engeren Bundes

versammlung, noch in rien» ein Beschluß durch Stimmen

mehrheit gefaßt werden.

(7) Ebenda^ Art. 16.: Die Verschiedenheit der christlichen Ne»

l!gionsp«teten kann in den Ländern und Gebieten des deut

schen Bundes keinen Unterschied in dem Genuß der bürger

lichen und politischen Rechte begründen.

(8) Doch ist das Baltische Concordat nicht tle einzige neuere

Uebereinkunft einer katholischen Regierung mlt dem Papst.

Nach v. Droste-Hülshoff (Grundsätze des Kirchenrechts

Th. l. Münst. 1828. 8. S. 114.) sind mlt diesem auch von

dem Oesterreichlschen Hofe Verträge geschlossen , welche sich
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schloß der papstliche Stuhl ein förmliches Concordat am

bten Januar 1817 ab, welches außer dem Hauptgegenstand

der Verabredung, der Einteilung des Königreichs in Diöcc-

sen und Provinzen, auch mehrere Bestimmungen über kirch

liche Einrichtungen und die Verhältnisse der Kirche zum

Staat enthält. Die Verträge, welche andere deutsche Staa

ten mit dem Papst geschlossen haben, sind bis jetzt nicht

öffentlich bekannt gemacht worden; in Gemäßheit derselben

wurde aber die. Errichtung und Dotation der Erzbistümer

und Visthümer, welchen ihre katholische Unterchcmeu künf

tig unterworfen seyn sollten, so wie die Organisation der

Capitel, und die Art der Besetzung des bischöflichen Stuhls

und der Capitel, durch päpstliche Bullen ausgesprochen,

und dies« sind mit landesherrlicher Bestätigung publicirt

worden. Dergleichen wurden unter dem löten Julius 1821

für Preußen, 26ten März 1824 für Hannover, iLten

August 182 l und 11. April 1827 für Wü r t e m b> rg, B a d e n,

beide Hessen, Nassau, Meklenburg, die Sach

sischen Herzogtümer, Oldenburg, Waldeck und

die freien Städte Frankfurt, Lübeck und Bre

men (9) erlassen (10). '

«uf Italien, Tirol und die Südosierrcichlschen Visthümer

beziehen, aber nicht firmlich bekannt gemacht worden.

<9) Nach von Droste-Hülshoff«. a.O. hat jedoch Sachsen«

Hlldburghausen an den Verhandlungen keinen Antheil genom

men, u»d Waldeck, obwohl es in der Bulle genannt lst.

ist zurückgetreten; Hamburg dagegen, obwohl es in dieser

nicht erwähnt ist, ist beigetreten.

(l°) Sämmtliche hier erwähnte Urkunden sollen in dem Anhang

des zweiten Bandes abgedruckt werde».

20..
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Die neue Organisation der katholischen Kirche, welche

dadurch begründet wurde, ergiebt, daß die evangelischen

Regenten Deutschlands die öffentliche Rcligionsübung ihrer

katholischen Unterrhancn allenthalben weiter ausgedehnt ha

ben, als ihre staatsrechtliche Verpflichtung vermöge des

bisherigen Besitzstandes reichte, und in Hinsicht der Do

tation der neuen Institute jede Forderung, welche an sie

gemacht werden konnte, befriedigt haben.

Zweites Kapitel.

Evangelische Kirche.

l. Die Evangelische Kirche unter Landesherren

katholischer Religion.

Alle Grundsätze, welche die Reformatoren über die

Verhältnisse der Kirche zum Staat und über die Kirchen

verfassung ausgesprochen hatten , bezogen sich auf die da

malige Stellung der evangelischen Kirche in Deutschland;

sie setzten daher ihr Bestehen unter ein^m^^n^sherrn

evangelischer Religion voraus. Welche Rechte sie

einem katholischen Landesherrn gegenüber ansprechen könne,

entwickelte sich erst allmälich durch das deutsche Kirchen-

staarsrecht.

Zur Zeit des Religionsfriedens gab es zwar schon

evangelische Unrerthanen unter katholischen Landesherren,
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allein noch ohne geordnetes kirchliches Verhältnis). Eine

Bemühung, ihnen ein solches zu verschaffen, und die Ein

richtungen, die unter einem katholischen Landesherrn statt,

finden sollten, nach den Grundsätzen der evangelischen

Kirche festzusetzen, wäre nach der damaligen Stimmung

der katholischen Religionspartei vergebens gewesen; der

Religionsfricde berührte daher diese Frage überhaupt nicht.

Der Westphalische Friede konnte sie nicht umgehen,

da die kirchlichen Einrichtungen , welche die evangelischen

Uuterthanen im Normaljahr von 1624 gehabt hatten, zu

den Rechten gehörten, welche er ausdrücklich (oben S. 236)

sicherte, überdieß auch die Lage der Evangelischen in ein

zelnen Landern <1) zu einer besonderen Vorsorge für das

li) Vornehmlich dle Lage her Evangelischen im Fürstentum

Hildeshelm. Da das sogenannte größere Stift schon vor, de«

Reformation unter Braunschweigische Landeshoheit gekommen

war, so hatten dle Evangelischen in diesem Landcsrhell eine

kirchliche Einrichtung, wie sie damals in allen evangelischen

Ländern statt fand: sie standen unter dem Consistorlum zu

Wolfenbüttel. In dem kleineren Thell des Stifts, welchen

der Bischof zur Zeit der Reformatio» allein besaß / hatte

dieser zwar auch die Verbreitung der evangelischen Religion

nicht ganz verhindern können ; aber zu einer kirchlichen Or

ganisation war es hier nicht gekommen. Nachdem das Haus

Vraunschwelg im I. iü^3 gcndthigt worden war, das größere

Stis." wieder «n den Bischof abzutreten, suchte der Westpha

lische Friede namentlich in Beziehung auf dieses und ähn

liche Verhältnisse das Fortbestehen eines eigenen protestan

tischen Couslstoriums und damit dle Ausschließung der geist

lichen Gerlchtbarkeit des Bischofs zu bewürten. Vergl. I. I.

Moser von der Laudcöhohcit im Geistlichen S. ?53 ». f.
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Fortbestehen derselben aufforderte. Wie immev, wo der

Westphälische Friede die inneren Verhältnisse der evan,

gelischen Kirche, berührte (s. oben S. 288), hatte derselbe

die bestehende evangelische Kircheuverfassung vor Augen,

und schloß seine Bestimmungen an die Grundsätze des

evangelischen Kirchenrechts, so weit es damals ausgebil,

det war, an. Da man sich schon daran gewöhnt hatte,

den provisorischen Zustand, in welchen die evangelische

Kirche gekommen war, als dauernde Einrichtung zu be

trachten, und Niemand daran dachte, die Verwaltung der

bischöflichen Rechte durch Consistonen, unter der Aufsicht

und höheren Leitung des Landesherrn, durch Bischöfe er

setzen zu wollt», so sprach der Friede den Grundsatz aus,

daß die evangelischeu Uncerthanen, welche im Entschei,

dungsjahr im Besitz gewesen, sich ihre Kirchen - und Schul

diener und ein Consistorium zu bestellen, dabei gelassen

wfrden sollten (2). Hiermit sprach er dem katholischen

Landesherrn alle Kirchengewalt Uer^ihre evangeli

schen Untertanen ab, sofern darunter die Rechte begriffen

seyn sollten, welche die Evangelischen zu der rechtmäßigen

bischöflichen Gewalt zählten. In Hinsicht der Rechte,

ll) Dleß sagt ausdrücklich Art. 5. §. 3>. des Osnabrücker Frie

dens (vergl. oben S. 28b Note 17), und wen» hiermit Art. 5.

§. 48. verglichen wird, so bezeichnet in dem letzteren der Aus

druck: „evangelische Unterthanen, welche die geistliche Gericht-

barkeit anerkannt haben", nichts Anderes, als im Gegen

satz jener die Unterthanen, welche damals diese kirchlichen

Einrichtungen nicht hatten. Dieß bemerkt auch schon Moser

a. a. O. S. ?5y.
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welche sie aus der Landeshoheit ableiteten, entschied diese

Friedensbestimmung wenigstens, daß auch auf diese der

Landesherr keine Ansprüche habe, so weit nach dem Be-

sitz stand jener Consistorien ihnen die Ausübung der

geistlichen Gerichtbarkeit im Sinn des canonischen

Rechts zukomme. Nach dem damals gewöhnlichen Um

fang des Wirkungskreises der Consistorien (s. oben S. 254)

wurde dadurch in der Regel die landesherrliche Gerichtbar

keit in Sachen, welche das kanonische Recht zu den osusis

«oclesiasticis zählte , ganz ausgeschlossen. Wäre der Be

sitzstand beschränkter gewesen, so entschied über die Frage,

in wie weit sie dem Landesherrn zukomme, eine andere

Bestimmung.

Evangelische Unterthanen katholischer Landesherrn nehm«

lich, welche im Entscheidungsjahre die geistliche Ge

richtbarkeit anerkannt hätten, sollten dieser in den Sa

chen mncrworfcn seyn. welche die Augöburgische Con-

fession in keiner Beziehung beträfen (Z). Die dabei hin

zugefügte Bestimmung, daß auch bei Gelegenheit eines

Rechtsstreits nichts von den Evangelischen verlangt

werden dürfe, was mit der Augsbnrgischen Confession im

Widerspruch stehe, bezeichnete zugleich, daß der Wcsiphä-

<Z) l. I>. V. ^rt. 5. §. 48. : Lstliolicoi-um ^ugustsnn« con-

session! g^llivti Statu» provincislvs et sukciiti , ljui svn«

16:4 vcelLzIsstlcain jurlslüclioovm ggnoverunt , in i!s es»

»!Ku>! mu,Io 6ict,io juris^ictioni subslnt, c^u! Hugustsngni

evusessliinvin nullstonus concernunt, mo6o ivs» «cos.

»iove pro««, »u» nibil injungntur^ugustsusv <:«»s«»»i«.

»i vol eon»ci«i>ti<>l: rvpuzvsn«.
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lisch« Friede unter der geistlichen Gerichtbarkcit nichts An«

dercs verstehe , als die zurisclicti« ecolesissti«» voiitenko«»,

welche die Evangelischen aus der Landeshoheit ableiteten.

Eben dicß folgte zugleich aus einer Bestimmung über die

Rechte evangelischer Obrigkeiten über katholische Untertha-

nen; wo diese nach dem Eittscheionngsjahr nicht auf eine»

besonderen Gerichtsstand vor einem katholischen Bischof An

spruch hatten, nud so weit der Besitzstand des Letzteren in

Ansehung der Ausübung des Diöcesanrechts nicht reiche,

sollte das Nchmliche von dem Recht der evangelischen

Sbrigkcit gelten, was der katholischen über ihre evangeli

schen Uncerthanen zugesprochen wurde (4).

Durch diese Bestimmungen und durch die ausdrückliche

Verfügung, daß die evangelischen Unterthanen in Sachen,

welch« die Augsburgische Confession betrafen, der geist

lichen Gerichtbarkeit nicht unterworfen seyn soll

ten, wurde dagegen auch für den Fall, daß sie sich ein

Consistorium selbst zu bestellen nicht berechtigt waren, dem

katholischen Landesherrn alle Gewalt, über Lehre oder

Liturgie etwas zu bestimmen, in dem Umfang, in wel

chem die Reformatoren jene zu den bischöflichen Rechten

zählten, durchaus abgesprochen.

(4) Auf die Worte in der vorstehenden Note 3. folgt: Loöem

«lisin jure ^ugugtsnso cousessionis insgistrsluum cslkoli.

ci silkclit! conscsntur) in^uo Iios , <zu! snn« 1614 puKIi»

cnm roligion!« cgtl,»liese eiorcitium usbuerunt, jus 6i«s»

«vssnuin, c^ustenus Lp!«c«p! illuü <!ieto »va« ^uivt« in

««» exsrcu«runt, »slvum est«.
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Evangelische Unterthanen, die sich nach dem Normal-

jahr keine höhere Behörde zur Ausübung dieser bischöflichen

Rechte bestellen durften, blieben mithin nach dem West-

phälischen Frieden einzelne, lediglich ihrer Autonomie

überlassen«, Gemeinden, ohne äußere Verbindung unter

einander und ohne gemeinsames Kirchenrcgimcnt. Aus

der Analogie der Bestimmungen , welche der Wesiphälische

Friede über das Verhältnis; der Lutheraner und Reformir-

ten (oben S. 287) aufstellte, ließ sich herleiten, welche

Rechte dergleichen Gemeinden nach dem deutschen Kirchen-

siaarsrccht anzusprechen hatten. Denn jene stellten für den

Fall, daß der Landesherr keine Gewalt in den Sachen ha

be, welche die Lehre und Liturgie betrafen, die Gemeinde

aber auch keine Behörde habe, welche die bischöflichen

Rechte ausübe, den Grundsatz auf, daß diese ihre Geist

lichen selbst wählen, und von einem auswärtigen Consisto-

rium oder Ministerium ihrer Religion prüfen und ordiniren

lassen dürfe. Diese Entscheidung konnte auf nichts Ande

res gegründet scyn, als auf die natürlichen Antvnomie-

rechtc einer Gemeinde ohne ausgebildete kirchliche Ein

richtungen; indem der Westphalische Friede diese in Bezie

hung auf ei» bestimmtes Verhälrniß anerkannte, sprach er

sie norhwcndig auch für jedes andere analoge Verhältnis)

aus, wo in Ermangelung kirchlicher Einrichtnngen auf

solche Rechte zurückgegangen werden mußte. Auf diese

Erklärung führen überdieß auch die Bestimmungen, welche

der Westphälische Friede über das Recht evangelischer Un

terthanen aufstellte, wo sie nicht einmal einen eingerichte

te» Privatgottesdienft als Gemeinden haben dürften, so»«
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dem auf HauSandacht beschränk wären ; sie sollten dann

die Ministenalhaiidlungen wenigstens außer Landes vor

nehmen lassen dürfen (5).' ' ^ >:.".,'

Welcher Behörde die geistliche Gerichtbarkeit, so weit

ihr nach diesen Grundsätzen die Evangelischen unterwor

fen seyn sollten, zustehen sollte, bestimmte der Westfä

lische Friede nicht; da er der Ausübung derselben aber in

Beziehung auf die landesherrlichen Rechte in kirch

lichen Angelegenheiten gedachte, so konnten jene nur als

ein Recht des Landesherrn betrachtet werden, das er durch

eine eigene Behörde ausüben, oder den bischöflichen Gerich

ten überlassen möge (6).

Wie bestimmt jedoch der Wesiphälische Friede das

Verhältnis) der Evangelischen unter katholischen Landes:

Herren festgestellt hatte, rat gleichwohl die Eigenthümlich-

keit desselben weit weniger hervor, als man nach dessen

Grundsätzen erwarten sollte, sofern in einem Lande die

Reformation und die gewöhnlichen kirchlichen Einrichtun

gen einmal durch einen evangelischen Landes Herrn

eingeführt worden waren, und erst nach dem Westvhä-

lischen Frieden in einem solchen der Landesherr zur

(5) I. ?. O. ^rt. 5. §. Z4. ! Dom! Devotion! »use, 8?ne !n»

yllisitians sut turdakion« privatim vscar«, !n vioin!» ve.

r«, ubi «t l^uotivz voluerint, pudüoo rvl!g!«n!» vierci»

li« intere»5e, vel lideros «vter!» , suse rel!g!«nli

»cliolls , gut privst!, <I«mi prsoveptoribu» instruonilo»

««mmitlor« n«n r>r«Iiid«snlur —.

(6) Eine Erklärung, welche auch schon I. I. Moser von die

se» Steilen gicbt, a. a. O. S. 7Zy.
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katholischen Religion Übertrat, oder die Negierungsgewalt

auf einen katholischen Nachfolger übergieng. Man hatte

sich so sehr gewöhnt, die Befugnisse, welche der evangeli

sche Landesherr als Vollzieher der Reformation

dura) die Ereignisse der Reformation erlangt hatte, als

ein mit der Landeshoheit verknüpftes Recht zu

betrachten, ohne zu untersuchen, wie weit sie es, vermöge

der Verschiedenheit der Quelle, aus welcher jene Rechte

hergeleitet werden mußten (oben C. 2Ä9), unter jeder

Voraussetzung seuu konnten (7), daß mau über

die Einrichtungen, die eine Religions Veränderung

des Landesherrn ndthig machte, keine klare Ansicht gewin

nen konnte. Es blieb daher in solchen Fällen allenthalben

in der That bei der ganzen bisherigen Kirchenvcrfassung;

man begnügte sich mit Zusicherungen, welche ein sol

cher Landesherr durch Laudeöverträge oder besonders aus

gestellte Revcrsalen ertheilte, daß er an dem Religionszu

stand des Landes nichts ändern, insbesondere seineu Glau

bensgenossen leine Neligionsübung gestatten wolle, die sie

nach dem Normaljahr nicht ansprechen konnten (8). Die

<7) Die verschiedenen Vorstellungsarten, welche über dle Be

deutung der Gewalt der Landesherren ln Klrchensachen herr

schen,- sind, wie sich im dritten Buch zeigen wird, nur ln

Hinsicht der Gründe verschieden, aus welchen diese Verbin

dung abgeleitet wird. We^er das Episcopalsystem, noch das

Territorial - und Colleglalsvstem unterscheidet die verschiede

nen Vcstandthelle der landesherrliche» Rechte.

(8) Eine Reihe von Beispielen hierzu findet sich bei I. I. Mo

se r «. a. O. S. 3?9 u. f.
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Besetzung der Consistorien und der höheren Behörden, durch

welche die Angelegenheiten, in welchen jene nicht sclbst-

ständig verfügen konnten, an den Landesherrn gelangten,

mit Beamten evangelischer Religion , schien zur Sicherung

der Kirche gegen Beeinträchtigungen hinzureichen; höchstens

fügte man noch eine Bestimmung hinzu, welche den per?

sdnlichen Einfluß des Landesherrn auf Verfügungen,

die der Form nach von ihm ausgehen rmißten, aus

schließen sollten (9). Die Frage, ob der katholische Regent

die gewöhnlichen Rechte evangelischer Landesherrn, deren

Inbegriff bis in daö 18te Jahrhundert fast immer das

bischöfliche Recht derselben, späterhin häusiger die

Kirchengewalt genannt wurde, wirklich besitze, wurde

dabei nicht berührt (10). In der Doctrin wurde diese

Frage ein Gegenstand des Streits, durch welchen jedoch,

(9) V. in Kur-Sachsen, wo die Rellglonssachcn dem evan-

gelischen Geheimerath allein überlassen wurden. Vcrgl. Weiße

Sachs. Gesch. Th. 5. S. 288 u. f. Weber svstcmat. Darstel

lung des in, Hinigr. Sachsen geltenden Kirchcnrcchts, Th. 1.

S. i?i u. f.

<io) Ein einziges Beispiel, daß sie berührt wurde, enthält ein

Vertrag zwischen einem Fürsten von Oeningen evangelischer

Religion mit seinem katholischen Nachfolger vom I. 171«:

in diesem räumte jener dem letzteren das jus^clrcs »gcra

unter gewißcn Bedingungen ein, das ihm „als einem

katholischen Herrn" an sich nicht zustehe. S. Moser «. a.

O. Dieser bemerkt jedoch mit Recht, daß darin ein Wider

spruch gelegen habe, da, wenn es an sich dem Nachfolger

nicht zugestanden habe, der Vorgänger in der Regierung es

ihm auch nicht habe einräumen können.
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wie sie auch entschieden werden mochte, die Bedeutung der

besiehenden Verhältnisse wenig aufgeklärt wurde.

Dze^üMplischc!! Schnflsicll« betrachtete!! sie als, ein mit

der Recht. Man findet daher

auch, daß sie in Staaten, wo die Evangelischen keine durch

den Westphalische» Frieden gesicherte Religionsübung hat

ten, in Anspruch genommen worden ist, wenn ihnen die

Regierung in neueren Zeiten kirchliche Einrichtungen ver,

willigte (11).

II. Werelnlgung der lutherischen und reformirten

Kirche ln einigen Ländern.

Seitdem der Wcstphälische Friede der Ausdehnung

des Reformationsrechts auf Bestimmung der Lcbrvor-

schriften nach dem Willen des Landesherrn Schranken

gesetzt hatte, bestand zwischen der reformirten und lu

therische» Kirche ein friedlicheres Verhältniß. Beson

ders in den Ländern, wo die lutherische Kirche herrsch

te, wurde seitdem, auch wenn der Landesherr nicht zur

reformirten übergetreten war, den Mitgliedern der letzteren

sehr häusig Religionsübung verstattet, wozu namentlich seit

dem Ende des 1?ten Jahrhunderts Auswanderungen aus

Frankreich und aus der Pfalz Veranlassungen gaben. Da

 

<") So^nHH^e^e^ch^leR.2°MH,ll- Vergl. Gr. v, Barth

Varthenhelm Neltr. zur politischen Gesetzlmide im Oester-

reich. Halserstaate. V. ». lWien ,822. 8.) ln der Abhang.:

Politische und religllse Verfassung der Alatholllen. §. »38.

S. 287.
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sich in Frankreich die reformlrte Kirche ohne Mitwürlung

des Staats gebildet hatte, so waren hier (N, statt der in

Deutschland vom Landesherr« bestellten kirchlichen Behör

den, andere Einrichtungen getroffen worden. Für jede

kirchliche Gemeinde bildete der Geistliche mit einigen Laien,

als Aeltesten und Diaconen (Hucieng, viacreg), ein Con-

sistorium, welchem die Aufsicht über die Gemeinde Behufs

der Kirchendiscipli» und die Verwaltung der Kirchengüter

zustand. Streitigkeiten über Lehre und Liturgie und höhere

Leitung der kirchlichen Angelegenheiten wurden an Syno

den verwiesen, zu welchen aus jeder Gemeinde der Geist

liche mit einem oder zwei Aeltesten abgeordnet wurde.

Einer Provincialsynode wurde die Wahl und Bestellung

der Geistlichen überlassen (2>; die Consistorien ergänzten

ihre abgehenden nicht geistliche» Mitglieder durch Wahl,

wobei der Gemeinde nur ein Widerspruchsrecht , und der

Provincialsynode die Entscheidung überlassen wurde (2).

Bei Einführung der Rcligionsübung für französische

nach Deutschland eingewanderte Ncformirte wurden in ein

zelnen lutherischen Ländern diesen ihre bisherigen Einrich

tungen mit mehr oder weniger Modificationen gelassen (4),

(l) Olzelpüne äeg «güse» rolormüo» cle ?r2nee etc. Iloiäelb.

!7ll. 8.

(!) Cbendas. c>>»i>. l. §. 4, il, 50, 5».

(3) Ebendas. Cl,»p. 3. §. 1, 3.

(4) Vergl. I. K. F. Schlegel, Churhanuöverschcs Kirchen-

recht. V. l. (18«. 8.) S. 140 u. f.
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und selbst für deutsche Reformirte beibehalten, obwohl de?

ren Kirchenverfassung in Deutschland unter reformirte«

Landesherren von der lutherischen nicht verschieden war,

und sich auch nach einer Religionsveränderung des Landes

herr« nur durch die im Westphälischen Frieden ausge

sprochenen Beschränkungen der landesherrlichen Rechte aus

zeichnete. Die geistliche Gerichtbarkeir blieb aber auch bei

jenen Einrichtungen allenthalben dem Landesherrn.

Je mehr sich durch gegenseitige Duldung der friedliche

Zustand beider Parteien der evangelischen Kirche befestigte,

um so mehr erschien es wünschenswerth , die Wiederverei

nigung derselben in einzelnen Ländern zu einer Landes

kirche zu Stande zu bringen. Nach dem Vorgang von

«Preußen (5), wo sie in Hinsicht einer großen Anzahl von

Gemeinden, durch die Einführung einer Liturgie des Abend

mals bewürkt wurde, welche beide Parteien annehmen

konnten, ohne damit ihre kirchliche Lehre aufzugeben, er

folgte sie auch in anderen Ländern (6).

Wo sie bis jetzt nicht stattgefunden hat, stehen dersel

ben bei dem gegenwärtigen Lehrsystem der evangelischen

Kirche ohne Zweifel mehr die einmal begründeten Verhält«

(5) Veranlaßt durch eine Aufforderung des Königs an die Geist

lichkeit, in einem Kablnctsschrclbcn vom l?ten September

l8>7, bei Rumpf Handbuch für Geistliche und Echullehrcr,

S. M.

(b) Bei v. Droste-Hülshoff (Grundsätze des gem. Klrchenr.

Th. ». S.lK,) werden angegeben: Nassau, Hanau, Nienburg,

Fulda, Rheinbalcrn, Waldeck und «Pyrmont, Baden.
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nisse der Gemeinderechte und des Kircheng-.its, als ein un

duldsamer Eifer in der Feststellung symbolischer Lehren ent,

gegen ; eben daher mag aber auch die Fortdauer äußerlicher

Trennung, da sie in der That nur die Erhaltung einmal

bestehender wohlerworbener Rechte in Beziehung auf äuße

re Einrichtungen ausspricht, weil sich die Aufhebung

jener wenigstens nicht allenthalben ausgleichen laßt, kei

neswegs der Tadel treffen , gegen welchen sich die Maaß-

legeln nicht vertheidigcn lassen, durch welche die Spaltung

ursprünglich herbeigeführt wurde.

Zwei-
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Zweites V u ch.

Quellen und Litteratnr des Kirchenrechts.

Erster Abschnitt.

Quellen, welche der katholischen und evangelischen

Kirche gemein sind.

Erstes Kapitel.

<? o r n u » Huri» canonici.

krnenotinnum ognonlegnim I<!I,r! V. oisr. 3o. douj«t., oil.

H. ?. se li o tt. 1°om. I. lom. II. I». 1.2. l,ipz. 177Ü—79. 8.

L. ?. Klüoll, ?ral!<:agn!ti> uliel'Ioi'2 uulvor«»« juri«nru<1e2.

llne occioziilzticgo. II«l. 1786. 8.

I. Standpunkt beider Kirchen.

Die Geschichte der Römischen und der evangelischen

Kirche ergiebt, daß ein Theil der Quellen des Kirchen-

rechts beiden gemeinschaftlich geblieben ist. Außer der

heiligen Schrift, welche auch für die evangelische Kirche

den obersten Platz unter jenen einnimmt, gehöre» Hieher

die Quellen des «nonischcn Rechts, so weit sie bei der

l. 2i
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evangelischen Kirche in Gebrauch geblieben sind, und die

in Deutschland geltenden einheimischen und recipirten Kür»

gerlichen Gesetze, so weit sie sich über kirchliche Verhalt

nisse erstrecken. Neben diesen gemeinschaftlichen Quellen

beruht das Kirchenrecht beider Religionspartcien noch auf

solchen, die jeder derselben eigenrhümlich sind. Obwohl

alle diese bereits gelegentlich in der Entwicklungsgeschichte

der Kirche berührt worden sind, bedarf es doch bei mehs

reren derselben noch einer genaueren Bezeichnung ihres

Inhalts, bei allen aber einer Erörterung über ihr Vcr-

hältniß unter einander und die Granzen ihrer Anwend

barkeit.

Ii. Sammlungen des kanonischen Rechts vonPseudo-

Jsidor bis auf Gratia».

?rstre5 vallvrini, <Ie snliyui« csnon. eolloction. (vergl.

oben S. 8b) I'üg. OOI.XXXIX. 5«<z. Tie neuere» Schrift

steller über das Kirchenrecht haben in der Regel alles, was sie

über die Sammlungen des zehnten bis zwölften Jahrhunderts

beibringen, aus diesen Untersuchungen entlehnt.

v. Savigny, Geschichte des Röm. Rechts im Mittelalter. B. 2.

lHeidelb. 1816. 8.) S. 27Z bis 194.

Spitt ler, Geschichte des canon. Rechts, in der Sammlung sei

ner Werke (vergl. oben S. 87) S. 271 u. f.

Der Gebrauch der Pseudo-Jsidorischen Decretalen ver

wischte den alten Grundsatz des Kirchenrechts, daß der

traditionelle Canon die Grundlage des gesammten

Kirchenrechts seyn müsse (oben S. 123 u. f.), und dieses

gemeine Kirchenrecht dnrch National, und Provincial-Sv
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nodcn nach den eigenthümlichcn Verhältnissen jeder Landes«

kirche weiter ausgebildet werden möge. In den unächten

Decretalen erschien zwar der Römische Bischof und seine

Verfügungen als der Mittelpunkt, an welchem sich alles

anschließen müsse; Bestimmungen des Kirchenrechts, welche

für die gesammte Kirche ausreichen konnten, waren aber

von ihm noch nicht ausgegangen, weil man bis dahin

keine Gesetzgebung der Römischen Kirche anerkannt harre.

Die Sammlungen der Quellen, welche man seit Pseudo-

Jsidor anlegte, konnten sich daher, ohngeachtet des steigen

den papstlichen Ansehens, nur an die alteren Sammlungen

und an das halten, was durch die bürgerlichen Gesetze in

jedem Lande in Kirchensachen verfügt worden war. Anßer

dem Römischen Recht, das in allen Germanischen Staaten

als ein Bestandtheil der für die Kirche bestehenden Gesetze

betrachtet wurde (s. oben S. 127), ercerpirten daher die

späteren Sammler auch die Landesgesetze, welche ihnen zu-

gänglich waren, und nahmen mehr oder weniger von äch

ten und unächten Decretalen auf, welche sie bei ihren Vor

gängern fanden. Das bunte Gemisch von Rechtsbestim

mungen, das sie hiernach zusammenbringen mußten, war

nicht geeignet, nach der Zeitfolge geordnet zu werden ; hierin

liegt ohne Zweifel der Hauptgrund, daß das zehnte und

eilfte Jahrhundert keine anderen Sammlungen der kirchen-

rechrlichen Quellen als systematische aufzuweisen hat. Viele

derselben sind bis jetzt ungcdruckr; auch ist ihre Bedeutung

für das Kirchenrecht (1) sehr gering, sowohl in wis-

(i) Eine andere Bedeutung haben sie für das Römische Recht.

Vergl. v. Savlgny «. a. O. S. 261.262.

2l ..
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senschaftlicher als in praktischer Beziehung. Bei der völlig

wi llkührlichen Benutzung dessen, was vorhanden war,

können sie weder als Zeugniß über das damals geltende

Kirchenrecht, noch als Beweis für eine bestimmte Richtung

der Theorie gelten. Die wichtigsten, weil sie von Gratia«

vornehmlich benutzt wurden, auch bis auf eine gedruckt,

sind folgende:

1) Die Sammlung des Abts Regino von Prüm,

>j> 915 (2). Zu einer Anweisung für das Verfahren bei

der Visitation einer Didces bestimmt, enthalt sie nur einen

Theil des Kirchenrechts, und entlehnt aus den Pseudo-

Jsidorischen Decretalen, wie oft bemerkt worden ist, viel

leicht nur um deswillen sehr wenig, weil sich für den spe-

ciellen Gegenstand wenig darin fand.

2) Ein Werk des Bischof Bnrchard von WonnS

(H> 1025), über dessen eigentliche Beschaffenheit noch ge

stritten wird; denn waö unter diesem Namen gedruckt ist(Z),

soll nach Einigen nur Auszug eines grdßerenWerks seyn(4).

(2) Heginonis, LKb. ?ruin!evs!s, Iidri cluo <Io ecclesis-

gticis >1i8vii>I!oiz, et religio«« ckrislisn«. L>>. 8t. Lslu/.ius.

?sr!,. ,«7l. 8- (u. ister). Nach der Pariser Ausgabe bei

Iis r?. Keim Lovcilia Lermsnise. I«m. II. z>sg. 4Z8.

^Z) LureKsrcli >V«rmscien8is Oevretorum Iidri XX. ?»»

ris. 1549. 8. (u. öfter).

(4) Vergl. die Note von Schott zu Voujst. Dom. II. p. 1.

psg. 79. Allerdings xaßt der Inhalt der gedruckten Samm

lung nicht ganz zu der Beschreibung, welche Siegbert vo«

Gemblours von dem Werk giebt: LurcK.iräu» nisgnum iL

luä esvonum volumon eäiäit. Die Brüder Ballerint ma«
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Pseudo- Isidor ist darin viel benutzt (5). Characterisiisch

ist auch, daß die Stellen, welche aus Schriften neuerer

Bischöfe oder aus den Kapitularien genommen sind, in der

Regel für Stellen aus den Schlüssen berühmter Synoden

oder aus Decreten Römischer Bischöfe ausgegeben werden.

3) Eine Sammlung des Bischofs Anselm von Lucca

(>5 1086), in 1Z Büchern, bis jetzt noch nicht gedruckt;

ihr Inhalt ist fast vollständig in Gratian'ö Decret überge,

gangen (6). ,' .

ü). Zwei Sammlungen des Bischofs Ivo von Chartres

(Ivo Osrootensls, >Z> 1115); eine kleinere, ?srmorn>iä oder

?»n««iniä genannt, in acht Büchern (7), und eine größere,

vscretum genannt, in siebenzehen Büchern (8). Die letz-

chey es indessen sehr wahrscheinlich, daß jene Melnui^g auf

' eknen, Mißverständniß beruhe. A- a. O. S. lZLxei.

<ö) Besonders im ersten Abschnitt, der mit der Lehre ck« p«.

teststs et primsM ^postolicso »vilis beginnt. Unter den

Quellen, aus welchen er geschöpft hat, nennt er eine Samm

lung, die er mit dem Ausdruck „«uolous «snonum, «zuvä

« huibuStlsm corpus csnonuin voestur" bezeichnet, als die

erste und wichtigste, welches die Brüder Ballerint guf die

Pseudo -Jsidorlsche beziehen. A. a. O. S. OLXOIV.

tö) S. die Brüder Vallertni a. a. O. S. ClZXLV u. f.

(7) Isidor deervtorum ». ksnnormis, sä!<I. 8. Lrsnt. LssII.

14YY. 4. ksnnoiinis s. Vecretum Ivonis Lsrnotevsls rosti»

NNum vre., eck. ZUeleli. <!e Vosmeäisno. Ix>vsn. i557» 8.

s8) Vocretllm Ivovis Lp. Lsrnot. svptem se ckevem komi,

5. psrliku, conslans. dur» Z«. Aloli«««!. !,ovau. lZol. kol.

Ivonis «per«, cur. k>ont«. ?sris. 1647. 2 Voll. toi.

(ohne die Pannormia). . ..



22b B.II. Abschn.I. Quellen u. Litt, des Kirchenr.

tere ist durch spätere von Ivo selbst unternommene lieber,

arbeitung der erster?« entstanden (9); beide sind fast durchs

auö, nicht ans den alteren größeren Sammlungen der voll

ständigen Synodalschlüsse und Decretalen, sondern aus Re,

gino und Vurchard genommen. >. .

«I. Gratian'S Decret.

(Lsrti) l)s «Isr!» Xren!g^mnssii'L«vonleiisis?rol'essor!Kus 5

»o«. l l. u»<ius »ec. 14. ?«m. I. ?. 1. (Sonon. 176Y. k )

xsg. ,47 u. f. Was die neuesten Schriftsteller über Gratia»

und dessen Glossatoren haben , ist meistens aus diesem Werk

entlehnt. . >

?. kl» LoeKmor, ö!ss. ös vsrls vecroli Krstisvi torrnns.

Nor dem erste» Band seiner Ausgabe des Lorous juri, e«

»«o!vi.

^. kiiegger, cleKr«t!sno, suctor« vgerot, l» Dess <?l>u»c.

?rio. 177z. Iii. Krstisu! eolloctlone csoonum, jlüusi^us

mvtkocl« et mvllclis, in Dess UKIoctsm. bist, et zur. eccl.

Mm. 1776. . . . ,

Kritische Bearbeitungen. '.

Ueber DemvchareS, Contius und die Corroetorvz ««ms»!, s.

unten bei de» Ausgaben des <Z«rpu, juris canonici.

Xnt. August!» i, srcbiov. ?srr!>con., 6s smenästione <?rs>

tisni libri äu«. ?srrse. 158?. 4., ?sr!s. 1607. 4., cur. SsI».

»ii, ibiS. ,67!. 8.; mit den Noten des Letzteren: cur. Kork,

vsn IUa,tr!vKt. vui,b. 1S76. 8. , mit de» Noten beider Letzte»

ren. cur. Rlogger. Viockob. 17Ü4. 8. Hiernach in der

oben S. 86 angeführte» Sammlung (So vst, c»n. coli.

«oll. öallsnllius) L«m. II. z>. 187 8«^. , ^ , ^ .

(9) v. Savigny a. a. O. S. t8? u. f. ' .
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0. 8. NerÄräu«, (F^tlaui ei»n<>il08 ßenulni «l» npoer^^»!»

<!i«creti ote. 1'3ur!lii 175z. 4. Vol. 4. Lumpelläium Oom.

«entarioruiu (!. 5». Ilerarll!. Vonot. 1778. 8.

Bereits oben (S. 169) ist bemerkt worden, daß mit

Grntian's Decret eine neue Periode in der Geschichte

der Quellen des Kirchenrechts beginnt. Seine Arbeit wurde

die erste geschlossene Sammlung dessen, was für

gemeines Kirchenrecht galt.

Gratian war Camaldulenser- Mönch im Kloster St.

.Felir zu Bologna. Die Vollendung seines Werks fällt in

daS vierte Iahrzehent des zwölften Jahrhunderts, da er

Decretalen von Innocenz II. (^ 1143), aber noch keine

von Eugen lll. (seit, 1145) in seine Sammlung aufgenom

men hat (1).

Die innere Einrichtung seiner Sammlung wurde durch

seinen schon oben (S. 169) bezeichneten Zweck bestimmt,

und nur durch jene unterscheidet er sich von den Ädrige»

Sammlern seit Pseudo « Isidor, keineswegs durch vollstän

digere oder mehr kritische Benutzung der vorhandenen Quel

len des Kirchenrechts.

Man kann seinen Zweck genauer dahin bezeichnen : sein

Werk sollte das geltende Kirchenrecht in einer für Leh-^

rer und Lernende bequemeren Form darstellen, als die

bisherigen Sammlungen darboten. Daß er auf diesen

Plan dnrch das in Bologna schon blühende Studium des

/ (l) Auf diele Zeitbestimmung weist »uch das Datum »141 hin,

welches in einer Formel zu Lim. 31. L»un i. Yu. 6. vor

kommt. < >' i 1 - , « :.
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Römischen Rechts und die Einrichtung der Justinianische»

Rechtssammlungen gebracht wurde, ist nicht unwahr

scheinlich.

Nach dem bezeichneten Zweck wählte er nicht blos die

Stellen der einzelnen Rcchtsquellcn älterer und neuerer

Zeit aus den bisherigen Sammlungen aus, sondern brach,

te sie zugleich durch eine systematische Anordnung und durch

eigene Zusätze in eine freilich höchst unvollkommene wissen

schaftliche Verbindung. Bei jedem Abschnitt stellt er ent

weder einen Rechtssatz auf, welcher durch die darauf fol

genden Ercerpre aus den Quellen bewiesen, erläutert und

naher bestimmt wird; oder er wirft eine Frage auf, welche

er durch seine Ercerpte beantwortet. Einzelne Lehren er

läutert er selbst durch hinzugefügte Bemerkungen; wo die

ausgchobenen Stellen im Widerspruch unter einander zu

stehen schienen, sucht er sie zu vereinigen, oder giebt Grün?

de an, weshalb eine der anderen vorzuziehen sc». Hiervon

ist der Titel seines Werks Loncoräi's (oder Oonc«rck«iiliä) «Iis»

«orääukmn csuonum hergenommen (?). Seine Quellen für

(2) Daß die Bezeichnung desselben mit diesem Atel lhm selbst

zugeschrieben wurde, ist gewiß. Eine Summa zum Decret

aus dem Nten Jahrhundert (v. Savigny Gesch. dc5R. R.

B. Z. S. 476) bemerkt in der Vorrede: univvr,« opsri ti.

tulum prseicridit 6!soc>r<Iontillm «snonum voneorcll.

Ssn : »uksuüi intgvilo «s^enöer«, vol enuclosre, vvl

'n>snise8tsre. Auch Innvrenz NI. spielt im Osp. X.

eleot. (1, 6 ) auf diesen Titel an: quiZs,« — sä concor.

clism cliscor6«nlisin revocsntos , repugnslltism «saonuin

prseilietoriim »opir« viävksnlur —. Sarti glaubt,

daß Gratia» dem Werk keine» Titel gegeben habe, weil sehr
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das eigentliche canonische Recht sind die systematischen

Sammlungen des lOten bis 12ten Jahrhunderts, unter

diese» am meisten Burchard von Worms, Anselm von

Lucca und I^o. Aus ihnen hat er auch Stellen aus

den Capitulaxien und den falschen Dermalen; einen voll-

standigen Pseudo«Isidorischen Coden, hat. er nicht benutzt.

Das Römische Recht nimmt er <lus.,den Justinianischen

Sammlungen, außer wo er aus seiZL», Vorgängern andere

Quellen crcerpirt. Für Definitionen, HßWrklärungen, Lehr,

Meinungen benutzt er die, Kirchenvater und andere Kir-

chenschriftsiellcr (2). Von der neueren päpstlichen Syno,

dalgesetzgebung' hat er bereits die Schlüsse des ersten und-

zweiten Lateranensischen ffonciliums i» de» Jahren 1123

und 1129. ' , >. ^ ! . ..!.'.. ,.-^ - .'- ' -: -.

Die Fehler seiner Vorgänger verbessert er selten (4);

daher sind nicht nur die unächten Quellen in seine Samm

lung übergegangen, sondern auch der Inhalt der ächten

«lte Handschriften ihn nicht yaden, und Huguccl« tn seiner

Summ« zum Beeret ihn nicht berührt. A. a. O. S. !?<»

S. 27i. Die Frage, ob Gratian selbst oder die ältesten

Glossatoren ihn beigefügt haben, ist allerdings ziemlich müßig.

Iu Hecreli,, wie das Werk immer citirt wird, kommt schon

im c.->p. b. X. Ho llozponzat. impud. (4, 2.) v. I. 1180 vor.

Der spatere Ausdruck llecs«w>n , statt Kibcr äßeryt^rftm,

ist hieraus entstanden,

w lieber Gratian's Quellen s. voui^t. a. a.9- 1. 4. U29.4.

Und lilosszur de L,r2l!2ni culloetione, §. ü.

l4) Dock hat Salti a. «. v. S. 2Ü9 u. f. einzelne Beispiele

gesammelt. ^ ..,..>



230 B. II. Abschn. I. Quellen u. Litt, deö Kirchenr.

wird meistens mit den Jnthümern der Vorgänger wieder

gegeben, wodurch besonders viele Stellen falschen Verfas

sern Zugeschrieben werden. Er selbst entstellt zugleich den

Inhalt der Quellen hanfig durch das Trennen desselben

aus dem Zusammenhang, oder durch die Verbindung, in

welche er die Stellet bringt. Seine Beweisstellen, woher

sie auch entlehnt seyn mbgei: , werden unter dem gemein

schaftlichen. Namen öMmes begriffen; was von ihm selbst

herrührt, führt schöri-'be"l'^den ersten Glossatoren die Be

nennung Sic!» Srsti'sm, wurde aber ungeachtet des An

sehens, zu welchem seine Sammlung gelangte, niemals

höher gehalten, als jede nndere Glosse (5).

- Den großen Erfolg seines Werks, das wenige Jahr

zehnte nach seinem Erscheinen von den Päpsten selbst als

eine Sammlung, die den Inbegriff des geltenden gemeinen

Kirchenrechrs enthalte, gebraucht wurde (6), leiteten neuere

Schriftsteller (7) aus einer Bestätigung her, die es durch

Papst Eugen Hl. erhalten habe (8), bis die Unächtheit der

Quelle dargethan wprde, auf welche diese Annahme gestützt

(5) ?«. än'äi'e so 1Z48) sS Osp. 2. X. Z« reicriptis sl, Z):

^ klon obstat, «i cllcis, I^iiirum Oecretorum kulsso p«r I's-

xism gziprödstum , czui» »vc Kov cvnztst. Lt >1st«, <^i«<1

ennztsrelz «Zprobal!« fuit k^iiosä compi^stionvm, o«n

lzuosil üietii Krstisni, <zugv k^ioti6iv rovrodsmus.

<ö) S. die (Note 2) angeführten Stellen. Eben so: 00. 5,6.

X. »Ic? oo, yu! öutir in mgtrlm. «tv. (4,7). Vergl. Soed-

inor «Ig vsris ckecr. 6rat. 5«rt. S. l8. Note e und 6.

s?) Anders die Schrlststellrr des Mittelalters. S. Notes.

(8) vosKmvr a. a. O. S. 12 u. f.
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war (9). ES beruhte vielmehr auf der Bedeutung, welche

die Sammlung als Lehrbuch erhielt, indem sich mit und

seit Gratian eine Schule der Decretisten (auch Decretalisten

oder Canonisten genannt) in Bologna nach dem Muster der

schon blühenden Schule der Legisten bildete, deren Docto?

«n, da sie ihre Thätigkeit als Lehrer und Schriftsteller ans,

schließend an Gratian's Sammlung anknüpften, alle ältere

Sammlungen bald in Vergessenheit brachten. Selbst der

Gebrauch, welchen die Päpste von dem Decret machten,

muß hieraus erklärt werden. , ' - „

Die Ordnung der Materien, welche Gratian wählte,

ist ihm eigenthümlich. DaS ganze Werk zerfällt in drei

Theile. In dem ersten sind die Beweisstellen unter hun

dert und einen Abschnitt eingereiht; jedem derselben ist

ein Rechtssatz, oder eine kurze Einleitung zu dem Inhalt

der Beweisstellen vorgesetzt. Durch Paucapalea, den

ersten Glossator Gratian'S, erhielten jene Abschnitte die Be-,

nennung oistiuotiones (10). Die Ordnung der Materien

<y) Das von Alexander Machiavelli (5 i?S6) erdichtete Cslen-

6srium srcliig^mnssii Lon«oiens,8. Wergl. v, SavigNY

a. a. O. B. z. S. 8— I«.

<i«) Nur von der Benennung und Zählung können dke

nachstehenden Zeugnisse verstanden werden ; denn die Abschnitte

selbst sind schon durch äicta Lrstisni bezeichnet. SivartZi

Lp. Orom. Sumins äoerolor. , von Sarti S. 2^!l ange

führt: Dislinguitur liber iste in tros ziartv». krinis o»t

U5<zu« priinsm csmzgni. 8>>eunt1a iis^ue Sli ««nsecrs»

tiovom. sortis usyuv »ä llnom. ?r!m»in <1ivi»!t, ut «zu!,

ösm sinnt, ?i>ucspalva in L ot I <iizti»ctionv8 : Lvpun.

cksm Lrstisnus in XXXVI eausss. — ^vi-tisin ^uo^u«, nt
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ist folgende: 1) Von den Gesetzen überhaupt, dem narürs

lichcn und positiven, göttlichen und. menschlichen Recht,

dem Roinischen Recht, den Gewohnheiten und dem Kir-

chcnrecht, und deren Collision (vist. 4.,-. 14). 2> Von den

Quellen des canonischen Rechts, Concilicnschlüssen, De-

rretalen, Kirchenvätern und deren Ansehen vist. 15—20).

?) Von den kirchlichen Personen, ihren Eigenschaften.

Rechten, Pflichten und ihrer Weihe (vist. 21— ?g^.

^) Vom Antheil der verschiedenen kirchlichen Personen am

Kirchcnregimcnt, und dem Verhältnis) zwischen Kirche und

Staat (vlst. 80—101). Die Lehre von der Gesetzgebung

kommt bei dieser Gelegenheit vor. Im zweiten Theil

folgt die Lehre von der Ausübung anderer Theile der Kir-

chcngewalt, besonders von der geistlichen Gerichrbnrkeit,

den kirchlichen Verbrechen und dem gerichtlichen Verfahren^

Auch die Lehre von der Ehe ist hier eingeschoben (<Z. 27—

SS). Die Form der Darstellung ist hier eine andere als

im ersten Theil. Sechs und dreißig fingirte Rechts,

falle, von welchen die Abschnitte, die dadurch gebildet

werden, csuss« heißen, geben Veranlassung, Rechtsfra

gen (qusestiooes) aufzuwerfen, die durch die einzelnen

««„«oes aufgelöst werden. In die <?»us» ZZ. Hu. Z. ist

jedoch eine Abhandlung de poenitenlis eingerückt, und die

einzelnen csnones, ans welchen sie beskht, unter sieben

Distinctionen eingereiht. Der dritte Theil begreift die

Lehre von den Rcligionshandlungen und deren Liturgie,

»lunt, ksucspsleg. Hiermit stimmt die von Sovignv

eingesehene sNvte 2 erwähnte) Hanvschrift nbereint
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insbesondere von den Sacramenten, in fünf Dlstinctionen,

na6) Paucapalea's Zählung, welche aber blos durch Ucber«

schriften gesondert sind. Die caunue» sind in allen drei

Theilen in den Handschriften so wenig, als in den Aus«

gaben des Decrets vor dem iLten Jahrhundert, gezahlt.

Schon in Gratian's Darstellungsart ist der Einfluß

der Methode der Legisten sichtbar; die enu«»« des zweiten

Theils sind das, was jene °a«u» nannten, an welche sie

ebenfalls mündlich und schriftlich die Erklärung einzelner

Stellen oder Lehren knüpften (11). Ganz nach der Me

thode der Legisten wurden ferner die Glossen, Appa-

ratus und Summen zum Decret eingerichtet, die aus

der Schule der Canonisten hervorgicngen. Glossen waren

ihrer ersten Bestimmung nach wahrscheinlich auch die neue»

Beweisstellen, welche die ältesten Glossatoren aus den

selben Quellen beifügten, aus welchen Gratian selbst ge

schöpft hatte, obwohl wir sie heut zu Tage zu dem reci-

pirten Tert deö Decrets rechnen. Man findet sie in

den Handschriften und in alle» Ausgaben durch die Ucber-

schrift r»Ie» von dem ursprünglichen Text Gratian's unter

schieden. Sie sind , je älter die Handschriften sind , desto

weniger zahlreich ; in die Römische Ausgabe sind deren 85

aufgenommen und daher seitdem in allen neueren Ab

drücken beibehalten. Daß Paucapalea, der älteste Glos-

Mi Vergl. v. S«vigNv Gesch. des R. R. V. 3. S. 524.

(»2) S. den Begriff dieser Arten von Schriften eben das.

S. 5l9.
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sator Gratian's, dergleichen Zusätze beigefügt hat, ist ge

wiß (1Z); wenn er sie als eine Art von Glossen, indem sie

wie solche zur weiteren Bestätigung und Erklärung der von

Gratian beigebrachten Stellen dienen sollten, mit seiner

Sigle bezeichnete, so konnte diese, als man sie späterhin

(denn in den ältesten Handschriften stehen sie wie Glossen

am Rande) in de» Ten aufnahm, die Veranlassung gege-

den haben, alle solche Zusätze mit der Überschrift

rsles zu bezeichnen, obwohl sie von verschiedenen Verfas

sern herrührten (14).

Die ältesten eigentlichen Glossen waren wie bei den

Justinianischen Rechtssammlungen kurze Jnterlinearglos-

sen (15), die nach und nach vermehrt wurden. Noch frü,

her, als aus diesen vollständige ^vpsrstus zum ganzen

Decret zusammengesetzt wurden, scheinen Summse von

größerem Umfang geschrieben worden zu seyn. Eine solche

(lZ) Die (Note 2) erwähnte Malnzer Handschrift bemerkt von

Pancapalea >' Ril>il«iniiiu3 et «zuseggm clecretä säposuit,

^use, licet Noll siut minorig suctoritst!«, <zusm slig I,iv

z>«8its, tsmen, izuis » prineipsli suetore Kuju» I!Kri n«a

sunt, von leguntur. v. SavtgNY «. «. O. S. 476.

(14) Ueber die kslese überhaupt s. viomeäe« Lrsvs (Guido

Grandi) öisvjuisit!« crilics eis illtervolstivlls örstisoi.

Lonon. IS94-, gedruckt hinter Böhmer's ckiss. äe vsr. ckeer.

«rat. fort, im Iten Band des jur. csn. Ferner die

ebendas. abgedruckte ^tlmolliti« corrvetoriim liomgllvrum

aus der Römischen Ausgabe des e. j. 0. ^s. ^. Iii egg er

öe psleis, ckecret« Krstiani ivsertis, in Dess. oben ange

führte» Vvu8e. LioKoll progr. äs?slei». Nsrd. 1827. 4.

(15) Ssrti «. «. O. S. 287.
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von SicarduS, einem Zeitgenossen K. Friedrichs l. «,

wähnt Sarri (16). Noch wichtiger und ausfuhrlicher

war eine andere, welche Huguccio (^ 1210) unvollendet

hinterließ, und Johannes de Deo fortsetzte (17). Diese

soll einen großen Theil des Stoffs zu dem Avpararus ge

liefert haben, welcher im IZten Jahrhundert zur gloss«

oräinsri» wurde. Ausgearbeiter wurde eine solche zuerst

von Johannes Semeca, Präpositus zu Halbersiadt

(Joannes Leutollicus) , im ersten Viertel des IZten Jahr

hunderts; in den spateren Handschriften soll sie aber ge

wöhnlich mit den Zusätzen gefunden werden, die sie durch

Bartholomaus von Brcscia, einen Zeitgenossen P. Gre

gors IX., erhielt (13). Mit diesen ist sie auch in die ge

druckten Ausgaben aufgenommen worden (19).

In älteren Schriften werden die einzelnen CanoneS

des Decrers mit den Anfangsworten, unter Beifügung der

(,6) Cbendas. S. 284.

(17) Cbendas. S. 29s. v. Savlgny a. a. O. B. 4. S. 426.

(18) Ssrti a. a. O. S. Z26, S. ZZ9.

(19) Ucber seinen Anthell an dem Apparates bemerkt Barths«

lvmäns selbst, vor der Glosse zu vist. l.: <Zu««ism novi,

«upervenieolikus csusis, novis «st remecliis succiirren.

öum: iilcire« eg« Lsrtliolomseus Lriiieni!» — sppsrs.

tum Oecretoriim ^mi in melius rckormsndum : ooa ö«.

trsbenck« slicui, vev sttrikuenöo milii glossss, <ius» von

teei : 8ecl »upplenllo <Iekeclum s«Iumm«<lo, udi eorreetia

necesssria viilelistur, vol propter »uktrsetionem ^ocre»

tslium, et ^iminutionem, vel provter jurs, <zuss supervo»

neruiit 6e novo. Interclum etism »olutiooe« iotsrrioüii ,

<I«se z>rsvlermis8se tuersnt s llosnvs —.
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Zahl der Distinction beim ersten und dritten Theil, der

Zahl der <?»««» und Huaegtio beim zweiten Theil, citirc.

Den ersten und dritten Theil unterscheiden schon die älte

sten Glossatoren dura) Beifügung der Worte : 6e con«ecra-

tione, wenn der letztere gemeint ist, dessen erste Distinction

von der Consecration der Kirchen (und dem Meßopfer) han

delt (vergl. oben Note 10). Seitdem die Canones gezahlt

sind, ist es üblich geworden, nur die Zahl anzugeben (20,.

IV. Decretaleu-Sarnmlungen vor Gregor IX.

»l. ll. 2 « o 1> in « r, 6« vecrotnlium l'untllicum Nomanorum v».

rii» collectinnibu« et lurlun». Vor dem 2ttN Band seiner

Ausgabe des Lorpu« jllli« cüuuniri.

Die fortschreitende Ausbildung und zugleich Verände

rung des Kirchenrechts , durch die päpstliche neuere Gesetz

gebung auf Concilicn und durch Decretalen, machte sehr

bald nach Gratian ergänzende Sammlungen zu seinen De«

treten nothwendig. Folgende sind von diesen vollständig

auf uns gekommen :

il.) Die Sammlung eines Unbekannten, in 05 Ti,

teln.

(2°) Also: 2H. i: c. (d. h. «uon) i. v. i. Th. iil: c. ,.

v. I. ve eonzuer. Th. II: o. (d. h. c«non) >. 0. (Lau.

») I. tzu. I. Den Tractat 6e z>oeu!lenlia citirt man wle

den dritten Thell, blos nach Canon und Distinction mlt dem

Zusatz äo pueuit., «hne die ßahl der 62««» und tzu«««tio

anzugeben. , .. .

t')
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teln, von Böhmer herausgegeben (1). Sie nennt sich:

vecretale» ^lexluxlri UI. ü» Ooneilio I^2ter«nen»i ». 1179

«äitae (2>, weil die ersten 12 Titel die Schlüsse dieser drit

ten allgemeinen Synode der Römischen Kirche umfassen;

sie enthalt aber außerdem eine große Anzahl von Decreta-

len, welche zum Theil von einigen älteren und neueren

Päpsten, meistens jedoch von Alerander lll. (1159—1181)

sind. Die neuesten sind von Urban III. (^ 1187). Die

Decretalen werden nur in Auszügen gegeben, die schon

hier vapitH, OapituI» heißen; doch ist wenig weggelassen,

meistens nur Eingang und Schluß, und der Hauptinhalt

wörtlich wiedergegeben, wie überhaupt in den, Sammlun

gen vor Gregor IX. Die Materien sind in keine systema

tische Ordnung gebracht, sondern nur, was einen Gegen

stand betrifft, zusammengestellt.

3) Dieselben Stücke, mit Ausnahme einiger weni

gen (3), nur nach einer anderen Anordnung unter 50?«-

»e», deren erste die Lateramschen Schlüsse bilden, und

mit Zusätzen aus den Decretalen P. Clemens III. l^- 1l91),

enthält eine zweite Sammlung (4), deren Verfasser eben

falls unbekannt (5) ist, und das Werk eines Anderen

(!) Im zweiten Vand des 6urp. jur. e»n. x^enäll. Rro. l.

PAß. Iltt. »ey.

(2) Loebmer, ll« äe«ret2l. — eollee«. p. 24. Note 85.

(3) S. tbendas. Note 87.

(4) Gedruckt in der Conciliensammlung von Harduin. ?om. VI.

r. 2. s«ß. iü?4 «eil.

(5) Als Verf. von Decretalensommlnngen «erden Gllbertus

und Alanus genannt; jenen hält Böhmer für den Verf«s

l. 22



358 B. II. Abschn. I, Quellen u. Litt, des, Kirchenr.

nur in eine neue Form gebracht und vermehrt zu haben

scheint.

3) Bernhard von Pavia(r«p!en8i«, von den Neueren

auch Bernhard Circa genannt) verfaßte ohngefähr um

dieselbe Zeit (um 12?1) eine Sammlung, welche die erste

wurde, die neben Gratian in die Schule eingeführt und

glossirt wurde. Im Gegensatz der Sammlungen, durch

welche sie selbst späterhin wieder ergänzt wurde, heißt sie

daher bei den Glossatoren nrim» e«,mvil»ti<». Ihre Anord

nung ist späterhin selbst in die officielle päpstliche Samm

lung übergegangen, durch welche sie aus dem Gebrauch

verdrängt wurde, und ihr Inhalt macht einen Hauptbe-

standtheil von dieser aus; sie ist daher für die Kritik der

Decretalen Gregors IX. besonders wichtig. Stoff und Be

handlungsart sind den Sammlungen Nro. i und 2 sehr

ähnlich. Die seit Gratian's Zeit bis auf Clemens M. ein

schließlich erschienenen Decretalen nebst den Schlüssen der

dritten Lateranischen Synode machen den Hauptbestand-

theil aus; doch ist von Concilienschlüsseu und Decretalen

seit Gregor dem Gr. bis auf Gratian's Zeit mehr und

planmäßiger zur Ergänzung des Decrets eingetragen.

Daß er in dieser Beziehung seiner Arbeit einen Anspruch

auf Vollständigkeit, beilege, deutete Bernhard durch die Be

nennung Lrevi»riuin Lxtr»>ai;»utilliu (6) an, welche er ihr

ser von Nr. ,, diesen Agustln für den Verfasser «°n Nr. l.

Von den Sammlungen Beider ist aber nichts Näheres be

kannt.
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selbst beilegte. Das gesammte Material ist in fünf Bü

cher geordnet und die einzelnen Decreralen unter Titel mit

Überschriften gebracht (7). ^ :.>..-.-

ü) In ^en ersten, Jahren Jnnocenz IN. trug Johann

von V all« (Valien«« od. VsIIensis) die Decreralen der

Päpste zwischen Eugen III. und Clemens M. zusammen,

welche in der Sammlung Vcrnhard's fehlten, und fügte

die Decreralen P. Cölestin Hl. (»Z» 1198) hinzu. Diese,

Sammlung heißt bei den Glossatoren die zweite Lomvils»,

tlo oder auch leider «ecun6ns (3)..^

b)D^,Aufnahme der beiden eben genannten Samm

lungen n»tef die von der Schule gebrauchten Quellen hatte

nsra! O!res«, in Dess. vpuge. jur. es». (Livls. 1774. 8.)

«ro. l.

(7) Gedruckt ist diese Sammlung mlt den drei folgenden flkro. 4

und «ro. 5' und 5>>) ln folgendem Werk: ^»tlcius« «oll«,

ctlones esnonum cum ^»tonii August!»! — et IseoK! Ou.

Zseii — nötig et emenästionidu«. ?gris. lboy. s«I. Es lst

dieß eine von C. Labb« berichtigte neue Ausgabe des älte

re«, sehr seltenen, «on Agustin und Cujacius besorgten Ab

drucks (llergse ,576. K,!.), mit neüem Titelblatt !'sr.,!6!l.

S. die Note 16. von Schott zu voujst. !,ib. 4. Lsp. l6.

Eine neue kritische Ausgabe wurde von I. A. Niegger an

gefangen, aber nicht vollendet, bernsrai I>rsep. l>gp. vre.

visrium L^trsvsgsntium cum Kregori! IX. veeretsüum

collectionv »a Ksrmonism rvvoestum , vsrielste leetio.

nurn et vsriorum votiz illustrstum. ?. l. ?rib. l77y. 4.

(81 Nach Tancred (i- um I2Z4), der einen äpp»rsw5 de«

drei ältesten Sammlungen schrieb, soll Johann vornehmlich

die des Gilbertus und Alanus benutzt haben.

22..
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zur Folge, daß. bis auf Ol egor IX. nur Nachträge, keine

Umarbeitung 'Mehr, für ndthig gehalten wurden. Diese

waren: - ' - " '^ '

») eine Sammlung der Decretalen «p. Innocenz III.

(oompiI»tio terli»), welche dieser selbst im I. 1210 verfas

sen ließ (3); ' , ^ ' 'V ,^,

d) ein Nachttag zu dieser (Hl>er IV. vecrewlnnn) von

einem unbekannten Verfasser, welcher blos die Schlüsse des

vierten XÄttrtmensischen Conciliums vom I. 1215 und die

übrigen Decretalen Innocenz Hl. enthielten) 5

«) ein weiterer Nachtrag, der blos die ^oretvlen P.

Honorius III. (-Z- 1227) in sich faßte (comnllntlo V), wie

die dritte Compilation ossiciell (11).

>(y) ?, l^vAoel',. äo Innocentü IN. ? N. culleel<one Ve>

"«re>»Iium pi'imä; i» dessen 0pu«<:. j»r. csn. lii-o. 2, Zwei

andere Privatsammlungen der Decretalen Innocenz III. von

Bernhard von Compostell und Ralnerlus wurden durch diese

«Melle Ausgabe von dem Gebrauch ausgeschlossen. , , ,

(i°) Dle Ausgabe dieser älteren Sammlungen von Agustin

entbält auch dle Schollen des ^o«mue3 leuloui«:»» zu diesem

I.K. IV^ .' - ,.,,.,!,

fll) ?. H. IlioFßor, ä<: onllecllono vecretl>I!uin Aono-

i-ii III. ; in Scss. Npuz«. Gedruckt tn: tzulnlft co,npil2l!l»

ouiglulni'uni <l«ci-et»!ium NunoVIi III. — nuno -7- oäit« «t

notiz üluzli»!» glucl. I. ^Ii-un!!. 1'ulc'z. IÜ45. lu!.!> neu abge

druckt ln: I. türunil oper», äonuo «Hiä. et praek. ««t ^. ^,

A,eßtz«r. Vinäob. !?bl. 4. ' '
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V. Decretalen P. Gregor IX. " > '

L. K. LteoK, 6e IntornolstioviKus Rs^munäi de ?onngforke,

vecretsliuiv coinpilstori». I,ips. 1754. 4.

Die neue Bearbeitung der in der Schule, und da

durch in den Gerichten, recipirtcn Sammlungen, der De-

cretalen, welche Gregor IX. (von 1227— 1241) seid 1.2Z«

veranstaltete, wurde im Sinn der Justinianischen Behand

lung der alteren Rechtsquellen unternommen. Aus jenen

sollte nur aufgenommen werden, was künftig als gesetz

liche Bestimmung gelten sollte; zugleich sollte ergänzt

werden, waS darin von alteren Decretalen noch fehlte,

und die Decreralen Gregors IX. selbst, welche neue oder

das altere Recht erklärende Bestimmungen enthalten^ da«

mit verbunden werden. Für diesen Zweck sollte daher weg

gelassen werden, was bloße Wiederholung wäre, und be

sonders durch diese Redaktion der Widerspruch gehoben

werden, der sich unter sehr vielen Decretalen fand (1).

(i) Nach dem Publlkatlonsrescrlpt, mit weichem Gregor IX.

die Sammlung an die Rechksschule ju Bologna übersandte,

gedruckt in Böhmers Diss., <I« ckecrvt. n«nt. Rom. vsriig

coli. n»g. ly. : 8sne, <Ii>«rss» vonötitutivne» et spistols»

zkrsellecelüorum noslrorum, in «livvrss 6i»per5«s volum!»

os, qusrum «üsjus« provter nimigm »Imilituclinem , et

rsuseilüm propter cuntrsrietskem, vonnulls« etism propter

»ui vrolixilstom confusiooem inilucore villvk»»tur, »Ii.

<^us« vero vsgsbgotur eitrs volumins sunrsilictg, <zu,is

tsn^usm incertse fre<zuenter in ju,Iiciis vacillgdsiit.

evinmunem et nisiime »tullootiuin utilitatem per ^ils»

ctum Klium, krstrsm Ksxmuacliun, osvpellsoum et poeni.
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D« der größere Theil der älteren Sammlungen aus Vers

füglingen und Entscheidungen für einzelne Fälle bestand, so

kürzte Raymund von Pennaforte, welchem die Bearbei

tung übertragen war, die einzelnen Decretalen bis auf den

entscheidenden Hauptinhalt ab, wodurch meistens das Fakti

sche, auf welches die Entscheidung gebaut war, größtentheils

wegfiel. Daß etwas fehlt, ist durch die Worte: et inö-s, oder

p. c. d. h. psrs cspitull, zuweilen aber auch gar nicht angedeu

tet. Es war daher auch leicht, viele Decretalen blos durch

diese Abkürzung, welche die besonderen Verhältnisse des

Falls entfernte, etwas Anderes sagen zu lassen, als sie

ursprünglich enthielten, insonderheit ihren Principien eine

weitere Ausdehnung zu geben; oft wurde aber auch ihr

Sinn geradezu verändert, um die päpstliche Gesetzgebung

mit sich selbst inUebereinstimmnng zu bringen, und sie dem

damaligen päpstliche^ System und der bestehenden Kirchen,

Verfassung anzupassen.

Die Eintheilung des Stoffs in fünf Bücher, welche

Bernhard von Pavia gewählt hatte, wurde beibehalten.

Es handeln: Buch 1. Tit. 1 bis 4 vom Glauben und von

den Kirchengefttzen. Tit. 5—9 von Erwerbung und Ver

lust des bischöflichen Amts und der damit verbundenen

Rechte. Tit. 10—22 von der Ausübung der Ponrisica-

lien, besonders der Ordination. Tit. 2Z— Z2 von den un-

tont!gr!um nostrum, Iiis» in unum volumen sresoegtig «u.

pertlnls) pr«vi<iiinus roüißonllüs , göjieient«» conslltnti«.

ne» nosti-g» et ckvoretsle« epislolss , per ssus« nonnulls,

quae In urioridu» orsnt lludis, ^eclsrsntur. —
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teren kirchlichen Beamten. Tit. 33— 43 Prolegomena zum

Proceß. Buch 2. Vom gerichtlichen Verfahren, von dessen

erstem Anfang, bis zur Beendigung einer Sache in höch

ster Instanz. Buch 5. Tit. 1—12 von der Disciplin in

Ansehung der Geistlichen und den Kirchenpfründen. Tit. 13

bis 29 von den Kirchcngütern, womit die Lehre von den

Contracten in Verbindung gebracht wird, und von dem

Eigenrhums - und Disposirionsrecht der Geistlichen über

ihr Vermögen. Tit. 29, 5« von den Parochialrechten.

Tit. 31—37 von den Regulären. Tit. 38 vom Patronat-

recht. Tit. 29 von den kirchlichen Abgaben. Tit. 40— Kv

vom Gottesdienst, von den Sacramenren und von anderen

gottesdienstlichen Handlungen. Buch 4. Von der Ehe.

Buch 5 bis zum Titel 39, von den Kirchenverbreche».

Titel 40 ö« verborum sigmöcskone. Tit. 41 6e rvAulis

juris.

Den Inhalt der einzelnen Bücher bezeichnet der Denk-

Vers: zuöex, zuäicium, clerus, svonssli», crimen. In

der Anordnung der Materialien wollen die Neueren, ohn-

geachtet der großen Fremdarrigkeir des Stoffs, eine Aehn-

lichkeit mit dem Justinianischen Coder finden. Mit Gra-

rian's Decret verglichen, entspricht das erste Buch und das

dritte bis zum Tit. 40, ziemlich der prim»; das zweite

Buch hat Ähnlichkeit mit der ?sr« seeunck« bis znr vsus»

27, nur daß die Lehre von den Kirchenverbrechen gesondert

und in das fünfte Buch gestellt ist; der ?srs tertis ent

spricht das dritte Buch von Tit. 40—50, und im Ganzen

der O«.us» 27 — 36 daö vierte Buch.
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Gregor IX. pnblicirte die Sammlung im Jahr 12Z5,

unter dem Tircl: veeretslium LregorüIX. vompilsti«, und

übersandte sie an die Universitäten zu Paris und Bologna;

in den Schulen und Gerichten sollte sie künftig allein ge«

braucht, und keine andere ohne Genehmigung des päpstli

chen Stuhls verfaßt werden (2).

Die gl«»»» «roünaria zu den Decretalen verfaßte Bern,

Harb (6s Soton«) von Parma (Z) unter Papst Jnno-

cenz IV. 1254), aus Dessen Schriften über die Decrera,

len auch Vieles genommen ist.

Bis in das 1«te Jahrhundert fehlte den Handschrif,

ten und Ausgaben der Decretalen das wichtigste Mittel zur

Interpretation, die von Raymund weggelassenen Stellen,

partes äecisse, wie sie in einem Doppelsinn genannt wer?

den können. Anton Conrius fügte sie im Jahr 1570 in

seiner Ausgabe des Oorpus zuris canonici (4) aus den

oben beschriebenen fünf älteren Compilarionen bei, und

eben so legte Gonzalez Tellez in seinem Commenrar über

die Decretalen Gregor s IX. (5) den vollständigen Text auS

diesen zum Grunde; Böhmer endlich nahm in seiner Aus,

,) Nach dem in der vorstehenden Note angeführten Publica»

tionsrescrixt: Volonte« igitur, ut Kso lsvtum eomvililtio.

«e universi utsntur >» iuäivil» et in scliolis, 6istrictiu«

z,rokibomu8 , oe czui» vrse«llinst slism Lscere sds<ziie km»

ctol^rtsts »e<!!» spostoliese 8vseisli>

(z) Ssrti a. a. O. püg. Z55.

(q) .^utverplss 1ZS9 — 71. s Voll. 8.

(5) S. unten die Litteratur deö Lirchcnrcchts.
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gäbe des Vorpns ^un« osuooici, so weit sie sich herstellen

lassen, die partes äevisse in den Tert der Decretalen wie

der auf, und unterschied ihren Inhalt durch Cursivschrift

von dem, was Gregor IX. zur gesetzlichen Bestim,

mung erhoben hatte.

Jur Unterscheidung von Gratian's Decret ist der Samm

lung Gregors IX. die altere Bezeichnung (oben S. ZZ8)

Lxtr» (so. äecrewm) geblieben, mit welcher sie stets ange

führt wird (6).

VI. Der l.ib« »«xtns und die Clementlnen.

?. O. liovk, cke SoniksoiZ VIII. ?. ZU. «Sit« L««retslium Ii.

dr«; in Dess. l)p«»c. jur. esv.

Q. 1^. LoeKmer, ck« OIei»eiltiui»j sn Dess. vbservst. Zur.

csv. (Koelt. I7öü. 8 )

Die Decretalen Gregors IX. erhielten im Lauf deö

«.Zten Jahrhunderts drei vfficielle Supplemente :

1) Die Schlüsse der ersten Lyoner Synode vom I.

1245 unter Papst Jnnocenz IV., mit einigen andern De

cretalen dieses Papstes verbunden und nach der Materien,

(6) Dke Glosse und die alteren Schriftsteller citiren mit der

Rubrik des Titels und dem Anfangswvrt des Sapitels. Z. V.:

Tilr. Ss aecimi». ksstorslis (I, Zo. e. 28). Die Neueren

bedienen sich des Zeichens X für «trs. Z. B.: Cs?.,8. X.

l?e äeeimis. Das Zeichen wird auch oft weggelassen, fo daß

die Hinweisung auf die Decretalen Grcgor's IX. schon in der

unterlassene» Hinzufügung der Bezeichnung in vito oder t»

LIem. liegt. l
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folge der Decretalensammlung Gregor'S IX. geordnet, in

den Handschriften Decretalen Jnnocenz IV. genannt (1);

2) die Decreralen Gregor'S X., ihrem Inhalt nach

nichts als die Schlüsse der zweiten Lyoner Synode vom I.

1274, auf dieser selbst nach jener Ordnung zusammenge

stellt (2);

5) fünf Decretalen P. NlcolauS III. (1277—1230),

jede mit einer Titelrubrik versehen (5).

Diese Sammlungen wurden zwar den Universitäten in

Bologna und Paris zugesendet, um in die Decretalensamm

lung Gregors IX. eingereiht zu werden (4); sie sind aber

in besonderen Abschriften mit der Glosse auf uns gekom

men, und kein Bestandtheil der älteren Sammlung gewor

den, da sie von Bonifacius Vlll. bald darauf in die neue

(1) Gedruckt bei Böhmer Lor?. j«r. «so. ?om. II. im ^ckp.

»ro. Z. pgg. Z49 u. f.

(2) Gedruckt ln allen neueren Conclllensammlungen; bei Böh

mer q. a. O. S. ZS9 finden sich Varianten dazu aus einer

Berliner Handschrift, gegen den Abdruck bei Harduin ge

halten.

(Z) Bisher ungedruckt; in einer Handschrift der Erlange? Uni

versitätsbibliothek. S. 3. RuüolpK l)«mm. <!e co<Zics

«snooum , <zuem Hadrian«» I. Lsrol« AI. <1c>no 6e<I!t.

(Lrl. 1777.) psg» 4» und Glück prseeognits ubvrioril jur.

«ecl. p. Züg, .

<4) Publicationsschreiben Jnnocenz IV. nach Bologna, bei Böh

mer a. «. O> S. Zöl! ^ti velili» a modo lain i» jullicii,,

quam in »ckoli«, ipss» »ub ,ui5 litulis, vrout super

lidet s^orimitur, iusori kaci«vt05.
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Sammlung aufgenommen wurden, welche er veranstalten

ließ.

Diese, als Ganzes, der leider sexws genannt, umfaßt

in fünf Büchern, nach der Sammlung Gregor's in Titel

geordnet (5), außer dem größten Theil des Inhalts der

gedachten drei Sammlungen (6), einen Nachtrag von älte

ren Decretalen, und die in jenen noch fehlenden Verfü

gungen Alerander's IV. (seit 4,854), Clemens IV. (seit 5.261)

und Bonifacius VIII. selbst. Die Sammlung wurde zu

Rom im J. 12S8 vublicirt, und den Universitäten zu Bo

logna und Paris zur Nachachtung mitgetheilt. Der Inhalt

der einzelnen Stücke wurde eben so wie bei der Sammlung

Gregor's IX. abgekürzt, und, wo es nöthig schien, verän

dert; auch war dabei eine Hauptabsicht, in Hinsicht aller

bis dahin erlassenen Verordnungen alle Zweifel abzuschnei

den, was davon acht und gültig sey (7). Was in diesen

(S) Sle «erben daher, mlt Weglassung des X-, ganz wie dle

Decretalen Gregors IX. cltirt, und durch Hinzufügung der

Bezeichnung ln VN« von diesen unterschieden.

(b) Sie stehen nicht alle im I.!Ker seitus. Von den Decreta,

len Nicolans IN. ist die zweite und fünfte nicht aufgenvm,

me«. Glück a- «. O.

(?) Die Publicationsbulle Bonifacius VIII. nach Bologna, vor

dem IiiK«r «eitus in der Böhmerschen Ausgabe : «um xost

volumvu clocretslium , s — Kreßorio ?. IX. — «ompils.

tum, nonnulls« »d o« et uk «Iii» Komsnis pontiiicibu»

»uccvsslvs «uper Aiversis öiceientur srticuli» editsv üe>

cretal«», g« l^ü»ruin »Ii<zu!du8, sn 6«eretslvs eilsterent,

esium^ue suoloribu» gukilskstur «ollieits in juäieii« «t

ju «cboli, ; — nos — smdiguitiitom «t iuovrtituäinom —
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beiden Hauptsammlungen nicht stand, hatte für die Iu-

kunft mithin keine verbindende Kraft mehr.

Clemens V. ließ die Schlüsse der allgemeinen Synode

zu Vienne vom Jahr , mit einer Auswahl seiner De-

cretalen wieder nach der Ordnung der officiellen Samm

lungen seiner Vorgänger in fünf Büchern (8) verbinden,

und publicirte sie im Jahr 1Z1Z in einem Consistorium der

Cardinäle. Sein Nachfolger Johann XXII. übersandte sie

1217 den Universitären zu Paris und Bologna (9).

Die 6I«ssä «rämsris zu dem IL,« sextus soll sich in

«mnin« toller«, sc — <zuss 6« <lecretsl!ous ivsi, tenori,

yuseve ckedvrent in posterum rekutsri — «llkectsnte» —

öecretsle» Kujusmoäi 6ilig«utiu5 kecimu5 recenseri, et tsn-

öem, vluribus ei ivsis, cum vel temporales , sul »iKI

»vsi«, vel »Iiis juridus covtrsriso, ssu omniv« suvvrtluse

viäerentur, penitu» rsgecstis, reli^uss , <iuiku8>ism ei

e>8 sbbrevistis et »liizllibu» in toto, vel in psrte mutslis,

mullis<zue correctivnibus, llvlrsetionibus et sclllltionikus,

grollt erz>eäiro viäimus, fgvtis in ipsis, in unum likrum,

«um nonnullis noslri» eonstilulionibus — reäigi mandsvi.

mu». Huvin »ertum evnsuimu« ouocuvsri. —

(8) Sie werde» mit der Bezeichnung in dem. cltirt. I. B.

Lsu. 2. de VerKorum «igoiticstione in LIsm. (5, n) oder

auch: Llem. 2. äs V. s.

(9) Nach einer Casseler Handschrift der Clementinen hätte sie

Clemens selbst bereits der Universität Orleans zugeschickt,

ö. 1,. LoeKmor, OKserv. jur. esn. psg. 21, Wenn Jo

hann XXII. in seinem Reskript an die Universität Bologna

(vor den Clementinen, ln Böhmers Ausgabe) versichert, daß

die Versenduug derselben nicht geschehen sey, so gehl dieß

also wohl nur auf die Mitlheilung nach Bologna und Paris.
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den Handschriften, vornehmlich in der Bearbeitung finden,

die sie durch Joannes Andrea (>Z- IZ/sS) erhielt. Von die

sem rührt auch die Glosse zu den Clementinen her, die

nachher Franciscus Jabarella verbesserte (10).

VII. Begriff des corpus juris e«»«»!c!, km Gegen

satz der Extravaganten.

I. ^. Alsßgor, öo reeeptione corporis )ur!s in Leringnis;

in dessen Ovusculig. .

I. W. Bickell, über die Entstehung und den Gebrauch der bei

den Ertravagantensammlungen des corp. jur. es«. Marburg

,82ö. 8. Die Geschichte der Extravaganten ist erst durch diese

Schrift aufgehellt werden. .

Mit dem vierzehnten Jahrhundert beginnt der Wider

stand, welchen die Kirche den päpstlichen Anmaaßungen

entgegensetzte. Durch die Wechselfalle, welche dieser durch

lief, erklärt sich das Schicksal der päpstlichen Verordnun

gen, welche seit Clemens V. erlassen wurden.

Die Clementinen waren eine Sammlung von päpstlichen

Verordnungen, welche in den Gerichren und Schulen beachtet

werden sollte, aber den Decretalen, welche sie, ohngeachtet diese

erst seit dem leider ««xtus erschienen waren, nicht in sich auf-

(lo) Aus der Glosse erhellt, weshalb der Ausdruck über sext!-

inus nicht der gewöhnliche blieb. Joh. Andrea bemerkt zu

den Worten der Publicationsbulle Johanns XXII.. „in »nun,

volumen": non tsmon sub nomino lidri, unäe msls üi»

eunt Hui sllogsnl «ovtimum libruln.
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nahm, an ihrer Gültigkeit nichts entzog. Nach dem Grund

satz, den die Papste mit Hülfe Pseudoisidor's geltend zu

mache» gewußt hatten, daß alle Decretalen beobachtet

werden müßten, sofern nur ihre Slechrheit unbezweifelt sey,

wurden daher eine Zeit lang die Decreralen, die seit

dem leider sextus ergangen und in die Clementinen nicht

aufgenommen worden waren, auch noch gesammelt und

glossirt. Sechzehn Verordnungen, theils Papsts Boni-

facius VIII., nach der Publikation des leider sextus erlassen,

theils seines Nachfolgers Benedict Xk., stellte unter Jo

hann XXll. Petrus Monachus zusammen, und versah sie.

mit einer Glosse (1). Drei Constitutionen Johann's XXII.,

besonders wichtig durch die Anmaaßungen, die sie enthiel

ten, glossirte Guilielmus de Monte Lauduno gleich nach

ihrer Bekanntmachung (2). Zwanzig Decretalen Johanns

XXll., seit 1Z17 bis erlassen, glossirre im Jahr 1525

Zenzelinus de Cassinis (Z). Auch einige Constitutionen

Clemens V., die in den Clementinen fehlen, und einige der

vorgenannten Papste wurden noch einzeln glossirt.

Mit Johann XXll. hörte das Glossiren auf. Bis auf

Franciscus de Pavinis, einem Römischen Hofbeamten, der

in der zweiten Halste des I5ten Jahrhunderts lebte, findet

sich keine Spur, daß man einen Commentar zu den frü

heren und späteren papstlichen Verordnungen ndthig gefun

den hätte. Und «ie dürfte man dieß anders erwarten?

(i) S. Bickell a. a. Ö. S. 6. Note i. .. .

(l) S. ebendas. S. 7.

<Z) Ebendas. S. «.
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Eben die meisten Decreralen seit Clemens V., selbst die be

reits glossirten nicht ausgenommen , waren der Gegenstand

des allgemeinen Tadels; die öffentliche Stimme forderte

allgemein ihre Verwerfung.

Man nimmt daher auch bereits im löten Jahrhundert

wahr, daß die neueren Verordnungen seit Clemens V. den

Sammlungen der Decreralen in einem anderen Sinn ent-

gegengesetzt wurden, als früherhin der Ausdruck Extra

vaganten bezeichnete. So lange das papstliche Ansehen

nnerschiutert geblieben war, bezeichnete der letztere- nichts,

als daß diese ein noch mit keiner Sammlung verbundener

Nachtrag zu den gesammelten Kirchengesetzen seyen. An

ihrer verbindenden Kraft, sofern nur ihre Aechtheit außer

Zweifel war, entzog ihnen diese Trennung nichts.

Zur Zeit der Costnitzer 'Synode bezeichnete man hinge

gen, im Gegensatz der Extravaganten, das Decret und die

drei officiellen Decretalensammlungen mit den Ausdrücken

l'us scriptum, oder «ornus z'nris canonici (4). Der erste«,

aus dem Römischen Recht entlehnt, bezeichnet sie als

Sammlungen, deren Inhalt unzweifelhaft gemeines Kir

chenrecht sey, der letztere, als ein auf gewiße Weise g e-

(4) I» den Concordaten der deutsche» Nation mit Martln V.

wird der Ausdruck gebraucht: l>. ?. Asrtinus — utewr re.

»ervstiooidu» juris Script! et «onstitutionious eivcrs»

dili» et sä reglmen. Nerm. v. 6. UsrZt. Looo. Loiist.

?«,„. I. psg. w56. In einem andern Aktenstück kommt der

Ausdruck vor: reservstionv» — <IUSS in corpore juris

non «Isuäuntur. Ebendas. S> 6/l.
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fchlossenes Ganzes (5). In welchem Sinn sie als

etwas Geschlossenes betrachtet wurden, kann nichr zweifel

haft seun, wenn man erwägt, wie die damalige Zeil von

dem Inhalt der Extravaganten dachte. Erst durch die

Reformation der Kirche, welche das Costnitzer Concilium

vorzunehmen berufen war, sollte über ihre künftige

Anwendbarkeit entschieden werden; manche Ver

ordnungen wurden selbst laut genug von einzelnen gewich

tigen Stimmen schon an sich für un verbindend er

klärt (6). Der Gegensatz des ^'uris scripti oder des cor-

(5) Daß der Ausdruck oorpus juris esuonle! elsusum, dessen

die Neueren sich deßhalb bedienen, um, nachdem die ENra-

vaganten in den Ausgaben des ««rp. jur. «sn..einc Ereile

erhalten haben, den Gegensatz der eigentlich diesem angchö-

rigen Bestandtheile gegen die Ertravaganten zu bezeichnen,

dem Costnitzer und Vasler Concilium fremd sey, bemerkt

Wickelt xsß. 6i. sehr richtig. Allein er hat auch wohl nie

etwas Anderes scvn sollen, als eine Anspielung auf das De-

cret des Baslcr Conciliums, welches dem wichtigsten Thcil

dieser Ertravaganten die Kraft gemeiner Kirchcngescye ent

zog. Der Ausdruck corpus juris csnouici bezeichnet aber

in der That schon dasselbe.

(6) Ausgeführt von B icke ll a. a. O. S. 44 «. f. Unter den

einzelnen Beispielen, welche hier zusammengestellt sind, ist

besonders die Erklärung der französischen Nation über die

Annaten (aus Uerm. v. ck. Usrckt Lon«. Lonst. ^om. I.

?. iz. xsß. 704) merkwürdig; sie schreibt ausdrücklich jeder

Nationalttrche das Recht zu, die Annaten zu verweigern,

und legt mithin den Gesetzen, durch welche sie eingeführt

worden waren, überhaupt keine wahre gesetzliche Kraft bei.

Vsiu<Is p««tlno6ui» uollnulli Komsni pontitieo» ipsius

»nnis XXII.) suevossorvs etism eertis tomvoribus siinilei
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xoris zmis esnom» und der Extravaganten deutete mithin

im Sinn der damaligen Zeit auch an, daß die letzteren als

Verordnungen von unsicherem, keineswegs aner

kanntem Ansehen zu betrachten seyen, während an der

verbindenden Kraft des zuris scripti niemand zweifelte.

Die spateren Ereignisse erhoben das unsichere und be

strittene Ansehen der Ertravaganten keineswegs zu einem

unzweifelhaften. Gerade der wichtigste Theil derselben,

der die neuen Reservationen der Pfründen betraf, wurde

bald darauf durch die Basler Decrete ausdrücklich für

unverbindlich erklart. Wer unmittelbar nach der Accepta-

tion dieser Decrete in Frankreich und Deutschland eine

Sammlung der außer dem Decret und den 15 Büchern

Decretalen geltenden gemein anwendbaren Kirchengesetze

hatte veranstalten wollen, würde mithin von den einzelnen

papstlichen Verordnungen, welche seit Clemens V. bis da

hin erlassen waren, wenig oder gar keinen Gebrauch ha

ben machen können. Abgesehen von dem, was nach den

Decreten der Basler Synode, wenigstens für zwei der

bedeutendsten Nationalkirchen, nicht mehr Kirchenge

setz war, und deshalb in eine Sammlung jener Art nicht

teecrunt re»orvst!ones, vert!« csu»!s eipressis, <suss eis»

ru«, vrincipes et vopulu» «lil^u« tempore tolersruvtz »eü

ziostmoüum Minium grsvsti er iis in sliyuikus regnis et

provineiis recussvvrunt »olvere , prout kult factum in

^vßüs et yuiku»6sm »Iiis locis, e« quo<1 per moäum

kscultst!» tolerstum kuer»t. Lt »iv qusntumcumi^ue ei>

plscuit licite poNieruut stc^ue possunt recussrv, «isiime

izuis ceisimt csusae, zusv tuno ersut «to.

l. 23
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gehörte, bestand das Uebrige aus Verfugungen, welche der

päpstliche Stuhl selbst indirect hatte zurücknehmen müs

sen (7), auö localen und tranfitorischen Bestimmungen oder

aus Verordnungen von geringer Bedeutung.

Der päpstliche Hof wußte zwar die Rechte, welche

ihm die Basler Decrete bei der Vergebung der Pfründen

und in Beziehung auf die Annaten entzogen hatten, durch

Concordate nach und nach großentheils wieder zu er

langen, hie und da selbst noch weiter auszudehnen, wo

man sich seinen Canzleircgeln füg??: Das erschütterte An

sehen seiner gesetzgebenden Gewalt vermochte er aber

nicht wieder herzustellen. In Deutschland freilich respectirre

man die Reservationen der Pfründen, welche in den von

der Basier Synode aufgehobenen Ertravaganten enthalten

waren, weil sie in den Concordaren dem Papst wieder

eingeräumt worden waren ; man befolgte ohne allen Zwei

fel auch manche Bestimmung, die in den älteren glossinen

Ertravaganten oder in ncueren päpstlichen Verordnungen,

befonders solchen, die seit dem großen Schisma erlassen

waren , enthalten war. Niemand hat aber bis jetzt erwie

sen, daß. seit den Reformationssynoden des lüren

Jahrhunderts, fortwährend und allgemein, nament

lich in Deutschland, der Grundsatz anerkannt worden sey,

(7) Dahln gehört dle Bulle «nsm »snctsm «gii Papst Bonifa-

cius VIII. Denn wohin sonst kann man die Erklärung P.

Clemens V. deuten, daß den Rechten der Krone Frankreich

dadurch nichts entzogen sevn solle? Lsp. 2. Lxtr. commuo.

äe Privileg!!, (5, 7).
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jede päpstliche Verordnung sey gültig, sofern nur ihre

Aechtheit außer Zweifel sey.

Hierin lag der Grund, weshalb, auch selbst nachdem die

Papste wenigstens äußerlich die nachtheiligen Folgen zu be

seitigen gewußt hatten , welche die Costnitzer und Basler

Decrete für ihr Ansehen gehabt hatten (oben S. 230 u. f.),

dennoch keiner derselben es wagte, eine neue officielle

Sammlung der Verordnungen seit Clemens V. zu unter

nehmen, und sich der Gefahr auszusetzen, deren Annahme

in den Gerichten wie in den Schulen zurückgewiesen zu

sehen. Eben hierin liegt auch weiter der Grund, daß selbst

kein Sammler ein geschlossenes Ganzes der Eltra-

vaganten aufzustellen und für einen Inbegriff der allgemein

geltenden neueren päpstlichen Verordnungen auszugeben wag

te. Die von V icke ll vorgenommene sorgfältige Untersuchung

der Handschriften des I^iber «extu» und der Clementinen, hin

ter welchen freilich schon seit dem vierzehnten Jahrhundert

Extravaganten eingetragen wurden, ergiebt, daß in der

Aufnahme der letzteren bis auf die Zeit, wo die gedruckten

Ausgaben anfangen, durchaus keine Regel beobachtet ist.

Die meisten Handschriften enthalten nicht einmal mehr als

die älteren glossirten Extravaganten, über deren Anwend

barkeit sich seit den Vasler Decreten gar nichts Allgemei

nes bestimmen ließ. Eine einzige (8), die mit einer Ver,

ordnung Martins V. schließt, hat Ertravaganren , welche

den Päpsten seit der Mitte des l^ten Jahrhunderts, und

namentlich auch denen aus der Zeit des großen Schisma

(8) S. Blllell a. o. O. S. ,3.

23..
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angehören; gerade Dieß aber, da die Verordnungen der

schismatischen Päpste doch gewiß keine allgemeine Gültig,

Kit harten, beweist am vollständigsten, daß es bei diesen

Zusammenstellungen auf nichts weniger, als auf eine

Sammlung allgemein anwendbarer Gesetze abgesehen war,

sondern jeder Sammler es dahin gestellt seyn ließ, welchen

Werth man jeder Extravagante beilegen dürfe.

In den gedruckten Ausgaben des I^iKer sextus und

der Clementinen zeigt sich bis an das Ende des fünfzehn

ten Jahrhunderts keine Veränderung, als daß in eini

gen (9) derselben ein Streben nach Reichhaltigkeit in Hin

sicht dieses Bestandteils sichtbar wird (10).

Eben dieses war auch der Fall bei einer Ausgabe al

ler Theile deö corpus z'uris «»nouici , welche zu Paris 1599

bis 1S02 gedruckt wurde. Johann Chappuis, welcher

bei dieser außer dem Abdruck des Decrets auch den des

I^iber sextus und der Clementinen besorgte, nahm hinter

die letzteren alle Ertravaganten auf, die er aus

Handschriften und gedruckten Ausgaben zusammenbrin

gen konnte. Da die von Zenzelinus glossirten 20 Ertra

vaganten Johann's XX ll. bereits in vielen Handschriften

als ein Ganzes gefunden wurden, behielt er sie als ein

solches bei, und ließ sie unter 14 Titel eingereiht ab

drucken, weil er sie in einer alteren Ausgabe ohne Ort

(y) Denn manche Ausgaben haben gar keine, andere sehr we

nige. S. Wickelt a. a. O. S. 14.

(io) S. die Tabelle hierüber bei Bickell a. a. O. S. 120'.
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und Iahrzahl bereits so eingetheilt fand (11). Alle übrige

Verordnungen, welche er zusammenbrachte, ordnete er nach

der Reihenfolge der Materien in den officiellen Decretalen,

sa«mlungen; nur mußte er auf das dritte Buch unmittel

bar das fünfte folgen lassen, weil sich für das Eherecht,

das jene im vierten Buche hatten, kein Stoff vorfand.

Diesem Ganzen gab er den Titel Nxtr»v»ß2ute» commune«,

der ihnen aber auf leine Weise zukommt. Den» er sollte

bezeichnen, daß seine Sammlung die gewöhnlich vor

kommenden Crtravaganten enthalte, ohncrachtet er sehr

viele aufgenommen hatte, von welchen dieses ganz uyge-

grüudet war. In der Ausgabe von 1500 waren aus den

Lxtr»VÄFimte8 commune» noch alle Constitutionen wegge

lassen, die schon in der glossirten Sammlung des Zenzeli-

nus standen; drei derselben, weil sie auch eine besondere

Glosse hatten, nahm er aber bei einer zweiten, auch sonst

noch vermehrten Ausgabe vom I. 1502, doch auch noch

einmal unter die Extravagante« commune» auf. Diese be

stehen hier überhaupt aus 74 Verordnungen ; ohngefähr das

Doppelte von dem , was die reichhaltigsten früheren Aus

gaben aufgenommen hatten (12). Die neuesten darunter

sind von Papst Sirtus IV. (-5 1483).

Von dieser Zeit an wurden die beiden SamnUungen,

wie sie in der Ausgabe von 1503 standen, in die späteren

Ausgaben der Quellen aufgenommen, die man seit der

l") Vlckell o. «. O. S. 32.

<»») Vergl. Bickell a. «. O. S. 26 u. f.
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Costnitzer Synode Voruu» Fun» canonici nannte, und als

anerkanntes gemeines Kirchenrecht betrachtete. Auch die

Ausgabe des Oorpus Für« canonici, »reiche Gregor XIII.

im I. 1582 mit kritisch berichtigtem Tert bekannt machen

ließ, hat sie aufgenommen.

Daß aber durch diese Verbindung (13) mit den

entschieden als gemeines Recht anerkannten Quellen die Ex

travaganten eine andere Bedeutung erhalten hätten, als

sie vor dieser Verbindung hatten, ist durchaus un

erweislich. Sie war bloße Veranstaltung der Edito

ren dieser Quellen, welche eine Handlung der Kirche,

durch welche allein die Sammlungen als Ganzes das

Ansehen einer Sammlung gemeiner Rechte hätten erhalten

können, nicht, ersetzen konnte. Es ist ein unzweifelhafter

Grundsatz des neueren Kirchenrechts, auf dessen genauere

Erörterung die Frage von der Anwendbarkeit der späteren

päpstlichen Verordnungen in Deutschland führen wird, daß

alle päpstliche Verordnungen, welche nicht zu den im Gan-

(>3) Hlerauf legt Blclell alles Gewicht. Vel Diesem findet

sich eine ausführliche Darstellung der verschiedenen Ansichten

über dle rechtliche Bedeutung der Eitravaganten als Ganzes,

S. 40 u. f. Practlsch ist die Frage ziemlich ohne Bedeutung,

da der größte Tbeil der Crtravaganten, der nicht schon nach

den Concorbaten und entschiedenem Gerichlsgcdrauch anwend

bar ist, aus transitortschen, localcu oder entschieden mit der

jcklg?5 Verfassung unvereinbaren Bestimmungen besteht, wie

- Bickell S. 55 u. f. gezeigt hat. Eben daher ist auch jene

Frage hier nur so weit erörtert, als es wegen des Prln-

clps für dle Unwendbarkelt neuerer päpstlicher Verordnun

gen nothwcndtg war.
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zen recipirten Sammlungen des canonischen Rechts geho

len , nur in sofern verbindende Kraft haben , als sich von

jeder einzelnen ihre Reception nachweisen läßt. Eben

dieß muß auch von dem Inhalt der beiden Ertravaganten-

sammlungen gelten. Nur« von dem Decret und den ossi-

cicllen Sammlungen der Dccretalcn laßt sich behaupten,

daß sie seit ihrer Entstehung in Deutschland als

Sammlungen des gemeinen Rechts gebraucht worden

sind. Hierauf beruht ihre Reception. Was unsere jetzi

gen Ertravagantensammlungen enthalten, besteht aus ein

zelnen Verordnungen, die, bevor sie durch Editoren des

vorpu» Mn» canonici in Sammlungen gebracht wurden,

theilweise, vermöge der Concordace, oder, weil sie als ein

zelne Gesetze für gültig gehalten wurden , zur Anwendung

gekommen sind. Dafür, daß sie späterhin als Samm

lungen in den Gerichten Ansehen erhalten hätten, ist von

keinem der Neueren ein Beweis beigebracht worden, welche sie

als Theile des (?örnu«^uri» canonici betrachten wollen. Man

hat sich zwar darauf berufen, daß wenigstens die Römische

Ausgabe ihnen eine Stelle unter den Theilen des Oorpu»

Huri« canonici angewiesen habe; von allen Gründen für ihre

Gültigkeit als Ganzes ist aber dieser gerade der schwächste.

Die Bedeutung der Römischen Ausgabe war nicht, den

Inhalt dessen, was in diese aufgenommen wurde, zu ge

meinem Recht zu erheben, sondern das, was bisher als

gemeines Recht gegolten habe, in berichtigtem Teil

bekannt zu machen (14).

(14) Hiermit stimmt auch Vickell «. «. 0. S. 6o übereln.
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Den Ertravaganten Johann's XXII. und den Lxtrs-

vsAsntes commune« sieht daher in Deutschland nur das

Ansehen zu, welches einzelnen Bestandtheilen derselben durch

die Concordate oder durch entschiedenen Eerichtsgebrauch

beigelegt wird (15).

vm. Bedeutung des k?«ri,»s iuris csnonici und An-

we»db«rkeit desselben für die katholische Kirche

iu Deutschland.

Die Frage über das Ansehen, welches den Rechtsquel

len beigelegt werden müsse, die hiernach zu dem O«rpu»

zuris canonici gehören, kann sowohl' in Beziehung auf die

Kirche, als in Beziehung auf den Staat aufgeworfen

werden,

^. Die Kirche unterscheidet ihrer Lehre zufolge (1)

zwei Gattungen von Rechtebestimmungen, welche ihrem

(,5) Die Art, die Extravaganten zu cltiren, ist dieselbe > wie

bei den Dccretalen. Z. B. Lsv. »». Litrsv. Zosnn. XXll

äe zirsedsnckis (lit. Z). Lsv. Uoie. Lxtrsv. eomin. äe ju»

äieii» (2, I).

l>) Bestätigt durch viele Schlüsse des Tridentlnlschen Concl-

liums, z. V. Kels. 23. Lso. 6. cle »sersmevt« «rckini«: 8!

quis aiiorit, in ecclesis cstkolic» von esse llivrgredism,

iliving or<iinsti«ne inslilutsm, <zuse constst ei Lpiscovis.

I'resbzleris et ministri», goglkems »!t. Li <zui» aiierit,

Lviscopo» non esse ?resb)"tor!s superiores, ve^ von Ks-

dero poteststem eoniirmsnäi et «r6illS»<Ii, vel esm, <zu»m

»»best, iliis o»v eum kresd^teri» coinmunem — kmstde-

ins »it.
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Ursprung und ihrer Bedeutung nach wesentlich verschieden

sind.

Ihre Verfassung und ihre Einrichtungen sind nach je

ner Lehre zum Theil göttlicher Anordnung.

Bei der Frage, was zu diesem unabänderlichen Theil

des Kirchenrechts gehöre, welche für die Rechte der Kirche

dem päpstlichen Stuhl gegenüber von der größten Wichtig

keit ist, kann der Inhalt des Ournu» juris canonici nicht

allein entscheidend seyn; es ist blos zufällig, wie viel oder

wie wenig von den Bestimmungen, die Hieher zu rechnen

sind, in diese Sammlungen übergegangen ist. Die Kirche

muß in Hinsicht auf diese Bestimmungen, mithin über

haupt auf die Thatsachen zurückgehen, in welchen sie,

ihrer Lehre nach, jene ausgesprochen findet, wohin außer

der heiligen Schrift alle Quellen der Tradition gehören (2).

Die zweite Gattung von Rechtsbcstimmungen, welche

das Kirchenrecht ausmachen, bilden .die, welche durch

menschliche Willkühr mittelst Gesetzgebung oder Gewohnheit

eingeführt sind. In Beziehung auf diese enthält das Vor-

z,u» juris canonici das gemeine geltende Recht der neue

ren Zeit; seine verbindende Kraft beruht auf der Rc:

ception (2).

(2) H. uuten die besonderen Quellen des katholischen Klrchen,

rechts.

(3) Clner der ausgezeichnetsten »eueren Schriftsteller drückt die

ses so allsl Ileceptum ljuipp« e«t durnu« juri» ««nuuiei

nun o«ium cnu5», c^use per rocll»n rationen», 5>ve per

rovelationem <lesin!t2 jain sunt; seli ut norm» eorun» «»>
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Auf den ersten Blick erhellt das letztere in Hinsicht

auf das Decret, welches durch bloße Gewohnheit als

gemeines Recht anerkannt worden ist (4), ohngeachtet ein

großer Theil seines Inhalts ursprünglich diese Bedeutung

nicht hatte. Die Frage nach den Quellen des Decrets ist

daher auch, sofern dessen Reception überhaupt über des

sen Gültigkeit entscheiden kann, durchaus unerheblich,

und die neueren Schriftsteller der katholischen Kirche ver

warfen mit Recht die Ansicht der älteren, welche dae An

sehen des Decrets auf dessen Uebereinstimmung mit seinen

Quellen stützen wollten (b).

Scheinbarer ist auf den ersten Blick die Ansicht der

älteren Canonisten, daß die verbindende Kraft der Decre-

talensammlungen sich zunächst auf die gesetzgebende Gewalf

der Papste gründe (6). Der Schein, welcher für dieselbe

spricht, beruht jedoch nur auf der Verwechslung zweier

wesentlich verschiedener Fragen; der einen: aus welchem

Gmnd jene ursprünglich als Sammlungen von ge-

»et, c^uss sb Kum»no ponövnt srkitri«. Lauter,

tunäsinenta juris ecclesisstivi LstKolieorum. I>. 2. §. 214.

Note b.

(4) ?, R» egg er, Institution«« jurisvruZ. eeclei. ?. I»

(5) ?r. ?I«reos, äs metliodo et suetoritsts oolleclionis lZra.

tisni. S. Dessen Opers (vur. l<. « StoeroKen, IsoriinK. 175S.

2 Voll, 4.) 1?om, I. xsg. 55.

(6) Kr. TsIIwoin, prinv. jur» «oele». ?om.II. Hu. 2. Lu^i 2.

g. 7. tzu. 4. Lso. 1. §. l.
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lneinrechtlichem Ansehen betrachtet und in Gebrauch ge

kommen sind; die zweite: auf welchen Grund sich gegen

wärtig ihre Anwendbarkeit stützt. Da nach der ge

genwärtigen Stellung des Papstes zu den Staaten und zu

den Nationalkirchen die päpstlichen Verordnungen durch die

Publikation in Rom keine verbindende Kraft erhalten, fon

dern erst durch ihre Reception, welche durch die in jedem

einzelnen Staat, ohne Widerspruch der Nationalkirche, mit

Genehmigung des Staats erfolgte Publikation begründet

wird, fo würde die allgemeine Anerkennung der päpstliche»

gesetzgebenden Gewalt im Mittelalter für den jetzigen Ge

brauch der Decretalensammlungen ganz unerheblich seyn.

Ihre Anwendbarkeit beruht vielmehr zunächst darauf, daß

sie früherhin in die Gerichte und Lehranstalten eingeführt

worden sind, und ebendeshalb auch das Oorpus, zuris

»ici in den Reichsgesetzen (7) zu des Reichs gemeinen Rech

ten gezählt wird, wiewohl sich diese Anerkennung zunächst

auf dessen Gebrauch in bürgerlichen Rechtssachen bezieht.

Als gemeines Recht bildet der Inhalt des Lorvu«

zuris canonici zwar immer nur eine Regel, welcher dero-

girt werden kann; in wie weit aber diese dnrch partiku

läres Recht, oder nur durch eine andere Gattung von

Rechtsnormen geändert werden könne, läßt sich nicht all

gemein bestimmen, sondern nur nach der Natur des Ver

hältnisses, welches durch jene Regel normirt wird.

Allgemein läßt sich aber aus der Natur eines recipirten

(7) Ausdrücklich genannt wird es !n der ReichshofrathSordnung

von lb54> Tit. 7. §. «4.
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Rechts die Frage beantworten, in wiefern blos den einzel

nen Rechtsbcstimmungen, welche das Oorrms zuri» «änoniei

enthalt, oder auch den Principien, aus welchen sie abge

leitet sind, gesetzliches Ansehen beigelegt werden kbnne.

Aus der Geschichte desselben erhellt, daß ein großer

Theil seines Inhalts aus »nachten Quellen entlehnt ist.

Aus diesen sind nicht blos einzelne Recht sbesiimmun-

gen genommen, die Sammlungen haben auch die Princi

pien selbst, aus welchen diese abgeleitet sind, in sich auf

genommen und ans diesen weitere Folgerungen hergeleitet.

So umfaßt, um das Verhältnis) durch eine einzelne Nechrs-

lehre deutlicher zu machen, schon das Decrct die wichtig

sten Stellen der falschen Decrctalen über die osusse m«j«,

res, die dem päpstlichen Stuhl ausschließend vorbehalten

seyn sollen. Es spricht dabei nicht blos ans, daß ge

wiß? einzelne Fälle zu jenen zu rechnen sind, sondern

enthält in seinen einzelnen Stellen das Princip selbst

in der ganzen Ausdehnbarkeit, welche der Verfasser der

falschen Decretalen demselben gegeben hatte (oben ,S. 161).

. Auf das Princip in diesem Umfang stützt sich die Gesetz

gebung der Decretalen; auch in diesen findet sich daher

nicht blos ein Inbegriff von Rechtsbestimmungen von un

mittelbarer Anwendbarkeit, sondern zugleich das höhere

Princip, vermöge dessen die gesetzgebende Gewalt jene Be

stimmungen aufzustellen sich für ermächtigt halten konnte.

Für diese höchst wichtigen Verhältnisse folgt auö der

Bedeutung eines recipirten Rechts, daß die Aufnahme

des Lorpu» z'uris canoiuvi nichts weiter als die Ancrken,



Cap. 1. dcii-puz juri« eancmici. Zt>5

nung der einzelnen Rechtsbcsiimmungen in sich fasse, kei«

neswegs aber die Principien, aus wel6)en sie abgeleitet

sind, zum geltende» Recht erh/bt (3). Die katholische

Kirche leitet die Hierarchie, von deren Bedeutung die

Richtigkeit jener Principien abhängt, aus göttlicher An

ordnung her; sie kann daher die Mäßigkeit dieser Princi

pien, wie vorhin bemerkt worden ist, keineswegs aus dem

Oorpu» ^'uris canonici beurtheilen wollen, und hat daher mit

dessen Receptiou auch jene Principien nicht anerkannt, so

fern sie dafür halt, daß sie durch die achten Quellen der

Tradition nicht gerechtfertigt werden. Sie muß selbst die

daraus abgeleiteten Rechtsbesiimmungen verwerfen, sofern

sie dieselben für unvereinbar mit der Verfassung halt,

die nach ihrer Ueberzeugung durch göttliche Anordnung un

veränderlich begründet ist, und kann sie folglich auch nur

in dem Sinn gelten lassen, in welchem sie mit jener

vereinbar werden. Hierauf beruht, wie sich bei der Lehre

von dem päpstlichen Primat zeigen laßt, der Grundsatz der

neueren Schriftsteller der katholischen Kirche, daß zwar die

einzelnen Befugnisse, welche dem Papst in dem ca

nonischen Recht Kraft seines Primats bei einzelnen

kirchlichen Geschäften oder Verhältnissen zugesprochen

werden, als ein Thcil der durch menschliche Einrichtung

gegründeten Kirchenverfassung rechtmäßig bestehen, indem

sie vermöge dieser von dem Papst erworben worden

sind, daß aber die Bedeutung des päpstlichen Pri

mats an sich aus dem Inhalt des Ourou« ^'uris canonici

(8) Vergl. Sauter in der oben (Note 3) angeführten Stelle.
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nicht abgeleitet werden könne. Und selbst der entschiedenste

Curialist wird sie nicht aus diesem, sondern nur aus den

ächten Quellen der Tradition ableiten wollen, wie verschie

den er auch, nach der Deutung, welche er diesen ge

ben möchte, über den Umfang des Primats an sich denken

mag.

In diesem Sinn aber ist es zugleich wahr, daß die

Aechtheit oder Unachtheit der Quellen, aus welchen na,

mentlich das Decret geflossen ist, für die Anwendbarkeit

der einzelnen Stellen desselben unerheblich ist (9). Die Re-

cevtion desselben entscheidet allein, da das, was den In

halt des Decrets ausmacht, durch den Gebrauch die

Kraft geltenden RechrS erhalten hat. Auf demselben Grund

beruht es, daß die ralese gleiche Bedeutung mir den von

Gratia« aufgenommenen Stellen haben, wahrend den vivtis

Vrsliaiu und Allem, was sich fönst von doctrinellen In«

sätzen findet, es mag von Gratian oder von Andern her

rühren, kein gesetzliches Ansehen beigelegt wird (10).

Bei den Decreralen enthalt der T e r t, der in die S a mm-

lung aufgenommen ist, die recipirte Rechtsbestimmnng.

Die hartes äecisse sind mithin nichts als Mittel der In-

(y) S. Ricgger a. «. O.

(><z) Dasselbe gilt von den Ueberschriften der Capltel in de»

Dccreralen , welche den Inhalt derselben bezeichnen (Sum.

m««); selbst wenn sie von Raymund von Pcnnafvrte her

rühren, sind sie eigentlich nur Jnterpretationsmittel; wie

wohl sie dann freilich über den eigentlichen Sinn entschei

den. S. Ksikkenstu«!, ^lus csiioii. univ. rrooem. §. ü.

uro. 92 soiz.
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terpretatiy» , und auch dieß mir, sofem sich nicht anneh

men läßt, daß der Sinn der Rechtsbestimmung durch Tren

nung derselben aus dem Zusammenhang verändert werden

solltet). Auf eine ähnliche Weise ist die Zurückfüh

lung der Stellen des Decrets auf die Quellen, ans wel

chen sie genommen sind, ein Mittel, den Sinn zu erfor

schen,^ in welchem ihr Inhalt ursprünglich verstanden wer

den mußte, und daher auch jetzt in der Regel aufzufassen

ist, so lange sich nicht zeigen läßt, daß sie durch die Deu

tung, welche ihnen der Gerichtsgebrauch gegeben hat, eine»

veränderten Sinn erhalten haben.

L. Für den Staat ist die Frage von der Bedeutung

des tüorpu» ^'urig canonici aus der Stellung des Staats

zur Kirche überhaupt zu beurtheilen.

Schon seit dem vierzehnten Jahrhundert hat leine

Staatsgewalt die päpstliche Lehre von der höheren Stel

lung der Kirchengewalt mehr anerkannt; eben auf diese

Veränderung stützt sich die Nothwendigkeit der Recevtion

neuerer päpstlicher Verordnungen zu ihrer Gültigkeit.

Dem Staat gegenüber bildet daher das Oulpu» Furis

eanonioi zwar einen Inbegriff von Rechtöbestimmungen, der

vermöge einer früheren Reception Gesetzeskraft erhalten hat,

aber dessen Ansehen auch nicht weiter reicht, als das eines

jeden anderen recipirten Rechts, so weit nicht die vom

Staat selbst anerkannte Stellung der Kirche

einem Theil seines Inhaltes eine höhere Bedeutung giebt.

(li) Vergl. Sauter «. «. O. §. ll6.
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Dieser Inhalt überhaupt bezieht sich theils auf die inneren

Verhältnisse der Kirche, theils auf die Verhaltnisse der

Kirche im Staat, theils wie bereits oben (S. 132) bemerkt

worden ist, auf das gemeine bürgerliche Recht.

In Beziehung auf die inneren Verhältnisse der Kirche

bildet das canonische Recht das vom Staat zugelassene gel

tende Recht derselben, das mithin so lange die Vermuthung

der Anwendbarkeit für sich har, als dessen Abänderung

durch neuere unter Mitwürkuug des Staats rccipirte Rechts-

besiimmungen nicht erweislich ist. Wie weit es auch durch

Verfügungen des Staats selbst geändert werden kann, hängt

von dem Umfang ab, in welchem der gesetzgebenden Ge

walt des Staats auch auf die inneren Verhältnisse der

Kirche eine Einwürkung zugeschrieben werden darf. Die

Glänzen derselben werden im dritten Buch bei der Lehre

von der Kirchcngewalt erwogen werden.

In Beziehung auf die äußeren Verhältnisse der Kirche

im Staat ist zuvörderst entschieden , daß die Bestimmun

gen, welche das canonische Recht über jene enthält, nicht

mehr als eine Gesetzgebung betrachtet werden können, wel

cher der Staat selbst untergeordnet ist. Dieß folgt schon

daraus, daß der letztere mit der höheren Stellung der Kirche

ihre Vefugniß über bürgerliche Verhältnisse zu verfügen

überhaupt verwirft. Jener Tbeil des Inhalts des canoni

schen Rechts kann daher nicht nur durch die ausdrückliche

Gesetzgebung des Staats in allen seinen Beziehungen ab

geändert werden, sondern er besteht überhaupt nur als re-

cipirtes Recht, sofern die Fortdauer der Bestätigung dcS

Staats,



Cap. l. dorpu« juri« «luouiei. Zby

Staat« / auf welcher überhaupt seine Kraft allein beruht,

angenommen werden kann. Alle Bestimmungen, welche

mit der gegenwärtigen Verfassung, den öffentlichen und

bürgerlichen Einrichtungen und dem bürgerlichen auf ande

ren Quellen beruhenden Recht, nicht vereinbar sind, ver

lieren selbst ohne ausdrückliche Abänderung ihre Anwend

barkeit (12).

Dasselbe muß aus denselben Gründen von den Bestim

mungen des canonischen Rechts gelten, welche das bürger

liche Recht unmittelbar betreffen. Zwar ist ein großer Theil

derselben ursprünglich aus der Ansicht geflossen, daß die

religiöse Beziehung eines Rechtsverhältnisses die Bestim

mung noth wendig mache, und die Unterordnung des

bürgerlichen Rechts unter die Lehre der Religion ist in dem

Wesen alles Rechts selbst begründet. Das Ansehen jener

Art von Nestimmungen deö canonischen Rechts erhält aber

durch diese Rücksicht keine höhere Bedeutung, als allen

übrigen Regeln des bürgerlichen Rechts beigelegt werden

kann, welche sich im canonischen Recht finden. Aus der

Notwendigkeit der Unterordnung der bürgerlichen Gesetz

gebung unter die Lehre der Religion folgt nicht, daß der

Kirche als äußerer Gesellschaft ein Urtheil über

die Rechtsbestimmunge» zustehe, welche als nothwendig

durch jene gegebe» betrachtet werden müssen; die Rechts

verhältnisse selbst, auf deren Beurtheilung die Religion ei«

»

(,2) Ueber die Bestimmungen des canonischen Rechts, welche

mit dem heutigen öffentlichen Recht unvereinbar sind, »ergl.

?.?. Nieder «. «. O. ?. II. §. 3?H »ey.

I. 24
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nen Einfluß hat, bleiben daher an sich immer ein Gegen

stand der bürgerlichen Gesetzgebung, welche bei dieser nur

durch die kirchliche Lehre und besonders durch die Achtung

vor der Gewissensfreiheit geleitet werden soll,

IX. Ansehen des Lorpu, juri, esnouiei in der evan»

gelische» Kirche.

u. LoeKmer, jus eccles!ast!enm >?r«to«tantinm , !« l»

1'it. l. §. 58 «e<i. ?om. I. ngg. in geh.

^» I,. LcKott, <Is snctoritsto juris canonici intor Lvsngol!»

eo» rvceoti, eju»<^ns usu »vlv mo<Iersnä«. Lr!» 1781.

Da die Verhaltnisse der evangelischen Kirche als äußerer

Gesellschaft durch die Reformation nicht aufgehoben, son

dern nur in mehreren Beziehungen verändert wurden, so

mußte daS canonische Recht in einem gewißcn Umfang auch

für die Protestanten gemeines Recht bleiben. Schon

im löten Jahrhundert wurde es entschieden anerkannter

Grundsatz, daß es diese durch die Recevtion erlangte Be,

deutung nichr verloren habe (i.).

Die Gränzen seiner Anwendbarkeit suchten die älteren

Juristen durch die Aufzahlung der einzelnen Rechts«

institute zu bestimmen, bei welchen es fortwährend zur

Anwendung kommen müsse (2). Auf der einen Sei« ist

(1) Die verschiedenen Ansichten der älteren Juristen über de»

Gebrauch des kanonischen Rechts bei den Protestanten finde»

sich ausführlich bei I. H. Böhmer a. a. O. §.«—69.

(2) S. eben das. §. 70. Es wurden dahin gerechnet: Lsu5g«

matrimoniales, ziiav, paetorum et vmnliflcusvo», K«n«>
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es jedoch klar, daß die Anwendbarkeit desselben sich nicht

blos auf einzelne Institute beschrankt, da es im Ganzen

recipirt ist (3), und mithin jene so weit reicht, als über

haupt die Verhältnisse der evangelischen Kirche sich den Re

geln desselben unterordnen lassen (4) ; auf der anderen Seite

enthält die Aufzählung jener Institute nur ein Verzeichniß

der wichtigsten Verhältnisse, bei welchen die Anwendung

des canonischen Rechts häufig vorkommt, ohne dabei die

Glänzen der letzteren in practischer Beziehung genauer zu

bestimmen. Denn auch über die fortdauernden Institute

des canonischen Rechts enthält das evangelische Kirchen

recht eigenthümliche Regeln , aus welchen jene Grauzen

erst abgeleitet werden müssen. Die neueren Schriftsteller

bleiben daher mit Recht dabei stehen , nur im Allgemeinen

die Quellen zu bezeichnen, aus welche» diese Regeln

selbst herfiießcn; die Anwendung derselben muß der dog-

rum eeelezisItleoi'um , tezt»m<:ntol>um , praegerlptlonum,

julllmenlurum, or6!ni, juclieiarn, uzusarum, «ulicliroseo»

clec!m2i-,im. Mit Recht bemerkt Böhmer, daß dieses Ver

zeichnis sehr unvollständig ist, ja einige der wichtigsten Ver

hältnisse, wie das Patrouatrecht und die Parochlalgerechtsame,

fehlen.

(3) S. Böhmer a. «. O.

(4) So wird das Institut der Ohrenbelchte im Sinn des cano-

nischcn Rechts von den Protestanten verworfen; gleichwohl

sind die Vcsiimmuugcn des canonischen Rechts von der Un-

verletzlichkeit des Vcicktsiegels ohne allen Zweifel, nur aus

anderen Gründen, auch bei den Protestanten anwendbar.

Vergl. Wiese Handbuch des Kirchenr. V. 3. §. 3ü3.

24..
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matischen Behandlung der einzelnen Lehren überlassen blei«

den, wenn sich gleich einige Verhältnisse auszeichnen las:

sen, bei welchen das caiwnische Recht durch die eigen-

thümlichen Grundsatze des evangelischen Kirchcnrechts fast

ganz außer Gebrauch gesetzt wird.

Die Gränzen der Anwendbarkeit des canonischen Rechts

müssen nehmlich zunächst aus der L e h r e der evangelischen

Kirche, und aus der Bedeutung der Verhältnisse derselbe»

als äußere Gesellschaft, die sich seit der Reformation ent

wickelt haben, beurthcilt werden; oder wie jener oberste

Grundsatz von Georg Ludwig Böhmer ausgedrückt wird:

es ist nur anwendbar, so weit es der Augsburgischen Con-

fession, der Bedeutung der evangelischen Kirchenverfassung

und der Gewissensfreiheit nicht widerstreitet (S).

Es ist demnach klar, daß bei der Lehre von der '

Kirchen gemalt fast gar nicht von einer Anwendung des

canonischen Rechts die Rede seyn kann; denn eben diese

ist es, bei welcher die evangelische Kirche eine wesentlich

abweichende Grundansicht aufstellt, den kirchlichen Ge

meinden, der Kirchenregierung gegenüber, so wie der

Kirchengewalt selbst eine ganz andere Bedeutung unter

legt, und die Grenzen ihrer Würksamkeit anders bestimmt.

Auch die Verhaltnisse der Kirche zum Staat sind

nach den Grundsätzen der Protestanten so sehr von der

Stellung verschieden, welche die Kirche nach dem canoni-

schcn Recht hat, daß dadurch bei sehr vielen Lehren der

Inhalt des kanonischen Rechts außer Gebrauch gesetzt wird.

(5) K. I>. LoeKmer, prme. zur. osn. § 67.
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Vornehmlich muß nach jenem obersten Grundsatz, bei

der Frage von der Anwendbarkeit des canonischen RechtS,

auf die Dogmen der katholischen Kirche Rücksicht genom«

men werden , aus welchen die einzelnen Rechtsbestimmun«

gen abgeleitet werde». Selbst bei den Instituten, über

welche die evangelische Kirche im Ganzen kein anderes

Recht befolgt, als den Inhalt des Vorpu» i'uri« cannui«,

verlieren viele Rechtsbesiimmungen des letzteren ihre An,

wcudbarkcit durch die Verschiedenheit der Lehre (6). Hierin

lifgt häufig der Grund, daß, eben weil die Anwendung

des canonischen Rechts für einzelne Rechtsbestimmungen

wegfällt, dennoch aber die Veurtheilung eines Verhältnis«

ses nur auf das gemeine Recht gestützt werden kann, das

Römische Recht die Quelle der Entscheidung wird, wiewohl

dieß wegen der Anhänglichkeit der älteren Schriftsteller an

das canonische Recht nicht immer so entschieden anerkannt

wird, als es nach der Lehre der Protestanten anerkannt

werden sollte (?).

(6) El» Beispiel dazu enthält das Cherecht, das bel den Pro«

testanten lm Ganzen auf dem canonischen Recht ruht; was

aus der Lehre von dem Sacrament der Che abgeleitet ist,

kann in der evangelischen Kirche leine Anwendung finden.

(?) Die Frage von der Annullation einer Ehe Kraft der väter

lichen Gewalt, schon lm ibten Jahrhundert zwischen Luther

und den Wittenberglschen Juristen controyers, enthält einen

Beleg hierzu. S. meine Rechtsgeschlchte V. 4. §. 557.

Noch mehr Einfluß als auf die Pr,,ris hat aber jene Au.

hänglichkcit auf die Gesetzgebung bel den Protestanten, we

nigstens bis »uf die neueste Zeit, gehabt.
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Da die Protestanten den göttlichen Ursprung der Kir,

chengewalt verwerfen, und daher den gesammten Inhalt

des kanonischen Rechts nur als einen Inbegriff von Rechts?

bestimmungcn betrachten können, der von jedem anderen

positiven Recht nicht verschieden ist, so folgt, daß demsel

ben auch durch neuere Gesetzgebung unbedingt derogirt

werden kann. Nur die Lehre der Protestanten, besonders

die von der Gewissensfreiheit, kann der neueren Gesetzge«

bung Schranken setzen. Sowohl der kirchlichen Gesetzge

bung, als der bürgerlichen, soweit sie sich nach den Grund

sätzen der Protestanten über kirchliche Angelegenheiren er

strecken kann, stehen daher alle Bestimmungen des canoni

schen Rechtes nach.

X. Ausgaben des Lorpu» juris vgnonZoi.

Ueber die Ausgaben des Decrets s.

?. Z. liieggsr, üo Lrstisni öeerel« (1760. 4.) §. loy.

Ucber die Ausgaben des «onus und der Clemcntlncn findet

sich ein vollständiges kritisches Verzeichnis! bei

Vickell «. a. H. S. S? ». K

Die Römische Ausgabe des l?«rvus z'iiris canonici zu

Ende des löten Jahrhunderts bildet in der Geschichte des

Terees der einzelnen Rechtssainmlungen, welche jenes aus

machen, einen Abschnitt, der die alteren von den neueren

Ausgaben sondert.

Während des fünfzehnten Jahrhunderts sind nur die

einzelnen Theile des Oorpus zuris canonici stets mit der

Glosse für sich gedruckt worden. AlS die ältesten Ausgaben deS
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Decrets werden bezeichnet: Strasburg 1471 bei Heinr.

Eggesteyn; eben das. 1472. Mainz 1472 durch Peter

Schdffer; Venedig 1477 durch Nicol. Jansen'. Als die

ältesten Ausgaben der Decretalen: Mainz 1473 (eine

ohne Iabr und Ort gedruckt? Ausgabe wird noch für älter

gehalten), Rom 1474; Basel 1478. Des I^iber «oxtu8:

Mainz 1465 durch Peter Schösser, ebendas. 1470. Der

Clement inen: Mainz 1460 durch Peter Schdffer, eben

das. 1467, 1471. Straßburg bei Heinr. Eggesteyn 1471.

Des I<il,er «exw« und der Clementineu zugleich: Rom

1472; Basel 1476. . , .

Die erste Ausgabe, in welcher planmäßig alle Theile

des Vurnu« i'uii« canonici vereinigt wurden, ist die oben

(S. 356) beschriebene zu Paris 1499—1502 (1). «AH, den

gloffirten Ausgaben des Ganzen, ohne Benutzung jrihischer

Hülfsmittel, welche wahrend des I6ten Jahrhunderts folgten,

werden als die besten bezeichnet: Lyon durch Hugo a Porta,

1541, 1548, 1554, 1559 und 1560; die letztere.!» 5 Van«

den in loli« (2). In diesen neueren Ausgaben find bereits

die einzelnen Capitel der Decretalen, gegen die Sitte der

früheren Zeit, mit Zahlen bezeichnet.

Die ersten Versuche kritischer Behandlung des Tertes

enthalt eine Ausgabe des Decrets, Paris 1547 ohne die ,

(i) i4yy Decretalen; der Sertus und die Clementluen mit den

Ertrauagante» i5o°; das Decret »5o2. . „

(i) Die Iahrzahlen sind nach Glück (ri-aecoznit« p«ß. »52—

35y) angegeben.
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Glosse, an welcher Anton Demochares (5), Doctor der

Sorbonne, Antheil hatte. Seine Arbeiten wurden bei spä

teren Ausgaben deö ganzen Lorpus ^'uris canonici für das

Decret benutzt, in welchen auch für die übrigen Theile

desselben durch Gebrauch kritischer Hülfsmittel schon Eini

ges geschah (4). Dahin gehören zwei unglossirte Ausga

ben , die eine Paris 1550 in viet Octavbanden, die andere

Lyon 1554 in sieben Duodezbänden (5), und eine Ausgabe

mit der Glosse, Paris 1561 in drei Bänden in lolio (6).

(Z) In der Note 6 beschriebenen Ausgabe nennt er sich in

einer Dedicarton an den Cardinal von Lothringen, welche

dem Decret vorgesetzt ist.' Antonius AluncKiscenus Demo,

eksre«, Rossonsou». Bei Hngo Gesch. des Röni. Rechts

' 's?trJusttnian, Zte Ausg. >8Zo, heißt er „Anton DemvchareS

ck'iWduchy)"; Walter Kirchenr. 4te Ausg. Z. 124 schreibt ihn

„Desmochares". ,, , ,, , ,

(4) Merkwürdig ist bei diesen kritischen Ausgaben, daß noch

hier die Aufnahme der Ertravaganten blos auf hie Gültigkeit

der anerkannt achten päpstlichen Constitution?,, gestützt wird,

lind von einer Receptivn der 'Sammlungen mir keinem Wort

die Rede ist; z. B. in der Note s. angeführten Ausgabe,

in dem Bande, welcher den Scrtus und die Clementinen

enthält, »or dem Anfang der Litrsvsgsntv, commune«,

(5) Nach Walter Kirchenr. 4te Ausg. §. 124. Note «^

(s) Bei dem Decret wird in Beziehung auf die kritische Be

handlung angegeben: piseliis sunt sk ^nt. vemocksrs

8orb«nicav ^ostlemise eollegs, singulis kere Oistincti«.

»iku, et Lsusarum <iuse!ti«nibus parstltls qussäsm, sum.

msm t«tiu5 rei «uecinet« eomplectentis. ^llckiti sunt in.

»ujivr »K e«<1em zisziim »<I msrginvm, librorum et

espitum, vi izuidu, i»ts Oecretorum karrsg« ec>mz,itct»
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Vollständiger war schon der kritische Appnrat, dessen

sich Anton Contius (Le Conte) bei einer unglossirten Aus

gabe bediente, welche zu Antwerpen 1569 bis 1571 in vier

Octavbänden erschien ; sie ist schon oben in Beziehung auf

die ?«rte» äevisse und die Bezeichnung der Canonen des

Decrets mit Zahlen erwähnt worden.

Seit Papst Pius IV. wurde zu Rom selbst eine kriti

sche Ausgabe vorbereitet. Eine Congregation von Cardi-

nälen und Gelehrten, welche er zur Revision des Textes

aller Theile des Lorpus ^uris ««vom« im Jahr 1563 nie

dersetzte ^Lorreotores Komsni (7)), vollendete ihre Arbeit

unter Gregor Xlll. A« dem von ihr constituirten Tert

sollte nach einer Verordnung Gregor's XIII. vom iten Ju

lius 1580 künftig nichts mehr geändert werden (8). Die

est, Numeri inckicstorii. Bei den Decretalen: Pulbil,

säditse sunt Li intvgris ipsi« O v er o tsi ib us,

»on minug neoesssrise l^u«m utile« snnotstioiivs et inter.

pretstione» germsnsv, »« oompluribus in lovi» — leetio.

nes vsrige. voers s« diligentia Klartini Lillierli.

(7) Vergl. 1. II. LaeKmer, de vsri» veereti Lratian! lor.

tun«. §17.

<8) Die Bulle erschien, ehe der Druck der offlciellen Ausgabe

ganz vollendet war. Sie steht in Böhmers Ausgabe des

Co^p. jur. «an. am Ende des ersten Bandes: — nos «ppor.

tun« Providers volentes, ut Ko« jus esvonieum sie ei.

purgstum sd omnos ubin^uo Lliristi Ldeles ssrluin lectuia

perveoiat, s« ne euiczusm lieest eidem operi <^uic<zusrn

«dders , vel immutsre, »ut inverterv, oullsvs sddils»

mevta sdjungero; seil prout in Ks« »ostra urke Roms

nun« impressum tuit, semver et peroetuo integrum et

ineorruvtum eonsorvetur. —
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officielle Ausgabe erschien 15S2 zu Rom mit der Glosse in

drei Folio-Bauden, und wurde vielfach wieder abge

druckt (9).. , , > ,. ., . .. .

Die kritischen Arbeiten der Römischen Correctoren hat

ten sich am meisten auf das Decret bezogen, und dennoch

selbst für dieses noch Vieles zu thun übrig gelassen. Gleich

wohl und ohngeachter das Material durch daö Fortschrei

ten der wissenschaftlichen Ausbildung des Kirchenrechts fort

während anwuchs, sind seitdem nur noch zwei Ausgaben

gefolgt, welche davon Gebrauch machten. Die eine zeich

net sich nur durch Benutzung des Materials aus, welches

die Brüder Pithou schon im löten Jahrhundert gesam

melt hatten (10); die andere, von Justus Henning

Böhmer besorgt (11), ist sowohl durch die vollständige

Aufnahme der ksrtes äeoisse als durch kritische und histo

rische Anmerkungen unentbehrlich. Beide haben die Glosse

nicht aufgenommen. ' "

Den Ausgaben seit dem sechzehnten Jahrhundert sind

<y) Es werden angegeben: Roml584« 4 Bde. 4. Venedig 1584.

4 Bde. 4. Lyon 1584. Z Bde. toi. Paris ,585. 3 Bde. toi.

Frankfurt i58S. 4 Bde. 8. Lvvn i6°ö. Z Bde. to!. Paris

10,8. toi. Lyon 1671. Z Bde. toi.

(lo) Oorous juris canonici cum not!» ?etri et ?rsnc!sci

trstruin ?itli««orum , sä. Llsuäius I,o ?eilstier. ksris.

1687. 2 Voll. toi. Nachgedruckt zu Leipzig i6?5 und 17öS.

2 Bde. koi. Turin 1746. 2 Bde. toi.'

sll) Lorpu» juris vanooici Krogori! XIII. ?. IÄ. »uetoritsts

zoost «mon<Iat!o»ein sksoiutam vciituin, roc. U. LoeK.

in s r. II,l. Slsgä. 1747. z Voll. 4.



außer den Extravaganten allmälich auch noch andere Stücke

als Anhang beigefügt worden. Dahin gehören

1) die Institutionen des canonischen Rechcs von Paul

Lcmcelotti (»Z- 1591), auf Auftrag P. Paul IV. verfaßt,

und bestimmt, den Inhalt des Oorpu« ^uri« canonici dem

der Justinianischen Rechtssammlungen noch ähnlicher zu

machen. Sie haben aber weder durch päpstliche Bestäti

gung, noch durch Reception mehr Ansehen als jede andere

wissenschaftliche Arbeit erhalten (12).

2) Eine Sammlung päpstlicher Verordnungen, Nach

trag zu den Extravaganten, bis auf P. Sirtus V.(»i- 1590),

wie die Decremlen in fünf Bücher, von Petrus Matthäus

im 1. 1590 geordnet, aber erst in der Lyoner Ausgabe »es

Ourp. iur. c«n. vom I. 1671 unter dem Namen leider

»eptimu« veoietaliuN zum erstenmal abgedruckt. Welche

Bedeutung einer solchen Sammlung zugeschrieben werden

kann, ist bereits oben (S. 558) ausgeführt worden.

2) Die lnllice» des Peter Guenois, in welchen die Päpste

und Concilien nachgewiesen werden, deren Decretalen oder

(lanoue» in den einzelnen Theilen des Ourpu» ^uri» canonici

vorkommen. Sie sind zuerst in einer Pariser Ausgabe des

v. i. c. vom I. 1L18 gedruckt (12), und von I. H. Böh

mer sehr verbessert.

> ' z

<>2) Gedruckt sind sie, nach Walter Klrchcnr. §. 11°. Noteü.,

bereits im I. «563. In das Loi-pu« jur!« canonici sollen

sie seit Anfang des l7ten Jahrhunderts, mit Erlaubniß P.

Pauls V., „zur Erläuterung" aufgenommen seyn..

<l3) Nach Glück rraeeoßnit» , §. 49.

,
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Zweites Kapitel.

D«S bürgerliche Recht.

I. Die Relchsgesehe, welche das staatsrechtliche Veri.

haltniß beldei Religlonsthelle betreffen.

olk«etu, ill oivitÄlibu« toeäori Llienlino »äzeripl!«. Xorve«l.

,808. 4. Auch deutsch in dem Journal: Der Rheinische Bund.

Heft 52. 53.

F. U. Frey: ist der Westphillsche Friede, den Bestimmungen des

Art.V nach, in Bezug auf den Nellglonszustand der christlichen

Haupt -Confessionen in Deutschland, durch die Rheinische und

Wiener Vundesactcn abgeschafft und aufgehoben? Vamb. >8ib. 8.

Zu den gemeinschaftlichen Quellen des Kirchemcchts

der Katholiken und Protestanten gehören nächst dem Our-

pug iuris cauanici die deutschen Reichsgrundgesetze, welche

der katholischen und evangelischen Kirche eine bestimmte

staatsrechtliche Stellung gegen daS Reich sowohl als in

de» einzelnen deutschen Staaten anwiesen. Diese waren,

wie bereits dargestellt worden ist: der Passauer Vertrag

von 1552, der Religionsfriede von 1555, der Westphalische

Friede von 1L48 und der Reichsdeputationsschluß von

1803.

Die Frage über ihre fortwährende Anwendbarkeit, und

über die Bedeutung, welche ihnen nach der Auflösung der

Reichsverfassung beigelegt werden könne, wurde durch die
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deutsche Vundcs-Acte nicht entschieden. Zwar gehörte eine

Bestimmung, welche eine Beziehung hierauf harte, zu den

Gegenständen der Verhandlungen über das erste Grundge

setz des deutschen Bundes (l) ; sie wurde aber bei der Ab-

schließung des Bundesacte weggelassen (2).

Die gegenwärtige Bedeutung jener Rechtsquellen läßt

sich daher nur aus der ursprünglichen Bedeutung ihres In

halts, mit Rücksicht auf die Würksamkeit, welche demsel

ben vermöge dieser auch nach Auflösung der Reichsverfas

sung noch beigelegt werden lann, bestimmen.

1) Als Reichsgesetze, welche bestimmten, wie weit

an sich das landesherrliche Fu« reluimauäi rei

che (3), verloren sie mit jener ihre verbindende Kraft ohne

allen Zweifel, Das ^u» lelorm»n6l, als Souverainetäts,

recht betrachtet, ist seinem Wesen nach unbeschränkt; die

(i) Nach dem Entwurf, über welchen «erhandelt wurde, sollte

sie dahin lauten: „Die lath »tische Kirche in Deutsch«

land wird, unter der Garantie des Bundes, elne ihre Rechte

und die zur Bestreitung ihrer Bedürfnisse nothwendlgen Mit

tel sichernde Verfassung erhalten. Dle Rechte der Evange

lischen gehören in jedem Staate zur Landesverfassung, und

ihre auf Friedensschlüssen, Krundgeschen »der anderen gülti

gen Verträgen beruhenden Rechte werden aufrecht erhalten.

S. Klüber's Acten des Wiener Congresses, B. 2. S. 220.

221. 365 u. 366.

(2) Vergl- Klüber's Uebersicht der diplomatischen Verhand

lungen des Wiener Congresses (Franlf. >8<6. 8.) E. 39?—457.

(3) Vergl. oben S. 284 u. f. Auch der Rclchsdevutatlonsschluß

von i8<?3 erhielt durch den Inhalt des §.63 diese Bedeutung.

S. oben S. 3«5^ Note 5.
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Unterordnung der Landeshoheit als einer unvollkommenen

Souverainetät unter die Reichshoheit hörte mit dem Da-

seyn der Reichsverbindung aber auf. Nur durch die deutsche

Bundesacte, da sie vertragsweise die Mitglieder des

Bundes in der Ausübung einzelner Souverainetätsrechre

hätte beschränken können, wäre mithin eine Fortdauer der

selben oder ähnlicher Beschränkungen möglich gewesen. Da

diese sich aber begnügt hat, ohne Rücksicht auf den Um

fang der Rcligiousübung, welche den Bekennern des ka

tholischen oder evangelischen Glaubens vermöge des juri»

lelurmiwlli gestattet wird, mit dem Unterthauenrecht, daS

sie in einem deutschen Staat besitzen, den vollen Genuß

aller bürgerlichen und politischen Rechte zu verbinden (4),

und die Frage von der Ausdehnung des Hn» relarm»n<ll

nicht berührt, so ist klar, daß ähnliche Glänzen desselben,

wie sie insbesondere der Westphalische Friede gezogen hatte,

nur durch die Verfassungsgesetze der einzelnen Staaten be

gründet werden können (5).

< 2) Jene Rcichsgesetze begründeten aber durch ihre Be

stimmungen zugleich ein wohlerworbenes Recht jeder

Kirche in den einzelnen deutschen Staaten, auf Re

ligionsübung in einem bestimmten Umfang, auf den

Besitz bestimmter Kirchengüter und auf eine bestimmte

Kirchenverfassung. Diese Rechte machten seitdem

l4) S. oben' S. 3a6.

(5) Die rechtliche Folge hiervon zeigt sich besonders bei der ehe,

mols bestrittenen Frage von der Mäßigkeit des sogenannten

uuschidlichen Simultanen«. S. unten das fünfte Buch.
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einen Theil des Kirchensiaatsrechts eines jeden einzelnen

Landes aus (6). In dieser Bedeutung ist ihre Fortdauer

keinem Zweifel unterworfen ; und wenn sie gleich nicht un« ,

ter den Schutz des deutschen Bundes gestellt und durch

diesen vertragsweise eben so unabänderlich geworden

sind, als sie während der Reichsvcrfassung durch die Un

terordnung der Landeshoheit unter die Rcichsgesetze waren,

so sind sie wenigstens gleich jedem anderen wohler

worbenen Recht gesichert. Ihre Aufhebung kann daher

der Form und de» Gründen nach nur in so weit zuläßig

seyn, als sie bei anderen wohlerworbenen Rechten verfas

sungsmäßig gerechtfertigt werden könnte (7). Durch Be

schränkungen, welche die besonderen Landesverfassungen in

l6) Anerkannt ln Beziehung auf die Verhältnisse der evangeli

schen Kirche ln dem (Note i.) erwähnten Entwurf zu einer i»

die Bundes«« aufzunehmenden Bestimmung, Wenn d«S

Nehmllche nicht auch ln Beziehung auf die katholische Kirche

ausgesprochen wurde, so lag davon der Grund nicht ln einem

Zweifel über dasPrlnclp, sondern ln der Notwendigkeit,

nach den Secularlsationen des Deputatlonsschlusses erst durch

eine neue Organisation der Vlsthümer festzusetzen, wie weit

das wohlerworbene Recht der lathollschen Kirche in Hinsicht

auf Klrchengut reiche. Eben hierin lag auch ohne Frage der

Hauptgrund, weshalb die ganze Bestimmung «eggelassen

wurde. " . . ^.

(7) Nur ln Beziehung auf das. Verhältnis» gegen die Landes

hoheit war eigentlich auch schon zur Zeit der Relchsverfassung

der Schuh, den jene Rechte genossen, ein stärkerer. Für die

Neichshoheit bestand lein Hindernlß, sie gleich anderen wohl

erworbenen' Rechten aufzuheben. Dieß war der Fall bei den

Secularlsationen.
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Hinsicht der Ausübung der Kirchenhohelt festsetzen,

können sie außerdem noch einen besonderen Schutz erhallen

haben. ,

Vermöge der Begründung der Bestimmungen jener

Reichsgesctze in dem deutschen Staatsrecht, hat die

katholische Religionspartei selbst die Gültigkeit derselben

als etwas von der papstlichen Anerkennung ihres Inhalts

unabhängiges betrachtet. Tie Bulle des Papstes, durch

welche er gegen die Bestimmungen des Westphälischen Frie

dens protestirte (8), hat in Deutschland nie pnblicirt wer

den dürfen (9). Aus demselben Gesichtspunkt sind die

Verwahrungen zu betrachten, welche der päpstliche Stuhl

in der neuesten Zeit gegen die Verfügungen des Lüneviller

Friedens und des Deputationsschlusses vöm I. 18«Z aus

gesprochen hat (10).

II. Andere Gesetze, welche sich auf kirchliche Ver

hältnisse beziehe».

Ein großer Theil der inneren Verhältnisse der Kirche

beruhte bis in das sechste Jahrhundert auf dem Römi

schen

(8) Vom ,°ten November 164g, zu Rom »ubllclrt den Zte»

Januar iS5i.

(9) I. I. Moser, von der deutschen Religionsverfassung, S.709

u. f.

(10) Ueber dle Verwahrungen s. Klüver, Uebersicht der Wer-

hondl. deö Wjener Congresses S. 4:9 «. S. 468 u. f.
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schen Recht (1) ; für die äußeren Verhältnisse war es die

Grundlage, an welche sich in den Germanischen Staaten

die neuere Gesetzgebung anschloß (2). Selbst die päpstliche

Gesetzgebung des Mittelalters setzte die Bestimmungen des

Romischen Rechts über kirchliche Verhältnisse als allge,

mein geltend voraus, wenn sie gleich abänderte, was sie

ihrem Interesse nichr gemäß fand. Die Gültigkeit des

Römischen Rech rs auch für kirchliche Verhältnisse wurde

daher, indem es überhaupt als gemeines Recht in Deutsch

land Eingang fand, niemals bezweifelt; eö wurde nur dem

kanonischen Recht untergeordnet. Ohne allen Zweifel ist

es daher zu den Quellen zu rechnen, welche auch noch jetzt

dem Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten gemein

schaftlich angehören (Z), und für die letzteren, wie bereits

oben bemerkt worden ist, zuweilen noch von ausgedehnterer

Anwendbarkeit, als bei jenen (4).

In den Reichsgesetzen, mit Ausnahme der schon be-

rührten Gattung derselben, welche das staatsrechrliche Ver,

hältniß beider Religionsparteien betreffen, findet sich über

haupt wenig Stoff für das Kirchenrecht. Auf die inneren

Verhältnisse der katholischen Kirche insonderheit erstreckt sich

deren Inhalt niemals, da sie insgesammt in eine Zeit ge,

hören, wo der Staat sich in die Grundsätze des päpstlichen

(1) S. oben S. 48—5«. S. 58. S. 6Z — 65.

(2) Vergl. oben S. 117. 128.

(Z) Vergl. Stil cd rrsoeognits, Z. 59.

(4) G. oben S. Z7Z.

I. 25
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Systems von der Unabhängigkeit der kirchlichen Gesetzge

bung über jene fügte. Noch weniger können sie die inne

ren Verhältnisse der evangelischen Kirche berühren, da die

innere Einrichtung derselben in jeder Landeskirche dem Ein

fluß der Reichsstaatsgcwalt nie unterworfen gewesen ist»

Zu der Zeit, wo die äußeren Verhältnisse der katholischen

Kirche in den Kreis der bürgerlichen Gesetzgebung gezogen

winden (5), und die Bestimmungen des canonischen Rechts

manche Abänderung erlitten, hatte die Reichsgesetzgebung

fast ganz aufgehört, da eine allgemeine bürgerliche Gesetz

gebung zu der Reichsverfaffung nicht mehr paßte, (6). Ge

rade das Wichtigste, was mau in den neueren bürgerlichen

Gesetzen über kirchliche Verhältnisse findet, gehört daher

der Landesgesetzgebung cm, und muß, da es nur hie

Und da besondere Sammlungen der für das Kirchenrecht

wichtigen Gesetze giebt, in den allgemeinen Sammlungen

der Gesetze der einzelnen deutschen Staaten gesucht wer

den (?).

(5) Vergl. oben S. 2??.

(ü) S. meine deutsche Rcchtsgeschlchte,, V. 4. §.59«.

(7) Für Oesterrelch giebt es zwar mehrere Sammlungen,

aber keine vollständige. Bei v. Droste-Hülshoff ^Grund

sätze des gemeinen Kirchenr. B. 1. §.49. N«te 232^> wirl»< als

brauchbare Nachwcisung ihres Inhalts empfohlen: Schwcrd-

liug, practische Anwendung der für die gesammten Erbländer

in geistlichen Sachen ergangenen K. K. Verordnungen. Aus

dem «preußischen Landrecht gehört Hlel,cr/21?eil2. Tltel li.

Für das Kirchenrecht beider Rcligions - Parteien in Baiern

enthält die Vairische Verfassungsurlunde v. I. 1818 Tit. 4.

und die Beilage II. zu Tlt. 4. §. 9. derselben wichtige Vc



Cch. 3. Die heil. Schrift.

Drittes Kapitel. . , , ,

Die heilige S ch, r i HN^' : u..-,

,

.. .. . .
-

^ ,

r. K i o ß g « r, ck« scripMrg „era, prim« juris «v<:?««l>sl!ei

fönte; in Dessen Liervilst. «I« juris «eelvs. origine, »alurs

«t prineipiis. Viiillob. I75ö. 8. « . . ,

Z. ^. Uellkslcl, cis legi, AI«ssi«:se vsloro Kockierno. Zsn.

, l?55. 4. „ , ^ ..

I. L. v. Mosheim, allgemeines Kirchenrecht der Protestanten,

mit Anmerk. von C. E. «. Windheim. (Helmst. 1760. 8.) S.

siS u. f.

Für beide Religions- Parteien müssen, nach der Be

deutung, welche beide der heiligen Schrift beilegen, die

Rechtöbestimmungcn, welche sich in diefer finden, eine

Quelle des Kirchenrechts bilden, oeren Inhalt durch mensch:

liche Willkühr keine Veränderung erleiden kann.

Die Schriftsteller der katholischen Kirche nennen daher

auch unter den Rechtöquellen die heilige Schrift zuerst, und

wenn man erwagt, daß diese Kirche nicht nur die Kirchenver

fassung und Disciplin, welche sich in den ersten Jahrhun

derten entwickelte, als eine Einrichtung betrachtet, die

siimmungen. Diese und einige andere Gesetze der neuesten

Seit, besonders Stellen aus den Verfassungsgeseycn, welche

die kirchlichen Verhältnisse beider Meligionethcile betreffen,

findet man gesammelt bei v. Droste-Hü lshoff Grundsätze

des Kirchcnr. B. 1. im Anhang. 1

25..
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sich unmittelbar auf Christi Vorschriften gründe, sondern

auch bei sehr vielen einzelnen Rechtölchren ihr Recht an

einzelne Stellen der heiligen Schrift anschließt, so scheint

deren Bedeutung als Rechtsquclle viel ausgedehnter zu

seyn, als bei den Evangelischen. Da indessen durchgehends

nur die Tradition bestimmt, was die katholische Kirche

für eine Rechtsbestimmung hält, so erhellt leicht, daß jene

Wichtigkeit der h. Schrift als Rechtsquelle in der That

nur scheinbar, und die nächste Quelle für die Bestim

mungen, welche aus der heiligen Schrift abgeleitet werden,

vielmehr eine andere, der katholischen Kirche ^ei-

genthümliche, ist.

Die evangelische Kirche hat überhaupt ihre Lehre, wie

weit die heilige Schrift als Rechtsquelle gelten könne, vor

nehmlich nur in so fern sirirt, als sie die Folgerungen,

welche die katholische Kirche aus dem faktischen Zu

stand, der ältesten kirchlichen Einrichtungen zieht, oder mit

anderen Worten, die Lehre der katholischen Kirche von der

Hierarchie bestimmt zunickgewiesen hat (1). In Hin

sicht der einzelnen Rechtslehren, welche sonst von dieser

auf die h. Schrift gestützt werden, hat sie zwar zum Theil

auch abweichende Ansichten, betrachtet aber doch auch den

Inhalt von jener als einen Inbegriff von Lehren, nach

welchen sich die Gesetzgebung über gewiße Rechtsver

hältnisse richten müsse (2). Sie hat mithin eigentlich den-

(,) S. oben S. lZ5 u. f.

(!) Einen Beleg hierzu enthält die Lehre von der Cheschel,
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selben Gesichtspunkt, wie die katholische Kirche, für welche

eben so wohl als für die evangelische die gelte«oen Kir

ch engesetze bei solchen Rechtslehren zunächst entscheiden,

was als Rechrsbefiimmung, die sich ^auf Vit ^'Schrift

stütze, angewendet wird. Nur diese Rücksicht- .auf die

nächste Entschleidungsquelle enthälr den Grund, weßhalb

Einige uncer^den protestantischen Schriftstellern übechaupt

der h. Schrift die Eigenschaft einer wahreu. Rcchtöquell«

abgesprochen haben, indem Christus und die , Apostel bloö

eine Lehre, keine Gesetzgebung überliefert hätten ^5) ;

die Nothwendigkeir des Einflusses der Lehre auf, die

Gesetzgebung ist nie geläugnet worden.

Ucber den Inhalt des alten Testaments insbesondere

müssen bsidel Kirchen nach dem Inhalt deA yeuen^Testa,

ments selbst (4) in dem Pnncip übereinstimmen, daß er

nicht weiter als göttliches Gesetz für die Christen igelte»

könne, als sich in Christi Lehren eine Bestätigung für den«

selben findet. AuS den nehmlichen Gründen , wie.bei den

Lehren des neuen Testaments, kann jedoch die Gesetz

gebung beider Kirchen auch zu verschiedenen Resultaten

führen. Die der evangelischen Kirche hat sich, in Bezie

hung auf den Einfluß sowohl des alten als des nenen Te

staments auf ihre Bestimmungen, seit der Reformation

(Z) Z. kl. SovKinor, SeKiNsru» illustr-stus (eZ. i. Usl. 172«.

. S). I^ib. i> Vit. z., K. Ueber die Controvexse überhaupt

s. Klüclt krsocvKnits, §. 16. .->.>>

(«) Kslst. III, 23 »vq. IV, z »S<I. V, 1 — 6. Pergl. 8s u

ter, sunäsm. ipr. ov«I. Lslliol. 1'. I. §. .21» 2^. ,,
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auch .mMfach verändert, eben weil , jener Einfluß durch

Leine .kirchliche Lehre genau bestimmt war. , Die Geschichte

der .eyaageiibhe« Gesetzgebung über die Ehchinoernisse und

ijber Zie, Ehescheidung liefert, hierzu ettva die wichtigste»

Beispiele.^: 7'.:'-? .< '.

. Aebcr die Frage, was zum biblischen Canon gehöre,

ist die Lehre beider Kirchen. nicht verschieden. Die Protestan

ten nehkneu jenen so an> ivie sie ihn im vierten Jahrhundert

bestimmt fanden (5) ; das Tridentinische Concilium wieder

holte Wenfalls nur, was seitdem als kirchliche Lehre ge

golten, hatte . . ) . ' ' j .

Die evangelische Kirche hat keinen Tert der h. Schrift,

welcher durch die Kirche förmlich autorisirt wäre; sie be-

urtheilt diesen daher nach den Grundsätzen der Kritik.

Während des Mittelalters war im Abendlande eine alle

lateinische UeVersetzung . im Gebrauch, deren Ursprung nicht

bekannt ist, die aber schon im vierten Jahrhundert wegen

ihrer Genauigkeit geschätzt wurde. Wegen ihres allgemei

nen Ansehens, das sie jedoch in einer Gestalt erhielt > Vi?

ihr Hieronymus uni den Anfang des fünften Jahrhunderts

durch seine Verbesserungen gegeben hatte, hieß sie die ver-

»i« communis oder vulKat«, (7). Nach einem Decret des

Tridenriuischen.Conciliums sollte sie für authcutisch geach-

t5) Lusobi; I,i»t. ooclos. I<iK. z. Osp. 25. , .!> . ^,

(6) 8vK. 4. Vecr. ll« eanoriiels seoipturis. Bei Kavrtnvr

«ui-p. jur. veclvs. Lslliolio. low, I. psg. 141. ' ' >

<7) Verql. Pragmatisch - kritische Geschichte der Vulgata von

v. Leander van Cß. Tübing. 1824. 8. > >
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tet, und da ihr Text unsicher war, für einen von der

Kirche autorisirten Tert gesorgt werdet, (3). Die Ausgabe

derselben , welche dem zufolge P. Sixtus V. in Rom ver

anstaltete (9), erlitt nachher noch mehrere Veränderungen

unter P. Clemens Vlll. (10); der Text, fo wie er durch

diesen berichtigt wurde, bildet die h. Schrift, wie sie in

der katholischen Kirche in öffentlichem Gebrauch ist.

(3) Lels. q« Over. 6o'eä!tioo« et usu sscroruin Zibrorum

Insuner — 8. ö, ö^noilus vovsxlcrsns , non vsrum «tili»

r«l!8 scoeäere po88« Loclvs!»« Ilei , 8i ei omn!K«8 l^st!»

nlg editionikus , n^use circumferuntur , sscrorum libr«.

rum, c^usensm pro sutliootieq Kgdsoös sit, i»n«te8cst;

8tstnit et cloelsrst, ut Kqee ivs« vetus et vulgsts eäit/o,

«rusv longo tot sseoulorum us,u in ivss ecelosi» probsls

est, in puKIioi« leclionibus , llispVltÄkiuniKus , vrse>l!dÄ.

tionibus. et elpositioniku» , pro sutkenties Iisbestur z et

«t »eki« illsi» rejievre i^uo'vls prsolexlu suilest, vel pr»e.

»unist. — 8t»l»it, ut pvttnso 8scr» seri>»Iur«' —

einenllgtjssini« imprimstur« »nlli^u« liceat imprimere >^s/

czuosvis tikros <le rebus 8»cris — ne^oe — veixlere — ni.

8i vrimum exsininali, proksticzue luvriiN »K «r,Iiui,ri«.

^y) IZiKIis »scrs vulgatse eilitionis, trikus 'Foinss <I?sl!n«ts.

Uoinue ex t>pogr. ^u«st. i5yo kol.; mit dem Nel^ntitel:

> >D. 8, s<I eonoilii ?r!<Ienlini j>raesc!ii>vtu,n vckiÄxists el>s

8il>« V. ?. rvcogoits et spvrobsts. ^ >

(lo) Niki!» 8scr» vulg. eä. 8!rti V. M. j^ssU rocf>gnit»

et vcllts. vom. I5y2 sol. und unter demselben Titel l!>yz. 4.

mit vielen Veränderungen. Ein Abdruck des ncücn Testa

ments nach der Ausgabe von i5y2 mit Rücksicht auf die spä

teren Acnderungcn, besorgt von Leander «an Cß, ist erschie

nen Tübing. iL«. 8.
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Zweiter A bschnitt. , .,

Eigentümliche Quellen des katholischen und des evan

gelischen Kirchenrechts (i).

Erstes Kapitel.

Quellen des katholischen Kirchenrechts.

' ! ,1 ,„ Ii . .,' . — '

, z.^ s ra d i t i o n. . , .

?. X. Rlogger, sm ^vtur trgtlilio sscrg? in Dessen Opus«,

aä Inst, et jus eoelss. ^ortiveot. ?rik. I7?Z. 8> ?

Schon die älteste Kirche, indem sie das Ansehen ih«

5er Lehre und ihrer wick)tigsten Einrichttingen auf den apo

stolischen Ursprung derselben zu gründen suchte, machte zum

Kennzeichen eines solchen, daß etwas allgemein gelehrt

werde oder eingeführt fey (2). Man setzte daher die Gebräuche

Zu den gemeinschaftlichen Quellen des katholische» und

evangelischen Sachenrechts gehört zwar außer den bisher er

örterten auch das Gewohnheitsrecht. Da sich aber die Lehre

von der Bedeutung der Gewohnheiten nicht wohl von der

Lehre von der gesetzgebenden Gewalt trennen läßt, so bleibt

sie hier noch unerörtert und dem dogmatischen Theil vorbe

halten. Nur die Lehre von der Traditio«/ als einer cigen-

thümlichen Quelle des kanonischen Rechts, darf hier nicht

übergangen werden.

(!) S. oben S> 2l u. f. S. Zl n. f.
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und disciplinarischen Einrichtungen , welche auf Gewöhn-'

heit beruhten, aber nicht apostolischen Ursprungs geachtet

wurden, der apostolischm Ueberlieferung entgegen, ob-'

wohl eine wie die andere Gattung des Gewohnheitsrechts

zunächst ans dem beruhte, waS bestand <Z). Der Ausdruck

Traditio im technischen Sinn bezeichnet allein jene

Apostolische Ueberlieferung, zu welcher daher die Lehren ge?

rechnet werden, die zwar in der h. Schrift nicht enthalten-,

und blos durch den Gebrauch der Kirche ^fortgeptlanzt'

worden sind, von welchen aber die katholische Kirche' den«

noch anKimmt, VaffW von Christus und deN ÄposteÄ'her-'

rühren (4). Die katholische Kirche stützt auf diese Lehren

rheils Mgmm, theils wSrkllche R^chtsbesNrMungen ; ' die

letzteren bilden eine Von dem Gewohnheitsrecht verschiedene

und eigenthüniliche Quelle , des Kirchenrechtö, weilsieih-

rem vorausgesetzten Ursprung znMge als etri Zus aninum

betrachtet ^ 'werden uttd unabänderlich sind. ^, Sie u'üssen ,

wie jede andere Gewohnheit,, ,auH dem «bge,no>nnze« wer

den, -was in der ältesten Kirche beobachtet worden ist /so,

fern sich Zugleich darthun läßt)' daß' eS apostolischen Ur,

: , . , '1 -.'".1 ' ^ , '.'5'.

<Z) s»,;i!« ».! K»'0»»'.'5. m^t. „ti, ' > »''b' ^

(4) Oono. ?r!^vnt, 8els. 4. be canonici» scri^turis :

üus — pvrznicieo» — nsne veritstvm et ^isci^Iinsin ^o».

tineri in libri» »crlpti», et »ins serivto trackitieni»

Kus, ^use io»ius Lliristi vre «d ^ooslolis »cce^sv sut

sk ins!» ^nestolis, Loiritu Ssneto üictgnlv , i^uasl per

msnu» trs<1ilae, s<1 vo» us<zuo perveiiörunt —

8i ^»i» — trsckltiones vi-seäicts» »eieiK <et ^ru^ev»'e«n.

t«un»«rit, »n»tkvm> »iti ° ^- ' " ^
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sprungs gewesen sey. Für ein Zeugniß über beides . Be

obachtung mid Ursprung, gilt außer dem Ausspruch der,

allgemeinen CHncilien, die Lehre der rechtgläubig«, Hirchen-

yähr,. weiche dem apostolischen Zeitalter nahe standen, und

sonst ausgezeichnet ivaren (5>, ... , . >->,.

. Wiewohl hiernach die Erfordernisse einer Tradition im

Allgemeinen feststehen, bestimmen aber doch die neueren

Kii.rchengesetze sehr häufig erst, was für Tradition ge

achtet werden soll,, da die Thatsachen, auf deren Beurthei-

lung es- dabei ankommt, eine verschiedene Auslegung lei

hen (6). Die, ^Tradition wird dadurch me^hr der Srütz-

?: ' ' , - ' ' " , ' ' ->> ^ '> ' ) k" ' ',

<5) Bel ßguter, kunäsment« Zur. ecvles. OstKolieo^, ?. I.

§.' 17. wird die Lehre von der Glaubwürdigkeit der Kirchen-

^ väter auf folgende Weife dargestellt: teste« iäonei sds<zn«

^ öu^zio sunt ssnct^ illi ^»tr»8, .<jui priniis sk seist«

^«cmtolor«» seculis religionein »Kristianam nudliee «io»,

cuerunt , serij>tis<^ue vßregie illustrsrunt, ^usü ruj» I i r i

' einlnenti» v^sri , tenipori» nimiruin, <^u«ei ^^ostu»

I!» kuerint vicivioi'es, <i>gaitsti», <^u«ä fuerint «sci-o.

ruin sntistites, «eieptig«, <^uoö lloetiores , et

,»eientise^ l^uyä vjtso su?rint msgis ineulpstse. Als

die wichtigsten werden unter' Kiefen Kirchenvätern ausgezeich

net, als apostolische Väter: LlemcnS von Rom, Ignatius

von Antiochia, Polvcarp »SN Suiyrua; hn 2ten und Zten

Jghrhundext: Justinus, Jrei^äus, Hvvrianus; TertullianuS

' mid Örigenes, fallen wegen ihrer Jrrtljüiner in der Lehre aus.

. Im 4ten uni 5ten Jahrhundert, als üoetores veelesise:

Athanasius, Basilius der Gr., Gregorius von Nazianzus d.

I-, Johann Chrpfostomus, Ambrosius, Hieronymus, Aug«:

stinus ; aus dem öten Jahrhundert Gregor der Gr.

(6) Einen Beleg AexjU enthält L«no. ^riävni. 8e5s. 21.

Ooctrios liv evminunione »uk Mrsi^ue sueviv. Denn vhn
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xunkt für die neuere-Ti^cipliK> so fern. sie'kech'^mitz

der älttren übereinkommt, »lö hti iden meisten Rechtsver

hältnissen lmmittelhare Quelle der Beürtheilülrg.>^.^ ,i!

Aus dem Standpunkt der Geschichte betrachtet, er

schienen alle. Zeugnisse ^ber zdie- T^Mr^n ledigtirl) als Be

weise für das Daseyn gewisser Einrichtungen in den vier

ersten Jahrhunderten der. christlichen Kirche, aber entblößt

von der Nachweisung, daß sie von den Aposteln auf Chri

sti Gi'h^ßget^ffen tvördÄkk, und nicht vielmehr duö der

damaligen Stellursg^dtt Kirei/e^nnd ihrem damaligen iyne--'

ren gescÜschastrkchen' ^ dertt

wichtigWn'FMchtiircheK/ dersn 'spöstolischer Ursprung auf

liie Tradition geMtzt Mrd ,' Wt es sich sogar geschichtlich

nachweiscri , daß die Be^eWtnAg^ derselben-, 'die sie im

vierte» Jahrhundert hatten, -Wf welche es bei Beurthei-,

lun.q des Werth'es, den die Tradition als Hus <Lv!nm» ha

ben kann, in der Thar allein ankommt, sich nur nach und

nach entwicKlbHät) wenn auch der erste Keim derselben'

apostolischen UrspriinKs' ist '<7)^ "Die evangelische Kirche'

berrachttr daher die GnrichttinM," wttche^ die katholische'

Kirche auf-TradirAn siFtzt, ihrer inneren Bedeutung

nach mir' als das älteste Gewohnheitsrecht der christlichen

Kirche, sofern diese nichk'durch eine ausdrückliche Leh-

kl- ^ I /. ^ . .! '. i ,. .,' ^11 ' . . .

geachtet Chrlstuö das Äbendmal , unter beiderlei Gestalten'

' 'ttn^seyt yar/ ^dll dich diese Anordnung 'und Tradtrion nicht

dahin gel?cn, daß es nvthroendig unter beiderlei Gestalt

gereicht werden müsse. . . . ^ : /In . ^ ^>

(7) Die Beweise hierüber sind oben S. 5 bis,?? beigebracht. ,
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<« Cch^ifti^ außer Zweifel gesttzt ist. Hierauf beniht die

Verschiedenheit der Attsichten der katholischen und evange»

lischen Kirche über die Gewalt der Bischbfe (S)., > ..!

-">'S ' v- Die Schlüsse! der lEonellke'».''!.'

I!^ II, > ,.!,. V > , N" '<>',>!
?r. Sslmoy, trslle üs I etuus «es coaclle» et us Isurs Kol»

^ ioctio^g/ ?«r!s 1724!' 4^; eä. 2^ 1716. 2 Voll. 8. ' " ' '

Die Bedeutung , welche die C 0 n c z l i e n sch j H ,ss? für

das älteste Kirchenrechr hqtztep^ bereits oben dargestellt

worden, <1),, Sie wurde schon^durch die weitere Ennvick-

lung der gesetzgebenden Gewalt? d.^MticMxen.Synoden

seit dem sechsten Jahrhundert etwas verändert. Die Schlüsse

der letzteren wurden immer, mechrzn partikularen Gesetzen

für MHonal? und Provincialkjrchen, wenn gleich iu der

fortwährten Benutzung ihres Jnl^alts außerhalb dieser,

a«f..ähstl.jchs, Weise, wie sie schon in den Sammlungen des

fechsttn JaHrhu.ndexss sichtbar wüd, .der Beweis liegt, daß

rnanffoch fottwährenh ßiir allgemein anwendbar hielt, was

sich nicht sowohl auf Auto.nvmie als auf Anerkennung des

schon bestehende«, tMitjonellen Canon ,zu gründeff/, schien.

Vis zu^n Ende des neunten JaHrlMdrrts kamen ^zu den ,

vjer allsten. ^> schon, im sechsten als allgemein anerkannten

Synoden noch vier andere hinzu, deren Schlüsse als all

gemeine Kirchengesetze auch im Abendland betrachtet wur-

Kq,,. «bwohl sie jm D'^^.tMSes^is/chDMMrK

(8) Vcrgl. oben S. ?Z5 u. f. " ^ < > '

(i) G. itZ f. ' ^.«i ^ v .. - ( .,-
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tät versammelt worden waren, weil sie die Römische Kirche

für rechtgläubig achtete (2). Es waren: dje Ate ^Cofl«

stantinopoljtanische vo), 553, die 2^e Konstantinopolifay^

sche oder Trullanische Synode von ,681,, die 2te Nicäische

von 787 und .die vierte Constantinopolitanische von>869«

JuGratian's Zeit zahlte man daher acht ältere ^allge

meine Concilien vor der Zeit, mit welcher die v^n den.

Päpsten berufenen beginnen (2). .^Die vier, .letzen, wurden,

jedoch mehr durch die Dogmen, über zwelche, sie, entschieden,

als durch ihre disciplinarischen Decrete wichtig, von wel

chen viele, namentlich die Bestimmungen der Trullauischen

Synode über die Concilienschlüsse, die als allgemeine Kir«.

chengcsetze gelten sollten (4), in der Abendländischen Kirchs

nicht in Gebrauch kamen. Durch das allgemeine Ansehen,-

welches Graiian's Decret erhielt^ wurde zuletzt entschieden,

was von den älteren Concilienschlüssen , deren Ansehen sich,

nur auf ihre Aufnahme in die gangbaren Sammlung

gen stützte , zum p r a c t i sch e n K i r ch e n r e. ch,t . gehöre ;

was er nicht aufgenommen Hatte, behielt nur historischen

Netth. Auch sank mit dem steigenden Ansehen der Päpste

die Wichtigkeit der particulären Concilien und ihrer Schlüsse,

d» durch die Bedeutung', welche der papstliche Primat er-

^/ .dj«. gesetzgebende Gewalt der particulären Synoden

ll)6^. v!«t. l6. 7/^/ ' ^'-'

w Vergl^ c!«u. 2. ^. I. vizt. 15. a«n. 5, y, lo5 z. 4/ §. 5.

^ - ,'
'

. -!

w S. oben S. ,?8. Note »,. , . . '
.... . „ . l. , .^ , ,
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sehr beschränkt wlirve (5), und die Nationalconcilien die

Bertlieidigung ihrer Kirchenfteiheiten, die ihr Hauptgeschäft

hätte styn sollen, nicht mehr wagten. Der Inhalt der all

gemeinen Concilien, deren man bis auf die Bekanntmachung

der Clem'elrtmen sieben zu zählen pfleg? (ß>, gleng in das

Decret^lmd' die päpstlichen Decretälensammlungen über;

vor- den Reformationssynoden des löten -Jahrhunderts be

schränkte' sich mithin Alles, was nur de» Coucilienschlüssen

für das g e m e i n e K i r ch e » r e ch t noch wichtig ' war , auf

den Inhalt des Ourpu« Huri« eauuniei.^^ '' ' l./,.. .

Die Schicksale der Decrete des Cöstnitzer und Basier

Conciliums sind bereits oben dargestellt wordeiil; sie gehö

ren zu den Quellen des katholischen Kirchenre6)ts'H« Deutsch

land, so weit sie recipirt und durch die Concordate nickt

abgeändert worden sind. Eine Synode zu Rom unter den

Päpsten Julius II. und Leo X. von 1512 bis 1517, welche

den Basler Decrcten förmlich ihre Kraft entzog (?) , wird

zwar als eine allgemeine Synode noch genannt, ist aber

als solche nie anerkannt worden.

<5) Ihre Bedeutung in dieser Hinsicht wird unten bei der Lehre

von der gesetzgebenden Gewalt «inert werde«.

<6) Sie sind bereits oben S. 3ly u. f. bei den einzelnen 3hcl-

len des Loi-pu, juri, «nunioi angegeben worden. Außer

den dort genannten wurde auch die Synode zu Clermont «om

I. >°y5, auf welcher der erste Krcuzzug beschlössen wurde,

für eine 'allgemeine gehalten. Ele wlrd aber nicht -mitge

zählt, weil sie keine Decrete über Dogmen und discisiltnan-

sche Gegenstände abfaßte.

t?) S. oben S. 232. '^- - ^ " '
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Am wichtigste,, sind von den Deeret«t'ver neueren all«

gemeinen Synoden die der Trioeittinischen (8). Die bog«

malischen Bestimmungen derselben haben allenthalben in

der Römisch -katholischen Kirche Aufnahme gefunden, und

ihre disciplinarischen Verfügungen sind wenigstens in Deutsch«

land ohne Einschränkung recipirt worden. Die ÄtztereN

bilden neben dem Oorpus Huris canonici in der Thült, Hie

Hauptquelle des katholischen Kirchenrechts. So weit je

doch der Inhalt des Lorvus Huris canonici nur durch die

Bestätigung des Staats Anwendbarkeit erhalt, in so weit

gilt dieß auch von den Bestimmungen der Tridentinischen

Synode, da dieß eine norhwendige Folge des Verhältnisses

der Kirche zum Staat ist. ^ „. , -

Die partikulären Synoden haben mit dem Anfang des

17ten Jahrhunderts aufgehört, und selbst ihre Decrete aus

früherer Zeit haben vornehmlich nur historischen Werth, da

ihr Inhalt meistens antiquirt ist. , ..

Von den Sammlungen der Concilien -Decrete^ welche

in neueren Zeiten unternommen worden sind, ist die erste

(oben S. 147 erwähnte) nur durch den Abdruck des Pseudo-

Jsidors wichtig. Unter den späteren sind füns große SHMM«

(8) Ausgaben: Onones et beerst« 8. Oonc. Iriilentini. Lom»

,5t>4. in k«I> und in 8. Loneilium Iri<Irntiuuin er recens.

Z«. LsIIemsrti et Larb«8se, nun« snnvtstionidu» prg.

eticis r«s«rmsl,>im et tvrensis voucernvutidus Lspt.

Larä. I^uevs ülustrstum. Lulon. 1664. 8., idi6. 1772. 4.

^uz. VincZel. 1781. Hier finden sich auch Deklarationen der

Ooligregsti« ivter^retuia Lone. Ir!6evt. Wergl» oben

S. ?9Z.
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lungen auszuzeichnen , deren jede die früheren immer wie-

her benutzt, hat.,, Sie umfassen außer den Schlüssen der

«llgeMeinen und particulären Concilien auck) noch die Briefe

der Papste.uqtz andere Aktenstücke, die sich auf das Kirchen-

recht und die Kirchengefchichte beziehen, mehr oder weniger

vollständig. - i. . >. ^ ,

1. <?«»c!li«rum «muium Aenerslium et Psrticulärim» col»

levti« regia. ?sris. 1644 seqq. Z7 Voll. toi. !.

^ 2» 8^ 8. voncüis »6 regism eäitiouem exsct», qua« ouno

quarts parte proäit suctior; «tu6. ?K. Habbel et

' iZsbri Sossartil. ?«ris. 1671 seqq. 17 Voll. toi.

' Als Supplement gehört hierzu: Nova coUectio conci-

liorum — coli. 8t. Lalusius. Paris. 16SZ tu!.

F. (^oucöiorum colllectio regia maxima ». acta concilior.

^ ' et epistolse 6ecretales summ. pont. — stuä. ^l.

^ >!ölni»i. ksris. 1714 seqq. 12 Voll.

^l» 8. 8. Loncilis sck reg. eäit. exacts , quae proäiit su>

^ÄioVstuäio ?. l^akbei et ^. Losssrtii, vuuv iutegr«

wsertis Lalu^ii et Nsräuini sääitämeutis — voUs et

«bservst. — locupletior et emena'ätior — cur. Vlic.

Loleti.Vemzt. 1728 seq. 2ZVoII. Dazu gehört:

8. conciliorum et 6ecretorum collectio novs 8. collect,

öoncil. — «pera (? o I e ti, supplementum — «o. ^. V.

.«„, ^M«n«ji,nZf«». 17/>3— 17ö2. 6 Voll. kol.

ö. 8. Lonciliur. nova et amplissima collectio, in qu»

praeter e»^ quae I^abdeus et Losssrtius et novissime

Loleti, iu luceiu ecliäere, es — öisposita extubentur,

quae F. 0. KIsusi — evulgavit; e«l. novissüua »b

eo»
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eockem curat» — loeupletsta — ?Iorent. et Venet.

1759— 179«. ZI Voll. 5ol.

Von den Sammlungen der Concilienschlüsse einzelner

Nationalkirchen sind die wichtigsten:

Ooncill» <?ermsiliäe, «zuorum collecllovem coeplt ?.

Licliävvät, conti». HsrsKeim, U. 8cliol1iu»,

^.Nelsseu, öigess. ^. Hesseluisun. L«Ion.17ö9

— 1790. 1t Voll. toi.

Kalliae sntiqu» vouc. stnck. 5s«. 8irmoucki. ?aris.

1629. 5 Voll. toi.— kloncil. a8irm«nck« eckltor. 8upr>Iem.

eck. ?. cke I» I^sucke. ?sr. ILM sol. Ooncllis »«vis»

«ms Lsllise eck. 1^. Ockespuu. ?sri». I646 5«I.

<?oncü. Ulsvkniä« — collect!« eck. F. 8. cke^guirre.

Rom. 169Z. ä Voll. sol. Matr. cur. 8^Iv. pueg«. 178t.

Loncilia Kl. Lritannise et llibermäe, eck. D.>Villiios.

l.«uck. 17Z7. 4 Voll. toi.

M. Die neueren päpstlichen Constitutionen-

Die päpstlichen Verordnungen, welche in den Samm

lungen des Mittelalters nicht enthalten sind, haben einen

sehr mannichfachen Inhalt. Sehr viele sind Verfügungen,

die sich auf einzelne Länder, Provinzen oder Didcesen be

ziehen; andere betreffen nur transitorische Verhältnisse; die

wenigsten sind allgemeine Kirchengesetze. Der Inhalt der

großen Sammlungen derselben (1), welche in neueren Jei-

<i) Die älteste «eranstaltete LaertiuS Cherubin! zu Rom

,5»6 in einem Foliobande; sie begann mit Leo I. und gicng

l. 26
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ten angelegt worden sind, enthalt daher keinen sehr bedeu

tenden Stoff für das gemeine Kirchenrecht. Die Anwend

barkeit aller dieser Verordnungen muß zuvörderst dadurch

begründet werden, daß deren Publication, oder nach Be

schaffenheit ihres Inhalts, deren Insinuation nachgewiesen

wird; außerdem aber setzt sie voraus, daß sie das landes

herrliche ?I«cet erhalten haben, und daß dieses späterhin

nicht zurückgenommen worden ist (2). Ihre Anwendbarkeit

fallt daher weg, wenn sich auch nachweisen laßt, daß sie

früher wirklich zur Anwendung gekommen sind, und hieraus

auch ihre Bekanntmachung und die Bestätigung des Staats

vermuthet werden mag, sofern sie mit neuere« bürgerlichen

Gesetzen im Widerspruch stehen, wenn sie auch in diesen

nicht ausdrücklich aufgehoben sind.

bis auf Sirtus V. Bis auf drel Bände vermehrt erschien sie

zu Rom 1017, und wurde dann von mehreren Anderen, zu

erst von seinem Sohn Angclo Maria Cherubim, bis zu dem

Ende des i?ten Jahrhunderts fortaesckt. Diese in Deutsch

land, wie es scheint, weniger bckannre Sammlung, wird un

ter dem IZullsrium magnum <ü>,erul,ivoru,n verstanden. Auf

dieselben sind zwei neuere Sammlungen gegründet: i) Lul.

Isriuin m,ig»»m Ii«,nsnum s I,e«nv ÄI. «sczu« ad Lcne.

dictum XIV. I^ulomdurgi 1727—1758- ly Voll, lol 2) Lui-

Igrum, krivilegiorum so OiplomiNum am^lissims cullectio

(«VN 1om. V II. SN, Lullsrium msgiium 8. «ovissims rol-

leeti« »ipost«>ic,irum cvllslitutionum betitelt) op. et slu<l.

Osroli ine». r«m. I—XIV. Rom. I7ZZ— 1748

(28 starke Foliobändc). Die zu Luremburg erschienene Aus

gabe wird der Römischen vorgezogen.

(2) Die nähere Erörterung hierüber gehört zu der dogmatischen

Erörterung der Lehre vom päpstlichen Primat.
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Eine besondere Gattung der päpstliche» Verordnungen

bilden die Canzlei regeln (3). Sie bestehen in einer

Verfügung, die von jedem Papst bei dem Antritt seiner

Regierung als Instruction für die papstlichen Behörden

erlassen wird, aber nicht blos das Zormelle, sond.ern zu

gleich das Materielle der ihnen überlasseneu Geschäfte be

trifft. Die Entstehung der Gewohnheit, solche blos auf

die Lebenszeit jedes Papstes beschränkte Bestimmungen fest

zusetzen, erklärt sich aus der Geschichte der päpstlichen Ne-)

servationen der Pfründen (4). Selbst die Reservationen,

welche Johann! XXIl. und Benedict Xlt. aufstellten, waren

ursprünglich nur für ihre Lebenszeit ausgesprochen, und

wurden, obwohl die Anwendung der Reservation durch an

dere Verordnungen bestimmt war, erst durch fortwährende

Wiederholung zu einem feststehenden päpstlichen Reser

vatrecht. Man betrachtet die Verfügungen Johanns XXIl. (5)

als die ältesten Canzleiregeln ; aus späterer Zeit sind der

gleichen von Johann XXlll. und Martin V. bekannt (L);

vornehmlich durch Nicolaus V. (»5 1450) erhielten sie ihre

jetzige Gestalt, und seit Innoccutius VIII. (1484) sind sie

(3) Le Vret, Geschichte der Canzlelrcgeln, in dessen Maga

zin zum Gebrauch der Staate»- und Hirchcngcschichte, V. l.

S. b°3 U. f. B. 3. S. I U. f. ' L I ü c K 1>ri>rcoxnit2., §. 72.

l4) Vergl. oben S. 216, und meine St. u.R. G. Th.,3. ,§.464.

(5) S. meine Rcchtsgesch. a. «. O. Note ß. :, ,

(ü) Vei Norm. V. li Iln^ät Cmie. 601,5t. ?om. I. PÄZ. Y54

u. f.

26..
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wenigen Veränderungen mehr unterworfen worden (7).

Hauptinhalt derselben sind die Bestimmungen über Ver

leihung der Kirchenpfründen geblieben; sie betreffen aber

auch noch andere Gegenstände, besonders päpstliche Con-

cessionen anderer Art. Sofern sie eine Gesetzgebung über

die päpstlichen Reservatrechte aufstellen, muß ihre Anwend

barkeit aus den Concordam, und der neueren Observanz

der Nationallnchen bcurtheilt werden, da hieraus erhellt,

wie weit sie recipirt sind.

Die neueren Schriftsteller erwähnen bei den päpstli

chen Verordnungen gewöhnlich auch der Sammlungen der

Entscheidungen des höchsten päpstlichen Gerichtshofs (der

Nnta Nomana), da sie als Präjudicien über die Anwen

dung der Grundsätze des canonischen Rechts wichtig sind,

wiewohl sie kein gesetzliches Ansehen haben (8). Bei den

jetzigen Verhältnissen der katholischen Kirche in Deutsch

land, namentlich bei der Beschränkung der geistlichen Ge-

richtbarkeit, und der Aufhebung der vielen geistlichen In

stitute, deren Angelegenheiten ehedem Veranlassung zu

Rechtsstreitigkeiten gaben, hat jedoch die Römische Prariö

nur noch historisches Interesse.

(7) Die von Clemens Xll. (1730) publicirten Canzlelregeln, 72

NumtlN enthaltend, stehen bei K«ertuer cor?, jur. «cel.

dztiiol. 1o». II. püg. 457. »eh.

(8) Vergl. I. H. Böhmer in der Vorrede zu der Frankfurter

Ausgnbe von Mevius Decisionen (»742). block r?»«.

coßnil», §. 73. ,
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IV. Die Concordate.

Am besten sind die Concordate des löten Jahrhunderts

und die zu denselben gehörigen Aktenstücke bei Koch in dem

oben S. 221 angeführten Werke gedruckt.

Eine früher? Ausgabe, aller älteren Concordate, die erste

der Fürstenconcordare, die bis dahin fast vergessen waren, ist:

^oveorclst» nstionis l?ermsn!ess integrs, s!ve »ovs et «eeu.

r.its Loneorclsti Lsliitull et prse^iz>ue Loocorclstorum ?rio.

cipum — nee n«n dono«r<Ist. Hsclistleilburgvlisiul» — eäl.

ti« — (cur. Ilorii) ?rsncof. et I^ips. >7öZ. 4.; nach-

her vermehrt: LoncorZats — integra, vsrüg gääilsmentis

UluNi-sts. ?rsvcok. et I.ip8. z Voll. 8. Hierzu gehört »och:

(Ilorir) sä Lonc«r<!sts — integrs — äoeumentorum 5s»

sciculug 1 — 4. ?rsncak. et I^ips. 177z— 1777. 8.

Die wissenschaftliche und praktische Bearbeitung des Inhalts

der Concordate , so wie die Bekanntmachung der Fürstenconcor

dare, durch Horir (Professor zu Mainz), wurde durch die da

malige Bewegung iu der deutschen katholischen Kirche (f. obeq

S. 298) veranlaßt. Daher sind in den Jahren 17b« bis 17?«

viele einzelne Abhandlungen über diesen Gegenstand geschrie

ben; man findet diese bei Pütter Litterat. des d. Staaterechts,

B Z. Z. 144s und beiKlüber neueLitt. deS d.Staatsr. §.1449.

Eine der wichtigsten ist:

I. ?. L reg vi, «Iv jurikus vstloni Lvrrnunleso ei seceptst!«.

ne clocreturum IZgsilvensium huaesitis , ver Ooncorlis!»

^svlizikenkurgon?!» inoclikcstis gut stsbilitis. Alvgunt. 1787. 4.

Die Verschiedenheit der Ansichten, welche über die neue

sten Verhältnisse der katholischen Kirche in Deutschland und zu

Rom obwalten, sieht man aus:

Die Grundlagen der tcutsch - katholischen Kirchenverfassung , in

Aktenstücken und ächte» Notizen von dem Emscr Congrcß, dem
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Frankfurter Verein, und der Preußischen Uevereinkunft. 182:. 8.

Im entgegengesetzten Sinn: Beiträge zur neuesten Geschichte

der deutsch - katholischen Verfassung in der oberrheinischen Pro

vinz u. s. w. Strasb. 1823. 8.

(Kl üb er) Neueste Einrichtung des katholischen Kirchenwesens tu

den lön. Preußischen Staaten , oder päpstl. Vulle v. is. Iul.

,821. und königliche Sanction derselben, mit einer Einleitung.

Fraulf. 1822. 8.

Das älteste Concordat des deutschen Reichs mit dem

Römischen Stuhl, zwischen K. Heinrich V. und P. Calirt ll.

(Ounooräatum Oalixtinum) im I. 1l22 fl>, hat nur noch

historischen Werth. Es enthielt die Anerkennung der Wahl

freiheit der Kirche bei der Besetzung der Pralaturcn in den

Hochstiftern und Abteien, legte aber den Bischöfen und

Aebten auf der anderen Seite die Verpflichtung auf, sich

mit den Regalien vom Kaiser belehnen zu lassen. Das

Wahlrecht, das späterhin den deutschen Domcapitcln zu"

Theil wurde, stützte sich nicht auf jenes Comordat, son

dern auf spatere Observanz , die schon im 15ten Jahrhun

dert entschieden war (2), und dem Papst gegenüber auf

die Coucordate des I5ten Jahrhunderts. Wo das Wahl

recht der Domcapitel noch jetzt besteht, gründet es sich auf

die neuesten kirchlichen Einrichtungen und deren Quellen.

Die Concordate des löten Iahrhuudcrts (3) bestimm

ten die Anwendbarkeit der Vasler Decrete und insbesondere

v

(!) S. oben S. ,85.

(l) S. meine deutsche S t. u. R. G. B. 2. §. 333.

(3) Vergl. oben S. 229 u. f.
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die Glänzen der Ausübung mehrerer päpstlicher Reservat-

rechte in der deutschen Kirche. Die Freiheiten, welche die

deutsche Kirche auf der einen, die Rechte, die der Papst

auf der anderen, durch gegenseitige Anerkennung/ er

langte, konnten an sich durch die politischen Veränderun

gen der neuesten Zeit nicht berührt werden, da sie als ein

Theil der inneren Kircheuverfassung unter jeder

Regierung fortdauern mußten, welche VU^ch ihre Gesetz

gebung nichts änderte. Aber die Regierung, welche bei den

Fürstenconcordaten und dem Wiener Concordat als Mi t-

paciscent aufgetreten war, bestand nicht mehr, und keine

für die jetzigen deutschen Staaten verbindende Handlung

hatte die Verpflichtungen des Reichs als Mitpaciftent auf

die letzteren übertragen. Da die Ausübung der päpst

lichen Reservatrechte der Aufsicht und Gesetzgebung des

Staats Unterworfen ist, blieb es daher bis auf die neueste

Aelt unentschieden, wie weit die in den alteren Concorda-

ten darüber enthaltenen Bestimmungen künftig anwendbar

bleiben würden^ Und durch die Grundsätze, auf welchen

einzelne Regierungen beharrlich bestanden haben, ist auch

an diesen manches geändert worden (4). ''

Hieraus ergiebt sich die rechtliche Bedeutung der oben

(S. 307) erwähnten neuesten Vereinbarungen, welche von

(4) So ist z. V. in der Oberrheinischen Kirchenprovin; nichts

von den päpstlichen Monaten übrig geblieben/ well sich die

Regierungen weigerten, sie fortwährend anzuerkennen. S.

Klub er in der Note ü angeführten Stelle.
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einzelne» Staaten mit dem Römischen Stuhl getroffen wor

den sind.

1) Ein eigentliches Concordat, wenn man darunter eine

Uebereinkunft mit dem päpstlichen Stuhle über das Ver-

hältniß des Papstes in Hinsicht gewiß« Reservatrechte und

Verhältnisse der Kirche im Staat versteht, ist, wie be

reits oben angedeutet worden ist, nur die Uebereinkunft

zwischen Vaieru und dem Römischen Stuhl.

. 2) Die päpstlichen Nullen, durch welche die Einrich

tung der katholischen Kirche in Preußen, Hannover und der

oberrheinischen Kirchenprovinz festgesetzt worden ist, sind

zwar in Folge einer Uebereinkunft (5) mit den betreffen

den Staaten erlassen worden; allein was über den Inhalt

der vorausgegangenen Verhandlungen bekannt geworden ist,

und der Inhalt der öffentlichen Acten, durch welche diese

päpstlichen Verfügungen genehmigt worden sind, und deren

Publication verordnet worden ist, setzen außer Zweifel, daß

die vorausgegangenen Vereinbarungen ein vertragsmäßig

begründetes Verhältnis des Papstes und der katholi

schen Kirche zum Staat überhaupt nicht zum Gegenstand

gehabt haben. Vielmehr erhellt, daß

1) Gegenstand einer übernommenen Verpflich

tung von Seiten der einzelnen Staaten blos die Dota

tion der in den päpstlichen Bullen errichteten kirchlichen

Institute gewesen ist.

2) Die Errichtung von Bisthümern und Domcapiteln,

die Didcescmeintheilulig, und was überhaupt zur Herstel

lt S. oben S. 3»?.
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lung einer nach den Grundsätzen des canonischen Rechts

geordneten Kirchenverfassung gehört, konnte nach der Kir«

chendisciplin der Römischen Kirche nur durch eine päpst

liche Verfügung geschehen, die aber zu ihrer Gültigkeit,

vermöge der Majestätsrechte über die Kirche, der landes

herrlichen Genehmigung bedurfte. Durch die Verhandlun

gen, welche jener Verfügung vorausgiengen, wurde be

stimmt, unter welchen Voraussetzungen die landesherrliche

Genehmigung ertheilt werden solle; die Übereinkunft über

diese l6> begründete daher überhaupt kein vertragsmäßi

ges Verhalt« iß für die Zukunft zwischen den einzel

nen deutschen Staaten und dem Papst oder ihrer eigenen

Landeskirche, sondern ercheilte die Zusicherung, daß Kraft

der gesetzgebenden Gewalt eine papstliche kirchliche Verfü

gung bestimmten Inhalts das landesherrliche ?I»cet erhal

te» solle. Hieraus folgt, daß die gesetzgebende, aufsehen

de und vollziehende Gewalt des Staats in kirchlichen An,

gelegenheiccn durch die Anerkennung bestimmter Einrich

tungen, die künftig bestehen sollten, auf leine Weise be

schränkt wurde, sondern die Publication der päpstlichen

Verordnungen vielmehr einen Acr der gesetzgebenden Ge

walt enthielt, durch welchen diese als Kirchcngesttze ver

bindende Kraft erhielten, und folglich auch im,Staat die

<6) Oder die Annahme der päpstlichen Bullen unter gewis

sen Modifikationen, wie es bei der für die «bn'rhcini-

sche Provinz zuerst im I. 1821 erlassenen der Fall war;

s. Klüver offen«. Recht des deutschen Bundes, Th. l.

§. 42Q «!.
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Würksamkeit äußern müsse», die einem mir Genehmigung

des Staats public irren Kirchengesetz überhaupt zu«

kommt. Die vorhin erwähnten landesherrlichen Gcnehmi-

glingsedicte sprechen dieß auch bestimmt aus (7)?

,,-".'."
' ' '!, ,/

'
>

(7) Am deutlichsten drückt dieses dle Preußische Cablnetsordre

aus; Gesetzsomml. für dle Preuß. Staat, y, I. i8li. S. n3:

„Da dle — Bulle — nach ihrem wesentlichen Inhalt mit je

ner Verabredung zusammenstimmt, die unter dem löten März

d. I. in Betreff der Einrichtung, Ausstattung und Begren

zung der Erzbisthümer und Btsthümcr der katholischen Kirche

des Staats und aller darauf Bezug habenden Gegenstände,

getroffen — ist; so will Ich— dem wesentlichen Inhalt die

ser Bulle < nehmlich dem , was die auf vorerwähnte Gegen

stände sich beziehenden sachlichen Verfügungen betrifft,

hierdurch meine Königliche Billigung und Sa!«ticn erthcilen,

Kraft deren diese Verfügungen als bindendes Statut

der katholischen Kirche des Staats von allen, die

es angeht, zu beobachten sind. Diese Meine Königliche Bil

ligung und Sanction eltheile Ich , vermöge Meiner M a i c-

stäts rechte, und diesen Rechten, wie auch allen Meiner

Unterthanen evangelischer Religion, und der evangelischen

Kirche des Staats, unbeschadet." — Aehnlich lautet die K.

Hannövcrlsche Genehmigung. In der K. Würtemberglschcn

Verfügung über dle Publication der Bullen für die oberrhei

nische Provinz heißt es (anderwärts ziemlich gleichlautend):

„Da die — Bullen — lii so weit solche die Bildung der

oberrheinischen Kirchenprovlnz , die Begrän'ung, Ausstattung

und Einrichtung der dazu gehörigen fünf Visthümcr mit ih

ren Domcapiteln, so wie die Besetzung der crzbischöfiichen

und bischöflichen Stühle und der Domstiftlschen Prabenden

zum Gegenstand haben, von Uns angenommen worden,

und Unsere landesherrliche Staatsgcnehmigung erhalten, oh

ne daß jedoch aus denselben irgend etwas abgeleitet wer

den konnte, was Unseren Hoheltsrechten schaden oder
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3) Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, machen die

päpstlichen Rcservatrechte, deren Ausübung die papstlichen

Bullen berühren, zwar einen Theil des bestehenden Kirchen

rechts aus, indem ihre Ausübung durch die Publications-

patente zugelassen und genehmigt wird; sie bilden aber kei

neswegs ein dem Römischen Stuhl vom Staat ver

tragsmäßig zugestandenes wohlerworbenes Recht.

V. Particuläre Quellen des katholischen Kirchen

rechts.

Sowohl durch die gesetzgebende Gewalt der kirchlichen

Localoberen, als durch die Autonomie der kirchlichen Cor-

poranonen, können Quellen des Rechts von beschränkter

Gültigkeit in Hinsicht auf den Umfang ihrer verbindenden

Kraft entstehen. Ihre Bedeutung läßt sich jedoch nur im

Zusammenhang mit der Lehre von der Gewalt der Metro-

polimne und Ordinarien, den kirchlichen Statuten und Ob

servanzen darstellen.

Eine sehr wichtige particuläre Quelle des katholischen

Kirchenrechts bilden außerdem die Staatsgesctze in einzel

nen Ländern, welche sich ausschließend auf die Verhält

nisse der katholischen Kirche beziehen (1).

ihnen Eintrag thun mochte, oder den Landesgesetzen und Rc-

glerungsvcrordnungeu, den erzbischöftichen und bischöflichen

Rechten — entgegen wäre; so wird solches — zur Nachach

tung bekannt gemacht."

(l) C« wäre nützlich, die, welche in der neuesten Zelt ln

sämmtlichen einzelnen deutschen Staaten erlassen worden
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Zweites Kapitel.

Rechtsquellen, welche der evangelischen Kirche allein

angehören.

I. Die symbolischen Schriften der evangelischen

Kirche.

Für die evangelisch-lutherische Kirche sind außer der oben

(S. 223) angeführten Sammlung von Walch noch zu nennen:

I. W. Schopfs, die symbolischen Bücher der evangel. luther.

Kirche. Drcsd. 182S. z Bde. 8.

?. ^. n. ?ittmsQn, liidri 8?mK«Iioi evels,!ge evsnßsl!ese>

gll Kögin oz>tim. erem^lsr. «cl. 2. Risn. 1827. 3.

Ueber die symbolischen Schriften der Kirchen in und außer

halb Deutschland, die man zu den rcfvrmirtcn zu zählen pflegt,

erstreckt sich:

<
'

sind, zusammenzustellen, zumal da eine solche Sammlung

von keinem sehr großen Umfang seyn würde, und das Meiste

aus einzelnen, in den Gesetzsammlungen zerstreuten Verord

nungen zu nehmen ist. Im Preußischen Staat, besonders

in den älteren Vestandtheilcn desselben, beruht das Wichtig

ste auf der Provincialverfassung. S. v. Kamptz, die Pro-

vincial - und statutarifchen Rechte der Preußischen Monarchie.

Berlin 1826. 8. Bei v. Droste- Hüls hoff Grunds, des

Kirchenr. B. l. S. 38- «. f. findet man ein Königl. Sächsi

sches Mandat über die Ausübung der katholisch-geistlichen

Gertchtbarkeit vom 1. 1827, und S. 417 u. f. eine Großherzogl.

Sachse» -Wcimarischc Verordnung von 182Z über katholische

Kirchen - und Schulangelegenheiten.
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Ourpu« üdrolnim «)mbol!e«l'um, ^ul in occle«ig Ilelormal«.

ruin nucturitÄton» publicZm obtinuerunt. IXovllin cullootin.

nein instituit et«. ^1. <ü. O. ^ußU3ti. Llberfellli 1817. 8.

In den Schriften, welche von der evangelischen Reli

gionspartei in Deutschland über den Inhalt ihrer Lehre öf

fentlich bekannt gemacht worden sind, haben sich die Re

formatoren auch über die Grundlagen der Kirchenverfassung

und einzelne kirchliche Einrichtungen erklärt. Diese Schrif

ten, oder die symbolischen Bücher, wie sie gewöhn

lich genannt werden (1), nehmen daher den ersten Platz

unter den Rechtsquellcn ein, welche der evangelischen Kirche

eigenthümlich sind (2).

Zwar enthalten sie keine gesetzlichen Bestimmungen, da

sie nur den kirchlichen Glauben der Evangelischen darstellen

sollten, und es den einzelnen Kirchenoberen überlassen blieb,

eine jenem angemessene Kirchenverfassung auszubilden, und

die einzelnen kirchlichen Einrichtungen zu gründen. Aber

eben weil die Kirchenverfassung , welche eingeführt worden

ist, sich an jene Lehre anschließt, muß nothwendig die Be

deutung aller späterhin gegründeten Einrichtungen auf

diese zurückgeführt und aus ihr erklärt werden (3). Nach

(,) lieber die einzelnen Schriften, welche dahin gezahlt werden,

über die Frage , in wiefern ihnen die Benennung sy m b o-

lisch würklich zukomme, und über die Gränzen der Lehrftei-

helt, die durch ihren Inhalt bestimmt werden, s. unten im

fünften Buch.

(2) ültteil l>i-2ecoßnit2 , §. 63. Schnaubcrt Grundsätze

des Hirchcnr. der Protestanten, §. b2. ,

(3) Hiermit widerlegt sich die Einwendung, welche ?. N. »o«I>.
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der Beschaffenheit des Inhalts der symbolischen Schriften

sind sie besonders wichtig:

1) zur Bestimmung der Bcdcutlmg der Kirche als

äußere Gesellschaft, der Natur und des Umfaqgs der Kir-

chcngewalt, und des Verhältnisses zwischen Kirche und

Sraat.

2) Ueber einzelne kirchliche Einrichtungen enthalten sie

zwar weniger, als über jene Gegenstande, am meisten »och,

in so fern sie einzelne frühere Einrichtungen für Mißbrauch

erklären: dadurch aber, und indem sie die Glaubenslehre

entwickeln, werden sie die Quelle, aus welcher beurtheilt

werden muß , wie weit daö canonische Recht noch anwend

bar ist.

Es läßt sich nicht verkennen, daß der Inhalt der sym

bolischen Schriften, bei der wissenschaftlichen Darstellung

",?>.,-

nisr, Zu« ecel. Protest. l.io. l. 5!t. !. §. 8l., gegen die

Aufzählung der symbolischen Bücher unter den Rcchtsquelle»

macht; denn aus dem bezeichneten Gesichtspunkt betrachtet,

enthalten sie keineswegs, wie er bemerkt, blvS ereckznäs,

obwohl es wahr ist, daß ihr Inhalt als Lehr,e, nicht als

Gesetz aufgestellt ist. Gegen die Geschichte aber ist es, wenu

Wiese, Handb. des Kirchenr. Th. Z. Abth. ,. S. 104, be

hauptet , die symbolischen Bücher seycn von den Kirchcnobe:

ren nicht in der .genschaft kirchlicher Verfassungsgeseke pro-

mnlgirt oder anerkannt. Diese Behauptung kann, da sie nie

mand für Verfassungsgcsetze ausgeben wird, überhaupt nur

einen Sinn haben, wenn sie dahin verstanden wird, was

darin über die Kirchenverfassung gelehrt werde,

sep von den Kirchenoberen nicht anerkannt worden. Wo

ist aber diese Beschränkung bei ihrer Bekanntmachung Namens

der ganzen Ncligionspartei gemacht worden?
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des Kirchenrcchts, aus Gründen, die bereits oben berührt

worden sind <4>, von den Bearbeitern desselben früherhin

nicht hinreichend benutzt worden ist. Selbst in der neue,

sten Zeit haben sich diese noch nicht ganz von den Irr-

thümern losmachen können, welche daraus entstanden sind,

daß die Rechtsbegriffe, welche auf die Lehre der Prote«

stanten gegründet werden müssen, von den alteren Juristen

meistens aus der Analogie des canonischen Rechts entlehnt

worden sind. Auch die Terminologie, welche dadurch ent

standen ist, hat dazu beigetragen, diese Irrthümer zu er

halten. Vielleicht liegt darin einer der Hauptgründe, daß

es bisher nirgends versucht worden ist, die evangelische

Kirche durch eine angemessene Gesetzgebung aus

dem provisorischen Zustand , der sich nur perpeiuirt hat, in

einen geordneten überzuführe«. Der Weg dazu muß

erst durch eine Darstellung der bestehenden kirchlichen

Einrichtungen aus dem Standpunkt, den die Lehre

der Protestanten bezeichnet, gebahnt werde;,. - Diese ver

mißt man aber auch in den neuesten Schriften, deren keine

von den herkömmlichen Vorstellungsarten, welche durch die

Benennungen des Episcopal-, Territorial- oder Collegial-

systems bezeichnet werden, sich hat losmachen können. Und

doch sind diese insgesammt durch eine mit der Lehre der

Protestanten unvereinbare Anwendung der Begriffe des ca

nonischen Rechts von der Bedeutung der Kirchengewalt ent,

standen.

(4) Vergl. oben S. 25».
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Wiewohl die symbolischen Schriften der evangelisch?

lutherischen und reformirten Kirche verschieden sind, so kön

nen doch die Grundsätze für das Kirchenrecht beider Re-

ligionsthcile in Deutschland nur auf die Augsburgische

Confession gestützt werden. Allerdings ist die Lehre von

der Kirchengewalt in der Gallicanischen Confession auf eine

Weise bestimmt, nach welcher die sogenannte Presbyrerial-

verfassling als ein wesentlicher Theil der kirchlichen Einrich

tungen erscheint (5), wofür sie, nach den Grundsätzen der

Augsburgischen Confession, von welchen das, was sich sonst

in den symbolischen Schriften der Lutheraner findet, nur

eine weitere Ausführung ist, nicht gehalten werden kann,

sondern nur für eine der mancherlei Formen , auf welchen

der Organismus der Kirche beruhen kann. Allein die

deutschen reformirten Landeskirchen haben weder jemals

diese Lehre, fo wie sie von der Gallicanischen Kirche auf

gestellt ist, in die von ihnen bekannt gemachten Schriften

aufgenommen, noch ihre Kirchenverfassung nach derselben

allenthalben eingerichtet. Sie erkennen auch allgemein die

Augöburgische Confession, mit Ausnahme einiger .bestritte

nen Dogmen, welche auf die Lehre von der Kirchengewalt

keinen Einfluß haben, für, reine christliche Lehre an (6).

Ueber das Verhältnis; zwischen Kirche und Staat könnte

überdieß schon aus diesem Grunde nichts Anderes, als der

Jn-

(5) Oonkessio KsIIiosng, Hrt. Zo, Zl,Z9» Bei äugusti

O. S. I2l so<z.

(ü) A.B. Ookossio Nsrcliicg, bei ^ugu8tl a.a.O. S. Z?l.

<?)
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Inhalt der Augsburgischen Confefflon entscheiden ; und auch

eine kirchliche Organisation, welche die Presbyterialverfas-

sung zur Grundlage hätte, würde in Beziehung auf jenes

von jeder anderen nach den Grundsätzen der evangelischen

Lehre getroffenen Einrichtung nicht verschieden seyn (7).

II. Schlüsse des LorpliZ ÜVÄUßelieorum.

<5 I<. ?o«8«It Kistori» Loi-pori« Nvsnßelicoi'uM. Ilelil 1784.

8. Ljusä. «5«ten»2 jurlum Lor^orig «v2Uß. Ilebl l?8b. 8.

Durch den Gang, welchen die Reformation nahm (1),

bildete sich von selbst eine Vereinigung der Reichsstände

evangelischer Religion als Vertreter und Beschirmer ihrer

Religionspartei in ihren Reichsverhältnissen, welche

durch die Rechte, die sie ihr im Religionsfrieden und West-

phälischen Frieden erwarben, befestigt wurde. Eine festere

Organisation erhielt sie seit dem 1. 1653. Das Directoriurn

bei Versammlungen, um über Angelegenheiten, welche ihr

Interesse betrafen, zu verhandeln und zu beschließen, wurde

dem Churfürsten von Sachsen übertragen (2); die Ver-

(?) Das Nähere s. unten lm dritten Buch.

(i) Vergl. oben S. »5? u. f.

<2) Bei Sachsen blieb es, selbst nachdem Kurfürst Friedrich Au

gust (als König von Polen August I.) iby? zur katholischen

Kirche übergetreten war, anfangs nur, well sein Nachfolger

seine Religion noch nicht verändert hatte, späterhin aber,

»vetl die Rellglonssachen dem evangelischen Geheimenrath

überlassen wurden, und auch die Rcichstagsstimmen fortwäh

rend zu den evangelischen gezahlt wurden. Vergl. I. I. Mo

ser, Staatsr. Thl. i«. S. 6? u. f.

,. 2?
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sammlungen wurden an dem Sitz des Reichstags gehalten,

wiewohl die Vereinigung selbst vom Reichstag und dessen

Versammlungen unabhängig war, weil der seit 16SS ver

sammelte Reichstag forkdauernd wurde, und für die Ver

handlungen evangelischer ReichSstanbe als Lorpus Lvau-

gellvorum durch die Anwesenheit ihrer dort ohnehin ver

sammelten Bevollmächtigten der schicklichste Orr war.

Die Bedeutung der Vereinigung beschrankre sich zu

allen Zeiten zunächst auf den Zweck, die der evangeli

schen Religionspartei durch die Reichsgesctze zuge

standenen Rechte aufrecht zu erhalten, mithin für jenen

gemeinschaftlich zu ergreifende Maaßregeln zu beschließen.

Die gefaßten Beschlüsse führten daher meistens zu Ver

handlungen auf dem Reichstag selbst. Der Ausdruck

pus LvsuFellcorum bezeichnete auch die Gesammrheit der

Reichsflände (Z) evangelischer Religion nur als in den

Reichsgesetzen anerkannte Vertreter dieser Partei in

ihrem staatsrechtlichen Verhältnis (4). Allein durch

(Z) Auch hier wurde meistens nicht auf die Religion des Reichs

standes, sondern auf die Religion gesehen, welche nach den

Grundsätzen des Westpbälischen Friedens im Lande die herr

schende war. S. Häb erlin, Handb. des deutsch. Staatsr.

Thl. I. S. Z6ö.

(4) Die katholischen Reichsstände wollten zuweilen, wenn sie

es ihrem Interesse gemäß fanden, den Ausdruck «orpu,

LvsnßvNcorum nicht für reichsgefetzlich gelten lassen ; in je,

nem Sinn aber war durch den Westphälischen Frieden eine

Vereinigung der Reichsstände, die als ein Ganzes ihre Rechte

geltet machen könne, sehr bestimmt anerkannt.

Art. 5 §.52. Vergl. Häberlin a. a. O. S. Zbi n. f.
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die Stellung, in welcher sich sammtliche vereinigte Reichs« '

stände zugleich gegen ihre Landeskirchen befanden, war-

den demohngeachtet Vereinbarungen unter ihnen möglich,

welche Verfügungen über innere kirchliche Äug'clegenljeittn '

zum Gegenstande haben konnten. Durch Bekanntmachung

der Resultate solcher Beschlüsse als Kirchengcsetzi in den'

einzelnen Landern entstanden daher zuweilen allenthalben

anwendbare Bestimmungen des Protestantischen Kirchen- '

rechts. Die Anzahl derselben ist aber sehr gering, und bei

weitem der größte Thcil der gesammelten Schlüsse deS^

Ourpu» NvanFelicorum (5) hat nur Wrrth für die 8e- ^

schichte des staatsrechtlichen Verhältnisses beider Religions

parteien bis zur Auflösung des Reichs.

llt. Von den Landesherren als Klrchenoberen, ober

vermöge der Landeshoheit erlassene Gesetze.

Die Bestimmungen übet einzelne kirchliche Einrich

tungen und Verhältnisse beruhen in der evangelischen

Kirche grdßtentheils auf den Gesetzen, die in jedem Lande

von dem Landesherrn gegeben worden sind. Aus welchem

rechtliche» Gesichtspunkt die einzelnen Verfügungen hin

sichtlich der Berechtigung der Landesherrn, sie zu erlas

sen, betrachtet werden müssen, läßt sich Nut in Verbin

dung mit der Lehre von der Kirchengewalt in det evange-

t5) Vollständige Sammlung aller Cone1u«oi-um , schreiben

und — Verhandlungen des Luri,. Lv»ng. , herausgeg. von

E. C. W. v. Schau roth, Rcgensb. i?5i. 52. 3 Äde. iol.j

fortgesetzt von N. A. Hertlch, Regens!». i?86. lol.

27..
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lischen Kirche deutlich machen. Hier muß eö daher genü,

gen, die wichrigsten Arten dieser Gesetze zu bezeichnen.

Die ältesten derselben führen den Namen Kirchen«

ordnungen (1), und enthalten Verfügungen über alle

kirchliche Gegenstände, für die man eine bestimmte Norm

zu haben gerade ein Bedürfniß fühlte. Die älteste un,

rer allen war die Instruction, welche 1528 in Knrsachse»

bei der ersten Einrichtung der Kirchenverfassung gegeben

wurde (2). Da die evangelische Partei damals noch gar

nichts öffentlich über ihre kirchliche Lehre bekannt gemacht

hatte, so enthielt der erste Theil eine von Melanchthon auf-

(1) Sin ziemlich vollständiges Verzeichnlß der älteren Kirchen-

ordnungen, nach einer Sammlung derselben, welche Christian

Julius Bockelmann zusammengebracht hatte, enthielt: F.

I. König, LiKIiotKves Aßooädrum, oder vollständiger Ca-

talogus der Kirchenvrdnungen, Agenden und anderer derglei

chen Schriften, mit Anmerkungen. Celle 1726. 4. Sine Dis

sertation ron 5» ^. LcKmiclt clo ^genclig ». <Zr<Zinsti«o!

du« «eclo»isstieis. Uelmgt. 1718. 4., die man auch ange

führt findet, ist ein älteres Verzeichnlß derselben Samm

lung , die aber nachher sehr vermehrt worden war. Den An,

fang, die wichtigsten Kirchenvrdnungen und andere Kirchen-

gcsetze einzelner Länder zusammen drucken zu lassen, machte

I. I. Moser: <ü«r-p»s juris Lvangelicorum eevlesisstici,

oder Sammlung evangelisch 7 lutherischer und reformirter Kir

chenordnungen u. s. w. Aüllichau 17Z7. Z8. 2Thcile4. Man

findet indessen hier nur ältere Pommerische, Magdeburgische

und Sächsische Kirchengesetze.

(2) Unterricht der Kirchenvisitatoren an die Pfarrherrn im Kur-

fürstenthum Sachsen. Wittenb. 1528. 4., auch gedruckt in

der Walch'sche» Ausgabe von Luthers Werken. Thl. io.

E. IY«2 u. f. . . .
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gesetzte und von Luther gebilligte Anweisung, nach welcher

sich die Pfarrer bei der Lehre richten sollten; sie kann da«

her zugleich als die älteste symbolische Schrift der evange«

tischen Kirche betrachtet werden. Der zweite Thcil ent

hielt Bestimmungen über die Kirchengütcr, die Kircheu-

discipliu und die Kirchendiener; die Liturgie, welche in

späteren Kirchenordnungen immer einen Hanptgegenstand

ausmacht, berührte sie nur bei der Lehre, und vom Ehe-

rechc, das späterhin auch immer einen Inhalt der Kirchen-

ordmmgen ausmacht, noch nichts.

In de» späteren Kirchenordnungen sind« mau auf ähn

liche Weise zwei Haupttheile unterschieden, deren erster die

Lehre, der zweite die Agenda betrifft <3); unter diesem

Ausdruck wird alles Uebrige begriffen, was man zu ver

fügen für nöthig hielt. Die Hauptpunkte sind außer der

Liturgie, auf welche der Ausdruck Agenda zunächst geht,

gewöhnlich: Besetzung der Kirchenämter, Verhaltniß der

Superintendenten, Visitation, Disciplin, Eheordming, Schul

einrichtung, Rechte und Freiheiten der Kirchen- und Schul,

diener, Verwaltung der Kirchengütcr. Für die Consisto-

rien wurden meistens besondere Cousistorialorduungcu ge«

(3) So z. V. in der Vraunschwelg-Wolfenbüttel'schen Kirchen,

ordnung von l5t>y. revidlrt ibiö. Der erste Thell ist über

schrieben: Was das Corpus Duell-»»»« , das ist die Form

und das Fürbllde der reinen Lehre, in den Kirchen dieses

Fürstenthumbs hinfüro sey» soll. Der zweite Thell: Hßenä»

oder Kirchenordnung, wie es mit den Ceremonien in den

Kirchen uusers Fürstcnthums «ngeiichiet und gehalten wer

den soll. > ,
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geben. Manche Länder haben auch besondere Ehe ord

nen gen oder Ehegerichtsordimngen aufzuweisen.

In den Vorschriften über die Lehre darf man, außer

in Beziehung auf die Streitigkeiten, welche die Trennung

der lutherischen und reformirten Kirche herbeiführten, keine

landesherrliche Sanktion eines bestimmten, hier festge

setzten LehrbegrissS suchen. Man betrachtete diesen als fest

gestellt durch die symbolischen Schriften der ganzen Reli

gionspartei. Wo sich daher eine Kirchenordnung auch auf

die Lehre im Einzelnen einläßt, soll sie nur Darstel

lung des Inhalts der evangelischen Lehre seyn, wie sie

die Kirche, auf jene gestützt, annehme (/>),

Die Vorschriften über die Liturgie müssen aus dem

selben Gesichtspunkt betrachtet werden , sofern von der ei

gentlichen Grundlage derselben die Rede ist; dieAusfüh- >

rung der Grundsatze, welche die Lehre darüber aufgestellt

hatte, wurde als eine zu Erhaltung äußerer Ordnung

nothwendige Anordnung hinzugefügt, wobei man sich vor-

(4) In der revidlrten Pommerischcn Kircheuvrdnung, nach dem

Abdruck bei Moser, (Oorp. jur, Lvsog. ecol. Thl. I. S, «.).

heißt es, nachdem der symbolischen Schriften gedacht ist:

„Damit aber, tu den Kirchen dieser Lande, mit Gnade und

Hülfe des hl. Geistes, zukünftige Secten und irrige Lehren

mögen verhütet werden, so haben uns unsere — Superin

tendenten, Pastores und Prediger folgende Artikel unterthi»

nig und demüthlg überantwortet, und sich Christlich vereini

get, daß alle Lebrer und Prediger in diesen Landen, nach

Inhalt der hl. Schrift, der Symbolen und Augsburglscheu

Confesslon, von folgenden Artikeln lehren und predigen

sollen."
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„ehmlich auch nach dem Gebrauch in anderen evangelischen

Kirchen richtete (5).-

Ueberhaupt geschah dieses bei vielen kirchlichen Ein«

richtungen; weßhalb insonderheit die sächsischen Kirchenge,

setze, da jene in Sachsen am frühesten zu einer festeren

Ausbildung gelangt sind, vielen Einfluß auf die Gesetzge«

bung in anderen Ländern erhalten haben.

Meistens sind die Kirchenordnungen mehreren Revi

sionen unterworfen worden, die aber höchstens bis in das

Ende des l?ten Jahrhunderts herabgehen, und gewöhnlich

noch von älterem Datum sind. Seit dieser Zeit sind sie

gewöhnlich unverändert geblieben, und was durch Gesetz,

gebung geordnet werden sollte, eher durch einzelneVer«

Ordnungen verfügt worden. In den meisten Ländern

enthalten diese daher das Wichtigsie des protestantischen

(Z) Die Brannschweig -Wolffenbüttelsche Klrchcnord.

nuiig bemerkt: „Und wiewohl dle Christen nicht so eben al

lenthalben an allerley gewisse Ceremonlen gebunden, sondern

die Christliche Freiheit in diesem Stück ihre statt hat —

> well es aber dennoch allerlct Nutzbarkeit mitbringet, daß in

Ceremonlen, so viel möglich, eine Gleichheit gehalten, und

solches auch zu Erhaltung der Einigkeit in der Lehre dienlich

ist, 'auch gemeine, einfältige, schwache Gewissen desto weni»

ger geckrgert, svndern mehr gebessert werden: so ist für gut

angesehen, daß so viel möglich eine Gleichheit in Ccreino«

nien mit den benachbarten reformirten Kirchen getroffen und

gehalten möge werben. Und sollen derowegen hlnfüro alle

Pastores — nach dieser nachbeschtiebenen Ordnung in Cere»

mönlen elndrcchtigllch sich halten, und richten, und soll die

selbe ohne sonderliche erhebliche Ursachen nicht unterlassen

werden."
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Kirchenrechts. Nur neue Kirchenagenden sind in der

neuesten Zeit häufig an die Stelle des Theiles der alteren

Kirchenordnungen getreten, welcher die Liturgie in sich

faßt.

Vollständige Sammlungen der Kirchengesetze finden

sich selten (6). Am vollständigsten findet man sie da bei

sammen, wo sie in die allgemeinen Sammlungen der Lan

desgesetze aufgenommen worden sind (7). In der neuesten

Zeit sind auch viele Gegenstände, welche sonst in den Kir-

(6) Hleher gehören: K. G. Haupt, Samrnlung der Kön.

Dreuß. Geseke, das Religions- , geistliche-, Kirchen- und Un

terrichtswesen betreffend. Quedlinb. iS?2. ZBde. 8. Lor.

pus juris eeclesisstivi Ssioniei. Oresö. 1708. 4. F. G.

Hartmann, Kirchengesetze des Herzogthums Würtemberg.

Stuttg. 1791 und f. 4 Bde. 8. I. F. Reuchlin, Kirchen

gesetze des Königr. Würtemb., Stuttg. ,8oy. 8.

(7) So im Königr. Hannover, in Kurhessen, und überhaupt

allenthalben , wo man vollständige Sammlungen der Landes-

gesetze angelegt hat, selbst wenn diese nicht offlciell sind.

In Sachsen ist daher die allgemeine Sammlung (der

^ugustvu, mit seinen Fortsetzungen) brauchbarer als die,

Note 6 angeführte, besondere für das Kirchenrecht. Nach-

weisungen über die landesherrlichen Gesetze in den einzelnen

Theilcn der Preußische» Monarchie giebt das oben S. 41:.

angeführte Werk von v. Kamp tz. Das allgemeine Preußische

Landrecht gehört nicht unter die Gattung von Rcchrsqucllcn,

von welchen hier die Rede ist, sondern ist seiner eigentlichen

Bedeutung nach eine Staatsgesctzgcbung, welche über den

beiden 'Religivnstheilcn angehörenden Rcchtsquellen steht,

wen» es gleich für das protestantische Klrchenrccht, nach der

Stellung der evangeltfchen Kirche gegen deu Staat, vorzüglich

wichtig ist.
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chenordnungen vorkamen, überhaupt als Theil des bürger

lichen Rechts behandelt worden, wohin besonders das Ehe«

recht gehört. In früheren Zeiten enthalten die Polizei-

ordnungen hausig Bestimmungen, die in das Kirchen

recht gehören.

IV. Staatsgrundgesetze und Landesvertrige.

In jedem Staat können die Verfassungsgesetze in Be

ziehung auf das Verhaltniß zwischen Kirche und Staat

zu den Quellen des Kirchenrechts gehören. Für die evan

gelische Kirche sind sie aber auch oft eine Quelle des inne

ren Kirchemechts geworden. Der Gesichtspunkt, aus wel

chem solche Bestimmungen zu betrachten sind, die auch in

den neuesten Verfaffungsurkunde» vorkomme» (1), ist ein

zweifacher. Es kann dadurch entweder eine schon beste

hende innere Kirchenverfassung uncer den Schutz der Ver

fassungsgesetze gestellt werden; oder es können die Verfü

gungen zur Bildung der inneren Kirchenverfassung, welche

von dem Landesherrn getroffen werden, unter Mitwürkung

der Stände beschlossen oder von diesen gebilligt werden.

Aus dem letzteren Gesichtspunkt ist vornehmlich zu erklä-

(,) Hleher gehört z. B. las Vaierlsche Cdlct über die inne«

ren kirchlichen Angelegenheiten der Protestantischen Gcsammt-

gemelnde in dem Königreich, welches eine Beilage zu der

Verfaffungsurkunde vom I. >8i8 ausmacht. Eben so die Ve,

stimmung der Würtembergischen Verf. v. I. i8ly. C»p. s.

§. 75.: »Das Klrchenregiment der evangelisch - lutherische»

Hlrche wird durch das königliche Consistorium und den Sy>

nodus nach den bestehenden «der künftig zu erlassenden, ve«

fassungsmätzigen Gesetzen verwaltet."



42b B. II. Abschn.II. Quellen u. Litt. deS Kirchenr.

ren, was sich in den altem» Laudtagsrecessen und LandeS-

vertragen über Gegenstände der bezeichneten Art findet.

Die Einrichtung der Kirchenverfassung durch den Landes»

Herrn wurde, als öffentliche Angelegenheit, auch Gegen

stand von Verhandlungen auf Landtagen. " Eben daher

dürfen bei keiner dieser Bestimmungen die Landstäkde als

Vertreter der Kirche betrachtet werden, was sie nach ihrer

Bedeutung nicht seyn konnten; sie würktcn vermöge ihrer

polirischen Stellung nur zu einer Gesetzgebung mit, welche

vom Staat ausgehen sollte. Dieß gicbt daher auch den

rechtlichen Standpunkt für die Theilnahme der Landstande

an der Abfassung von Kirchengesetzen, welche ihnen

in Landesvertragen zugesichert seyn kann (2).

Unter den einzelnen Gegenstanden, auf welche sich die

Mirwürkung der Landstände unmittelbar nach der Refor

mation erstreckte, war einer der wichtigsten die Verwen

dung der eingezogenen Stifts- und Klostergüter, zum Be

sten der Kirchen und der Schulen (3) ; daher beruht die

Erhaltung dieser Güter als Kirchengut, und deren jetzige

rechtliche Bestimmung, noch jetzt in mehreren Landern auf

Lcmdesvertragen.

V- Statutarisches Recht.

Bestimmungen , welche von kirchlichen Gemeinden oder

Corpomtionen Kraft ihres Autonomierechts über ihre

(!) Z.B. in dem Mellcnburgischen Landeserbverglclch von i?55.

§. »9» U. f.

<Y T. meine deutsche Staats - und Rechtsgesch. V. 4> j 558.
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inneren Verhältnisse getroffen werden, bilden eine eigen-

thümliche Quelle des Protestantischen Kirchenrechts , deren

Bedeutung sich aber erst bei der Lehre von der Autonomie

dieser moralischen Personen bezeichnen laßt.

Unmittelbar nach der Reformation sind von Landstädten

und von dem landsäßigen Herreustand zuweilen Hirchenord-

nungen erlassen worden (l), welche von manchen Schrift-

siellern auch unter dem Gesichtspunkt des statutarischen

Rechts gestellt werden (2). In der That waren sie aber,

ihrer Bedeutung nach, von den landesherrlichen Kirchen

ordnungen ursprünglich nicht verschieden. Das ^U8 relai-

n»2n6i wurde in den ersten Zeiten der Reformation mehr

als ein Recht der obrigkeitlichen Gewalt überhaupt, und

nicht ausschließend als ei» Recht der Landeshoheit betrach,

tet; überdieß war die Stellung mancher Städte und des

landsäßigen Herrcnstaudes in jener Zeit noch unbestimmt,

und der Umfang ihrer Rechte von dem einer wahren Lan

deshoheit wenig verschieden. Jene Kirchenordnungen wur

den daher, wenn man die Verhaltnisse aus dem Stand

punkt der damaligen Zeit betrachtet, vermöge desselben

Rechts errichtet, welches die Landesherrn geltend machten,

und das die Juristen späterhin das ju» episcopale nann

ten (2). Sie sind mithin in ihrer Bedeutung den Kir-

(l) Vergl. I. II. LueKm er, )U5 eocle«. rruteN. Ii. l.

?it. 2. §. 87.

<2) 6 I>. Loelimer, z»rino. jur. c«n. §.217.

(3) Daher bedient sich auch I^ncKer, rezponz«, (Jen. 170».

4.) «ro. «4., bei der Frage, ob eine stäitlsche Hilchcnordnung
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chengesetzen gleich zu stellen. Eben deßhalb ist aber, alö

sich späterhin das staatsrechtliche Verhältniß umgestaltete,

die Befugniß, solche Kirchenordnungen zu errichten, und

deren fortwährende Anwendbarkeit von der neueren staats

rechtlichen Stellung des Herrenstandes oder der Städte ab

hängig geworden. Ist ihre fortdauernde Gültigkeit nicht

durch die staatsrechtlichen Normen außer Zweifel gesetzt

worden, welche in neueren Zeiten jenes Verhältniß geordnet

haben, so ist daher der Inhalt jener Kirchenordnungen sehr

häufig antiquirt worden, und die landesherrlichen Kirchen

gesetze sind an ihre Stelle getreten. Eine Bestätigung je

ner älteren Kirchenordnungen findet man am häufigsten,

wenn aus dem früheren Verhältniß das Recht entstanden

ist, ein Mediatconsistorium zu bestellen, wenn gleich

diese Berechtigung keineswegs an sich die Befugniß giebt,

Kirchenordnungen unter Hinzutreten der landesherrlichen

Bestätigung zu errichten (4).

für anwendbar gehalten «erden könne , des Ausdrucks : „daß

die Stadt in vielen Stücken des juris exiscopsl!, von An«

fang gebraucht habe."

l4) Vergl. Wiese, Handb. des Klrchenr. Thl.Z. Abth. i.

§. ZSS. Z90. Z95.
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Dritter Abschnitt >.^

Hülfsmittel, Litteratur und Methode des Kirchenrechts.

Erstes Kapitel.

Hülfsmittel.

I. Welle über ble allgemeine und besondere

Klrchengeschlchte.

C. F. Stäub lln, Geschichte und Litteratur der Klrchenge-

schichte. Hanno». 1827. 8.

Die sogenannten Magdeburgischen Centu-

rien (1) sind das erste umfassende, kritische Werk über

die Kirchengeschichte im Ganzen; sie reichen bis in das

43te Jahrhundert.

(1) Der Titel des Werks ist oben S. ,47 nach der ersten Aus

gabe desselben angegeben. Eine 2te ist i?5? bis ,76z zu

Nürnberg angefangen, aber mit dem siebenten Bande liegen

geblieben. Der erste Unternehmer des Werls war Flacius,

der sich damals in Magdeburg befand, und sowohl hier als

anderwärts sich Mitarbeiter zugesellte. Späterhin hatte Wl-

, gand die Dlrection, auch nachdem er Magdeburg verlassen

hatte. Die l4te bis ,6te Centurle soll ebenfalls handschrift

lich vorhanden seyn. Der Stoff der Geschichte ist für jedes

Jahrhundert in iü Abschnitte verthellt, deren siebenter die

Verfassung und Regierung der Kirche, und ihre Verhältnisse

zum Staat begreift. , ,, . ,, . -, .

/
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Um den Eindruck zu schwachen oder aufzuheben, wel«

che« dieses Werk machte, indem es die Meformarion <mS

der Geschichte rechtfertigte, schrieb Cäsar BaroniuS

kritische Annale«, welche das Römische System be

gründen sollten (2). Da dieß ohne Entstellung und Ver

fälschung der Thatsachen in der ältesten Zeit nicht möglich

war, so wird d«6 an Urkunden uud Aktenstücken überaus

reiche Werk erst vom vierten Jahrhundert an brauchbar;

aber auch in dieser spätere» Zeit hat die Kritik Vieles zu

berichtigen gefunden«

In Beziehung auf Thatsachen , besonders deren Zeitbe

stimmung, unternah« dieß Anton Pa^i (Z), ohne auf

s2) ^nr.sle» eoclosisgtici — Rom. >583 — 1609» 12. Voll, kol. »

nachher öfter. Die Arbeit ds< Baro«tus!Mt bis 119S? ist

aber von mehreren Fortsetzem aufgenommen, unter welchen

am meisten Odoricus Ravnaldus geschätzt wird. Seine

Jahrbücher gehen bis 1565. ^»n. eccl«s. ad s. 1198. suct.

vä, kis^nsis«. Kom. 1646—1677. 9 Voll., «der als Fort

setzung lZ — ZI. In der neuesten Ausgabe des Baro-

nius, besorgt von I. D. Mansi zu Lucca 17Z8— 1759 in

38 Foliobändcn, ist auch diese Fortsetzung aufgenommen. An

dieselbe schließt sich: ^«oulgs eocles. sb ». IZ66 — suet.

?so. ^« l^»6.ei'okio, Ion,. 22 — 24. Rom. I728 — Z7.

Die Geschichte reicht hier bis züm I. ,671. Gewissermaßen

eine Umarbeitung des BorvttiuS, mit Benutzung der neuere»

Untersuchungen und der späterhin erst bekannt gewordenen

Quellen, aber in demselben Geist geschrieben, ist: Uistori«

b«!clssis»tiesi psr sono» 6izesls vsriis<zuo observsl. illu«

stratg, «uct. Ossp. SsvKsrelli. Kom< 1771 — 1796. 25

Voll. 4. Das Werk geht bis n85.

(3) Oritics Iilgtorioo . okronologics in uklversos ^nksles Ls.
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Streitigkeiten über Dogmen und Verhältnisse der Kirchen^

regierung einzugeben ; in Beziehung auf die Darstellung

der. letzeren, und der Verhältnisse der Kirche zum Staat,

geschah es durch Natal: s Aler-ander in einer kritischen

Bearbeitung der wichtigsten Gegenstände der Kirchenge-

schichre in einzelnen Abhandlungen (4). Bios die ersten

sechs Jahrhunderte umfaßt ein Werk von Samuel Bas

ti age (S), das auch zunächst gegen die Annale« des Bas

ronius gerichtet ist.

In Beziehung auf die Darstellung ist das vorzüglichste

Werk, welches die katholische Kirche aufzuweisen hat, die

Kirchengeschichte von Claude FKury (6), auch ausge

zeichnet durch einzelne Abhandlungen, die einigen Banden

5«i>!i — suct. ^. ?sgi., vcl. I?rgvc: ?sßi. ^ntverp. (eigent

lich L«nev.) I7°5. 4 Voll,; «6. 2. idiä. ,727. In der

Ausgabe des Varvnius von Mansi findet sich das Werk eben

falls.

(4) IVgtsI!« ^leisn öri selevts K!«torise vcclos!s»t!cse e».

z>ils et — äissertst'iovvs Iiistorics« , ckronologieso , criti»

v»e, 6«gmsticse. ?sris. iö7b— 1686. 24 Voll. «. Nachher

mit seiner Kist«r!s ec°l. vet. restsm. zu einem Ganzen ver

bunden und vermehrt, unter dem Titel: Uistoris eecl. vet.

et »ovi tegtsm. sd orke eonäit« U3«zue s. löoo, —>

rsris. lSyy. 8 Voll. k«I.

s5) ^ovsle« poütlco - eecleglsstici gvtiorum 64Z « ösessrO

>ußU5t« sä kkioosm ug^uo — Roteroä. 1709. Z Voll.

(b) Ui5t«irs e«cle,ii>sti<it,e. ?sris. lb9l — l?!«. 20 V«». 4.

u. öfter. Die Geschichte reicht bis zum Costnitzer Concilium.

Sie ist bis zum Ende des löten Jahrhunderts fortgesetzt vo»

ksdr». Sru^ell. ,726—174«' lbVoN. 4.
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vorgesetzt sind. Eine der interessantesten, vor dem 19tt»

Bande, betrifft die geistliche Gerichtbarkeit.

Die Stellen der Kirchenvater und anderer quellen

mäßiger Schriftsteller aus den ersten sechs Jahrhunderren ,

auf welchen die Kirchengeschichte beruht, sind von Tille-

m o n t zusammengestellt worden (7).

Von den neueren größeren Bearbeitungen der Kirchen

geschichte, welche von Schriftstellern der evangelischen Kirche

unternommen worden sind, ist schon wegen der sorgfälti

gen Benutzung und genauen Angabe der Quellen sowohl

als der neueren Litterarur, die Kirchengeschichte von

Schrdckh die wichtigste. Sie vereinigt aber auch mehr

Material, als irgend eine andere, und geht bis auf die

neueste Zeit herunter (8).

Durch Zusammenstellung der wichtigsten Thatsachen

und den Abdruck ausgewählter Stellen aus den Quellen

wird Gieselers Lehrbuch (9) sehr brauchbar.

. ' Unter

s?) Remoiro» pour servir s l'Instoire ecole»!s»t!izne , Mti.

Lös psr les eilst!«»» cle» «uteurs orlginsur — psr 8eb.

Is IXsln äo rillemont. Paris. 109Z—1712. IS Voll. 4.

(8) Christliche Kirchengeschichte von I. M. Schrickh. Leixz.

1768-180Z. Zö Bde. 8. Dess. Kirchengeschichte seit der

Reformation, 1804—1810. 10 Bde.' 8. Die beiden letzten

von H. G. Tzschirner.

(?) I. C. L. Giesel er, Lehrbuch der Kirchengeschichte. Bis jetzt

2 Theile, von welchen der 2te in Z Abtheil«nge» erschienen

ist. Die 2te Ausgabe: Bonn 1827 — 1829.

(1°)
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Unter den Compendien zeichnet sich besonders das von

Suittler aus(lO).

Eine besondere Bearbeitung der Geschichte des K irch e n-

rechts, welche sowohl die äußere als die innere Rechtsgeschich

te nach den Begriffen, die wir jetzt mit diesen Ausdrücken ver

binden, umfaßte, giebt es nicht; selbst die Schriften, welche

blos die Geschichte sämmtlicher Quellen umfassen, sind

von sehr mittelmaßigem Werth (11). Die zum Theil hin

gegen sehr bedeutenden Werke, welche die Geschichte ein

zelner Arten der Quellen zum Gegenstand haben, sind bei

diesen selbst bereits erwähnt worden (12).

Von Schriften über die materielle Rechtsgeschichte kann

für die Geschichte der äußeren Kirchenverfassung und daS

Verhältniß der Kirche zum Staat Peter de Marc« (13)

(lo) Da hier nur von Bearbeitungen dle Rede ist, welche für

die Klrchengeschlchtc, aus dem Standpunkt des Kirchenrechts

betrachtet, wichtig sind, so sind alle größeren Werte, dle ei

nen anderen aufgefaßt haben, oder auf dieses weniger Rück

sicht nahmen, übergangen. Eben wegen des Standpunktes,

und well die Geschichte der Kirchenverfassung am meisten ge

lungen ist, bleibt unter den Compendien der Kirchcngeschlchte

noch immer das von Splttler das brauchbarste zur Ueber-

sicht. Grundriß der Geschichte der chrlstl. Kirche. Gött. 1781.

8. Fünfte Ausg., fortges. von Planl, Gilt. 1811. ».; ln

Splitters Werken, B. l. nach der vierten Ausg.

fll) LerK. v. IllaztrieKt, bigtoriil juri» ee«I«5i25t><:!.

vli!«K. lb?6. 8., cum ziraek. <ü. Ikon,»«!!. tl»l. 1705. 8.

n. öst. I. G. Peitsch, kurze Historie des kanonischen u.

Klrchenrechts. Lelpz. l?53. 8.

<>l) S. oben S. 8K. S. 147. S. 3„. u. f.

<>3) ?» 6« 3l»rQ», 6« «oneor«ii» ,»««s<lnlli «t imperii.

K 28
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und Plank (Ich), für die Geschichte einzelner Einrichtung

g,n Dupin (15) und Brligham (16) genannt werden.

Die Geschichte der Verfassung der evangelischen Kirche ist

noch gar nicht besonders bearbeitet (17).

II. Hülfsmittel für das Verständniß der Quellen.

Für die Erklärung der Quellen , welche in Griechischer

Sprache geschrieben sind, kann man außer dem Glossarium

von Du Cange (1) auch den Thesaurus von Suice-

rus (2) benutzen, der sich zunächst auf den kirchlichen

Sprachgebrauch bezieht. Für das Lateinische giebr es hin-

rsrig. I66Z u. Kft. s«I. ; von I. H. Böhmer mit Note»

herausgegeben, krsacof. 1708

(>4) G. I. Plank, Geschichte der christlich - kirchlichen Gesell-

schafrsverfassung. Hannos. 180z— 1809. 5 Thle. (der 4te in

2 Abtheilungen).

(15) l» L. cli». äs sutic^is eeclesise äiselvlivs. ?sri,.

tt>8S.^U. ist.

(Ii) ^s«». LingKsm, «r!g!»es gnti^uitste» eccles!«t!ese,

ei lingus «vßlicsvs in Istinsm vvr5se s. H. LriseK«.

vi«. Usl. 1724 »eh. lo Voll. 4., eä. 2. 1751 »«^.

<I7) Einzelnes darüber findet sich besonders in Schrickh's

Ktrchengeschichte seit der Reformation, und bei G. I. Plank,

Geschichte der Entstehung u. s. n>. des protestantischen Lehr-

begrisss. Leipz. 17S1 ^ iSoo. 6 Bde. 8.

(1) Lsr. cku ?re»l>e V. cku (Zsngo Klossgrium sä svriot«.

res mväise et inümss Krseeitstis. l.ug<l. iö83. 2 Voll.kol.

(2) ?Ke»surv» eeole»i«»ticu» s nstribu« grseei«. ^insteloä.

1728. 2 Voll.
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gegen wenig andere Hülfsmittel (Z), als die allgemeinen

Glossarien (4). Das von Du Cange nimmt aber auf

den kirchlichen Sprachgebrauch vorzügliche Rücksicht, und

giebt meistens befriedigende Auskunft.

Zweites Kapitel.

Litteratur des KirchenrechtS.

Wergl. die oben S. Z2l. angeführten krsecognlts von Glück,

S. >52 u. f.

I. Schicksale des KirchenrechtS als Wissenschaft bei

den Katholiken.

Die Methode, nach welcher das Kirchenrecht stit Gra-

tian bearbeitet wurde, blieb bis in das I6te Jahrhundert

unverändert. Wie sie durch Anwendung der Methode der

Legisten auf die Quellen des canonischen Rechts entstanden

»ar, wurde eine Veränderung derselben auch durch den

(z) Unter diese geHirt: Incl« 1si!»!tst!s rertulllsness , hin

ter der Scmlerischen Ausgabe des Tertullian^ Halle 177s.

(4) L» ?re»»e v. Lsnge <ZIozssrium «ck scripta,

res ineäiso et iokmse I^stlnitsl!»; eä, «ovs «^,.M«nscKor.

«rä. 8. Senecl. eongrsz. 8. Nsuri. ?sri». l?ZZ se<z.

6 ?«mi kol. <ZIo»zr!urn vovUM gA scriptoros m. s. «ol>

leßit 0. ?. Lsrpentier. ksrig. l?66. 4 Voll. kol.

28..
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Einfluß angeregt, welchen die kritische Schule der Civilisten,

die sich in Frankreich bildete, auf die Behandlung des Kirchen

rechts gewann. Die oben (S. 576 u. f.) erwähnten Lei

stungen von DemochareS, Agustin(l), Pirhou und An

deren, bezeichnen den Zeitpunkt, mit welchem der Gebrauch

kritischer und historischer Hölfsmirrel bei der Bearbeitung

des Kirchenrechts beginnt. In den Commentaren (2) zu

einzelnen Theilen des Lorpus zur» canonici, von Johann

Dartis 1651), Januö a Costa (5 1637), Franz Flo,

rens (5 165«) (Z), Gonzalez de Tellez (um 1650), Jn-

nocenz Cironius (um 1650) (4), Prosper Fagnani '

(4> 1678), Anton Hauteserre (>Z- 1682), zeigt sich die

ses Bestreben zunächst in der Art und Weise, wie die ein

zelnen Stellen erklärt werden, wodurch diese auch noch

jetzt brauchbar bleiben.

Eben diese Richtung der Wissenschaft rhut sich in

den Untersuchungen kund,, welche um dieselbe Zeit über

die älteren Quellen des canonischen Rechts angestellt wurden,

und Sammlungen derselben veranlaßten. Christoph Jus

»,

(1) Selne Werke find gesammelt: ^nt. ^«gustini «per»

IlUco. 1765—1777. 8 ?omi toi.

(2) Die Titel der einzelnen, hleher gehörenden Werke sind im

Illten Absatz angegeben. /

(Z) kr.k'lorsnti, «oers, cur» ?. vovistii. ?»ri». 167Y.

2 Voll. 4. ecl,, OKr. I^ordsr » LtosroKen. pkoriivd.

1756. 2 Voll. 4.

(4) lonocsntii LZ?«»i» «ver», «ck. F. ^. Kisggsr.

vi»a°b..,ssi. 4. ,, , > .1 ,
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steau^ 1661) (5), Wilhelm Beveridge (-1- 1607) (6),

Paschasius Quesnell (um 1675) (7), Johann Doujat

(-i- 1688) (8), mögen hier unter den Schriftstellern ausge

zeichnet werden, die für das canonische Recht auf diesem

Wege fördernd würkten. Darstellung des Inhalts des

vurpus i'un« canonici, wobei alles Streben sich darauf be

schrankt, den Sinn jeder einzelnen Stelle richtig zu be

stimmen, macht endlich den Character der dogmatischen

Bearbeitungen des Kirchenrechts , sowohl im Ganzen als

in Hinsicht auf einzelne Gegenstande, aus (9); hingegen

ist alle» Schriftstellern des I6«n und I7ten Jahrhunderts

das Bemühen noch fremd, die obersten Principien dos Kir

chenrechts aus den Quellen historisch zu begründen und die

einzelne» geltenden Bestimmungen in einem inneren wissen

schaftlichen Zusammenhang aus jenen abgeleitet zusammen

zustellen., Die größeren Werke über das Kirchenrech. fol

gen daher der Ordnung der Decretalen. In den kürzeren

(5) Cr war zwar Protestant, gehört aber wegen der von Ihm

. , angelegten Sammlung, die oben S. l. angeführt ist, Hie

her.

,(ü) Von lhm gilt das nehmllche, was so eben von Christ. In.

steau bemerkt ist. Seine Sammlung ist oben S. i. erwähnt,

und seine Untersuchungen über die c«none, Hpoztolorun,

oben S. 9^ u. f. /

X7> Hergl. oben S. 1 1 3. " " ' ' '

,, <8) Neigt, oben S. zu. .,

(9) Die wichtigsten, hleher gehörigen, Schriften kommen theils

im dritten Absatz dieses Kapitels, theils bei den einzelnen

Materlen selbst vor.
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dienen die Institutionen des Römischen RechtS zum Vor

bild, wozu die oben erwähnten Institutionen von Paul Lan-

celot ein Beispiel enthalten. Selbst Monographien sind

in jenem Sinn geschrieben, worüber ein sehr ausgezeichne

tes Werk von Franz de Roye 1686) über daS Patro-

natrecht (10) zum Beleg dienen kann.

Eine neue Epoche beginnt mit Jegerns Bernhard

van Espen (^ 1728) (11). Seine Methode nähert

sich zwar nur erst der streng scientivischen mehr als die

seiner Vorgänger, da sie nur ^n der Behandlung der ein

zelnen Gegenstände, keineswegs in der Anlage des Ganzen

den Charakter der letzteren hat (12) ; aber desto bedeuten

der wird er als der erste Schriftsteller der katholischen

Kirche, der die Freiheiren der Kirche und die Rechte des

Staats gegen die unumschränkte Gewalt des päpstlichen

Stuhls in ihrem ganzen Umfang zu einer Jett zu verthei?

digen wagte (15), wo namentlich in Deutschland noch alle

Schriftsteller dem päpstlichen System Huldigren (14). Bei

<ie>) ?r. «le Rvz^e, cle jure vstronslus. ^nZegsv. 1667. 4.

(11) Overs: ?om. 1. z. Ovlon. 1729. Vom. Z. unter dem

Titel! Lominentsrii in csnoneg elc. opus «oslkllmum.

idici. 1755. toi. Neuere Ausgaben: Lovsn. 175z. 4 Voll.

f«I. Ovlon. 1777— 79. 5 Voll. tol.

(12) Sein Hauptwerk, jus eccicsiiisticum Universum, Ist nach

Art der Institutionen in Z Thcile getheilt, welche von den

kirchlichen Personen, Sachen, und den Verbrechen und deren

Strafen handeln. > I >,

(iZ) Vergl. oben S. 298.

(14) Wie die BenedKtiner Ludwig Engel (5 »674), Franz
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ihm findet man daher auch zuerst richtigere Ansichten über

die Bedeutung des Inhalts deö Lorpu« zuri» vsnonici,

welche durch die spateren Untersuchungen über den päpst

lichen Primat (15) noch mehr befestigt wurden^ In sei

nem Geist wurde seitdem in Deutschland das Kircheurecht »

von Paul Joseph Riegger (^ 177S), Joseph Valentin

Eybel (geb. 1741), Philipp Hedderich 1303) und

Joseph Anton Sauter (^ 1816) im Ganzen bearbeitet,

und gewann auch immer mehr an innerem wissenschaftli

chem Zusammenhang der Darstellung. Die geschichtlichen

Hülfsmittel wurden fortwährend durch neue Untersuchun

gen über das ältere Kirchenrecht vermehrt oder zugang

licher gemacht. Außer Joseph Anton Riegger (^ 1795),

dessen Schriften bereits öfters erwähnt worden sind, ist

in dieser Beziehung besonders Gregorius Z all wein

1766) (16) und Stephan Alexander von Würdtwein

Schmier (5 ,7:8), Placidus Vöckhn (5 1752), der Minon't

AnacletuS Reiffenstuel (t um ,714), die Jesuiten Vitus Pich,

ler I7ZZ), Franz Schmaljgruber (sum 174b) und Andere.

Vvrgl. 8sut«r, sunllsm. jur. evcl. ?. 2> §. !S8.

<>5) Das wichtigste Werk in dieser Beziehung, von Johann

Nicolaus von Hontheim, ist bereits oben S. 298 erwähnt

morden. ' . ..^ ,.

(16) Krvg. XsNvxsin, vis,. I, ju» evcle». psrtio. Kerm».

oise sk «vvo LKristi usczus s<1 Osrolum IV. Imp. LsIisK.

>757» 4» Oi»». II., ju, «cel. psrtio. Kerm. sk sevo Lar«.

Ii IV. us<z„« sö nostrs tompors. Ibicl. s«<1. ^ viss. I. II.,

ck« collectionibus juris ecclesisstici ontiqu! , Qovi «t n«.

vi,,imi. 8sli,K. ,75,. 17s«. 4. Späterhin gieng hieraus

und aus anderen Vorarbeiten hervor: krioeixi, jur. «oel.
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(5 17S6) (17) zu nennen, durch welche für das besondere

deutsche Kirchenrecht das Meiste geleistet wurde. Unter

den Abhandlungen ,über einzelne Gegenstände dürfen seit

der Mitte des I8ten Jahrhunderts auch die akademischen

Schriften auf den katholischen Universitären nicht übersehen

werden', unter welchen die von Johann Caspar Barthel

(51771), Johann Hör i,r (um 1770), Georg Christoph

.Neller(-i> 1783), Johann Georg Schloer(j- 1783), Franz

Anton Dürr (-Z- 1805), Johann Philipp Gregel aus

zuzeichnen sind (13). Von den einzelnen Theilen des Kir-

chenrechts wurde das Kirchenstaarsrechr am meisten bear

beitet, weil die Zeitumstände dazu vornehmlich anregten.

Ii. Bearbeitung des protestantischen Kirchenrechts.

Die ersten Versuche, das Kirchenrecht nach den Grund

sätzen der evangelischen Kirche zu bearbeiten, schlössen sich

ganz an die damalige Methode der Canonisten an; noch

Melchior Kling (^ 1571) schrieb ausführliche Commenta-

rien zu den Decretalen (1). Die verschiedenen Ansichten,

verssüs et zisrtivulsris Lermsvlse. l7öz. 4?om. 8., eil. i.

»tuck. 0. KIeiiims)or. ^ug Vinä. 1781. 4 ?om. 8.

(l?) 8t. ^1. ^Vürcktwein, Subsiclis 6iploinsticil Sil »elects

jur. ec«I. Kvrmsnise ot Kiitorisrum cspits eluciclunlls.

Ueickolb. 1772 so<z. lZ Voll. 3. Lkovs »udsiäis et«. Ucickelb.

l?8? 7 Voll. 8.

7 <l8) Bielen davon ist gedruckt in: X. SoKmiät, tKe«>uru,

jur. ovel. Heickelb. l?7l^i779. / Voll. 4.

(1) Einzeln nach ihre» Atel» aufgeführt bei I.iz>eviui diKl.

re,?i, juriä. psg. 165—168.
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welche überhaupt über die Bedeutung der landesherrlichen

Rechte in Kirchensachen aufgestellt werden, kommen ohn-

gefähr gleichzeitig zu Anfang des 17ten Jahrhunderts

vor. Matthias Stephani <^ 1646) leitete sie zuerst aus

der Ueberrragung der bischöflichen Rechte auf die Lan

desherren ab, welche in dem Passaner Verftag und dem

Religionsfrieden geschehen seyn sollte (2); Theodor Rein?

kingk^ 166Ä)< hielt sie für einen natürlichen Ausfluß der

Land es Hoheit (5); die Wittenbergischen Theologen betrach

teten sie in einem 16,38 ausgestellten Gutachten (4) als ein

von der Kirche auf die Landesherren über tragen es Recht.

Auf die Darstellung des Kirchenrechts hatte jedoch die

Verschiedenheit jener Ansichten eben so wenig beoeutenden

Einfluß, als auf die Praris. DaS Episcovalsystem,

wie man die von Stephani zuerst aufgefaßte Vorstellungsart

nannte, wurde während des I7ten Jahrhunderts von den

meisten Schriftstellern zum Grunde gelegt. Durch Chri

stian Thomasius 1723) wurde Reinkingks Territo

rialsystem epr vollständig entwickelt ; seitdem es auch von

Justus Henning Böhmer 1749) vertheidigt wurde,

fand eö in der ersten Hälfte des l«ten Jahrhunderts eben

so viele Anhänger als die frühere Vorstelluligsarr. DaS

(!) ?>set. äs jurisäictZons. ?rsocok. löll. 4. I.. !. ?. I>

7. ^ro. 47z.

(Z) ?raet. «I« regimZus »soculsri et eoelesigslie«. Kieks. l6l9»

4. 1,iK. Z.

<4) Angeführt von ^s. II. s 0 e K m s r, ju« «vole5.?rote5t. l.id. l.

?it Zi. Z. 4Z. . .
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Collegialsystem, welches die von den Landesherren aus«

geübten Rechte nur als ursprüngliche kirchliche Gemeinde-

rechte gelten laßt, wurde, wie es von einer geologischen

Facultät zuerst aufgestellt worden war, Ho auch von einem

Theologen zuerst vollständiger entwickelt, weßhalb:l»»Her, der

Kanzler Christoph Matthäus Psaff (»i» 1760), nuch von

Vielen als dessen Urheber betrachtet wird (5). Durch Georg

Ludwig Böhmer (^ 1797), der es noch weiter, ausbilde

te, gelangte es zu fast allgemeinem Ansehen, bis in der

neuesten Zeit wieder Vetthndlger sowohl des Herritorial-

als Eviscovalsystems auftrateil (6).

Die Anwendung, welche von dem canonischen Recht

in dem evangelischen Kirchenrecht gemacht, werden kann,

wurde zuerst von Benedict Carpzov (>!< 1666) und Jo

hann Brunnemanu (^ 1672) genauer bestimmt, und zu

gleich das Material des evangelische» Kirchenrechts, das

aus dessen eigenthümlichen Quellen genommen werden muß,

vollständiger zusammengebracht. Die Schriften Beider wur

den für die Praris vornehmlich wichtig. Beiden und allen

Schriftstellern des I7ten Jahrhunderts fehlt aber die ge

nauere Kenntniß des Historischen.

Eine neue Epoche beginnt mit Iustus Henning Böh

mer, der sowohl durch den Gebrauch, den er von kriti

schen und historischeu Hülfömitteln machte, als durch seine

(5) Ester, neue llelne Schriften, V. >. Ilro. 9. §. ,7. ,8.

lü) Dlc Llttcratur wird im dritten Buch bei der Untersuchung

über die Zulingllchlelt dieser Systeme genauer angegeben

' werden.
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genaue Kenntniß des praktischen Kirchenrechts, dem evan

gelischeu Kirchenrecht erst eine sichere Grundlage gab, ob

wohl er seine Darstellung mr die. Titelfolge der Decretalen

knüpfte. Seine Methode und das Material, welches er

zusammenbrachte, bestimmte ziemlich den Inhalt der Be

arbeitungen des Kirchenrechts bis zum Ende des I8ten

Jahrhunderts. Namentlich war das beliebteste Lehrbuch

des protestantischen Kirchenrechts von seinem Sohn, Georg

Ludwig Böhmer, ganz auf jenes Material gegründet.

Wie in anderen Zweigen der Rechtswissenschaft, erhielt

gegen das Ende des litten Jahrhunderts das Naturrecht

entschiedenen Einfluß ^ auf die Bearbeitung des Kirchen

rechts, und nächst dem -Staatsrecht ist er wohl in keinem

Theile des Rechts ausgedlchnter gewesen, als in diesem.

Bei den Schriftstellern der evangelischen Kirche tritt er am

«leisten hervor, wiewohl er auch bei den Katholiken nicht

z», verkennen ist. Man glcknbte die Natur der Kirche als

äußerer Gesellschaft allgemein bestimmen, und hieraus

nicht nur eine sichere wissenschaftliche Grundlage für das

evangelische Kirchenrechr gewinnen , sondern' selbst manche

practische Fragen, unmittelbar beantworten zu können (7).

Die wissenschaftliche Kultur des Kirchenrechts hat aber so

(7) Unter den Schriften, welche hieher gehören, haben den

»ueMl Einfluß gehabt: I. A. S chHMbert, über Kirche

und Kirchengewalt. Jena i?8y. 8. G. Hu felaud, über das

Recht protestantischer Fürsten, unabänderliche Lchrvorschrlfren

festzusetzen. Jen» ,788. 8. Th. Schmalz, ttatütllchcs Kir-

chenrecht. Könlgsb. i?95. 8. Alle Schriften über das Natur-

recht berühren «der das sogenannte natürliche Hlrchenrecht.
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wenig, als die Praris, von einem so einseitigen Auffassen

Her kirchlichen Verhältnisse Vortheil ziehen können. Denn

was für die allgemeine Natur der Kirche und ihr wesent

liches Verhältniß dem Staat gegenüber ausgegeben wurde,

war nichts als eine der mannichfaltigen möglichen Formen,

zu welchen sich das kirchliche Verhältniß gestalten kann.

Jene Ansicht würkte selbst nachtheilig auf das Unheil über

die Bedeutung der bestehenden Verhaltnisse ein, da die

evangelische Kirche ihre Eimicktungen und besonders ihre

Stellung dem Staat gegenüber, seit ihrer Entstehung aus

einem ganz anderen Gesichtspunkt aufgefaßt, und sich unter

einem evangelischen Regenten nie in dem Sinn als eine

dem Staat gegenüber stehende, unabhängige und durch sich

selbst regierte Gesellschaft betrachtet hat, wie sie es nach

jenem angeblichen Naturrecht seyn soll.

Das Kirchenrecht einzelner Landeskirchen ist in der

neuesten Zeit in manchen Ländern sehr ausführlich bearbei

tet worden. , ... ... /..

. III. Auswahl einiger der wichtigsten Schriften.

I. H. äe Nießßer, bibliotkee» juris «Hnoniei. Vinäub.

< , «?ül. 2 Voll. 8.

LI ü oll, ?r2ecoßnit2, zmß. 3ch5 »etZ. ?

H. Quellensammlungen.

Die Sammlungeir der Quellen des älteren Klrchenrechts bis

auf PseUdo-Isidor s. oben S. > und S. 147 u. f.

Uebe r dl? Quellen von Pseuoo-Isidor bis auf Gratlan s.

S. 32» u. f.

Die Ausgabe», des Yorpu, juris «nonioi s. S. 374.
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Ueber die Conoiliensammlungen s. S. 4««»

Für die neuesten Quellen des katholischen Kirchenrechts ist

außer der oben (S. 290) angegebenen Sammlung von Gärt

ner auch ZU brauchen: ?. ?. äe Kiegger, eorp. jur.

«ecl. novi»simi. sä. z. Vieon, 1775. 8.

L. Commentarien zu den einzelnen Theilen des Lorrm«

zuris esnouici.

Außer dem oben (S. 327) angeführten Werk von Berardi

über das Decret, welches auch hiehcr gehört:

vsrti», Oommentsrii in Universum Lrstlsni öoer«.

tum; in Dessen Overs csnonics in tres psrles ckistribu»

t». ksris. 1656 toi.

?r. ?Iorens, trsctstu» sck nonnullss Oecret! Lrstisni csu»

»ss; in Dessen vben(S. 4Z6) angegebenen Werken, im iten

Bande der Nürnberger Ausgabe. (?u Lsuss i i. <Zu. 1. und

zuLsuss 16—20. 27 ^ZS).

2. L. vsn Lsueu, brsvis oommentsrius Oecretum

Krstisui; in Dessen Werken, in der ältesten Ausgabe (oben

S. 4N) im Zten Bande. ,

Decretalen: '

Zsni « Loits, Lommsri» et Lomnientsrii in vecretsle«

Lregori! IX., eck. ?rs»o. ckv I^sunsv. ?sri». 1S76. 4»

I^esv. et I,!ns. 1778. 2 Voll. 4.

Z. Oiron!» ksrstitls in V libro» Kregorii IX.; in Dessen

S. 4ZS angeführten Werken.

L m. Kon«, äv ? e 1 1 e « , Loinmentsrii sck Oecretslium

Kreg. IX. libro» V. Venet. 1K99., 1,ugZ. 171z. 4 Voll,

«ol.

?r. ?!oreni, trsetstu» et 6i»»ertstio»e« in «zuoscksm ti»

tul«, lidri 1, z et Z. veeretslium Sreg. IX., ln Dessen

Wette».
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?r«»p. ?sgnsni, Lommentsris in veeret. Lolon. ^l.

lobr. 1759. 6 Voll. kol.

^nt. Osv. ^Itesorrae Innorentiu» IH. s. Lomments»

rius nernetuus in siogulss ckecrvtsles Kuj. ?«nt., <^uss

per libros 5. ckeor. »vsrsse sunt, ksri». 1666, auch

in Dessen ovo.

üjusck. Lommentsrü in übros Olemevtiosrnm. ksr.168«»

4,, Usl. 178z. und in Dess. opv.

L. Größere Werke über das ganze Kirchenrechr.

1. Katholiken.

Ii. Lngel, Lollegium univers! zur!» canonici. Lslisb.

Ib7l. 4., eck. 15. id!ä. 1770. 4.

^nsol. Reifkenstuel, jus esii. Universum juits tit.

ckeor. Die erste Ausgabe: NouseK. l7«— 1714. s Voll,

kol. und öfter.

?d. LoeoKKn, Lommentsrius in jus esnooicum univer.

sum. Sslisb. I7Z5. Z r«m. fol., ?sris. 1776.

^. L. vsn Lspen, jus ecclesissticum Universum 00.

ckiernae ckiscipünso, prsosertim Lelgii, KsIIise, Ler»

insnise et vioiosrum vrovinvisrum soeomivockätum. Lo»

Ion. ^gr. 170z. toi., und in Dessen Werken.

?. Kibert, Lorpu» jur. csn«»., per regulss ostursli

«rckine ckigestss, er eockem jure et conviliis et pstridus

— ckesumtss, eiuositi. Lol. ^Ilobr. >7Zö. Z loin.

I^ugck. I7Z7» , !.) .?

l>. XsII>ve!o, prine. jur. eccl. oben S» 4?«.

s, Kiegger, institutiones jurispr. eeel. Vinckob.

1768— 177»., eck. l. ib. ,777. 4 lomi. 8.

Änt. Frey, kritischer Commentar über das Kirchenrecht, 2te

Ausg. B. 1 — Z. Kitzlngen ,8,Z. 24. S. Fortgesetzt «on
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Jos. Scheill, B. 4. Abth. >. ,826. B.4. Abth. 2. 1828.

8. (noch unvollendet).

2. Protestanten. -

Leu. Osrpsov, jurispruckeotis eeelesisstics 8. cousist«.

ri»I!s, i» likros Z ckiviss. l^izis. 1649. 5«!., «um sckcklt»

^. Lexer. vresck. 1718. I«l.

?«. Lruunoinsnu, cke jure ecolesiaslie« trsctstus. r>sn-

c«k. et I^!j>8. >68l. 4. Lupplementis scksuctu» s 8sm.

Ltr^cKlo. ?rs«c«s. et Lips. 1709. 1721. 4.

II. Loolimer, jus evclesisstieum krotestsntium, usuin

Kockiernum juris csn. juits Seriem Oecretaliuiu osteu.

ckvn,. Usl. 1714— i7Z6. u. öfter. 5 Vo«. 4.

H. A. Lange, das geistliche Recht der evangel. luther. Lan

desherrn und ihrer Unterthanen. Sulmb. 178S. 2 Bde. 8.

G- Wiese, Handbuch des gemein, in Teutfchl. üblich. Kir

chen?. Leixz. 179? — 1804. z Thle. (der letzte in 2 Abth.) 8.

0. Compendien.

1. Katholiken.

?r. cke Ko^e, lustitutionum juris vsoouiei librl Z., »ck ee-

olesisrum LsIIiesrui» skstum sccommocksti. ?sri». >68l.

I!., cum uoti» Lssp. Aiegleri. I,ip». 1685. 8. U. öfter.

LI. rivur?, institutivnes juris ecol. I^stins, roückickit et

rum sniinsckvers. U. LoeKmeri eckick. 3. O. Lruder.

?ra»eok. et I^ips» 1724. 8.

?K. IleckckericK, elem. jur. csnou. S«»u. 1778 — I78Z.

4 ?srt. «.

^ut. Lauter, funcksmeots jur. eccl. Lstliolicor. , eck. z.

?rib. 1809—181«. 6?srt. 8v«. (Zte Ausg. ?rib. l82ö. 8 )

Kl sur. 8 oben KI, Instit. jur. eccl. ststui Lerm., m»ims

Lavsr. sevomock., eck. 9. IisocksK. i8z3. 2 Voll. 8.
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Ferd. Wolter/ Lehrbuch des Kirchenr. 1822. 4te Ausg.

1829. 8.

I. I- Lang, Gesch. u. Institution, des kathvl. u. Protest.

Kirchenr. Th. >. Tübing. 1827. 8.

V. Droste-Hulshoff, Grunds, des gem. Kirchenr. der

Katholiken u. Cvangel. B. l. Münster 1828. B. 2. l8Zc>. 8.

2. Protestanten.

L. III. kkskf, juris, sf^I. Ildri V. ^ocväunt üissertstiove,.

LS. 2. ?rsve«k. I7Z2, 8.

K. I, LoeKmer, ^>r!neiz>!s Zur. es». Lll. 7. eursv.

LeKoevemsvii. Loetl. 1802. 8.

Ge. Wiese, Grundsätze des Kirchenr., zte Ausg. Gotting.

1827. 8. ...

Joh. Andr. Schnauders, Grundsätze des Kirchenr. der Pro

testanten. Jen. i?y2., Zte Ausg. 1805. Dess. Grunds, des

Kirchenr. der Katholiken. 2te Ausg. Jen. 1805. 8.

L. Partikulares Kirchenrecht.

C. Gärtner, das besondere österreichische Kirchenrecht. Salzb.

1807. 8.

G. Rechberge r, Handbuch des österreich. Kirchenrechts. Linz

- ' 18,6. 2 Thle. 8.

A. W. Gu st ermann, österr. Kirchenr. 1807. ZTHle. 8.

G. A. B i e l i tz , Handbuch des preußischen Kirchenrechts. Leipz.

,8i8. 8.

C. G. Weber, systemat. Darstellung des im Königr. Sach

sen geltenden Kirchenr. Leipz. 1819 u. f. Th. l. Abth. l. 2.

Th. 2. Abth. 1. 2. 3.

I. K. F. Schlegel, KurhannöverischeS Klrchenrecht. Han

no». 1K01 u. f. 5 Bde. 8.

P. L. Roma», Versuch e. Badisch - evangel. luther. Kirchen

rechts. Pforzh. 1806. 8.

I. V.
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I. B. v. Rohr, vollständiges obersächs. Kirchenr. Franks, u.

lelpz. l?t3. 4. <

H. W. Ledderhose, Versuch einer Anleitung zum Hessen-

Casselschen Klrchenr., neu bearbbltet von s. H.'Neiffer.

Caff. 182,. 8. .. 'i .,-.'.. ' .-., ^

^ ^I. W. C. Siggelkow, Handb. des Mecklenburg. Hlrchcn-

u. Pasto«lrechts. Rostock > 797. 8. ^. .. !^

W. Ott,, Handb. des Hlrchenr. der evangelisch-christlichen

Kirche im Herzogth. Nassau. Nürnb. 1828. 8.

W. Chr. Matthlä, Beschreibung > der Kirchenverf. in den

Herzogth. Schleswig u. Holstein. Flensb. ,??8. ,?HH.>

2 Bde. 8. '- ^ > >', ' > !< > ^,» ^>,

N. I. Iohannsen, Versuch, das canvn. Recht mit den

Worten der Kirchengesetze für 0. Herzogth. Schleswig^«.'

Holstein zu belegen. Friedrichsstadt ,824. , Thle. 4«.>, i

''< > .: . ..^' ,"..' :, - ,5,,,,:,.. ', .. , ,,'>!!,^

Drittes Kapitel.

Methode.

Die Darstellung des Inhalts der kirchlichen Rechts

quellen in wissenschaftlicher Form kann aus verschiedenen

Standpunkten unternommen werden.

DaS kanonische Recht, sofern darunter nach einem

sehr gewöhnlichen Sprachgebrauch der Inhalt des Ourpu«

I. 29
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Mi« osnovic! (I,), oder überhaupt der gesammten von den

hierarchischen Oberen der katholischen , Knche verfaßten

Rechtsquellen verstanden wird, umfaßt außer den rein

kirchlichen Verhältnissen sehr viele Bestimmungen, welche

ihrer Bedeutung nach dem bürgerlichen Recht angehören.

In den älteren Bearbeitungen des canonischen Rechts ma

chen diese» immer einen Gegenstand der Darstellung aus,

und in den neueren wird wenigstens immer einige Rück

sicht darauf genommen. Die Schriften über das kanoni

sche Recht sind daher namentlich für den Proceß sehr wich

tig, ,da ein großer Theil des bürgerlichen Processes zunächst

auf den Bestimmungen des kanonischen Rechts beruht.

Gleichwohl ist es bei einer Darstellung, welche nicht

blos darauf berechnet ist (wie es bei den älteren Schrift

stellern gewöhnlich der Fall ist), das kanonische Recht in je

nem Sinn zu interpreriren, sondern das Kirchenrecht nach

seinem ganzen Umfang aus allen Arten von Quellen, auf

welche es zurückgeführt werden muß, zu entwickeln, rath-

<>) Es lst bei den neueren Schriftstellern, wenn sie nicht cano

nisches Recht und Kirchenrccht gleichbedeutend nehmen, was

dem Wvrtsinn jenes Ausdrucks offenbar widerspricht, da das

letztere ja auch auf bürgerlichen Gesetzen beruht, das ge-

/ wohnlichste, den Inhalt des Oorvus juris canonici allein,

oder doch nur dle älteren vor Entstehung dieser Sammlungen

verfaßten Kirchengesetze mit elnbegriffen, unter dem canonl-

schen Recht zu verstehen, mithin alle neuere Kirchengesetze

demselben entgegenzusehen. In diesem Sinn kann man z. B.

sagen, das Tridenttnlsche Concllium habe die Bestimmungen

des canonlschen Rechts über die Form der Einwilligung bei

Eingehung der Ehe Verändert.
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samer, jenen Stoff keineswegs in seinem ganzen Umfang

aufzunehmen. Die Bestimmungen des canonischen Rechts,

welche zunächst Gegenstände des bürgerlichen Rechts betref

fen, lassen sich nicht wohl anders deutlich machen, als im

Zusammenhang mit de» übrigen Rechtsbestimmungen, wel

che sie ergänzen, abändern, oder auch nur wiederholen und

auf kirchliche Verhältnisse anwenden. Sie hänge» daher,

vermöge der Beschaffenheit unseres gemeine» bürgerlichen

Rechts, zunächst mit dem Römischen Recht zusammen,

und finden besser ihren Platz in einer Darstellung des ge

meinen bürgerlichen Rechts oder des Processes. Nur in

sofern sie eine unmittelbare Beziehung auf kirchliche

Verhältnisse haben, dürfen sie nicht übergangen werden.

Der Stoff, welcher hiernach für das Kirchenrecht aus

dem canonischen Recht oder aus anderen Rechtsquellen

entnommen werden kann, läßt sich nach den Beziehun

gen anordnen, in welchen die Kirche als äußere Gesell

schaft steht. Die inneren Verhältnisse derselben, ihre Stel

lung gegen die bürgerliche Gesellschaft, und ihr Rechtsver-

hältniß gegen andere Kirchen, bilden dann eben so viele

Haupttheile des Kirchenrechts. Den ersten derselben haben

Manche das Privatkirchenrecht, die beiden letzteren das

Kirchenstaatsrecht genannt, oder auch die, Ausdrücke inne

res und ä u ß e r e s K i r ch e n r e ch t in einem ähnlichen Sinn

einander entgegengesetzt. Die Begriffe, welche diesen Aus

drücken zum Grunde liegen, können aber nach Willkühl er

weitert oder beschränkt werden (2), und werden daher auch

(l) So kann man fragen, ob die Lehre von der geistlichen Ge

2K..
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verschieden gefaßt (3); besonders aber ist diese Eintheilung

nicht geeignet > alle kirchlickx» Verhältnisse in ihr gehöri

ges Licht zu stellen. Die Kirche kann in der That in kei

nen, Verhältnis) Vlos aus dem Gesichtspunkt einer im

Staat bestehenden Corporation betrachtet werden, deren in

neres Recht einen Theil des Privatrechts ausmacht; die

Thätigkeit der Kirchenoberen hat vielmehr in so vielen Be

ziehungen den Charakter einer öffentlichen Gewalt, und die

Rechte der Kirche als Corporation bei der Bestellung ihrer

Oberen, bei der Cinn'chtllng des Gottesdienstes, beider

Verwaltung »nd VeinitzunH^Hrer Güter, greifen so tief in

das gesammte öffentliche Leben ein, daß die kirchlichen

Verhältnisse durchaus als ein eigenthümlicher, aus Bestim

mungen des öffentlichen und Privatrechts zusammengesetz

ter Theil des Rechts betrachtet werden müssen, und bei

j<dem^ei>»z<7llt» kirchlichen Verhältuiß Hesse«, iwlere und

äußere Beziehung ins Auge zu fassen ist.

" Für ^w Darstellung ist es daher am zweckmäßigsten,

den gesammren Stoff lediglich «ach den inneren kirchli

che», Verhältnissen zu ordnen, und das Kircheustaatsrecht

richtbarkeit dem «prlvatllrchenrecht oder dem Kirchenstaatsrecht

Angehöre? Denn Ihr Umfang und ihre Bedeutung hingen vor-

- >' «ehmlich v»n dem Verhälmiß der Kirche gegen de» Staat ab,

ohngeachtet die katholische Kirche die geistliche Gerichtbarkclt

zu den wesentlichen bischöflichen Rechten zählt, und die Be

stimmungen über ihren Inhalt und. ihre Ausübung gemein

rechtlich auf Kirchengesetzen benchen. - «

(3) Vcrgl. Wiese Handb. des Kirchenr., Th. >. §. 3-
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nicht als einen besonder!» Theil zu behandeln, sondern, was

davon sich auf jene einzelnen Verhältnisse bezieht, au das

innere Kirchenrccht anzuschließen.

Eben so rathsam ist es, das katholische und prote

stantische Kirchenrecht nicht durchaus zu trennen (4).. son

dern bei den Verhältnissen, bei welchen das Recht der

evangelischen Kirche sich an die Bestimmungen des cauo-

sche» Rechts anschließt, das Recht beider, Neligjonötheile

zu verbinden. Die Lehren, wo das evangelische Kirchen

recht auf wesentlich verschiedene» Grundsätzen beruht, wo

daher das Recht beider streng gesondert werden muß, bil

de» dann dagegen verschiedene Abschnitte der Darstellung

eines einzelnen kirchlichen Verhältnisses.

Nach der Bedeutung der Kirche als äußerer Gesell

schaft lassen sich als die einzelnen Verhältnisse, welche

den Gegenstand der Darstellung bilden, folgende unter

scheiden.

I. Verhältnis der Kirche als äußerer Gesellschaft, in

ihrem Inneren sowohl als dem Staat gegenüber im All

gemeinen ; dessen Betrachtung dann auf die Lehre von dem

(4) Von den Neueren ist dieß zuweilen geschehen, jedoch selt

ner. Man übersieht am besten , wie nachthellig diese Tren

nung der Klarheit der Darstellung wird, wenn man das evan

gelische Hirchenrecht in den Schriften von Wiese ins Auge

faßt. Es erscheint hier ohne allen Zusammenhang, weil das,

was aus dem canonlschen Recht entlehnt wird, nur beziehungs

weise erwähnt, nickt aber in Verbindung mit den clgcnthüm-

llH«, Grundsätzen der Protestanten entwickelt wird.
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Subject der Kirchengewalt und den kirchlichen Personen

führt (Buch 5).

II. Ausübung der Kirchengewalr nach ihren einzelnen

Zweigen (Buch 4).

III. Religionsübung (Buch S); bei den mannichfachen

Verhältnissen, welche Hieher zu stellen sind, bilden die be

sonderen Institute der Kirche, welche sich auf eine vit» re-

lissios» beziehen, einen eigenen Abschnitt (Buch 6).

IV. Kirchengüter (Buch 7).
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Drittes Buch.

Von der Kirche, der Kirchengewalt und den

kirchlichen Personen.

Erster Abschnitt.

System der katholischen Kirche.

Erstes Kapitel.

Grundzüge der katholischen Kirchenverfassung.

I. Begriff der christlichen Kirche nach dem Stand»

punkt aller Confessionen.

Der Begriff der christlichen Kirche ist für alle Con

fessionen einer und derselbe, sofern sie überhaupt als die

äußere Erscheinung des geistigen Reichs betrachtet wird,

welches Christus gegründet hat.

Alle Confessionen sehen in der Kirche einen Verein,

in welchem durch Belehrung und den Gebrauch der Sacra-

meute, welche Christus eingesetzt hat, den Menschen der

Weg zum ewigen Heil nach den Verheißungen Christi er

öffnet werden soll. In diesem Sin» glauben alle Confes«
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siouen an eine heilige christliche Kirche, welche die wahr

haft Gläubigen vereint, wie groß auch die Anzahl der

Mitglieder scyn mag, die ihr nur als äußerlicher sichtba«

rer Verbindung angehören, aber weder von lebendigem

Glauben erfüllt sind, noch Christi Geboten nachzukommen

sich redlich bestreben (1). Allel» muß diese eine allgemeine

und einige, ewig dauernde senn, wenn sich gleich nur die

Romische die katholische Kirche nennt, da Christus diese

Eigenschaften seiner Kirche beigelegt hat. Alle wollen die

ser Kirche angehören, da sie sich im Besitz der reinen christ

lichen Lehre und des rechten Gebrauchs der Sarramente

glauben. Alle Confessiouen lehre» auch, daß Christus mit

der Sendung der Apostel ein Lehramt eingesetzt habe, im

Glauben zu unterrichten, zu bestarken und ihn in seiner

Reinheit lebendig zu bewahren (2), die Sacramente zu rei

chen, und denen, welche ihre Sünde» bereuen und sich

besser», deren Vergebung zu verkünden; in diesem Sinn

betrachten auch Alle die Bischöfe und Presbyter als Nach

folger der Apostel, da jenes Lehramt auf sie überge

gangen.

Die christliche Kirche muß aber außerdem auch von

einer anderen Seite betrachtet werden. Sie bildet vou ib-

rer Entstehung an auch einen Verein zur Ausübung der

christlichen Religion mit einem geordneten gesell

schaftlichen Verhältuiß. Die Bedeutung des letzte-

(i) So z. V. Nugsb. Confession, Art. .-. 8.; bei Walch

Concordlenlmch p»8- 19.

- <l) S. Augsb. Confess, Art. 5.; bei Walch a. o. O.
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ren wird von den verschiedenen Confessionen auf verschie

dene Weise cuifgefaßt. '

Um die Lehre der katholischen Kirche, welche zuerst

darzustelle» ist, deutlich zu machen, ist es am zweckmäßig

sten, die Grundlage derselben , ohne in daß Einzelne ein

zugehen, iu einer allgemeinen Uebersicht zu beschreiben.

Die Einrichtungen, welche dabei erwähnt werden müssen,

sind durch die Geschichte ihrer Entstehung, welche das erste

Bnch enthalt, ihrem wesentlichen Inhalt nach bereits be

zeichnet worden; eine solche Uebersicht ist daher auch ohne

die genanere Erklärung derselben im Einzelnen schon ver

standlich. Diese folgt dann. Mder Ordnung, welche durch

den iuneren Zusammenhang Mer. Einrichtung selbst schon

gegeben ist. Diese Erörterung ergänzt zugleich die Be

weise für die Uebersicht, welche ihr vorangeht.

II. Lehre der katholischen Kirche von der Ktrchen-

' "gemalt.

Die katholische Kirche betrachtet die Vollmacht, welche

den Aposteln gegeben nnd ans den Lehrstand fortgepflanzt

wnrde, als eine Gewalt, die sie in ihrer neueren Ter

minologie die Kirchengewalt, z,ote»ts» ev«!esiä8ticä , nennt.

Ihren Bestandtheilen nach ist diese eine zweifache: potestas

orüivi» «. num'sterü, und potests» zuri'säiotionis. Beide

sind zunächst an das 8»oer6«tium geknüpft; die unteren

Stufen des Clericats werden diesem in der That nur an

gereiht, um die älteren Einrichtungen der christlichen Kirche

mit der ausgebildeten Lehre vom Sacerckotim» und vom

Clerus in Zusammenhang zu bringen.
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polest»» oräiuis heißt die Gewaltakts Ssoeräotü, so

fern sie sich auf das Lehramt und die Verwaltung der Sa«

cramente beziehr. Das Lehramt in den Händen der Bi

schöfe und Presbyter kann eine wahre Gewalt genannt

werden, weil es ihnen in der Thar'eine Herrschaft über

den Glauben der übrigen Mitglieder der Kirche giebt. Denn

es besteht, im Sinn der katholischen Kirche, keineswegs

blos in der Befugniß, zu lehren; sondern aller Glaube

beruht auf der Autorität des Priesterstandes selbst. Was

kirchlicher Glaube ist, soll sich zunächst auf die Ueberlie-

ferung stützen, und durch diese erst der Sinn der heil.

Schrift bestimmt werden ; die Ueberlieferung aber besteht in

dem, was der Priesterstand gelehrt hat; diesem allein

kommt es zu, die Schrift auszulegen, er allein wird über

streitige Glaubenslehren gehört und entscheidet über diese

auf Concilien; das Urtheil der Kirche, das den Sinn der

heiligen Schrift bestimmt (t), ist mit dem Urtheil des Prie-

sierstandes demnach identisch, und dem Laienstande steht

in Glaubenssachen überhaupt keine Stimme zu.

In Beziehung auf die Verwaltung der Sacramente

erscheint vermöge der priesterlichen Würde der Funcrioni-

rende als ein höheres Gott naher stehendes Wesen, in des

sen Hände die Gnadenmittel niedergelegt sind, welche Chri

stus seiner Kirche verliehen hat. Auch in dieser. Hinsicht

gilt daher die Berechtigung, welche das Saceräotium giebt,

(>) L«nv. ?r!6ent. 8els. 4. Heer, öv eäitlone et usu

sger. libror. : Lsnvts Mstvr Keelesig, cujus est jucliegre

'I,' vern sensu et intsrpretstiijns seriplursinlin sacrarum.
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nicht als ein bloser Beruf, sondern als eine Gewalt, die

auf höherer Ermächtigung beruht.

Diese höhere Stellung erhalt das 8sver6otium durch

ein besonderes Sacrament, das Christus eingesetzt

hat, um diesen Stand zu gründen, und mit besonderen Ga

ben auszurüsten, um die ihm vertrauten Functionen zu voll

ziehen. Den Aposteln, welche er zunächst zum Lehramt

und zur Verwaltung der Sacramente berufen harre, sandte

er seinen Verheißungen gemäß den heiligen Geist. Dieser

wurde den Bischöfen und ihren Gehülfen von den Aposteln

durch Handauflegung mirgerheilt; durch die Ordination,

welche die Bischöfe verrichten, werden die Vollmacht Christi

und die besondere Fähigkeit zu den Functionen jedes

Kirchenamts fortgepflanzt. Durch die Ordination daher

wird der Priester über die Gemeinde als ein höheres , hei

ligeres Wesen erhoben, und erhält „einen unvertilgbaren

Charakter", so daß er überhaupt nicht wieder bloßer Laie

werden kann (2). Eben daher heißt «r6« in der Sprache

des neueren Kirchenrechts nicht mehr ein Amt, zu welchem

der Priester bestellt wird, sondern die Fähigkeit, welche

er durch das Sacrament des «r6« empfängt.

kotestss zurisälctioms heißt die Gewalt des Lsceräotü,

<!) lZonc. rriZent. 8sK. 2Z. Osn. 4. v« ssersniont« «r>

Aini»: 8i <su!g cüierit , per rscrsm «r<I!»sti«nem o«a

6»r! »plritum »svetum, sc proin6e frustrs Lp!sc»>i«s ö!»

cvrs : secipe spirilum ssnetum, aut pcr «sm n«n imprl»

ml elisrscterem, vel e»m, <zui »scsrcko» ««»»ei kuit, lsicuin
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die Kirche als äußere Gesellschaft, zu regieren (Z). Sie ist

ebenfalls vermöge göttlicher Anordnung auf die Bischöfe (4)

übergegangen, weil sie Nachfolger der Apostel sind, und

diese die Kirche vermöge ihres Hirrenamtes regiert ha-

den. Die Apostel haben Vorschriften über Kirchendisciplin

und Liturgie gegeben, den Gemeinden Vorsteher bestellt,

Streitigkeiten beigelegt oder entschieden. Vergehen durch

strafende Rede gerügt und durch Ausschließung ans der

Kirchengemeinschaft geahndet.

Dnrch die Kirchengewalt soll die Einheit der Kirche

im Glanben nnd in der Disciplin (so weit diese für noth-

wendig gehalten wird (5)) erhalten werden. Da jene Ge

walt nach ihre» beiden Zweigen zunächst mit dem Episco-

pat verbunden ist, und das Presbyterium gegen die-

(Z) ^«t. >p«5l. XX, 28.: ^ttonöite vobis et uvlver»»

greg! , in ksu« Vos Spiritus ssactus posuit opiseopos, re.

gerv «eelosism Ovi.

(4) Wenigstens in der Ausübung, wenn fle auch ursprüng

lich dem Sacerdolium überhaupt, und mithin, nach der Vor

stellung der Katholiken, dem Recht nach vermöge göttlicher

Anordnung zustand, seitdem die Functionen deS> Svlscopats

und Prcsbyterii bestimmter gesondert wurden. Vergl. 8»u.

(5) Vergl. Walter, Lehrb. des Kirchenr. 4te Ausg. §. i?.:

„Die Kirche führt in ihrer irdischen Erscheinung viele äußere

sogenannte Disciplinarcinnchttingen mit sich, welche si? nicht

als unmittelbar zur Offenbarung gehörend betrachtet, sondern

die von ihren Vorstehern auf gewöhnliche menschliche Weise

nach den, Bcdürfniß der Zeiten und Verhältnisse festgesetzt

worden find."
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ses in einer untergeordneten Stellung steht, so ist es die

Bestimmung der Bischöfe, jene Einheit zu erhalten. Die

ältere Kirche lehrte daher, daß jene Einheit auf der Einig

keit der Bischöfe beruhen müsse (6). Seitdem der Römische

Primat sich entwickelte und Anerkennung fand, lehrt aber

die Römisch-katholische Kirche, daß dem Papst als Nach

folger des Apostel Petrus eine Gewalt verliehen sey, die

über der bischöflichen steht, und vermöge göttlicher Anord

nung die Rechte umfaßt, welche nothwendig sind, um die

Einheit der Kirche zu erhalte«. Menschliche Einrichtung

ist hingegen, nach jen« Lehre, die Entstehung einer den

Patriarchen und Metropolitanen oder anderen Primaten

anvertrauten Kirchengewalt, welche eine Zwischenstufe zwi

schen den Bischofen und dem Papst bildet.

Aus den bis Hieher zusammengestellten Grundzügen

der katholischen Kirchenvcrfassung erklärt sich das Dogma,

daß diese auf einer zweifachen Hierarchie beruhe (7),

auf der Hierarchie deS OrcZ» und der Hierarchie der Juris

diction (des Kirchenregiments, Uiersrcllia iu speoie). Der

Auc druck bezeichnet nicht blos eine durch göttliche Anord

nung bestehende Gewalt über die Kirche, sondern zugleich

(6) Vergl. dle Stellen aus Cvprlan's Briefen oben S. 24,

Note 27. >, ,

s?) (!«»<:. ?rickevt. 8els. iZ. Osv. 4. öv eeelesisstics

Iiiersrcdis et oräinütion«. IKiil. Osn. 6. <Ie sscrsmento

«rüioi«: 8! yuis äiivrit, in Lcclesis cstnoücs von esse

IliersreKism ^ivins «illinatione inslitMsm , «zuse eonsist

ei Ljiisconis, ?resb)ter!» «t millistris, sustkems sit.
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den Inbegriff der KirchenZmter, welche, stufenweise einan-

der untergeordnet, auf der Grundlage des Sacerdotiums

errichtet worden sind, »m die Kirchengewalt auszuüben,

obwohl diese nicht insgesammt vermöge göttlicher Anord

nung bestehen. Die HiersrcKia «rckinis begreift die Ge-

sammtheit der Kirchenamter, welche auf die Verwaltung

des 8aoer<j«tü eine Beziehung haben, daher nicht nur daS

8»verä«tium selbst, sondern auch die, welche demselben zur

Hilfsleistung ( iniuisterimn ) untergeordnet sind. An der

Spitze der Hierarchie der Kirchenjurisdiction steht der Papst

mit, seinen Gehülfen; auf ihn folgen die Patriarchen, Me

tropolitan? und andere Primaten; dann die Bischöfe und

die den letzteren untergeordneten Beamten, welche die bi

schöfliche Jurisdiction auf eine so selbstständige Weise

auszuüben haben, daß ihr Amt als eine eigene Stufe der

Hierarchie angesehen werden kann (8).

III. Verschiedenheit der kirchliche» Eigenschaften der

Personen.

Durch die hierarchische Grundlage der katholischen Kir

chenverfassung werden die Mitglieder der Kirche in zwei

Classen gesondert, welche durch die Ausdrücke Clerus und

Laien bezeichnet werden (1). Die Laien sind der Kir

chengewalt der hierarchischen Kirchenoberen unterworfen,

(8) Wle bei den Archidiaconen nach der Verfassung der Airche

während des neunten bis zum sechzehnten Jahrhundert.

(i) S. oben S. »S.
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und bilden nur die beherrschte Gemeinde (evclesis «beäiens

». ÄUlliensj (2); der Clerus, indem Alles, was in der

Kirchengewalt enthalten ist, eigentlich als der Kirche selbst

anvertraut betrachtet wird (Z), vertritt die herrschende

Kirche (.ecclesis, ia>per»ns, s. äocens), wiewohl dieß zu

nächst auf das 8»verZ«tium als die Grundlage der Hierar

chie bezogen werden muß. Der Clericat entsteht durch die

Ordination ; aber die Theilnahme jedes Clerikers am Kir-

6)«nregimentc wird durch daS Kirch en^mt bestimmt. Der

meisten Kirchenämter sind überl/anpt nur Cleriker fähig;

doch giebr es Functionen, welcheauf Laien übertragen werden

und für diese ein besonderes Verhältniß begründen können.

Als einen besonderen kirchlichen Stand muß man end

lich die Regula ren betrachten, da durch die Verpflichtung

zu einer vita religiös« nach einer bestimmten Regel (4) ein

eigcnthümliches kirchliches Verhältniß entsteht. Jene Ver

pflichtung ist sowohl mit dem Laienstand als mir dem Cle-

ricat vereinbar; im Gegensatz der Cleriker, welche zu einer

Regel verpflichtet sind (clerici regulsres), werden die Uebri-

gen clerici ««ciliares, Weltgeistliche, genannt, da «eou-

Km , »latus seculsris , sowohl den Gegensatz der 5its reli»

gios«, als des geistlichen Standes bezeichnet.

(2) l^nrigni ev. 69.: Lcelesis eit pletVg sseerüoti «<I.

uusls et psstori 8uo grer «äliseren».

^Z) Oon^eil, Lovstgnt. 8els. 4.: <^uo<! »^»o<iu5 in

spipitu ssnct« ««vgrogsls legitim» generale Loveilium ss-

cieo» et ecclesigin votliolivsm r e prss » e nta ns ,

p«te»tstem s (ZKriitu iinmeilisle Kubest.

(4) Vergl. oben S. 1Z6 u. f.
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Terminologie neuerer Schriftsteller, nicht der Quellen

des canomschen Rechts , ist eS, den Laienstand im Gegen

satz der besonderen Verhältnisse, welche durch den Orr!«,

Äe'UebernclhMe eures Kirchenamtes und die Verpflichtung

zu einer Regel entstehen, den «t»tu» eeelesisslicus oommu-

vis zu nennen, und die letzteren mir dem Ausdruck «»ms

specialis zu bezeichnen, der den stseus tilerlesli«, re^Isr!»

und ecclesi«sti«ll»^il sp«:ie unter sich begreife. Unrrr dem

letzteren wird bäs Aerl)äKni^ 'verstanden-, welches durch ei»

Kirchenamt entsteht.

,A weites K.««.it,el. ,^

- Vom Clericatstand und dessen Rechten. -

?. NorlniOKkmentsr. Ki8t. et öogm. äe »seri» eeolesiss

orcklnstloailiu^. ^m«ol. ZSYZ. '>"-^> - > . k

llallier, As s«:r!» qleetjvniku« et or^lvstiooiku» ei »n»

tiizuo eZ »ovo e««1e»se ksris. löZü toi. Rom. 1749»

Z Voll. ,, , ^ ,

l. Begriff des vräo und dessen Abstufungen.

Orä« bezeichnete nn dritten Jahrhundert die Stellung

einer Person, wclche durch die Uebertragung eines Kirchen-

a»its entstand (1). Die katholische Kirche hätte daher,

„ «e,m

<i) S. oben S. lZ. .1.«^.^
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wenn man ihre Einrichtung nach dieser ^TerminölogZe be«

schreiben will, zwei oräiues, das Episcopab wveuiPreSby-

terat, späterhin das. Ssoerckotium genannt, und das, Dia?

conat, welches, seitdem der Ausdruck 8s«erlKt«i« üblich

geworden wgr>^im Gegensatz desselben das yuum«««» ge

nannt wurde, weil, es nur zu Hilfsleistungen zur Uuter,

stützung des SsvevSoyi bestimmt war (2). DasMinistexium

wurde »ach uud «ach auf mchrere «r6i««s erweiterte unter

welchen das Amt der Sub.diae.onen frühzeitig ei« fest?

siehende Einrichtung wurde, indem es in allen. Kirch«, er

wähnt wird. In Hinsicht der »och weiter eingeführten un

teren Stufen bestand keine feste Einr«l)t'nng<S)^,im,Abend-

land wurden mit der Römischen Disciplin die vier HrAnsi

allgemein, welche in Rom schon im dritten Jahrhundert (4)

eingeführt waren. .Auf, den SubdiaconuS /^lgten nemlich

die Acvluthen, Erorcisten, L,ectM.xn, Ostiarien.

<2) Loneil. Ogrtdgß. «. Zy8 in Osn. ,l. V!«t. 2Z.: Vis»

eovu» — von »sceräotium, »sä, »<1 Ministerium e«ose>

crstur. ' . . ,, , . !

lZ) Die O»v! ^post. Osn. 69. erwähnen Lecroken Und Can,

koren. Die Lonstit. ^p«,t. ^. Z. ösp.' li^ «Uch Ostia-

rien. Diese drei 0r6!nes kommen auch allein in JustlnianS

YZvvellcu vor. ««v. z. 6. 12Z. iZ/. Isidor vo» Sevillä bei

Gratian Osn. l. Vi,t. 25. e.rwilhü^ ' außer ' de»' 'öräine?,' 'wel

che' in der Römischen Kirche Aöch "«««».' 'PsalMjtetz.'"tNa»

findet ä'Uct/ in dieser Stelle eine genaue BeschreibMg der

Functionen jedes Orcko. > .'

<4) Lornelii ?. en. «. 25l. O»z>.,Z. , bei S«^«.M,e,mKnn

?«nl. Kom. ex. psg. 107.

I. 30
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Biese Einrichtung liegt dem neueren System der ka,

thölischen Kirche, mit verändertem Begriff des Orä«, zum,

Gmnde.^ Vdck« ist jetzt die Gewalt, die mit jenen älte

ren Äemttrn verknüpften Funktionen zu verrichten. Unser

deutscheö Wort Weihe, das demselben iu dieser Bedeu

tung entspricht, drückt daher den neueren Begriff besser

aus, als die lateinische Bezeichnung , welche auf die ur

sprüngliche Bedeutung hinweist. Der Orcks ist auch nach

dem neueren Begriff so vielfach, als diese alten Aemter

waren; daher zählt die katholische Kirche sieben orSine»,

deren höchster das 8scerck«ii»» in sich faßt (S).

Das Sseeräotium und Dinconat hießm von jeher or»

«Ii»« «sei., weil sie apostolischen Ursprungs waren. Weil

(5) Oono. Vriöent. 8e5g. 2Z. Osp. öe seutem or6in!.

du«: Lum gutem öivins r«8 »it tsm «sneti »seerckotii mi»

nigteriumz o«n8«ntsneum tuit, quo 6igniu8 et majori cum

venerstione ererceri uo»»et, ut iu Lcclesis «r<Zinstissim»

cii»ov»itio»o vlures et öi^ersi essent minisirorum «rill.

»«8, izsui »seeröotio ex «sliei« ö«8ervirent: its 6!«tributl,

ut, <zui jsm clerivsti ton»urs in8ig«iti e»8ent, uvr minore»

»ä msjvre» S80vnäerent. ?ssm non »olum <ie 8sceräoti»

seä et cke Oiscvnis 8scrse lilerse spertsm menlio»

»em tseiu^lt, et a^use mgximv iu Hierum or6iostiooe st»

teoäen^s «unt, grsvi88imi8 verl>i8 ckocent, et sk iz>8« Le.

elesise initi« 8e<zuentium Oräinum »omins, stc^ue unius»

euju8<zue eorum provri» mioi8ter!s', äuocliscooi 8cilicet,

^.eolz'tki, Liorcists« , I/vctorl» et Uslisrii, in usu kui88«

oogoosLuntur , Husmvi8 nun vsri grsüuz nsm 8»büisco»

»stu, msj«r«8 «rckinv8 « l'striku» et »scri8 coneilii»

rekerrur, in ^uibu« et öo «Iii5 inkeriorikus freizuenli88im«

legimu».
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aber die Umtsverrichtungen der Subdiaconen in Hülfslel»

stungen bei Vollziehung des Meßopfers bestanden, und die

Fähigkeit, dieses zu verrichten, für den eigentlichen Mit«

telpuntt des 8»ceräotü gehalten wurde, zeichnete man das

Subdiaconat wenigstens vor' den übrigen Aewtern auS;

man verpflichtete daher auch die Subdiaconen bei Einfüh

rung des Cdlibats gleich der höheren Geistlichkeit zum ehe-

lofen Stand. Papst Urban 11. hielt sie nach diesen Ver

hältnissen für fähig, zur Bischofswürde zu gelangen ,"blieb

aber noch bei der älteren Ansicht stehen, daß derSubdia-.

conat nicht UM« die oräme« »»eri «. majore« gehbre.(6).

Erst Papst Innocenz III. fand darin hinreichenden, Grund/:

ihn diesen beizuzahlen (7). Oräine» minore« sind daher im

neueren Kircheurecht nur die vom Subdiaconns abwärts.

In Beziehung auf die Uebertragung des 8noerä«lü al

lein ist der or6o ein Sacrawent, und bewürkt einen «na»

r»°ter üläelel,ill« in dem oben (S. 459) bezeichnetenSinn (8).

<ü> e«». 4. vll^. b«. . .^'^ '.,.. !5.'.' ^:. ,' t

(7) 62p. Y. ld. X. ä« »et»te et nunllt. oräin«nä«nin, (l, 14).

<8) In Hinsicht des Dlaconats ist dleß zwar bestritten; .et

geht aber aus den Bestimmungen des Tridenttnlschen Conci-

llums tl« hervor. 8el«. 23. L«n. 4. : yuoni^m ver« in

««erZmentn c> r ll i n ! « — e li « r 2 0 t e r iinprl mltur , l^ul

neo ueleri , ue« «ulerri polest« merlto «ane!« gvnouu,

Ullinuat eorun» «ententiam, NU! 2g«erunt, uovl te»t2'

menti »»oeräots» templ>r2r>2m t2utummoclc» pole««»»

tem lisbere, et 8em«I rite orulNÄlog lterum lülco« elliel

po«,e. Ebenso bezieht die oben (S: 459 Note 2) abgedruckte

Stelle den <^!,2r»cter mäelekili» NUt auf den 8,oercl<„.

Hiernach müssen also die Worte des Csp. 3 der 8el,. ,3. er»

30..



4bs B. III. Abschn. I. Katholik Kirche.

In Beziehung auf die übrigen orHne« paßt der i Neuere

Begriff nicht vollständig. Nur beiiy Diaconat geschieht die

Ordination noch mit Haydaufleguug und unter deid Wor

ten : »cyjpe ^oirituip ssnvtuw. Bei den , übrigen Weihen

kann ma«! ßch die Ordination, nur als Übertragung einer

Berechtigung zu gewißen Funktionen Henken; der sicher- 1

sie Bemejs ^ , daß der Begriff des 0r6« als einer Fähigkeit,

dem Justin« in seinem Ursprung f«md. ist , und Srdina?.

tio»! '^ursprünglich nichts anderes war, als Bestellung zu:

einem,Amt, die man sich zuerst beim SsceräduuK mit der

Uebsrtragung einer durch diese Handlung selbst be-

»ü'rittVn besonderen göttlichen Gnade verbun

den dachte. ., «o:

. Bestellung zu einem bestimmten Kirchenamte

blieb auch die Ordination, selbst nachdem man diesen Be

griff des 0rä« aufgefaßt hatte, bis in das zwölf« Jahr,

hundert, wenigstens gesetzlich. Die Chalcedonische Synode

erklarte es für einen Canon, daß jede Ordination, welche

nicht zu einem bestimmten Kirchenamte geschehe («röivslia

absolme ilsvta), für unkräftig gehalten werden müsse (9j.

Das Kirchenamt, zu welchem ordinirt wurde, hieß der

kürt «erden, wo vom Sscrsmentum «rZiols überhaupt die

Rede ist: Lum »criptürss tvstimvn!«, spostoücs trsckiti«.

ve, et kslrum unsnimi, consensu persvlcuum »it, per »s»

ersm «rliios^iovem , yuöe verb!« et »ignls enterloridu»

porkoitur, grstlsm coyferr! ; clubltsrs »om« öehet, »r»

6,'vem esse vsre ei vrovrle «num et sevtem i. Levle»!»»

»sorsmootli.

(9) L». x. p»t.7<, ..j ,^ "... '
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1'i'titlus, indem der Ordinirre auf den Grund desselben in

das Verzeichnis) (csn«») der Geistlichkeit der Kirche, für

die er ordinirt war, eingetragen wurde. Den Grundsatz,

der Chalcedonischen Synode drückte daher die Regel aus :

»« quk «rckinetur «ine titulo. Noch Papst Urban II. er«

klarte diese am Ende des Ilten Jahrhunders in jenem

Sinn (10). Späterhin erst wurde es üblich, die Oräine»

auch ohne Bestellung zu einem Kirchenamt zu ertheilen,

wenn für hinreichenden Unterhalt der Ordinirten gesorgt

wurde , den man seitdem unrer dem litulu« verstand (11).

Seitdem Muß daher, selbst bei den niederen Weihen, der

0,-g« eine besondere Fähigkeit bedeuten, von der sich aber

kein Begriff geben läßt, da sie nach der Bedeutung deS

Orä» bei dem Hsverckmum eine geistige seyn soll, keine

bloße durch die Kirchengesetze für gewiße Ämtsverrichtun-

gcn festgesetzte von bws rechtlicher Bedeutung, dennoch

aber der Orä« nur beim Säceräotium ein Sacrainent ist.

Gegenwartig werden die gesammten Functionen deS

MiustekL'nlcht mehr von Personen versehen T>ie dazu or

dinirt siud.,, Die, Gehülfen des Presbyters beim Gottes

dienst sind,,«ndere Priester oder selbst Laien. Die rechtliche

Bedeutung dieser Seihen ist daher nur eine zweifache ge«

blieben. , . . ^

1) Schon ,uD der Disciplin des /,ten Jahrhunderts

erzog man die Kleriker, indem man sie den höchsten Orä«

erlangen ließ, nachdem sie alle unteren Stufen allmälich

fls) O«>. I. v!5t. 70.

(11) S. «ten Absatz 5.
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durchlaufen hatten (12); durch spätere Kirchengesetze ist Hie

Nothwendigkeit der stufenweisen Erwerbung aller Weihen

zum festen Grundsatz geworden. Auch die Weihen, deren

Functionen von den Ordinirten nicht mehr ausgeübt wer

den, müssen daher fortwährend ertheilt werden, um die

Erwerbung der Priesterweihe möglich zu machen.

2) Zur Erwerbung anderer kirchlichen Aemter, als de

rer, welche durch die Oräines bezeichnet werden, und der

mit ihnen verbundenen Benesicien, ist das Clericat erfor

derlich, das durch den Orcko erlangt wird ; bald reichen da

zu die Oräines minore« hin, bald nur die Erwerbung einer

der beiden unteren Stufen der 0r6ine« sscri , bald erst die

Priesterweihe. Die Abstufungen der Weihen des ministe-

rii sind mithin ein Mittel geblieben, kirchliche Benesicien

zu erwerben, die nicht gerade die Priesterweihe, die ein

zige, deren Functionen würklich verrichtet werden, er«

fordern. ..

.. .i . : '

V. Von der Priesterweihe insbesondere.

Da die katholische Kirche nur sieben Weihen annimmt,

so kann das Cviscovat nicht als ein von dem Presbyter«

verschiedener Oräo angesehett werden, sondern muß mit

diesem in dem Saveröotium begriffen seyn, das sonach die

vollständige rötest»« «räinis verleiht. Soll hiermit die Ent

scheidung der Tridentinischcn Synode vereinigt werden , daß

die Bischöfe hdher stehen, als die Presbyter, und die Or«

<lk) Lsn. z r>!,t. 77-
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dination selbst, so wie mehrere andere Functionen, die zu

der ?«test»s »rckiuis gehören, zu vollziehen allein Gewalt

haben (1), so muß dieß daher nicht auf eine ?«test»s, die, >

aus dem Orä«, sondern auf eine Berechtigung, die aus

der Amtsgewalt entspringt, bezogen werden (2). Mit

hin muß man annehmen, daß in der Priestexweihe zwar

die gesammre Porestas «rckinis enthalten, aber durch kirch

liche Einrichtung die Ausübung eines Theils derselben

an das bischöfliche Amt gebunden ist, und die Fähigkeit,

diese Handlungen zu verrichten, so lange suspendin bleibt,

bis der Priester zur bischöflichen Würde erhoben wird.

Hieraus .'erklärt sich denn, warum der Bischof ssceräog

episcopus, summus sgveru'o», pontikex genannt wird, der

Presbyrer blos gacer6os. Bei der Uebertragung des bi

schöflichen Amtes findet zwar eine in ihren Formen der

sl) Conoil. rrickent. Sets. TZ. Lsz,. 4.: rroioZs 8. s.

8?n«6us (ivolgrst, praeter csetero» Leclesigstleos grgöus,

Lpiseopos, in ^postolorum locum suecessvrunt,

Kune Uiersreliicum Ur6!nem prsecipue verllnerez et zio.

sitos, sicut idem ^post«Ius sit, s 8p!ritu ssnct«, regers

Lcoiesism Oei, eosczue ?resb)ter!s superlore» esse,

sc 8scrsmeiilum Ooniirmstionis eonserre , niini«lro» Lv»

clvsise «rclillsre, st^ue »Iis plersc^ue persgero ipsos pos>

»«, o^usrnm tuncilouum votsststom reliyui inkerior!»

Or^ivis »ull»m IisKent.

(2) In diesem Sinn muß denn auch der Ausdruck kotests, des

Tridenkinlschen Conciliums a. a. O. Os». 7. «ö »svrsm. «r.

äivi», verstanden werden, wo auch die Behauptung »erwor«

fcn wird: potvslgtvm — ordiosnäi — HUSM Ksbevt (vpi.

SL«j>i), illi» os5« cum kresb^teris eommunem.
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Ordinatio« ähnliche Handlung statt, welche die Conse-

cration genannt wird. Sie ist aber hiernach keine Art der

Ordination, wird auch im kanonischen Recht nicht als sol

che beschrieben (2"), und kann mithin nur unter die soge

nannten ritus sacramentsles gezählt werden (Z). Die aus

schließend dem Bischof vorbehalten?« Functionen, welche

in der ?«test»s «röi»is liegen, beißen die Pontifica

lien. In consequentem Zusammenhang mit der Lehre vom

vrti« sollte jedoch die Ausübung aller Pontificalien vom

Bischof einem Presbyter aufgetragen werden können, und

eine von einem Presbyter ohne Auftrag vorgenommene Or

dination unrer den Gesichtspunkt einer von dem inkompe

tenten Bischof vollzogenen fallen. Obwohl sich aber man

che neuere Schriftsteller diesen Ansichten nahern (',), so ist

doch die Lehre der Kirche, daß die Pontificalien aus

schließend (5) zum bischöflichen Amte gehören (6); und

eben hierauf gründet sich die weiter unten zu erwähnende

(!') Vergl. Osp. un, §. Z. 4. äs gscr» uvctlono (l, l5).

<Z) S. Ssutor, tunilsm. Zur. ecel. LstKoIio. ?. 5. § 79?«

(4) S. besonders Ssuter o. a. O. r. l. §. öl. r. 4. §. z8z.

r. 5. §. b?o.

(5) Doch geht dieß in Hinsicht der Ordination selbst nur auf

die «i-dinvs sseri. Die niederen Weihen können schon nach

den Dekreten der Nicäischen Synode, es«. 14., die Aebte,

welche Priester sind, ihren Untergebenen erthcile». <Z»p. 11.

X, <1o seist« et (zuslit. prsekcionäor. (l , 14). Oonc.

r^lS. 8«^. zz. Csp. ic>. De resorm. Dasselbe Privilegium

habe» die csräinslos prosbztori in ihren Titeln.

(6) Pergl. Zrey, Airchenr. B. z. §. 86. S. 1Z8.
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Einrichtung , daß die Bischöfe als besondere Geholfen für

die Ausübung der Pontificalien die sogenannten Titular-

5der Weihbischdfe annehmen. Dem Unbefangenen kamt es

«ach allem diesem nichi eirtgehen, daß auch hier wieder

ein Beweis für die ursprüngliche Identität des Amtes der

Presbyter und Bischöfe hervortritt, auch hier wieder die"

ursprüngliche Bedeutung des Oräo als einer bloßen Amts

gewalt hervorleuchtet, und alles sich auf das einfachste er

klart, sobald man annimmt, daß sich die Aemter der Bi

schöfe und Presbyter erst späterhin getrennt haben. Die

katholische Kirche kann hierauf nicht zurückgehe«, weil

sich ihre Lehre vom 8»ceräotio damit nicht vereinigen laßt,

deren erster Ursprung noch in eine Zeit fallt, wo jene Aem

ter nicht so bestimmt getrennt waren. ^ '

Vermöge der Trennung der Pontificalien von der ?o-

te»t»8 oräinis macht die Verwaltimg der in jenen nicht

enthaltenen Eacramente und das Lehramt die Functionen

aus, welche mit der Priesterweihe verbunden sind (7).

III. Vefugnlß zu ordlnlren.

V2N Lipon, i« ecole». univ. ?. II. Tit. 9. L«z>. l. 3»

Das Recht eines Bischofs, die 0rcline8 zu ertheilen,

kann aus einem zweifachen Gesichtspunkt betrachtet werden.

(7) Das ?ont!<le»I<> Ilomllnun» bezeichnet bei den Formen, die

es für die Crthelluug/ der Priesterweihe vorschreibt, die Fun,

ttionen dahin: 5»eeräotom on!m oportet ollerre, bone<1i-

e«ro, pruee«««, z>r»«<lio»r« et d2oti«sl>.
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In so fern die Ordination eine Handlung ist, zu wel,

cher der Orä« berechtigt, ist es eine Folge der Conse-

crarion, durch welche die bischöfliche Amtsgewalt und mit

dieser die Befugniß, die Pontificalien auszuüben,

erlangt wird. Hierauf beruht der Grundsatz, daß ein con-

secrirter Bischof überhaupt die Ordination kraftigerweife (vs-

Läe) vollziehen könne. .?

In Beziehung auf die Befugniß, die Oräines einer

bestimmten Person zu ertheilen, ist das Ordinarions-

recht ein Ausfluß der Jurisdiction, welche er über diese

hat.

Nach den alteren Kirchengesetzen, welche noch keine

absolute Ordination kannten, war das Princip, welches

bestimmte, wem der Bischof vermöge seiner ?«testss «rät-

vis die Weihen ertheilen dürfe : daß jeder die höheren Wei

hen von dem erhalten müsse, der ihm die niederen errheilt

habe. Es enrsvrang auö dem Lsnon (1), daß der Orä«

den Clerikex mit der Kirche, für deren Dienst er bestellt

sey, in eine Verbindung setz?, welche er nur mit Geneh

migung des Bischofs wieder aufheben könne; errheilte die

ser seine Zustimmung zur Ordination eines seiner Cleriker

durch einen anderen Bischof, so trat jener dadurch, nach

der damaligen Bedeutung dcö Orä«, außer aller Berbin-

(l) Loilk Niese», Osn, >6., bei ^nstellus ?am, I. pgß.

ZZ. Daher traten auch die tn den Stellen in den folgenden

Noten enthaltenen Bestimmungen ein, wenn der Bischof den

Clerlker einer anderen Kirche ohne liters, ckimisg«, is, in

demselben Orä« anstellte.
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dung mit der Kirche, welcher er bisher angehörte („tntitu-

lirt" war). Daher hieß jene schriftlich ertheilte Einwilli

gung Iit«r»e 6ü»iss«ri«e. Der Bis6)vf, welcher ohne diese

einem fremden Cleriker Oräines ettheilte, und der Cleriker,

der sie empfieng, sollte nach einer Bestimmung der Chals

cedonischen Synode durch die Ercommunication gendthigt

werden, das frühere Verhältnis herzustellen (2); schon,

nach den Schlüssen der Nicäischen (Z) und Sardicensischen (4)

Syncde war eine solche Ordination ohne Würkung lirrita).

Die Ordination eines Laien, der bisher unter einem

anderen Didcesanus gestanden harte, war hingegen in kei

nem älteren Kirchengesetz bei Strafe verboten (5).

(2) «so. 4. v!st. 7l.

(Z) Lsn. z. vist. 7l.

<4) Osn. I. vist. 71.

<Z) In dem Schluß einer Africanlschen Synode bei Gratia»

(Osn. 6. vi,t. 71.) heißt es zwar : „uon licer« clvrieui»

slienurn sd slic^uo suscl^i, — noizue spu<1 se retiuere,

»e« lgieum usurpsrs »idi plebv slivns , ut eum «bt!»

Nest »!oe eonscientis episeopi, cujus plebe est.^^

Allein von der Ordination ist hier nicht die Rede. Will man sie

auch »uf diese ziehen, so ist wenigstens weder eine Strafe ange

droht, noch erklärt, daß die Ordination. irr!>ssey. JnderThat

liegt es auch in der damaligen Bedeutung der Ordination, die

stets Uebertragung eines Amtes war, daß ihr bei keinem Laien

etwas im Wege stehen konnte. Dieser konnte ja sein Dvmicl-

lium ändern, und dadurch in eine andere Didces treten ; nur

der Geistliche konnte es ohne Genehmigung seines Bischofs

Vicht, weil ihn der Kirchendienst hinderte, seine Kirche

zu verlasse», mithin sein Domicll zu verändern. Wergl.

u silier (oben S. 464) r. II. Svot. s. <üsj>. z. ^rt. l. §.4.

V s n L « p v n a. a. O. §. 7.
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Der Sinn der ältesten Kirchengesetze über den Umfang

der Befugniß eines Bischofs, die Oräineg zu ertheilen, war

mithin nur, daß dadurch die Verbindung, in welcher der

0läin2u6u» bereits mit einer Kirche stehe, Glicht beeiuträch,

tigt werden dürfe. . , , ,fn..,-,". . ^

^ "Mlt! der Einführung der absoluten Ordinationen ver

änderte sich der Gesichtspunkt der. Gesetzgebung. Seit dem

dritten Lateranensischen Concilium l417ü) wurde es nicht

für nöthig gehalten, bei der Ordination gleich ein Kirchen

amt zu übertragen: sie durfte auch statt finden, wenn nur

der Ordlnirte hinlänglichen Unterhalt nachwies (6)^ Eirl

Geistlicher konnte daher ordinirr seyn, ohne mit einer

Kirche durch ein Amt in Verbindung zu stehen, die er, um

höhere Weihen zu erhalten, verlassen wollte: er trat, wenn

er auch anderwärts ordinirt wurde, deßhalb nicht mit ei

ner anderen Kirche in Verbindung, da er durch den yr^l»

kein Kirchellamt erhielt, und das Nachtheilige seiner Be

förderung zu höheren Weihen durch einen anderen Bischof

als den, welchem er als Didcesanus unterworfen war, be

stand vielmehr darin, daß er, sofern sie jenem gestattet

wurde, höhere Orchne» erhalten konnte, die ihm sein

Didcesanus verweigerte, weil er ihn deren unwürdig hsclt.

Diesen Mißbrauch des Ordinationsrechts suchte die

neuere Gesetzgebung zu verhindern. Clemens IV. verbot

den Italianischen Bischöfen ausdrücklich in dieser Rück-

(6) Vergl. unten Abs. 5. dle Lehre vom titulus o/äiu«ti„.



Cap. 2. Vvm Clen'catststnd «^ dess. Rechten. H??

ficht s7), einen- Ultramontaner zu ordiniren, der milcht von

dem Bischof entweder der Didces, wo er geboren, oder der,

wy «r dvMclliirt sey, oder der, wo er ein Veneficium^abe,

pffttzei P,r.ie.fe beibringe. < aus welchen echelle,weßl)all>4hH

jener «cht selbst ordinire. Volnfacius^Ul.,v<rpldMs,aM

gemein zur nahereu^Vestjmmung des älteren, in, einem iganz

anderen^Sinn azifgestellttn Grundsatzes, daß «in Clerikep

nicht ohne Zustimmung seines Oberen ordinirt werden

dürfe, es solle die Eigenschaft eines Oberen a^ jene«

drei Gründen beurtheilt werden (3), ynd^Hne deLf«! Ein

willigung einem fremden Didcesauen auch nicht eimnal^die

Tonsur ertheilt werden (9). ,,. , ,.,,,> .,.. ,^

Nach diesen Verordnungen kann ein Geriter inzVe?.

ziehung auf die Ordination den Umständen nach die Wahl,

unter drei, ein Laie unter zwei Oberen haben, welche sie

ihnl^u , ertheilen her e ch t i g t sind. .Das Herkommen füg«,

späterhin ,n>H einen vierten, Hrund der ConipetenH («

l^u«2 jHiuiliKritHti« ». vanfmen8»Iüü) hinzu, der sich auf

den. Zweck jener Verordnung .stützt.^ ein .isijsctzof dürfe den'

l?) c:«!?. !.,«>« <«»»?. o«>ck'n. l^' »I»<j (l!^ >?): 8»«p« «in^

2ll«tric)i »».»«eu irrßßuliiro«, vel 2U2» oräinum «Äeroruin

8u«ce^>lione inäißn!, «u»m ^»triam, in c^u» <Ie biz li»de.

iü^ltctili»; i^ßlenlc?«, «e in remuti» z>2rtidn» lneiunt «ä

l>u)u«nl!«äi orälne» promoveri»

(8) OZP. 3., «06. in Vit» (l, y>).

(Y) <:»!>. <., oyä. (i, 9). . , , ,
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ordiniren, welcher ihm seit längerer Zeit durch Dienstver«

hältniß oder auf ähnliche Welse verbunden gewesen (10).

Da jene Verhältnisse daß Recht, eine Person zu ordi

niren, begründen, so gaben sie auch dieBefugniß, ihr liter««

ö!mis8«riss zur Ordination durch einen fremden Bischof

zu «rtheilen (11), welche durch die veränderten Bestim

mungen über die Ordination selbst, ebenfalls eine an

dere Bedeutung erhalten haben. Sie heben die Uncerwers

fung unter den Ertheiler nicht auf, sondern geben bloß die

Berechtigung, von einem inkompetenten Bischof die Weihe

zu empfangen.

Durch das Wahlrecht, welches den Umständen nach

eintritt, verfehlt jedoch jene Gesetzgebung nicht selten ih

ren Zweck, dä es dem Oräinsnäus möglich macht, die Be

hörde zu umgehen, welche seine Tüchtigkeit am besten be-

urtheilen kann. Diese Urwollkommenheit wird auch durch

die Verfügungen des Tridentinischen ConciliumS nicht ganz

gehoben: In diesem ist an den Gründen der Competenz

eines Bischofs zur Ordinan'on nichts geändert; jeder soll

von seinem „propriu, Lpisoopus" ordinirt werden (12),

welcher eben durch jene bestimmt wird; der Grund der

Kmill«rit»s soll jedoch nur einen würklichen Bischof (im

Gegensatz eines Lrnsoopus in partibus inliäeüum) , wenn

sie wenigstens während drei Jahren bestanden hat, und er

<lv) vsn Lgpen a. a. O. Osp. 2- §. z«.

<lt) 0«ne. ?ri<I«llt. Lot,. lZ. S.
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dem Oräinsnölls zugleich eine Pfründe ertheilt, zur Ordi

nation berechtigen (13). - - ' "

Nur auf indirekte Weise hat das Tridentinische 6on-

rilinm den Nachtheilen vorzubeugen gesucht, welche den

Umstanden nach jenes Wahlrecht herbeiführen kann. Die

Ordination- soll nur nach vorhergegangener Prüfung der

Tüchtigkeit des 0r6i„sn6us geschehen (14), und die llterse

öimissorisle« sollen nicht die bloße Erlaubniß, sondern ein

Zengniß übsr jene enthalten, und den Grund angeben,

weßhalb die Ordination nicht von dem kompetenten Bi

schof geschieht (15); Wo ein Bischof zur Ordination ohne

litörss 6imissoriäle« kompetent ist, ohngeachtet er nach den

Regeln von der Dibcesanverbindung nicht der vräivsriu»

des 0r6iil»nZus ist, wird damit die Prüfung der Tüchtig

keit des Ordinirten durch seinen Oräiosrius nicht ausge

schlossen, bevor dieser seinen Oräo ausüben darf (16).

(i Z) Ebendas. «so. z. vergl. mit 8er«. 14. Osp. z.

S. den 5ten und 6ten Absatz dleseö Kapitels. ,

<I5) Sek. 2Z. Osp. z. : Huoclsi quis sd sli« (als dem xr«.

prlu» Lpiseopu») pronioveri «eist, »uIIstvQut iä ei —>

vermittstur/ »151 ejus proditss so mores vrginsrii »ui

tc,tim«»la eonimenäentur — . Ueber die Ivßitiins esu8S

der ertheilten Dimissorialen s. Sels. 7. Lsp. i l.

slb) 8els. 14» Lsp. Z. 6e rekorm. z Lpiscopus <zuoscunzus

»uo» Lleriev», prsesertim in sseris c«vstitutv5, sdg^us

suo prseeeäenti eisinive, et commenästilii» literi», ^us.

euvqu« suotoritsto promotos, licet tsvc^usm Ks»

Kilv» «0, s <zuo «rciinsti sunt, pr«Kst«8, c^uos tsme»

äivins «ttlci» velobrsväs, seu L«elesis«ti«a sscrsmonta
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Auch soll nach einer Verordnung Papst Jnnorenz- XII.

vom I. 16«4 (17) die Competenz zur Ordination durch

den Besitz eines BeneficiumS nur begründet werden, wenn

Dieses dem Benesiciate« hinreichenden Unterhalt gewährt,

und bei der Frage, wo jemand domicilii«, sey, auf die

Dauer des Aufenthalts und die mit diesem verbundenen

Umstände gesehen werden (18)^,,.! ^ ,. ^>

, Da das Ordinanonsrecht aus der bischöflichen Juris?

diction über eine Person entspringt, so, kann die Auöübu!^

Her Befugniß, liters« äimis»oriss zu ertheikn, wie andere

Zweige der Jurisdiction auch auf andere Perftuen über-

i... !. . ... . , < ,^ ^„ > ,'!,'., i^^.^Ib ^

mioistrsnäs mini» iäonsos, etegvsees repererlt: s 5U8»

veptorum Vraioum «lercili«, s>1 tempns , 6e quo ei vi.

äLK'Mrr, Auspenäere, et illis, »e iK «Itkri^, snt »lizü»

. »räise mlnistrent, interclje«r«^p«»qit>^ ^»'.,

(17) Sie enthält mehrere von der Lovgregsti« ioterpr. Oon.

oi>. ?r',z. nach und nach gegebene Entscheidungen über die

Anwendung einzelner Verfügungen der Tridentwischen Sy,

node, und ist auch bei v»n Lgpen a. a. O. <!sp> l. §. 4!»

ihrem Hauptinhalt uach abgedruckt. ... ,.

(18) 8ud<Iitu» rstiooe oomieilii scl etksetum susvipieväi or.

öines is liuntsist ven»eatui> czni, licet slibi nskus tuerit,

jlluö tsmen s^eo 8tsoilit«r constituerit in «liizu« I«c«,

ut vel per aecenninm ssltvm in e« n»ditsi»io, vel nisj«.

rem reruin so bonorum psrtvm cum ^nstructis seuihu«

>» loeum Kujusmo^i ti-»vssere»ä« , idiczus insnper per

»>iizu«<1 votskile tempu» commorsn<1o »stii super<zus

«uum perpeluo iki permanens! snimum ö^em«nstr«verit,

et niliiloininu» in utroi^ue cssu »s vere et rssliter eju»»

»noäi »niinum Ksbere, jurvjursnä« »äürmet.
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gehen. Der Vicsrius Aeversli« eines Bischofs hat sie,

sofern sie ihm besonders übertragen oder der Bischof ab,

«esend ist (t9); dem Kapitel steht sie bei erledigtem bi

schöflichen Sitz zu <20), jedoch nach einer Verfügung der

Tridentinischen Synode, innerhalb des ersten Jahrs von

der Erledigung an gerechnet, nur, wenn ein Cleriker we

gen Erwerbung einer Pfründe, welche eine gewisse Weihe

erfordert, oder wegen einer bereits erworbenen Pfründe,

welche die Priesterweihe in einem Jahre erfordert, in die

Nothwendigkeit versetzt ist, ordinirt zu werden (21).

Ausserdem wird das Recht, Dimissorialen zu ertheilen,

als ein päpstliches Reservatrecht bettachtet; von derRdmi-

schen Curie selbst wird es aber anerkannt, daß auch i»

diesem Falle der Ordinandus dem Ordinirenden ein Zeug-

niß seines Ordinarius über seine Tüchtigkeit vorlegen

müsse (22). Den niederen Prälaten ohne bischöfliche Iuris-

diction, namentlich den Oberen der Regularen, gestatteten

(19) Csp. z., 6e temporidu» OrLInst. in Vit« (l, y).

(10) Ebendaselbst. ^ , ' '

(l>) 8eK. 7- «SP. 10. , a« rokorm. Mit dem Zusatz: 5!

,e«u, Lst, Ospitulum e«ntrsveniell8, Leeles!!l8lieo »uk.

javest ivter>iict« . et »ic orciinsti, »i in mivorilius oräi^

viku« e«n»tituti tuerlnt, null« Privileg!« cleriesli, z>rse.

«ertlm in crimioslibu» ßsuclesnt; in inssoridus ver«, sd

«ocutions oräinum , sä Keneplseituin tuturi krselsli 8int

ipso jure ,u,oen!!<

(11) Elne Deklaration der congregstio intei-vr. Oon«, ?r!^

6evt. hierüber hat v»v e,xen a. «. O. Osp. 2. §. Zö.

I. 31
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ehedem päpstliche Privilegien häusig (2Z), ihren Unter ge«

denen llterss 6imi»««ri»Ies zu ertheilen; die Tridenrinische

Synode meist sie aber mit Aufhebung dieser Privilegien

wenigstens unbedingt an den Bischof, in dessen Dioces das

Institut sich befindet (24), und sichert dadurch gehörige

Prüfung.

Da die Competenz eines fremden Bischofs nur durch

die Dimissorialen begründet wird, so wird auch nur der

kompetent, welcher darin genannt ist, und nur in Bezie«

hung auf den 0r6«, für welchen sie ertheilt werden.

Allgemeine Felge der Inkompetenz deö Ordinirenden

ist, daß der Ordinirre seinen Oräo auszuüben nicht berech

tigt ist; der Ordinirende wird von dem Recht zu ordini-

ren suspendirt (25).

Die Ausübung der bischöflichen Jurisdiction ist über,

(tZ) Erwähnt in dem Lsp. z., cke tempor. oräio. i» VIto.

(24) Sek. 23. c»p. 10.: Ukber die Anwendung dieser, bei dem

jetzigen Stand der Dinge weniger als sonst wichtigen Be,

sttmmung, s. vsn Lspvn a. a. O. Lsp. 2. §. Zd. u. f. An

ders war das Verhältniß der Aebte , welche in einem District

eine wahre jurisäicti« ljuasi opiscopstts hatten, und mit

hin zu keiner Diöces gehörten. Sie konnten ihren Säcular,

geistlichen Dimissorialen auf jeden Bischof geben.

(2Z) Lonc Iriäent. Svss. 14. Lsp. 2. Ve rekorm. : Ovo-

tra fseiells sk eiereit!« r«ntisicslium per sunum, tsliter

vero z>rom«t> sd vreeutivlle Uräinum sie suieeptorum,

«lonee »uo krselst« visum kuerit, ip,o jure gint su5peo5i.

Doch geht dieß zunächst auf die Tltularbifchöfe. Vergl. c,p.

,. 2., ä« tempor. «räin.! und die Glosse zu der letzteren

Stelle.' " ' " - ^

.k
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Haupt dem Aufsichtsrecht des Staats unterworfen (25- >,

mithin auch die des Rechts, bestimmte Personen zu ordi-

niren. Diefemnach kann das Letztere, wenn gleich die Be

rechtigung an sich aus dem 0r<!« entspringt, und in der

katholischen Kirche für eine den Bischöfen nach göttlichem

Recht anvertraute Gewalt gehalten wird, an jede Bestim

mung gebunden werden, die sich aus jenem Aufsichtsrecht

rechtfertigen läßt (26). ...

Ausser Zweifel ist in dieser Beziehung die Befugniß

. des Staats, den Landesunterthanen zu untersagen, sich

ohne dessen besondere Genehmigung die OnLoes von aus

wärtigen Bischöfen ertheilen zu lassen, welche an die Ge

setze des Staats überhaupt nicht gebunden sind (27). Für

(z5") Ueber den Grund und den Umfang dieses Aufsichtsrechts

s. daS vierte Kapitel diefcs Slbschnitts,' wo die hier aufge«

stellten Grundsätze ihre Rechtfertigung finde«.

(!b) Das Trioentinische Concilium (8ols. 2Z. «»».7., äe

ersment« orZinis) verwirft zwar die Meinung : «räinv«

«K ip«>, (Lpiseonis) e«Il«t«H, »ins popul! vel pvtests.

ti» »eeulsris consengu gut voestion« irritos vsse.

CS ist aber leicht einzusehen, daß Bestimmungen, welche die

Erwerbung der Weihen von den hierarchischen Oberen an

die vom Staat festgesetzten Bedingungen knüpfen , wenn mit

ihnen das Recht verbunden se?n soll, im Staat davon Ge

brauch zu machen, die hierarchische Gewalt in ihrer religiö

sen Bedeutung nicht beeinträchtigen, und mithin auch Nie

mandes Glaubens- und Gewissensfreiheit beschränken, durch

welche die Glänzen der Staatsgeseggebung allein bestimmt

werden können. '"' "" ' ' - '

<«?> Sin Betspiel hierzu enthält das Preu ß.Landr. H,l.z. rit.

zz . .
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die Bestimmungen über daö Ordinationsrecht der Kirchm«

oberen, welche dem Staat selbst angehören, kann das lei

tende Princip nur seyn, daß der Staat sich gegen die An

nahme untüchtiger Geistlichen sicher zu stellen berechtigt

sey, rvornach sich jene vornehmlich auf das Verfahren bei

der Prüfung der Ordinanden beziehen müssen. Da jedoch

die Möglichkeit, die Tüchtigkeit des OrdinanduS vollständig

zu beurtheilen , mit den Gründen der Competenz zur Ordi,

natiou in der engsten Verbindung steht, so läßt sich nicht

bezweifeln, daß auch diese durch die Staatsgesetzgebung

genauer bestimmt werden, und die sehr zweckmäßigen Ver

ordnungen des Tridentinischeu Conciliums vervollständigt

werden können.

IV. Eigenschaften des OrdinanduS.

van Lgpen, «. «. O. ?!t lo.

Unfähig, ordinirt zu werden, sind nur Weiber und Un,

getaufte; die Handlung wäre bei ihnen unwürksam (1).

Die bestimmtenEigenschaften der Person, welche

gefordert werden, gründen sich in ihrem Ursprung auf den

Ausspruch des Apostels , wer würdig geachtet werden solle^

zum Bischöfe oder Diaconus bestellt zu werden (2) ; durch

spätere Kirchengesetze sind sie näher bestimmt, zum Theil

. >. .11 „.,7 , : .

. i > » >

(1) 2Y. vist. 2Z> Lsp. 8.: ä« eonvers!«ne eovjußstor.

(Z , Z2.). L«p. I. Z. ve presk^tero von dsptiislo. (Z, 4Z).

(2) l lim. III. Iit.1.
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auch die ältere Lehre verunstaltet worden. Nach dem Aus-

druck der ältesten Kirchengesetze, daß „der Canon" die

ausschließe, welchen jene Eigenschaften fehlen, hat die spä

tere Zeit den Ausdruck Irregularität, irrygulari», für

den Mangel derselben gebildet, Her seit dem 12ten Jahr

hundert gebraucht wird, und technisch geworden ist. Cano

nisches Impediment drückt eher aus, daß sie zunächst auf

Kirchengesetzen beruhen.

Alle canonischen Impediment« werden auf zwei Arten

zurückgeführt. Sie entspringen entweder aus einem Defect,

oder aus einem Vergehen. In Beziehung auf die letztere

Gattung hat die veränderte Bedeutung das 0r6» und die

schlaffe Disciplin der späteren Zeit den Grundsätzen deS

alteren Kirchenrechts eine ganz veränderte Gestalt gegeben.

H. Irregularität aus einem Defect. Dahin gehört

l) Der Mangel des Alters, welches der 0rä» erfor

dert. Für die niederen Weihe» ist kein bestimmtes Alter

vorgeschrieben (2-). Nach der neueren Gesetzgebung (3)

erfordert der Subdiaconat das zwei und zwanzigste, der

(2') Die Tonsur kann nach dem t^x. uU. «lo «empoq, »räin.

in VIu, (l,9) nach vollendetem siebenten Jahre elthellt wer.

den, seht aber nach 6»no. 1>,H. 8«c«. 23- L«i>. 4>, 6«

i-ofoi-m. die Firmelung voraus. Hierdurch entstehen indirect

Bedingungen für die Erwerbung der niederen Weihen, welche

gewöhnlich gleich mit der Tonsur erthcilt werden.

(3) Ueber die ältere s. t)»n. 5. VI«. 28. 6»». 1. 4. 5. 6. VIn.

77. doi». 3,: äe »etat« et «zualit. p«eü<:ienäor. in l)!em.

<!. ü).
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Diaconat daS drei und zwanzigste, der Presbyter« das

fünf und zwanzigste Jahr (4), welches die Praxis von

dem Antritt desselben versteht. Zur Erwerbung der bischöf

lichen Würde gehört schon nach älteren Kirchengesetzen das

zurückgelegte dreißigste Jahr (5). ,

" ' 2) „veieotus svientiav." Selbst nach den neuesten,

allgemeinen Kirchengesetzen, welche diesen Gegenstand be

rühren, ist eine eigentliche Prüfung nur vor der Erthei-

lung der Priesterweihe erforderlich (6). Jene sind indessen

nur die Grundlage der allenthalben durch bischöfliche Ver

ordnungen oder Staatsgesetze (7) aufgestellten, genaueren

Bestimmungen. ^ >. "

... ...

(4) Oonoil. rrickent. Sets. lZ. Osx. 12.: äo reforo,.

(5) c«p. 7. X., cke eiset. (l,6).

(K) Luno. Irickont. 8els. 2Z. Lsp.4,: ?rims tonsurs noo

initientur, hui 8sersmentnm vovnrmstiunis non «usce-

periot, et Lüei ru6iinents eckool! noo kuerint, ^ui^ue

legere et soribere »eseisnt — . Osv. 5>: minore« or-

lline» vromovenäi boniim s ksrocko et s msgistr« scko-

Ise, in Hus ecluesvtur, testimooium KsKesnt. Lsp. n.:

Alinore» «reines i!s, ^u! »sltem Istinsiv livgusm inteUi.

gsnt — conkersntur. — ' Lsp. lZ.: 8udckigcoiii et Oiseoni

orNnvntur, dsbentei bonum testimoniuin st in ininori»

bus «räiniklls jsm probst!, so literis et i!s, rsuse sck or.

ckinem eiereevcluin nertinent, instrueti. Lsp. 14. : <^ui —

sä kreskvlerstus orclinvni ss«u»iuntur, — tliügvotl

eismine prseeeckeote, idonei comprokentur.

(7) Der Gesichtspunkt ist oben S. 484 anqegeben. Ueber die

Sesterretchischen Gesetze vergl. 8suter. a. a. O. r. Z-

j. ZLü. Note 6.
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5) „vekectus vstsliuin". Die uneheliche Geburt ist

erst zu einem kanonischen Hinderniß der Ordination ge

macht worden, seitdem nach der Einführung deS CdlibatS

die Geistlichen ihre unehelichen Kinder zu den Kirchenäm-

tern vorzugsweise zu befördern suchten (8). Vollständig

wird dieses Hinderniß durch Legitimation, unvollständig

durch die ?rokessio religiös» gehoben, indem die letztere

ohne besondere papstliche Dispensation zur Erwerbung ei

ner Dignität nicht fähig macht (9).

4) „velevtus corporis". Aie Kirchengesetze schließen

die aus, welche sich selbst verstümmelt haben (IS), und

betrachten andere körperliche Mangel als ein canonischeS

Jmpedimcnt, sofern sie der Ausübung eines Kirchenamtes

hinderlich sind, wohin aber auch gehört, wenn sie ein Aerger,

niß geben können. Bei alleir nicht verschuldeten Mängeln

ist es daher der BeuxtheillMZ des Bischofs überlassen, ob

er in der einen oder in der anderen Beziehung für ein

Jmpediment gelten könne <lt).

(3) Vergl. vsn Lspon, jus ecol. liniv. ?. !. Vit. IS.

Lsx. Z.

(9) ?!t. veer. 6s Kliis ?rosd?tsror. (I , >?).

(10) Der Gesichtspunkt ist hier aber nicht die Unfähigkeit zum

Kirchendtenst, sondern das unmoralische der Handlung. Je

ner erglebt sich schon aus Loncil, Mcsen. Lsn. I.: die Lehre

der Neueren von den Folgen der Castration findet man aus

führlich bei kivisss«,tu«I, ju, cso. lit. 2». §. Z«.

(11) ?it. Over. I>« rorpore vitisti«. (I, 10). Bergl. van

Ü5P,N, a. a. O. ^»p. i.



46S B.III. Abschn.I. Katholische Kirche.

ö) „velevtus plense libertstis". Tie Unfreiheit der

Person war seit den ältesten Zeiten ein kanonisches Im-

pediment, das aber durch die Freilassung gehoben wurde (12).

Unter den Gesichtspunkt der Irregularität auS dem ähn

lichen Grunde anderer Verpflichtungen stellte man schon

im vierten Jahrhundert die Obliegenheit einer Person, über

verwaltete, weltliche Geschäfte Rechnung abzulegen (1Z),

und hielt späterhin Ehemanner nicht für berechtigt, ohne

Zustimmung der Ehefrau ordinirt zu werden (14).

6) „vstevtu» L6«i s»ti« probstse". Schon die öl»

teste Kirche ließ Neubekehxte nicht sofort zu Kirchenäm,

lern (15).

7) „veleotug «x big«»«»". Nach dem Ausspruch

des Apostels, daß ein Bischof eines WeibeS Mann seyn

solle (16), wurde es csnou, daß, wer die zweite Ehe einge»

gangen habe (vere blK»mus), nicht ordinirt werden dürfe (17).

Die spatere Disciplin erfand auch eine biß»nu» üttsrpret»»

tiv», welche durch die Ehe mir einer Wittwe oder Ge

schwächten entsteht; selbst die Ehe, welche ein Geistlicher

(12) Osn. L,p«»t. Lsn. 8l- vis>. 64. lit. Verr. üs »ervi,

00» «rüin. (1, >8).

(lZ) Lso, z. vis, S4.

l>4) Da sie nach der späteren Dksclvlin in Enthaltsamkeit leben

sollten. L«P. 5. 6. X. 6« co»ver8i«ns conjugstor. (Z, Z2).

(15) I rlm. III. , 6. Lsn. 1. vis,. Z7.

(16) l?im. III., l. ?it.I., 6.

(17) Lsn. ^post. 16. 17. Lsll. l. 1. VI«. ZZ.
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der höheren Weihen schließt, obwohl sie nichtig ist, wird

aus dem Gesichtspunkt der biK^miä (bigamm »imilitucki-

uäria) betrachtet, und aus dieser die Irregularität herge«

leitet,. welche die Ausübung des vräo und das Aufsteigen

zn höheren Weihen hindert (1S>. .

^ „DeKotus pvrieetss leuitätis". Die Theilnahme

an der Verurth eilung eines Verbrechers zu Leibes

oder Lebensstrafen, wohin aber keineswegs das Zeugniß

gerechnet werden kann (19), sondern ausser dem Richter«

amt nur Anklage und Denunciatjon, wo sie freiwillig ist (20);

fiz) sZsn. y. v!»5» ?it. v«or. 6s digsmi« ovo oräln.

(I, 21). Vergl. vsu Lspen a. a. O. 6sp. 2.

(>9) Oesterrelchische Gesetze In Beziehung auf die Verpflich

tung der Geistlichen, in solchen Sachen Zeugniß abzulegen,

ohne daß sie die folgende Irregularität zu fürchten haben

sollen, führt an: 8»uler, a.a.O. §. Z3S. Note K. Die

Schriftsteller über das Canonische Recht wollen auf den In,

halt des Zeugnisses sehen; vs» Lsxe«, a.a.O. c«p. 4.

§. 16. u. f. CS liegt aber hierbei der falsche Gesichtspunkt

zum Grunde, als ob in dem Zeugniß eine Anklage ent-

halten sevn könne. Auf die richtigen Grundsätze stützte sich

auch die Praxis in Frankreich.

(20) Bei der Verpflichtung zur Denuneiatlon ist stets der Ge,

sichtspunkt, daß Verschweigen eine Verletzung der Bürger

pflicht wäre. Oder ist der Geistliche überhaupt nicht Bür

ger? Und kann der Staat den Geistlichen nicht wenigstens

durch se ine Gesetze verpflichten, und die Irregularität, wenn

sie auch im canonischen Recht gegründet wäre, aufheben; d«

der Gesichtspunkt bei der Irregularität immer der eines

NachthellS ist, der eine Person in ihren rechtliche«

Verhältnisse» trifft? Selbst vsn Lgxsn, obwohl er die
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Kriegsdienst, und jedes Komicickium voluvtsrium, wenn eS

auch bürgerlich straflos ist (21.).

R. Irregularität, welche aus Vergehen entspringt.

Sie hat das Eigenthümliche, daß sie vor dem Empfang

und nack) dem Empfang der Weihe entstehen kann, wel

ches bei der Irregularität ans einem Defect mir der Fall

ist, wenn der Grund derselben zugleich unter den Gesichts

punkt eines Vergehens oder einer unmoralischen Handlung

gestellt werden kann (22).

Das ältere Kirchenrecht legte den Ausspruch des Apo

stels, ein Bischof solle unsträflich seyn (25), dahin aus,

daß Vergehen oder unmoralische Handlungen an dem Ein

tritt in ein Kirchenamt verhindern, und nach dessen Erwer

bung bedangen, desselben verlustig machen müßten. Dieser

Grundsatz war eine nothwendige Folge des Begriffs vom

0r6u. Auf den Unterschied zwischen einem öffentlich be

kannten und verborgen gebliebenen Vergehen wurde nicht

gesehen; wer, auch ohne zur öffentliche» Strafe gezogen zu

seyn, sich selbst in seinem Gewissen verpflichtet gehalten

Verpflichtung zum Aeugniß beschränkt, glebt dieß zu. A. a.

O. §.2S. , , . ,

(21) Lsn. 4. vis«. 5i. lit. Oeor. 6s Komieillio vvlunt»rio

vvl ««8usli (5, II).

(2!) Wie bei der Verstümmlung seiner selbst, der Nigsmis

similituaiosr!», der Blutschuld.

<2Z) „Irrepi-eKoittiKili," i ?!m. IN., „«ine criminv"
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hatte, öffentliche Buße zu thun (2^i), durfte nicht ordinirt

werden, und, wenn er bereits zum Clerus gehörte, sein

Amt nicht behalten (2S). '

Dem Verfasser der falschen Decretalen verdankte die

Disciplin die Bereicherung mit dem Grundsatz, daß nur,

wer sich öffentlich eines Vergehens schuldig gemacht habe,

auf immer von seinem Orcko ausgeschlossen bleibe; wessen

Vergehen nicht offenkundig geworden aber, nach über

nommener P'onirenz und erhaltener Absolution des Prie

sters zur Verwaltung seines Oräo wieder zugelassen werden

könne (26).

Seit dieser Zeit bildete sich die Lehre von der Irregu

larität aus Vergehen zu ihrer jetzigen Gestalt aus, beson

ders unter dem Einfluß des Grundsatzes, daß die Über

tragung der Gewalt der Weihe von der Uebertragnng eines

Amtes wesentlich verschieden sey.

(24) Vergl. über die damalige Disciplin, welche diesen Grund

satz deutlich macht, oben S. 204. u. f.

(25) Lonc. OsrtK.IV. csn. 64.: Li ?«eii!lelltibus , qus«.

lumvi» »it donu», LIericu« non «rclinetur. lzregorii

AI. Lpist. l,ib. Z. en. 2b. (Lzm. 9. viss. 5o) : kervevit

etisi» Sil »««, Huo>üsm 5seris ordinibus Is^so» vel

p«N poenitentism, vel siilo s6 okkoii sui ministeriuin

revocsri, «zuoä omnin« nrokibvmu», et in Kso r« sscrs-

tissiin! csnones «o»ti sckivunt. ^u! igilur vogt seeeptum

«»«rum «rdinem in peecstum esrnis susrit, «scr«

»rclino its «»regt, »t »ck Ministerium ulteriu» nun sceelist.

Nach Osn. 10. Vi«. 5c>. muß das Amt neu besetzt werden.

l2ü) Lü,. :8. vi«, j«. Verzl. v»nL,v»o, «. a. O Lsp. 6.
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, Die älteren Gesetze hatten zwar einzelne Bergehen als

Gründe der Irregularität ausgezeichnet, nach dem obersten

Princip aber, aus welchem sie überhaupt beurtheilt wurde,

nie versucht, sie vollständig bestimmen zu wollen. Die

neuere Prärie? machte dieß nothwendig, da man eine Be

stimmung haben mußte, wie weit die Nachsicht bei verhör?

gen gebliebenen Vergehen sich erstrecken dürfe , die sich

dann auch auf die öffentlich bekannten ausdehnte. So

wurde es Grundsatz, die Irregularität entspringe überhaupt

nur aus bestimmten/ in den Kirchengesetzcn bezeichneten

Verbrechen (27).

Alle öffentlich bekannt gewordene Vergehen bewürfen

eine Irregularität, sofern sie infamiren (23), Für öf

fentlich bekannt geworden gelten die, über welche eine ge«

sichtliche Untersuchung angestellt worden ist, oder welche

notorisch sind (29). Von den nicht öffentlich bekannt geworde

nen Vergehen sind im canonischen Recht nur einzelne aus

gezeichnet, welche auch, nachdem deßhalb eine Buße über

nommen worden (20), eine Irregularität begründen. Da

li?) Osp. 18. cks sootent. eroommuni«. in Vit« (5, >8): ,,eun»

i<1 n«a »it «ipressum in jure."

(!8) Lsp. 4. »7. X. cke temporib. «rZin. (l, l l). Lso. 56. <Ze

testidug (2, 20). Oso 8?. 6e K. ?. in VI.

(29) Ov. 17. X. 6« tomvor. «reinst, (l, li). Lvn«!I. Iri.

üent. 8els. 24. Osp. ö.

(Zo) Daher der Begriff der JrregularltZt: impecklmontum cs.

»onieum seeevtionsm vrckinum sut eorum usum lliroct«

(im Gegensatz der 8u5pe»»io «b oräino) iinpcllionz, «tism

po,t poenitsntism.
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hin gehört 1) die Wiedertaufe (31); 2) die ViF»nü» «imi»

Iitu6in»ii» (32); 3) die Ausübung des Oräo von einem

Geistlichen, der ercommunicirt oder mit einer anderen Cen-

sur belegt ist (33) ; 4) die Ausübung eines Oräo, zu wel

chem der fungirende Geistliche nicht geweiht ist (35);

5) Todtschlag und Verstümmlung eines Andern oder seiner

selbst (35). -'< '

Jede Irregularität enthält einen Grund, weßhalb die

Drdination dem, welchen sie trifft, versagt werden muß,

und wenn sie nach erworbener Weihe entsteht, der Ordi-

nirte diese nicht ausüben darf, und zu höheren Weihe»»

nicht zugelassen werden soll. Seit der Trennung der Ge<

walt des Orclu vom Kirchenamt macht sie aber des letzte

ren und der damit verbundenen Pfründe an sich nicht

mehr verlustig; der Verlust der letzteren ist eine besondere

Strafe (26). Der Erwerb der Weihe und deren Ausübung

kann nur durch Dispensation gestattet werden. Nach

sz,) <5«n. 65. v:,t. §0.

(32) L»p. 4» 7. X. 6«! b!ß«n». unn «rülNÄllcüs (i, Hl). ..!

(33) 62p. 10. X. 6e elei-ico eiconim. (z, 27). (!»P. l. Üt,

«ent. et re juclie. in VI. (2, 14). Lop. L., 20. cle «eut. ei.

eommunie. (5, ll).

(34) 6»z>. I. l. v« elerleo non orcl!n2to inlniztl'snte (5,28)«

(35) L211 4 »ecz. v!»t. zZ. L»p. lo. ll. ä« nomielcllo (5, 12).

Oap.un. onä. in Clem. (5, 4). l^on«!. Irill. selg. ,4. Cp.7.

(36) Op. 5. X. ne elerioi ^el niot,. »ee^liriliuz nezot. ,«

immi5<:e>uit (3, 5o). L»?. lo. äe ei<:e«,ib. ^«olKtoi-. (5,3l).
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der bestehenden Disciplin in Rücksicht des Dispensationsl

rechts (Z7) gehört diese in der Regel zu den päpstlichen

Reservatrechten. De« Bischöfen steht sie jedoch Behufs

der Erwerbung der niederen Weihen, in Hinsicht des 6e-

fectu» natälium (Z8), überhaupt in Hinsicht der biiziuni»

»imilituäinsri» (29), des Komivickium «ulposum (40)^ und

aller 6eliota ovcult» mit Ausnahme des K«mici6ium äolo-

»um (^l.) M. Bei der Irregularität, die aus öffentlich be

kannt gewordenen Verbrechen entsteht, laßt sich eine kirch

liche Dispensation ohne Zustimmung des Staats mit den

heutigen Gränzen der geistlichen GerichtbarKir nicht ver

einigen.^ , , .'..k z > .,- .,-

V. Titel der Ordinatlon. . .

Die Veränderungen, welche mit der alten Regel: »s

«zuis «räinetur sine titul« , vorgegangen sind , gründen sich

zunächst auf die Entstehung det' Kirchenbenefieien. ' Im

Sinn der Chalcedonischen Synode war eine absolute Ordi

nation, oder ohne Tirel, die, bei welcher der Ordinirre

in gar keine Verbindung mit einer bestimmten Kirche oder

(Z7) S. das vierte Buch.' " ' '

(38) Li,?. I. äs «Iiis Prester, in VI (i, n).

(Z9) Lsp. 4. X. S« oleri«. «««jus. (Z, Z).

(40) Oonc. ??riäellt. 8e5s. 14.

(41) von«. 1'riäent. Sek,. 24. Lsp. 6. Die Praris erstreckt

dieß auch auf die Irregularität er äesecl« , sofern sie unter

dem Gesichtspunkt einer unmoralischen Handlung gestellt »er«

den kann, und nicht öffentlich bekannt ist.
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einem andern geistlichen Institut treten sollte (j). Die

Verbindung , welche durch einen Titel im damaligen Sinn

begründet wurde, bestand in der Eintragung des Ordinir-

ten in das Verzeichniß der bei dieser Kirche angestellten

Geistlichen, und diese bezeichnete der Ausdruck „intitu-

lirt" (2). Der Unterhalt eineö solchen Geistlichen war

durch die Verpflichtung des Bischofs begründet, aus dem

gesammten Kirchengut den Clerus zu unterhalten (Z). Seit

dem die Kircheugüter fast durchaus mit bestimmten einzel

nen Kirchenämtern als Veneficien verbunden wurden (4),

konnte nach dem Geist der Bestimmungen der Chalcedoni-

schcn Synode nur ein solches Beneficium die Stelle eincS

1'itulu» vertreten, weil eine Kirche jetzt eigentlich nur so

viel Kirchenbeamte haben konnte, als sie Veneficien zu ver

leihen im Stande war ; wenn man aber blos auf die Worte

ves alten Canons sah, geschah der Bestimmung desselben

Genüge, wenn der Geistliche einer bestimmten Kirche zuge-

I .. ' - ,' . ".' . . ; . , , ..

sl) Osn. 6. Neminem sdsoluts «räinsri, nee presdvterum,

nee öiseonum, oee yuemlidet «mnino eorum, o^ii sunt in

«r<i!ns «eelesiastic«, vis! »veeisliter in Lecles!» civitatis,

sut viel, gut Hlsrtvrio vel IVlonssterio is, (zui or(iinsn<Z„,

est, prsedieetur. Los sutem, qui sdsolutv orüiosntlir,

decrevit sscra svnvllu, irritgm KsKerv ejusniodi «r<lins.

tivnem : et nus^usin posse «versri, sd injnrism ejus, rzui

vrllik,»v>d<

(2) S. dle Glosse zu Lsp. 54. Ss eleetione 6.) zu dem

Worte: ivtiwlstum. ..!...

<Z) S. meine Rechtsgeschichte, B. l. §. HZi ' '

(4) Vergl. oben ß. >q4> , ^
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theilr und in sofern inritulirt wurde, ob er gleich kein Be«

neficium erhielt. Ordinationen dieser Art wurden ohne Zwei

fel in der Zeit üblich , wo noch nicht alle Kirchengürer zu

Beneficien gemacht waren, sondern es nur hie und da vor

kam, daß den Geistlichen bestimmte Güter ihrer Kirche

zum Genuß angewiesen wurden, welches man schon im

sechsten Jahrhundert findet (5) ; und sie konnten in sofern,

selbst im wahren Sinn der Chalcedonischen Synode, ge,

rechtfertigt werden, als der Bischof auö anderen Gütern

dieser Kirche, oder auö der Masse des gesammten Kirchen-

guts seiner Didceö, das seiner Verfügung unterworfen war,

immer noch Mittel behielt, einem Geistlichen, der keinen

Vilnius cum KeneLcio hatte, seinen Unterhalt zu reichen.

Nimmt man an, daß es bis in daö I2te Jahrhundett noch

immer Gebrauch blieb, einen Geistlichen, wenn er auch

nicht gleich ein Beneficium erhielt, wenigstens immer für

eine bestimmte Kirche, nehmlich die Kathedralkirche zu or«

diniren, so erklärt sich hieraus sehr leicht, daß P. Alexan

der lll. diese Ordination für rechtmäßig hielt, und nur auS

den bestehenden Kirchengesetzen die Folgerung zog, daß der

Bischof den Ordinirten unterhalten müsse, bis er ihm ein

Beneficium gebe (6). Der Unterhalt war nach dem bezeich

neten

(5) Oov«II. ^urelZsu. s.5li. Osn. zZ. S. meine Rech ts-

gesch. a. a. O. Note 6. , . ....

(6) Lsp. 4. X. 6e prsekenäig (Z, 5)t LpigeopuS, »i sii^uom

»inv certo titulo, kls <zu« veeosssris vilse percipist, ia

«lisconum vel z>re8b)leruin «rclinsverit, tsmäiu «i «eee».

ösris sudminiztret, üonee ill slilzas occlonis vi ««»veiiion'
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neten Gesichtspunkt eine Last, die auf dem gesammten Kir

chengut der Didces haftete. Es gab keine Ordination, die

nicht in Beziehung auf den würklichen Kirchendienst in der

DibceS geschah. . . ^ „ '

Indem aber Alerander IN. den Bischof zugleich von

dieser Verpflichtung freisprach, wenn der Ordinirte hinrei

chendes eigenes Vermögen habe, gab er die Veranlassung,

daß Ordinationen bloö auf das eigene Vermögen des l)r-

öinan<!us üblich wurden, bei welchen man diesen gar keiner

bestimmten Kirche zutheilte. Diesen Fortschritt des Jnstis

tuts nimmt man in zwei Constitutionen P. Jnnocenz III.

wahr, auf welche daher auch die spatere Lehre vom Titel

zunächst gestützt wird.

In der ersten (7) erklärt er den Nachfolger eines

Bischofs für verbunden, einem Subdiaconus, den sein Vors

ganger ordinirt hatte, den ndthigen Unterhalt zu reichen,

bis er ihm ein dazu hinlängliches Beneficium verleihen

könne ; in der zweiten (8) erklärt er das eigene Vermögen

eines clerici» minorum or6!num, der noch kein Benesicinm

erlangt habe, für hinreichend, ihn zu den höheren Wei,

hen zu befördern.

Durch diese Gesetzgebung wurden absolute Ordination

neu ini eigentlichen Sinn des Worts erst möglich, d. h.

tii» st!pe»ä!s militiss clerieaüs sssignetz nigi tsÜ8 «rclins.

tu, ,1« sus vel pstorns Köre^itsrv subsiclium vilao po«>it

nsbers.

s?) Lsp. lS. X. «oä.

(8) X. e«^.

I. Z2
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Ordinationen, welche den Clcriker in keine Verbindung mit

irgend einer Kirche brachten, und auch den Bischof nicht

mit dem Unterhalt desselben belasteten. Auf die Verordnun

gen Jnnocenz III. wurde nchmlich folgende Lehre gestützt:

1) Einen 1'itulu« hat der, welcher bei einer Kirche ein

VeneLcinm hat. Man kann daher sowohl auf ein LeneL-

cium, das man schon als clericus miuorum oräioum erhal

ten hat, höhere Weihen erlangen, als ordinirt werden,

um ein bestimmtes Leneiicium zu erhalten, auf welches die

Ordination gerichtet ist. Wer vom Bischof nicht auf

ein Beneficium ordinirt wird, muß von der bischöfli

chen Kirche so lange seinen Unterhalt empfangen, bis ihm

der Bischof ein hierzu hinlängliches Beneficium ertheilt. Es

wird also in der Regel jeder, der höhere Weihen (s. Nro. 3)

erhält, als der bischöflichen Kirche im alten Sinn des Worts

ntitulirt betrachtet, bis er von dem Bischof im neueren

Sinn des Worts, d. h. durch ein Beneficinm, intirulirt

wird. Nur unter dieser Voraussetzung erklärt es sich, wie

auch der Nachfolger eines Bischofs gehalten seyn kann,

den, welcher von seinem Vorgänger ordinirt ist, zu provi-

diren oder zu alimentiren ; die Verpflichtung kann hiernach

nicht aus einem widerrechtlichen Gebrauch des Ordinations-

rechtS entspringen (L-).

(8') Die Glosse zu dem Osp. 1 6. sucht es zwar anders zu er

klären, indem sie die Verpflichtung als «r ckelieto entsprin

gend betrachtet; aber die Argumentation ist so schwach, daß

sie die im Tert gegebene Erklärung eben durch ihre Unhalr-

barkeit bestärkt.
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2) Die Susteiitatiolispflicht fallt weg, wenn der Bi

schof auf das eigene Vermögen des Oräinanckus ordinirt

hat, und das ?«trim«uium bildet einen besonderen titulus

oröinstionis, auf welchen der Bischof eben so gut, als auf

den I'itulus beneLcü ordiniren kann (9). Der Ordinirte hat

dann auch kein Recht, die Verleihung eines Leneiioü zu

verlangen; nur subsidiarisch kann er, wenn er höhere Or»

6i»e« erhalten hat, Dieß oder Sustentation fordern, weil

er nicht wieder in den Laienstand zurücktreten kann, falls

er sein eigenes Vermögen verlöre (10). Da diese Grund

sätze mir dem Canon der Chalcedonischen Synode geradezu

in Widerspruch stehen, indem der, welcher auf den 1'itulug

pätrimonü ordinirt wird, mit gar keiner Kirche in Verbin«

dung tritt, fo hob Jnnocenz III. jenen auch ausdrücklich

auf. Die absolute Ordination soll nicht mehr irrita seyn (11).

so) D!e Glosse zu «2sp. ,z. vit. : Lt intelligitur «räinstus sä

titulum sui pstrimonii. üsots, c^uoä yuis potest oräinsri

sä titulum sui pstrimonii.

(lo) Die Glosse a. ä. O. ! llsdsnt ißitur ist, Patrimonium

pro titul« — »ee äebsnt sd spiscop« denekoium pvtero,

ex <suo tsli m«ä« ivtitulst' sunt — »eä c^uiä si pstrimo»

nium — periret — äomioicslis ipisosti« vonsuvvit essoz

tsmen sgtis viäetur, ^uoä episeopus ckedost vis proviäers

in KenoKeio eeeivsigstico : huig, cum isti sä seeulum roäi»

re n«n possint, reäunäsret in «pproorium «räinis eis»

ricslis. ^,

sll) Osp. 16. «it.! l,i«>t gutem >>rseäo<:sssores »ostr! vräi.

ostiones eorum, <^ui sine e«rto titulo promovontur, in in»

juris» oräinsntium irril.is «sse voluerint «t ins^e», no«

tsincn Iienißniu» .izere eupisntes, t^?m äiu pt^r oräioSt«.

'" '32..
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Er erklärt dieß zwar nicht in Beziehung auf die Ordination

Kraft des l'ltulus patrimonü, sondern in Beziehung auf

eine Ordination , welche den Bischof zur Verleihung einer

Pfründe verpflichtet; dieß verdeckt indessen nur die Be

deutung , welche eigentlich seine Gesetzgebung haben sollte.

Denn bei der Nothwendigkeit der Voraussetzung, daß ein

solcher Geistlicher in der Thal der bischöflichen Kirche inti-

tulirt sey, wäre die Aufhebung jenes alten Canons nicht

nothwendig gewesen, so wenig sie Alexander III. für noth-

wendig gehalten hatte ; jene Bestimmung geht also ohnge-

achtcr jener Wendung auf den 1'itull» p»triin««ii, der nach

der Chalcedonischen Synode nicht hingereicht Härte, der

Ordinatiot, Würksamkeit zu verschaffen. Die Glosse

erklärt die Bestimmung nach der neueren Bedeutung des

Orä« (12), wornach Jnnocenz III verordnet hätte, daß der

absolute Ordinirre von seiner Weihe Gebrauch machen

dürfe. > , , ^ :.

Z) Bei den Oräioe, miüores wird auf einen l'ltulus

im Sinn der neueren Disciplin nicht gesehen. Ausdrücklich

ist Dieß zwar nicht gesagt; die Praxis hat es aber rheils

daraus gefolgert, daß die Bestimmungen Alexanders III.

und Innozenz Hl. nur auf den 1'ituKis bei den höheren

Weihen gehen, theils darauf gestützt, daß der lZIericus

reg vsl successore» eorum proviöeri volumu» «rcHnstis,

llooee zivr «os eccl«8isst!cs bovokois covseizuslitur.

(i!) Kie Glosse zu dem Worte irrits» in der vorstehenden

Slellc: guosä eierutionei», uon <^u«s^ vvritstvm , «luis
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Nlinorum orllinum jeden Augenblick in den Laiensiand zu

rückkehren kann, und mithin mit der Kirche nicht in engere

Verbindung tritt (12).. '

4) Die Regulargeistlichkeit hatte im Sinn der Chalce-

donischen Synode immer einen Titel, der von dem Titel

der Seculargeistlichen dem Wesen nach nicht verschieden war,

weil sie einem Kloster angehörte. Seitdem aber l'itulu« den

hinreichenden Unterhalt bezeichnete, nannte man den Titel,

auf welchen ein Reguläre ordinirt wurde, den l'itulu« pro-

leszioni» relizio»»«, und verstand darunter die Sustenta-

tion, die jeder Reguläre von seinem Kloster erhält, indem

dieses stets, die Verpflichtung hat, ihn zu ernähren. In

Beziehung auf die Bettclorden, die zunächst von Almosen

leben, nannte man ihn den l'itulu« paupertali».

Die Folge dieser Gesetzgebung war, daß der Bischof

das Recht erlangte, seine und andere Didcesen svergl. S. 57«

u. f.) mit Geistlichen zn überfüllen, ohne sich und seine Kirche

mit ihrem Untcrhalr zu belasten, wenn er sich nur vorsah.

Niemanden zu ordiniren, der nicht wenigstens eigenes ver

mögen zu haben vorgab. In der Hoffnung, durch die

vielen gestifteten Messen mittelst der Meßstipendien Unter

halt zu finden, bis sie zu einem Benesicium gelangen könn

te», drängten sich viel mehr Personen in den Priesierstand,

als das Bedürfnis; der Kirche erforderte. Der Zutritt dazu

wurde ihm« nrch mehr erleichtert, da die Praris, auf den

l3) Ne !klon»tu«>I, jli« c»n. univ. !>id. >. Lit. ll. §.3.

Ai-o. 70. Schon die Glosse Note 10. mußte auf diese Ansicht

führen. ..
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eigentlichen Sinn des Vilnius pstrimonü gestützt, noch einen

besonderen Vitulus mens«« s. pensivui« erfand, indem sie

für genügend zur Ordination erklarte, wenn ein Dritter

Caution leistete, für den Unterhalt des Ordinirten zu sor

gen, falls dieser sich ihn zu verschaffen außer Stande

wäre (14).

Die großen Nachtheile dieser gänzlichen Entartung der

Disciplin hat das Trideiuinische Concilium durch Bestim

mungen zu heben gesucht, welche, wenn sie vollständig be

obachtet werden, in der Thar hinreichend sind, den Miß

brauch des bischöflichen Ordinationsrechts, durch absolute

Ordinationen ohne hinreichenden Grund , zu verhindern.

Der 1'irulus benekcü soll, wie es die Natur des Kir

chendienstes mit sich bringt, in der Regel allein eine

Ordination rechtfertigen, und sich auf ein Beneficium grün-

sl4) Reiksenstue!, «. «. O. I^ro. 76.: ?rge<Zict!» tridu»

titulis, juits prsiin, et snliczusm covsuvtuliioein Leims-

»ise et izugruncksin slisruin regivvuin, sclili polest tilu.

lus mvnsse, vi cujus vel princepg territoriaüs , vel civi.

tss n,use<Zam , sut inonssterium per üters» sosv obligst,

prsvstsncki in subsiäium tsli cleric« neoesssris glimeuts ^

o^usndo is prae intirmitste, vel 6eerepils setste, v,vl »lio

essu smplius se Iivneste sustentsre nc^uiveiit, ne »Ii«,

«ruin in opprokriuin orllinis clericslis mcnllicsrv cogstur.

Lt Iiuiusmvlli titulus ex e« potissimiim Iiiseo in psrtikus

usu invsluit, qu!« in porocliiis, prsesortlin smplioribus,

onus est pluribus cleric!« coopersloribus , nvv KvneKc^s

»cle« srel^uvntis existunt, Sil l^use iiäem possvnt «rllinsri z

un<ls Korum ävkectum muniiicentis principum territoris»

lium »eu slisruin communitstum — per eonc«si«no»> ti»

tuli measso supplere gestiedst.
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den, das hinreichenden Lebensunterhalt gewährt (15). Ans

den l'itillus pstrimoiui oder pensiovis soll die Ordination

nur erthcilt werden, sofern dabei zugleich der Zweck' ist,

die für die Dibces zur Verrichtung des Kirchendiensies er^

forderliche Anzahl von Geistlichen zu bestellen (16>. Der!

Grundsalz, daß das eigene Vermögen des Orckiqim^iis an

und für sich zum Titel genüge, der ans dem L»p, 25. So

präekeuäi» hergeleitet wurde, ist damit aufgehoben (17).

Eben daher soll auch stetS dafür gesorgt seyn, daß nach

dem Geist des alten canonischcn Rechts jeder Geistliche mir

einer Kirche oder einem anderen geistlichen Institute in ei

ner Verbindung stehe, die ihn mit wirklichem Kirchendienst

(15) Lels. 21- Osp. Z. äo rolorm.: Ise izuis ävinovps Llori.

eus sseenlsris c^usmvis »Iis» sit iäovsus moribus, s«io»>

tia et sotste, sä ssoros «räines »romvvestur, pisi prius

legitime conslvt, «um Kvnellvium Lcolesisülivuin^ ^uvä

siki sä vietuin Koneste sutlioist, ps«iii«e possiäere. In

Beziehung auf diesen Grundsatz gestattet die Synode , auch

ein zweites Uenetieium simpler zu erwerben, wenn eine^s

nicht hinreicht, hinlänglichen Lebensunterhalt zu verschaffen.

8ess. 24. t^ap 17.

<I6) 80K. 21. Lsp. 2- äs rekorm. : ?strilnon!u,n vor« vel

ponsiovvm «btinentes oräinsri postlise non possint, nisi

illi , t^uos Lvisvopus juäicsverit sssnmvnäos pro n «.

eessitstv, vel oomnioäirste Lcolesisrum »us>

rum, so clu«<zuo prins pvrspeol«, Patrimonium ill«ä, vel

xensionem vere ab eis «Kt'Uvri, talis^ue esse, c^use eis

sä vitsm suslenlanäam sali» s!»t.

(>7) So erklärt die eongrezsk!« Intsrvrewm selbst die vorstec

hende Bestimmung: ?sgnsni sä Lap. 4. X. äs xrsek«^.

cki,: vs» Lspsn, a. «. O. Ls?> ö. §. lZ.
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beschäftigt (j3), und der l'itulus benekcii ist im wahren

Geist der Tndentinischen Synode weniger ein hinreichender

Grund zur Ordination, wenn jenes mit keinen wahren

geistlichen oder kirchlichen Functionen verbunden wird, als

der l'itulus pstrimovii oder pensiunis, wenn ein tüchtiger

und chaugev Geistlicher auf denselben zu bloßen Hülfs«

leistungen bestellt wird (19).

Durch diese Dispositionen ist zugleich der Gesichtspunkt

für die Ausübung der Aufsichtsrechre des Staats gege

ben (20); namentlich erhellt hieraus, welches die Bedeu-

(i8) Hierauf bezieht sich Sols. ?Z. O»p, ,6. : Oum nullu» 6«.

dvst «rckinsri, liui juciici« sui Lpiscorii non s'it utilis, sut

»vccsssriu» »ui» Lcelvsü«, 8. 8)no<lus vvstigiis soxti La.

»öili« «cineiiii Oslcliociononsig inkserenclo stsluit, ut vul.

Iu» in posternm or<lin«tur, c^u! illi Leclosise, gut r>l« I«.

er>, pro eiiju» nocossitato sut utilitste sssuinltur, vor, scl.

»erldsvnr, ubi »ui» fungstur muveriku» , neo incertis vs.

ßvtur ssclikus. <^u«6si locum inconsulto Lviscop« clc5v>

ru«r!t, s! ssvrorurn eiercitium inlvr^lcstur.

<>9) Sehr treffend bemerkt van Espen «. a> O. §. 16 «. 17.

in Beziehung auf die damaligen kirchlichen Verhältnisse, wo

es so viele Beneficien gab , die nichts als Slnecurcn waren,

daß eine Ordination auf diese ohne weitere Rücksicht als auf

die Hinlängllchkcit der Sustentation keine wahre Wollziehung

des Tndentinischen Decrets sey, sondern dazu auch die Un

tersuchung gehöre: »um vräinstu» vi »ui KvnL»<,ii !ts oen.

sekitur Lcclvs!»« sclscriptu», <zuocl ibi convenienter s<I

susin vocslionom mun«ribus Lecle»!sstieii lungetur , »e«

incertis se<!iKu» vagolur. Durch die Seculariscklionen ist

diese Besorgniß indessen meist überflüssig geworden.

<2o) Das Preuß. Landr. Th. 2. Tit. l i. bezeichnet ihn durch

die Bestimmung : die Ordination soll Niemand ertheilt wer



Cap. 2l: .Vom Clericatstand u. deff. Rechten. 505

tung der Aufsicht styn kann, wenn der Staat über Prüfung

und Ordination der Geistlichen, im Einzelnen eine solche

anzuordnen für gut findet (2l). Bei dem gegenwartigen

Zustand des Kirchenguts stießt der Unterhalt der Geistlichen,

welche, ohne ein Veneficium oder ohne eine Vergütung aus

dem der Kirche selbst zur Verwaltung überlassenen Gute zu

erhalten (22), für Hülfsleislungen zur Unterstützung der

Pfarrer bestellt werden, oft aus Fonds, die unmittelbar

unter der Verwaltung des Staats stehen. Bei einem Ver

hältnis? dieser Art kann, auch die Verleihung des l'itulu«

p«n»,'oni« die Aufsicht über^die Ausübung des bischöflichen

Ordinationsrecht erleichtern, und sofern der Staat die Ver-

pflichtug überninzmt, durch -pie Verleihung jenes, Titels

dafür zi, sorgen, daß es gehörig geprüften Candidaten

des geistlichen Standes nicht an Unterstützung fehle, dem

Staat die Verleihung jenes Titels allein vorbehalten wer

den (25). ,.,.,,-

Da die Bedeutung des Titels, ohngeachtet der wohl

tätigen Bestimmungen, durch welche die Tridentinische

Synode die bloße Berücksichtigung des hinreichenden Un-

den, ehe er ein geistliches Amt, welches ihm seinen Unter

halt gewährt, zu übernehmen Gelegenheit hat.

(ll) Die Preußische Instruction für die Consistorien vom I.

i8<7. §. 3. zählt die Aufsicht über die Prüfungen der Candi

daten des geistlichen Standes zu dem ju» circi» güel-«, wel»

ches die Ober-Präsidenten der Provinzen auszuüben haben.

<2l) Wie es bei Vicarlaten oder Manualbeneficien der Fall ist.

t2?) Ein Nadensches Gesetz, in welchem dieß geschehen ist, er

wähnt 8 au toi-, lunlliün. r. 4. §. 403. Note c.
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terhalts untersagt, dennoch immer die bleibt, daß er den

letzteren vollkommen sichern soll, so ist der Geistliche,

der auf den Titel eines Beneficiums ordinirt ist, wenn er

es resigniren will, nachzuweisen verbunden, daß sein Un

terhalt auf andere Weife gesichert sey (24). Eben daher

können auch die Güter, auf welche der Inning pstrimanü

oder pensionis fundirt ist, nicht ohne Einwilligung des Bi

schofs veräußert werden (25); die bürgerliche Würkung ei

ner durch die Gesetze untersagten, mithin nichtigen Ver

äußerung, kann indessen aus dieser Verfügung nur herge

leitet werden, sofern dieses Verbot durch die bürgerlichen

Gesetze bestätigt ist (26)., 1? ,.i .s> -..^ ^

Eine andere Folge der Ordination ohne Titel, als

die der Verpflichtung des Ordinirenden, den Ordinirten nach

den Bestimmungen Alexanders m. und Jmiocenz lll. zu

unterhalten, ist auch in den Dekreten der Tridentinischen

Synode nichr ausgesprochen; nur wer den Bischof durch

falsche Angaben über den von ihm behaupteten Titel ge-

(24) Oone, l'rill. 8els, 21. Oap. 2. c?« rvtorm. : lä voro

benetivium resignare non i>o«it , nisi ksets inentione,

kzuocl all islius donvlieii lituluin s!t promotus, ne<zu« es

rusignstio scliniltslur, v!si constlt«, czuocl sliuiille vivero

poszit, et glilrr ssvls resignst!« null» sit.

A. a. O. ! Oolncr^s sin« licent!» L^>!scoj>i s1!«nsri, gut

vis^iiigui, v«I roinitli nlillatonu« possint, tlonec b«l>«K.

cium ücclosisgtlcum sutkicieo« »int scl«j>ti , vvl sliuo<1s

K.idesnt, »Nll« vi vor« p«88int.

(26) Vergl. van L8P0N a. a. O. Lsp. 6. §. z? u. f.



Cap. 2. Vom Clericatstandu.dess. Rechten. 50?

täuscht hat, ist ip«o ^ure von Her Ausübung seines Oräo

suspendirt (27). >' ""'?,

3» der Tonsur und den niederen Weihen fordert auch

die Tndcntinische Synode keinen Titel, und- nach den

jetzt geltenden Bestimmungen über die Voraussetzungen,

unter welchen sie die Rechte eines ckeicu« verschassen (28),

wäre auch kein Grund vorhanden, sie wenigsicus in dieser

Beziehung an einen solchen zu binden. , ,- s<?.

Es beziehen sich auch die Bestimmungen der Tnden«

tinischen Synode nur auf die Ordination der Weltgeist

lichen (29). In wie weit den Regularen gestattet ist,

nach Willkühr ihre Mitglieder auf der, Ätulu» z,e«,ke»«i«ml»

religio«»« ordiniren zu lnffen, beruht «Wer 'jelzt vornehm

lich auf der Organisation', welche diese Institute in der

neuesten Zeit unter Mitwirkung der Aufsicht des Staats

erhalten haben.

(27) Go werden die Worte der Trldcntlnischen Synvde <8<?l«.

.23. <ü«p. 2. ä« res) erklärt: «nti^uorum oanonum pur.

Nu« «upnr !,!» innuv2nc!u, indem sie nicht auf Herstellung

der Bestimmungen der Challedonlschen Synode/ sondern auf

jene Decretalcn bezogen werden, S. von Lgxen a. a. O.

§> 44 N. f.

(18) tlnlicil. 'r r iZ. 8«!°,. 23. Onz,. z. äo rskorm. S. un

ten den siebenten Absah.

l2y) „6Iorleuz gnoculariz" öle« Note 25.
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»,^l. Verfahren beider Ordination und deren

Formen.

> Da die Tonsur seit dem vierten Jahrhundert zum

geistlichen Decvrum gerechnet wurde (1), und für ein Sym

bol (2) des geistlichen Standes galt, wurde es gebräuch

lich, den Eintritt in diesen durch das erstmalige Ab-

scheel'en deV Haars sprim» «on«,u-») zu bezeichnen (3),

und dieß als eine Vorbereirungscercmonie der Ertheilung

der untersten Weihen noch vorausgehen zu lassen. Sie

wird aber als ein für sich bestehender religiöser Act ^anu»

»ä, »räü,e»> betrachtet, und schon der Tonsurirte zum Cle«

rus gerechnet. Nach heutigem Gebrauch wird sie mit den

niederen Weihen zugleich an einem Tage crtheilt, obwohl

auch diese nach de» Gesetzen mit gewissen „Intersti

tiell" erworben werden sollten (^ ipdem der Bischof

(i) Hergeleitet aus I6ur. n, i< : üsoo ips« n»tur« <1ocet

vu«, Huuä vir ^nillom si 00MÄIN nutrillt, ignonlini» est

Mi? 7 ,, ', 5 ,^ " ' ',', I , ' :, <,^, > ,.)

<2) c»n. 7. c. ,2. <^u. l. (aus Hleronynlüs): cierie! N3M.

lluu sunt reges i. e. so et »lius in virtutibus reß'entez,

et it« in Den regnum nnb«!nt. Lt nne dos!gn2t coron»

ln eH^ile. IIi>ne VornnÄin ^»Kent «n lnstilutione l!om».

n»e ecc1o«I»e in «ignum regni , <^nc>ll in (üiristo elspee.

l»tur. Ansiu ver« c»pitiz est tenz^»ur»lium unlniuin <1e»

nusitio. . ,,. , ,

<3) Daher ist das Ritual, welches bei Ertheilung der Tonsur

beobachtet werden soll, in dem rontiüc»!« Nu«>2nun» über

schrieben.' „cle clerico faeiunclo,"

(^) Can. 2. 3. vist. 77.
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von diesen immer dispensirt. Zwischen dem Aufsteigen von

den niederen Weihen zu den höheren, und von einer der

letzteren zu der anderen, soll wenigstens der Zwischenraum

eines Jahres liegen. Der Bischof, welcher vermöge sei

ner Jurisdiction, nicht durch bloße Dimissorialen, zur Or

dination berechtigt ist, kann aber auch hier dispensiren;

nur sollen zwei oräine» «»cri nie an einem Tage oder

zwei auf einander folgenden ertheilt werden <5>. ,'i

Jeder Ordination soll eine dreifache Prüfung (8cruti-

nium) vorausgehen. Die erste bezieht sich auf eine Ui^

tersuchung im Allgemeinen, ob der 0räin»näu» die zur

Erwerbung der Weihe erforderlichen Eigenschaften besitzt,

und ihm keine canonischen Impedimente entgegenstehen.

Bei der Beförderung zu den höheren Weihen soll dem

Pfarrer (6), oder wem sonst der Bischof Auftrag zu er-

theilen für gut findet, aufgegeben werden, den Namen

des Oräiumiäu« öffentlich in der Kirche bekannt zu macheu,

und das Resultat der Untersuchung, die er zugleich selbst

über Geburts-stand, Alter und Wandel desselben vorzuneh

men hat, -in ein

"Stelle dieser Untersuchung treten jetzt die Zeugnisse der

Lehr-An stalten, in welchen der Aspirant gebildet ist.

<5) «ouell. Lriäent. 8<-l3. 23. 6«?. Il — »4- <l° ro-

toim. C«i». I3»< 15. X. 6« tompuridu« oi-äinalionun»

(6) Vei den niederen Welhen genügt das Zeugniß des Pfar

rers und Schull«brers. , ,

(7) ciunr. Li-iüunl. 8el5. 2H. L«^ 5.». , . ,
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Die zweite liegt dem Bischof oder dessen GeneralvicariuS

ob, und bezieht sich rheils auf die Prüfung der beigebrach

ten Zeugnisse, und die nähere Ermittlung einzelner Ver,

hältnisse, zu welchen diese Veranlassung geben können,

rheils auf die Prüfung der Kenntnisse des dräinsu<Zus, die

mit Zuziehung anderer unterrichteter Personen geschehen

soll (8). Nach den bereits entwickelten Grundsätzen über

die dem Staat bei der Ausübung deS OrdinationörechtS

zustehende Aufficht, läßt sich dessen Recht, die von dem

Bischof über die Einrichtung einer solchen Prüfung gege

benen Vorschriften seiner Bestätigung zu unterwerfen, und

für die Befolgung derselben in jedem einzelnen Falle zu

sorgen, nicht in Zweifel ziehen. DaS dritte Sorutüuum

ist eine bloße Form; es besteht in dem Zeugnis), welches

der Assistent des Ordinirenden , auf dessen Frage bei der

Ordination selbst, in vorgeschriebenen Worten über die

Würdigkeit des dräiosuöus ertheilt (9).. ^ ..

Jede Ordination kann nur in der eigenen Dibces deS

Bischofs, in der eines Anderen nur mit 'dessen ausdrück

licher Erlaubniß (10) geschehen. Die Oräuies wiuores

(8) c!sn. S. v!»t. 24. OonoÜ. Vriäeot. Sek,. tZ. Osp. 7.

öe retorni. : Lpiscopus gutem »scvräotidus et «Iiis pru.

üentidu» viris, peritis ä'iviose legi»«»« in Leelvsisstie!«

ssnct!on!bus eiereitstis, sibi ssoilis, ortlinsnllorum zenus,

persovam , setatem, institutionem , mores, üoctriosm et

Lclom Ailigenter investiget et eismivvt.

(y) Osv. »nie. clo scrutini« in oräinv ksoieoä«. (l, ll).

(10) «one. ?rick. S^k,. 6. «sp. S.' ' ' . . . '
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können auch ausserhalb der Kirche ertheilt werden, nicht

aber die höheren ; die Weihe soll in der Regel in der Ca-

thedralkirche geschehen (11). Die Tonsur kann jeden Tag

und zu jeder Zeit, die niederen Weihen können an jedem

Sonn- oder Festtag (12), die höheren Weihen nur an be

stimmten Tagen (1Z) und unter der Messe errheilt werden.

Durch papstliches Indult können die Bischöfe aber das

Recht erlangen, die Weihe auch au jedem Tage, auf wel

chen ein doppeltes Fest fällt, vorzunehmen, und besitzen

dasselbe gewöhnlich, vermöge der sogenannten Quinquen-

nalen (14). Die Form der Ordination ist bei jeder Stufe

das 0r«Io verschieden; bei allen richtet sie sich, wie die

Ausübung aller Pontificalien, nach dem Ritual der Rö

mischen Kirche (?«utiLca!e Romanum),

VII. Würkungen der Ordination.

Die Ordination bewürkt in Beziehung auf alle Stu

fen der Weihen die Fähigkeit, die Functionen, welche

(n) Lonv. 1?rZ<l. Sei's. 2Z. Osp. 8. äo retorm.

(ü) Lsp. Z. l>« tempor. «rüinst. (l, li).

(13) Ebcndas. l »udckigcOvgtnm »is! in huatuor tcmporZ.

Kus, sut »sddstk« ssncto, vol in ssdbstk« ante ^vmin!.

e»m 6v zimsione, null! Lpiscoporum, prsetvr<insi»

insv« pontikci, licet slic^uos «räinsre.

<>4) S. Ksvrtnsr, v«i-p. Zur. eevl. ?«m. 2. pag. 4Z7.

^r«. >z. Vergl. über die Bedeutung der Quinquennalen

unten die Lehre von den Dispensationen.
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mir jeder derselben verknüpft sind, kräftigerweise (vsllZe)

zu verrichten. Der Priester, bei welchem dieß allein noch

wichtig ist (1), erhalt aber die Berechtigung dazu

(licite zu fungiren) erst durch ein Kirchenamt oder die

speciellt Erlaubniß des Bischofs (2).

' Die Erwerbung der Rechte des Clericats ist ebenfalls

eine Folge des Orä« allein, und selbst schon mir der Tonsur

verknüpft. Tonsurirte und vteri« inioorum «r<Zmum kön

nen daher schon ein Kirchenbeneficium erwerben (Z), das

nicht gerade einen höheren Orclo erfordert. Sie genießen

aber die bürgerlichen Privilegien des geistlichen Standes

nur sofern sie ein Benesicium besitzen, oder zum Kirchen

dienst verwendet werden, oder sich zn diesem mit Erlaub

niß des Bischofs auf einer Bildungsanstalt für Geistliche

vorbereiten (4). Bei den höheren Weihen, wo der Genuß

/ der

(i) S. oben S. 4«?. - -

<z) <ZoneiI. Vriciont. sels. 22. öecr. observsngis et

evitsncii, in eeledrstiooo Klissse. 8els. 2Z. l!so. >5. >S.

(Z) Jedoch verfügt das Loocil. ?ri<I. 8eK. 2Z. Csp. 6.

äv rekorm.: 'MuIIus nrim» t«»s«r» initistus, sul etisin

in iniooriku» «rclinidus constitutum, snte clecimuin

qusrtun, snnum deneLoium vossit «Ktinere.

(4) Ebendas. ! I» etisrn fori Privileg!« von gsutlest, nisi

benetioiuin occlesissticum KsKestt sut elvricslem Ksdi»

tuin et tonsursin «lekorens, slieui Lcelesiss ei »isnäsl«

Luiscovi inssrvist, vel i» 8eminsrio elerieorum, sut

i» sliczus »«Kols, vel Universität« licenlis Lpiscooi,

i^ussi in vis all majores orüioe» suscivieoäos versetur.

(5)
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der Rechte des Clericats an keine solche Bedingungen ge

knüpft ist, gehen jene Privilegien daher nach den Grund

sätzen des canouischen Rechts durch keine Suspension oder

Entsetzung vom Amt oder Beneficium verloren, sondern

nur durch Degradation, welche als eine Handlung der

Kirche betrachtet wird, die den Geistlichen dem Laien

gleichstellt (5). Die Bedeutung dieser Grundsätze im

heutigen Kirchenrecht läßt sich erst in Verbindung mit der

lehre von der geistlichen Gerichtbarkeit deutlich machen.

Nach den ältesten Kirchengesetzen bewürkte die Ordina

tion auch eine Verbindung des Ordinirten mit der Kirche,

für welche er ordinirt war, die bis zum Sübdiaconus auf

wärts nur mit Genehmigung des Bischofs (6) aufgehoben

werden konnte, in Hinsicht des Diaconus und der beiden

Stufen des saceräotü aber in der Regel gar nicht wieder

getrennt werden sollte (7). In der heutigen Disciplin

äußert sich die Wirksamkeit dieser Grundsätze nur bei dem

bischöflichen Amt (8) , da andere Geistliche nicht mehr im

alten Sinn des Worts intitulirt werden.

(5) Daß sie ihn wieder in den Stand eines Laien versetze,

ist jedoch in Beziehung auf den Gr«d der Priesterweihe oder

nach Einigen auch des Diaconats leine Folge der Degrada

tion, weil sie einen eb»r»otei- iuäelebili, (s. oben S. 459.)

begründet.

<ü) S. oben S. 474.

(7) Ooncil. Nie»«!!., <ü»n. iH.

<8) C«i>. ;. X. ll« »r-nzlltt. Lp!«c. (l, 7). Vergl. unten die

Lehre von de» päpstlichen Primatialrechten in den «-»u^is

«jii»c»i,0!'U!N. ^

I. 33
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VI». Verpflichtungen, welche mit dem Clertkat-

stand verbunden sind.

Iii. veer. öe v!ts et Konostste elericor. (Z, l). v« eonsdi.

tstione clerivorum et mulierum (Z, !)i Ms eieriei vel m«.

nscki «vculsrikus negotiis »e iinmiscesnt (Z, 5o).

Die Bestimmungen der Kirchengesetze über die Ver

pflichtungen der Cleriker, entspringen größentheils aus der

Bedeutung des geistlichen Standes. Daß sie diesem

angehören, sollen die Cleriker bewähren, durch sittlichen

Wandel, Vermeidung der Unkeuschheit und der Handlun

gen, welche sie deren verdächtig machen könnten, der Trun

kenheit, der Vergnügungen, welche der Stellung eines

Geistlichen nicht geziemen (1). Eine besondere Kleidung,

von der gewöhnlichen bürgerlichen verschieden , ist bei Voll

ziehung der AmtSfunctionen vorgeschrieben; übrigens be

stimmt die Sitte (und bischöfliche Vorschrift), was für geist

liche Kleidung gehalten werden kann (2). Zu den Beschaf-

(I) Loneil. Iriäent,, 8eK. 14. Osp. >!. lie retorvi.:

Vestitu »»super nocvnti, tsin in Lcelesis, «zusn» eitr»

sssillue utsntur, sd illieltisline vevstioniku«, sucuoiis,

ekoreis, tskernis, InsIKu^zne sdstinesnt. 8o5s. z5> Lsp.

14. lle rekorm. : Ise coveubins», s»t »Iis» viulieres, ve

qulous possit nskeri »usviclo, in domo vel vitrs <Ieti-

vere, snt vum Iis ullgm consuetudinem Ksbcre suclesnt.

Der Ausdruck illicitse venstioncs wird von übermäßigem

Gebrauch und „lauter Jagd" (Hetzjagden u. dergl.) erklärt.

sl) Oonc. Irillvvt., 8e5s. l4> Lsp. r>. ne resorm.: Uinnes

occlesissticav personse, ^iisnlumcunczue vlemtne, «zuso

sut in s»cris suvrint, snt äißvitste» , vvrsovotus, otncis,
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tigungen und Gewerben, welche die Kirchengesetze mit dem

geistlichen Stande unvereinbar erklaren, gehört die Vers

waltung öffentlicher Aemter (Z), der Kriegsdienst, Handel

und alle Handwerke, die um des Vortheils willen betrie

ten werden, Pachtungen, sofern ein Gewerbe daraus ge

macht wird, die juristische, ärztliche und chirurgische Pra

xis, und selbst die zu weit ausgedehnt« wissenschaftliche

Beschäftigung mit Gegenständen dieser Disciplinen (4).

Die Verletzung dieser Verpflichtungen gehört zu der

Art der Vergehen, welche das kanonische Recht ttttter dem

»ut deuvkeig <zus!iseuvHUS ecclesis8t!ck ootinnerjflt , 81

post<iusin sk Lpiüeopo 8u«, et!sm per eclictum «udlieuni

nionili fueriot, K«ne8tum Ksbitum olerloslem,

illorum «r6ini et üignitsti cor, gruentein et

jults ipsiu» Lpisvopi orcl ! n s t ! « n e m et ms«.

,1s tu in n«n üvtulerint. — Wögen der clerlei «r.

üinum mioorum s. S. ö>2. Note 4. Die Tonsur, die

bei den Katholiken auch zum KsKltu, «lerioslis gehört: «lim

totum esput sskeiedst, sola forte vorons in motli« ro.

lict»; »nno mollicum tsntnm eirculurn in suveriore es»

ziite gdrsöi , nioris est. Lsuter, kunclsm. jur. eoel.

r. 4. §. 408. i

(Z) Die Vormundschaft darf daher auch nicht freiwillig

von Geistlichen übernommen werden, außer xietstis «süss,

wie bei nahen Verwandten. S. L^bel, jus. eccl. CstKoi.

?om. 4. §. 284. ' ^ > '

<4) Die genaueren Bestimmungen über alle diese Verhältnisse

sind übergangen, da sie zu sehr In das Einzelne gehen, Vie

les auch dem Arbitrium überlassen bleibt. Sehr umständlich

^ werden sie erörtert bei vs» L8oe„. ?. i. rit. 2.

2Z..
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Ausdruck Ercesse begreift. Dadurch ist auch die Art

der Strafen bestimmt, deren Anwendung dem Grade nach,

vermöge der Natur des Vergehens nur dem richterlichen

Arbitrium überlassen seyn (5), und den Umständen nach,

und bei öfterer Wiederholung des Ercesses von der Admo-

»itiyn M zur Remotion gesteigert werden kann ; am häu

figsten bestehen sie in der Suspension vom vrä« oder vom

Leveöolum Sei einigen Arten dieser Ercesse ist die

Strafst«, und die Gradation, in der die Strafen angewendet

werden sollen, genauer bestimmt (7).

Eine besondere Verpflichtung der Geistlichen der höhe

ren Weihen ist der Cdlibat geworden (8).

Die Disciplin der ältesten christlichen Kirche setzte den

eh e l i ch e n S tg n d der Geistlichen voraus. E i n e s Weibes

(5) Lonoil. ?ri äont., Sets. ü. Op. i. So retorm. : vt,

Hus« sliss s summi» ?«ntit>cikus et s sscr!« conciüis >i«

eleriedrul» vlts, Koveststo, cultu, cl«ctriog<^ue retinov»

äa, sc «imul <I« luiu , comossstionidus , ckorols, »Ie!s,

lusldus Äc >lui!iU5cun>zUe criminibu», oeo non »soculsri»

dus negotiis fugionilis eopiose sv gsludrlter ssoeits tue-

runt, esciom In postoruin iiscksm poeois vel majo-

ridu», srbilri« OrSIusrii impoveackiz, odserventur — .

(6) DaS Nähere hierüber kommt bei der Lehre von der juris-

äleti« cverellivs vor,

(7) So z. B. in Beziehung auf die Note I und 2 erwähnten

Crcesse.

<3) Ueber die Geschichte des Cilibats: s. K. «slixt! g«

conjuAi« cloricoruin I!Ker. llelmst. ibZl. 4>Z od. llonke,

idiä. 178Z. IVstglis ^loisnclri bist. eocl. (oben

S. 4ZI ) 4. vi«. 19.
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Mann sollte ein Bischof seyn, das ist, den Ruf unverbrüch

lich bewahrter ehelicher Treue genießen (9) ; Lehre des Teu

fels, nannte der Apostel, einer Person den Ehestand un

tersagen (10). Bis in das vierte Jahrhundert blieb die

Disciplin dieser Lehre getreu; selbst als man schon ange

fangen hatte, sie durch die Erklärung zu umgehen, daß

freiwilliges Geldbniß des ehelosen Standes dem Geist

lichen besondere Pflichten auflege (11), war das eheliche

Zusammenleben der Bischöfe und Presbyter mit den Ehe

frauen, die sie vor ihrer Beförderung zu den höchsten Kir

chenämtern geheirathet hatten, keinem Tadel ausgesetzt (12>.

l9) l?im. Z, 2. rit. l, 6.: lloius ui«r!s vir. Vergl.

l««r. 6, i«. 7, 2. Daß man die Stelle ursprünglich nicht

von der Verwerfung der zweite» Ehe verstand, sieht man

aus Tertullian (lls monogsini» I2): Huot enim st tli>

ßsmi prgesiäont spuci v«s, illgultsnto» (nach seiner, des

Montanisten, Ansicht) uliqu« ^v«st«l«. Aus dieser von ihm

zugestandenen Thals» che folgt daher auch, wenn er (»6

uxorem I, 7) sagt! ^isoi plins eeelosiss et prsLicrip»

tio Xpsstoli — <ligsm«s non sinit prsesiäer«, daß er nur

seine Ansicht, nicht eine allgemein anerk«.nnte Disciplin be°

hauptet.

slo) l ?!m. 4, z.

, sn) Lovv. 4nc)i-. Lsn. 10. Lono. IVoocses. Osn. l. s. UNteu

Note lö UNd l?.

<l2) 8«or»t<?«, Kist. eeel. I<ib. 1. Osp. 11.: ?Ia«edst su-

tsm >!>,i5c«z>is sauf der NicZischen Synode), ut n«vsm I«.

ß e m in e«ele»isn, inilueerent, nv 8seer6ste» , «pigcopi

vi<Islirut, or«»b^l«r> «t clisconi cum uioriku» üormZ.

rmit, ksuss, «um silliuv Isivi essent, llurissvnt. — kspknu.
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Noch die Synode von Gangra belegte den mit dem Bann

fluch, der den verehelichten Priester des Kirchendienstes un

würdiger hielte, als den unverehelichten (13).

Die Ueberschätzung des asketischen Lebens und des c^e?

losen Standes, der mit diesem immer verbunden war,

welche mit dem Ende des zweiten Jahrhunderts begann,

gab der kirchlichen Disciplin eine andere Richtung. Ohne

Zweifel gab es seit dieser Zeit viele Geistliche, welche frei

willig unverehlicht blieben, und deshalb besonders geachtet

wurden; ohne Zweifel ermahnten auch viele Bischöfe die

Cleriker der unteren Stufen, die zum Kirchendienst erzogen

wurden, das Cdlibat vorzugsweise zu wählen. So ent

stand zuerst der Gebrauch, von dem, welcher ordim'rt wur

de, wenn er noch unverehelicht war, eine Erklärung zu

fordern, ob er sich zum ehelosen Stande bestimme, oder in

die Ehe zu treten beabsichtige (14). Wenn er sich die letz-

tlus — cooßressmn — eu>» legitims uiore ogstitgtem V5«s

öieedst — .

(IZ) Csn. 4.

(>4) Diese älteste Ansicht bewahrt noch die 2te Toledanlsche

Synode vom I. Szi , mithin in einer Zeit auf, wo man sich

schon längst gewöhnt hatte, die Lehre des Apostels zu ver

drehen. l>« Ü8, <IU«S volunlss psreotum s primi» inlsntiso

snois eloriegtll» olkicio msvvipsvit, stotuiniu» — udi o«ts>

vuin dvcimum SLtstis »uso com^Ivvvriiit avvum, corsm

totiug vier!, plebisizuo evus^octu, volunts» eorum 6v

«ip«t«»i1o eonjugio sk «piseop« perscrute-

tur: liuibus si grstig osstitst!», Do« iuspirsvte, plsouerit,

vt promissionem e»8tiiy«llis« süss sbs<^u« oooju»

jzsli oocvssitsts »poponüerint gervsturo», — primo »uk.
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tere vorbehielt, konnte er sich verehlichen und doch zu den

höchsten Stufen des Clericats aufsteigen ; hatte er aber den

ehelosen Stand beizubehalten versprochen, so ließ man

ihn den Orck« nicht weiter ausüben, den er hierauf er

halten hatte, wenn er dennoch in die Ehe trat. Es scheint,

daß man ursprünglich erst bei dem Aufsteigen zum Diaro-

nat verlangte, daß die zu dieser Zeit noch nicht verehe

lichten Geistlichen zwischen dem Ehestand und dem Cdlibat

wählen sollten. Nicht nur die spätere Disciplin (IS), son«

öiseoostu» Ministerium — »useipisnt. — Osvenllum ts>

men est bis, ne czusnäo süss svonsioni» immemore» , sä

terrengs nupliss , sut sä kurtivv» convukitu» ultra reeur»

rsnt. <Zu«ä si forte reeerint, ut sscrilegii (eine spätere Aus

dehnung der älteren Disciplin, die zuerst noch der Einführung

solcher Erklärungen bestand ; s. Note 18) rei »K eeelesi» I,,.

bvsntur vitrsnei. <^uidus gutem voluntss propris inter.

rogstion!» teinpore clesiäerium nubencli persusserir,

eonoesssm sd ^Vpostol« lieentism sukerrs no»

vossuinus, its ut oum proveolse svtsti» in eoojugio p«>

»iti, rsnuntisturo» (dieß war nach klaren historischen Zeug

nissen erst seit dem vierten Jahrhundert eingeführt) se i>«ri

eonsensu opvridu» rsrnis spoponuerint, scl »serös «räl»

„es «äspireut. Lsn. 5. vist. iL,

(lö) Die Forderung, welche späterhin gemacht wurde, daß die

Geistlichen, welche bei ihrer Ordination bereits verhelrothct

waren, in Enthaltsamkeit leben müßten, ist nichts anderes,

als eine Ausdehnung des Versprechens, das man von un-

verhciratheten zu erhalten suchte. Auch jene Forderung machte

man ursprünglich nur an die Geistlichen, die den Diaconat

bereits erlangt hatten. Die Stelle in der vorstehenden Note

spricht zwar schon von der Nothwendigkeit einer Erklärung

vor dem Aufsteigen zum Subdiaconat; allein dieß war nach
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dem auch das älteste Kirchengesetz, auS welchem man sieht,

daß eine Erklärung jener Art statt fand, ergiebtdieß. Die

Synode zu Ancyra (im I. 314) verordnete , daß der Dia-

c«n, welcher sich nach seiner Ordination verheirathe, sei:

nen Dienst behalte, falls er sich die Ehe vorbehalten habe,

sich desselben aber enthalten müsse, wenn er dieß nicht aus

drücklich gcthan habe (16). Selbst wo keine förmliche

Erklärung über die Wahl des Cdlibats oder des Ehestan

des verlangt worden war, nahm man also damals schon

an, daß in der Annahme des Diaconats ohne Vorbe

halt das Versprechen des Cdlibats enthalten sey.

Hieraus erklärt sich die Verordnung der ohngefähr

gleichzeitigen Synode zu Nencäsarea, daß der Presbyter,

der eine Ehe schließe, von seinem drcko entfernt werden

solle (17); wenn er zur Zeit seiner Ordination noch unver-

ehlichr gewesen war, nahm man an, daß er den Cdlibat

wenigstens stillschweigend versprochen habe. Ans demsel

ben Decret geht aber zugleich hervor, daß die ohngeachret

bestimmten Zeugnissen elne neuere Einrichtung, die erst seit

dem Sten Jahrhundert gemacht wurde. S. Note 2Z.

(>6) Lsn. lo. : Disco»! ^uicunojue oräinsntur, »I in ins»

«rllinstione nrotestst! 8unt, et äixerunt «Porters 5v

uroro» 6ueore, cum non nossivt »ic insnere, ni, »i post

moiZum nxore» 6nrer!nt, sint in ministerio; eo czuoä bis

Lpiscopus Koe covvcssorit. 8i <zu! sutein tsvue^nt et

in «rclinstiono ut its insnerent gusvovti suir? ^>«sk

es Sil nuvtiss vensrint, ii » Visconstu ce»>ent.

(>7) Lsn. l,: ?re»b>t«r, »i uiorein üurerit, «rciins »uo mv-

vestur. ,
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dieses Versprechens geschlossene Ehe als gültig und die

Handlung gar nicht aus dem Gesichtspunkt eines Ver

gehens betrachtet wurde (1K). Es bestand mithin ein

wahres Verbot der Ehe noch für keine Stufe des

«rck« (19). . . ^. >, . ' : -

(>8) Dieß erglebt der Gegensatz zu der in der vorstehende»

Note enthaltenen Verfügung, der in den darauf folgenden

Worten liegt: »i suis IN iorniestus kuerit vel Sllulterlum

commiserit, veaitus e^trucistur et sll poeniten.

tism roclißgwr. Der verehelichte Priester blieb also im

Clerus, und seine Ehe wurde nicht für sündlich gehalten.

(ly) Walter Kirchenr. 4te Ausg. §. 218. sagt durchaus un

richtig: „schon in den ältesten Kirchengesetzen wurde den

Priestern die Eingehung einer Ehe verboten". Außer de»

Note 16 bis 18 angeführten Stellen wird dabei On. Lpost.

csn. 26. citirt, in welchem es heißt: Lx di5, ^ui coelibvs i»

clerum pervenerunt, jubemus, ut leetore» tanlum et es«,

tores (»i veliot) nuptias eonlrskskt. Die letzte Stelle ,

welche nach Walter eigentlich die ältesten Airchengesetze

in sich begriffe, kann nicht gemeint scyn. Denn wäre sie von

einem wahren Verbot zu »erstehen, so müßte dieses wenig

stens auf alle «räinos msjores gehen. In den beiden ande

ren Stellen aber ist überhaupt von einer Verpflichtung,

utchr.zu Heirathen, nicht die Rede, sondern in dem Decret

der Synode von Neucäsarea liegt geradezu der Beweis, daß

kein Verbot erlstirte. Denn wäre diese Ehe gesetzlich ver

boten gewesen, so wäre ihre Schließung ein llelietum ec.

olegissticum gewesen, und auch der verheirathete Priester

hätte zur Piuitenz angehalten werden müssen, wie es später

hin geschah (Lsn. 8. vist. 27.), als man sich über die Lehre

des Apostels, daß es gottlos sey, den Ehestand zu unter

sagen, hinwegsetzte, und diesen als den höheren Geistlichen

«erboten behandelte. Die hier erwähnte Stelle der «snono»
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Um die Zeit der Synode zu Nicäa war es auch schon

die Meinung Einzelner geworden, daß überhaupt einem

Geistlichen nicht zieme, wenn er unverehelicht in den

geistlichen Stand getreten sey, noch eine Ehe zu schließen,

und daß dieß alte Tradition sey (20). Doch wurde dieß

nicht die Grundlage der Disciplin der Kirche, welche viel

mehr, indem sie den Grundsatz der Ascetik verfolgte, daß

überhaupt Enthaltsamkeit heilige, weniger darauf hinarbei

tete, die Geistlichen ganz vom Ehestand abzuhalten, was

sich nicht erreichen ließ, als darauf, sie, auch wenn sie auf

spostolic! enthält zugleich einen der Vielen vorhandenen Be

weise, daß sie eine unkritische, spät entstandene Compilation

sind. Die Disciplin, welche darin ausgedrückt wird, ist die

des 5ten Jahrhunderts, und war damals noch nicht einmal

allgemein, obwohl sie auch im L«»e. LslcKeg. On. 14. aus

gesprochen ist. Dagegen heißt es zugleich <^»n. 5 : Lpiscopus,

sut vresk^ler, »ul ilisovQvs uioroin »U»IN Iir^ielezlu reli»

gioni» »«n sbjieit«: »i sbjicit, »etzrsßglor s eominuniooe :

»i perseversl, äeponitor. Dieß war die Disciplin zu An

fang des vierten Jahrhunderts; späterhin wurde sie davon

erklärt, daß ein solcher Ehemann, wenn er gleich nickt mit

der Ehefrau zusammenleben dürfe, ihr doch Alimente

schuldig sey , um sie mit der späteren Lehre in Uebereinstlm-

mung zu bringen. Osn. 11. vist. Zi.

(20) Dieß geht ans 8««r»t«8 a. a. O. (Note 12) hervor;

denn Paphnutlus fügte hinzu: Sstis vsse, »i qui clericslu

snte nuptias polili «ssrnt, socunllum «nti<iu»m eeclesise

lrs<Iiti«iiem s«I nupliss smplius nc>o sccvgerenl; er vkt-

theidigte auch nur den Ehestand derer, welche als Laien be

reits geheirathet hätten (f. Note 12). Man darf aber nicht

übersehen, daß zugleich von ihm gemeldet wird: Zuerst

«»im in »«eelerio «äuostus » vuero. L««r»t«s a. «. O.
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den unteren Stufen deö ClericatS geheirathet hatten, zu

den höheren Stufen nur aufsteigen zu lassen, wenn sie ge,

lobten , enthaltsam zu leben. Dieß wurde im 4ren Jahr

hundert die Disciplin der Römischen Kirche, welche sie für

ausgab, obgleich auf der Nicaischen Synode das

Gegenrheil (Note 12) anerkannt, und daher der Antrag auf

ein Kirchenge setz, welches jene Enthaltsamkeit zur

Pflicht machen sollte, verworfen worden war (2t). Zu

Ende des vierten Jahrhunderts war es daher in der Rd,

mischen Kirche zwar das Gewöhnliche, daß selbst die, wel

che von Jugend auf zum geistlichen Stande bestimmt wur

den, in die Ehe traten; sie wurden aber zum Diaconat nur

befördert, wenn sie schon im Subdiaconat sich dazu ver

standen, enthaltsam zu leben (22), und im fünften Jahr

hundert machte man dieses den Subdiaconen unbedingt zur

Verflichtung (2Z). Von der Römischen Kirche gieng diese

Disciplin auf die übrigen abendländischen Kirchen über,

welche mit dem Römischen Stuhl in Verbindung standen,

indem man die Diaconen und späterhin auch die Subdia-

<2l) 8o erste» «. «. O.

(2!) 8ir,e!i ?. U, Lp. l. säMmerium IVro. IZ. (bel 8eK«e-

nemsnn, ?ont. Rom. Lpist. vsg. 41Z): <^ui socessu sck«.

leseeotiss us<zue scl tricesimum setsti» snnum, si prob»,

diliter vixerit, uns tsntum, et es, <^usm virginvm e«m>

muvi per »scertlotem deneclietioos perceperit , uxore

eontenlus, »c«lz?tl,ll8 et »ub^iseonug es5« <!ebebit ; post»

«zue s<1 aisconii grsllum, »i »e ip»e vrimitus eontinen»

tis prsveuvte äignui» probsverit, sveeäst.

(,Z) LsQ. 10. vi,t. Zl. Lsu. l. vi,t. Zi.
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conen nicht anders zu diesen Weihen beförderte, als wenn

sie sich verpflichteten, falls sie unverheirathet waren , es

zu bleiben, wenn sie verehelicht waren, enthaltsam zu le

ben (24). Wenn es einmal Gebrauch geworden war, Ent

haltsamkeit zu fordern, wurde auch diese Verpflichtung als

mit der Weihe stillschweigend übernommen betrachtet (25).

Die Griechische Kirche fügte sich dieser Disciplin nicht

vollständig; die Trullanische Synode (v. I. S3t) erlaubte

auch den Diaconen und Presbytern das eheliche Leben mir

den Ehefrauen, die sie schon vor ihrer Ordination geheira-

thet hätten, und verlangte nur, daß, wer zur bischöflichen

Würde gelange, enthaltsam leben müsse. Indem sie zu

gleich die Verpflichtung anerkannte, vom Diaconar an nicht

mehr zu Heirathen, wenn ein Unverehlichter dazu befördert

war, schloß sie sich mitbin, mit geringer Veränderung,

an die Disciplin an, welche zur Zeit der Nicäischen Sy

node bestand (26).

Ohngeachtet die abendländische Kirche das, was nur

nach und nach eingeführt worden war, aus Tradi-

(24) S. oben Note 14.

(2z) Lsn. l. Ölst. Zl.: ^nte tr!«nv!um gubilisoo»! «moi'um

«eclvsigrum 8io!l!s« proliibiti kuorunt, ut inore Romans«

«vcl«s!ss nullstvnus »u!g uioribus miscvrentur. <^u«^

> inilii <1urum, atqu« incompLtons viiletur, ut, izui iisum

vjusclem voiltillglltiss a« n i«ven!t, nsc^u« cs-

»titstem gut« vroinisit, comziellstur s »us «^«re

»vpsrsri .

(!d) «sä. Z. S. 12. IZ. 48.
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tion (27) ableitete, blieb es immer sichtbar, daß der Cd-

libat ursprünglich auf freiem Entschluß beruht hatte. Kein

allgemeines Kirchengesetz erklärte die Ehe eines

Geistlichen vomSubdiaconus aufwärts für strafbar; indem

man daher die angebliche Tradition auf ein solches zu

stützen suchte, verfiel man darauf, die Bestimmungen der

Nicäischen Synode (23) gegen den Concubinat der

Geistlichen auf die Ehe derselben zu deuten (29). Auch

wurde die Ehe, oyngeachtet sie verboten seyn sollte, fort

während bis in das 12re Jahrhundert nicht für ungül

tig gehalten, selbst nachdem Justinian nach dem Grund

satz, daß alle «aori csnoue« die Kraft bürgerlicher Gesetze

hatten, die Ehe, welche ein Subdiaconus oder höherer

Geistlicher nach erhaltenem 0r6« schließen würde, für nich

tig erklärt, und verordnet hatte, daß die Kinder für in-

eestuosi gehalten «erden sollten (20); wenigstens findet

man vor dem ersten Lateranensischen Concilium im I.

Osn. ,4. v!st. Zl.

(28) O»o. z. (nach Dionysius) : Aon Lpiscov« , von ?re»b?.

ter«, von Viscon«, nee slicui omni««, <^u! in clero esk,

licvrs »uk!vlr«lluctsin Ksdere muliervin; nis! forte ms»

trvm — vel es« tsvtnm norsonss, n^uss susviciones etku»

ßiunt.

<!y) LevoAetu« VIII. in Loooil. ?!civensl (zwischen 1014 biS

lolq): Aiesoni Makros von solum connüoium, se<I oliuin

cum mulioribus Ksbitstionem clerioi» omnibus ivlvrlliiv.

>^«tvt (INsvsi t^ove. 1°om. ly. psg. Z44).

(Zo) I,. 45. L. ck« eviscon!5 et clerieis (1, Z).
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1123 (ZI) keine Verfügung in den Kirchengesetzen, daß die

eheliche Verbindung, die ein Geistlicher gegen die bestehende

Disciplin geschlossen habe, wieder aufgelöst werde»

solle, und erst die zweite Lateranensische Synode vom I.

11Z9 spricht eigentlich den Grundsatz, daß überhaupt keine

eheliche Verbindung entstehe, deutlich aus (Z2). Viel«

mehr war alles, was die Bischöfe gegen einen Geistlichen

verfügen konnten, der sich an die eingeführte Disciplin nicht

band, Entfernung vom Amte und späterhin vom Benefi-

cium (SS). , . '

Die nächste Folge jener Disciplin war, daß die Geist

lichen statt der Ehe gewöhnlicher den Concubinat wählten,

gegen welchen die katholische Kirche zu keiner Zeit hinrei

chende Mittel zu finden gewußt hat (Z4). Verheiratete

Geistliche der höheren Weihen fanden sich indessen bis auf

Gregor Vll. noch immer sehr häufig; erst dieser verhinderte

die Schließung einer Ehe vom Subdiaconat aufwärts, oder

das Zusammenleben mit der Ehefrau, wenn die Ehe schon

früher geschlossen war, indem er im I. 1074, gegen den

von der Gangrensischen Synode anerkannten Canon (Z5),

(Zl) 6sn. 8. VIst. 27.

(zi) L»n. 40. O. 27. Hu. l. : IlujusmoZ! nsmizue odpulsti«.

vem , Husin cootrs ecclosisstiesm regulsm eongtst «««

eontrsclsm, inatrimonium non esse «onssinus.

(ZZ) Lsll. 10. II. IZ. »ist. Zz.

(Z4) Die neueste Gesetzgebung ist: C«ne. rriäent. Sss,. z5.

Csp. 14. ,

(ZS) Oben Nvte IZ.
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die beweibten Priester, welche ihren Oräo ausüben wür

den, «nd die Laien, welche bei ihnen dem Gottesdienste

beiwohnen würden, mit der Ercommmücation belegte (ZS).

Es wurde auch seltener, daß Verheirathete zu den höheren

Weihen befördert wurden, da man sie seit dem Ilten Jahr

hundert nicht mehr blos verpflichrete, in Enthaltsamkeit

zu leben, sondern auch die Einwilligung ihrer Ehefrauen

dazu forderte (27). Die völlige Ausbildung der neuere»

Disciplin erfolgte endlich dadurch, daß man selbst bei den Cle-

rikern der niederen Weihen die Verheirathung als eine Ver-

zichtleistnng auf den Clerikatstcmd behandelte (Z8)..

Die jetzt geltenden, durch das Tridentinische Conci-

lium bestätigten (Z9) Grundsätze sind folgende :

(Zb) Ligedertu» Komblgoens!« sä s. 1074.: Lregoriu«

?. eelebrsts s^nocl« — uxorstos sscerckole» g 6!vin« «f.

üci« removit, et Isieis missss eorum «uilire interäi^it,

»ovo exemplo, et ut multi» vlsüm est, inconsi^ersl«

prseju^ici« , eaulra 88. katrum seiitentism. — Eine frü

here Verordnung P. Nlcolans II. vom I. >oö9 verfügte

dicß nur in Hinsicht der Priester, welche mltConcubine»

lebten. Nonsi ««weil. ?«m. 19. psg. 709.

(Z?) Lsv. ,4. vi,t. Z?.

(Z8) ?it. Over. De elerieis eonjuzatis (Z, Z),

(Z9) Lonc. ?riäo»t. 8«5s. 14. Osn. 9. <^e Ssor. mntrim. :

8i <zuis clilvrit, Olericos in 8s«ris «riiinibus eonstitut«»'

— posse mstriinonium contrsliere, «outrsotum^ue ^sli.

ck»m eise, non «bslsnte lege Lcclvsigslic» — et oppvsi.

tum nil sliuck esse, lzusm llsmosre mstrimonium: posse.

qus «mne« eootrsliere mstrimonium , c^ui n«n »entiunl,

»e cszlitslis, elism si e«m voverint, KsKore llonum : »n».

tkems sit; euin Deuz iä reote petevtiku» ovn cieneget,
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^) Ein Clerlker, "dtt blös die 0r6i»es minores erhal

ten hat, kann eine göltige Ehe schließen; er verliert

aber dadurch ipso Me das Beneficium, welches er be

reits besitzt, die Fähigkeit, zu höheren Weihe» aufzustei

gen, ^und die Privilegien des geistlichen Standes (40).

. S) Einer bereits verehlichten Person können daher auch

die niederen Weihen nur in so fern ertheilt werden, als sie

beabsichtigt, zu den höheren zu gelangen; daher nur so

fern auch die Ehefrau einwilligt und ein Votum solenne

ablegt, durch welches sie sich zur Enthaltsamkeit verpflich

tet (41). ? '»">." ' ... >

5) Geistliche , die eine höhere Weihe erhalten haben ,

können überhaupt keine Ehe schließen (nullmn est ma-

trimo»

»ec pstistur vos suprs , kzuocl possunius, tentsri. —

Sehr merkwürdig ist, was Walter, Ktrchcur.Z. 210., zur

Rechtfertigung der neuere» Kirchengesetze bemerkt: „Es ist

daher ganz falsch, wenn man das Cölibat als einen wider«

rechtlichen Zwang betrachtet: die Kirche nöthtgt ja nie

mand, geistlich zu werden." (Auch nicht, es zu bleiben?)

„Wohl aber darf sie von demjenigen, der es werden will,

verlangen, daß er sich den zur Vollkommenheit dieses Stan

des gehörenden Anordnungen unterwerfe. Oder ist es etwa

auch eine Beeinträchtigung der Menschenrechte, wenn der

Staat verbietet, daß man nicht zugleich Professor und

Schauspieler, oder Soldat und Handwerker seyn könne?"

<Jst dieß etwa durch das „,,os»o" der vorhergehenden

Stelle ausgedrückt?) Für welche Leser mag eine solche

Apologie der katholischen Lehre berechnet seyn? ' < >

<4«) Csp. 1. Z. 5. ?. 9. X. äe eler!c!s conjxg. <Z, Z).

(41) Osp. 5. 6. 8. X. ll« converslons covjugsiorum (Z, Z2).

Lsp. 4, cks temp«r!bu5 or^iimlionum in VI. sl, 9)»

<1?)
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«rimonlum (42)). Er soll, wenn er dennoch in eine solche

Verbindung tritt, durch Suspension von seinem Amte und

durch Ercommunication (4Z) genothigt werden, die Verbin«

dung aufzuheben, und hat sich dadurch eine Irregularität

zugezogen; von dieser kann ihn nach übernommener Buße

der Bischof absolviren und in sein Amt herstellen (44). Er

verliert daher die Pfründe nfZht ipso zur«, sondern nur so

fern darauf erkannt ist.

Den nächsten Grund der Nichtigkeit einer solchen

Ehe suchen unter den neueren Schriftstellern der katholischen

Kirche Einige zunächst in dem seit Justinian bestehenden

bürgerlichen Verbot (45). Nach dem Canon des Tri-

dentinischen Conciliums müßte jedoch wenigstens ein zu

gleich bestehendes Kirchengesetz angenommen werden (46).

Indessen entscheidet dieß nicht zunächst die in der neueren

Zeit häusig aufgeworfene Frage, ob der Staat den Cdlibat

der Geistlichen aufheben könne. Denn auch, wenn ihnen

die Ehe durch ein wahres allgemeines Disziplinargesetz

(4!) Oben Note Zz.

(4Z) Nach Oap. un. consgngu!». «t sklinlt. (Z, t!t. un.) in

ciem. soll er schon ixso tscto in die Ercommunication ver>

fallen.

(44) Lsp. l. z. X. cko eleri«. ooojug. (z, z).

(45) Ssutsr, tuaä. Zur. eeel., ?. lV. §. 41Z sv?.

(4b) v»a Lspen, jus vecl. univ. ?. II. ?it. l3. Lsp. 4.

§. iz^»5. Die älteren Schriftsteller zweifeln nur, ob nicht

der Grund zunächst in einem (in der Annahme der höheren

Weihe enthaltenen) vot« liege, welches nach van Espen die

Tridentinische Synode nicht entschieden hat.

I. 34
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verboten worden wäre (welches in der That nicht erir

stirt, sondern nur seit der Entstehung der jetzigen Disciplin

vorausgesetzt worden ist (47)), so würde doch dessen

Wirksamkeit ohne hinzugetretene Bestätigung des StaatS

erst von der Vorfrage abhängen, in wiefern die Kirche ein

trennendes Ehehinderniß ( impeäiineittum äirimens) ohne

jene festzusetzen berechtigt sey, welche bei der Lehre von

der Ehe zu beantworten ist.

Als eine besondere Verpflichtung der Cleriker, welche

zu den höheren Weihen befördert sind, oder ein Benefi-

cium haben, wi,d das tägliche Beten des Breviers be

trachtet.

Aus der ursprünglichen Bedeutung des Oröo gieng

nehmlich auch die Verpflichtung hervor, die mir dem Amt

verknüpften gottesdienstlichen Functionen zu versehen, mit

hin zu dem Olüciiim äivinum, d. h. dem feierlichen nach

einer bestimmten Liturgie in jeder Kirche eingeführten Got

tesdienst kraft jener Amtspflichten zu concurriren. Ein

Theil desselben bestand in Gesängen, Gebeten und Vorle

sungen , welche die Liturgie auf verschiedene Stunden lK«-

rse canoiu«äe) vertheilte, und hieß das OÜicium äiviimm

in einem engeren Sinn (48). Die Sammlung der Gebete

(47) Selbst die Note Zl angeführte Stelle setzt nur ein Klr-

chengesetz, das schon bestehe, voraus.

^48) Ls». 9. vist. 92.: 8i yu!s Presbyter gut viscoous, vel

yuilidet olerieus ecclesise <Ievutstus, »i iotra vivitstem

tuerid, sut in HuoliKot loc«, in hu« eeelesis est, et s>1

«zuotidisnum zissllevlli osiicium mstutioi, vel vespertini«
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und Gesänge hieß das ?sslterium (^9) ; eine Auswahl auS

den mancherlei Stücken, die man nach und nach darin

aufgenommen hatte, das Lrevisrium. Die veränderte Ein

richtung der Kirchenämter, und die Entstehung von Kirchen-

beneficien, welche mit keinem wahren Kirchenamt verbun

den waren, oder wenigstens nicht zum täglichen Kirchen

dienst verpflichteten, führten späterhin auf den Grundsatz,

daß jeder Geistliche wenigstens für sich das Breviarium be

ten müsse (OtVcium äiviuum privatum), besonders da die

Ausartung der vila cauomos, welche die Geistlichen der

Kirchen, bei welchen sie eingeführt war, zum OKuum 6i-

viuum publicum verpflichtete, selbst diese von diesem Haupt-

theil ihrer Amtspflichten befreite, und ihn durch Stellver

treter verrichten zu lassen gestattete. Die Basler Synode

betrachtet dieses Otticium privatum als eine Obliegenheit al

ler Geistlichen der höheren Weihen und aller Veneficia-

ten (ü«), deren Ausdehnung jedoch dem Gewissen und dem

Kor!» sä eocle»!sm non covveverit, clepvnswr s rlero, »i

tsmen csstißgtu» ven!»m sb evisoop« per »utisksclionein

voluerit prvmvreri. Lsn. 2> Oist. yl.: l'resb^ter, nisvo

mslutivsli «fkioio ervleto, Pensum »ervituti» »US«, vs>

nevtl« prlmsm, »vxtsm, nousm^ue persolvst; its tsmen,

ut Höstes Kori» oomveteotions , et »igni» üesignsnlibu»,

juxts o«s»,kililstom sut s Se, sut S »cliolsriku» ouKIic«

cvmplssnwr. Won den verschiedenen Stunden heißt daö

vssicium auch öiurnum et nocturnum.

(49) Lsn. 24. zz. v!»t. 5. 6e consecr.

(Zo) veer. IZs»i!. soeevt. ?it. lZ. (bel Ksertner, Vom. l.

psg. Z4 ): <^uo»eun<zuo elism sliki beneiicist«, (im Ge

gensatz der Chorherren) »eu in »seri» constitutos, cum sci
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Urtheil des Beichtvaters überlassen ist (51). Das SrevZs-

num, nach welchem diese Andacht geübt werden soll, ifi

von P. PiuS V. auf Antrag der Tridentinischen Synode

eingerichtet worden (62).

». Rechte des geistlichen Stande«.

Die Rechte des ClericatS überhaupt beziehen sich theils

auf das Verhältnis) des Clerus in der Kirche, theils auf

dessen Verhältnis im Staat (1).

In der erste«« Beziehung lassen sie sich im Allge,

meinen dahin bestimmen: sie bestehen in den Vorrechten,

welche die hierarchische Verfassung dem geistlichen

Stande vor den Laien beilegt. Da aber die einzelnen

Rechte, die in der ?«te«ts« «räiuis und in der Jurisdiction

enthalten sind, von der Stufe des Orä« und von dem Kir

chenamt abhängen (2), so bestehen jene Vorrechte mehr in

der erworbenen Fähigkeit, an der Hierarchie Theil zu

nehmen, als in bestimmten einzelnen Vorzügen. Doch

legen die Kirchengesetze dem Clerus überhaupt das „?rivi-

Kors» esuooios» teoesvtur, «ömonot dsee gsnets »^vo>

öu», — »ive »oli »!ve sssocisti öivivum, ^lurnuin voetur.

»umzu« «Meiiu» revorontur verkis^ue «listineti« zier»

sgsvt. —

(51) S. Ssuter a. «. O. ? IV. §.617. Note«.

^5») LeK. 25. Oeer. juclie« libror.

(1) S. oben S. 462—464.

(2) S. oben S. 470— 47Z. S. S>2 und das folgende Kapi

tel dieses Abschnitts.



Cap. 2. Vom Clericatstand «. dess. Rechten. 535

le^Ium canuni»" bei; indem sie jeden Laien, der sich einer

Realinjurie gegen einen Geistlichen schuldig machen

würde, mit der Ercommunication bedrohen, die nur der

Papst wieder aufzuheben berechtigt seyn soll (3). Im Sinn

des Canons selbst sollte die Ercommunication vom Bischof

verfügt werden (4) ; die Decretalen behandeln sie aber «ls

eine «ioammunic»tio I»t»» «eutenti»«, deren Würkungen

Folge der bloßen Thatsache sind (5). Wie diese Art der

Ercommunication überhaupt (6), hat daher das ?rivile-

ginn» o22uni« heutzutage keine bürgerliche Würkung (?),

und Injurien gegen einen Geistlichen werden als ein bür

gerliches Delict behandelt, als solches aber unter den Ge-

sichtspunct der einem öffentlichen Beamten zugefügten In»

jurien gestellt.

Das bürgerliche Verhältnis der Geistlichen im All

gemeinen ist das eines privilegirten Standes. Die

Privilegien desselben beruhen theils auf der bürgerlichen,

theils auf der kirchlichen Gesetzgebung , welches sich leicht

aus der Stellung der letzteren während des Mittelalters er,

klärt (8). Daher muß auch bei der Beurtheilung ihrer An»

(3) dono. li2ter2il. u. ». 1139. >n ^2N. 2Y. (!. »7. <^n. 4.

(4) v«n Ü8peil, ju, eeel. un!v. ?. III. lit. li. X)«p. s.

(5) 62p. 7. 14. X. ä« ,«ut. «»«ummuni«. (5, 39). ^ «

(6) S. unten das vierte Buch. / > > ll

(7) Nur lm rolun» poeniton»!»^« lommt überhaupt elne solche

Crcommunlcation in Betracht.

(8) S. oben S. ,8«— »94.



SZ4 B. III. Abschn.I. Katholische Kirche.

wendbarkeit auf deren Veränderung in neuerer Zeit (9)

Rücksicht genommen werden.-

" t. Von mehreren Arten öffentlicher Lasten be

freite schon Constanrin der Gr. theils die Kirche und de

ren Guter, theils den geistlichen Stand überhaupt, und

durch kaiserliche Constitutionen wurden diese Befreiungen

noch mehr erweitert. Zu den Begünstigungen, die sich auf

den geistlichen Stand beziehen, gehörte die Befreiung

von Kriegsdiensten und von de» persönlichen Dienstleistun

gen, welche als Folge der Staats? oder Municipalverbin-

dung -von, den Einzelnen ohne Rücksicht auf Güterbesitz

gefvrderr wurden, wohin namentlich alle Arten von Vor,

mündschafr oder Curare! (10) gehören (11). Die Güter

der Kirche selbst wurden zwar nicht von den ordent

lichen Steuern, wohl aber von anderen Reallasten,

tvvhin . besonders die Einquartierung und der Vorspann

(«vgsri«« et psrä»A»rise) gehörte, befreit (12); desselben

Vorzugs genossen hingegen die Güter der einzelnen Geist

lichen keineswegs, welche selbst die in der Municipalverfas-

Lung , begründeten Reallasten, wenn sie in persönlichem

Dienst bestanden, durch einen Stellvertreter leisten oder

,,
'

.

(y) S.-öbe« S. ZSK Z6y. ' -

(io) In wiefern ein Geistlicher sie freiwillig übernehmen kön

ne, iff oben S. 5 iö. berührt worden. Vergl. äutK. ?re«.

bzksros L. tle episc. st clor. (l, Z> aus A«v. 12Z. t)gp. ö-

^ 2. ök ,ZZ. g. 7. Zl. c. <1« spi,«. «t cler. (l, Z). Hier

aus ist Osn. 40. e. 16. Tu» I' entlehnt,

(l!) l^. 15. 4«. L. VK. äs «p!se. «col. st clsr. tiö,
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ihre Güter einem Anderen abtreten mußten (15). In ein

a h n l i ch e s Verhaltniß kamen die Kirchen in den Germa«

Irschen Staaten, welches in dem Fränkischen allmälich durch

di> Jmmunitatsprivilegien , welche die einzelnen Kirchen

vor den Königen erhielten, in Ansehung der Belastung der

Küchen güter sogar noch vortheilhafter wurde. Der

Lehcidienst, durch die Vasallen der Kirche geleistet, blieb,

nach ">er Ausbildung , welche die Staatsverfassung allmä-

lich eriielr, die einzige Last, die auf dem Kirchengut haf

tete/ ftftrn. die Pralaren, welchen dieses unterworfen war,

nach tb/ep Stellung gegen das Reich dazu verbunden wa

ren (14). Durch die Entstehung der Landeshoheit und die

allmälich, Ausbildung der städtischen und der Landesverfas

sungen nurde jedoch die Stellung sowohl der Kirche selbst

in Hinsicht ihrer Gütern als der einzelnen Geistlichen, we

sentlich veränderr. Weder in Beziehung auf die städtischen,

noch in B ziehung auf alle Landeslasten vermochten sie sich

der Theilmhme ganz zu entziehen. Auch vermochte die

Kirche,, wüwohl sie jetzt den Grundsatz aufstellte, daß nach

göttlichen >nd menschlichen Rechten Personen und Güter

des Clerus ,ulw der Kirche mit keinerlei Art von öffentli

chen Lasten belegt werden könnten (l5), sie keineswegs

vollständig vm jener Theilnahme loszumachen. Selbst die

Bestimmung, daß der Ekerns und das Kirchengut auch

(lZ) l.. 4?. 59- IIS, IHl. L- ?K, äo äocurion. (,2, i).

(14) Vergl. imine deutsche St. u. R.G. Th. 1. §. 114. 171

Th. 2. Z. Z2«. , , .> ^ ..' > . ^ >

<>5) Osp. 4. esnsibu, oisot. et proeurst. (Z,
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nicht zu außerordentlichen Beiträgen zu öffentlichen Lasten

angehalten werden könnten, sofern diese nicht von der Lir,

che freiwillig und mir päpstlicher Genehmigung unternon-

men würden (16), schützte nur so lange, als die Macht >er

Päpste unerfchüttert blieb. Doch genoß sowohl das .tir«

chengut als der Clerus bis auf die neueste Zeit inmer

manche Begünstigung, die sich aber weniger auf eine

Anerkennung des Anspruchs stützte, den die Kirckv auf

Unabhängigkeit von Verfügungen der öffentlichen Sewalt

machte, als auf die hergebrachte Befreiung von ge?

wißen ordentlichen öffentlichen Lasten. Sie hat daher

auch in der neuesten Zeit allenthalben, bei der Zlifhebung

ähnlicher Begünstigungen anderer Stände, dem Irundsatz

der neueren Finanzgesetzgebung weichen müssen, daß eine

Eremtion von öffentlichen Lasten nur da gerechrfirtigr wer,

den kann, wo sich ihre Beibehaltung auf sndee Gründe

als den Besitzstand stützen läßt (17), und berühr jetzt über«

all nur auf besonderer Landesgesetzgebung. Algemein ist

nur die Personalbefreiung in dem Umfang geblieben, in

welchem sie schon durch das Römische Recht aiögesprochen

ist (13), worauf sich auch die Befugniß, Dieiste, welche

(lö) <üap. 4. 7» X. immuvllsts eocisslsst!« (Z, 49).

(,7) Wie die Befreiung der Dotalgüter der Pfarrkirchen von

Grundsteuern, der wirklichen Kirchendiener vm der Einquar

tierung, sofern sie nicht als außerordentliche Last zu betrach

ten ist, die Befreiung der Geistlichen hinsicklich ihres Eigcn-

thums von Reallasten, welche in Dienstleistungen bestehen,

gegen die Entrichtung eines Aequtvalentö u. dergl.

(,S) S. oben Note »0 und >i.
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mit den Verpflichtungen des geistlichen Standes unverein

bar sind , und als Reallasten vorkommen , durch Stellver

tretung zu leisten, keineswegs aber auf völlige Befreiung

stützen laßt.

2. Aehnliche Veränderungen hat das Privilegium ei

nes befreiten Gerichtsstandes erlitten, das zu den

Rechten des Clericats überhaupt gehört. Sie lassen sich

jedoch nur in Verbindung mit der Lehre von der geistli

chen Gerichtbarkeit deutlich machen (IS).

Z. Aus dem canonischen Recht hat die Praxis

daö beneLcium oompeteotise abgeleitet, vermöge dessen ei

nem Geistlichen, der wegen Schulden ausgeklagt wird, die

Erecution den nothwendigen Lebensunterhalt nicht entzie

hen darf (20). Die Stelle der Decretalen, auf welche es

die älteren Schriftsteller zurückführen (2l), kann zwar da

für nicht angeführt werden, da die Ercommunicqrion ih

rer Natur nach nicht zu den Executionsmitteln gehört,

<i9) S. unten das vierte Buch.

(lo) Vergl. besonders I. ll. SoeKmor, Zu, evcles. kroto«.

Lom. II. I.id. z. rit. zz. §. ,o u. f.

(ü) Lso. z. X. <Io Solution, (Z, !Z) : Ollosräus elerlcu« pro.

posuit, <zuo>1 oum ?. — vt quiüsm »Iii Ipsum oorsm ok.

Lelsli — »uper <zuibu» clsmllvbilis vovvenissent, iiivin ia

vum rec«ßno8c«ntem Kujusmocki öodits, iecl proplvr re.

rum inoviam »olvere von vslentein, srvommuniestiooig

sentenliam promulgsvit: msnäamus, <i»»tenu8, si coosti.

terlt, ^uod prgväietug Uckosräu» in totum vel pro psrts

»on z>o5»it solvers ilsdits »uprsdicts, »entovtisii» — rs»

lsietis, recopts sk e« idones osutione, ut, si s<1 plnzui«.

rem sortunsm deveaerit, ckebita prsedivta porsolvst.
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die Anwendung jedes wahren nach den Umständen passen

den Erecutionsmittels darin nicht ausgeschlossen wird, und

der Grund der Verfügung , daß sich der Gläubiger mit ei

ner Caution begnügen müsse, nur darin gesucht werden

mag, daß der Schuldner überhaupt kein Vermögen hatte,

welches Gegenstand der Erecution hätte werden tonnen (22),

namentlich kein Benesicium, dessen Einkünfte das canonische

Recht als ein Object der Erecution allerdings betrach

tet 23). Die neuere Praxis stützt daher das KeneKcium

compßtentizy blos auf die Natur der Kirchenpfründen,

welche den Geistlichen ihren Unterhalt sichern sollen, deren

Einkünfte daher im Weg der Erecution zur terminlichen

Bezahlung der Gläubiger zwar angewiesen werden können,

aber nur so weit, daß dem Beneficiaten nicht die Subsi-

(22) „?rootor 1-eruin inopiam.« Die älteren Schriftsteller

leiten d<ls deneNcium cuinp«t«ntia<i auch hauptsächlich nur

aus den Worten „pro parle" her, indem sie annehmen,

daß darin die Voraussetzung liege: wenn der Schuldner über

haupt Vermögen gehabt hätte, so würde er pro pnne, d.h.

„in i<>, li»»ll liloero uuszet" coudcmnlit worden scyn. Daß

aber jene Worte diesen Sinn nicht haben können, sondern auf

den gänzlichen Mangel des Vermögens zu beziehen

sind, mithin nur anzeigen, daß der Schuldner dcßhalb auch nicht

einmal einen Thcll der Schuld abtragen tonne, ergicbt der

Nortsinn, nach welchem blos von dem facti schen Zustand

des Vermögens des Schuldners, nicht von dessen Vercch-

tigungeu die Rede ist. Vergl. I. II. Loeümei-, eorp.

ju,-. «ÜN. in der Note 37 zu jener Stelle.

(l3> 62p. 2. X, äe Ü«!ei»«zoi-ibu5 (z, 22). Vergl. ?. II. L oeb.

mor in der Note 3o. zu L20. 3. X. ä« Solution.
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stenz gänzlich entzogen, und er sein Amt länger zu ver

walten außer Stand gesetzt wird. Hierauf muß daher

auch die Bedeutung dieser Compctenz allein beschrankt wer

den; auf anderes Vermögen eines Geistlichen bezieht sie

sich überhaupt nicht. Bei dem, welcher auf den I'itulu«

pÄtrimonii ordinirt ist, kann jedoch eine in bürgerlichen

Gesetzen begründete Unveraußerlichkeit der Güter, auf wel

che der Titel fundirt ist, dieselben Würkungen hervor

bringen (24).

Drittes Kapitel.

Von der Jurisdiction.

I. Bedeutung der Jurisdiction im Gegensah der

?0te«l28 orclinis.

Die Jurisdiction, welche durch die hierarchischen Obe

ren ausgeübt wird, hat nach der Vorstellung der katholi

schen Kirche in Beziehung auf die Art der Thätigkeit,

welche in ihr enthalte» ist, durchaus die Analogie der

Staatsgewalt (ünperium). Sie umfaßt daher eine gesetz

gebende (anordnende) und eine vollziehende Gewalt; von der

letzteren ist ein Theil die richterliche Gewalt (Huii«6icti»

im engeren Sinn), nach ihren beiden Zweigen, der Strafge

walt (Hurisäictio «oercitjv») und dem Entscheidungsrecht

(^'uli«äictio eouteutiu»»). Unter den mancherlei Formen,

/

(»4) Vergl. oben S. 5«6.
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in welchen die Thätigkeit der anordnenden und der vollziehen,

den Gewalt sichtbar wird, läßt sich selbst, wie beim Staat,

auch die Art der Thätigkeit unterscheiden, welche im Staats

recht die Oberaufsicht genannt wird; die Kirche hat ein ei«

geues Institut, welches auf die Ausübung derselben vor,

nehmlich berechnet ist, die Kirchenvisirarion.

Ten Gegenstand der Thätigkeit der Jurisdiction

bilden alle äußerliche kirchliche Angelegenheiten. Sie er

streckt sich daher auf die Lehre und die gottesdienstlichen

Handlungen, nur so weit diese ein Gegenstand blos disci-

plinarischer Anordnung werden können (1). In jeder an

deren Beziehung sind diese Gegenstand der ?otests» «rckl-

vi8. In sofern aber die ?«testas oräinis in ihrer Aus,

Übung etwas Aehnliches mit der Gesetzgebung (2) oder der

richterlichen Gewalt (Z) hat, wird sie auch als eine Art

von Jurisdiction betrachtet, und die lurisäicri« intern«

(>) Wie bei der Besetzung, bei der Controlle des Lehramts,

der Vorsorge für Beobachtung der Liturgie, für gehörige Ver

waltung der Sacramente u. s. m.

s2) ösuter, tunäsm. jur. eeel. estkolie. ?. I. §. Yl.: LunN

eoclesiss prsesule» in vonvili!« «onerogstl cke tiu>i vt mo»

rum <1«gmsl!» »onlentism clicurit, potoztatern or<Iivi8, cuin

ver« öisvlpliiise et liturgiso (?) regulss eonäullt, pote»

«tstem )uris<1ict!«n!s eiercent.

(Z) Wie bei der Gewalt, welche der Priester nach der Vorstel

lung der katholischen Kirche bei der Administration des Sa,

craments der Buße ausübt. Daher in Beziehung auf diese

tu dem Lsp. I!. X. <Ie posnitemii, (Z, Z8) der Ausdruck

poeoiteotislv juäiciumz im Lsp. 6. cle prsodeo^i, ln Vit»

(z, 4) der Ausdruck gpirituslis jurlsäietio.
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«der «pirituslis genannt (4). Die Jurisdiction im eigent

lichen Sinn heißt dagegen die lurisckctia externa. Der

Ursprung dieser Unterscheidung liegt in der Erhöhung der

bischöflichen Gewalt, auf welche die ?«test»s oräiuis, in sc»

weit sie als Jurisdiction betrachtet wird, ausschließend (5)

oder doch in höherer Instanz (6) übergegangen ist.

N. Begriff und Arte» der Klrchenckmter.

Der Beruf, welcher dem Einzelnen von der Kirche

ertheilt wird, die Kirchengewalt oder andere Functionen

zum Besten der Kirche auszuüben, macht dessen Kirchen«

amt (OlLvium eeclesisstioiu») aus. Jedes Kirchenamt giebt

daher eine Berechtigung; es legt aber zugleich die Ver

pflichtung auf, diese zum Besten der Kirche auszuüben.

Nach den Functionen, welche mit den Kirchenämtern

verknüpft sind, erhalten diese verschiedene Benennungen.

Die Beziehung eines Amtes auf die Ausübung der

Functionen des 0r6« bezeichnet der Ausdruck 0K«uM ss-

«rum lgeistliches Kirchenamt), wenn er im weiteren Sinn

genommen wird. In diesem bilden selbst die Funktionen

(4) ?. ?. Kibert, oorp. Zur. «n. ?«m. II. z>sg. 18.

<5) Die Bischöfe haben, auch bei Streitigkeiten in Glaubens»

fachen, auf allgemeine Synoden allein eine entscheiden

de Stimme, welche aus ihrer Jurisdiction abgeleitet

wird. S. Walter Kirchenr. Z. 1S4. ,

(6) Wie in Beziehung auf das ?orum xoenitentiale. Bergl.

Frei Kirchenr. B. i. §- 141 u. f.
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des Chordienstes, zu welchem die Oauoruci verpflichtet sind,

ein Olkicium s»«riim; in demselben würden die Functionen

der niederen Weihen, wenn sie mit Kirchenämtern wört

lich verbunden wären (4,), Hieher gehören. Im engeren

Sinn wird aber nur ein Amt, mir welchem die Functionen

der höheren Weihen (Oräines sacri> verknüpft sind, Hieher

gerechnet, und jener Dienst durch den Ausdruck OILviui»

commune bezeichnet. Als «llici» sacra in diesem engeren

Sinn kommen außer dem bischöflichen Amt nur die Aem-

ter vor, mit welchen die Functionen der Priesterweihe,

mit Ausschluß der Pontisicalien, verbunden sind. Hiehcr

gehört das Amt des Pfarrers (Neckar ecclesise), in wel

chem diese vollständig und mit der Seelsorge verbunden

enthalten sind. Wegen der letzteren heißt das Pfarramt

Osiicium curstum; andere vsLcis sscrs, mit welchen keine

Seelsorge verbunden ist, werden »ou curat» genannt. Auch

alle Beneficien, die blos die Verpflichtung, das Meßopfer

zu vollziehen, auflegen (2), sind mit OkLvüs ssoris in die

sem Sinn verbunden; die Priester, welche bei Capellen

oder als Gehülfen der Pfarrer wahre Beneficien (s) ge-

li) Die Herstellung solcher Aemter sollte nach der Tridentinl-

schen Synode geschehen. S«ls. ?z. Ls^>. 17. Sie hat aber

nicht statt gefunden.

(2) Osp. II. X. <1e prsedenäi» (III, 5).

(Z) Zu unterscheiden von solchen, welche blos für Mcßstlven-

dien, oder für eine Vergeltung functioniren, welche nicht den

rechtlichen Character eines Benesiciums hat. S. das Nähere

bei der Lehre von den Beneficien im ?ten Buch.
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Nießen (osvellsiü, ssceUaui, viosrü, eooperatores), ge

hören Hieher.

Ein Amt, mit welchem die Ausübung der 5ur!s6icti«

in eigenem Namen (^urisäictio provri«) verbunden ist,

heißt vignits» oder rrselstur»; jedes andere Kirchenamt,

es mag mit Jurisdiction oder mit anderen Functionen zum

Besten der Kirche verknüpft seyn , bezeichnet der Ausdruck

OAciuin «implex s. in sveu'e sic.6ivtum (H).

Der Begriff der ^urisclicti« vrovria beruht ursprünglich

darauf, daß alle Jurisdiction eigentlich in das bischöf

liche Amt gelegt ist. Jeder Bischof übt in seiner Diöces

die vollständige Jurisdiction kraft eigenen Rechts aus,

weil sie durch Vollmacht der Apostel auf ihn übergegangen

ist. Gleichen Ursprung legt die Kirche der Jurisdiction

bei, welche in dem päpstlichen Primat enthalten ist. Auch

die Rechte der Jurisdiction, welche die Gewalt der Metro

politan?, Patriarchen und anderer Primaren enthält, sind

wenigstens durch die Kirchenvcrfassung als etwas eben so

Selbststand ig eö mit bestimmten bischöflichen Aemtern

verbunden. Diese bischöfliche Jurisdiction kann

aber auch durch Andere ausgeübt werden, deren Funktio

nen daher als etwas Abgeleitetes und Untergeordnetes be

trachtet werden müssen, und ein Oüieiuin in «vecie siv <Ii»

ctum bilden.

(4) Der Unterschied zwischen v!gn!tss, personsw, und OKI.

cium wird in vielen Stellen der Decretalen angedeutet, z.B.

l^sp. ij. X. prseKouü. in VI. (z, 4), aber eigentlich in

keiner genau entwickelt. Er beruht daher hauptsächlich auf

dem Sprachgebrauch.
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Alle würklichen Bischöfe (5) sind daher Prälaten in

jenem Sinn; die neuere Disciplin betrachtet sie aber nur

als die erste Classe der Prälaten (?rselsti primigenü,

principales, öiguitates poutiLväles) , und hat den Begriff

der Dignirät erweitert. Das Charakteristische , welches in

der Stellung der Bischöfe liegt, ist ein Directionsrecht über

Andere, und vermöge der Verbindung der Kirche mit dem

Staat, früherhin auch allgemein durch den Güterbesitz der

selben, politische Rechte und Ehrenrechte. Vorzüge dersel

ben Art sind auch mit anderen Kirchenamtern auf selbst-

siändige Weise verbunden worden, theils durch die Ueber-

tragung von würklichen Rechten der bischöflichen Juris-

, diction, theils durch die Gewalt, welche die Verfassung

besonderer kirchlicher Institute über die Mitglieder derselben

dem Vorsteheramt verleiht.

Wegen einer solchen Analogie der Verhältnisse heißen

jetzt auch Dignitäten oder Prälaturen zweiter Ordnung^

(?rseläti senmckärü, »Zsciti) alle Cardinäle, die päpstlichen

Legaten und Nuntien, die Aebte, Prbbste, und andere Re

ktoren von Kidstern, Stiftern und ähnlichen Instituten.

Ein Amt, welches nur den Ehrenrang der PrZlatur ohne

Jurisdiction oder ähnliche Directionsrechte giebt, heißt ?er-

»«natu» (6). In den Stiftern heißen überhaupt alle Aem-

ter Dignitären, welche wenigstens ursprünglich mit beson,

deren

(5) Den Welhbischvfen (epi»ooz>> titulsres, in psrtidus iok.

üslium) fehlt die Jurisdiction, da sie keine Diices habe».

(6) Z. B- ?S. X. 6« prsvbenck!, (Z, 5).

(7)
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deren Functionen außer dem Chordienst verbunden waren,

wenn sie auch jetzt bloße Personate sind (7).

M. Allgemeines und besonderes Klrchenreslment.

Negimen Plenum und minu« Plenum.

Die Thätigliit der Klrchenoberen sowohl, als dle II»

tisdlction, welche sie besitzen, wird mit dem Ausdruck K ir<

chenregiment bezeichnet. Sofern die Jurisdiction alle in

derselben ihrem Begriff nach enthaltenen Rechte umfaßt,

heißt sie eine plenituäo poteslsti« (1), «Kimen Plenum; so,

fern sie Nur unvollständig ist, d. h. nur einzelne Rechte

der gesetzgebenden, aufsehenden oder vollziehenden Gewall

in sich schließt, wird sie eitt regime» minu» Plenum ge«

nannt. Sowohl das allgemeine Kirchenregimeni, welchem

die katholische Kirche unterworfen ist (oben S. 460. 461.),

als das besondere Kirchenregiment der Bischöfe, Metropos

litane und anderer Primaten, ist theils «in regime» pl««

nuMj theils ein regimen minu» Plenum.

Eine plenituäo poteztHti» ist Nach dir katholischen Lehre

die Gewalt der Bischöfe über ihre Didces. Denn die ?l«^

nituilc, der ?ote»til8 oräini« und der Jurisdiction ist dem

Bischof in Rücksicht aller zu seiner Didccs gehörenden Chr»

sten übertragen, da seine Gewalt nichts Anderes als di<

<?) c!»l>. 8. X. cle rozcliptl« (l, D> ^»l»< 6. X. «le «idnzne«

tuäine (l, 4).

fi) Onp. 4. 5. X. 60 «once«. prned. (3j 8) oben O. »/<<

Note 7< S. >7l. Not» 8.

I. 35
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von Christus den Aposteln ercheilte Vollmacht ist, welche

auf die Bischöfe als deren Nachfolger übergegangen ist.

Die Regel der auf göttlicher Anordnung beruhenden Kir-

chenverfaffung, daß jeder Christ der Kircheugewalt des

Bischofs unterworfen ist, so weit sich dessen Dibces er

streckt, drückt die Benennung «r6i'r,»rms, zurisilivtio «räi-

n»ri» aus, mit welcher das canonische Recht den Bischof

und dessen Jurisdiction bezeichnet (2).

Ein regunen nuuiis plevuin ist dagegen das besondere

Kirchenregiment, welches den Metropoliranen oder Prima

ten zusteht, und nach der alteren Disciplin, selbst noch

nach den Grundsätzen PseudokJsidors, der Primat des

Papstes. Er unterscheidet sich nur darin von dem regi-

mev minus plenum jener Kirchenoberen, daß er mehr ein

zelne Rechte umfaßt als dieses, und sich über die ganze

Kirche erstreckt. Es giebt daher nach dem Episcopalsystcm,

welches die Stellung des Papstes dem Princip nach (Z)

ans der älteren Disciplin beurtheilt, und die Rechte, durch

(2) Lsp. 7. Zs okkeio «rZinarli in Vit« ll, lö): (Zum

vpiseovu» i» 8iis tot» ckioeeeii juri»<1>elio.

»om «rdinsrizm noscstur Ksdere; ckudium von

eiistil, yuis in <zli«Iibet Ivo« iosius 6i«eoe»is, von eiem.

to, per se vel vor slium possit pro tribunsli severe,

esugg» Sil vcclosinsticum forum »psclsnte» «uüire, per»

»onss eocleslssticss — cspero so «reeri Aeoutsre, nee von

et evters, yuse s<Z ipiiit, »peotsnl okkieium, Ii.

bore eiereere.

S. oben S. :?6. Das Nähere kommt bei der Lehre vom

päpstlichen Primat vor.



.> Eap. Z. Von der Jurisdiction. - ^ 5^?

melche der Papst die Gewalt der Ordinarien i» ihre«

Dibcesen beschränkt hat, nur als einzelne erworbene

Rechte betrachtet, keine andere pl«»utu6o potsstsli» über

die ganze Kirche, als die Gewalt, welche einem allgemei

nen Concilium zusteht (5). Nach dem System der

Decretalen, welches noch jetzt die päpstliche Curie bei ihs-

ren Ansprüchen zum Grunde legt,' ist aber der päpstliche

Primat eine rieuituck« pot«8t«tis, welcher alle Christen un

terworfen sind (5); der Papst wäre hiernach der einzige

wahre Orckinsriu». Jedoch sind auch nach vem päpstlichen

System die Bischöfe Ordinarien in dem Sinn, daß sie

alS seine Gehülfen (in psrtein soUioitnäuii» vocsti)

vermöge göttlicher Anordnung (6) alle Rechte der Kirchen-

gewalr in ihrer DidceS auszuüben haben, aber nur als

eine auö seiner ?Ieuituck» poteststi» abgeleitete und auch

in sich selbst nur in so weit vollständige Befug-

niß, als sie nicht durch Borbehalt einzelner Rechte be

schränkt ist.

IV. ?firl»Siet!o proprio, äslogst« u»d viosri»

, tm Gegensatz der «räinsri».

Der Bischof kann die Ausübung seiner 5urisäicri« «r-

6iv»ns auf mehrere Arten auf Andere übertragen, ^uris-

<4) S. oben S. 2«. Note 5. ,

(z) Vergl. oben S. l7> u. f. . , , >

<S) 5. kl, eonees,. xrseb. abgedruckt oben 'S.

Rote 7.

35..
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ZjetR«, v«sri» heißt die übertragene Gewalt, wenn nach der

Natur eines bloßen Auftrags (numSsku») det Gewaltha«

der mit dem Gewaltgeber als eine Person betrachtet wird,

und die Uebertraguug willkührlich widerruflich ist. Das

Letztere findet, auch bei einer übertragenen Gewalt statt,

welche das canonische Recht eine zurisäictio ckelexstä

nennt (1); die Gewalt, selbst wird aber als eine eben so

selbstständige betrachtet, als die, welche durch ein Kir

chenamt entsteht, das eine, besondere Stufe der Hierarchie

bildet (2). Ist endlich durch die Kirchenverfaffung die

Ausübung der bischöflichen Jurisdiction auf eine solche

selbstständige Weise an ein bestimmtes, von dem Bischof

regelmäßig zu besetzendes Kirchenamt geknüpft, so

wird diese Gewalt ebenfalls eine aru«uai» et provris ge,

UKNNt (5). . ., ... !.)'..,,! .- -

Durch die Befugniß, welche sich die Päpste seit dem '

Itten Jahrhundert beilegten, die zunsÄvti« orcku>»n» der

<I> Osp. 28. §. 2» üe okke!o et polest, juäie!« Selogsti (l, 29).

(,) Daher der Grundsatz, daß von dem Delegirte» an den

Delegirenden axpelltrr werden könne. Lax. 18. Ls?. 27.

(Z) Eine solche war die Gewalt der Archldlaconen, wle sie im

iZten Jahrhundert bestand. Diese wurden daher auch zu den

Prälaten gezählt. Op. 7. 9. is. X. 6e oskci« sreKicki«.

c«vi (l,2Z1> Lsv» Z> §I> üe svpollstionidu» in Vit«

(2, lö)> Wergl. v sll L8VSV, jus ecel. uviv. ?. I. Nt. 12.

Lsv. l. Ganz unrichtig zählt Walter, Kirchenr. §. iyr.,

. jdie: Verhältnisse der Archidiacone» unter die Beispiele der

delegirten Jurisdiction. . .
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Bischöfe zu beschränke», sin» »och andere Arten der

Ueberrragnng von Rechten der zurisdictio «räingri«, und

neben diesen eine zurisäioti» öeleg»t» Entstanden, "welche

die Ausübung päpstliches PriMatialrechte zum Gegenstand

hat.

1) Durch päpstliche Privilegien ist sehr l>Z,u?g den Prä

laren des zweireu Ranges die Befreiung von detty'uris-

«livli« pr^iqsri» der Beschhfe vollständig oder, lUWllAndig

zu Tl)eil geworden; <in ^sp^cheS Berhältniß macht den

Papst zum Ordinarius eines solchen Cremten.

ö) Eine solche Befreiung kann mit der Verleihung

der bischöflichen Jurisdiction selbst über Üntergeb'ene oder

dritte Personen, verbunden styn; in diesem Fall stellt s/e

einen solchen Prala.tc„ selbst in die Reihe , der Kirchen!«

oberen, welche eine ^urisckioti« «äinsriA haben.

Z) Indem sich zugleich die Päpste einzelne Rechte der

?Ienituä<^ pHteslstis ecclesisstic» unbedingt vorbehalten

haben (4), ist eine zweifache Art, von päpstlichen.Delegir-

ten iu die Lirchenverfassung eingeführt worden; Heils

solche,,^ w,elche die Rechte des Papstes als yrHinsriu». dfI

Cremten, theils solche, welche die papfflicheu Reservat

rechte in eil^elnen Diöcesen Auszuüben habe». . Durch De«

legarion können diese Rechte auch den Bischöfen selbst zu

Theil werden, mithin die Rechte derselben in ihr« Didceö,

theils auf ihrer potvst«« «räiosn«, theils auf Delegation

beruhe«. - .. ., ..

. «„ ^ ^ >

(4) ?> B. d«s Disp«>satt«»srecht in einem gewissen umfang.
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1.4 , Viertes Kapitel.'

Verhältnlß zwischen der katholischen Kirche und dem

I. L. Alüber, öffentliches Recht des deutschen Bundes. Abth. ».

§«s4k9,-^4SS^ S.S«,,«. f. ^der 2ten Ausg. . >

^i'^ mszsitstleum eires »svrs und dessen

„.l' .^'üt '. Bestandthetle.

Die Rechte, welche gegenwärtig in allen deutschen

"Staaten als natürliche Rechte der Staatsgewalt in Be

gehung auf die Verhältnisse jeder Kirche in Anspruch ge

nommen werden, bezeichnet die Schule mit dem Ausdruck

zu« Mk)e«i»tioum circa. »»«-»,. Kirchenhoheit (kirchliches

Majestaxsrecht, Staatskirchengewalt, Ä^jeMsrecht^in^

MeligivnS - imd Kirchenfacben): ' Die Berfassungsurkunden

der neuesten Zeit haben Veranlassung gegeben, daß häufig

M Grundprincipien, auf welchen die einzelnen Rechte be,

'rtchen, die sich der Staat beilegt, ausgesprochen (1); hie

Änd da auch diese einzelnen Rechte selbst (2) näher ent

wickelt worden sind. Dasselbe ist schon früher in einzelnen

Staattn^durch Regierungsgesetze (Z), und seit der neuesten

(i) So z. B. In der Würtembergischen Verfassungsurkunde

V. I.' I8ly. §. 7o u. f. I!"' '

(!) S« in dem S. Z8S. Note 7. erwähnten Bakerischen Edict.

(z> Hieher gehört die Oesterreichtsche Gesetzgebung und das

Preußische Landrecht. ähl.s. Tit. l,.
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Organisation der katholischen Kirche zuweilen auch bloß in

Beziehung auf diese geschehen (4). Allenthalben werden

im wesentlichen die Principien, welche diesen Gesetzen

zum Grunde liegen, bei den Verfügungen des Staats in

Kirchellsachen befolgt, wenn sie auch nicht ausdrücklich

ausgesprochen sind. Sie siud seit der Reformation all

mählich als Doctrin au^dtt^Natur^der^Glaubens«

«nd Gewissensfreiheit und der Bedeutung der Kirche als

einer äußeren Gesellschaftsverbindung entwickelt worden;

durch die Anwendung aber, welche von jener gemacht

worden ist, practisches Recht geworden.

Als die Grundlage des kirchlichen MajesintsrechtS

wird die Befugniß betrachtet, die Ausübung «iner Reli-

gion im Staat überhaupt zuzulassen oder auszuschließen)

und für die zugelassene, die Glänzen der R e l i g i o n s ü b u n g>

in so weit diese einen Einfluß auf bürgerliche Ver-

hältnisse hat, unbeschadet der Glaubens- und. Gewiss

sensfreiheit jedes Untcrthanen, zu bestimmen. Die Schule

bezeichnet dieses Recht einer organische!! Gesetzge

bung über die Verhältnisse einer Religion im Staat mit

dem Ausdruck ^u^ «sormanäi, we,il er durch die erste Aus«

llbung jenes Rechts bei Zulassung der Reformatio» ge

bräuchlich geworden ist; er ist aber nicht ganz passend,

da er an die Thätigkeit der evangelischen Landesherr« über

haupt erinnert, welche sich keineswegs bloß auf das be,

. . '.-.!' -^

<4) Wie in den S. 412. Note 1. angeführten Geseycn für das

Hinlgrelch Sachsen und das Großherzogthum Sachse» >W«i.

«»l. ,V-, .
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schränkte, was sie vermöge der Staatsgewalt allein zu

verfügen berechtigt gewesen wären (5).

So fern das Reformationsrecht auf die Befugniß, eine

Keligion auszuschließen (religio reprokat«), bezogen wird,

muß es in sehr enge Gränzen eingeschlossen werden. Der

religiöse Glaube kann kein Gegenstand des Zwanges seyn,

da er seinem Wesen nach ein Product der religiösen Er»

kenntniß ist, und die äußere Handlungsweise, welche als

eine Folge des Glaubens zu betrachten ist, dem Bekenner

eines solchen Glaubens als die Erfüllung der höchsten

menschlichen Pflichten erscheinen muß. Im Allgemeinen

muß daher die bürgerliche Gesellschaft sich überhaupt nicht

berechtigt halten können, die Befugniß ihrer Mitglieder zu

beschränken, sich in Glaubenssachen nach eigener Ueber,

zeugung zu bestimmen und dieser gemäß zu handeln, worin

die Glaubens« und Gewissensfreiheit besteht («).

Nur in fofern nicht jeder angebliche, auf bloß subjektiver

Ueberzeugung beruhende Glaube, sondern allein eine wahre

Religion Anspruch auf Glanbens' und Gewissensfreiheit

haben kann , laßt es sich rechtfertigen, daß der Staat eine

Religion verbieten könne. Denn wiewohl in Beziehung

auf die Mysterien einer Religio» das Urtheil über die

Wahrheit derselben sich nur auf innere religiöse Ueberzeu,

(5) Denn ihre Thittgkclt entsprang großenthells aus dem be

sonderen Beruf, der ihnen als Mttg lledern der Kirche

selbst zugeschrieben wurde. S. oben S. 142 u. f. , ,

(6) Preuß. Landr. a. a. O. Z. 1. §. Zo. Baier. Edict.

«. a. O. §. 1. »
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gung stüzen kann, glebt es doch auch ein allgemeines

Kennzeichen einer wahren Religion, indem eine solche

niemals in Widerspruch mit den Lehren der Vernunft über

Gott und göttliche Dinge treten, oder etwas in Schutz neh

men kann, was mit der bürgerlichen Ordnung unvereinbar

wäre, deren Bestehen nach dem Ausspruch der Vernunft,

und mithin auch jeder wahren Religion, einen Theil der

gdttlichsn Weltordnung ausmacht (7). Doch läßt sich selbst

das Verbot (8) einer Religion, welche der Staat für einen

Irrwahn erklaren muß, weil sie in einen Widerspruch mit

den Lehren der Vernunft tritt, sich nach der Natur eines

(auch irrigen) Glaubens (9) nicht weiter ausdehnen, als auf

die Ausschließung ihrer Nekenner von der Erwerbung

des Bürgerrechts, auf das Verbot der Verbreitung solcher

(?) Vergl. Nom. l3, l u. f. l?e«r.«, ,3. 14.

(8) Wesentlich verschieben »0» dem Verbot einer Religion lst

eine gesetzliche Bestimmung, welche für die, welche das Bür

gerrecht iu einem Staat erst erwerben wollen, zur Bedin

gung macht, daß sie sich zu einer bestimmten Religion beken

nen müssen. Sie seht gar nicht voraus, daß der Staat Gründe

habe, die ausgeschlossene Religion als eine reprobirte zu behan

dcln, wiewohl dießzugleich derFallsevn kann. IeneVestlm-

niungen entspringen mehr aus dem ju« rolarm»u<1i , sofern

es den Umfang der Religlonsübung einer zugelassenen Reli

gion festzusehen berechtigt, indem es, wenn eine solche Re

ligion nicht zugleich allgemein reprobirt lst, ihre Uebung auf

die beschrankt, die schon das Bürgerrecht erworben, haben^

(?) Unmittelbar auf diesen lann der Staat nur durch Be

lehrung würlen wollen.

^
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Lehreu (10) und die Bestrafung der Handlungen, welche

gegen die bestehenden bürgerlichen Gesetze sind, ohne Rück

sicht auf den Irrwahn, durch welchen sie gerechtfertigt

werden sollen.

Die Gränzen des Reformationsrechts, sofern darunter

die Gesetzgebung über die Ausübung einer zugelassenen

Religion verstanden wird, gründen sich darauf, daß die

Bedeutung der Handlungen, welche sich auf jene be

ziehen, sehr verschieden seyn kann. Die Erfahrung zeigt,

daß jede Religionslehre viele Handlungen, die in einer Be

ziehung zu der Religionsübung stehen, in einem gewissen

Umfang als einen Gegenstand willkührlicher, gesellschaftli

cher Anordnung betrachtet. Die Freiheit einer Handlungs

weise kann daher nur in sofern als eine Folge der Glau

dens- und Gewissensfreiheit angesprochen werden, als diese

unmittelbar und unbedingt durch die Religion ge

boten ist. Die Schule bezeichnet diese Verschiedenheit der

Bedeutung einer Handlung durch die Ausdrücke »scr« in-

tern« und extern«. Laers (Religionsgegenstände) sind hier

alle Verhältnisse, welche sich auf die Religion beziehen: !»»

ter»« (essentialia) der Inbegriff der religiösen Überzeu

gungen und aller Handlungen, welche vermöge derselben

als noth wendig betrachtet werden; extern« («äisvkor»)

die äußeren Handlungen, welche nicht unmittelbar von je

nen Ueberzeugungen abhangen (11). Eine Verfügung des

si«) Ganz aus diesem Gesichtspunkt faßt das Preuß. Lande,

a, a. O. §. iZ. 14. das Werbietungsrecht auf.

(Ii) Vergl. Wiese, Handb. deS Airchenr. B. ,. S. 55 u. f.
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Staats, welche die Religionsübung in Beziehung auf die

»n°r» tuten,» nicht beeinträchtigt, kann daher nie eine Be

schränkung der Glaubens- und Gewissensfreiheit seyn; nur

durch die bürgerliche Verfassung, welche einer Kirche

die Religionsübung in einem gewissen Umfang als äußerer

Gesellschaft eingeräumt hat, können hier noch engere Schran

ken des Reformationsrechts gezogen seyn (12).

Aus der Natur der 82m» extern» folgt indessen nur,

daß sie an sich Gegenstand der Gesetzgebung werden

können, keineswegs, daß sie es in jeder Beziehung,

sind. Das Gesetzgebungstecht der Staatsgewalt erstreckt

sich überhaupt nur über bürgerliche Verhaltnisse; vermöge

dies ReformntionSrechts kann es daher auf die" Religions-

nbung auch nur in so weit ausgedehnt' werden, als diese

einen Einfluß auf bürgerNcheVerhältnisse hat (13).

Dem Staat wird in dieser Beziehung im Allgemeinen das

Recht zugeschrieben,' durch seine Gesetzgebung zu verhüten,

daß die Religionsübung auf irgend eine Weise auf jene

nachtheillg einwürke. Unter den einzelnen Verhältnissen,

bei welchen der Staat wegen ihrer Beziehung auf das bür

gerliche Leben am meisten Beruf finden muß, sie seiner Ge

setzgebung zu unterwerfen, zeichnen sich aber vornehmlich

zwei aus:

l>2) Wie die Bestimmungen des Nestphällschen Friedens sie

gezogen haben. Vergl. oben S. 284 «. f.> - ^ --> '

(N) Hierin liegt der wesentliche Unterschied zwischen der Ge

setzgebung der Klrchengewalt und des Staats, obwohl sich

beide auf die »»«r« «t«rn, beziehen,, , > .<i .



ssb B. III. Abschn.i. Katholische Kirckie. . .

> -1) Jede Religion enthält Lehren, welche sich auf die

Bedeutung gesellschaftlicher Verhältnisse beziehen; dadurch

wird für ihre Bekenner eine bestimmte Handlungsweise in

Beziehung auf diese zur Religionspflicht. Wie weit hin

gegen solche Lehrbestimmungen auch den Charakter wahrer

Rechtsbestimmungen annehmen sollen, ist ein Gegenstand

der Staatsgesetzgebung (14); an sich bringen sie nur eine

Gewissenspflicht hervor, durch welche die Gesetzgebung des

Staats nicht weiter beschrankt wird, qls in sofern sie den

Bekenner zu keiner Handlung unmittelbar, verpflichten

darf, in welcher er nach seiner Ueberzeugung etwas uner

laubtes sehen muß (15). > . , . ... - .

2) Die Natur eines gemeinsamen Religionsglaubens

bringt überall ein Bestreben der einzelnen Bekenner dessel

ben hervor, in ein äußeres GesellWafcsverbaltniß zu tre

ten (16). Eine Vereinigung zu diesem wird aber allent

halben als eine Einrichtung betrachtet, welche von der Ge

nehmigung des Staats abhängt; .aus de.r Glaubens und

Gewissensfreiheit qn sich wird nur die Berechtigung zu ei

ner Religionsübung hergeleitet, welcher der kirchliche Cha

rakter fehlt (17). Das Princip selbst liegt schon den Be

stimmungen des Westphälischen Friedens zum Grunde (iL),

(i4> Vergl. oben S. z6y.

(l51 Hergl. Preuß. Landr. a. a. S. §.

(iü) S. vben S. Z und Z. .> , .

(17) Preuß. Landr. a.a.O. Z. 7. Baier. Edikt, a. «.

, 0. §.:2^.,,.7) , - it . >

(18) 1. r. l>. Art. 5. z. Z4. Z5. S. oben S.Zl«. Note 5.
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kann aber schwerlich in dem Sinn gerechtfertigt werden,

als hänge es hiernach von derWillkühr des Staats ab,

ob er einer Religion, die er zu reprobiren keine Ursache

findet» wehr als diese unterste Stufe der Religionsübung

einräumen wollte (19). Die Gesetze, welche in neuere!»

Zeiten jene» Grundsatz des Westfälischen Friedens wieder

holt haben , sprechen ihn auch mehr als eine Verfügung aus,

durch welche die Entstehung einer solchen äußeren Verbin

dung der besonderen Aufsicht des Staats unterworfen, und

die vorgängige Prüfung der Verträglichkeit der inneren Ge«

sellschaftscinrichtungen, welche getroffen werden sollen, mit

den bestehenden bürgerlichen Verhältnissen zur Bedingung

der Entstehung einer kirchlichen Religionsübung gemacht

wird (20>. ,, . ^ ... .... ^

Eine Religionsübung ohne kirchlichen Character nennt

schon der Westfälische Friede die (einfache) Haus an«

-., „ . i, .: v V,', ^» . . - - ' '>'.. . '., '. '

(iy) In den Bestimmungen des Westphällschen Friedens d«rs

nicht übersehen werben, daß ble Möglichkeit,»« Thellnahme

all der lirchllchen Religionsübung an anderen Orten voraus«

gesetzt wird, die, wo jene Bestimmungen gegolten haben,

an den meisten Orten wenig Schwierigkeiten unterworfen

war. Wo diese nicht möglich ist, der Einzelne also, um

bei der christlichen Religionsübung stehen zu bleiben, von

jeder Thellnahme an Religlonsvoiträgen und dem Genuß der

Eacramente ausgeschlossen ist, läßt sich die Veschränlung auf

einfache Hausandacht schwerlich von dem Vorwurf einer Ve,

schränkung der Glaubens- und Gewissensfreiheit freisprechen.

(,°) Preuß. Landt. «. a.0. z. »o. „. »». B«ler. Edltt.

«. «. O. §. 2. zü. 2?»
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dacht (äsvoti« äomWtli»), Vermöge der natürlichen Ver«

bindung, welche unter den Mitgliedem einet Familie be

steht, wird sie aber nicht,so wohl als ein Recht .jedes In

dividuums, als vielmehr eines Hausvaters und seiner An

gehörigen betrachtet. Die Befugniß, einen.Geistlichen zu

dem hauslichen Gottesdienst zuzuziehen (6«v«ti« öoivestic»

yusllLoat»), wird hingegen als eine Berechtigung bettach

tet, welche durch besondere Concession erworben werden

muß, und nähert die HauSandachr schon der kirchlichen

Religionöübung, deren Character in der Entstehung einer

Gesellschaft besteht, welche sich zu einem äußeren,

gemeinsamen Gottesdienst nach den Formen ihrer

Religion verbindet (21). ....... . - ,

Der Begriff einer Kirche wird daher zunächst auf die

Berechtigung zu Versammlungen für die Feier des direc,

ten Gottesdienstes und die Entstehung eines , gesell

schaftlichen Verhältnisses überhaupt bezogen. In demsel

ben liegt mithin das Daseyn eines kirchlichen Lehramts

und Ministeriums für die Vollziehung der gottesdienstlichen

Handlungen, so wie einer Berechtigung, für das gesell

schaftliche Verhältnis! eine äußere Ordnung einzuführen und

(li) Das Preuß. Landr. bedient sich a. a. O. §. n. zw«

des Ausdrucks: Religivnsgesellfchaften , welche sich zur if,

fentltchen Feier des Gottesdienstes verbunden haben, wer

de» Kirchengesellschaften genannt. Allein „öffentlich" soll

hier nichts Anderes als gemeinschaftlich, im Gegensatz der

Hausandachr, heißen, me auö Vergleich»«« der darauf foi«

senden Paragraphen ts— zz erhellt.
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für deren Erhaltung zu sorgen, welche man mit dem Aus«

druck Kirchengewalt bezeichnen kann. Allein alle diese

Einrichtungen haben nicht nochwendig einen öffentlichen

Character. Die Gesellschaft unterscheidet sich, so lange ihr

der Staat keine besondere Rechte beilegt, in ihrem bür

gerlichen Rechtsverhältniß von keiner anderen, welche in

Gemäßheit eines gesetzlich gebilligten Zweckes ihrer Verei-

nigung für eine Privatangelegenheit zusammengetreten ist,

und genießt keine Corporaiionsrechte. Die Gewalt, welche

sie mit dem Lehramt und der Kirchengewalt verknüpfen

kann, beruht nur auf freiwilliger Unterwerfung der Gesell

schaft, und kann ihren Attributen nach nicht über die Rechte

hinausgehen, welche die Autonomie ihrer Mitglieder in

Privatangelegenheiten zu übertragen vermag (22). Die

Kirchenbeamten können in ihren bürgerlichen Verhältnissen

auf keine Rechte Anspruch machen, welche nicht auch je

der anderen Privatperson zustehen. Nur durch Verfügun

gen des Staats können alle diese Verhältnisse eine höhere

Bedeutung erhalten.

Hierauf beruht der Unterschied zwischen öffentlicher

und Privatübung der Religion (exereitium publicum et

privatum) und das Recht des Staats, vermöge des Refor

mationsrechts, bei Einräumung der kirchlichen Religions

übung (auf welche unser Sprachgebrauch den Ausdruck

lii) Die Strafen linnen daher nur ln der Ausschließung von

der Gesellschaft und ln solchen Nachthellen bestehe», welchen

man sich durch Vertrag unterwerfen lann. .
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R e l i g i o n s ü b u n g im Gegensatz der Hausandachtbeschränkt)

zu bestimmen, wie weit sie den Character eines dffemli«

chen Verhältnisses annehmen soll. Sehr oft wird über,

Haupt die Religionsübuug eine öffentliche genannt, mit

welcher die Befugniß verbunden ist, der Liturgie des ge,

meinsamen, feierlichen Gottesdienstes einen öffentlichen Cha-

xacter zu geben. Im Sinn des Westphäliscken Friedens

wird aber zugleich als Folge der öffentlichen Religions,

Übung betrachtet, daß eine Religionsgesellschaft auf Corpo,

rationörechte Anspruch habe und ihr die Befugniß zusiehe,

ein Kirchenregiment mit öffentlichem Character zu verord,

nen (25).

Ans der Befugniß des Staats, durch organische Ge

setzgebung die bürgerliche Würksamkeit der Religionsübung

in gewisse Gränzen einzuschließen, folgt von selbst, daß

er auch von allen übrigen Rechten, welche die Staatsge

walt ihrem Begriff nach enthalt, Gebrauch zu machen des

rechtigt ist, um die Vollziehung seiner Gesetzgebung zu

sichern. Die Schule setzt die Thätigkeit der vollziehenden

Gewalt bei Religions- und kirchlichen Verhältnissen dem

Reformationsrecht als einen besonderen Bestandrhcil des

jus nisjeststiLum «rc» ssvr» entgegen, und unterscheide!

.,. »ach

(2Z) Wergl. oben <S. 286. Hote 1?. Das Preuß. LSnVr. be

zeichnet als den Character der öffentlichen Religionsübung

namentlich die Cvrporationsrechre der Kirche und die den

Ktrchenbeamten zustehenden Rechte öffentlicher Beamten.

«. «. L. Z. 17—19. >>. . . .'. ...

<!4)
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nach den beiden Hauptformen, in welchen die vollziehende

Gewalt würksam werden kann, als besondere Rechte des

Staats ein Oberaufsichtsrechr und Schutzrecht.

Das weltliche Oberaufsichtsrecht <z'us supre-

ms« illspectionis) , weltlich im Gegensatz des kirchlichen

Oberanfsichtsrechts (S. S^o.) genannt, bezeichnet jede Thä-

tigkeit der Staatsgewalt, deren Zweck ist, den Nachrheil der

aus der Religionsübung für bürgerliche Verhältnisse ents

springen könnte, zn verhindern (2^i), besonders aber Hie

Kirche selbst zur Beobachtung der gesetzlichen Schranke»

ihrer Religionsübung anzuhalten. Als einzelne, besonders

wichtige Rechte, welche hierauf Bezug haben, bezeichnet

man gewöhnlich : 1) das Recht, über alle kirchliche Angele

genheiten Bericht zü fordern, und wo es der Staat für

nöthig halt, besondere Einrichtungen zu treffen, durch

welche er fortwahrend von der Thärigkeit deö Lehramts

und der Kirchengewalt in Beziehung auf kirchliche Verhalt?

nisse in Kenntniß bleibt; 2) die Befugniß, den Kirche>ngtt

setzen und den kirchlichen Einrichtungen, welche von der

Kirchengewalt getroffen werden, seine Bestätigung zu er«

theilen oder zu versagen. Viele nennen noch besonders

das 5us öevoluuonis, unter welchem sie die Befugniß vers

stehen, bei kirchlichen Angelegenheiten, welche ohne Nach«

(24) Vermöge der aufsehenden Gewalt geschieht dleß Surch

xoliceiliche Maaßregeln, welche durch die bestehenden Gc->

setze gerechtfertigt werden, Kraft des Ref,rmationsre>chts

durch Verfügungen über die Sacra eitsrna«

I. 36
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theil für den Staat nicht unerledigt bleiben können, die

Rechte der Kirchengewalt selbst auszuüben, wenn diese von

der Thatigkeit, welche ihr bei jenen obliegt, keinen

Gebrauch machen kann oder machen will. In der

That ist aber wenigstens der Ausdruck unpassend ; was die

ser andeutet, Uebertragung der Kirchengewalr auf den

Staat für diesen Fall, läßt sich aus einem Recht nicht

herleiten, das seiner Natur nach nur die Thätigkeit der

Kirchengewalt controliren soll; was darunter verstanden

wird (25), ist auch nichts Anderes als die Berechtigung,

provisorische Maaßregeln policeilicher Natur zu er

greifen, durch welche die Nachtheile abgewendet werden,

die für den Staat aus der Unthatigkeit der Kirchengewalt

hervorgehen könnten, eine Thatigkeit, welche von der Aus.

Übung der Kirchengewalt selbst wesentlich verschieden ist.

DgL Schutz- und Schirm recht l^'us »ävocatise

sevukris (26)) bezeichnet jede Thätigkeit der Staatsge

walt, deren Zweck ist, der Kirche und der Kirchengewalt

den Genuß der Rechte zu sichern, welche der! Staat aner

kannt hat. Diese Thätigkeit äußert sich:

1) Durch den Schutz der Kirche gegen die Handlun-

<!5) Wergl. Wiese, a. a. O. S. ,5s u. f.

(26) Der Ausdruck ist von der kirchlichen Vvgtei hergenommen,

deren Gegensatz er ausdrücken soll, in dem diese ein ttrchli:

ches Verhältnis bildet; ihrem Ursprung nach war jene

aber eigentlich nichts Anderes als ein solches weltliches Schutz-

«nd Schirmrecht. Wergl. meine Rech tsgesch. B. i. §. li«.

ISS.
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gen dritter Personen, welche die ihr eingeräumte ReligionS«

Übung hindern oder stören.

2) Durch die Ausführung der Kirchengesetze und über

haupt der Verfügungen der Kirchengewalt, sofern diese zu

ihrer Vollziehung des weltlichen Armö bedarf, unter der

Voraussetzung, daß der Staat die bürgerliche Wirksamkeit

der Kirchengesetze anerkannt habe. Bei Strafgesetzen wird

daher durch die Mitwürkung des Staats auch die Anwen,

dung bürgerlicher Strafen möglich.

5) Durch die Befu.qniß, über streitige Rechte zu ent

scheiden, oder die Entscheidung der Kirchengewalt zu voll,

ziehen. Das Entscheidungsrecht des Staats, bei Streitig

keiten über die Anwendung der Gesetze, welche er selbst

über kirchliche Verhältnisse gegeben hat, ist unmittelbarer

Ausfluß der Staatsgewalt, und es kann kein kirchliches

Entscheidungsrecht neben diesem geben, sofern der Staat

die Kirche nicht als eine Corporation anerkannt hat. Auch

eine Kirchengewalt, welche der Kirche als Corporation vor«

steht, kann bei Streitigkeiten über die Anwendung von Kir-

chengesetzen, welche sie selbst gegeben hat, an sich nur ein

Entscheidungsrecht haben, welches seinem Wesen nach mir

einer schiedsrichterlichen Gewalt übereinkommt, da die An

wendung eines äußeren Zwangs zur Vollziehung einer Ent

scheidung immer in die Sphäre des Staats fallt. Alle

wahre kirchliche Gerichrbarkeit hängt daher immer von der

Concession deö Staats ab.
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II. Airchenhvheit in Beziehung auf die katholische

Kirche.

Nach diesen allgemeinen Grundsätzen muß es als ein

Recht der katholischen Kirche betrachtet werden, da, wo

sie öffentliche Religionsübung hat, durch ihre Hierars

chischen Oberen regiert zu werden. Wie weit aber die

sen der WürkungskreiS zugestanden werden soll, wel

chen das kanonische Recht ihrer Thatigkeit anweist,

kann vermöge der Kirchenhoheit bestimmt werden, welche

berechtigt ist, dessen Granzen so festzusetzen, wie sie es dem '

Wohl der bürgerlichen Gesellschaft angemessen erachtet.

Nur darf sie weder die Glaubens- und Gewissensfreiheit

der Mitglieder der katholischen Kirche beeinträchtigen, noch

die Thätigkeit der Kirchenoberen weiter beschränken oder an

die Gesetze des Staats binden, als sie ihrem Gegen

stande nach auf bürgerliche Verhältnisse einen Einftuß hat.

DaS heutige Kirchenstaatsrecht unterscheidet daher

dreierlei Gegenstande (1) , um das Verhällniß der Kirchen-

Hoheit und Kirchengewalt näher zu bestimmen.

1) Rein - geistliche Angelegenheiten, bei welchen

der Umfang der Kirchengewalt einer Gesetzgebung Kraft

(i) Am deutlichsten geht diese Unterscheidung aus dem Bale-

rischen Edict a. a. O. §. 5o bis 79 hervor, wiewohl sich

bezweifeln läßt, ob die einzelnen Verhältnisse, welche daselbst

berührt werden, alle unter den richtige» Gesichtspunkt ge

stellt sind. Dem Preußischen Landrecht liegt sie ebenfalls

zum Grunde; die Bestimmungen desselben sind jedoch nicht

auf diefe leitenden Grundsätze zurückgeführt.
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i>es' Reformationsrechrs überhaupt nicht unterworfen ist,

und die ThZtigkeit der Kirchenhoheir bei deren Ausübung

sich bloß auf das Schutz- und Aufsichtsrecht beschrankt (2).

Hieher gehören alle Gegenstände, bei welchen eine Gesetz

gebung des Staats eine Verfügung über die sscra intern«

seyn würde. Selbst das Aufsichtsrechr kann hier der Staat

nur in so fern ausüben wollen, als er zu verhindern be

rechtigt ist, daß nichts geschehe, was auch durch die Glau

bens-, und Gewissensfreiheit nicht gerechtfertigt werden

kann (Z). - i '..! : .

2) Rein - bürgerliche Angelegenheiten, welche nur

durch die Rechte, welche der Staat der Kirche verliehen

' s^Z Auf folgende Welse drückt dleß unter den neueren Gesetzen

das Baierische Cdict aus: §. 5o. — „Daß die geistliche Ge

walt in ihrem eigentlichen Wirkungskreise nie gehemmt wer

den /und die königliche mtttiche Regierung in rein- gelstllche

Gegenstände des Gewissens und der Religionsleyre sich nicht

einmischen solle, «ls'sn soweit das königliche oberste Schutz-

vder Anfsichtsrecht dabei eintritt" ' §. 5,. „So lange dem

nach die ÄlrchengewatVbte GrZnze» shres eigentlichen Wir

kungskreises nicht überschreitet, kann dieselbe gegen jede Ver

letzung/ ihrer Rechte und Gesetze den Schutz der Staatsge,

^ ivalt anrufen — .«> - "'

lz) B. die Verbreitung von Lehren, welche der Staat z«

verbieten berechtigt ist. S. oben S. 55Z. In dieser Bezie

hung «ei^ügt das 'Malerische Sdict' a. «. O. §/ S7.: Da die

hoheitliche Oberaussicht über alle, innerhalb der Gränzen des

Staats vorfallende Handlungen, Ereignisse und Verhältnisse

.sich erstreckt, st> ist die Staatsgewalt betechttgt, von dcm-

je«ige»i, waMn' dÄ Versauinilungen der Kirchettgesetlschafrcu

gelehrt und verhandelt n«,d , Aenntniß eKkjuzieyM
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hat, ein Gegenstand der äußeren Jurisdiction der Kirchen

oberen geworden sind, und von dem canonischen Recht ver

möge der damaligen Verhältnisse der Kirche zum Staat als

solcher behandelt werden (4). Die Gewalt der hierarchi

schen Oberen, in solchen Angelegenheiten zu verfügen, hängt

hiernach, von der fortdauernden Anerkennung jener früheren

Concession ab; sie kann daher vermöge des Reformations

rechts jederzeit aufgehoben oder beschränkt werden, und

mithin ganz yder rheilweise auf Staatsbehörden übergehen.

Wo sie fortbesteht, ist auch für die hierarchischen Oberen

der Inhalt deS canonischen Rechts nur subsidiarische Quelle

des geltenden Rechts, die Staatsgesetzgebung die zunächst

entscheidende (S).

S) Gegenstände gemischter Natur, welche eine zwei«

<4> Das Preußische Ka»dxecht,^ a^O. Z. 27. dMt das«

selbe nur nach dem allgemeinen Kennzeichen solcher

Rechte, nicht in. Beziehung, «Hf die Anwendbarkeit des

kanonischen Rechts, auf fMnde Art «uSz Sowohl

öKentlich aufgenommene als blo^geouldete Rcligions- und

Kirchengesellschaften müssen sich, in Mn Angelegenheiten , die

sie mit /andere» bürgerlichen Gefellschaften gemein haben,

nach den Gefchen des Staats richte» . Aus .dieser Stelle

.., ^entlehnt das Bater. Adlet...«. «. O. ^dasselbe

^<Z) Hieraus erhellt schon zum Theis, ln. wie fern , die gefctzae-

, - heude Gewalt des Staats sich auf die iqnere» Perhättnlsse

der Kirche erstrecken kann. S. oben S. Z68. Ein anderes

Werhältniß, bei welchem dasselbe statt ßndet, so weit der

Staat darüber verfügen kann, sind die nachhex zu erwähnen

den gemischte» Angelegenheiten^, , , .
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fache Beziehung haben, indem sie an sich zwar unter die

Laer» extern» gehören, und in sofern der Verfügung der

Kirchengewalt unterworfen sind, zugleich aber das bürger

liche Verhältniß berühren, und in fo weit der Beurrhei-

lung der Staatsgewalt nicht entzogen werden können (6).

Nach der zuerstgedachten Beziehung kann das Reforma-

tionsrecht nicht die Befugniß enthalten, bei Gegenstanden

dieser Art (7) die Rechte der Küchengewalt an sich selbst

zu beschranken, wohl aber berechtigt sie, so weit jene zweite

Beziehung reicht, durch eine organische Gesetzgebung,

welche die einzelnen Verfügungen der Kirchenoberen

<S) Baier. Edlct a. a. O. §. 76.: „Unter Gegenständen ge»

mischter Natur werden diejenigen verstanden, welche zwar,

geistlich sind, aber die Religion nhcht wesentlich betreffen,

und zugleich irgend eine Beziehung auf den Staat und d«S

weltliche Wohl der Einwohner desselben haben." - - 5 -">

(7) Um schon hier wenigstens anzudeuten, welche einzelne»

Verhältnisse diese Natur haben, kann das Verzeichnis dienen,

welches das Baifrische Cdict «.,«. O. ß. ^S. aufstellt./ wie,

wohl sich noch Vieles andere Hieher rechnen läßt.' i.) Alle

Anvrdnungci! über den äußeren Gottsso.lfnst,, dessen/' Ort,

Zelt, IM u. s. w. 2. Beschränkung','. »Her ° AuHeb'ujK der

nicht zu den wesentlichen Theilen des Cultus gehörige« Feier

lichkeiten, Processionen, Ncbcnand achtens Ceremonlen, «reuz-

gänge und Bruderschaften. Z. Errichtung gelstlicher^iS'esell-

schaften und sonstiger Institute und BMnimung ^ ihter^ Ge

lübde. 4. Organische Bestimmungen über geistliche BltdüngS-,

Verpflegungs- und Sttafanstalten. 5.' Elnt Heilung der Dibte-

sen , Drcanote und Pfarrsxrcngel. 6. Alle Gegenstände der

Gcsundheitspolicet, insoweit diese die kirchlichen Angelegen

heiten mit berühren. ^ ^
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einer besonderen Aufsicht des Staats unterwirft, die

Wirksamkeit der Kirchengewalt von der Mitwirkung deS

Staats abhängig zu machen, und die Anwendung der Ge,

setzgcbung, welche dem Staat über solche Gegenstände, so

weit sie eine bürgerliche Beziehung haben, Kraft der Staats,

gemalt zusteht, zu sichern (S): '

Bei einem Recht auf bloße P r l v a t ü b n n g der karho,

tischen Religion können der Gewalt der hierarchischen Kir,

chenobettn^ Vermöge des Reformationsrechrs, engere Grän,

zeU gezogen werdet,. Der Staat kann sich hier selbst dar

auf beschränken, die Unterwerfung unter diese Gewalt, zu

welcher sich die Geistlichen und ihre Gemeinden verpflichtet

halten, Ä5,reine Gewtssenösache zu behandeln, ohne

jenen Oberen irgerrd eine Art von Jurisdiction

DzMunzeil (9)^ ..Aenn eine Privatübung der Religion,

selbst eine öffentliche i« beschränkterem Umfang, ist auch

phue äußere, Pexbiridung der Gemeinden und ohne gemein-

,^mdi^ ?, ^ ^ ' ) ,z

°H) ZiSaie'r. Edler a/«."O. Z. 77.: «Vel dlesen Gegenstände«

dürfen^ von vc^ Mrchengewält ohne Mttwürkung der wcltli-

^/HO 'Obrigkeit feltie einseitigen Anordnungen geschehen, Z. 78.:

, " «Per Staatsgewalt steht die Befugniß zu, nicht nur von al-

'/ ^en Anordnungen über diese Gegenstände Einsicht zu nehmen,

^,,'^sos>dern auch durch eigene Verordnungen dabei alles dasje-

tilge' zu hindern, was dem öffentlichen Wohl nachthellig se««

"/konnte.^ ^,

<y) Wo die Privatübung der Religion Kraft des Westxhäli-

schcnFriedens bestand , hatte sie allerdings meistens eine

„ größere Ausdehnung, «eil ihr Umfang zunächst auf dem B e»

sltzstand beruhte (s. oben S. 186. Note 17), und dieser ße

dem öffentlichen mehr nähern konnte.
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sames äußeres Kirchenregiment schon vorhanden (9'), wenn

der Staat das Zusammentreten einer Gemeinde und die

Bestellung eines Geistlichen unter seiner Genehmigung ge,

stattet, die Vollziehung der religiösen Handlungen nach

der Römischen Liturgie, ohne daß ihnen jedoch der Charac«

ter des Öffentlichen gegeben werden darf, nicht hindert,

und in allen bürgerlichen Verhältnissen seine katholischen

Unterthanen zu keiner Handlung ndthigt, welche ihrem

Glauben entgegen wäre. Er kann es dagegen den Geist,

lichen überlassen, sich die Vollmacht, welche sie zur Ueber-

nahme ihres Kirchenamts und zur Vollziehung einzelner

Functionen desselben nach dem canonischen Recht ndthi'g

haben, von auswärtigen Kirchenobcren zu verschaffen, ohne

damit diesen irgend eine von der Staatsgewalt selbst aner-

kannte rutesta« uiäuu» oder ^urizäiqtiom» beizulegen (10).

(9') Ein solches Verhältniß, im Westph ä lisch en Frieden

den Evangelischen unter Katholischen La»deshen,n gesichert,

ist oben S. 3»3. bereits beschrieben worden. ,

ll°) Eine Erläuterung eines solchen Verhältnisses giebt, die

Hannoverische Verordnung vom Jahr >?l3 über die Rell-

gionsübung der Katholiken in der Stadt Hannover, in den

Churbraunschw.-Lüneb. LanHesordnungen Thl. l.

S. 1028 u. f. Vergl. Schlegel. Churhannövr. Hirchenr.

P. 2. S. 89 n. f. Das Prlncip, von welchem eine solche Ge,

setzgebung ausgeht, ist besonders in folgender Stelle jener

Verordnung ausgesprochen (S. ><?5i): „In lhre,n Gewissens«

und Glaubenssachen lxlben die Römisch -Katholische hiesige

Geistliche — freie Macht, ihrer Rellgionslehre und dem la-

thollschen Herkommen gemäß gehöriger Otten den Recurs zu

nehmen, das ist, sie habe» Macht, wenn ihnen bei einem
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Die Ansprüche der katholischen Kirche auf öffentliche

Religionsübuug beruhen noch jetzt in einigen Staaten

zunächst auf dem Westphälischen Frieden (lt.), beziehen

sich daher, sofern sie auf ein wohlerworbenes Recht ge

stützt werden sollen, nicht immer auf alle Landestheile nach

der jetzigen Zusammensetzung jener Staaten. Gleichwohl

haben die meisten Regierungen bei der Organisarion der

katholischen Kirche durch die nenesten mit dem Papst ge«

schlossenen Verträge die bereits bestehende kirchliche Re

ligionsübung der Katholiken in allen Landestheilen unrer

dieselben Regeln gestellt. In manchen Staaten ist der ka

tholischen Kirche durch die neuesten Berfassungsurkunden

die öffentliche Religionsübung in Beziehung auf den Staat

überhaupt eingeräumt worden (12). ..

Durch die Gesetze, welche vermöge des Reformations»

Glanbensartikel oder «ircs ritusl!» ihrer Kirche ein Zweifel,

oder auch, wenn ihnen ein Gewissens -Casus, es scy für sie

selbst oder für andere aufzulösen, vorkommt, und sie sich

nicht getrauen, von selbst etwas gewisses darin zu statuiren,

daß sie sich dann gehöriger Orten bei ihren Älaubensge-

«offenen VKsologis deßwegen belehren lassen mögen; mit

Nichten aber ist daraus -ein Recht zu Erercirung einiger geist-

! liehen Jurisdiction für die hiesige Römisch - Katholische Äelst-

.'! liche so wenig urkive «ls paüsive zu erzwingen — ."

' (n) Welche ^Zcdentunz den Bestimmungen desselben nach den

gegenwärtigen Derhäittiiffcn der deutschen Staaten beigelegt

werden kann, ist bereits «ben S. Z8i bis Z84 erörtert wor

den.

(il) So z.B. in dem Baier. Edict a.a.O. §. 14. Wür-

temb. Veefassungsurk. von 1S19. §. 7«.
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rechts über den Würkungskrels der hierarchischen Oberen,

und insbesondere über die Fvrm der Mitwürkung des

Staats bei ihren Verfügungen über gemischte Gegenstände

gegeben sind, werden der Umfang und die einzelnen Besiand-

theile des Rechts der Oberaufsicht und der Advoratie für

die Staatsbehörden bestimmt, welchen die Ausübung der

selben anvertraut ist. Die Glänzen der Wirksamkeit

des Staats selbst, welche aus jenen Rechten hergeleitet wer

den kann, richten sich aber nach der Natur der einzel

nen kirchlichen Geschäfte, bei welchen er sie ausüben

will (13).,^,/ ., . ,', .

IN. Verhiltniß der Kitchenbeamten als Unter»

tha'i«?n. -^ -

Die Unterthanenpfiicht der Kirchenbeamten erstreckt sich

nicht bloß auf das bürgerliche Verhälrnrß, sondern, so weit

die Glänzender Kirchenhoheit reichen, auchVanf das Kirch

liche. W(e bei jeder Unterthanenpßicht gründet isich ihr

(l!) Indem «us dieser erst thre bürgerliche Beziehung

abgenommen wenden kann. 'So ist z.V. die Bestellung be

stimmter Personen zu geistlichen Acmtcrn ohne Zweifel

zu'den g«mlschtenGesch«ifren zu rechnen, da jedes geist

liche- Amt elnen auch bürgerlich hichst wichtigen und einfluß

reichen Beruf Zlebt. Hieraus 'folgt, daß der Staat lrne sei-

ner Aufsicht-iint-erwrlfcn könne,' zugleich aber, daß sowohl die

Formen, welche er der Ausübung dieses Arrfsichtsrechts ge

ben will, als der Umfang seiner Mtwürluttg immer jenem

Grund seines Rechts entsprechen müsset Hlel<nls folgen

die oben S. 483 und 484 entwickelten Rechte des Staats i»

Beziehung auf das Orbinationsrecht. ^ :^. ...(<
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Daseyn nicht auf ein besonderes Versprechen, sondern

«nf das Bestehen des Unterthanenverhälrniffes, und eö ge«

hdrt nur zu den Rechten des Staats, das Angelobt, iß

ihrer Erfüllung durch eine» Huldigungseid zu forden,.

Bei den Bischöfen ist dieser in der neuesten Zeit (1) all«

gemein gefordert, und in einigen Staaten besonders nor-

mirt worden (2); in anderen leisten sie den gewöhnlichen

Huldigungseid (5). - .

<i) Vor den Secularlsationen des JahreS 180Z waren die Bi

schöfe nirgends Landesunterthanen; in Ihrem Verhältniß

zum Reich leisteten sie die gewöhnliche reichsstöndlschc Lelzn-

pfltcht.

<2) I» Preuße» lautet er (nach v. Droste-Hülsb/of Kir-

chenr. B. ,. S. 196.): „daß — ich Er. K.M.— will hold,

treu, gehorsam und unterthänlg sevn; nach Vermögen Sr. M.

Bestes befördern, Schaden u>u> Nachtheil verHilten , bcson-

„,dFxs , aber eifrig,, darnach trachten, daß in 'den Gemüthern

" her meiner bischöflichen Leitung anvertrauten Geistlichen und

Gemeine die Ehrfurcht vor der königl. Majestät, die Liebe

zum Waterlande, und der Gehorsam gegen die Gesetze tiefe

Wurzel fassen möge, und nicht dulden, daß im entgegenge

setzten Geiste gelehrt und gehandelt werde Das Bäte,

rlsche Concordat setzt denselben Eid fest, der schon in dem

Französischen vom I. 1801 vom Römische» Hof gebilligt wor

den war« juro ^. okeäieutism et üllelitstzem kiegiss Zl,'

jeststi; iilom promitt«, vi« nuUsin eommu»i«s,i«i.«st Ks.

Klturum, nulliljue eonzili« intsrtulftr««^, nullsm^u« su-

«p«e,»m »niono». vsc^ns jntr« «v^u« e^trs ««nservslu.

rum, yu»o lrsn<zuilliti>ti s,uKIies« nocest, «t »i lain in

. Vioecvs! nies, <^usm slil>i «vvsriin sli^ll!<t in «littus

«iiiimium trsctsri, Älsjeststi süss insvikelitsbo.

i< <Z) So in Würtembcrg uud Bade» den Eid, welchen sie als

Mitglieder der Stäu»eversammlü»gcn abzulege» h«ve,u
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Da der Römische Primat zu den wesentlichen Einrich,

tungen der katholischen Kirchenverfassung gehört, mithin

bei der katholischen Kirche immer eine Verbindung der Kir-

chenbcamten mit einem auswärtigen Kirchenoberen besteht,

welcher dem Staat nicht unterworfen ist, so gehört es auch

zu den Rechten der Kirchenhoheit, jene feiner Oberaufsicht

zu unterwerfen, so weit dadurch die Glaubens- und Ge

wissensfreiheit nicht beeinträchtigt wird <4). Zu den vom

Staat Behufs der Ausübung dieses Aufsichtßrechts getrof

fenen Einrichtungen gehört in einigen Staate», daß die

Verhandlungen der Bischöfe mit dem papstlichen Stuhl

über Gegenstande der ^un'«äiLu'n exten»» durch den Staat

selbst vermittelt werden (5).

<4) Mithin nicht in Beziehung auf Gegenstände des lorl ln.

terni.

(5) So in Ocstcrreich und Preußen. Vcrgl. Koste tzky, System

der politischen Gesetze Böhmens B. 6. (Pros 181°) §.55. 105.

Preuß. Gesetz sam ml. v. 1817. S. 239.: „Unter den dem

Oberpräsidentcn beigelegten inneren Angelegenheiten der Ri»

misch -katholischen Kirche werden verstanden: 1) Die Erörte

rungen über die Mäßigkeit päpstlicher Bullen oder Vreven,

oder von anderen auswärtigen Oberen herrührenden Verord

nungen, wegen deren Genehmigung stets an das vorgesckre

Ministerium zu berichten — ist. l) Die Besorgung der Ge

suche an den «Papst — um kanonische Bestätigung der Unserer

Seits erthcllten geistlichen Würden, so wie um Dispensation

von Eheverboten nach den Grundsätzen des canonischen Rechts."
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Fünftes Kapitel.

Der Papst und dessen Gehülfen.

?u»t. ?«dr«»!u8 öe «tstu ecel. et legitimg potestste Nom.

^>«Qtik. Oben S. 198. Note 5.

I. Bestandthelle deö papstlichen Primats.

Die oberste Stufe in der Hierarchie der Jurisdiction

nimmt der Römische Bischof <?»rm, »ummus povtifex,

episcopus inuversalis) ein; die Rechte, welche er über die

allgemeine Kirche (eoclesia vstkalic«) hat, machen seinen

Primat aus.

Vermöge desselben ist er das sichtbare Oberhaupt der

Kirche, gleichwie Petrus, dessen Vorrechte auf die Rö

mische Kirche (1) übergegangen sind, der erste unter den

Aposteln war (2). Der Primat selbst ist die allgemeine

Vollmacht der Apostel, welche diesem insbesondere zur Er

haltung der Einheit der Kirche übertragen wurde (Z);

<i) Doch gehört es zu den Controversen, ob diese Verbindung

als eine unabänderliche oder nur als eine menschliche Ein

richtung zu betrachten sc», und nicht der Primat auch mit

einem anderen bischöflichen Stuhl verknüpft werden könne.

Wergl. Lsuter, lundam. jur. ecvl. LatKol. r. I. §. ÜZ

bis 64 und die daselbst angeführten Schriftsteller.

(!) Lsn. z. vi,t. 2l.

(Z) L^zirisnus, unltsto «oelesise: I^okzmtur V«n>!vu5

sü ketrum: Lg« tibi die« — vte. — (et iterum eidem
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in demselben liegen daher nothwendig alle in der Iuris«

diction enthaltenen Rechte der Kirchengewalt, sofern sie

für diesen Zweck erforderlich sind. Wie weit er sie auch

allein oder nur unter Mitwirkung der übrigen Bi

schöfe auszuüben hat, beruht theils auf der Grundidee der

katholischen Kirchenverfassung, daß die Kirchengewalt über

haupt dem Apostel Petrus nicht a l le i n, . sondern allen

Aposteln übertragen worden (4), theils auf derDisciplin,

die sich allmählich entwickelt hat, und sowohl aus den

post resurreetionem »usm öieit: pssee oves moss) — .

Euper illum unum seäiliest ecclesism susm (et III! pss.

cvnlls» msnäst oves süss), et «zusmvi« ^ziostolis omni,

dus vost resurreetionem susm psrem poteslstem tribust

et üicst: Licut misit ms Mister — tsmen ut uoitstem ms»

nilestsret (uvsm cstovörsm vonstitui t et) unitsti«

«iusäem «riginem sd un« lnciuientem su» suctoritsto

ckisposuit. Ilov ersnt uticzue et eseteri .^postoli, c^u«<l

kuit ketru», psri consorti« prsecliti et lionori,

et poteststi»; secl erorclium sb unitste prokciseitur

(et primstus ?etro clstur, ut unsLIiristi eevle»

,is et estlieärs uns monstretur. Lt ps»t«re»

gunt «mne» et grex uvu» «stevüitur, v^ui ab

^vostoli» omnidu» unsnimi evosvnsione pss»

estur) ut evelesis LKrist! uns monstretur. — Die einge«

klammerten Worte sind spätere Interpolation, um die Idee

des Römischen Primats schon aus Cvvrtan's Schriften ab

leiten zu können, dem sie noch fremd ist. S. oben S. 66.

Note Z.

(4) ?osno. XX., 2l — 2Z.: „?sri oonsortio prseäit! et

lionoris et potestst!»". „üt ussiores sunt vmnes"; in

der vorstehenden Note. Eben so in der Note 2 angeführte»

Stelle.
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Kirchengcsetzen als aus dem Gebranch der Kirche sich er«

giebt. Jenes Grundprincip bestimmt die Gränzen, über

welche hinaus die Disciplin als eine bloß menschliche Ein,

richrung die Rechte des Primats überhaupt nicht erweitem

kann.

Zum Primat werden aber in den neueren Kirchenge«

setzen auch sehr viele Befugnisse gerechnet, die aus jenem

Begriff nicht abgeleitet werden können. Es gehört dahin

theils die papstliche Mitwürkung bei den Angelegenheiten,

welche seit dem fünften Jahrhundert unter dem Namen

esusse majores verstanden wurden (5), theils der Inbegriff

der Jurisdictionsrechte, welche sich die Päpste seit dem

Ilten Jahrhundert vermöge ihrer ?Ie»ituä« poteststis vor«

behalten haben (6). Der nächste Grund dieser Rechte deS

Primats liegt daher allein in der Disciplin, welche sie

eingeführt hat, und mit der Sardicensischen Synode be«

ginnt; der Umfang derselben wird nicht durch ein Princip ^

des katholischen Glaubens, sondern durch den Inhalt der

recipirten Kirchengesetze bestimmt, mithin auch durch

abändernde Gewohnheit, welche den Umfang der

Reception ergiebt.

Die Schule unterscheidet daher jetzt wesentliche

(natürliche, zur« prinugeniä) Rechte des Primats und er«

wordene (zufallige, reservirte) Befugnisse (7). Jene be«

- " stehen

(5) Vergl. oben S. 8Z. S. lSi N. f.

(6) Vergl. vbcn S. i?S.

(7) Walter, Kirchenr. §. iZ5. verwirft diese Unterscheidung

mit
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stehen in den Befugnissen, welche aus dem Begriff deS

Primats abgeleitet werden können; diese sind rein positiver

Natur. Da die Disciplin, welche sie eingeführt hat, als

menschliche Einrichtung ihrem Wesen nach veränderlich ist,

und sich nach dem jedesmaligen Bedürfniß der Kirche, wie

es durch die Zeitumstände gegeben ist, richten muß, so

kann der Inhalt des canonischen Rechts durch neuere Ge

setzgebung über diese Rechte geändert werden. Die Schlüsse

allgemeiner Svnoden und die Coucordate sind der regel

mäßige Weg, auf welchem dieß geschehen kann, da auf

solche Weise durch gegenseitige Anerkennung des Papstes,

der Kirche und des Staats das Bedürfniß einer, Verände

rung der Disciplin außer Zweifel gesetzt wirH.^ In wie

weit der Staat, besonders auf Verlangen einer National

kirche, die Ausübung einzelner päpstlicher Resuvatrechte

auch einseitig beschränken könne, sofern das Wohl der

Kirche eine Veränderung der Disciplin erfordert, und der

Versuch, sie auf regelmäßigem Wege zu bewürfen, ohne . Er,

- > .5 .11 . , ^

. mit den übrigen Curialisten, aber nicht gestützt auf die päpst»

llche ploniwcl« z,ot«!tsti8, mit welcher sie diese rechtferti»

gen, sondern «eil der Primat wie die Kirche selbst nicht et

was Ferkiges und Abgeschlossenes, vielmehr in beständiger

Entwicklung begriffen sey. Wie in vielen Stellen begegnet

diesem Schriftsteller hier, daß er sich selbst widerlegt. Wen»

der Primat in beständiger Entwicklung begriffen, mithin ver

änderlich, zugleich aber nach der Lehre der katholischen Kirche

nvthmendig, also unveränderlich ist, so folgt, daß jene Unter-

scheldung der Schule eben ganz richtig jene unveränderlichen

«nd veränderlichen Bestandtheile von einander trennt.

l. 37
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folg geblieben ist, läßt sich nicht allgemein, sondern nur

in Beziehung auf einzelne Verhältnisse beantworten.

Die Gränzen der gesetzgebenden Gewalt, sowohl des Staats

in Kirchensachen überhaupt als der Nationalsynoden in

Disciplinarsachen, sind nach der Beziehung der päpstlichen

Reservattechte auf einzelne kirchliche Verhältnisse verschie

den <8). Im Allgemeinen ist jedoch klar, daß der Papst

bci der Frage von der Aufhebung zufälliger Primarial

rechte, einer Nationalkirche nicht als das Haupt der allge

meinen Kirche gegenüber sieht, da sich diese Stellung dessel

ben nur auf die wesentlichen Rechte seines Primats bezie

hen läßt (9). Eben so unzweifelhaft ist es, daß die Norh-

wendigkeit einer Veränderung der Disciplin immer auf das

Wohl der Kirche gestützt werden könne (10), und selbst

(8> Vergl. z.B. im folgenden Buch die Lehre von de» Dispensa

tionen, von den Appellationen, 'von der kirchliche» Gcrichr-

' barkeit in Criminalfachen. ' >>

(q) Hiermit widerlegt sich, was Walter, Klrchenr. §. lZ5.

gegen die Mäßigkeit einseitiger Beschränkung der zufälligen

Primatlalrechre einwendet: darüber, vb etwas zum Wohl

der Kirche gehöre, dürfe man nicht die Glieder gegen das

Haupt zum Richter machen. Sehr richtig bemerkt daher

Lauter, lunü. ju5. eccl. OsiK. ?. I. §.85.: — Summu,

opizr«s>"> >n o sturslibus yuillem juribu5 viplic»v6is,

«rclinsril, iv u cl v e n l i t i i » ver« cum verspür , <j g.

legal i tsntum juckiels z,er>»N!>m »ustiner« eenseudu« est.

sl«) Ssutvr, a. «. O.! Non »Iis ^usm juris«l!cl!on!z srr.

terllse) jurs primstui secreverunt. — I^uoizugin vvro »Ii.

ter coveeck! sut perrnilli potueruvt, i^uam l^uosä eccle-

»ise et reipublicse »slu» psteretur. Lk»i igitur silvevti.
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eine Bestiminung, welche durch Concordate getroffen wor,

den ist, ihre verbindende Kraft zunächst durch die gegen«

seitige von Kirche und St«ar ausgesprochene Anerkennung

ihrer Angemessenheit für das Wohl der Kirche erhält, und,

aus der Bedeutung der Verträge im Privatrecht oder auch

im Vblkexrecht (11) keineswegs beurtheilt werden kann.

«. Wesentliche, Rechte des Primats. ..

Als Oberhaupt der allgemeinen Kirche hat der Papst

den Vorrang vor allen anderen Bischöfen, krinistus K«uo«

ris (1). Die äußeren Ehrenvorzüge, deren er genießt, bes

ziehen sich zum Theil auf diesen, zum Theil änf feine Kir«

chengewalt, ?rimsws zuri»6icti«m's. Päpstliche Jnsignien

sind ein gerader Hirtensiab, auf welchem ein Kreuz steht (2),

lis ei'usmoll! primstu« jurs in siogulis fere regm» pgrtiin

usu et con8uetuä!ne , psrtim psvtiz «t concorckstis llg.

linils et circumscrints sunt; s<!Kue tsmru »d ccclesig.

rum, cius, sskcinnt^ ^uin ek zirineipum permissu it» pen.

<Ient, ut, cum Koni communis rsti« posNilst, lnvit« licet

pontilic« , vel ^enitus tolll , Vvl sä tnoclum msgis e«N.

vcnientem rväucl possint.

(II) 8aut«r, a. a. O. Note t>.

(I) Os». z. v!»t. 2l. S. oben S. 66.

(!) Den gewöhnlichen bischöflichen Krummstab führt der Rö

mische Bischof nicht; nach Jnnocen; III. Op. «n. <Ie sscrs

unct. sl, l5), tum nrnzitet' liistorism, tum propter M^sti.

c»m rati«nl!m. Jenes geht nach den Auslegern darauf, daß

der Apostel Petrus seinen Hirtenstab dem ersten Bischof zu

Trier übergeben, in dessen Händen er wunoertlzjtig gewvr«

S7..
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önd seit BvnifaciuS Vlll. eine dreifache Krone (3). Sich

selbst nennt der Papst Nervus «ervoruin Sei (4), ein Pra-

dicat, welches P. Gregor der Gr. annahm, nachdem der

Patriarch zu Constantinopel sich den Titel eines bcumeni-

schen Bischofs beigelegt hatte; 8ävoti»«ime (Kesris5ii»e)

?»ter (Pater et wird er von Anderen angeredet. Den

Fußkuß erwähnt zuerst Gregor Vll. als eine Huldigung,

welche dem Papst selbst von Regenten dargebracht werde (5).

Die Rechte der Jurisdiction, so weit sie aus dem Be

griff des Primats abgeleitet werden können, bestehen (6) :

1) In der obersten Leitung der kirchlichen Angelegen

heiten, welche die allgemeine Kirche betreffen, selbst

wenn eine allgemeine Synode versammelt ist (7),

den; daS Letztere wird verschieden gedeutet. S. Gonzalez

Tellez zu jener Stelle Note «2. . .

lZ) Die erste Krone soll Cvnstantin dem Papst Sylvester über

geben haben. Von eiuer Krone mit der Aufschrift regoum,

welche Chlodwig nach Siom gestiftet haben soll, führt die

päpstliche Krone jene Benennung. Seit Nikolaus II. mar sie

eine zweifache; Bonifacius VIII. gab ihr nach der gewöhnli

chen Annahme die jetzige Form.

(4) I. B. I^«o Lpisvopus , servus servorum Hol.

(5) In de» sogenannten vicisiug Gregors («ergl. Gteseler,

Klrchengesch. B. 2. Abth. 2. S. 7) «1-0.9.: yuoS solius

kspse pe^e» omNv8 principvg övoiculvnlur»

(6) Das Nähere kann nur bei den einzelnen Verhältnisse»

beigebracht werden, auf welche die Thätigkeit des Papstes

sich erstreckt.

<7) Vergl. oben S. ,24.
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2) In dem Recht der höchsten Aufsicht über alle Ver

haltnisse, welche auf das Wohl der allgemeinen Kirche ei«

neu Einfluß haben, aus welchem die Befugniß, über jene

von den einzelnen Kirchenoberen Bericht zu fordern, und

die Verpflichtung der letzteren entspringt, über solche An

gelegenheiten sich auch unaufgefordert mit dein Oberhaupt

der Kirche in Verbindung zu setzen, und stets im Einver,

ständig mit demselben zu handeln (3). Das Recht, Vica«

rien und Legaten zu bestellen, sofern durch diese nur ein

einzelner Act dieses Aufsichtsrechts (9) an Ort und

Stelle vollzogen werden, soll, ist daher auch zu den wesent

lichen Primatialrechten zu zählen.

Z) In dem Recht, durch Erinnerungen, Befehle, Straf«

(8) 8?noö. Lsrdio. ep. sä ?ul!urn ?. (SloKoonsmsn«,

K«m. ?«nt. epist. psg. 262): Uov en!m «otimum et vsläo

oongruentisslmum esse viclebitur, »i scl esput, iä est »ö

?etri .^postoli »eäem, ä« sinzulis <^u,dllj<zus provincii»

Vomini rekersnt ssvsräate». Lsn, 12. L. 24. <^u. I. : <^u«,

tie« Kckoi rstio vontilstur, srkitror, »mnes srstre» et

voepiseov«» nostrss nonnisi sä ?«trum — relvrr« <!«.

dsrs — «zuocl per totum inunäum pozzit evclssiiz omni,

dus in commune prociesss.

(«) Mithin ohne in die Rechte der Bischöfe und Metropoll-

tane einzugreifen. Osn. s. L. 2ö. Yu. 2. : 8ervsti,pri.

vilegii» inetropolitsnorum , vivvs voki« ^pc>st«I!oso

svdis «stsnug llvlvzsmuz, ut insneeti« iztis, sivv es, izuse

sä esuones pvrtinent, sivv es, izuse s nad!» sunt nupsr

msnästs, »ervvntur, »ivs es, <zuss ils eoelvsisstivi» csus!«

tuss revelstioni eontigeriqt , «ud tus n«bi» insinusti«»«

vsnllanlur«
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geböte für die Aufrechthaltung der entschiedenen

Dogmen, der eingeführten Liturgie und der bestehenden

Kirchendisciplin zu sorgen (10), so weit dieß in den Wir

kungskreis einer allgemeinen Kirchenregierung fallen

kann. In den einzelnen Didcescn ist jene Vorsorge daher

zunächst Sache der Ordinarien, und die Aufsicht über deren

Amtsführung Sache ihrer unmittelbaren Oberen (11); wohl

aber entspringt daraus die Befugniß, sich verlassener Kir

chen anzunehmen und apostolische Vicarien zu bestellen,

welche sie regieren, so wie auch, die ordentlichen Kirchen-

oberen durch die vorgedachten Mittel zur Vollziehnng der

Kirchengesetze anzuhalten, und wo diese nicht ausreichen,

unmittelbar die nochigen Verfügung?,, zu erlassen. Die

Neueren nennen dieß das 5us äsvolutiouis. Mit jenem

Rechte, welches man das Vollziehungsxecht in höchster In,

stanz nennen kann, steht das Recht, die Kirchengesetze be

kannt zu machen, und an ihren Inhalt zu erinnern (12),

in der engsten Verbindung. - Auch kann die Befugniß,

welche die Sardicensische Synode dem Papst beilegte, sich

eines unterdrückten Kirchenoberen anzunehmen und neue

(lo) 6sn. 2, L. 25. <^u. I,k O!v!»!z prseoeptis et ^postol!?

oi» moqiti» incitsmur, ut pro omnium ecclvsisrum stallt

impigro vigileinu, säkectu; g« »i yui<1 us^usm reprolien»

»ioni invenistur «b»oiium, eeler! 8olieituämo, sut sb

ignorsntig« imzieritls, sut s prsesumtiovi» usurjistioii«

rvvocomus.

lli) So weit nach der neueren Discipll» der WürkungSkreiS

der Metroxvlttane noch reicht.

(12) Bergl. oben S. So.
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Untersuchung zu veranstalten (13), welche die Neueren mit

dem Ausdruck jus prutectiom» als ein besonderes, in dem

Primat enthaltenes. Recht auszuzeichnen pflegen, in jenem

ursprünglichen UmfaH Hieher gerechnet werden. In der

Bedeutung, welche es durch die spätere Discipli» erhalten

hat, indem daraus das Recht einer wahren höchsten

Instanz gebildet worden ist, gehört es aber unter die er

worbenen Rechte,

4) Eine wahre gesetzgebende Gewalt ist in dem Pri,

mat nur enthalten, so weit sich deren Ausübung mit dem

Grundsatz vereinigen läßt, daß die Gewalt über die allge,

meine Kirche keineswegs dem Papst allein, sondern der

Gesammtheit der Bischöfe anvertraut ist. Der Papst hat

daher zwar das Recht, allgemeine Concilien zu berufen,

um sie in Glaubens fachen unter seiner Mitwürkung

entscheide» zu lassen, aber Keineswegs die Befugniß, eine

Lehre unwiderruflich selbst zu bestimmen. Doch wird aus

dem Primat das Recht hergeleitet, Streitigkeiten über D<?8'

mm provisorisch zu entscheiden, und als die Folge eines

solchen Ausspruchs betrachtet, daß es dann nicht gezieme,

diesem einen öffentlichen und entschiedenen Widerspruch

entgegen zu, setzen, wiewohl eine solche Lehre noch immer

zweifelhaft und dem endlichen Urtheil her ecclesi'a <!oceu«

unterworfen bleibe. Mithin auch unverwehrt sey, bescheidene

Zweifel zu äußern (14). In Disciplinsachen hat sich

(,3) S. »ben S.?o. "" u»

(14) Vergl. sllutoi-, a.a.O. §.83. r.1. Ni egßor, inzlilt.
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zwar seit Pseudo - Isidor's Zeit eine wahre gesetzgebende

Gewalt entwickelt; da die päpstlichen Verordnungen aber

nach jenem obersten Grundsatz, daß die Kirchengewalt an

sich der ecclesi» 6ueeu» anvertraut ist, vermöge der päpst

lichen Gewalt allein, deren Thätigkeit ihrem Wesen nach

auf Erhaltung, nicht aus Veränderung gerichtet seyn

soll, keine verbindenden Gesetze werden können, so beruht

deren Kraft allenthalben auf der Neception. Eben da,

her kann auch das Recht des Papstes, veraltete oder un-

passeud gewordene Einrichtungen zu verändern, insbeson

dere bei Veränderungen in der Kirchendisciplin einzelner

Länder im Einverständuiß mit dem Staat das Ndthige

festzusetzen, worin in neueren Zeiten ein Haupttheil seiner

Thätigkeit besteht, nicht aus seinem Recht der Gesetzgebung,

sondern nur aus seinem Aufsichtsrecht hergeleitet wer

den. Seine Mitwirkung oder Genehmigung soll nur außer

Zweifel setzen, daß durch eine solche Veränderung die

Gränz« der Autonomie einer einzelnen Kirche

nicht überschritten und die Einheit der Kirche nicht verletzt

werde.

IN. Erworbene Rechte des Primats.

Nach der Entstehungsgeschichte so wohl als nach der

Bedeutung der einzelnen mit dem Primat verknüpften

Rechte, welche sich bloß auf die bestehende Disciplin grün

den, kann man diese unter drei Fauptklasseu bringen.

1) Das Recht der Verfügung in kirchlichen Angele

genheiten, welche zwar mit der Regierung der allgemeinen
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Kirche nicht in Verbindung stehen, aber wegen ihrer be

sonderen Wichtigkeit (als csusse «äu»e «t majores) dem

Urrheil deö Papstes überlassen worden sind. Ein großer

Theil der Befugnisse, welche hiehcr gerechnet werden kdn«

nen, gehörte vor Pseudo -Isidor zu den Rechten der Me-

rropolitane und Patriarchen, und ist erst durch die Anwen, X

dung der Grundsätze, welche die falschen Decretalen für

ursprüngliches Kirchenrecht ausgaben, an den Papst gekom«

men. Diesem steht jetzt zu:

a) die Verfügung in allen esusi» episooporum (1),

d. h. die Bestätigung und Consecration, die Versetzung,

Absetzung der Bischöfe, das Recht, ihnen Coadjutoren zu

geben, die Annahme der Resignation auf ein BiSthum, das

Recht neue Diöcesen zu errichten, Diocesen zu theilen oder

zu vereinigen, den Sitz des Bischofs von einer Kirche an

eine andere zu verlegen. Auch das Recht, die Metropoli

tana durch Crrheilung des ?»IIii zur Ausübung ihrer Me,

tropolitanrechte zu autorisiren, kann unter diesen Gesichts«

Punkt gestellt werden (2). .

b) Die Bestätigung und Aufhebung aller Institute für

die v!t» religio«» (Z).

e) DgS Recht der Selig- und Heiligsprechung (4),

(i) Vergl. oben S. l6Z.

(?) Das Nähere kann nur bei der Darstellung der Cinrichtnn,

gen beigebracht werden, auf welche sich, diese Rechte des

Papstes beziehen. , . .

<Z) ult. X. äo religiös!» ckomiku» (Z/'Zö).

(4) Lsp. l. X. äs relig. «t vonvrst. Ssnctor. <Z, 4Z).
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der Anordnung allgemeiner„Festtage (5), der Prüfung

der Aechtheit der Reliquien (6).

2) Das Recht, in kirchlichen Sachen, welche einen Ge-

genstand des richterlichen Ausspruchs bilden, sofern sie dem

Papst rechtmäßiger Weise überhaupt vorbehalten sind, in

erster Instanz (7) , sonst nur so fern sie durch Appellation

an ihn gelangen, durch von ihm delegirte Richter (8)

zu entscheiden; , ....

Z) Die Befugniß, einzelne Rechte der Kirchenregie

rung, ohngeachter sie nur in Beziehung auf die Angelegen-

(5) In der Regel geHirt dle Anordnung der Festtage sonst zu

den Diicesanrechten. Lsp. i. 5. X. äe teri!« (i, 9).

(6) Os?. 2. X. ü« reüg. (Z, 45),

(7) Lonoil. ?rill. 8ess. 24. <ü»p. 20. cks retorm. : dsusse

«mnes si! forum eeclesissticum izuomoclolibet pertinen»

te» — in prima inslsntis corsm Urninsrii» 1«cc>rui»

öumlsvst eognoscsntur. .— Iiis ercipiuntur csusse,

c^use juits esnonicss Lsnetioves spuck sedem Xpostolicsm

sunt trsctsnclsv ; vel <zuss ei urgent! rst!«nsbil!>^ue csuss

jullicsvvrit gummus kontiker per »peeisle rosrriptum Li-

ßnsturss 8snet!lstis suse, msnu propris »udsoribenllum,

eommittere gut svovsre.

<S) lZono. Lssil. Heer. 6s esusis et sppvllst. §.2. (bei

Lsertner, Oorp. jur. eccl. LstKol. ?«in^ I. psg. 5b ):

<^u«l1 in psrtibus, ultrs yustuor öisetss s Rumsvs cu>

ris ilistsotidus, omnvs izusvcunizuv csusse, ercvplis ms»

zoribus, in jure erpresse vnumersti» , et pleetionum cs>

tke6rsliun. et monssteriorum , izuss immeckists subjeeti«

S<1 sedem ^postoiicsm uevvlvit, spucl — juaiev» in

psrtibu» — termineniur et Lnisntur. Loneil. Irl-

üent. Ser,,,25. Lsp. 1«.
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heilen bestimmter Didcesen «»'gewendet werden sollen, mit

hin nach der Regel der Kirchenverfassung, der Thätigkeit

der Ordinarien anheimfallen sollen, Kraft eines ausge

sprochenen Vorbehalts, ausschließend auszuüben.

Hieher geHort das Recht, gewisse yorbehaltene Dispensatio

nen und Absolutionen zu ertheilcn, das Recht, vorbehaltene

Pfründen zu vergeben, und die damit verknüpfte Besteurung

durch Annaten, das Recht, Legaten und Nuntien mit Fa«

cultäten, d.h. mit dem Auftrage Reservatrechte an

Ort und Stelle auszuüben, in die einzelnen kirchlichen Pro

vinzen abzuordnen.

IV. Snbjectlon der katholischen Kirche unter

den Primat.

So weit die päpstlichen Primatialrechte als rechtmäßig

zu betrachten sind, ist jeder Katholik dem Papst canoni

schen Gehorsam (»Keäielltia) schuldig. In Beziehung auf

die hierarchischen Kirchenoberen, welche einem höheren Kir-

chenregimeut unterworfen sind, wird dieß Verhäliniß durch

den Ausdruck «ubjectio bezeichnet, und die höhere Amts

gewalt mlljoritÄ« genannt (l,). Alle Bischöfe sind daher

dem Römischen Stuhl „subjicirt"; unmittelbar, wenn kein

höherer Kirchenbeamter in der Mitte steht, in Deutschland

daher die Metropolitane und cremte» Bischöfe. Nicht

eremte Bischöfe stehen nur in mittelbarer Subjection.

t>) lit. veeretal. ä» majoritato «t obeäiouti». . >
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Schon im neunten Jahrhundert (2) war es gebräuch

lich, daß die Metropolirane von ihren Bischofen vor deren

Consecration ein feierliches Versprechen («rotes»«, und

weil es schriftlich gegeben wurde, libellus protessioni») des

canonischen Gehorsams forderten (5). Auch die

Päpste forderten dieses von den Metropoliranen und Bi

schöfen, welche von ihnen consecrirt wurden (4); wie

bald es auch von den Merropolitanen seitdem ihnen das

Pallium aufgedrungen worden war, geleistet werden muß,

. (l) Das Wichtigste über die Geschichte des Eides, welchen die

Bischöfe dem Papst leisten müssen, findet man bei: vs»

Lspe», jus eecl. llniv. ?. I. ?it. 15. Osp. 2. Ueber die

unpassende Jnhaltssormel, welche seit Gregor VII. eingeführt

ist: (Rautenstrauch), Abhandlung über den Eid, welchen die

Bischöfe dem Papst abzulegen haben. Wien, i?8l. 8, Der

neueste Berthetdiger dieser Formel ist: Schrill, Fortsetzung

von Frel's Kicchenr. Tbl. 4. Abth. 2. S. 7S2 u. f. DK

Schmähung der Gegner vertritt aber hier die Stelle der

Gründe.

(Z) Eidliche Bestärkung des Versprechens mißbilligte« die älte

ren Kirchengesetze, vsn Lspe«, a.a.O. Z. 1 und 2. Die

Formel war: ?rivllegio etiiim Kletrovolis — »ecuiiäum

«snons» et dverela sscl!s Hpostolicse er sscris esliovibuz

ot legibus promulgsts, z,rn sciro ot posse, skscjue ^ol«

ot »irnulstlone, vel !n<!eb!ts et pertinsci eontrsZietlove,

nie «KeSituriim progteop. Den Sinn des canonischen

Gehorsams bestimmt eine andere Formel, aus dem uten

Jahrhundert, bei vsn Lspen, a. «. O. §. Z.: ^uiä^uiä

s te — juste oe «anonico niiui injunetum fuerit, »er»

vsturum me esse ziromitto.

(4) Vergl. oben S. 14!. Note li.
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te, bevor ihnen dieses ausgehändigt wurde, ist nicht klar (5).

Gewiß aber ist, daß sich das Versprechen, welches der

Papst forderte, bis auf Gregor Vll. auch nur auf canoni-

schen Gehorsam, hie und da, vielleicht auch auf ausdrück

liche Anerkennung des Primats (6) beschränkte. Dieser

verwandelte es, nachdem Moli, vor ihm eidliche Bestärkung

allgemein üblich geworden war, in einen Vasallen

eid (?) nach der damals gebräuchlichen Formel eines sol-

(z) Die ältesten Klrchenschrlftsteller seit dem achten Jahrhun

dert,, welche ausführlich von' dem Pallium handeln, erwähnen

dabei eines solchen Versprechens nicht, wie vnn L«pen,

- > «i a.O. §.5.' bemerkt. Aus (129.4. X. äe eleclione (l, ü),

linkte man selbst folgern, daß es noch zu Ende des l iten

Jahrhunderts etwas ungewöhnliches war. Doch bleibt es

zweifelhast, ob nicht das Auffallende, welches nach dieser

Stelle in dem Eide gefunden wurde, den P. Paschalis II.

forderte, bloß in der Verwandlung des bisher üblich gewe

senen libellu« Pi-uiezzionig in den Vasallcneld bestand, de»

erst Gregor VII. eingeführt hatte. Gewiß ist aus jener

Stelle nur, daß seit dem Ende des uten Jahrhunderts der

Subiectlonseid allen Metropolitanen auferlegt wurde.

(6) Dieß wenigstens läßt sich aus dem Versprechen folgern,

welches Vonlfaclus leisten mußte; oben S. 142. Note «l.

(?) Allerdings fühlte hierauf die Vorstellungsalt des Zeital

ters »on selbst, welche jede Art von bürgerlicher Sub-

jectlon als etwas dem Lehensverhältnlß analoges betrachtete,

aber doch nur unter der Voraussetzung, daß die kirchliche

Subjection mehr als bloß canonischer Gehorsam sevn sollte.

Dieß fand man wenigstens zu Anfang des ilten Jahrhun

derts noch auffallend, obgleich zu dieser Zelt,Inoch vor Gre

gor VII. , auch die Metropolltane schon einen Vasalleneld von
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chen (8), die nur zugleich dem kirchlichen Verhältnis an«

gepaßt wurde (9). In dieser Form wurde der Subjecrions-

eid für alle Bischöfe eingeführt, welche von dem Römische»

Stuhl confirmrrr wurden,' weil i sie demselben unmit

telbar unterworfen waren, und daher seit dem IZten Jahr

hundert auf alle Blschdfe- ,ö,hne Ausnahme ausge,

dehnt, indem seit dieser Zeit der Papst das Confirmttions«

recht auch in Ansehung derjenigen an sich zog, die ihm

nicht unmittelbar subjicirt waren (10). Doch mußten bis

in das 15te Jahrhundert die Bischöfe, welche einem Me

tropolitan unterworfen waren, außerdem auch noch diesem

einen Subjectionseid leisten, welcher seiner Form nach eben

falls ein Vasalleneid war (41), weil damals die. Const-

cration dem Metropolitan regelmäßig aufgetragen wurde (12).

Späterhin siel dieser Eid weg, weil er Mit der Handlung

der Consecration in Verbindung stand, die Papste sich be

rechtigt hielten , die Consecration nach Gefallen jedem Bi,

schof aufzutragen, und da sie zugleich auf die Wünsche

ihren Suffraganbischöscn zu fordern ansicngcn. S. Lsr«.

Keim, Loneil. Kerm. ?«m. II. psg, 99.

(8) ÄZergl. II. 5—7-

(y) <^ap. 4. X. <1« )lirejur»nä« (2, 24). , ^ - .

(,«) S. meine deutsche St.- u. Rechtsgesch. B.!.§.2lS.

(11) S. die Formel, nach dem ?«nt!tZesIe Romsnvm, ?it. 19.

Csp. 2. § 7.: bei vsn Lspvn, a. 0. O.

(12) Man sieht dieß aus dem Wiener Concordat: „<Zu«ä

ronilrmsti et pr«vi8i por kgpsm nil,iloin!nu» mrtr«j,«Ii.

tun!» «t sIiiK z>rs«sto«t ö«l>ltg jursmonts." X^s^rtnvr,

evrp. jur. eccl. LÄtK> lom.I. psg. 125»
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deö Bischofs selbst Rücksicht nahmen, der eonsecrirt werden

sollte (i,3), in der Regel vielmehr den Metropolitan vor-

beigiengen.

Per, von Gregor Vlt. emgefährte Eid erhielt späterhin

noch einige Zusätze, durch welche er so eingerichtet wurde,

daß er zur Stütze der übertriebenen Ansprüche deS

Primats dienen (14), und ihn auch jedör entfernte

Bischof leisten könnte, da er nach, seiner Ursprünglichen

Fassung nur für die vom Papst selbst consecrirten italieni

schen Bischöfe paßte (15). Mit diesen ist er in das

k>5) Die Herstellung eines Rechts der Metrvpolltane wird

jetzt vom Römischen Stuhl bestimmt verweigert: Lspos!«!«»«

Sei Seatimevti <ii 8ug"Äsntit5 s?iu, VII.) Nro. j:.; in!

die neuesten Grundlagen der teutsch -katholischen Kir

chenverfassung (oben S. 4«!) S. ZS8. ' '

, (14) Wie,^ B. aus der in der Note >6 mit Nrö. S bezeichne^

ten Stelle erhellt. Auch die mir Nro. 7 und 8 bezeichneten

, gehören Hieher ; denn jene geht nicht bloß auf allgemeine Sy

noden, diese aber dehnt die Verpflichtung der Bischöfe, von

dem Austand ihrer Didccs Rechenschaft zu geben, auch weiter

aus, als ihre Unterordnung unter den Papst als das Haupt

der allgemeinen Kirche erfordert.' Hiernach kann ihre

Verpflichtung sich nur auf solche Angelegenheiten beziehen,

auf welche der Papst vermöge seiner wesentliche» Prlma-

tialrechte einzuwürken befugt ist.

(,5) Im, Qsx. 4. X. äs jurejur. hieß es: l^imill« ^postolo.

rum «inguli» gvoi, — vlsitsd«. Diese Verpflichtung der

suburbicarischen Bischöfe machte man zu einer allgemeinen,

welche zwar auf eine widerrechtliche Beschränkung der bischöf

lichen Selbstständigkeit berechnet, aber wenigstens zu erfüllen

möglich war. Note 16. »ro. L., .. . , ,
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tlLcäl« Romanum eingerückt (16).

. . . ..' .... Tieft

(ib) Hier lautet er so : Lg« lülecrug lüeelesiss »K Kse

Kor» in gnles (l) tläelis^ el «deäiens er« desto ?etr«

^postolo, »snctsequae Komgnss Lcelesise et Domino

nostro, Domino ?svse «uislzue 8ucce8soriKu» csno

nice inlrsntiku8. Ikon er« in consilio , sut conseosu vel

Lscto, ut vitsm perusnt sut memkruin, seu cspisntur

«nsls csptiove, sut in eos violenrer mann» c^uoino^oiidet

ingersntur, vel injurise sliquse ioiersntur, czuovi« ^use»

»ito eolore. Konsilium vor«, lzu«<1 milil creilituri sunt,

zier »e, sut I?unti«s suos, seu literss, g<l eorum 6smnui»

ine sciento nvinini psn6sm , kspstum Romsnum et Le.

gsli« (hierunter wird der Kirchenstaat verstanden) S. ?etri

«üjutor eis er« scl retinenclum et «lesen6en6um , sslvo

>ne« oräine contrs «ninem Komincm (So weit ist die For«

mel gewöhnlicher Lehenscid). (l) I^egstum ^postoliose

Leäis in eunilo et recieunä« Konoriiice trsctsb«, «t !»

»vis necessilstibu8 stljuvsd«. (Z) ^lurs, Kooores, privi»

legis et suctoritstem 8. kioin. Loolesise, Domini itos^ri

kspso et successorum z>rsv<lictorum conser^sre, «leten»

öere, sugere et vromovere eursd«. (4) ?!e<jue er« in

«onsili« vel isct« 8eu trsctstu, in <zu!dus eontrs ivsum

Dominum nostrum vel vsnöem liomsnsm ecelesism sli

^us siniilrs vel nrsvjudicialis vvrsovsruin, juri8 , novo»

ris, 8tstus et votvststis eorum mscliinentur. üt 51 tsll»

» <zu,ou8oum<^ue trsclsri vel procursri vovvro, imno^ism

Kov uro vossv; et c^usnto citius noter«, signiLcsb« e!6em

Domino n«str«, vel slteri, per rzuem p«ssit scl ipsius

notitism zivrvenire (Lehenseid auf den Pavat angewendet),

(ö) Regulas Lsnetorum kstrum, ckevret», «rclinsti«.

nes, seu llisvositiones, reservstione», nrovi.

»iones, et msnclsts ^vostolics totis viribus

«bservsb« et kscisin so »Iiis okservsri. (ü) Use

. retieos sekismstieos el reliellvs eitlem Domino nostr» vel

sue-
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Diese Zusalze haben gleich von Anfang Widerspruch

gefunden (17). Allttvings laßt er sich in so fern rechrfer,

.. i . ..' ,» ., »'. I!„, > ,, ^ 1^,^ j ,, I . !

»ucse«oi>i^l»> pi>sv6ietis pr6 posss perse^usr" et im.

pugnsd«. (7) VoostuL sä »vnoüum, venism, nisi prse»

peäitus kuero csnonic» prsepeilitione. <8) Hposlolorum

limins »inguli« trienniis personsliter per ms ipsum visi-

tsbo; et Domino nostr« sv suecossoribus prsesstis rstio.

»em recläsm ck« tot« meo psstorsli otkcio, so 6« rebus

vmnidu» Sit mese Lcelesise »tstum , »ll cleri et populi

öiseiplinsm, snimsrum äeni^ue, c>us« mese Lilei trs<1i.

tse sunt, sslutvm quovis moäo pertlnentibuS^ viviz.

»im msnilsts ^postolics Kumiliter reeipism, et l^usm

äiligvntissims «xekjusr. <^u«>lsi legitim« impeclimenl«

äetvvtu» kuero, prsetsts omni» »ctimptebo per, cerlum

?su»tium sä ^>«e »peeisle msnästum dsventem, üs gre»

n>i« >nei Lspitull, »ut sli»m in äignilste ecolesisstics

eonstitutum , »eu siiss personstum IisKentem; gut Iiis

mini üskeientidu» per cZioeeessnuin sseerilotemz st elero

äelieiente omnino, per »iicpiem uliui» ?resk)tvrum sso.

eulsrvm vvl regulärem spectstsv prudilslis et religlonis

,le suprsäietis «mr.idus piene instruetum. De Ku!usmo<ii

sutem impeäimvoto üoeeko per legitimus probstiono», sil

, «snclse ktomsnse Leclesise Osräinslem , kroponentem in

Longregslione sscri coflcslii per suprsäielum ounllum

trsniinilteuäss. (9)^ ?«sses»i«nes vor« s<1 mensam mesm

pertineot«« non veoäsm, neo äonsb«, oeo^ue impigno ^

isbo, nvv lle novo infeuctsbo, vel sliczuo moilo sIien«bo,

«tism «um ««nsensu Lsoituli Leclesiso mese inconsull«

Lomsv« ?ontiiiv«. Lt si sd sliczusm »lienstionem «leve.

»vro, poenss in c^uslism super Iioe e«i!ts constilutiono

.. , ««ntontss eo ipso iueurrvre vol«. Nach L,sertne>,

., „ <?«rp. jur. vcel, LstK. I^om. II. psg. 4ZZ. wird der Eid in

dieser Form von den deutschen Bischöfen gefordert.

<!?) Nach rloren» in Hinsicht des Punktes «r«. S. in Frank«

I. 38
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tigen, als die eidliche Anerkennung des päpstlichen Primats

doch nicht weiter reichen kann, als sich dessen Rechte nach

den Concordaten und dem Gebrauch jeder Nationalkirche

erstrecken (18). Dann aber verpflichtet dieser Eid seiner

Bedeutung nach in der That nicht mehr als ein einfaches

, Versprechen des kanonischen GehörsamS, u'nd der" wörtliche

Inhalt desselben kann nur dazu gemißbraucht werden, ei»

schwaches Gewissen zu pflichtwidriger Nachgiebigkeit gegen

übertriebene päpstliche Ansprüche zu vermögen. Schon deß-

halb, außerdem aber auch, weil ein Lehenseid zu kirchlichen

reich. Cr bemerkt: Ks«« clsusulq lstissime pst«, nv«

«SIN usus voster »äinittit in vleris^uo. I>Iso<zue ornisss

est in kormuls Krvgorii XV. S. vsn Lsven, ?. I.

Vit. 15. «SP. 8. §. 25. Es ist daher ganz unrichtig, wenn

Schetll a. a. O. S. ?6? u. f. zu verstehen gtebt, vor Jo-

seph's II. Zeit habe Niemand bei diesem Eide Bedenklich

keiten gefunden; die historische Gelehrsamkeit der Curialisten

ignorirt wenigstens die Thatsachen, wenn sie sich nicht ver

drehen lassen. : . .

(l8) „Isiliil vnim eerllus, YUSI» Provision««, roservst!«-

ne», so insnusts Xvostolies non genersliter et inckistinc.

te , sea cum certi» liinitstioniou» , juits jurs so recents»

?rovin«isrum streue Lcelesisrum consuetuckines nie sä»

milti; oreclenaum^iie nvc eorum olzsorvsntism silier ju»

rsre vvlle kontitiees; vickoluri^uo usus so eoiiimunis in-

tellectus, in nunc »ensurn jursmentum eisiosuisso, non

tsntum o^uosck Kuno srtieulurn, »eck etisin reiicsuosz ut

seilicot contents in Ki» srticulis intekligsntur, prout Pro»

vineisruin jur» so oonsuetuäines ZU» «KserVsri pgrinit»

tuut." vsn Lspen «. a. O. §. >5.
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Verhältnisse» nicht paßt (19), sollte eine andere Eidesfor-

mel eingeführt werden.

Der bürgerlichen Subjection der Bischöfe kann dieser

Eid auch so, wie er jetzt gefaßt ist, nichts entziehen; mit

hin auch kein Borwand für die Bischöfe werden, unter

Berufung auf ihre Gewissenspflicht die Mäßigkeit der

Verfügungen des Staats in bürgerlichen Verhältnissen von

dem Ürthril des Papstes abhängig zu machen. Denn die

Gewalt des Papstes erstreckt sich überhaupt nicht über bür

gerliche Verhältnisse; die Verpflichtungen, welche er die ihm

untergeordneten Kirchenoberen anerkennen läßr^ können

mithin auch auf jene keinen Einfluß haben. Daher gehört

es zu den Rechten des Staats, eine Erklärung hserüber

dem Eid, welcher dem Papst geleistet wird, hinzufügen zu

lassen (20), so fern er sich nicht damit begnügen will, daß

die Bischöfe außerdem den Huldigungseid ablegen.

Auch der Kaiser mußte nach den Ansichten von der

Bedeutung der päpstlichen Gewalt, welche sich das Mit-

(>y) Walter, Kirchenr. §. 23z. bemerkt: „Unter Gregor vil.

wurden dabei nach dem Style jener Aett die Formelm

des Lebenscidcs eingeführt". Eben dcßhalb sollten sie nach

dem Slyl unserer Zeit geändert werden.

(20) Nach Schellt a. a. O. S. 7?5. wird dem Consccrotions-

eid in Preußen beigefügt: Ilsec «innig et «inguls e« in.

violskililis «dservsbo, c>u« Lvrljor Sts», vibil in ei» «VN.

tineri , H»ock zursmevt» liöelilgli? ni«se vrgs äereniss!.

inum Regem e)us^us »cl tkronvia »uccessorei 6ebits« sci.

verssri zio»it.
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telalter eine Zeit lang hatte anfdringen lassen (21), dke

Unterwerfung, in welcher er gegen den Papst stehe, bei

seiner Thronbesteigung anerkennen. Der Krdnungseid war

hierauf gerichtet (22); der Papst forderre aber außerdem

auch, daß der Kaiser durch einen besonders an ihn abge?

ordneten Gesandten ihm Gehorsam (obeäienu») versprechen

solle (25). Schon seit der Mine des siebzehnten Jahr

hunderts kamen jedoch diese Obedienzgesandtfchaften außer

Gebrauch (24).

V. Die päpstlich« Curle, insbesondere die

Cardlnöle.

Z. L. Osrü. äs !,ues Reist!« eurise Komsnss, in <^us «m.

v!um oongregstionum, tribunslium etv. statu» et vrsii»,

üsseriditur. Ovlon. iü8Z. 4.

v»n Lsoen, jus eecle». univ. ?. I. ?>t. 2!. 2Z.

F.D.Häöerlin, Römisches Conclave. Halle 176Y. 8. S.94—>ZZ.

Eine Schrift, in welcher die älteren Nachrichten von dem

Geschäftsgang bei der- Römischen Curie, welche ohne Zweifel

viel Veraltetes enthalten, nach den jetzt bestehenden Etnrich«

tungen berichtigt wäre, fehlt bis jetzt.

Der Inbegriff der Kirchenbeamten, welche zur Mit:

»ürkung bei der Ausübung der Primatialrechre bestellt sind,

(21) S. oben S. 187 u. f.

(22) Durch die dem Kaiser dabei vorgelegte Fraze: V!s»e —

Romano pontiliei et 8. Rom. ecclesise »ud)eetioovM! «le>

ditsm et Lllem reveronter vikikere? ^'

(2Z) 0. L. Luäsr äs legst!» ooeälentiso Romsm ini,»i».

Zen. 17Z7. 4.

(24) Won Leopold I. und Joseph l. wurde keine Obedlenjge-
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macht die Römische Curie aus. Da aber die Regie»

rung des Kirchenstaats nicht streng von der Regierung der

Kirche gesondert ist, so, .haben viele "derselben auch weltliche

Geschäfte. ... '.. ^ ... ...^ ... , .

Den ersten Platz nehmen die CardinHle ein, welche

in den Kirchengesetzen als die eigentlichen GchiMn und

Rathgeber des Papstes bei d?r allgen«inen Kirchenregie

rung betrachtet werden (1). Ihrem Ursprung «ach sind

sie die bei den einzelnen Kirchen zn Rom intituiir.t.e.n(2)

sandtschaft abgeordnet. Karl Vi. verglich sich mrt dem pjpst-

ltchen Hofe über eine schriftliche Anzeige seiner Lhrvubestei?

gpng, in welcher statt des Wortfs «Kpäie»ti» d^rMiSdruoZ

vKservftntis gebraucht werden sollte. Aber.auch diese Form

wurde späterhin nicht mehr beobachtet, und cklW'Utlf' die

Notification der Thronbesteigung beschränkt/ die unter den

Europäischen Höfen gebräuchlich ist.

(l) vecr. Lqs!I. cke «um«,'« et ciuslitste Osr^insllüM : Lum

»>,mmc> pvntiüc! »snelse Homsnss eeclesise Lsriiingle«

in «lirigeotiu rkristisns rv^iukllc» c«1Ister»Iv5 Ä^sistsnt,

»e««»se est, ut ts1«8 iostitusutiir, «zui 8>cut ltonllve, Iis

r« ip»» esriiine» »>ot, »uper izuos «»ti» un^ver»tili»^ver.

senkur «t susteotentur eeclesiae. Bei l?s«rtner^ «orz>.

zur. eevl. CstK. Vom. I. xsg. ZK. ^ , ^ l - ' ^

(!) Jntitulirt in dent Sinn, daß ans ihn e »'zunächst der Kir

chendienst ruhen sollte; daher auch der Ausdruck iocsrcli.

natu, (Lsn. 5. vist. 71.) csrclinslig , welchen die Note»

etomolvgisch erklärt. Die übrigen bei der Kirche angestellten

Geistlichen wurden als ihre Gehülfen bettachtet. Es Ist nur

ein anderer und älterer Ausdruck für das Pfarramt, und er

kommt bei anderen Kirchen ganz eben so vor. Anr Feit Gre

gory des Gr. scheint er in diesem Sinn technisch gewesen zu
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Presbyter, und die zur Verwaltung der Armenpflege in

dtn üeinzelnen Regionen vkr- Stadt Rom bestellten Diaro-

Ken <5Z. Römische CardknÄlbischöfe gab es Ursprung,

lich nicht (^>; die Benennung entstand dadurch,- daß scit

dem tuen Jahrhundert die Bischöfe von sieben zunächst

um Rom gelegenen Städten als Gehülfen des Papstes in

seinem bischöflichen Amt an der Kirche im Lateran (5)

zu beständigen destimmten Diensten bestellt wurden (6).

Als' Pttöbyteriüm des Papstes haben zwar die Cardi

nale von jeher seinen Rath gebildet; die Bedeutung ihres

Annes stieg such frühzeitig mit dem Primat und den Ver

fügungen der Decreralen, welche allmälich die Functionen

der CardinAlK bei der allgemeinen Kirchenregierung näher

^MHq7"W^oh«heachtet hat sich aber erst sehr spat

seyn (O«n. 42. O. 7. tzu. l ). und kommt auch so im <üsp. z.

X. «I« «wei« srcl>!presbz!teri (1, 24) >or. S. vs» Lspen

/ ß. a. O. rit. 22. La?. I. §. 5.

lZ) ö» unterscheide» von den Dlaconen, welche zum Kirchen-

dienst, als Gehülfen der Presbyter bestellt waren. „r«rro

, V^«Wft« «rsn^ locs, in quiduz per Oiacooo8 liegioos-

rio» psuperes, vicluse, pupilli, senes cujvscjue regioni«

»leksoturz IisKebsntr^u« Ksec locs, lzuso «zussi puKIicss

^omu» liospitslös orsnt, «rsloriä »eu »seoils sö)uncls."

, v«n Lspe» a. a. O. §. y.

(4) Da es zu Rom keinen anderen epi8eopu8 csrckio»Ii8 ge

ben konnte, als den Papst selbst.

(5) Ursprünglich wurde diese Kirche als die eigentliche cslKeckr»

des Römischen Bischofs betrachtet.

(6) Vergl. v»n Lipon a. a. O. §. 14.
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die Ansicht entwickelt, daß sie auf der höchsten Stufe

der Hierarchie nach dem Papste, mithin über allen übrigen

Wischife» ständen (7), und nicht sowohl als Geistliche bei

einzelnen Römischen Kirchen, sondern vielmehr als G e h ü ls

fen bei der allgemeinen Kirchenregierung (8)

betrachtet werden müßten, die der Papst aus der ge stamm

ten Geistlichkeit auf den Titel einer Römischen

Kirche annehme. Dieses ist jetzt die Bedeutung ihres

Amtes, welche von der Tridentinischen Synode selbst «s-

drücklich durch die Verfügung anerkannt wird, daß sie aus

allen Nationen gewählt werden sollen (9). , > . ,

Die Anzahl der Cardinäle war vor den Zeiten der

Basler Synode unbestimmt, da mit den ursprünglichen

. , .' >!? .1'.'? 1. :! . ' . ^! 1 ' , s ,)

<7) S. eien'das. s. 21 u. ' SS scheint nicht, daß vor dem

,4ten Jahrhundert ein Beispiel «vn der Beförderung eines

Bischofs zur Würde eines bloßen Cardinal -Priesters «der

DiaconS gefunden wird». >' i", ^, ' ^ !?

(8) Osp. 17. öe electiöue !» Vir« <j^6). : ^ ^«msn«f xon.

tiKci, zier krslrv» 8Uos, ». R6r^. eri:Ies^^ esrillnsle«, izui

»ibi in executions ostZeii ssceräotslis cosliiutore» vii.

»tunt. — L«p. un. Lltrsv. ?og«n. XXII. 6e prscdi:n<Z!,

^Z).z Osrllinslibus — qui eirr» n«s universsli eo«Ie»!ss

5<?i-vion<Z«, »ingulsrum «oclesiarum eommo<Iitstibus s« im.

(9) 8el5. 24. Oap. l. 6s reform. : — quo» (Lsrc?!nsles) —

?ontif« » omnibus <ÜKr!st!«niKit!s nstloiiiliu», prout

ickoneo» rvpsrerit, ««»Uinet; — ut — I'ontifei, izusm

»«IIicitu6!n«m «riiverss« vecleslse ei muneri» «ui «ssici«

bellet, eam Kie msiimo impeo^st, ul lectisiimos lan-

tum ,ibi iüsräinsle« S<Isvi,e»t. , ,
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Titeln viele Veränderungen vorgrengen; diese wollte sie auf

S4 beschränken, <10). P. Sirtuö V. setzte, sie auf 70 (11),

von welchen sechs Cardinalbischbfe, SO Priester und 14 Dia-

conen sind (12) ; selten sind jedoch alle Titel besetzt. Jh«

hierarchische Würde bezeichnet ein rother Hut (1Z) und der

Titel Eminenz (14). : /.^ , . .., ,

Alle Cardinale werden vom ^apst ernannt; mehrere

katholische Regenten (15) haben aber der Gewohnheit nach

d«s Recht, dem Papst eine Person, zur Cardinalswürde zu

benennen. Seinen Ursprung hat dieß wohl in dem Ge

brauch der katholischen Staaten (16), mit einem Cardinal

' - ' ' 'i i > ^ : < ' . . .... 1

(10) In der Note l angefahrten Stelle.

. <> . , > ,"- -/

(11) In einer Bulle vom I. ,586 mit de» AnfangSworteu :

?«stczusm verum ille — .

(,,) Die Titel sind bet.Hähjeplln a. a> O. S.yy. «. f.

verzeichnet. Die Titel der Bischöfe sind: i) von Ostia, zu,

, ' gleich Decanus des Kollegiums; 2) von Porto, und S. Ru

fina, zugleich Subdecanus ; z) von Sabina; 4) von Frascatl;

von Plbano ^ >6) .»p,»lPal^strk«a., , Die Eordlnalblschöfe ha-

den den Rqng itter Minderen Cardinälen; die Priester

und Dlaconen sind im Rang gleich; uqter ihnen bestimmt sich

der Rang nach dem Mter dLr Ernennung.

, (iz) Seit JnnocenzIV. war er eine Auszeichnung der Card!,

, näle,, welchen Legativnen zur Regierung des Kirchenstaats

anvertraut wurden; Paul II. verlieh ihn alle» weltlichen

Cardinälen, Gregor XIV. auch den Regularen,

<i^> Seit Urban VIII. Vorher hießen sie iiiustrissimi.

l>5) Ueber die ehemaligen Verhältnisse s. Höberlin a. a. O.

., , S. 124 u. f. ^! .>-, .,/, ,. ... ..

ll6) Auch die einzelnen Orden der Reguläre» habe» Prote»

ctoren. '
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in engere Verbindung zu treten, um sich seiner in ihren

Angelegenheiten (als Protector) zu bedienen, und in de»

vorhin gedacht«,, Verfügung der Tridentinischen Synode.

Die Theilnohme der CardinHle am allgemeinen Kirchen«

«giment äußert sich theils durch Ablegung ihrer Stim,

men in einer Versammlung sämmtlicher Cardinäle (Oon-

«ligwriun,) , theils durch ihre MitwiirKiug bei der Thätig«

feit einzelner Vehbrden, theils durch die Funttionen ein,

zelner Aemter, welche mit Cardinälen besetzt werden. Fü»

die Cardinäle, welche ihren Sitz nicht zu Rom haben, be«

schränkt sich daher ihr Einfluß auf die Theilnahme an der

Papstwahl, zu welcher auch die abwesenden berufen werden.

In einem Konsistorium, welches bloß M Erhöhung der

Feierlichkeit einer Handlung (1?) versammelt wird (conk.i«t.

publicum)/ haben auch andere Prälaten und fremde Ge«

sandte Zutritt; die Verhandlung würllicher Geschäfte findet

nur im geheimen Consistorium statt, das zugleich der Staats

rat) des Papstes sür^die Regierung des Kirchenstaats ist.

Vor dieses gehören alle wichtigere Angelegenheiten der all

gemeinen Kirchenregierung ; die, welche der Gebrauch oder

die Kirchengesetze selbst vor ei» Consistorium gewiesen, und

(,?) «Pie bei der ^rthellung von öffentlichen Audienzen, der

feierlichen Einführung eines neuen Cardlnals, der öffentlichen

Erklärung über eine Cononlsation u. d. gl. Die Ernennung

der Cardinäle, der Legaten » l«tore, der Prälaten, deren

Veneficlen dem Pavst vorbehalten sind, gehört hingegen eben

so, wie eine wirkliche Verothung, zu den ordentlichen Ge

schäften der geheimen Consistorien.
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selbst wohl eine Form für ihre Behandlung vorgeschrieben

haben (18), - bilden die ordentlichen Cousistorialfachen

(ösugs« consistoriale»). Die sogenannten «süss« msjore«

gehören namentlich insgesammt dahin. Aber^weöer.in die

sen, noch, in, den Sachen,,zwelche'der. Papst s«nstr,de»r Con-

sistorium vorzulegen gut findet, hkben die Caxdiuälö mehr

als eine beratheu de Stimme. Eben daher steht ihnen

auch btt un besetztem ^ päpstlichen Stuhle zwar die Vor

sorge für den Kirchenstaat (tÄ),. keineswegs aber die Re

gierung der allgemeinen Kirche zu, sondern nur das Recht,

jenen wieder zu besehen und zu verfügen, was die drin

gendste Nothivendigkeit. erfordern indchte (20)«: ,

Unter den Behörden der Curie nehmen die Congre-

gationen der Cardinäle die oberste Stelle^ ein. Jede

derselben ist ein Ausschuß von Cardinälen zur Verwalkung

einzelner Arten von Geschäften, welchen aber auch bera-

<>8) Wie für die Confirmation der Vlschife. Lr-iä.

8eks. 24. Lgp. l. <Ie rekorm.

(,y) Nach der neueren Einrichtung wird die Verwaltung zu

nächst dem Cardinal -Kämmerling und dem ältesten aus jeder

Classe der Kardinäle übertragen.

(20) Lsp. Z. llv elcet. in Vit«, : liclem quoque (!srcl!n»Iez

(seil« vsesnte) «r«vi»!«ni »iv vseent «ltentiu», q»«ll »e

«elzuzizusm cle »lio ne^vl!« inlromiltxnr ; nisi toi^s» ne-

ovssilss sclo« urgens incicleret, quocl eo; «portvi'ct

tvrrs ip8iii» ecei<?5!g« lleson<1en<ls vel ejus nsrte »liizu»

Provider«, vel nisi sliquocl t»m grsnkle et tsm ov!6en>

perieulum immineret, quoll omniliu» et »inguliz csrilins.

libu» prsesentibu« eoncorältek' viclvretur iili o»I«riter

«eeurrenllum.
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thende und untergeordnete Gehülfen beigegeben sind. Von

einigen ist der Papst selbst der Dirigeitt (?refetto); wo ein

Cardinal den Vorsitz hat) hängt der Umfang ihrer Gewalt

von der erhaltene« Jnstxrtttivn ab. Sie kommen als Com-

mlssionen Mi>einzelne oder transitorische Geschäfte und als

Behörden vor; Hie letzteren sind eine Einrichtung, welche

erst seit- dem löten Jahrhundert nach Und nach ausgebildet

wurde. Für Angelegenheiten der allgemeinen Kirchenregie

rung (21) bestehen folgende Congregationen: i) vonsist«.

rjali'8, zur Vorbereitung der Geschäfte, welche in einem

Cvtisistorium verhandelt werden sollen. 2) 8. «Mcü ». ins.

qu^tiooi«, seit Paul III. (15^2), für die oberste Leitung

her Maaßregeln zur Unterdrückung und Bestrafung der

Ketzereien; insbesondere zur Belehrung und Aufsicht der

Inquisitoren, welche von den einzelnen Bischöfen bestellt

werden sollen. 2) super neAvtüs episvoporum et regul»-

rium , zur Entscheidung der Streitigkeiten zwischen den Bi^

schdfen und Regulären; 4) liituum, zur Aufsicht über die

Liturgie, weßhalb auch die Verhandlungen über eine Bea,

tification oder Canvnisation für die Entscheidung des

Consistoriums von ihr vorbereitet werden; ö) Inclicis (so.

lidrorum pr«Kibit«rum) , seit dem Antrag des Tridentini,

schen Conciliums auf Maaßregeln gegen die Verbreitung

(21) Die Congregationen, welche sich auf die kirchlichen oder

weltlichen Verhältnisse des Kirchenstaats beziehen, sind

übergangen Ein Verzeichniß sZmmtlicher Congregationen,

wie sie in der zweiten Hälfte des isten Jahrhunderts be

standen, hat Hiberlin a. a. ö. S. l,S.
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gefährlicher oder verdachtiger Bücher <22), zur Bezeichnung

derselben und zur fortwährendelz Ergänzung des Verzeich

nisses bestellt; 6) luterpretuo» covcilli ^riäenv'ni (oben

S. 293); x,7) 6e propsgftQÜ'ä L«K, zur Direktion der Mis

sionen Z 8) Immunitstis ecclesissyräe et ppntroversisrum

zurisäictionälium , zur Aufrechthaltung der Vorrechte der

Kirche in Hinsicht shrer geistlichen Jurisdiction und zur

Untersuchung der Streitigkeiten über diese. . .

Andere BeHorden sind nur der oberen Leitung einzelner

Cardinale untergeben. Manche verstehen diese zunächst un

ter der Benennung der Romischen Curie.

1) Für die Ausfertigung der päpstlichen Verfügun

gen und anderer Schreiben, welche sich auf die Ausübung der

lurigäicti« externa oder auf Verhandlungen Mit weltlichen

Regenten beziehen, gab es früherhin nur eine Behörde,

welche die vsvcellarlä genannt wurde (2Z), und schon im

taten Jahrhundert eine geordnete Einrichtung hatte. Nach

der Form der Ausfertigung unterschied mau schon im Mit

telalter papstliche Bullen und B r e v e n. Ursprünglich be-

l22) 8es». 25. Bei Kqextnsr, xorp. jur. ecel. <üslk>

r«m. I. xsg. Z8>.

(2Z) Diese ursprüngliche Bedeutung der Canzlei erglcbt sich

aus den oben S. 40z erwähnten Canzlcircgcln, welche auch

die Geschäfte der Datarie mit umfassen. Der DatarluS, oder

jetzt Prodatarius, war ursprünglich nur ein ciiijclner Beom:

ter der Canzlei, gleichwie noch jetzt der Dararius der r«e

nitpoti?ris nur ein Crpedient dieser Behörde ist. H. v,»

L5ps» a. a. 0. Tit.zz. z, Z. ,4. «Zi
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zeichnet jene Benennung alle offene Urkunden, bei

welchen ein bleiernes Siegel (24) schon seit, dem achte»

Jahrhundert ausschließend gebraucht! wurde (25); diese

ein verschlossenes Schreiben des Papstes, welches wie

ein Schreiben in Privatangelegenheiten mit Wachs und

dem Fischerring (26) besiegelt wurde (27). Nach dem neue

ren Canzleigebrauch sind die minder wichtigen Ausferti

gungen aller Art, bei welchen seit dem I5ten Jahrhundert

dieses Siegel gebraucht wird , unter den Breven zu ver

stehen; unter dem bleiernen Siegel werden die wichtigere»

(24) LuUs heißt bekanntlich jedes metallene Siegel. Das päpst

liche ist auf der einen Seite desselben mit dem Häuptern der

Apostel Paulus und Petrus, auf der anderen mit dem Na

men des Papstes bezeichnet. Ueber die Geschichte dieses Sie

gels s. I. C. Gatter er, Abriß der Diplomatie. B. I.

(1798. 8.) S.Z08. '.

(25) Vergl. Gatterer a. a. O. S. 182. ' ^

(26) Das Siegel stellt den Apostel Petrus mit einer in das

Wasser hängenden Angelruthe vor.

(27) Schreiben P. Clemens VI. s. izö5. (bei vu Lange LI«8.

ssr. ». v. »igillum pisenloris): Ao» «criki>»u8 tibi neo

Lsmilisribu« «uk bull», seci »uk piscstoris svnulo > c^uo

Komani vonliiiev« in cret>5 ntuntur. Gatterer tk-

kläkt diese Stelle a. a. O, S. Zi2 unrichtig, indem er in

,««rotis durch „in Privatsachen" übersetzt. Vergl. >W Luigs

V. Sillium ,«ei-«ti. Daher ist auch seine Bemerkung,

daß die Breven vor dem izten Jahrhundert noch mit der

bleiernen Bulle ausgefertigt worden, von Breven im neueren

Elim« des Worts, nebmlich von den minderwichtigen,

offenen Urkunden zu verstehen. — In neueren Zeiten wird

das Handsiegel des Papstes vou dem Fifcherrjng unterschieden.
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Urkunden ausgestellt (28), welche jener Gebrauch naher

bestimmt. ' > , !. ' ',, , ?.

Allmahlich hat sich eine Theilung der Geschäfte der

Canzlei unter mehrere Behörden gebildet, deren Tharigkeit

zugleich n«hr administrativ geworden ist. Die Oanoellsri»

»vo»t»Lvs> deren Vorstand ein Cardinal Vicekanzler ist (29>,

hat vornehmlich die Ausfertigung der Consistorialsachen,

über welche Bullen erlassen werden. Die Seoretsri« sposto-

llv» ist das Departement für die Verhandlunge« mir frem

den Mächten, und die Behörde für die Ausfertigung der

Breven. Sie steht unter dem Cardinal Sraatssecretar und

dem Cardinal Secretsrius brevium. Durch die Dataria

unter dem Cardinal Prodatarius werden die dem Papst

(28) Die Bullen werde» auch auf braunrotes Pergament mit

alter Canzlelichrift ausgefertigt, die Breven auf gewöhnliches

Pergament oder Papier mir gewöhnlicher Schrift. Ssutvr,

kunci. jur. eecl. ?. II. §. zZZ.

(ly) Ein Kanzler wird nicht mehr ernannt. Viele erklären

dieß daraus, daß Gregor VIII., vorher selbst Kanzler, dle

Geschäfte seinem bisherigen Vicekanzler überlassen habe, und

jene besonders abgezeichnete Würde nicht wieder besetzt wor

den sey. Richtiger wohl sagt der Cardinal l!s l^cs: —

VieoosnosIIsrium dir! «oe^i««, oum dißnilgs osrtlinslitis

sd tsntum t!i8ligium «Ists «5t, ut n«n viöeketpr Kuiv

ölguitsli — congruvre, sssumorc «kkeium iuferiu« zive

krselstivum; <zuoi1 tarnen p r» v i s i «n sl i ter seu jurs

Lujugclsm l)«minsn6stiollis p«r Osr<Iiosl«m s6mio>5trsri

»on 8,'t ineongruum. Damit stimmt dann auch übercin,

daß der Titel I>r«il«tsriu« aufgekommen ist, seitdem «in Car

dinal dieses Amt bekleidet, vorher aber, wo es weniger an-

gesehe» war, der Borsteher der Datarie Datarlus hieß.
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Vorbehaltenen B'enesicien vergeben, die Dispensationen d,eS

?«rum externuin ertheilt und andere päpstliche Gratis« be

willigt. Ihre Benennung hat sie davon, daß der höhere

Expedient der Canzlei, welcher ursprünglich, diese Gnaden

sachen besorgte, von der Beifügung des Datums uMer die

päpstliche Bewilligung auch der Datarius hieß; sein eigent

licher Amtstitel, bevor diese Geschäfte Mer eigenen Be-

Horde übertragen wurden, war ?rii»it:eriu» oder ?r«t«ll«ts-

rius (20). ,.' , i ,^ .-. . ..

2) Die Absolutionen und Dispensationen für das

Vornm intervum, welche dem Papst vorbehalten sind, wer

den durch eine eigene Behörde ertheilt, welche die Zeniten-

tiari» heißt, und ihre jetzige Einrichtung im I. 1S62 durch

Pius IV. erhalten hat. Der Vorstand, r«evitSiitisriu»

niäjor, ist in neueren Zeiten stets ein Cardinql, und seine

Vollmacht sehr ausgedehnt. .

Z) Die. Lsinera sposwlivs, an deren Spitze der Car

dinal -Kammer?« (v«i»»rlüig«) steht, ist überhaupt. die päpst?

liche Finanzbehdrde ; die Erhebung der Einkünfte, welche

die päpstlichen Reservatrechte ertragen, macht daher nur

einen Theil ihrer Geschäfte aus. ' . .

4) Zur Ausübung der päpstlichen Gerichtbarkeit con-

curriren die Signatur» Hustiu'qe , die Kola Rom»«» und die

Lizostura gratise. Die erstgenannte dieser Behörden er-

(Zo) Aotsriu, hleß jeder Canzleibeamte. ?r!mieer!u« ist pr!.

nil» eujus^ue oräia!» s. (äu Osvgv 5. K. v.); hier kriini.

ceriu, ,c. »otsrioruin. ?r<,to»«tsriu, ist also das nehm»

«che. ^ , ,' < ,
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kemit über die Mäßigkeit der Appellationen an den Papst;

die Verhandlung und Entscheidung derselben gehöre vor

die Rota, deren Benennung wahrscheinlich mit der Bezeich

nung, okambre cke I'evKiquier, exckequer, gleichen Ursprungs

ist (S1)'. Die 12 Urtheiler («uckitores, im Gegensatz des

Referenten, ?o»e»s, o«rre«p»nä«»te« genannt), sind in

5 Senate getheilt, die aus allen katholischen Ländern be

setzt werden. Die «Fn»tur» Ar»«!«« entscheidet über de,

günstigte Sachen unter dem Vorsitz des Papstes selbst.

VI. Päpstliche Vlcarien, Legaten und Nuntle».

(Vergl. oben S. 2?ö. Note S.)^

vs» Lsp«» jus eeeleslsst. univ. ?. I. 1it.2l<

Vicarien des Römischen Bischofs hießen Ursprünge

lich die Metro poli tan e, welche sich gefallen ließen, ihre

Metropolitanrechte nur als Stellvertreter desselben auszu«

üben, und sich dadurch seii»r Patriarchaljuriödiction zu

unterwerfen (1). Als sich der Primat ttwas weiter enr,

wickelt harte, bestellten die Päpste auch Metropolirane zu

Vicarien, welche eine höhere Stellung haben sollten, als

ihr Kirchenamt bezeichnete, indem ihre Bestimmung wurde,

zur Ausübung des päpstlichen Aufsichts rechts über die

.. " ' all«

(Zi) Weil auf dem Fußboden des Sitzungssaales ein Rad ab

gebildet war, gleichwie jene Behörden von dem schachbrettfir»

mige» Fußgctäfel des Versammlungsorts benannt wurden.

(i) Wergl. oben S. 84.
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allgemeine Kirche mitzuwürken (2) Und auSzufcky««, WÄs

ihnen von einzelnen Geschäften aufgetragen würde (Z)j

Seit dem eilften Jahrhundert fanden es die Päpste

zweckmäßiger, wenn sie venndge ihres Primätö att Ort

und Stelle in einzelne Verhältnisse eingreifen wollten/ btt

sondere Abgeordnete <IeA»tl) mit delegirter Iuris«

diction zu ernennen. Dadurch gierig der Name Legaten

auch auf jene Vicarien über (4) ; die Neueren (5) unter

scheiden daher legst! osti «nd ö»ti s. missiz jene, welche

es vermöge ihres Kirchenämts> diese, welche es vermdgs

besondern Auftrags sinvl ' ^ ' -°

Zugleich wurde vermöge der Äedeutung> welche älks

mählich der päpstliche Primat annahm > die Gewalt beis

der Arten von Legaten etwas ganz Anderes. Sie sind

Nach dem System der Deeretalen (6) bestimmt, nicht

jz) Osn. 6. <Z. 25. ^Zu. ,^ oben S. söl. Nott^/

(Z) In diesem Sinn ließ sich Bonifacius gefallen, das Geschäft

der Organifation der deutschen Kirche, das ihm von Carl-

mann und Pipin aufgetragen worden wor> alsVicarlus des

Römischen Stuhls auszuführen, und nannte sich «uf den frön,

tische» Synoden inissu, d. ?etek

(4) I. X^ 6« «ppellstionibus <Zj 28)^

(!) In den Decretalen kommt meines WisseKs der AvSdrnck

legsli nsti nicht vor; Lap. l. 6e «ff. leg. und Lsp. l. e«ö<

in Vit« brauchen die Worte ,,<l«i ecclegisrum susrum xrse^

teitu legstroni» »iki vin<jies»t ^ißoitstvm"t Zn der letz«

teren Stelle findet sich aber: „legst! mi»i."

(5) r>t. veeretsl^ äe okkei« Ieg«ti (i> Z« X^ «»V i< ,5 i«t

Vit«,).

I. w
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blyß e,Ky,ze.lne, ihnen besonders aufgetragene Ge«

schäfte zu vollziehen, und für diese mit Jurisdiktion

ausgerüstet, , sondern haben überhaupt Vollmacht, die dem

Papst zustehenden Rechte der Kirchenjurisdiction an Ort

und Stelle auszuüben. In ihrer allgemeinen Vollmacht

(«llioim» lexsü) liegt nur das Recht, mit den Bischöfen

m' der Ausübung der bischöflichen Jurisdiction zu concur-

riren; sie vertreten also den Papst aus allgemeiner Voll

macht nicht in Hinsicht der seinem Primat besonders reser»

virten Rechte > sondern i» sofern seine rienituä« potestati»

ihm auch allenthalben die Rechte dAs,Didcesanus giebt (7>.

Doch kommen einzelne Rechte der ^rdiyarien vor, zu deren

Ausübung wenigstens nicht alle Classen der Legaten berech

tigt gehalten werden, wenn sie nicht Specialvollmacht ha»

den (8). Von einer solchen ist, dem Grundsatz nach, bei

allen Classen der Legaten die Ausübung der päpstlichen

Reservatrechte abhängig (9); weil aber den Cardina-

(7) In den Decretalen Gregor's IX. wird dieß zwar nur in

Beziehung auf einzelne Rechte des Dlicesanus, nament

lich auf die Gertchtbarkeit in erster Instanz ousgespro,

che»; Cs«. i. «e «ff. leg. Clemens IV. aber legt ihnen

ausdrücklich alle Rechte der Ordinarien bei; «s«. 2. ck« «ff.

leg. in Vit«.

(8) Wie das Recht, Beneficien zu verleihen. Lsp. 1. ««S. in

Vit«.

(y) Osp. 4. üe «ff. leg. : — I,ioet — generali, »!t tibi e«m.

m!»» legst!« , es tsmev gine ivvcisli nisnckst« o«»tr«

»«» cleduisti msvus «ltenckere, izuse in »igvum privilegii

»ingulsri» sunt tsntuin «ummo pootiLei reservsls.
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Kn, legst! » Istere (10), wenn ihnen der Papst eine Leg««

tion auftrug, ordentlicherweise gewisse Specialvoll«

machten gegeben wurden, so rechnete man diese auch ohne

ausdrücklichen Auftrag zu ihrem oiLvium (ij), und der

Grundsatz wurde nur bei den übrigen legsris missis ange

wendet, für welche seit dem löten Jahrhundert der Aus«

druck nuorii spogtoli« technisch geworden ist. ^

Die päpstlichen Legaten sind von jeher eben sowohl zu

politischen als zu kirchlichen Geschäften oder zu beiden zu

gleich gebraucht, und seit der Einrichtung stehender Gesandt

schaften auch von dem Papst an den Europäischen Höfen

als bloße Gesandte ohne kirchliche Geschäfte accredirirr

worden. Als diplomatische Personen werden sie zu den

Gesandten des ersten Rangs gerechnet (12) ; wo der Papst

keinen Abgeordneten dieses Rangs unterhält, wird ihm der

Titel eines Internuntius beigelegt, welcher die zweite Rang-

(10) Der .Ausdruck <!e Ister« SU« mittere kommt schon in de«

Schlüssen der Sardicensischen Synode von den Presbyter«

vor, welche der Papst zur Veranstaltung einer neuen Synode

auf Verlangen eines von einer Provincialsynode verurrhellte»

Bischofs abordnen würde. Im izten Jahrhundert bezeichnet

er aber einen Cardinal. La?. Z. 4. 6> 9. 6« «»". log. : vergl.

mit La?, i. edä. in Vit«.

(11) Osp. 4. 9. üs «t?. legst! . Lsp. Z6. §. I. äs eleetions

in Vit». (I, S).

(il) Klüber, europ. Wilkerr. §.,8«. Entschieden nachdem

auf dem Wiener Congreß angenommenen Reglement über

den Nanz der diplomatischen Agenten. Aeltere Schriftsteller

rechnen die Legalen s Islere zu der ersten, die Nuntien z»

der zweiten Classe der Gesandren.

39..
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Nasse diplomatischer Bevollmächtigten giebt (1Z). Die

Cardinäle sind in neuerer Zeit selten anders als zu Mis

sionen, die zugleich diplomatisch vorzüglich wichtig waren,

gebraucht worden; dagegen aber für kirchliche Verhältnisse

auch Nuntien mit der Gewalt eines Qegstu« » Ister« er,

nannt worden.

Von der Gewalt eines l.eß»t„s »»tus ist bei den Kir-

chenZmtern, mit welche» sie verbunden ist, nichts als die

Ehrenrechte übrig geblieben. Schon im Mittelalter verlor

sie ihre Bedeutung dadurch, daß sie nach den Decretalen

durch die Anwesenheit eines I^stu» missus suspettdirr

wurde (14), dcl die letzteren, wenn mich nicht der Form,

doch der Thar ncich, sich wenig vöN einer stehenden Be

hörde unterschieden (15). DaS Tridentinische Concilium

hob die Macht der Legaten überhaupt auf, mit den Ordi

narien in der Ausübung der Gerichtbarkeit zu cöncürri-

ren (16), und die Specialvollmachten, welche früherhin papst

liche Privilegien in Hinsicht der Reservatrechte mit der Le-

gation verknüpft haben mochten, sind von geringerer Be-

(iZ) JZorausgcsetzt, daß er bei dem Souieri« selbst accredltirt

lst; sonst wäre er nach de^n erwähnten Reglement in die

dritte Elaste zu setzen, dessen Character darin besteht: —

ge, lle, ssssires «trsogero,. Wergl. Kl Üb er <l. «. O.

§. ,8i. ,82. . ' .>

<l«) L»p. 8. X. lle «kk. leg. (i, Z<Z)i

(15) S. oben S. l?7.

(id) 8«5«. !4 <^sp. 2«. >Ie rotorm.
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deutung, als die Rechte, welche jetzt den Bischöfen über«

haupr durch papstliche Indulte eingeräumt zu werden

Pflegen.

Die sieh enden Nuntiaturen, welche in Deutsch

land seit dem Tridentinischen Concilium eingeführt wur

den (17), griffen in die Rechte der Ordinarien und Metro-

politane auf vielfache Weise auch gegen die neueren Kirchen

gesetze ein (18). Durch die Veränderungen in der deutsche»

Kirchenverfassung, welche die Zeitereignisse herbeiführten,

wurde ihre Thacigkeit aufgehoben, und bis jetzt ist sie nir,

gends in ihrem vormaligen Umfang hergestellt worden (19).

l>?) S. oben S. 294 n. f.

<i8) Sehr merkwürdig sind in dieser Beziehung die Zugestand«

nlsse, zu welchen sich einer der entschiedensten neueren Cu«

rtolisten genithigt sieht, ohngeachtet er sich sträubt, die

Verwerflichkeit der stehenden Nuntiaturen überhaupt anzuer

kennen: Frei, Klrchenr. Thl. 2. S. 285. Cs wird hier als

Eingriff ausgezeichnet: 1) Die Ausübung der Reservatrechte,

namentlich des Dlspensationsrechts ohne Rücksprache mit dem

Vlschof; 2) die concurrlrenbe Gewalt der Nuntien mit de»

Bischöfen, auch in solchen Sachen, in welchen die letzteren

vermöge der Indulte competent sind; 3) die Ausübung der

Jurisdiction i» erster Instanz gegen die Decrete der Vasler

und der Tridentinischen Synode; 4) die Ausübung der Vrl,

matlalrechte, namentlich des Aufsicktsrechts, auf überhaupt

unförmliche, und die Rechte der Ordinarien beeinträchtigende

Welse.

<l?) In wie weit die Nuntien, welche sich in Deutschland selbst

oder in der Nähe von Deutschland aufhalten, zur Ausübung

einzelner päpstlicher Rechte bevollmächtigt sind, ist indessen

auch nicht vffcuUich bekannt geworden. ,
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Ausser Zweifel ist das Recht jedes Staats, die Vorlegung

der Vollmachten (taculrates) eines Nuntius zu for

fern (20) , und die Zulassung desselben zu verweigern (2t,),

wenn sie entweder die Rechte der Ordinarien gegen die

Kirchengesetze und die Concordate gefährden, oder mit der

Gesetzgebung des Staats über die Ausübung der papstli

chen Reservatrechte unvereinbar sind. Die Einrichtung ei

ner stehenden Nuntiatur zur Ausübung bestimmter

Facultäten hängt überhaupt von der Concessiyn des

Staats ab; denn die Verpflichtung des Staats, einen Nun

tius, der mehr als ein diplomatischer Abgeordneter seyn

soll, anders, als zu einzelnen Geschäften zuzulassen, läßt

sich aus den Grundsätzen der katholischen Kirche über den

Primat nicht erweisen. Aus dem kirchlichen Aufsichtsrechr,

welches zu den wesentlichen Rechten des Primats ge

zählt werden muß (oben S. 581), folgt zwar das Recht, aus

serordentlicher Weise in die vorkommenden kirchlichen

(20) Ueber die Facultäten, welche mit den stehenden Nuntia

turen verknüpft waren, s. «ssrtger, cor?, jur. ecrl.

Vom. II. PSA. 44Z., wo die von P. Benedict XIV. dem Nun

tius zu Cdln ertheilten Facultäten abgedruckt sind.

(21) Welches in der That schon durch die Wahlcapirulatlon

Art. 14. §. 1 bis Z als ein Recht des Staats anerkannt wurde,

da hier dem Kaiser ein Aufsichtsrecht über dlc Thätlgkeit der

Nuntien zugesprochen wird. Eine Constitution P. Johann's

XXII. Lsp. UN. Litr. oomm. gs «onsuetuäine <I, Ii,

welche die Zurückweisung eines Nuntius mit dem Banne be»

droht, ist selbst nach Walter, Äirchenr. §. 144., »lcht mehr

gültig.
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Angelegenheiten einer DidceS oder Natiönalkirche emM

greifen, folglich auch in diesen Fällen Nuntien abzuordnen,

keineswegs aber die Befugniß, sie als ei»« contröllirende

Behörde den Bischöfen an die Seite zu setzen. Eben so

wenig gehört es zu den erworbenen Rechten des

Papstes, da weder die recipirten Sammlungen descano»

Nischen Rechts, noch die Concordate die päpstlichen I<eß»li

n»'»8i als eine stehende Behörde kennen. Daß die

Ausübung dieses Rechts eine Zeit lang geduldet worden ist,

kann daher nichts entscheiden.

».',»!. . !i

Sechstes Kapitel, ^ i

Der Bischof und dessen Gehülfen.

I. Bestandtheile der blschöflichf» Gewalt.

Der Bischof (dl-äin»«««, vinece«»«,««) hat die voll

ständige luto»la« Ul-cliui» et Huri«äictwui» über eine Dib«

ces (1). Der Inbegriff der hieraus entspringenden Rechte

heißt dessen 5«8 er,i«c<,l,ale ». äinece»»illun (2), I^ex vioe-

ce«»u» im alteren Sinne dieses Ausdrucks (3). Nach ei<

>> .. . .
^

.' > > .

<l) Vergl. oben S. 458. 46«. 47> u. f. 543. 545.

(2) 6«p. 16. X. «I« oweio ju«l. oräin. <i, gl). O«p. »5. X.

(3) l!»n. ,. cl. lol tzu. l. <Äil. 34. 6. ,6. tzu. I.
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«m späteren, seit dem IZten Jahrhundert entstandenen

Sprachgebrauch, zu welchem die theilweise Eremripn ein?

zelner KsWex ^ie Veranlassung gab (4), unterschied man

hie Berechtigung des Bischofs auf gewisse Einkünfte,

die aus der Jurisdiction entsprang, unter dem Namen der

k^e? choeoessn« von der Jurisdiction, weil jene häufig un«

beschadez der übrigen Bestandtheile der Jurisdiction dem

/u» fipizcopyl« fehlen konnten (S). Da neben diesen Be«

fuguissen endsich auch noch die Ehrenrechte des Bischofs

als ein besonderer Bestandtheil seiner Anttsrechte betrach,

tet werden können, so ist es gewöhnlich, vier Hauptbestand,

theile der bischöflichen Rechte zu unterscheiden.

^. ?«test»s «räims. Dem Bischof als snmmus ssoer,

öqs ist die Seelsorge (o«» s«im»um) über alle Personen

in der Didces anvertraut (6), d. h. die Verwaltung

des Lehramts und der Sacramente. (7). Er soll sie auch

l4) Wergl. Frei, Airchenr. B. t. S. Z« u. f.

(5) Der Sprachgebrauch gründet sich auf O«p. l6q. iF. Se «5.

Sc!« juck. «räin. (i, Zi), besonders auf die letztere Stelle,

und wird von Innocenz IV. tu dem Lsp. i. g« Verb. 5ig».

in Vlto (5, 12) als etwas allgemein Bekanntes angewendet:

„nikil sts ij>si« legi» üi«eev«s»ae voniill« vsle«t

P^'S' " , .

s^ö) Ooncil. XntipvKen. Lsn. 24.: Lui omni» populu»

e«mmi»8u« est, et snimss eorum, ^ui in ecciesis covgr«.

(?) Sowohl die Quellen deö kanonischen Rechts, als die Schrift

steller der katholischen Kirche, brauchen den Ausdruck eu«

«limsrum i» dtesenz Sinn. Lsv. I4s X. äa »pt. et ^uslit.
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nicht blsß durch Presbyter .ausüben, welchen ex sie als

seinen Gehülfen übertragt (8), sondern sich auch persön

lich diesen Functionen unterziehen (9), so weit es seine

übrigen Geschäfte gestatten. Ausschließlich ihm aber fallen

die Functionen des Or«j« zu, welche zu den Pontifjca?

lien (oben S? 472) gerechnet werden. Dahin gehört;

1) die Ordination und die Consecration anderer Bischöfe (10) ;

2) die Firmelung (conörmsti«) (11) ; 5) die Verfertigung

yes Chrisma (12)z 4) die Consecration dex res saers« (1Z);

b) die Benediction gewisser Personen, wie der Aebte und

Aebrissinnen, und gewisser Sflchen (14) ; 6) die Salbung

der Königs (IS).

prä!n. (l, >4) L!sp'l5. X. off. jug. orZIn. (l, Zl). v»»

Lspev, jus eeel. ?. I. ?it. iö. Lsp, 4. Die Protestanten

beziehen ihn vorzugsweise auf die Ausübung des Lehramts

zum Besten des Einzelnen. S. LosKmor, jus z>sr«.

eklsle Sect. 4. Lap. 4- §- 2.

(8) Ueber die Bestimmung deS Pfarramts für diesen Zwecs

s. unten.

(9) Lsn. 6. D!st. 88. Lsp. IZ. X. äo off. juä. oräin. (i, Zi).

lZ«o«. rriä. Sek». S. ««9.2. äp ret^ Lest. ^4. Ls?. 4.

lio) Vergk. eben S. 47>. Note i.

(ll) <üsp. uo. §. 7. äs 8sers uootlono (l, l5), L«»v. Vricl.

8e5«. 7. L»l>. Z. vooLri».

s^ll) Cso. 1. §,9. List. ,5.

(IZ) Ebendaselbst.

(>4) S. die Note 12 angeführte Stelle. Manche dieser Bene,

dictionen kann er aber auch einem Priester übertragen.

llS) Oj>. u». §. 5. X. 6» ssora unet. (l, Ii).
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v. rotestas z'urisäiotioius. Sie umfaßt als eine rie-

mwcko poteststis die gesetzgebende und die vollziehende Ge

walt (IS). Die Hauptbestandtheile (17) der letzteren sind:

1) das geistliche Strafrecht; 2) die ?urisäivtio oontentios«

in Sachen, welche vor das geistliche Forum gehören (18);

Z) das Aufsichrsrecht mit dem aus demselben entspringen-

(,6) Vergl. oben S.5Zo u. f. S.545 u. f. Der Umfang der

gesetzgebenden Gewalt kann erst im folgende» Buch genauer

bestimmt werden.

<>7) Auch die Bedeutung der einzelne», hieher zn zählende»

Rechte, tan» erst im folgende» Buch vorkommen. Das

<Zsp. 16. Se «tk, jua. «räi». (,, zi) zählt als Bestandthelle

des >u» evisvovs^e auf! Ilsdess csnooiosin «Keäieotism,

»uojectionein «t revereotism, in«titiitionein et clestituti«.

»em, correciionein et resormstiooein sv ceasursm sccls.

«issticsin, jurisilietioiiem ^u«<zue rsussruin «mnium ,<1

foruni ecclvsisztieum cle jur« spectsntium , voeaitentisz,

et »scrsmonlorum «mnium, «zuse so eoiscop« 8uot reci»

viencis, eollstionem, g^noäum et (»^noästiei »eu cslke-

llrstiei nomine nuo» »olillos, ^nsrtiim «lecimslionum et

moilusriorum), visitstionem <zu«^ue gnnusm (its, <zu«<1,

cum s<1 ess vigitsnllss sceesseri» — nrocukstioni» nomine

rerzuirss — czusvtum pengstis kseultatibus e»ruv<Ium, mo.

aerste z.oterunt eikikere). Die in Klammern eingeschlosse:

nen Rechte machen die Bestandrhctle der l^er vioeeezsvs

aus.

(18) Neuere nennen diese beiden Zweige des bischöflichen Rechts

auch die I^v! iui-i»Zici!«nis oder juri»iliet!o im engeren

Sinn, und setzen ihnen die übrigen unter dem Ausdruck

jur!,ckicti« oder lei äioeeessns im älteren und weiteren

Sinn, so wie die nachher zu erwähnenden Rechte der l«

<ii«eoe,s»a lm neueren und engere» Sin» eutgege».
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den Recht der Ktrchenvisitatio» und der Furiz^ictio volun»

t2n», aus welchem auch die bischöflichen Rechte bei der

Verwaltung und Veräußerung der Kirchengüter, und in

Beziehung auf alle religiösen Institute großenteils abzu«

leiten sind ; 4) die Anordnung und Verleihung der Kirchen

ämter und Kirchenpfründen; 5) die Berufung der Didce-

sansynoden und der Vorsitz auf denselben.

O. l.ex äioe«8»u» im Sinn des neueren Sprachge,

brauchs bezeichnet das Recht; 1) von den einzelnen Kir

chen oder Pfründen der Didces eine Abgabe zum Zeichen

ihrer Subjection, daher f?»lbe6l»tieum oder 8/uo6»ticum

genannt, zu erheben (19), welches in neueren Zeiten bloß

von der Observanz abhangt, in Deutschland bisher mei,

siens gar nicht in Gebrauch gewesen ist, und nur mit Ge

nehmigung des Staats wieder eingeführt werden könnte;

2) Bei der Visitation Gebühren zur Bestreitung der Un

kosten (r,rocur»tione») zu «heben (20); 3) Auf die Hu«rt»

^ecimnrum, lezaturum ßt moituariuruin (2i.); Ä) Auf

ausserordentliche Beiträge des Kirchenvermdgens und des

Clerus der Didces, zur Bestreitung kirchlicher st-sserordent-

licher Bedürfnisse («ubsiäium cn»rit»tivum . Durch Zu,

siimmung des Capitels und des Staats muß aber zuvor

das Daseyn eines solchen Bedürfnisses, und eines hinrei-

(,9) c«>n, 8. C. ,«, tzu. 3. Vergl. Note?.

lio) Vergl. Note <?. Das Nähere kommt im vierten Buch vor.

(„) Bei der Lehre von den Klrchengütern zu erörtern. Vergl.

Note »7.
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6)enden Grundes (22), deßhalb eine solche kirchliche Steuer

aufzulegen, anerkannt, und die Beitragsvflicht genauer be

stimmt seyn (25). Ausser diesen, im canonischen Recht ge

billigten Arten von Abgaben, kann auch das besondere

Herkommen (24) den Bischöfen noch andere Einkünfte

zusprechen, sofern deren Erhebung keine verbietende Kirchen«

gesetze im Wege stehen und der Staat sie billigt (25).

v. Ehrenrechte, 5urä «latus. Die bischöfliche Würde

s22) tZsp. 6. X. US «ep»iou8 (Z, Zy) : — Lpi8O«pi — pro —

neoossitstldu«, Huss — su^erveniuut, ut, »i insvitvsts se

rstiovgdili» osus» evstiterit, «um esritst« inouerstuiil sd

vi» valssut quiilium vostulsrs.

t2Z) Die Notwendigkeit der Zustimmung deS Kapitels grün

det sich auf die allgemeinen Regeln von den Rechten dessel

ben. Lap.4. 5. X. us Ki», quse Luvt » urselsto sino

sensu espituli. (z, io). Das Genehmigungsrecht des Staats

fließt aus Pem Aufsichtsrecht. Vergl. 8sut«r, kuuck. jur.

eool. ?. IV. §. 498. Au Beiträgen, kann auch nur ein Kir-

chenvermögen, welches Ueberschüsse über dessen ordentliche Aus

gaben hat, und ein Geistlicher, der »uprs. «ougrus,» pxjben-

dtrt ist, verpflichtet seyn.

(24) ?. B. ehedem die Annaten, welche die Bischöfe hie und

da hergebracht hatte«.

(25) Die meisten sind offenbarer Mißbrauch der bischöflichen

Gewalt; es besteht daher ein solches Herkommen jetzt wohl

selten mehr. Die, welche am häufigsten vorkamen, erwähnt

Frei. a. a. O. S. Z6y. A.B. die sogenannten Commenden,

oder Commissionsgclder, wurden von einem Pfarrer gefor

dert, dem seine Pfarrei nicht in titulum. sondern nur in

xpmmenclsm aus ein Jahr verliehen war, um gegen diese

T«e die Erneuerung seines Cömmendebriefs zu erlangen.
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giebt den kirchlichen Rang vor allen Prälaten der zweiten

Classe mit Ausnahme der Cardinäle; unter den Bischöfe»

selbst tichtet sich dieser nach der Stufe der Hierarchie, auf

welcher sie stehen, und den hergebrachten Vorzügen ihrer

Bischofssitze. Jl^e politische Stellung reihre sie im Mitt

telalrer allenthalben dem hohen Adel (26), und in Deutsch

land dem Fürstenstande ein; gegenwärtig ist die Bestimm

mung ihres bürgerlichen Rangs und des Titels, der ihn

bezeichnet, Gegenstand der Verfügung jeder einzelnen Re

gierung. Symbol ihres königlichen Priesterrhums ist die

Bischofsmütze (Insuls, mitr«), welche die bischöfliche Juris

diction bezeichnet, und der Thron, welcher den Bischöfen

in der Kirche errichtet wird; Symbol ihres Hirtenamtcs

ist der oben gekrümmte Hirtenstab (Krummstab, Bischof«

siab, xeäiu», bsoulus psstorslis), und ihrer Verbindung

mit ihrer Kirche der Ring, Jnsignien, welche ihnen bei

der Conserration übergeben werden. Auch unterscheidet sie

eine besondere Pontisical- Kleidung von den übrigen Geist«

lichen (27).

(iS) Hierauf geht wohl det Ausdruck des S. S« sevtent.

et re ju6. in VIto (2, 14) : Lpiseopo — »vntevtlain —

lieekit, laslsr illustrium personsrum per süum

reeitsre.

(27) Die einzelnen Theile derselben zählt das uo. j^y.

^e sscrs uuet. (l, lö) «ufz t'untiiicsli» nrnsments, eÄlißo,

et 5S»<li>I!g, gniictum et sIKsm, eirigulllin et »uecinOt«.

rium, «isrium et msnipulum, tuoivsm et <lslmsticg,n^

ekir«tkee»8 et soiiulum, plsnetsm et inltrsnl. Ell« Er»

klirung dieser Kleidung findet sich bei Gonzalez Teil ez,

in dem Commentar zu dieser Stelle.
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U. Aenßerer Umfang der Diöcesange^valt.

Dle bischöfliche Gewalt erstrecke sich regelmäßig über

alle Personen und Sachen, welche sich im Umfang der

Didces befinden (1). Die Anordnung der Dibcesen und

die Bestimmung ihrer Granzen ist durch die Kirchendisci-

plin, welche sich seit dem achten Jahrhundert gebildet

hat (2), ein päpstliches Reservatrecht geworden, welches

(l> Osp. l6. l8> äs ois. «rä!n. (i, zi). Lsp. 7. eoä. in Vit«

(I. ,6).

(2) Ursprünglich war es der Autonomie der Gemeinden über

lassen, sich einen Bischof zu wählen, welche, selbst, als die

Bischöfe sich schon zu fclbststandigcn Oberen der Kirche er

hoben hatten, nur in so fern beschränkt wurde, daß die her

gebrachten Rechte einer schon bestehenden Dtöces nicht ge

schmälert werden dürften. On. 5i. L. 16. tz». l. (Schluß

einer Carthagischen Synode): ut pledes, <zu»e in ^!oece.

»ibu» sb eviscopi» relinentur , c^use opiseopoi nuvizusm

KsKuerunt, vonnisl cum voluotsto ejus episeopi, s <zu<>

tenentur, proprio» soeipisat rvctore». Die ältesten Stel

len in den Römischen Dccretalen, welche Verfügungen über

den Sitz der Bischöse und den Umfang ihrer Diöcesen ent

halten, betreffen die sttburbicarischen Bisthümcr. Lsv. 44.

O. 7. <Zu. l. Lsn. 48. 4?. C 16. Yu. l. In den Decretalen-

sammlvngen des »3te» Jahrhunderts wird die Befugniß des

Papstes, Bisthümer zu errichten, wo vorher noch keine wa

ren, nicht besonders berührt, weil er seit Bonifactus Zeit

im Abendlande immer zu der Organisation neuentstehender

Kirchen mitgewürkt hatte. Die Befugniß aber, an dem be

stehenden Diöcesanverhältntß etwas zu ändern, wird alS

eine ausgemachte Sache behandelt, weil damals alle «»»»»«

episoovsle» für esuiss »rüu«s et msjorei galten. S. die

folgende Note. , ^ . . :
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auch die Befugniß in sich faßt, Theile einer Diöces wie»

der zu trennen und mehrere Didcesen zu vereinigen (2).

Eine solche Verfügung gehört unter die gemischten kirch»

lichen Angelegenheiren (ä), und da die Didcesaneinrichtung

nach der Natur der bischöflichen Gewalt die eigentliche

Grundlage der katholischen Kirchenverfassung jedes Landes

bildet, so ist es für den Staat von dem höchsten Interesse,

daß sie zugleich der politischen Eintheilung entspreche. Das

her ist nicht nur außer Zweifel, daß die Bestimmung und

Veränderung der Didcesen die Genehmigung des Staats

erfordern; sondern diesem steht auch das Recht zu', den

Umstanden nach die Gewalt auswärtiger Bischöfe auszu

schließen, und zu fordern, daß die Organisarion der Kirche

dem Organismus der Regierungsbehörden entspreche. Wo

eine, nach den Regeln der Kirchenverfassung gebildete Dib-

cesaneinrichtung den Umständen nach nicht wohl ausführ

bar ist, kann durch Bestellung papstlicher Vicarien

mit bischöflicher Gewalt zur Regierung einzelner Kirchen,

welche zu keiner Diöces gehören (5), ein Surrogat der bi

schöflichen Würde unter gleicher Mitwürkung des Staats

angeordnet werden (6).

<z) Osp. 8. äs «cessiku» prselslor. (5, ZI): Sivut vo!rs

v^izvopstu» , streue potesisti sudjioere «liense, s6 »um»

»»im pootikeem pertinere üign«»citur —».

(4) S. oben S. 566 «.f. '

(5) S. oben S. 58z.

(6) Wie es z. B. km Königreich Sachsen besteht. Vergl. über

dessen Verhältnisse die oben S.4.1. Note 1. angeführte Ver-
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Innerhalb des Umfangs eiiier DidceS kann eS, nach

der neueren Mstiplin, geistliche Institute geben, welche gtt

gen die Regel vön der Amtsgewalt der Bischöfe befreit

sindi Die älteste Kirche betrachtete eine solche Befreiung

sexemtio) Äs Unverträglich mit der Kirchenverfassung (7)i

Sie entstand allmählich seit dem siebenten Jahrhundert (Sj

durch päpstliche Privilegien, welche zuerst einzelne Klbster>

späterhin ganze Mönchsorden, auch Kapitel und einzelne

Dignitarien unter den Unmittelbaren Schütz deö PapsteS

stellte»'. Bor dem IZten Jahrhundert galtett dergleichen

Privilegien immer nur für eine Aufhebung oder Beschränk

kung

drdnung. Ein solcher VlcarluS erhält den Atel eines Bis

schofs in psrtidug. > Vor der neuesten Organisation der deut

schen Kirche war die Anordnung solcher Vicatiate auch durch

den Abgang der ehemaligen Bischöfe und die Auflösung ihret

Kapitel, bevor es zu einem CinverstZndniß mit dem Römi

schen Stuhl gekommen war, in mehreren Gegenden nothmen-

dig geworden. Vor der Auflösung der Nelchsverfassung bc»

stand ein solches Dicarlat „der nördlichen Mission" für tls

katholische» Kirchen in Ländern, wo die katholische Religio,!

keine öffentliche Religionsübung und keine anerkannten Klr»

chenoberen (f. oben S. SK9. Note »«.) hatte, jedoch ohne An

erkennung des Staats. Für Deutschland ist es durch die

neuesten Einrichtungen überflüssig geworden. I,e Lret

mi«ione 8eptentri«»sli et Viesristli klsonovvrsn«^

Lubing. 179^. 4., übersetzt in der Berliner Monats

schrift, Jahrgang 179Z. S. 9 u, f., - .,

(7) (Zoneil.^LsIoKeäon. sZsii. 4.

(8) Das Nähere über die Veranlassung und Entstehung der

Exemtionen s. in meiner Staats- und Rechtsgesch. B. i<

§. ,»9. B. 2. j. ZZ,.
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kung der bischöflichen Gewalt in Hinsicht einzelner

Rechte derselben (ex^nÄ« parckslis), die dM« genam,t

waren, ober in Hinsicht deren der DidcesanuS den Be si tz«

stand nicht für^sich hatte. Seit jener Zeit wurden atich

Privilegien, welche die Didcesanverbindung völlig aufhoben

(exemti'o totalis), als zuläßig betrachtet (9), aber eine

solche gäAzliche Befreiung häufig auch eben so wohl als die

unvollständige auf Verjährung gestützt, in sofern sich

zeigen ließ, daß der Bischof innerhalb der gewöhnlichen

(/,0jährigen) Verjährungszeit von der Ausübung des Didce«

sanrechtS überhaupt ausgeschlossen worden sey (10). Doch

reichte zur Etwerbung dieser Befreiung, wie bei allen

Rechte», welche gegen die Regel der Kirchenverfassung

sind lM), wenn es an dem Titel eines Privilegiums

fehlte, nur die unvordenkliche Verjährung hin. > '.

Die Tridentinische Synode entzog den Exemtionen den

größten Theil ihrer Wirksamkeit, sofern mit der Befreiung

nicht zugleich die Verleihung der bischöflichen Gewalt ver«

?n. >!>" ,.'>> - ' , , .

. i ' ' > ' k" . >,' ^ / '

(?) Die Auläßigkett derselben, sowohl Kraft elneö Privileg!!

als Kraft der Verjährung, wird schon von Junorenz III, t»

den Note io angeführten Stellen anerkannt., ^Zek che« Jn>

halt, welchen ein Privilegium haben müsse, wenn es auf

, eint gänzliche Eremtion gedeutet werden solle', stellt Bonl«

f<tfi«< VIII. in deMzOs^. I«. 6^ xrivilsgii» t« Vit» (ö, 7)

eine Gesetzgebung auf., , , . .^,,1,1

<I«1 z. 6« in ivtogr. ttstit. st, 41). <z,p. ,5. lS« lZ»

prse«:ript. <2, ' — „. -

<!>) Li>i>. 1. S« xrs«,erlj,t. in Vita iz).

I. 40
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knüpft worden war, sondern deren Würkung nur darin

bestand, daß einzelne Personen , o^er, die Mitglieder eines

Instituts unmittelbar unter die GerichtbaHkeir des PaxsteS

gestellt wurden (12). Eine Reihe, ihrer Reformationsdecrett

unterwarf solche Cremte, in Beziehung auf einzelne Rechte

her Kirchengewalt , ohngeachret der Eremtio« dennoch un

bedingt der Jurisdiction des Dihxe.sanus, und übertrug zu?

gleich diesem die Ausübung anderer Rechte in der Eigen

schaft eines durch dieses Kirchengesetz ernannten Delegir-

t e n des päpstlichen Stuhls, .(tS^ , .

Durch Privilegien des Papstes, welche die bischöflichen

Rechte selbst auf eremte Prälaken, übertrugen (14), konnte

ein zweifaches Berhältniß begründet? werden: 4,) Prälaten

mit bischöflicher Gewalt -ckbev ^n religiöses Institut und

einzelne Kirchen einer Didces ,(tSA« 2) rr»el»ti nullius

Z"<^ i7','.'tt'!,'.z^ I j^',' ,!) ZZ'.'. -7 ,!v"7,^

(,2) K. oben S:'84y. ' ^

(iZ) Die deutsche Nation hatt!e auf völlige 'Aufhebung aller

Ercmtioncn angetragen. In Hinsicht auf den Inhalt der

Tridentinischen Decrete im Einzelnen, mag es genügen, da

< das VttlMniß keine praktische Bedeutung mehr hat,'«if

' v'»n V^^n, jus eeel. r m.l'it. ,2. zu verweisen, Ivo cr

ausführlichen!, gründlich dargestellt ist.

. - ,! .'.!. :. „?^ ', /
-

. , ,

(<4) Vergl. oben S 5u4 und 549. Aro. L.

<^5) Von einem solchen Verhältniß spricht 18. 6e prse

»cript. (2, 2S). Das O«n«. rriÄ. s^s,. 2^ II. <Ze

reßulsribus bezeichnet es mit dem Ausdruck: R«n«5teri»

in qxikus — Luperiore« juris<Iieti«»em L^,i»c«v«Iem

in ksroclios et ksrocliisno» erercent.
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6ioeee«eo» (16), welche die bischöfliche Gewalt üb«! eine«

geschlossenen Distnct besaßen. Beide unterschieden,sich von

den Bischöfen nur dadurch, daß sie die Ausübung der P o n-

tificalien einem andere« Bischof austrage.« Wßten<

wozu sie ihre luiüäiotw ^>uk«i epueopali« berechtigte (17).

Die Ertheilung emet EreMtiott erfordert ohne. ZwfifeX

eben sowohl die Zustimmung detz Staats ,M^dit, ganzes

Einrichtung der DiöcesanveAssung ; Joseph ».hielt sich

daher berechtigt, die in de« Oesterreichische« Staaten bei

stehenden Exemtionen durch Gesetz allgemei« aufzuheben.^,

Int übrigen Deutschland sind durch die SeMarijattone«

der neueste« Zeit die ttemte« Instimtt selbst ü«fgehobeti

worde«.

in. Gihülfen der Bischöfe nich det älteren

Dlsclplln.

H. P. Hreß, Crliuttluns des Archldlacouatwesens und det gelsk

ltchen Sendgerlchte. Helmst. ,7l5. toi. , ,

I. O. Peitsch, von deck Ursprung det Ärchlolacollen, Officiale

Und Vlcare. Braunschw. 1743. 8.

An det Kathedralkirchs wart« von jeher die bei der

selben bestellten Presbyter die Gehülfen des Bischofs bei

der Vui» »uüusnim (1) ; zugleich bildeten sie seinen Rath,

<I6) Ausdrücke des <:«»»<!. ^rili. 8el«. z. ^»p.,. 8«l«. ij<

(,7) Vergl. z. B. oben s. 48t.

<>) Vergl. oben T. >5
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mit deffeff^r^iehung er seine Jurisdiction ausüben sollte (2).

Aus Veni Ätöd' ?re«b^ter«riim wurde nach der Disciplin,

die sich biV' ^m Sten Jtthrhundert entwickelt hatte, einer

veVselVeii Zli^ Nrssicljt bestellt, welcher der Archipresbyter

hieß, und den Äischöf, wenn er ^bwefend w'nr> auch in der

Seelforge.''Ä>tM^).' 'Mö'er-'die Geistlichen) den«-

»Ä'"^nV 'MrmKrr«^ g'ehorM- ''sffhrte Ke Äüfsichr -«»

Äacott,' welcher" der- Ä^chibiaeonuS hieß/ und wenigstens

schön ' lw serhMn Jahrhundert Klö GeHMfe des Bischofs bei

der Ausübung 'der J^u ri s dtt tl'd n üb^r die gesammte

^> j ö t e ö gebraucht würde; daher ihn, auch die' Presbyter,

welche der'Bischof an änderen Mrchen der Dibres för die

Seelsorge bestellte, und selbst der Archipresbyter in Bezie;

hung auf dieses Nerhältniß untergeordnet waren (4). Un«

(z) Ogv. 6. ö. 15. f^u. 7>: Lpi«eop«5 null!»» 0SU5SM »Ukli«

«dsrjue prsesent^ »uorum cleric«rum; sliecjiiin ir^il«

erit »evtentis eoi,eozii, eleri««rum pr»e«mi» eo»

tirmvtur.

<Z) Lsn. I. §. 12. V!st. 2^. : ^rcliipresKvter — c^uoa «per!»,

liter sck eju5 Ministerium vertinöt, supr» omne« pr«>

d^tero«^ in or6iae poiito« cursm sgere, et s«i6ue in

«eeleiis «tsre: et cjusi>6« e^iscopi 8«i »Kseiitis cdnkigerit,

Zpse vice ejus misssruni «olemnis celeorvt, et collect»«

üicsti vel eui ip,e injuu,erit. Vergl. L«p. z. X. äv c,^.

Lei« sroliiprosd^teri (l, 24).

s4) I. §. II. Oi,t. l5 > ^rekiäisconu» enim imper»t

»ukäiseonis et I^evitig. — Lollieituck« rzuo^ue psr««ii!»-

rum et vröinstic, et jurgis »6 ejus pertinevt cursnl: z>r«

repsrsv^i« 6i«eee»sni« bss!lici« iv«e «ugßvrit ejiiscvp«:

»p»e inizuirit r>»rc,ckis» «um juisiev« episeopi c«I
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rer den einzelnen Kirchen (tltuli), die außer der Knthedral«

kirche von dem Bischof errichtet wurden, unterschied man

größere, bei welchen ein zahlreicheres Personal ndthig

war, wo daher ein Archivresbyter, wie an einer Kathedral»

kirche, bestellt wurde ; und kleinere, bei welche» sich nur ein

einzelner Presbyter befand, der zwar den gewöhnlichen öf

fentlichen, feierlichen Gottesdienst hielt, aber die Taufe,

welche ausschließlich an jene größeren Kirchen (ecelesise

bsr,tismäles, xlehes) gewiesen war, nicht vollziehet! durfte (h),,

Iect»m pevvnism ös eomniuniooe Ivss sevivit et ep!seos>»

öekert, et elerici, propria» nsxtes iilem clüttrZKvit ^- .

§. 12.: HroKivrssbvtsr ver« «s esse «nd »rckiäi?««»»

ej>i5<iue vrseeeotis, »icut ev!se«^>i »ui ,v'«t «s yde»

Sli-s ^—

(5) l?sn. 45. L. IS. ffu. l.: vs äeqrmr, — visum est, xle.

didn, tgntum, nbi ssorossnvt» d,ptism»t» cksntur, <IeI>eri

6sr!. Lone. licin. s. ß5o (bei LoeKmer, co/n. jnr.

csn. in der Note 6Z zu der vorstehende» Stelle): ?r«pter

»ssiclnsm vrgs vopnlnm oursin, singulis plebihus sreki-

ziresoz?Icr«s prueosse volumus, «zui nyn »olum imperiti

vulzi «>1Iieitu<I!«em gersnt, verum «tigm eornm pres

d^lerorum, >zni per minores titulos KaKitSnt, Vitsm jngi

circumsvvclione cnstoäisnt. Bergl. Ls^>. 4. X. öe vK.

«r«KipresKxt«ri <l, 24). — kleb», obwohl es eigentlich von

jeder wahren Gemeinde gebraucht wird, hießen die Taufkir-

chcn vorzugsweise, weil die liwU minores zu jener geit

sehx hfsußg noch bloße Capelle» auf den Güter» der Großen

waren, zu welchen keine , eigentliche Gemeinde gehörte, ob»

wohl Messe darin gehalten, wurde. L»», zs. visij. 1. Ss

«o»ve«:r: Li ^uis e>,i»m e^l.rs psrovkis», in «zu^K« leßitl.

«ns est oräin»riuizue «onveutu«, «rstoriuin in tzg^ro K»»
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Der Arck)iptesbyter einer Taufkirche führte die Aufsicht

auch über diese Geistlichen, und durch diese Einrichtung

hatte sich bis ins neunte Jahrhundert sine Eintheilung der

Didcesen in Archipresbyreratsprengel gebildet. Um diese

Zeit waren auch die Didcesen bereits in Archidiaconate ger

theilt. welche mehrere Archipreöbytfratsprengel umfaß-

ten>t6). '-^ ' ' " ' '

Durch Einführung der vit» csuoiüc» bei den Karhe-

drälkirchen (7), und der Stifrseinrichtung bei anderen grö

ßeren Kirchen, bekam diese Verfassung eine etwas verän

derte Gestalt, Die bei einer Karhedralkirche angestellten

Cleriker der höheren Weihen überhaupt (csuoiu«) traten

als Räch des Bischofs an die Stelle des Presbyteriums,

unter dem Namen des Kapitels (3) ; die Rechte der Kapi,

^isre volüeril, reliczu!» te»tiv!tqt!du8, ut ld! m!«?« su6!»t

propter fstlgstionem fsmilis«, justs orckinstlone permit»

timu». — Späterhin sind diese Capellen meistens Pfarrkir

chen geworden.

(ö) S. Plant, Vesch. her chrlstl. yeseffschqftSyerfassung. P.z.

S. sq^ n.,f..,, ,.. . . .

(7) Wergl. oben S. IZ8 u. f. >

(8) So wird die Versammlung schon in der Regel des Bischofs

Chrod«ga«g,vonMetz (bei Naa,i «<,»,:, l>«m XIV. psg.

Zl Z. «<I > genannt: Vl rsnoni«! <zu«tiilie qä cspituluiv

eonvenisnt, uki sliczuock r « g u l » e e g z> u t legvo^nm. Dle

Vorschrift war wie die vir» «»nonica überhaupt aus de«

Mönchsregeln entlehnt; daher war auch in den Klöstern die

Versammlung, in welcher das Kapitel vorgelesen wurde, schon

längst Kapircl genannt worden.
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tel wurden erweitert, indem die Kirchengesetze den Bischof

in wichtigeren Angelegenheiten der Kirchenregierung nicht

mehr bloß an dessen Rath, sondern an dessen Zustimmung

banden (9). Zur Handhabung der Disciplin nach den Re

geln der vit» cnnonic» wurden aus den Mitgliedern des

Kapitels, wie in den Klöstern, besondere Beamte bestellt,

deren Aufsicht und Leitung die übrigen canonici unterwor

fen waren. Am wichtigsten waren die Aemter des Prä«

positus und des Decanus; mit jenem wurden zugleich

die Functionen des Archjdiaconus, mit diesem hie des

Archipresbyters verbunden <10>. Gleiche Einrichtung wurde

bei den Collegiatstiftern getroffen, und weil man die vi«»

cnuouic», so weit es möglich war, ohne überall gemeinsames

Leben einzuführen, von allen Geistliche» beobachtet wissen

wollte, so legte man de» ArchipresbvterN die Disziplinar

gewalt, die sie über die Stiftsgeistlichen hatten, auch in

Hinsicht der Geistlichen ihrer Sprengel überhaupt bei.

Daher hießen seit dem neunten Jahrhundert die ArchipreS«

byter auch ä°ec»ni rurule« (l,1), und ihre Sprengel ein Land-

Kapitcl. Die Gewalt der Archidiaconen stieg zugleich da

durch, daß sie auf solche Weise in die Hände von Geist«

(9) ?it. veeret»!. De Ins, <ru«o Kunt H prgelalo «!n« «an.

«l!N8u e-pltuli. Das Nähere über diese Rechte der Kapitel

s, im sechst^ Vuch.

(10) Vergl. Frei, Kirche«. B. 2. S. 4l5 n. f. Man findet

indessen auch Stifter, «0 das Archtdlaconat eine eigene Di-

gnität war. - :. ,

lll) «»p.?. §.2. 0. X. s« 0« ärHläiKconi (l, t3).
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lichen kam, welche durch die Rechte ihrer Stifter höher ge«

stellt waren, als die älteren, vom Bischof willkührlich er,

nannten Beamten, besonders da die Mitglieder der Dom-

Kapirel sehr häufig die Präpositur in den Collegiatstiftern

mit ihren Pfründen zu vereinigen wußten. So erhob sich

ihre ursprüngliche Zurisäictio vivgria zu einer 5urisäi«t!o

vräinsri», welche ziemlich den ganzen Umfang der bischöf

lichen Jurisdiction innerhalb des Archidiaconatfprengels (12)

umfaßte, jedoch nur, sofern sie nicht zugleich die Our» «u-

Mgrum voraussetzte, dq diese dem Archidiaconus fehlte (1Z).

Diese Verfassung stellen die Titel der Decretalen Gregor's IX.

öe «kLvi« arc:Iu6i»com und äe «Lljoi« »rcni^resb^teri (1,23, 24)

noch dar (14),

IV Verwaltung der Jurlödlctkon n«ch de«

. , > .. - «euere» Dlsclplln.

Die Verhaltnisse der Kapitel in Beziehung auf ihre

(iz) 85«. vion!ev«is, Lsn.l5'! 8!ngulig ^rvdiä!»«««!,

— jlirisckietiovem oräio»r!sm Ksbeotidus, prsev!z>io»u — .

<IZ) Lsp. 4. X. äe «ff. srvliigisc. (l, ,Z).

(14) Die Hauptstelle über die Gewalt der Archidiaconen li»

iZten Jahrhundert ist eine Decrerale von Jnnocenz III. Lsp. 7.

1 X. cke «ir. areKi'Sisc. Ihre wichtigsten Rechte waren:

,) da« Aufsichtsrecht, und daher das Recht der Visitation.

2) Die 5uri»gietio eoeroitivs, vornehmlich in den zu deren

Ausübung eingeführten Synodal- lSend-) Gerichten. 3) Die

,7uri»äictio eontentioss in erster Instanz. 4) Die Inve

stitur der Geistlichen ihres Sprengels. 5) El» Inbegriff vo»

Rechten, der I.ei vio««,?»» des Bischofs aualog.
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Theilnahme an der Ausübung der bischöflichen Jurisdiction

sind in der neueren Zeit unverändert geblieben (1), Mit

den Stellvertretern des Bischofs sind dagegen mehrere Ver

änderungen vorgegangen. Sowohl die Bischöfe als die

Archidiaconen pflegten schon im 13ten Jahrhundert (2)

ihre 5uri«6iotia «räinaiia durch Vicarien auszuüben^

welche unter der Benennung Ollicisle» vorkommen (3).

Die bischoflichen Officiale vertraten entweder den Bischof

vermbge eines bloßen Mandats, und wurden dann 052«»-.

Ie» priucip»!e8 genannt; oder sie hatten eine Iur«6icti«

öoleß»ta, oslicisle« lurnuei (4). Die letzteren wurden von

den Bischofen gebraucht, um vorzüglich in einzelnen Thei,

len der Didces die Rechte der bischöflich«» Jurisdiction

!

li) Das Nähere kommt thetts bel den einzelnen Rechten, zn

deren Ausübung sie «ls Roth des Bischofs concurriren , theils

tm sechsten Vuch bei de, Lehre von den Kapiteln vor. '

(,) Pieser Zeitpunkt erglebt sich ans dein, lido,- 3«tu», des»

sen Titel «l° „Nicio vicHr!» (I, ,3) noy dieser Alt von Vi»

corien handelt, während unter jener Ueberschllft in hen.Pe»

cretalei, Gregor's 4X. blos noch von den Nlc,<lllen,ds,r Hfar,

»er (unten Absah ?) die. Med« ist. ^

<3) Officialey der Archidiaconen erwähnt <)»,,, 3.,z. l.ä°»p.

ziyllll!. in V'liq (l, ,5), Eine Vollmacht für einen solchen

Official vom I. ,33ö hat.: I. Holf hlstflischel Mandl, von

den gelstl. Commlssarie» im Erzstlft Mainz (Gittlng. 1797.

8.) Bell. 1.

(4) Der «lsielilli» prsnoipsl!« wild dem lol-ÄD«»»». in t!»p. 2.

, ä« re,ol-!pti, (l, !) in cuom. entgegengeseht. Die Glosse

bemerkt dabei zu dem Wort „lor»»««,", daß jener eine ju» >».
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wahrzunehmen, wodurch der Würkungskreis der Archidia-

conen beschränkt wurde, wenn «hnen der Bischof eine Gc«

walc iZbertrng, die auch in dem Amre der Archidiacvnen

enthalten war. Seit dem I4rcn Jahrhundert sö) wurden

sie eben zu diesem Zweck vornehmlich bestellt; sie kom

men Deutschland auch unter dem Namen der Commis-

fa rien vor, und wurden eine für alle Theile einer Didces

bestellte Behörde (6'. Bis zur Tridenrinischen Synode be

stand jedoch in den meisten Di'ocesen noch die Jurisdiction

: > > . .> .

älct!« msilZsts, dieser eine dxlegirte habe, und erklärt hler,

N»ch das Lsp. Z. <io sppettst. in ^Ito (z, Etymologisch

kommt korsneu, wohl von ivrii, (ellrs civitstcm), da die

<Z!ll«isle» prineipsle» in der Regel nur am Sitz des Bi

schofs bestellt wurden. Wergl. v,»L»pe», jus ec<^. r. I.

Hil, z/z. Lqj,. 4. §. 5. An die OMeigle, prlncipsles als die

ordentliche Behörde wurde von den Archidiaconcn appellirt.

Schon im i5ten Jahrhundert waren derselben immer nied

erere. So heißen z. B. im Erzftift Mainz die in der Stadt

Mainz bestellten in einer Urkunde ?uäico, ,e<Zi, Klogunii.

- 'vss^ Im I. 1 4^4 wurde in Erfurt ein besonderes Officialat

bestellt^ an welches aus den Thüringischen Archldiaconateq

apxellirt wurde. S. Wolf a.a.O. S. 21. -

<5) Eichelne Beisplele finden sich allerdings schon früher; z. B.

in' Trier schon um die Mitte des' iZteu Jahrhunderts.

UontKvi«, Lock, ckr^t. Vrevtt." Vom.!, »ro. 5oZ. ?sß>

(ö) Sehr lehrreich ist in dieser Beziehung die Darstellung der

WersUuHg km ÄzM Uinnz bei Wdlf, a. a. O. S. 5, n. f.

Hier war sog« ein tzommMlat t» der Stadt Mainz selbst.
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der Archidiaconen, besonders in Strafsachen und c»us!s

«mtevtiosis, wenigstens in einem gewissen Umfang (7);

die OKci'äle« 5ors»ei waren nur eine vermöge Delegation,

neben ihnen stehende, sie beschränkende Behörde, von wel?

cher, wie von den Archidiaconen an die OlLcisIes princi-

psles appellirt wurde; jene Synode entzog den Archidiaconen

die Gerichrbarkeit<w den wichtigsten Sachen, die sie noch hat?

ten (8), und machte die Ausübung ihres Visitationsrechts

von der Zustimmung der Bischöfe abhängig (9). Dadurch

verwandelte sich die Jurisdiction, welche mit den Präpo-

sitnren verbunden war, von selbst fast allenthalben in ei

nen bloßen Personat, und es gehörte zur partikulären Ver

fassung, wenn noch etwas davon übrig blieb. Aber auch

die OlLcisIes loraoei oder Commissarien blieben nur hie

(7) Ueber die Vollmachten z. B. der Mainzischen Sommissarlen

s. Wolf,.«, a. S. S. l? u. f. Im Allgemeinen hatten sie

den Auftrag, s6 iii^uiroodum et investiß»n<lum sc corri.

gvn<Ium et emenclsoclum et ziuniencium erimio« et <le>

teetu» tsm in ciero v^usm in z>«vul« — »

(8) Sek. 24. Lsp. I«. retor,»,: Lsussv mstrimonisle,

«t eriminsle» nvn Vecsoi, ^rckiäisconi , gut sliorum in.

teriorum ju«Iici«, vtism vililsnöo, »eä Lviscovi lsntum

elsmini et jurisäictioni relinc^uantur — , / ,'5

(y) 8e5«. 24. Osv. Z. öe refvrm. : ^rcKickisvoni gutem, Oe>

«gni otx^Ii! inferior«, in ii» «eelegiis, uoi Iisclenu», vi»i.

tslionem vrereers legitime consuvvvrunt , <lebvsnt — il«

consenzu Ljti5c«vi äoinovv« z>er „ ij<»o5 luntum

vi,it«r«. ,^
^ . , >
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und da, vorzüglich zur Ausübung der eigentlichen Gericht«

darkeit (10) «nd um die Geschäfte zu vollziehen, welche

dn-, Oküejsli» xriucipslis ihnen besonders cornmittirte. Die«

ser kvAimt ist der neueren Zeit unter dem Namen Vivsriu,

generalis in. s^inluAli^ug (^1) vor, und ist in den

meisten Diözesen (12) die einzige Behörde zur Aus?

Übung einer wahren luriqäictio gewordey, welche ihn, der

Bischof durch ein Vlunästum generale überläßt Nach der

neueren Discivlin ist daher m,ch bei per großen Ausheh«

nung dex Geschäfte, welche ihm zufallen, das Eeneralvica,

riat (auch wohl Consistoriunt, geistliche Regierung genannt)

eine aus mehreren geistlichen Röthen zusammengesetzte Be«

<i«) Wergl. Wolf «. «. O, V. 4Z ». - , ! .> . '

(n) Den Ausdruck hat schon die Glosse zu der Note? ange»

führten Clementlne. Der Beisatz in ,pir!tusi!Kn, soll de»

Gegensatz eines viesriu, in t«,»por«Iidus ausdrücken, »le

eS z.B. der Ueeonlimng ist, der »ach Oove. ?rick. 8e5>.

?4- C»p. is. äs rekorm. bei erledigtem Bischofssitz zur Lur,

, „«VUIN vocls«i»»tivsruin et proveotnum" bestellt werden

soll. . .. > , - „. , .„...',' , > . ,

<i2) Wenigstens jetzt, wo dle Jurisdiction in osuiig c«»t«n.

tivsi« so viel von ihrer Bedeutung verloren hat. Früherhin

.,, mar in Deutschland, allerdings sehr, häufig ei» Offtcialat für

Suchen der streitigen Ge,richtbarkett, eine von dem General,

vicariat verschiedene Behörde, sehr oft selbst zugleich zur

Verwaltung der den Bischöfen als Relchsfürsten zustehenden

Civilgerlchrbavkeit bestellt, und wie eine Justizbehörde colle-

glalisch vrganisirr. In Clvilsachen gieng dann die Appellation

an die Reichsgerichte.' Eben so waren in Belgien Officialat

U'id Vicariat getrennt. v»n L5peo, Os^. 4. z"
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Hörde! '^eren Vorstand nm? der Generalvicariti^^tst. ' Eii

har fedoch gewöhnlich keine wahre' cöllegiakiM Mtfassttng)

sondern ' die limine der geistlichen Räche ist 'M'röiisuK

tätiv, die EntschMung Mr ^iingt von dem Vorstand

welchen daher cnich die VeranrwortlichKlt aÄ«» Nsst, > >

Der Generalvicartus muß ei« Geistlicher"^) ' und

25 Jahre ält seyn (14);" Nach der BestimmMg W Dom,'

kapltel sollte er wenigstens in der Reg'ei äus deiftn'Mitte'

genommen werden (15), und nach der jetzigen Einrichtung

der Kapitel, ist kaum zu zweifele daß sich in diese» immer

Geistliche finden müssen^ welchen das Amt anvertraut wer

den kann. ^Bei der WichMtM desselben (16) kann dem

Staat haö,, Recht nicht bestritten werden, sich die BestZti,

gung der vom Bischof ernannten Perso« vorzubehalten (17).

Die, ^gemeine Vollmacht, welche der Generalvicatius

hat, berechtigt ihn zwar zur Ausübung der bischöfliche«

Jurisdiction im Ganzen; eS fleht aber nach der Natur der

?urisa^otio manastti dem Äijchof frei, die Vollmacht durch

Vorbehalt einzelner Verfügungen zu beschranke». Manche

> >> ü . > > .il,' . ,1 v > >,, ,,>,

(,Z> l^p.^. X. Zuäiyii? st, ^.

<>4) 7. §. 2. X. cke ,I«li«n« <l, 6)>

<iZ) DaS Tridenti»ische Comiltum «lll nur, daß er „>n Zur«

Lsnooico voctor vel Iiiventistug, vel uliss, yusvtum tivri

z>6t,rit, ick«»««" setz. Sels. lS. (Zso, »6» äs rvkorm.

l,b) Vergl. oben S. 5?i. Note iZ^ ? ,

(17) In Oesterreich ist dleß seit 1797 geschehen. S«u,«r,

ju, eccl. t». IV. Z. 5«6. N»te d.
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liegen schon , nach deu Kirchengesetze« wegen ihrer besonn

deren Wichtigkeit nicht in derselben, wenn sie nicht durch

Specialmandate übertrage» sind (18), und diese« sind alle

gleichwichtigtn nach allgemeiner gesetzliche« Bermu-

thung (19) gleichzusetzen (20). Daher bestimmt doch die

Special^Jnstruction zunächst, welche Verfügungen von dem

Generalvjcarius ohne vorgängigett Bericht an de« Bischof

erlassen werden können.

, ' ^ . , ":: .! I , .

(,81 Dahl» gehört: ,) die Verfügung t« wichtige«» Sacke»

der Strafgerichtbarkeit. Lsx«. 6« «Meio viesrii !« viw

, (,, ,Z). 2) Die Verleihung, «pn Beneficien, wenn der Bi

schof die ««Ilstio likers hat. Lsp. z. e«ck. Z) Die Erthel-

lung der literse 6im!««>?i«ö zur Ordination, «uffet l» Ab

wesenheit des Bischofs., L»in Zr äe temvor. qräi». j« Vit«

9). 4) Die Dispensation wegen Irregularität uud 8us?e».

»i« sd «räine, die ein Geistlicher sich durch eki ^eliewm

«eeultuik zugezogen hat> »» kor« oongeientiiie, Lovr.

Lriil. 24> Lsp.S. <iö rskorm. 5) Dl? Billtati«» der

Diitts. Osp. 6. 6« off. «rä!n. in Vit«, ill, 6) Die

bischöflichen Rechte, dK auf päpstlicher Deiegatton beruhen,

da das Mandat seiner Natur «ach auf die x«te«ts, «rcki^

»sris geht.

(ly) Osp. 8l. lle reg. I«r. IN Vit« sZ, ü)j III geiiersl! «0»^

ee«i«Ns non veniunt es, quse <^ui» von e»et vvriii.

Militsr in speoio eonoo««ur>t«, ' " < , . .-.,,,>

(20) Dahin pflegt gerechnet z» «erden! >) veerets Se «l!«.

»snoo, zur Veräußerung der re« eeeie8is,ti«ss von einiger

Wichtigkeit. 2) Errichtung, Vereinigung, Thellung, Unter

drückung oder Belastung von Ktrchettpfründen. z) Dispens«,

tlons- und Begnadigungsrecht in wichtigeren Fälle». 4) Sin,

fordernng von Charitativsubsidien. Ausser, der Speclalvvll-

tnacht entscheidet auch der Gebrauch einer Dlöces.
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Sofern <?»»««« o«»teutia«»e vor ein Geueralvicariat

gehören, geht die Appellation nach der Natur einer^urs»»

6ivtio vicsria nicht an den Bischof, sondern an den, dem

Bischof selbst zunächst , vorgesetzten hierarchischen Obe-

ren (2t).

Eben so folgt aus der Natur des Mandats, daß. die

übertragene Gewalt nach Willkühr von dem Bischof wider«

rufen und von dem Mandatar aufgegeben werden kann l22),

so wie, daß slt mit dem Tode des Bischofs von selbst er«

lischt (23).-" - - ' ' '

"/^ Die' k>eO»n! nirsie» Havert sich in der neueren Zeit

nicht nur erhalten, sondern ihr Amt ist häusig selbst wich

tiges geworden, indem dit OlLcisIes torsnei seltener vor

kommen ^lnd manches v«tt,derut.^bemaligerl,jVesch,sifteri. auf

die Dekane? der Landcapiret übertragen worden ist. Eben

daher giebt es aber keine gemeinrechtlichen Bestimmungen

mehr, aus welchen der Umfang ihrer Amtsgeschafte. beur«

theilr werden konnte. Im Ganzen ist ihr Wirkungskreis

mit dem der evangelischen Superintendenten zu vergleichen,

und besteht daher in einer dem Oeneralvicariar untergeord«

netett Ausübung des bischöflichen Aufsichtsrechts ohne Be«

(Ii) Osp. Z. äs »ppsllstion. ia Vtt« (l, i5).

(2l) Die Oesterreichische Gesetzgebung erfordert jedoch auch

hier Genehmigung des Staats.

(iZ) Das Kapitel ist nicht verbunden, ihn zunt AapKularvlca»

rius zu ernennen, welcher »e<le vsesnts bestellt wird. Oon e.

l'i i'I en^ Sek» 24. Lsp. l6. äe rekorm^
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rechtigungi zu ÄerfiZgungen kraft der streitigen oder Straf,

gerichtbarkeit

'V. Gehülfe« für die Ausübung der Vote.t»,

?. ^. Dürr, ös »KNi'Sßsiieis 8. viesrn» genorslibu, i» ?«n^

' tikcslibuj eKi56op«inM öörmsNts«. Aloßuiit. 178t. 4»

, Die ersten Beispiele, daß sich die deutschen Bischöfe

besondere Gehülfen für die Ausübung der Pontificalie?,

bestellen ließen (1), findet man im Ilten Jahrhunderts seit

dem löten. Jahrhundert lvurden sie häusiger, und waren, so

..-.>" '< ' '1 soli.'.iöO ^'^ ' .,!^>«'/^^

^ k,4) Mim »n« dähin rechnen : 1) AnMr über die Oelftllchen

, Äes LnndkupttelS in Hinsicht ihrer Amttführnng und ihres

. PZanjze^s; e) Berufung des Landkapitels nud Vorsitz in dem,

selbe»; Z) Bekanntmachung der bifchifltche», Verordnungen

^ Mid Ausfchreiben, nach Befchaffenhett ihres Inhalts' auch

«ohl deren Vollziehung; 4) Einführung^der Pfarret in ihr

AmtZ Ä 'Aufsicht über die Schulen , 6) Vollziehung der Ge-

schjfte, welche ihnen »om Generalvicariat befonderS rommlr,

tirt werde». Sofern ihnen nicht selbst eine Alfctvltnarjnrls-,

dictton eingeräumt ist, berechtigt sie ihre Aufsicht nur zur

Anzeige bei dem Generalvicariat. Ein wahres Visitations

recht hängt zwar nach dem Note « angeführten Decret von

Gewohnheit und Bewilligung des Bischofs ab, ist aber in

der That ein nothwendiges Erforderniß zur gehörigen Voll

ziehung ihrer Amtspflichten. Vergl. a. a. O. Lsp. 4. v«n

L,p e v, ju, ec«I. r. i. ?it. s. , besonders Lap. 4. s»ut«r,

M bett. r.IV. S44.

(1) Früherhin könnten sie nur^ benachbarte Bischöfe dazu brau,

chen.
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lange die deutschen Bischöfe Reichsfürsien waren, allge

mein gebräuchlich. Das Recht, sie anzunehmen, wurde als

eine- besondere Gunst vom Papst erbeten, welcher, da sie

zu Bischöfen confecrirt werden mußten, sie auf den

Titel s2) eines in den Händen der Ungläubigen befindli

chen Msthums (in partikus iuiiäelium) bestellte (2). Von

einem ihrer Hauptgeschäfte, der Ordination, heißen sie

Weihbischdfe, auch Titular- und Suffraganbischdfe (4),

wiewohl der letztere Ausdruck eigentlich nicht paßt (5).

Bei sehr großen Diöcesen können sie auch jetzt nicht wohl

entbehrt werden; der Papst nimmt jedoch das Recht in

Anspruch, zu beurtheilen, in wiefern ihre Annahme ange-

(2) Dos ausschließende Recht des Papsts, solche Tlrel zu ver«

leihen, spricht clem. 5. äe eleet. (i,3) aus.,

(3) Daß vertriebene Bischöfe, bei Unfällen, welche die im

Orient gegründeten Visthümer trafen, in das Abendland

lamen, welches besonders seit dem loten Jahrhundert häufig

der Fall war, hat unstreitig die Veranlassung zu dem In

stitut gegeben, da sich jene gern zu Gehülfen bestellen ließen.

Die Sitte, Visthümer, welche nicht mehr in den Händen der

Katholiken waren, dennoch mit Tit»larbisch°fen zu besetzen,

um ein Anrecht der Kirche auf jene im Andenken zu erhal

ten, ist aber schon alter. 2 2 II wo in, pi-iuo. jur. ««I.

Lun,.1V. fllz.29ü. (e<I,l). ,.' , '

(<) Jenen Ausdruck braucht Lone. Iriä. 8elg, 14. t)«p, 2.z

diesen z. V. die Note ü erwähnte Bulle. i > '

(5) Da er in seinem ursprünglichen, und noch jetzt gewöhnli

chen Sinn einen wirtlichen Bischof bezeichnet, der einem Me

tropolitan unterworfen ist. ' '

l. 41
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messen sey (6). Die Form ihrer Bestellung ist noch jetzt

die hergebrachte; es wird dem Papst eine Person zur Ver:

leihung eines Visthums inpartibus vorgeschlagen (7). Da sie

G e h ü l f e n ein es wahren Diocesanus sind, beruht ihreB e fu g-

niß zu Vollziehung der Ponrificalien, weil siekeine Juris

diction haben (ü), durchaus auf dem Auftrag des würk-

(6) In der Bulle von 182, über dle Organisation der Preußi

schen Visthümer beißt es: Inspecti» — Oioecesium smpli.

tuuios s« nisgno Oioecessnorum numer«, «um üikLcil«

sclmo^uin esset ^kekiepiscovi» et Lpisvovis, Lontirmstio»

»i» LserÄnienkum i^Iiristi liuslikus sömioistrare , süsczuo

inuners »ine slterik» Lpiscopi «pei-» et gu^ilio eiercere,

Kinc nos ooniirmsntes suffrgganestus in Vioevesiou« Ilegni

Lorussise, in c^uidus constiluli reveriuolur, e«s in l)«Io-

viensi sv ?reviren»i Diyecesihus reäintvgrsmus , et 6e

»ovo oonslituinius: streue i^eire« ^uilidet ^rcnievisco»

pus et Lniseopu» ?>'«s et liomsnos ?vntis,ces Sueccssores

»dstro» juit» prsescriptum inorem »unplicsbit, ut sli<zui,

Leclesisstieus vir, spvortunis vrseclitus reizuisitis, s6 sus.

krszanei munus 6e»ignelur, sc prsevio esnonie« proeessu,

»ervstiskzus consueti» sormis, <1e Lpiseopstu titulsri in

vsrkibu« inkäelium euni sssuetse «ovgiuse «äsignstioos

. ^ pr«vi>leslur,

(7) S. dle Vorstehende Note. Der Consirmationsproceß sprse.

' vi» osnonieo nrocessu ebenbas.) ist setner Form nach von

dem he! einem würklichen Bischof nicht verschieden. <?s wird

auch angenommen, daß sie wie ein wahrer Diöcesanus mit

ihrer Kirche in, einer unauflöslichen Verbindung stehen loben

S. 5>Z); wenn sie daher zu einem würklichen Bisthum bc:

fördert werden, so müssen sie von dieser durch den Paost losge

sprochen und zu dessen Annahme berechtigt werden.

<8) Selbst in loco nullius vioeovsi». Ooneil. 1'rickent.

8el». 14. <üsn. 2. ^
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lichen Bischofs. In einen« anderen Verhältniß befinden

sich daher die Bischöfe in partidu«, welche die bischöfliche

Jurisdiction als päpstliche Vicarien über einen District

auszuüben haben, der keinem Dibcesanus unterworfen ist (9).

Da dem Bischof auch die Our» »mmnrum in der Didces

überhaupt und an der Kathedmlkirche zunächst obliegt, be

darf er auch besonderer Gehülfen für diese Geschäfte. Diese

sind gesetzlicher Weise überhaupt die Pfarrer (?»rucl,i,

ka8tore«>, welchen die tlura animÄlum in bestimmten

Districten anvertraut ist; in Hinsicht der Kathedralkirche

verpflichten die allgemeinen Kirchengesetze den. Bischof, für

gehörige Verwaltung des Lehramts (10) und für- die, Be

stellung eines koeniteiltlÄrlUI (11) zu sorgen. Das Ge

nauere der Einrichtungen ist jedem Bischof (12) überlassen.

<9) S. oben S. 623. Ein i h n l l ch e s Verhältnis» besteht künftig

nach der päpstlichen Bulle über die Einrichtung der Dlöccsen

Hildesheim und Osnabrück, so lange die letztere mit keinem

würklichen Diicesanus besetzt wird. Der jedesmalige Bischof

von Hildeshelm soll sie kraft päpstlicher Delegation, die jeder

besonders erhalt, durch einen Generalvicar regieren, und die

ser zur Vollziehung der Pontificalien ein Bisthum in z>2r.

tibu« erhalten.

s<°) Oaz,. iZ. X. äe otticia j«ä. oräin. (l, Zl). S. oben

S. »95. Note 2. Dazu und zu der Verwaltung aller Sacra,

mente an der Stelle des Bischofs kann ein wahrer Vlcepa-

stor bestellt seyn, der dem Archipresbyter in der ursprüngli

chen Bedeutung seines Amtes ähnlich ist; die bischöfliche

Kirche ist jedoch nicht nothwendlg eine wahre Pfarrkirche im

neueren Sinne des Worts.

(ll) «Hone. Lriäont. 8el«. 24. 6«p. 8. äe «form.

(ü) Die päpstliche Bulle über die Organisation der Preußl«

41..
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!!' .'^->) , VI. Von den Pfarrern.-

, i ^>Zt. vcoretsl. 60 psrocnii, (Z, 2y).

Eine^Parochie entsieht durch die Errichtung einer

Kirche, bei welcher ein Presbyter zur Verwaltung der

.Seelsorge über einen Inbegriff von Christen (vollecua '

^stkolicorum (1) ) bestellt wird. Die Personen, für deren

Mostetenst die Kirche bestimmt ist, werden dadurch zu

eilur Kircheisgemeiude Oeds) vereinigt (Z). Der Seel-

5 1', . "„ , > . , ! > ^, /

-schen BiMlMier verfügt: In ecclosüs tsi» gren!ei,i5.

espstilni^ tzusm episcopslibu» snimsrum psrocliisvorum

, , e«r,x7ksdi^u»tis rvsiäobit pones ca>iilnlu,n , sotusli» vor«

sb i^no v (üa^iitulsribus s<1 K«o eiz>re«e öesignsnö« , et

' ^rsovi« «rsinino sck korinsin »scroruin csvonuin sd «rai-

nsri« s>ipr«bsn,Io eum vicsriorum suxilio «orcodlturz

, »v itn unoc^»or>ug er ilsiZoin Lspituli» xliis sd «r^iasrio

»tsliiliter cte>,uti>ncki eruvt iclonoi Osnonic!, s czuuruin un«

?nenit<?ntarii, »b sltor« vor« sscrsm ücrivtursm «tsli»

> ^ieku« >pc>pulu eipooenllo ^Kec^Ioßi respeclivo muners

Liilelitor gitimplesntur. . ,

k^i) Lec7cs!s , ,<I est Ostlioüoorum eolleetlo. Osn. z. Ölst. l.

' 'us consocr.

' Lsn. 4. <Z. 9. <^u. Z. Lsn. Z5> vist. l. <I« «ovsecr. oben

^ , S. 629. Note 5. Den Parochien werden iu den folgenden

Worten dieser Stelle die Civii»t«s «uf der einen und die

vrstor!» auf der anderen Seite entgegengefetzt, kssclis

vor« vre. — et si c^ui maiimi clivs in tostivilstikus

Kontur, nonnis! in elvilutikus sut in psrocuiis guckisvt.

Die Orstori» waren noch keine wahren Kirchen, sondern,

nach dem neueren Sprachgebrauch, Lyells« pudlicse, in

welchen zwar Messe gehalten wurde, aber keine Sakramente

gereicht werden durften. Eben daher hießen die
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sorger heißt daher plebimus (Z), auch rector ecclesiae (4),

psrovkus, pustor, «ur»tus (Vergl. vbcn S. 542.) Die Mit'

glicder einer solchen Gemeinde heißen p»roclnaui (5), Ein-

gepfarrte (Pfarrkinder). . . . - , ,

Die Parochieen sollen nach den Kirchengesetzen in be«

stimmte Glänzen eingeschlossen scyn, und durch deren Er

richtung dafür gesorgt werden, daß jeder Christ in einer

bestimmt für ihn angewiesenen Kirche an dem Gottesdienst

und den Sacmmenten Theil nehmen kann (6). Pie Ein-

dsptismsl« alleln plsbe». Oben S. 629. Note 5. Uiiter

den civits>c>, siud in dem Osn.Z5. ohne Zweifel die bischöf

lichen Kirchen zu verstehen. S. I. H. Böhmer, zu dieser

Stelle.

(Z) Deutsch L e ut p r i e ste r. Wegen der Bedeutung der ecclesis,

bsptlsmalLs, mit welchen Archixresbytcrate verbunden waren,

hat der Ausdruck jedoch auch den Ncvcnbegriff einer niederen

PrälatUk. OüP. Z. 6« «Mcio ju<!. «räin. (1, Zl). c»p. z.

6e Iiis, «zuue vi inelusve causs liunt (1,40).

(4) Lsp. Z. lle rlerico segrot. (>, S). Oap. 12. So poeui,

(5) Lsn. 4. l). 9. <Zu. 3. Im. Osn. 5. ebendas. wirb plebsuu,

und psi-oclilanus gleichbedeutend gebraucht.

(v) Lsp. 4. cke parocliii, <Z, 29). Ooiieil. Lriä. Sek. 24.

Lsp. lZ. <ie rekorm.: In iis ^uo<zuv civitstiku» «e locis,

ubi psrocliisles ecclesiso cvrto» nun Kubeot Lue», nek

«srum livctores proprium populum, czuom regsnt, »eS

promucue petentibus sscrsment« a^iuinistrsnt , mqnclst

8. 8^n«6u» Lpiscopis pro tutiori »nimsrum vis vommis»

ssrmn salulv, »t clislinct« populo in certg, propris«.

«^uo psrorl>!i>5, uxiruic^ue suum perpeiuum peculisrem»

«zu« ?»r«rkum assignevt, izui e»s cognosc«?« v»le»t, et
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richtung bildet daher einen wesentlichen Theil der Kirchen«

Verfassung.

Vermöge der Seelsorge ist der Pfarrer bestellt (7):

1) Für das Prcdigramt und den Unterricht der Einzelnen,

insonderheit der Anfanger (Katechese) in der Religion (8),

womit eine Aufsicht über den sittlichen und religiösen Wan?

del seiner Pfarrkinder zusammenhängt (cura sm'msruni im

engeren Sinn). 2) Für die Administration aller Sacra-

mente und überhaupt aller gvrteödienstlichen Functionen, zu

welchen er durch die Priesterweihe fähig ist (9). 2) Au

« HNO »ol« Helte »scrsmvnts suscivlsnt. — Illem<rue I»

iis elvitstidus se locis, nbi nulls« sunt ksrockisles, ^usin.

nrimum Leri curent — ,

(7) Die nähere Ausführung sowohl in Hinsicht der Rechte des

Pfarrers, als der Verpflichtung der Parochiancn, welche hier:

aus cntfpringen, kommen im fünften Buch bei der Lehre

von den einzelnen gottesdienstlichen Functionen vor.

(8) cisll. I. vist.4Z. Oone. LriS. Sek. 5. c«n. 2. 6e res.

, Loks. 24. Osp. 4. <I« rvk.

(9) In dieser Beziehung liegt ihnen daher die Vollziehung des

ottieium ckivivum (oben S. öZo.) überhaupt ob. (Zsn. 2.

Vist. Z8 : l^usnö« presbzterl in psrockiis «rilinsntur, Ii.

bellum «Mcislorn (Anweisung über die Liturgie) » «ua

sseeräote secivisnt — rstionem episvopo »u« reckij^nt,

k^ualiter suscevtum okiiclum celelirent vel Ksutireot.

Lsp. 2. äs sepultur. in lülem. (Z, 7) : V«rum ne vsrocdis.

le» ecclesls« et ipssrum cursti, sivv rvotore», qui mini,

strsre Ksbent ecOlesisslics »scrsments, czuibus noseitur

öe jure oompvtere prseöicsrs »vu proponere verdiin»

Oei, et eonfessiones suäirs iiZelinm — . Lone. Lrick.

Sek. 2Z. Osp. I. pr. ä» rek. bezeichnet «ls die Hauptpunkte
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seinen Amtspflichten gehört auch die Vorsorge für Arme

und Hülflose (9°), und für die Erhaltung und nützliche

Verwaltung des Kirchenguts (10). In sofern die ?otestas

«rckinis bei der Administration des Sacraments der Bln)e

als eine 5uris6icti« fori intern! betrachtet wird (oben

S. S40), sieht diese daher als eine mit dem Pfarramt ver«

knüpfte lurisllicti« vrornia dem Pfarrer über seine Paro-

chianen zu (10") ; die Ausdrücke, mit welchen seine Amts,

siellung bezeichnet wird, gehen sowohl auf diese Gewalt,

als überhaupt auf die Bedeutung des Lehramtes (oben

S. 458) bei den Katholiken (11).

Der Inbegriff der Rechte deö Pfarrers heißt sein Fu»

der Ours snlmsrum: Ovo» »us» sgno»eere, pro Iii» »seri.

tivium okcrre, vvrbio^uo clivini prsvälcstiove , »scrgnivn.

torum samii>i»trstior>o, so bonorum «mn!um ooorum

eiempl« pgsoore. Einzelnes kommt vor : 8el». 22. l?e ».icris.

missse. (!«>>. 8- 8el». 2Z. Osp. 14. oe r«f. 8es«.24. Lsp. 7.

u« rek. >

(y^) (Zone. 1?rick. Sek». 2Z. Osp. 1. 6e reform.

(10) S. dsS siebente Buch.

(10') Lsp. 12. Se xovnitentü, (z, Z8). In «le «elt aber der

Uiiifang dieser Jurisdiction durch den Bischof beschränkt «er

den kann, ist kontrovers. S. Frei, Kirchenr. B. !. S. 4«

u. f. Vergl. unten im fünften Buch die Lehre von der Pi.

nitenz.

(11) Kector «»roekisl!» eeclo»!sez rvßimon psrockisl!» oe.

cle»i»e. Osp. 7. §. 2. 6e «lect. fl, 0). 8scvr«o», qui i»

z»roeei»Ii ercleii» prselstioni» «tticl« iuogitiir. , t!«p> 4»

«« clvrieo »e^rot. <Z, b). j
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psrocllisle (12). Kraft desselben ist er ausschließend

zur Ausübung aller Functionen, die in seinem Amre cnt-

halten sind, innerhalb seiner Pfarre und in Hin-

sichr seiner Parochianen berechtigt; auch entspringt

daraus sein Recht auf gewisse Einkünfte, welche rheils

mit der Vollziehung jener Functionen zum Besten Einzel

ner verbunden sind (Iura st«I»e), theils ihm von den Kir

chengesetzen ohne Rücksicht auf Dienstleistungen beigelegt

werden (1Z). Die Unterwerfung der Parochianen unrer

daö 5us psrocluäle wurde in den alteren Kirchengesctzen

so weit ausgedehnt, daß fremde Parochianen überall nichr

zum Gottesdienst zugelassen werden sollten (14); schon in

(I!) O»I>. 10. X. 6s orseserlvt. <2, 26); — eieriei, N1I>

prsoäicts» Ksduerunt ecelesia» — minutstlm «mne juz

purockisle, praeter jus tuneranili, nistrici eecloslss suk.

trsierunt.

(iZ) Dieß ist bei den Zehnten und bei den Oblatlonen, sofern

darunter nicht die Zurs swls« verstanden werden, der Fall;

das Nähere kommt bei den einzelnen gottesdienstlichcn Func

tionen und bei der Lehre von den Kirchcnsachen vor.

(14) <?sn. 4. L.Y. c^u. z. : In <ZoinIo!c!s V«I fest!» äiebuz

pregbzteri, snlec^llsm inlssgs celedrent, pledem interr«.

gent, s! »Iterlus nsrocliinnus !n vcclcs!» 8>I, >zui pro-

prio conlempt« presdzter« ib! inis8sm vclit suclire;

czuem gi invenerlut, 8tat!m sk eccles!» «b!ic!ant, et sä

»usni p»r«ck!sm reüire compellsnt. <üsn. 5.: Julius

zireso^ter — gllvrius plekanum, nisi In itinore kueril, vel

plseitum !Ki Ksiiuvrit, sä mlsssm reelner« suöest. Es

ist merkwürdig, daß die erste dieser Stellen auch wieder in

die Decretalen (Os^,. z. <ls vsrocKi!,; z, 20) aufgenommen
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den Deeretalen ist aber der Gesichtspunkt der Gesetzgebung,

daß nur Eingriffe Anderer in das Pfarramt nicht geduldet

werden sollen. In Hinsicht der Verwaltung der Sakra

mente und anderer Functionen des Pfarramts ist daher

zwar die Regel/ daß sie ohne Einwilligung des Pfarrers

von einem fremden Pfarrer nicht vollzogen werden dürfen;

sie leidet aber eine fehr wichtige Ausnahme in Hinsicht der

^un'sü'ictio tori interoi durch die veränderte neuere Diszi

plin, und jene Einwilligung kann, sofern die Zur» «tolse

entrichtet werden, ordentlicherweise nicht versagt wer

den <1ü). . .-.

Die Eigenschaft eines wahren Parochinnus wird durch

den Wohnort innerhalb, der Parochie bestimmt (iL); da

her gehören auch, die Ehefrau der Parochie des Ehemanns,

die Kinder unter väterliAer Gewalt der Parochie des Va

ters an (17). Jedoch auch der bloße längere Aufenthalt,

ist, obwohl die Dkscixlln des iZtcn Jahrhunderts cinc andere

mar.

(lö) Vergl. oben S. IY7.- Note z. c«!,. 12. X. <Ie poc>n!ke»t.

(5, Z8). l^Iom. I. z,r. ckv Privileg. (5, 7). Hsp. 2. I^trsv.

eomm. 6e lrouß? st p»eo i)one. ?ri,l. 8«ls. 24.

4. lle res«rm. Das Nähere hierüber kann erst bei der

Lehre vom Gottesdienst, von den Sacramentcn und anderen

goltesdlenstlichcn Functionen beigebracht werden.

<lb) 0.11, 5. X. <Io psrocliiis. Lgp. Z. pr. g« sepullui-is in

Vll« (Z, 12). Die Parochie wird daher auch durch Verän

derung des Wohnorts , aber nicht durch bloße Veränderung

des Aufenthalts rerändert, wiewohl diese den Umständen

nach ähnliche Würkungen hat. S. Note 18. ly.

<>7) Vermöge des sogenannten liomieilium ueeessuriun,. Von
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welcher durch ein bestimmtes Verhältniß begründet

wird (t8), unterwirft wenigstens in so weit dem Parochial-

rccht, daß der Pfarrer zur Ausübung der gottesdienstlichen

Functionen berechtigt ist, und bei kirchlichen Handlun

gen, welche an den Aufenthaltsort gebunden sind, selbst

die Stolgebühren fordern kann, wenn jene dem Pfarrer

des Domiciliums überlassen werden (19). Bei einem mehr

fachen Domicil kann sich der Eingepfarrte nach seiner

Wahl zu einer dieser Pfarren halten (20).

Die Errichtung einer Parochie und die Bestimmung

ihrer Gränzen oder deren Veränderung steht dem Bischof

vermöge seiner Jurisdiction zu (21); da sie aber zu den

gemischten Gegenständen gehört (22), so erfordert sie die

der Ehefrau ist im Lsp. Z. §. i. So sepulrur!, !u Vit«

(Z, ,!) ausdrücklich die Rede.

(,») Wie bei Aeltvächtern, welche auf dem gepachteten Gute

sich aufhalten, bei dem Gesinde; weßhalb auch die bloße

Ksdltstio an einem Ort, wo mehrere Parochieen sind, über

das Parvchlalrecht entscheidet. Die Canonisten nennen es ei»

Ooinicilium vel <zus8i. S. Ke iksgn 8tu ei, ju5 csv. I^!K.

2. Vit. 2. §.2. «ro. 22. zZ. I.. Z. rit. 2Y. »r«. I«. ?. U.

voekmer, jus psrovliisle. Seet. Z. Lso. 2. §.9. U. f. be

sonders §. ly. 24.

(>y) S. ü. IZoelimor, jus psrocli. Seot. 4. Osp. 2. § 4.

Op. Z. §. 12. Wiese, Handb. des Kirchcnr. B. l. S, 8S8.

(20) Oop. 2. <Ze »opullur!« in Vit« (Z, 12). ^. U. LoeK.

nier, g. g. O. 8vet. z. Osp. 2. §. 2Z.

(21) Osp. Z. X. ä« oeolesii« soüiii». (Z, 48). O«»«. LriS.

Sess. 24. Osx. iZ. Ss rekoriu. oben Note 6.

lü) S. oben S. 567.
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Genehmigung des Staats. Die auf solche Weise festge

setzten Gränzen können nicht durch Privatwillkühr verändert

werden (2Z); durch Verjährung kann daher nur entschie

den werden, wie weit sich die Gränzen erstrecken, wo diese

ungewiß sind, wozu schon die vierzigjährige Verjährung

hinreicht (25). Unvordenkliche Verjährung begründet die

Vermuthung einer auf rechtmäßige Weise vorgenommenen

Veränderung.

Wer zu einer anderen Confession gehört, sollte dem

5us psroclu'sle überhaupt nicht unterworfen seyn. Dieser

Grundsatz ließ sich aber, besonders unmittelbar nach der

Reformation, nicht vollständig durchführen, weil dazu die

Errichtung von Parochieen beider Confessionen an allen

Orten, wo Einwohner verschiedener Religion neben einan

der lebten, gehört hätte (25). Meistens ist daher Grund

satz geblieben, daß andere Confessionsverwandre den pecu?

niären Lasten deö Parochialrechts, ohngeachtct sie an

den Ssvris nicht Theil nehmen, unterworfen bleiben, so

fern sie in der Parochie ihren Wohnort haben. Doch geht

(!Z) Osv. 5. O. 16. tzu. Z. Osp. 4. X. Se parovkii».

(24) Cgn. 6. L. 16. tzu. 3. Dahin gehört auch, wenn die

Glänze auf bestimmte Grundstücke schließt, daß die Gränzen

der letzteren durch prseseriptio Zeiillita bestimmt werden

können. Lsp. 9. X. äs prseserlpt. (2, 26).

(«51 Daher mußte es in Hinsicht des Begräbnisses durch

den Wcstphällschen Frieden selbst zum Grundsatz gemacht wer

den, daß dieses kein Theil dem anderen versagen dürse.

z. «. Art. s. z. 35.
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dleß nur auf wahre Reallasten (26) und auf die Stol-

gebühren für Taufe, Proklamation und Copulation, und

für das Begrabniß (27). Eine solche Bestimmung hat

selbst manches für sich, sofern sie mit den bestehenden Vor

schriften über die Einrichtung der Kirchenbücher, in

welche jene Handlungen eingetragen werden, in Verbindung

sieht, da der Pfarrer, welcher diese führt, vermöge der

Bedeutung, welche sie als öffentliche Urkunden ha

ben, und vermöge der Beziehung, welche deren Inhalt auf

bürgerliche Verhältnisse hat, zugleich als öffentlicher

Beamter zu betrachten ist, dem jeder Einwohner seiner

Parochie auch ohne Rücksicht auf seine Confession unter

worfen werden kann (28). Es ist jedoch klar, daß diese

Unterwerfung nicht auf einer Verfügung der Kirchenge-

<26) Wie die Zehnten; bei der Verpflichtung zum Kirchenbau

zu contrlbuircn, kommt es darauf an, ob sie als eine Real-

last oder Gemeindelast anzusehen ist. Die letztere trifft

nur die, welche an den gsci-i« Thcil nehmen; dagegen können

z. B. Spanndienste beim Kirchenbau wahre Rcallast sex«.

(27) Beispiele aus einzelnen Ländern findet man bei: I. I.

Moser, von der Landeshoheit im Geistlichen. B.4. Cap.4.

§. Zl. 5. u. Loslimer, g. a. O. Sect. 7. <Zgz>. z. H. IZ.

8antor, s«n<1a,ri, jur. vcel. Oatliol. ?. IV. §. 5ZY. Nvtec.

Schlegel, Churhannövr. Kirchenr. Thl. 2. S. 107. Pfeif

fer, Churhcss. Kirchenr. §. ZoS. Nähere Bestimmungen über

Einzelnes werden im fünften Buch vorkommen.

(28) Doch sollte man dann die Abgabe nicht Stolgcbühren

nennen, und nicht nach der T«e, welche bei diese» statt findet,

abmessen.
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walt beruhen kann, und daß mithin die hierüber beste

henden Grundsätze sich nur ans Gewohnheit oder bür-

gerliche Gesetze stützen, folglich auch durch die letzteren

jederzeit aufgehoben werden können (29). Eine solche Auf.

Hebung liegt in Hinsicht der Stolgebühren in der Errich

tung einer Parochie für dergleichen Einwohner

anderer Confession, welche nicht auf Localgränzen

schließt, wofern der Staat die Entrichtung jener nicht vor

behält; Reallasten werden jedoch dadurch allein, ihrer Na

tur nach, nicht aufgehoben (20,).,

Auch die Kirchengewalt kann einzelne Personen gegen

die Regel von den Localgränzen einer Parochie, von dem

Parochialrecht erimiren, welches bei den Katholiken je

doch meistens nur in Hinsicht religiöser Institute der Fall

ist (21). ... .- ? .- . > ,

(2?) Ein wohlerworbenes Recht der Kirche steht nicht entge

gen; Henn dieß entspringt weder aus Gewohnheit, noch aus

Gesetz. Aber eine andere Frage ist, in wie fern der Geist

liche, welcher auf solche Gebühren oocirt ist, einen Anspruch

auf^ Entschädigung haben könne, die sich jedoch nicht allge

mein bcanrworten läßt.

(Zo).Eine Reallast geht ohne Rücksicht auf eine von der Per

son anerkannte «Iiligali« über; mithinkann auf den Ursprung

der obligatio nichts ankommen.

(Zl) Osp. !. äe cspellig nionsckor. (Z, Z?)> Lsp. 16. «ie er»

«««ib. ?rselskor. (z, Zi).
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VII. Stellvertreter der Pfarrer.

?. 17 eil er, öe genuin» iäes st slgnig psroekisütsti« primi.

t!vse, ejnsizue prinelpi« , inoorporstione , er ekzrti»

virevsiku« cookeots. Irev. 175!. 4. (hei SeKiniät, tkes.

jur. eovl. Lom. VI.)

Die Kirchengesetze gestatten dem Rector evclesi»« kei

neswegs, seine Geschäfte nach Willkühr einem Stellvertre

ter vollständig oder theilweise zn übertragen, sondern ver

pflichten ihn, sich personlich seinem Amt zu unterziehen (1).

Stellvertreter der Pfarrer (vicsrii), welchen die Verwal

tung des Pfarramts im Ganzen übertragen wurde, führten

aber die Entartung der Disciplin seit dem neunten Jahr

hundert ein (2), indem ein großer Theil der Pfarreien den

Klöstern und Stiftern überlassen (incorporirt), oder mir

einzelnen Stiftspfründen verbunden (units) wurde. Du

neuere Einrichtung (2-) unterscheidet hierbei ein zweifaches

(1) Lsp. Z«. äs prsvbenäig (z, 5). Unten Note 7.

(2) Außer der angegebenen Hauptschrift von N eller, s. vs«

Lspen, jus voel. k. II. ?it. Z4. lZsp. 1.

(2') In den Decretalen tritt die Verschiedenheit der Verhält

nisse der psrocki primitiv! und principsles nicht immer

deutlich hervor. Jenes fand jedoch immer statt, wo eine

Pfarr -Kirche zur Kloster-Kirche gemacht war. Lsp. 1. X.

öe espellis inongckorum (Z, Z7): In ecvlesii», uki m«.

»scbi KsKitsnt, populug per monsckum n«n «gstur:

»ell cspellsnus , izui populum regst, sd episeopo per

eonZilium monacliorum institustnr, !ts ut ex soliuz

episcopi srbitrio tsm oräinsti« ejus, cpuam öepositio, et

totii>5 vitse pennest vonvvrssti«.
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Verhältniß: 1) Eine solche Inkorporation kann bloß die

Uebertragung der Einkünfte (lemvoräliä) ohne cur» äuimä-

rum (Sviriwalls) zum Gegenstande haben. . I» diesem

Fall muß dem Vicarius, der für bestandig angestellt wird,

hinreichender Unterhalt auö feststehenden Einkünften (Portio

conArua) ausgesetzt werden, welcher von einem LeneLoium

nur dem Namen nach verschieden ist (Z); der Vicarius

wird vom Bischof bestellt (4) und ist bei der curs snims-

rum von dem eigentlichen Inhaber der Pfarre (vsroclm»

primitiv»» (5) ) unabhängig und bloß dem Bischof unter

worfen, seinen Rechten nach daher ein würklicher Pfar

rer (6). 2) Die Vereinigung kann aber auch in Beziehung

(Z) vs» Lspe» , V. §.2?. Den Grundsatz spricht schon

CIcm. l. äo «Mcio vicsrii (l, 7) aus.

(4) Lip. uo. lle cspellis Nonscli. !n Vit«. ?resdxteri , «zui

s,l cursin vovuli zier movscko» in eoruin ecclesiis zZrse»

»entsntur eviscooi» et instituuntur so ivsi», cuin

lledesvt esse perpetui, con»netu6!»s vel »tstut« <zuovi,

contrario non «bstsote, sb eis6em ecclesiis (visi zier

episeopos et ei esns» rstionsbili) gmoveri.

<5) Den Ausdruck erklärt vsn Lspev, a. a. O. wohl richtig:

izuo signikcstur, eos primitus posseclisso eeclesiss illas —

streue tsnilvm lzuosck spiritusiis viesriis porpetuis esse

«lntss, ivzs tsmen occlesis z>sroenisli <zuoscl tcmzivrglis

peve, ipsos remsvonte. Cr scheint daher vornehmlich da

durch entstanden zu seyn, daß hjufig die Verhältnisse eines

?»r«ekus princivsli» in die eines l'srockus primitivus vek:

ändert wurden.

(b) Loncil. ?riv?. 8e5«. 7. Lso. 7 6e re5orni.: vvvekci»

evrlriisstic» cursts, lzugi: OiilKollruIIous colleßistis »eu

»Iiis veelesii», vel monssteriis, Kenollciis, ». eollegii.
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auf Spirrrualicn und Temporalicn geschehen seyn, wiewohl

der Inhaber der Pf»ne> eimveder weil sie einer morali-

'sch'en Person zusteht, oder weil er wegen der Pfründe, mir

welcher sie verbunden ist, nicht bei der Pfarrkirche seinen

Aufenthalt nehmen kann, die Spiritualien durch einen

Vicarius ausüben muß (7>. Bei diesem VerhZltniß heißt

dee eigentliche Kevtor eöclesi»« , parovlms prinn'palis, und

es wird chm eine <?ur» lÄbitualls zugeschrieben, welche das

Aufsichtsrecht über die Seelsorge umfaßt (8), deren Ver

waltung (<?ura aoruaü«) einem Vicarius von ihm unter

Approbation deS Bischofs übertragen ivird (9). Der Vica-

:-. » "> '^"'< l'»^ l.'!''^''> ^ ^ .',2. >.'. , xius

gut z^iis I«v!s g«vb»scum<^ye -pornetu«, snu»s re^ierlun.

tur, <>K Oräinsriis —^ visiteotur -^^Mi,-^ procurent, ut

per Vicsrios iiioueos clism perpetuos, nisi ipsi» —

qliter e^pe^ire villcli!t,,r, gl, eis cum terlige psrti«

kructuum, Sut majori vvl minor!, Ärliitri« ipsorum Orili-

nsriorum portionv, elism super cerka re ssslgnancl«,

ibitlem «lepulanclus , snim.iruiu enrs — exerees»

' tur — . Als württichcr Pfarrer hat er auch die Zurs stolse.

(?) ?o> ^« praebenilis (Z, ö): <^ui vero psroeeislem

IisKet eoclesism, non per vieurium, scci per so ipsum illi

öeservist in or<line, Huem ipsius eeclesise cnrs reczuirit,

»isi forte äignitati vel prsvken<lse psroecislis eccle-

»is sit snnexs. In c^uo cssu conceäimus, ut — euin

oportest enm in mgjori eeclesis «leservire, in ipss p«.

roeeisli eeclesis nlonvum et Perpetuum liabest vicsrium

— <^ui congruvnlem Ksliest clo ipsius eeclesise proven.

tibu» portioovm — .

(8) «ellor. a.a.O. §. Z.

(9) llcber den Gegensatz zwischen cur» KsKitusl!« und «etosli,

«eral.
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' t,

rius soll indessen auch bei diesem Verhaltniß wenigstens in

der Regel (10) ein Vivsrius v«rpetuu» seyn, und ist dann

in Hinsicht seiner übrigen Rechte von dem Stellvertreter

eines ?«r«ckus primitiv«» nicht verschieden. Durch die

Seculanjarionen der neuesten Zeit sind die Institute mei

stens erloschen, welchen die Pfarreien incorporirt waren,

und daher die Zehnten, welche der Hauvtbestandtheil der

Temporalien des psrovkus primitives oder princiriäli»

waren (11), weltliche Zehnren geworden.

VIII. Gehülfen der Pfarrer. '"- Z

Die Grdße der Pfarrbezirke, noch mehr aber die 'Un,

fähigkeit eines großen Theils der Pfarrer, veranlaßt« seit

dem iZten Jahrhundert, daß sich diese in einzelnen Ge

schäften durch Mitglieder der Mönchsorden vertreten

ließen, welchen der Bischof die Erlaubniß hierzu ertheilt

hatte (1). Meistens entstand dadurch ein festes Verhält-

niß, kraft dessen regelmäßig an gewissen Tagen der Got

tesdienst von diesen Gehülfen gehalten wurde, welches

»ergl. oben S.64Z. Note 12; daher auch dort der Ausdruck:

llesiznsiitl« et — sb oräinsria säjirodsQcl«. Vergl. da

gegen oben Note 2* und Note 4.

(10) Oben Note? und die Bestimmung deS Oon«. rrick.

Note S, welche auf die Vicarten der ksrocKl xr!ocij»Is,

ebenfalls geht.

(11) S. vs» Lspoo, «. a. O. §.Zt.

(,) Vergl. vbc» S. Note Z.

I. 42
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man mit dem Ausdruck Station (Ststionsrü) bezeich-

nete (2); ein wahres Recht der Stationarien wurde da

durch aber nicht begründet (Z). DaS Tridentinische Conci-

linm bemühte sich, an die Stelle dieser Einrichtung eine

zweckmäßigere zn setzen. Wo die Gemeinden zu zahlreich

sind, als daß ein Geistlicher zur Verwaltung der Seel-

sorge genügen könnte, soll der Bischof den Pfarrer anhal-

ten, so viele Gehülfen (vics- psstores, «woperstore», »»

pellsni) aus der avprobirten Geistlichkeit der DidceS an

zunehmen, als nach j einem Ermessen daö Bedürfniß

der Gemeinde fordert (4). Eben dieses Recht hat der Bi

schof, wenn Krankheit oder Alter den Pfarrer an voll

ständiger Erfüllung seiner Amtspflichten hindern, und er

nicht freiwillig einen solchen Gehülfen annimmt. Ein sol

cher Cooverator hat den Pfarrer nur in den Geschäften zn

vertreten, welche ihm dieser aufträgt, erhält von ihm

seinen Unterhalt, und kann auch von ihm nach Willkübr

wieder entlassen werden (5). Doch hat in neueren Zeiten

die Errichtung der bischöflichen Seminarien eine erwaS ver

änderte Discivlin herbeigeführt. Die Geistlichen, welche

hier zum Kirchendienst vorbereiter worden sind, beginnen

(!) Vergl. vsn L»pe», jus eocl. ?. I. rit. z. Lsp. 7 — 9.

(Z) Eine Deklaration der Congregation zur Interpretation des

Trtdentlnischen Concillums unter Jnnocenz Xl. vom Z. 1681

über dieses Verhältnis, ist gedruckt bei vs° L,xoo, «. «.

O. «sx. 8.

(4) 8els. 21. Hz,. 4. rek.

(5) Vergl. vsn Lspeo, «. «. O. Osp. 2.
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ihre Laufbahn mit diesen Hilfsleistungen bei der Seelsorge.

Die Pfarrer sind daher ordentlicherweise gehalten, um die

Bestellung eines Cooperators nachzusuchen, der ihnen vom

Bischof zugewiesen wird, wiewohl ihre Wünsche in Hin

sicht der Wahl der Person dabei berücksichtigt werden.

Einem Pfarrer, welcher zur Verwaltung seines Amtes

ganz unfähig geworden ist, ohne daß zugleich ein Grund

vorhanden wäre, ihn desselben zu entsetzen, soll dagegen der

Bischof einen Vicarius oder Coadjuror bestellen, der

die Verwaltung der Seelsorge überhaupt übernimmt, daher

von den Auftragen des Pfarrers unabhängig ist, und aus

den Einkünften der Pfründe einen vom Bischof festzu

setzenden Theil (?eu«o) zur «mngrus »usteotsti« erhält (6).

Der Bischof kann diesen nach Gefallen wieder entlassen.

In gleichem rechtlichen Verhältnis) steht der Vicarius, wei

ss) Lsp. z. elerie« segrot. (Z, i): De reotoridu» eccle»

»isruin leprse mseuls u»<zue scle« ivleeti», ksuoä sltsri

»ervire non po«unt, nee »Ine insgno scsnäslo eorum,

izui »»ni »not, eccle»!»» ingreüi, Koc volumu» tv tonere,

^u«ä ei» 6snäu» est eosiljutor, ^ui cur sin Ksdvsl

»nimsrum, et <1e fseultstibus eccle»i»e scl »ugtentsti«.

vem »u»m eongrusin reciziist Portionen,. Aus demselben

Gesichtspunkt, wie eine solche Krankheit, betrachtet das Trl-

dentlnlsche Concllium den Fall, wenn der Pfarrer aus Un

wissenheit zur Verwaltung seines Amts unfähig, aber doch

nicht «on tadelhaften Sitten wäre. Sek. zi. Lsx. 6. äe ref.

Da der Pfarrer zwar nicht sein Amt, aber die Verwaltung

der Seelforge durch einen solchen Vicarius verliert, so braucht

das Lsp. 4. äe elerico segrok. den Ausdruck! so sümini-

«lrstioni» äeket ostici« removeri.

42..
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cher vom Bischof, wenn die Pfarre vacanr geworden ist,

bis zu deren Wiederbesetzung ernannt wird (7).

Im Umkreis der Pfarren befinden sich häufig außer

der Pfarrkirche wirkliche Nebenkirchen mit einer Gemeinde,

oder auch bloße Capellen, in welchen zu gewissen Zeiten

Gottesdienst gehalten wird, bei welchen aber kein «iLcivm

curstum (oben S. 552.) besteht. Nebenkirchen jener Art

können durch Vereinigung oder Trennung entstehen, wen»

die letztere nicht vollständig gewesen ist, die Parochianen

daher nicht ganz unabhängig geworden sind l8); sie heißen

Filialkirchen, und werden von dem Pfarrer und seine»

Cooperatoren versehen, wenn nicht der Bischof für zweck,

mäßig findet, einen ausschließend mit der Seelsorge be

auftragten Vicarius zu bestellen (g). Die Capellane, welche

an bloßen Capellen präbendirt sind, können an sich (i«)

(7) <Zo«v. rrick. Sek,. 24. Csp. ,8. äe reiorm.

(8) Von dem Fall der Errichtung einer ganz unabhängige»

Parochie spricht Lsp. z. <le eccleii!« sväikesnäi, (z, 48).

Lone. 1°riä. 8els. 2l. L»p. 4. cks retorm. Die erstcre

dieser beiden Stellen räumt dem llector der Lcclesi« mstril,

weil die ?ilis aus dem Kirchengut der ersteren dotirt wird,

das Patrvnatrecht ein; die zweite erwähnt dieß nicht aus

drücklich. Der Ausdruck msler und «Iis für dieß Verhält

nis wird hier im uneigcntlichen Sinne genommen. S. ^. ll.

Lovlimsr, in der Note zu der ersten Stelle.

<y) Vergl. Ssuter, kunck. jur. ecel. ?. IV. §.541. Note c.

(10) Außer, wo die Capellen mit der Pfarrkirche unirt sind,

und der Caxcllan eigentlich nur eine Vicarie hat, indem er

den nicht refidirenden Pfarrer vertritt. Indessen sind sie

dann wenigstens nicht Gchülsen in der Seelforge.
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zwar nicht als Gehülfen der Pfarrer betrachtet werden,

wohl aber durch Kirchengesetze nach Ermäßigung des Bi

schofs zu Hilfsleistungen verpflichtet werden, wenn sie der

Pfarrer von ihnen fordert (11).

Siebentes Kapitel.

Von den Metropoliranen, Primaten, Crarchen

und Patriarchen.

I. Bedeutung der Zwischenstufen linder bischif-

ltchen Hierarchie.

Seit dem vierten Jahrhundert wurde es für eine all

gemein zu beobachtende Einrichtung erklärt, auf jährlich

zu versammelnden Synoden der Bischöfe eines Districts,

dessen Umfang das Herkommen oder die politische Einthei,

lung bestimmte, die wichtigeren kirchlichen Angelegenheiten

zu berathen (1); durch Gewohnheit und die Schlüsse der

allgemeinen Synoden bildete sich hierauf allmählich der Be

griff einerMetropolitangewalt, welche demaufdiesen

Synoden dirigircnden Bischof zustehe. Die höheren Stu

fen der Hierarchie, die sich nach und nach entwickelten,

(li) Wie in de» Oesterreichischen Kirchengesetzen. S. 8»».

t«r, a.a.O. Note K.

<D Bergl. oben S. 55.-
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si^id nur weitere Ausbildung dieses Verhältnisses, selbst der

Römische Primat. Seit dem fünften Jahrhundert bezeich-

nete man die Gemalt eines Metropvlitans, wenn sie sich

über mehrere Provinzen erstreckte, mit den Titeln der

Patriarchen-, Erarchen-, oder erzbischdflicheu

Würde, welchen der lateinische Ausdruck Primas enr-

sprach (2). Sie war ihrem Wesen nach eine Metropoli-

tangewalt in höherer Instanz, obwohl die einzelnen

Rechte, welche sie enthielt, nicht allenthalben übereinstimm

ten (5); denn sie umfaßte: 1) das Recht, die Bischöfe

(!) Auweilen heißt krim», allerdings auch nichts weiter als

Kletropolitsous. I. B. Lsn. lo. Vitt. 18. Lso. i. L. 9.

yu. Z. Vergl. unten Note ?. Aber dieß ist nicht der gewöhn

liche Sprachgebrauch. Der griechische ?ert des Osn. 9.

Hhalcedonlschen Synode (unten Note 5) hat das Wort ^ag?«,,-

ln der Dionysischen Uebersetzung wird dieß durch krimske,»

,;egeben. Ueberhaupt blieb PrimaS und Patriarch rechtlich

immer gleich bedeutend, wie Lsn. 8. 0. 9. yu. z. und Lsp. 9.

,!e otkoi« Zuckio!» ««linsrii (I, Zi) ergiebt, obgleich die

Bischöfe von Constantinopel, Antiochien, Alerandrie» und

Jerusalem vorzugsweise Pattiarchen genannt wurden, und ei

nen höheren kirchlichen Rang hatten als die übrigen Prima-

t,'n, wenn diese auch, wie ,. B. in späteren Zeiten der Bi

schof von Aqulleja , den Patriarchentitel führten.

(Z) So >. B. sollte nach der Chalcedonischen Synode der Pa

triarch von Constantinopel nur seine Metropolitan? consecri-

ren> und diesen das Ordinationsrecht ihrer Bischöfe bleiben;

oben S. 56. Hingegen das Confecratlonsrecht der übrigen

großen Patriarchen hatte eine viel größere Ausdehnung, »eil

es ursprünglich wahres Metrvvvlitanrecht gewesen war.
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des Sprengels zu Synoden zu versammeln (4); 2) das

Recht einer höheren Instanz und eines Gerichtsstands für

die Metropolitan« des Pattiarchalsprengels (5); 5) das

Consecrationsrecht in einem gewissen Umfang. Die Ge«

wohnheit bestimmte diese Rechte näher (6). .. . ,

Die Entstehung des Römischen Primats verhinderte,

daß die Einrichtung im Abendland weiter ausgebildet wurde,

als sie es schon bis zum Sten Jahrhundert war. So lange

die Primatialrechte, welche sich die Päpste über die allge

meine Kirche beilegten, noch nicht hinreichend befestigt

waren, fanden sie es zwar augemessen, die Entstehung ei«

neö solchen Verhältnisses zu befördern, wenn sich die Erar,

chen gefallen ließen, sich dem Römischen Stuhl als Vica-

rien zu unterwerfen (7); auch sollten überhaupt die Vica«

xiate, welche sie mit einzelnen Metroxolitansitzen verbanden,

(4) Aov. IZ7. Osp. 4.

(5) Cono. LsleKeck. O«, y. ,7. !7«v. 1Z7. Osp. 5, Osn. 8.

L. 9. Hu. Z. Osp. 9, X. cks oik. juä. orcki». (l, Zl).

(b) Nicolaus l. bemerkt in dem xbengedachten Csv. 8. : ?ri.

mal«« enim et kstrisrcks» nikil Privileg!! KsKere prs«

esetsris episeopi», ni»i izusntum gsori «»««lieg (die gt»

dachten Chalcedonischen Schlüsse) oonveäunt, et pri,cs e«v.

»uetuS« illi« svtilzuitu, äetulit. Diese bestimmte nament

lich den Umfang des Ordinattonsrechts.

(7) Vergl. oben S. 84. lonoventii I. ep1,t. sck «ufum

opiie. ?Ke»s»I«i>ie. (8eK « en e msnv, ?«nt. I^oin. epist.

psß. 566): ^rripe — »o»tr« viee per »uprsivript»» ecrle.

«is», »«Ivo eorum primstu, eursm: et i«ter ipg«« prim«.

te» primu» — .
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etwas ÄehnlicheS seyn (8). Allein seit dem neunten Jahr

hundert wurde vielmehr dahin gearbeitet, diese Zwischen-

gewalt überhaupt herabzusetze». Die Metropvlitane ver

loren den größten Theil ihrer Rechte, und die Verbindung

der einzelnen Bischöfe mit dem Römischen Stuhl wurde

vielmehr durch die liegst! nu'ssi unterhalten. Zwar nahm

Gratia« einen Abschnitt von den Primaten und Patriar

chen in sein Decret auf (9) ; allein so weit die Römisch-

katholische Kirche reichte, gab eö damals nur noch einige

Ueberbleibftl dieser Stufe der Hierarchie (10), von welchen

späterhin aber auch nichts weiter, als der Titel übrig

blieb. (1t). Da, wo die Patriarchenwürde noch würklich

bestand, wurde hingegen der Römische Primär nicht aner

kannt (12), und jene ein der griechischen Kirche eigenthüm«

licheö Institut. Als bloßer Titel ist die Patriarchenwürde

(8) O»o. 6. 0. 25. yu. s. Oben S. 608.

lg) vist. 99. Was er hier hat, ist jedoch nur die unbestimmte

Theorie der falschen Jsidorischen Decretalen, aus welchen

auch On. 1 und 2. vist. 80. Hieher gehören. Die wichtigste

' Stelle ist die Note 5 angeführte.

(10) Wie z. B. das Patriarchat von Aquilej«.

<ii) S. B. das Patriarchat von Venedig.

(12) Auf kurze Zeit wurde durch die Kreuzzüge eine Besetzung

der orientalischen Bisthümer mit katholischen Bischöfen mög

lich, welches Jnnocenz III. «eranlaßce, in dem Ls?. 2Z.

xrivilegiis (5, ZZ) die Rechte des alten Patriarchats lmVer,

hältniß zum Römischen Stuhl zu bestimmen. Namentlich

sollten die Patriarchen das rsilium von ihm erhallen, eö

aber ihren Metrvvolitanen verleihen dürfen.
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selbst in späteren Zeiten noch von den Päpsten verliehen

worden (12).

Die einzige Zwischenstufe zwischen dem Papst und den

Bischöfen bilden daher jetzt die Metropolitan«, auf welche

allmählich der erzbischdfliche Titel übergegangen ist (14).

In Deutschland hat es überhaupt nie würkliche Primaten

gegeben. , i. ,..:.'.

, U.Iutlsdlctlon der Erzblschife.

Einem Metropolitan steht zugleich die r«te«t»« or6i-

nari» über eine Didces und ein Inbegriff von Iuris«

dictionsrechten, welche ein NeFi'men ininu» Plenum (oben

S. 545) bilden, über eine Provinz zu; nach der neueren

Disciplin sind diese Vorzüge stets an eine bischöftiche

Kirche gebunden' (1), welche dadurch zu einer erzbischdf-

lichen erhoben wird. Die Errichtung einer solchen Provinz

durch Unterwerfung andere» Bischöfe unter die Metro-

politangewalt, so wie die Auflösung dieses Verhältnisses,

ist als eine Onu8» «6«» et mnjur nach der neueren Disci-

plin ein päpstliches Reservatrecht, bei dessen Ausübung die

<i 3) So erhielt sie von Clemens XI. der Blschof von Lissabon.

(14) In den Decretalen ist dieser Sprachgebrauch sichtbarer olS

im Decret, well dieses viele ältere Stellen enthält. Aber

er reicht viel höher hinauf, und war wohl scheu im neunten

Jahrhundert entschieden.

(1) In der ältesten Kirche war dleß nicht allgemein der Fall.

S. oben S. 29.
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Rechte des Staats die nehmlichen, wie bei Errichtung der

Bisthümer sind.

Nach den älteren Kirchengesetzen sollte

1) der Metropolitan die Bischöfe seiner Provinz jährlich

zweimal zu einer Synode versammeln (2), auf welcher sie

zu erscheinen verbunden sind (Z). Die einem Metropoli

tan unterworfenen Bischöfe heißen daher auch dessen 8«5>

Irsgsvei (4).

Au der neueren Disciplin paßten diese Provincialsyno-

den besonders in Deutschland nicht mehr (5); yhngeachtet

der Vorschrift der Tridentimschen Synode (6), daß sie

wenigstens alle drei Jahre gehalten werden sollen, sind sie

daher außer Gebrauch gekommen. Eine Folge davon ist,

daß auch das Recht der Erzbischdfe, die Provinz zu visiri-

ren, da sie dieses nur vermöge eines Beschlusses der Pro,

(2) Oben S. 55. Dle spätere PrariS teschrintte sich auf ekue

Synode, Lso. zz. äe »ocnsstiov. (5, i); und schon lm iZten

Jahrhundert wurden die Provlnclalsynoden nicht allein nicht

mehr regelmäßig, sondern überhaupt selten gehalten.

(Z) Osn. lo. L. Z. «Zu. 6.

(4) S. Note Z und Osp. n. X. öe eiset. (I, S). Osp. j.

Zs sar« compet. in Vit« (z, i). Schon die Glossatoren er»

klären den Ausdruck: ,,» 5uttrsgsnAo"z vjuig viäeiicet «e

teri krvvineis« eniseopi »utkrsßsntur ^r«Kiepi,c«p« in

«ftivi« episcovsli; vukl in ««»«eersnck« siio« «viseovo»,

«vlekrsncko concilis eto.

(5) S. daS Nähere im vierte« Buch bei der Lehre von de»

Synoden.

(ö) LeK. ich. Lsv. z. <Zo resorm.
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vincialsynode ausüben können (7), seine Bedeutung ganz

verloren hat.

2) Die Suffraganeen selbst sind der Jurisdiction deö

Metropolitans unmittelbar unterworfen; in Sachen ihrer

Untergebenen hat er aber nur ein Verfügungsrecht in hö

herer Instanz, oder wo er aus besonderen gesetzlichen

Gründen in die Ausübung des Didcesanrechts einzugreife»

berechtigt wird (8).

In Hinsicht der Gerichtbarkeit über die Bischöfe selbst

beschränkte die Einführung der Grundsatze der falsche»

Decretalen (oben S. 163) in die Kirchendisciplin das

Cognirionsrecht der Metropolitan? wegen aller Vergehen,

welche nach den Kirchengesetzen die Deposition nach sich

zogen; genauere Vorschriften über das Verfahren findet

man aber selbst in den Sammlungen das Oorvu« zuri»

csuooici noch nicht (9). Erst durch das Tridenrinische

(?) A.a.O. ^ Aetrovolitsni« vero , etism postplene visitgtsm

ziroprism vioe««»!in , ooa visitentur OstKeckrsle» eeclesise,

»eque Oioeceses »uorum «omprovinvislium, vis! v»u8»

oognits et probst« i» Lonvilio orvvinoisli.

(8) Lsp. ll. 6s officio juck, orckio. (l, Zl). — (Zum (srekie-

piseopug) in eum (sui?rsß«n«i suböitiim), e«veptis c^uibus»

üsm »rtieulis, nullsm Ksdest potestslom: licet evisoovl»

»uu> eiävm «it metrovolitsos lege «ubjsetus.

(?) Aus einem divinum leitet Jnnocenz III. in dem c»p.

l. X. äe trsnslst. epise. (l, 7) das päpstliche Cognitions-

recht ab, und nimmt damit wenigstens den Grundsatz i»

Schuh, daß eine solche Sache nicht erst durch Appellation a»

den Römische» Bischof gelange.
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Concilium ist entschieden worden, daß in solchen Fällen

die Jurisdiction der Metropolitan« überhaupt nur auf De

legation beruhen kann (10), und wo diese fehlt, ihnen

auch nicht einmal die Einleitung der Untersuchung, sondern

ein bloßes Denunciationsrecht zusteht (11). Alle übrige

Vergehen weisen die Tridentinischen Decrete an die Pro?

vincialsyuode (12), und erkennen hierin, wie in Civilsachen,

die sie gar nicht berühren, den Metropolitan eben so, wie

die ältere» Kirchengesetze, als den ordentlichen R ich,

ter (12) seiner Suffraganeen (14). Ueber die Erfüllung

<lo) Lono. ?riä. Sets. IZ. Osp. 6. 8. Sek. ,4. Osp.5. :

Lsusse vrlmivsle» ßrsviorss eoolrs episeovos, etisi» Ks«,

res!» (<^«oü sbsit), yuss ckepasiliovs sut privativ,

ne 6!gnse »uM, sd Ipso tsntum Summ« gomsno ?ovt!>

five eognosvsntur et termirieatur. <^uc>6»i ejnsm««U

»it vsuss, o^use vvoesssrio eitrs liomsiism eurism sit

, eommitten^s; uoinini prorsu» es oommittstur, vi«! ZUetr«.

politsni» sut Lpiscopi» s Kestissimo ?gps eligen<li8.

<li) O«ae. IriS. Sek. 6. 0»p. l. Se rsk. Sek«. ,Z. O,p.

II. cle rs5»

<ll) Sek». 14. lüsp. S. öe rek.: Klivore» vor« erimiv»!«

«süsse L^isooporum in Loveil!« tsvtum proviooisli c«.

gnososotur et termiuentur, ve! » üeout»llckt3 per <ü«nei»

lium provinoisl».

(,Z) In diesem Sinne wird die Gewalt des Merropolitans in

der Note 8 angeführten Stelle als eine ?«te,ts, «rckinsri,

anerkannt, aber zugleich eine ?«tests, «räiasris über die

Untergebenen des Bischofs ausgeschlossen.

(14) <Zsn. 6. L. 10. z. : — LIeriei — «zu! «« sd episeop«

grsvsri ovßnoverint, «^uerels» nus» »cl metropolitsmun

«leserre »an üiilersut, et inetropolitsnu» uon m«retur,
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der Amtspflichten seiner Sussraganeen soll er wachen; das

her kann auch eine Verfügung, welche diese selbst den Kir-

chengesetzen gemäß zu treffen unterlassen, an ihn d ev el

vi rt werden (15).

Zn den Fällen (16), in welchen der Erzbischof Kraft

seiner Jurisdiction über Angelegenheiten der Untergebe

nen seines Suffragans verfügen kann, gehört außer dem

Devolutionsrecht, vornehmlich, wenn von dem Ausspruch

des Bischofs an ihn appellirt (17) wird, oder er die

Dibces vifitirt (18).

Bei der Stellung, welche die Bischöfe als Reichö-

stände hatten, sind in der neueren Zeit aber auch die

vjusmoäi z>r»esumt!«ves coereere. CensUttN gegen dle

Sussraganeen darf jedoch nur der Erzbischof selbst ausspre

chen, nicht sein Vicariuö. Ls?. i> §. i. äe «We. «räio. i,.

Vit« (i, io).

(iz) Lsp. 2. cis voneess. xrsvd. (Z, 8). (Zone. ?rick. Seks.

2Z. L»p. >8. äe rekorm. Daher auch das Recht des Crzbi-

schofs, bei erledigtem bischöflichen Sitz einen Generalvicar

und Administrator des Bisthums aufzustellen, »enn das Ca-

vittt dleß unterläßt. O«ue. rriä. Sets. 24. Lsx. ,6. Ss

rekorm»

(>6) Die Note S erwähnte» „srtivui!." Die Glosse zu jener

Stelle zählt einzeln auf, was in den Kirchengesetzen Hieher

gerechnet wird. Vergl. Keikkenstuel, jus csvoo. li. z.

Z>. Z. I^ro. 40. »cl»

(17) tüsp. 1. äe «kLvio legst! (l, Zo). Lsv. 9. 6e ot7. juä.

oräill (l,Zl).

(18) Genauere Bestimmungen hierüber enthält vornehmlich der

'l'it. evusibu« io Vit« (z, lo).
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Rechte, welche von ihren Metropolitan«, ohne Minrür-

kung ihrer Provincialsynoden ausgeübt werden konnten,

in Deutschland selten zur würklichen Ausübung gekom

men (19); eines der wichtigsten Rechte, das der höhere»

Instanz, wurde meistens dadurch umgangen, daß seit der

Einführung der stehenden Nuntiaturen von den Parteien

eher an diese als an den Metropolitan appellirt wurde,

und hat jetzt überdieß durch den beschrankreu Umfang der

geistlichen Gerichtbarkeit grdßtentheilS seine Bedeutung ver

loren. Welche Disciplin über die Ausübung der Merro-

politangewalt in den in der neuesten Zeit errichteten Kir

chenprovinzen besteht (20), ist nicht öffentlich bekannt ge

worden.

«I. Von dem erzblschifliche» Pallium.

K. ?ert»vk, üe origine, u«u et suetoritste p«Uü »rckie

xiseonsli». Uelmst. 1754» 4> ?etr. öelttsros, 6e ««oeorck.

«avercl. «um imperi«. I,lK. VI. Lso. 6.

Nach der neueren Disciplin zeichnen daher vornehm

lich nur die Ehrenrechte den Erzbischof vor den übri-

(19) Vergl. Frei/ Kirchenr. B. i. G. Zu u. f.

(,o) Die Bulle v. 1. 1817 über die Einrichtung der Oberrhei

nischen Kirchenprvvinj sagt darüber nur: ^rcKiepiseopu, in

»US öioecesi et provineis e cele» i «» t »es», «t> et

Lplseon! in pronris c^uis^ns öioece«!, pleno jure ep!sc«.

pslem jurisckictiovem eiorcvbunt, izuss jnits esnone»

nun« vigente» et prsesentsm veclesi»« 6i»eivli.

vsm eisäem eomvetit.
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gen Bischöfen aus, unter welchen das Recht, das Pal

lium zu nagen, das Wichtigste (1) ist. Dieses war ur

sprünglich ein Mantel, der im Orient einen Theil der bi

schöflichen Kleidung ausmachte, und vom Kaiser den Patri

archen als Zeichen ihrer Bestätigung ertheilt wurde. Die

Römischen Bischöfe sendeten ihn schon zu Anfang des

Sten Jahrhunderts den Metropoliranen zu, welche ihre Pa-

triarchalgewalt anerkannten oder von ihnen zu Vicarien er

nannt wurden, und erklarten ihn für ein Zeichen der von

ihnen verliehenen Metropolitan -Jurisdiction (2). Es

gehörte zu den Fortschritten des Römischen Primats, daß

seit Bonifacius sich die frankischen Erzbischdfe überreden

ließen, das Pallium als ein nothwendiges Attribut ihrer,

oder einer höheren hierarchischen Würde in Rom nachzu

suchen, wofür es seitdem gilt (Z). Alle Primaten und

(,) Ueber el« anderes, sich innerhalb der Provinz das Kreuz

vortragen zu lassen, welches auch die Legaten « Istere ha

ben, s. Osp. I. «t Iiis pevck. (2, 16). Lso. lZ. ös Privileg.

(5, ZZ)> O«p. 2. e«ä. >» LIem. (5, 7).

tl) 85m ms od i ?. ep. sck ?Ke«>1orum I«sureseevsom ep.

(bei «I«n5i Convil. r«m. VIII. x. «8. auch abgedruckt bei

Gteseler, Klrchengesch. B. 1. S.S21.): „sä «»tenäeo<Iuin

te ms^istrum et srckieviseovum, tusmyue Lsoctsm I^su-

resce»«en> ecclo»ism orovillvise ksnnovisrum »eckem kor«

metrooolitsvsm.^

(Z) Osp. Z. öe »uet. et usu psNii (l, 8): Lsas »i postul«.

t!« — «piieopi — tuisset per no8 svprobsts, voll tgme«

«lederet srrkiepizcovum sv svvellsre, vriugizusm s n«Ki»

vsllium »uzcepi«ot, in tju« vontiiicsli» oskcii vle«ituä«

cum »renieoiieovsli» oomilli, »ppellstio»« ea»s«rtur.
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Erzbischöfe müssen daher innerhalb drei Monaren, von dn

erhaltenen Consirmation an (4), bei dem Papst um das

Pallium nachsuchen, und dürfen, bevor sie eS erhalten ha«

ben, weder den erzbischdftichen Titel führen, noch die Pon-

tificalien vollziehen (5); die Jurisdiction eineö Erzbischofs

ist aber davon nicht abhängig (6). Die Ueberreichung ge

schieht jetzt gewöhnlich bei der Cvnsecration durch einen

päpstlichen Commissarius, welcher dem ConsecranduS zu

vor den Subjectionöeid abnimmt (7), mit den im ?o»n-

Losls Romsuum (8) vorgeschriebenen Feierlichkeiten.

Seiner Form nach ist das Pallium in neuerer Zeit

eine bloße Binde auö weißer Wolle (9), welche in Rom

bei

s4) Lsn. i. vist. Ivo.

(ö) «SP. !3. §. l. Se elect. sl, 6). Vergl. Note z.

(6) Csp. I I. 15. eoZ. Doch nimmt die Note 5 angeführte

Stelle das Recht aus, ein Cvncillum zu berufen. Vergl.

Keikkenstuel, jus es». l>. i. ?it8. Isro. y>

(7) «sp. 4. e«ä. (,,6). Vergl. oben S.588, 589.

(8) In dem Titel: 6e psllio.

(9) I. <Z. SsrtKel, cls psllio. Herbip. I?5Z. 4. sin dessen

opus«.): ?s»cis <zusecksm qustuor ckigitorum, Kadens öe»

super «irculum Kumeros conslringenlum , et ^uss live«

«b utrsizrie psrt«, vi6elieet »nie et retro tsntisper pe».

öentes: K«b«t etism eruces purpuress, »Iii »igrss sppel»

Isnt, ante et retr«, s üe^lris et s sinistris) ivkzuntur

etism scus surese Ispiilem pretiosum i» cspile Ksdenles,

»vilivet sute peclu» et »up?s »inistrum bumerum, et post

terzum, et in Mray«« linesrum eitremitst« »li^uicl

plumdi positum est, ut tirmius ossulss säkserest.
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dei dem Grabe des h. Pettus consecrirt wird (M. Die

Verwilligung ist auf die Person (11) und Ne erzbischbfs

liche Kirche, welche sie zur Zeit der Verleihung inne

hat (12), beschränkt; der Gebrauch desselben auf die Pro

vinz, das Innere einer Kirche, bei Vollziehung derPontis

sicalhandlungen und zugleich auf gewisse Tage, die in dem

?<mtiLcsIk Romsoum bestimmt sind. Nur der Römische

Bischof trägt es an allen Tagen und in jeder Kirche (13).

Die Taxe (Palliengelder), welche gegen die Kirchenge?

setze (14) für dessen Verwilligung eingeführt worden war,

schaffte zwar die Basler Synode ab (15); unter dem Schutz

des Wiener Concordars wurde sie aber wieder hergestellt.

Die Befugniß deS Staats auf angemessene Ermäßigung

derselben zu dringen, welche in dem Wiener Concordat

sie) Osp 4. Ze vleet. (l,4)- Daher in ber UeberreichungS,

formell psUIum cle «>rz>«re destl ?«tri sumtum.

(li) Daher soll e« mit dieser begrabe» werden. Op. 2. S»

»uet. et usu z>sUii (1,8).

(>?) Nach L«?. 4. i« Kn. ös xostul. prsolstor. (!, 5) MUß

daher ein Srzbtschof, der an eine andere Kirche »ersetzt wird,

ein neues ksllium erhalten und bezahlen.

liZ) Wege» der rieniruSo xotestsris, die durch d«S r»IIium

bezeichnet wird, und bei ihm von anderer Bedeutung ist.

(,4) Z. vist los.

<>5) ?it. 6« so»»ti»; bei S»«rt»er, eorp. Zur. «oel. O»»

tkol . ?om. I. xsg. Z«.

l. 4Z
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selbst versprochen wurde (i.6), fließt aus dessen Oberauf-

^chtsrecht ,

IV. Von den eremten Bischifen.

Ohngeachtet die Provincialverbindung unter den Bischöfen

zur-Dlisc^lin der Kirche gehört, ist aus dem Recht des Pap

stes, Kirchenprovinzen zu errichten und zu trennen, auch die

Befugniß abgeleitet worden, einzelne Bischöfe von der Me-

tropolirangewalt zu befreien, und dem Römischen Stuhl un

mittelbar unterzuordnen (1). Die Verhältnisse des Staats

habe» eine solche Stellung einzelner Bischöfe öfter nothwen-

dig oder wünschenswerth gemacht; ohne dessen Zustim

mung kann aber eine Exemtion, selbst mit Einwilligung des

MetropolitanS, eben so wenig, als die Einrichtung einer

Kirchenprovinz von Rechtöbestand seyn.

Cremten Bischöfen ist häufig auch das Pallium durch

besonderes päpstliches Privilegium verliehen worden;

ob es nichrexemten verwilligt werden könne, ist bestrit

ten (2). ,

(16) Cbendas. S. 126. I!7.

(17) Anerkannt von de» deutscheu Erzbischifen in der Bad-

Ems« Punctatton. Cbendas. rom.Il. S. 36«. z6i.

(1) Das erste Beispiel ist die Errichtung des eremten BisthumS

Bamberg, unter Kaiser Heinrich II.

(2> Bei der Verleihung des Palliums an den nicht eremte«

Biscbof von Würzburg, unter Widerspruch des CrzbischofS

«on Mainz, im 1. 17SZ, ist dieser Streit ausführlich verhan

delt worden. Für die Befugniß des Papstes ist die oben er

wähnte Schrift vowBarthel, gegen dieselbe die Abhand

lung von Pertsch.
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.. Zweiter Abschnitt«, ,

System der evangelischen Klrche. "

' ' ' . ... . °! , '. / II ' ?!,.'. . ' :::kk

', / ' Erstes Kap iteü ^' "

Grundzüge der evangelischen Kirchenver« ^

' ' ' Fassung. ,«.,^,:.. .

l. Lehre vo» de« Airchendkenft unh de» KircheM

. -^Z'ZU'..?? . s keglment. . . , ^

Zilie Lehre der Svcmgelischen (1) setzt das Wesen der

Kirche in die geistige Vereinigung, welche durch die Ge

meinschaft deS Glaubens und der Sactamente begründet

wird. Von dieser betrachtet sie als eine nothwendige Folge'

vaS Dcrseyn einer äußeM ^Gesellschaft, in ' welcher daS

Evangelium gelehrt und die Sacramente gereicht werden (2);

die äußeren Einrichtungen aber, welche Ke letztere jm La^fe

(i) Sie «lrd hier «uö den oben S. 416 ««gegebene» Gründe«

nach dem Inhalt der symbolische» Bücher der evangelischs

lutherischen Kirche dargestellt. Bei der Lehre von der Ver

fassung evangelischer Gemeinden wird sich aber auch Gele»

genhelt finden, die Cigeuthümlichkelten der PreSbvterlalver-

fassung 'zu berühre». '

(!) Augsburg. Confess. Art. 7.

43 ..
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der Jahrhunderte erhalten hat, als ein Product menschlicher

Willkühr (Z). Nicht nur die Verbindung einzelner christ

licher Gemeindsn zu einer größeren äußeren Gesellschaft

und alle ,Einr^chtu.mze», welche dieser angehören, müssen

daher nach der Lehre der Evangelischen für eine durchaus

mit freier WiUkühr von den Christen eingeführte Ordnung

gehalten werden;^ auch die Organisation einer einzelne»

Gemeinde, abgesehen von den Einrichtungen, welche das

Dasey» eines Lehramts nythweudig voraussetzt, und von

dessen Rechten, welche auf der Vollmacht der Apostel

beruhen (4), fällt unter diesen Gesichtspunkt.

Die Vollmacht der Apostel und ihrer Nachfolger, der

MrcheNkechret' (d)> 'beschrankt sich auf die Verkündigung deö

Evangeliums und die Ausspendung der Sacramente (6).

Die symbolischen S^rifteu per ,^Mg«lischen ( 7), und da«

her auch die neueren Schriftstellex <3), nennen sie, indem

sie ffch. M dm einmal bestehenden Sprachgebrauch an

schließe«, «ine Gewalt. Sie ist aber nach der Erklärung,

welche zugleich von ihrer Bedeutung gegeben wird, ihrem

<Ä'Vttgl: oben S. 27t. Äott S. -«l'^"' ^ '

(4) Augsburg. Conf. Art. 6,4 und 28.

(5) Augsb. Conf. Art. 2«. ^ , - 1,7 <>..-.

<b) Die Häuxtstelle ist oben S. 2Z6. Rott 6 «Sgedruckt. '

(7) ?«t«ks» olsviäm, ?«t«ks3 e^iseo^orum in der Snge-

' führte» Stelle.

(8) So z. B. LoeKmer, xrivoi^. jur. «m. §.85.
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Wesen nach von der ?ote»l2» »räim« im Sinne des cano»

nisck)en Rechts so verschieden, daß der Ausdruck Muül«»

nun,, dessen sich jene Schriften auch bedienen (9)> sie viel

treffender bezeichnet. - . - - '

Denn mit hem Lehramt ist keineswegs eine Herf»

schüft über den Glauben der Kirche verbunden. Dieser

beruht allein auf dem Inhalt der hl. Schrift, und keine

Ueberlieferung dessen, was der Priesterstand ge»

lehrt hat, kann das bessere Urcheil der Kirche binden (io).

Beruf der Kirchenlehrer ist eS zwar, über die Lehre zu ur«

»heilen, und irnge Lehre zu verwerfen (11) ; aber ihr Ur«

theil wird erst durch die Zustimmung der Kirche ^ur kirch

lichen Lehre, und von der Prüfung desselben sind auch

fromme und unterrichtete Laien nicht ausgeschlossen (12).

(9) Angso. Confess. Art. l<

l>°) Uugsb. Confess. Art. 23.

(ll) dugno«eer« änetrinÄin, el äoetrlnlUN »I» «vönßell«»

äizgoulientem veileore j oben S. 2Z7,

l«) Die symbolischen Schriften find hierüber weniger deutlich,

als man erwarten möchte, well sie stets eine polemische Mich«

tung gegen die päpstliche und bischöfliche Gewalt haben, und

nur auf der Freiheit der K i r ch e bestehen, sich in ihrem Ur,

theil unabhängig von der Gewalt der damaligen Kirchen-

oberen zu bestimmen. Der Satz liegt indessen schon ln lh.

rem Begriff der Kirche und der Ausschließung einer yleprä»

sentatlvkirche. Schmalcald. Artil. Thl. 3. Art. ll. von

der Kirche: „Wir gestehen ihnen nickt, daß sie die Kirche

feyn, und find 's auch nicht, und wollen's auch nicht hören,

was sie unter dem Namen der Kirchen gebieten. — Die

Kirche — »emlich die heiligen Gläubigen - diese Helligkeit
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Ihre Bestellung zum Lehramts ist nur Anerkennung eines

Berufs zu dessen Verwaltung, welche von dem Kirchen-

regiment ausgeht (12); der Kirchendiener, welchem ei

übertragen wird, ist nur durch jenen, nicht durch eine be

sondere Weihe, die ihn Gott näher stellt als andere Chri

sten, und ihm besondere Fähigkeiten verleiht, von den übri

gen Mitgliedern der Kirche verschieden. Denn Christus

hat lein Priesterthum des neuen Testaments eingesetzt (14).

Die Ordination könnte zwar in sofem ein Sacrament ge

nannt werden, als er das Lehramt eingesetzt und Ver

heißungen damit verbunden hat; man soll eben daher auch

die Kirchenlehrer ehren, und den Beistand Gottes zur Voll

ziehung ihres Berufs jenen Verheißungen gemäß envai-

ten (15); aber ein Sacrament wäre es nur in einer von

besteht nicht ln Chorhemden, Platten, lange» Ricken und an

deren Ceremonle» — . „Daher schreibt auch Luther in sei

nem Buch an den christl. Adel deutscher Nation (B. l. sei

ner Welle ln der Altenburg. Ausgabe S. 48«) jedem Chri

sten dle Macht zu, die hl. Schrift auszulegen. Besondnj

aber ist dlese Ansicht in der oben S. »48. Note 13. ange

führten Schrlft Luther's entwickelt.

(l3) Augsb. Conf. Alt. 14. (ve or<lin« ««ele«»«!«:«): „vom

Klrchenreglment wird gelehrt, daß Niemand in den Kirchen

iffentllch lehren ober predigen oder Sacrament reichen ftll,

ohne ordentlichen Beruf."

(,4) Apologle der AugSb. Conf. bei Walch symbol. Schrift.

S. 196.

(i5) A.a.O.: «Wo man aber das Sacrament des Ordens

wollte nennen ein Sacrament von dem Predlgtamt und Cvan-

«ello, so hitte es leine Beschwerung, die Ordination ein
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der gewöhnlichen verschiedenen und so weiten Bedeutung,

daß dann noch vieles Andere zu den Sacramenten gerech

net werden müßte (16).

Unter dem Kirchen reg iment denken sich die sym,

bolischen Schriften der deutschen evangelischen Kirche, nach

der Lehre die sie von der rechtmäßigen Gewalt der Bi

schöfe aufstellen, das Recht> Kirchendiener zu bestellen

oder die Ordination (17), das Recht, einen äußeren ge«

Sacrament zu nennen. Denn das Prcdlgtamt hat Gott ein,

gesetzt und geboten, und hat herrliche Zusage Gottes (Nim. l,

,6. Esoj.55, >>)" — „Die Klrche hat Gottes Befehl, daß sie

soll Prcdiqcr und Dlaconos bestellen. Dleweil nun solches

sehr tröstlich lst, so wir wlssen, daß Gott durch Menschen,

und diejenigen, so von Menschen gewählet sind, predigen und

würlen will, so lst's gut, daß man solche Wahl hoch rühme

«nd ehre, sonderlich wider die teuflische Anabaptlsten, welche

solche Wahl sammt dem Predigtamt und leiblichen Wort ver

achten und lästern."

(iü) A. a. O. S. iy?.l „Denn so der Ehestand allein darum

sollte ein Sacrament heißen, daß Gott denselben eingesetzt

und befohlen hat, so müßten die anderen Aemter und Stände

auch Sacrameute genannt werden, die auch in Gottes Wort

und Befehl gehen, als Obrigkeit oder Magistrat u. f., «y.

Und endlich, so man alle Dinge wollte mit so herrlichem Titel

Sacrament nennen, darum, daß sie Gottes Wort und Be

fehl haben, so sollte man billig für allen ander» das Gebet

ein Sacrament nennen. Denn da lst ein stall« Gottes -Be

fehl, und viel herrlicher göttlicher Zusage."

(,?) Augsb. Conf. Art. 14. (oben Note ,3.) vergl. mit den,

Schmalcald. A»tll. 3hl. 3. Art. lo. von der Weihe und No

tation. „Wann die Bischöfe wollten rechte Bischöfe seyn, und

sich der Kirchen und des Cvangelli annehmen, so möchte man
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yrdneten Gottesdienst einzurichten (18), und das Rechl

der Ercommunication (19), >

Die Ausübung dieser Rechte bettachten sie als eine

mit dem Lehramt verbundene Funktion, aber des

sen Stellung dabei keineswegs als eine von der

Kirche unabhängige; vielmehr denken sie sich bei jeuer

xine Mitwürkung der letzteren als nvthwendig.

Am deutlichsten geht dieß aus der Lehre der Reform«,

ihnen das um der Liebe und Einigkeit willen, doch' nicht ans

Nvth lassen gegeben scyn — daß sie uns unsere Predig«

ordtnirte» und confirmirtcn, doch hintangesetzt alle Larve»

und Gespenste unchrlstlkchs Wesens und Gepränges."

(18) Augs b. Eons. Art. iS. Von Kixchenordnungen. Art. 28.

Won der Bischöfe Gewalt.

t,y> Augsb. Eons. Art. 28: „Derohalben ist das bischifliche

Amt nach göttlichen Rechten, das Evangelium predigen -

und die Gottlosen, deren gottloses Wesen offenbar ist, aus

christlicher Gemeine ausschließen ohne menschliche Gewalr,

sondern allein durch Gottes Wort. — „Iu dem Lehramt selbst

wird diese Gewalt nicht gerechnet. Die Apologie der

Augsb. Eons, zu Art. 28. (bei Walch S. 285): „Wir rede»

aber von rechten christlichen Bischöfen, und es gefällt mir die

alte Division oder Theilung nicht übel, da sie gesagt haben,

bischöfliche Gewalt stehe in diesen zweien: xotestst« «rcki»!,

und xotestiite jurisckietiooi,, das ist in Reichung der Sakra

ment und geistlichem Gerichtszwang. So hat ein jeder christ,

llcher Bischof pme8tst«m oräini,, das ist das Evangelium

zu predigen: Sacrament zu reichen; auch hat er Gewalt ei»

ncs geistliche» Gcrichtszmangs In der Kirchen, das ist Macht

und Gewalt, aus der christlichen Gemeine zu schließen, die,

jenigen, so in öffentlichen Laster« funden «erden" u. s. ».
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koren über die Ordination hervor. Eine Gemeinde hat

nach Christi Vollmacht das Recht, sich selbst Geistliche zu

wählen, und der Beruf des Lehramts dabei ist zunächst

nur, dieser Wahl die religiöse Sanction zu geben; so war

die Ordination in der ältesten Kirche (?«), Dieses Recht

kann zwar in seiner Ausübung eine etwas veränderte Ge,

stalt bekommen; in sofern könnte das bischöfliche Ordi,

nationsrecht fortbestehen, jedoch nur als eine gesellschaft« >

I i ch e Einrichtung (21). Die V o c a t l o n des Geistlichen,

welche bei jedem, der daö Lehramt bekleiden soll, für noch«

wendig erklärt wird (22), geht also nicht von dem Lehr«

amt allein aus, wenn dieses gleich bei derselben durch

die Handlung der Ordination minvürkt; mithin liegt die

Anerkennung eines Berufs für das Lehramt in der verein,

ten Handlung des LehramrS und der Gemeinde. Als ein

der Kirche verliehenes göttliches Recht kann diese Mit,

würkung der Gemeinde zur Berufung ihrer Geistlichen nie

ganz aufgehoben werden (23). Als bei per spatexen Orga?

<2«) Schmakcald. Art., bel Walch S. Z45>: ^s"> ol!m

populus «ligedst psslore» vt episcvjio«. velnäo sccecke.

dst «pigeopu» — H«> xonLrmsKiit «loctum imvosition»

dsti«.

(!,) „Nicht aus Noth" oben Note 17. Zum Theil geht dieß

wohl auch auf die bischöfliche r«t«8ts5 «räinis, aber gewiß

nicht allein, wie die spätere Einführung des Vocations,

rechts beweist.

lü) Oben Note iz.

<iZ) S. oben S. Z4S. Note iz.
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nisation der evangelischen Kirchenverfassung das Wahl

recht der Gemeinden nicht allgemein eingeführt, und die

Besetzung des Lehramts durch Beibehaltung deö Patron«»

rechts, und die Annahme eines landesherrlichen Ernen«

nungörechts, welches man den Rechten des Ordinarius

substituirte, meistens ihre alte Form behielt, wurde daher

auch allenthalben für nothwendig erachtet, eine Mitwür-

kung der Gemeinden zur Berufung ihrer Geistlichen ein

treten zu lassen. Am bestimmtesten trat diese da hervor,

wo ihnen ein würkllches VocationSrecht eingeräumt

wurde; aber auch, wo dieß nicht geschah, wurde stets de

ren Recht anerkannt, den ihnen bestellten Seelsorger aus

hinreichenden Gründen zu verwerfen.

Eben dieses Resultat giebt die Lehre der Reformatoren

von der Bedeutung des RechtS, kraft des Kirchenregiments

einen äußeren Gottesdienst einzurichten. Daß die Einrich,

tungen selbst von dem Lehramt getroffen werden könne»,

wird hier ausdrücklich anerkannt (24), zugleich aber die

Granze der Berechtigung durch die Bestimmung gezogen,

daß dabei jeder Gewissenszwang vermieden werden müsse.

Späterhin hat sich hieraus der Grundsatz des protestanti

schen Kirchenrechts entwickelt, daß die Liturgie nicht gegen

den Willen einer Gemeinde verändert werden könne.

Daß endlich bei dem Recht der Ercommunication, wel

ches dem Kirchenregiment beigelegt wird, auch dieselbe An-

<zq) Augsb. Conf. Art. 28. „Daß dkeBkschöfe oder Pfarr

herrn mögen Ordnung machen, damit eS ordentlich in der

Kirche zugehe, nicht damit Gottes Gnade zu erlangen." —
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sicht vorausgesetzt werden müsse, läßt sich leicht nachwei

sen. Den Reformatoren war es nicht unbekannt, daß je

nes in den ältesten Zeiten eben so, wie die Ordination, un

ter Mitwirkung der Gemeinden ausgeübt worden war.

Das Kirchenregiment im Sinne der evangelischen Kirche

bezieht sich aber hiernach keineswegs auf alle Verhältnisse

der kirchlichen Gesellschaft, sondern nur auf die, welche in

unmittelbarer Verbindung mit der Religionsübung ste

hen. Ueber die Organisation der Kirche in Beziehung auf

andere äußere Verhältnisse kann man den Reformatoren

keine andere Ansicht unterlegen, als die, daß sie, je nach

den Umständen, der Autonomie der Kirche oder dem

Staat anheimfalle. Denn wenn alle Einrichtungen, die

Hieher zu rechnen sind, nach ihrer Ansicht nur für ein Pro-

bnct menschlicher Willkühr gelten können (oben S. 675),

so wäre nicht einzusehen, wie dem Staat das Recht abge,

svrochen werden könnte, selbstthatig in diese einzugreifen,

wenn er als äußere Gesellschaft mit der Kirche in der

That in eines zusammenfällt; mithin, wenn von einem

Staat evangelischer Christen die Rede ist. Nur wo die

Kirche innerhalb eines Staats besteht, welchem sie sich

wegen der Verschiedenheit der Religion als äußere Gesell

schaft nicht unmittelbar anschließen kann, folgt aus der

engen Verbindung, in welcher die äußeren Einrichtungen

mit ihrem inneren religiösen Leben stehen, daß sie sich zwar,

nach der Verpflichtung jeder religiösen Gesellschaft in ei

nem Staat, in einem gewissen Umfang der Gesetzgebung

des Staats in Hinsicht jener unterwerfen müsse (vergl.
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oben S. 558), aber ihrer Autonomie nur so weit entsage»

könne, als ihre Glaubens- und Gewissensfreiheit nicht ge

fährdet wird.

Es ist daher keineswegs etwas Zufälliges, sondern in

der That in der Lehre der evangelischen Kirche selbst be:

gründet, daß eine nähere Verbindung per einzelnen Ge

meinden, aus welchen sie als gesellschaftlicher Berein ge

bildet ist, sich allenthalben auf den Umfang der Staa

ten beschränkt hat, in welchen sie bestehr, und daß sie da

her als äußere Gesellschaft betrachtet, aus einzelnen unab

hängigen Landeskirchen zusammengesetzt ist.

Ihre innere Organisation mußte sich nach der Ver

schiedenheit ihrer Stellung gegen den Staat auch verschie,

den gestalten; überdies) gab es für sie kein Bedürfnis, nach

der Einführung eines allgemeinen Kirchenregiments (im

Sinne der Reformatoren) zu sireben. Für die Erhaltung

der Einheit des Glaubens hielt sie ein solches nicht für

ndthig und eher für nachtheilig (2S); nach Übereinstim

mung in den äußeren Ceremonien zu streben, mußte ihnen

nach ihrer Ansicht von deren Bedeutung noch in höherem

Grade nachtheilig und in nichts förderlich scheinen (26),

(25) Oben S. 2Z8 nnb 2Z9. Note 9 und is.

(26) „Wegen der christlichen Freihelt." Augsb. Conf. «rt.k«.,

bei Walch S.5?. Pergl. im vierte» Buch die Lehre «ov

der «iturgke.
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- ZI. Bedeutung des landesherrlichen Klrchenre« .

,> >>» i,!«tm,t»tS in Deutschland. > ' '

''"'"«ei« Äe verschke^ek'Gystttne'j''- '

I??n> Isette^K,Iaät, 6e triku, g^temstidos öootrmso 6s

/uro sscrorum öirlg6»ö«rlin> 6«mivi tsrritorlsllg evsvgolici,

^uosä ecele»?»^ evsäßeliess sui territoriiz in Hess» Odgerv.

juv. e6ele»^ ök>«. V^. psg. i«5. »e^ >

. . ; , Uebn, das Cpiscopalsystemt ,.. ......

<T. F. V. Moser, vertraute Briefe über das protestantische seist,

. Uche Mecht. <Fraukf. o. M. > 76 l . 8.) l i ter Brief.

Ueber das bischöfliche Recht in der evangelischen Kirche l»

Deutschland. Berlin 1828. 8. (aus den Jahrbüchern der Preuß.

Gesetzgebung Heft 6l abgedruckt).

Ischer daS Terrltorialsystem :

EHi!. Thomasius, vvck Recht evangelkscher Fürsten in thfolo,

gischen Streitigkeiten. Halle 1694. 4. ^ ...

II. SooKmvr, äe jure episevjisll z>r!n«ix. evsogelioorum.

LsI. I7IZ. 4.

Ueber das Collegtalsystem: ' ., ,

L ss, jur. ecvle,. lidri V. ^rdiie«?. 17Z!. 8. !^>K. 5.

Ks^>. xgg. zzz f. dessen akademische Reden über daö

Kirchenr. Kap. 5. §. 21.

gl. I. Schnauders Beltr. zum deutsche» Staats- und Klr,

chenr. Thl. 1. »r«. 11. . ' ,

Die Schule legt den evangelischen Landesherr,» in

Deutschland nach der Stellung, welche sie i» der Regel
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gegen ihre Landeskirchen erhalten haben (1), einen zwei

fachen Inbegriff von Rechten bei: ein In» msjeststiani

«rc» »er», nach der Doctrin über dessen Bedeutung,

welche oben bereits entwickelt worden ist (2), und ei«

Kirchengewalt, ?us ep!»c«r,sls, zurisäictio g. poteÄsZ

«olesiastio«. Die letztere besteht nach dieser Vorstellungs,

art auS den Rechten, welche das canonische Recht zur

Jurisdiction der Bischbfe zählt, so weit sie nach der

Lehre der evangelischen Kirche überhaupt von einem Kir-

chenoberen ausgeübt werden können, »nd nicht viel«

mehr als ein Mißbrauch der bischöflichen Jurisdiction be

trachtet werden müssen (Z)^

Daß ein Theil der Rechte, welche die evangelische»

Landesherrn besitzen, auf diese Weise bezeichnet werde»

kann, erhellt aus der Geschichte der Verfassung der evange

lischen Kirche (4). Denn ein Theil derselben besteht aus

den Rechten der bischöflichen Jurisdiction, welche die Re»

'.'...!! - ^ .> > ->'l ,'. -.. ' .-. ' ,., .< .

(i) Vergl. oben S. 2Z4— 289. S. Z08—Z20.

(!) S. oben S. SSo— 56z. ?, ,j . .

(Z) Mit der angegebenen .Beschränkung stimmt das sogenannte

Spiscopal-, Territorial- und Colleglalsvstem hierin überein.

Wergl. über das bischöfliche Recht in der evangelischen Kirche

S.Y— ll. Vergl. K. 1,. LosKmer, prinv. Zur. eoelos.

§. 1S6., wo alle Rechte, welche nach gemeinem Kirchenrecht,

mithin dem kanonischen Recht, zur ?ote»ts« «rdssissti« gx,

hören, zur Kirchengewalt der Landesherrn gerechnet werden; mit

der angegebenen Beschränkung soll daher der Inbegriff der

pjpstltche» und bischöflichen Rechte darin enthalte» sepn.

(4) Vergl. obe» S. «4«.
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formatoren den Bischöfen als einen Ausfluß der ihnen von

der Kirche anvertrauten Amtsgewalt absprachen, viel»

mehr zu den Rechten des weltlichen Regiments zählten,

und mithin eine Befugniß der Landesherrn anerlannten, sich

voieder in den Besitz dieser Rechte zu setzen, sofern sie nicht

eine kirchliche Verfassung einzuführen für gut finden wür«

den, nach welcher eine kirchliche BeHorde, zugleich krafl

ihrer Verleihung, einen Theil jener Rechte auszuüben

bekäme. Alle Rechte der bischöflichen Jurisdiction im

Sinne des canonischen Rechts, welche die Reformatoren

nicht entweder für einen bloßen Mißbrauch oder für

Rechte des Kirchenregiments in dem Sinne erklärten,

welchen sie mit diesem Ausdruck verbanden (S. 679), müs«

sen demnach Hieher gezählt werden.

Ueber den Rechtsgrund, kraft dessen die Landes

herrn ihre Kirchengewalt besitzen, wenn sie auf diese Rechte

bezogen wird, kann auch kein Zweifel seyn; er kann nicht

in einer Uebertragung von Seiten der evangelischen Kirche,

sondern nur in ihrer Landeshoheit gesucht werden. Daß

durch die Reichsgesetze die Jurisdiction der katholischen

Bischöfe über die Unt ert hsnen der evangelischen Reichs«

stände suspendirt wurde, enthielt zwar den Grund, weß«

halb die Reichsstaatsgewalt der Ausübung der landes«

herrlichen Rechte kein Hindern iß mehr in den Weg le

gen konnte, weil sie damit den Schutz aufgab, den sie

bisher den Ansprüchen der katholischen Bischöfe auf

eine Jurisdiction im Sinne des canonischen Rechts ge,

währt hatte; aber eine Uebertragung jener Rechte
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konnte darin nicht liegen, weil dir Reichöstaatsgewalt sich

nicht von den Ansichten des kanonischen Rechts über das

VerhZltniß zwischen Staat und Kirche lossagte, nrichin

auch jene Rechte als eine ihr selbst über die Kirche i»

Deutschland zustehende Gewalt gar nicht in Anspruch neh

men konnte. Sie ließ nur geschehen, daß die evangelische»

ReiäMände die Rechte, die nach ihrer Religionslehre der

weltlichen Obrigkeit gebührten, zu einem Bestandtheil ihrer

Landeshoheit machte» (5). Eben hieraus entsprang die

wichtige rechtliche Folge, daß die landesherrliche Genmlt in

Kirchensachen nur in Beziehung auf die Verhältnisse, welche

in den Reichsgrundgesetzen berührt wurde», keineswegs

aber in Hinsicht der Verhaltnisse, welche man zu dem bv

schdflichen Recht zahlte, der Reichegesetzgebung und den

Reichsgerichten unterworfen war. Denn der Umfang der

Rechte der Reichöstaatsgewalt in kirchlichen Verhältnisse»

ist bis zur Auflösung der Reichsverfassung unverändert ge,

blieben. -

AuS der Bedeutung des hier in Frage stehenden TheilS

der landesherrlichen Rechte in Kirchensachen erhellt zuerst,

daß die evangelische Kirchenverfassung durch das Collv

" gial«

<z) Daher paßt die Einwendung, welche G. L.Böhmer K,

der Vorrede zu seinem ?r!ncip. Zur. csn. gegen das Terri

torialsystem macht, keineswegs, sofern dieses nicht auf alle

landesherrliche Rechte der Kirchengcwalt bezogen wird.

Gr bemerkt, daß ja die Landeshoheit nur eine abgeleitete

öffentliche Gewalt sey, und nichts enthalte» könne, was nicht

in der Reichshohelt liege.

<«
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gialsystem nicht richtig aufgefaßt wird. Es kann viel

leicht in einem gewissen Sinne vertheidigt weiden, sofern

von der Thätigkeit des Landesherrn bei solchen Verhält«

nissen die Rede ist, welche dem Kirchenregiment im Sinne

der Reformatoren unterworfen find ; doch giebt es auch in

dieser Beziehung, wie sich weiter unten zeigen wird, zu-

nächst keinen Aufschluß über den Umfang der landesherr

lichen Rechte. Hingegen ist es offenbar unbegründet, wenn

alle Rechte, die von evangelischen Landesherr« in Kirchen«

fachen ausgeübt werden, sofern sie nicht in der neueren

Doctrin zum 5u» majeztaticum circa »»er» gezahlt werden,

für ü b e r tr a g e n e R e ch t e gelten sollen. Man würde da

durch die Ansprüche der Kirche als äußerer Gesellschaft auf

selbstsiandige Verwaltung ihrer Angelegenheiten weitet

ausdehnen, als sie die Reformatoren evangelischen Landes

herr« gegenüber für begründet gehalten haben.

Das Episcopalsystem, sofern es nur auf die vor

hinbezeichneten Rechte gedeutet, und ni.,:, wie es von des

sen alteren Verteidigern zu geschehen pflegt (6), auf eine

Uebertragung derselben durch den Religions- und West

fälischen Frieden gestützt würde, könnte hingegen hiernach

nicht bestritten werden. Das Territorialsystem, in

der nehmlichen Beschränkung genommen, würde den Grund

iener landesherrlichen Rechte richtig bezeichnen.

(e) Der neueste Verthetdlger desselben beschränkt sich darauf/

zu deduclren, daß dle bischöfliche Gewalt durch dle Etnfühi

rung der Reformation in die Hände der Landesherrn ge«

lommen se». Ueber das blschöfi. Recht. S. ,8 U. f.

l. 44
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. Mein die Rechte der evangelischen Landesherrn iu

Kirchensachen, nach der Verfassung, welche seit der Refor-

mation besteht, umfassen, wie bereits in der geschichtliche»

Entwicklung jener Rechte gezeigt worden ist (7), mehr

als die bischofticken Rechte, welche die Reformatoren du

weltlichen Obrigkeit vindicirten.

Nach dem Episcopalsystem soll auch dieser Bestant-

theil der landesherrlichen Gewalt mit der bischöflichen Ge

walt im Sinne des canonischen Rechts identisch seyn.

öder wenigstens in den Rechten bestehen, welche die Re

formatoren als rechtmäßige bischöfliche Rechte betrach

teten. Wenn dieß aber nicht auf jene «»erweisliche lieber-

tragung durch Friedensschlüsse gestützt werden soll, so giebt

es keinen Beweis dafür, als den, daß die landesherrlichen

Rechte der evangelischen Reichsstände in Reichsgesetzen, in

Landes- und Kirchengesetzen, und von den Schriftsteller,!,

besonders der älteren Zeit (6), das ^u« episcop»!«, die

l«ndesl>errn auch wohl selbst summi epücopi (9) genannt

(7) Vergl. eben S. 242 u. f.

(8) Die Vertheldiger des Collegialsystems mißbilligen den Aus

druck mit Recht. Schxaubert, Klrchenr. §. l l«. Selbst

G.L. Böhmer läßt ihn nur als einen angenommeuci

Ausdruck Kelten, lrine. jur. eoele«. §. ,Ü7.

(9) Man muß bei dieser Bezeichnung fragen, auf welchen Se

gens«» sich der Ausdruck 8ummu« beziehe? Ursprünglich ohne

Zweifel darauf, daß die «Pfarrer nach der Lehre der evange

lischen Kirche von den Bischöfen nicht verschieden, also eigent

lich jeder Seelsorger ein Bischof ist. Hieraus erhellt am be

sten, wie wenig sich die ganze Vorstellungsart mit der Ver
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worden sind (10). Man könnte, wenn hieraus hergeleitet

werden soll, daß sie das umfassen, was die Reformatoren

zur bischöflichen Gewalt zahlten, zuerst geltend machen,

daß dieser Ausdruck seinen Ursprung ohne Zweifel zunächst

der Aufhebung der geistlichen Gerichtbarkst« ver«

dankt (11)> und erst die spätere doctrmelle Ausbildung des

protestantischen Kirchenrechts Veranlassung gegeben hat, ihn

auf die gesammten Rechte der landesherrlichen Kirchenge

walt zu beziehen. Es giebl aber noch einen stärkeren

Grund, aus welchem jene Identität der bischöflichen und

landesherrlichen Gewalt geläugnet werden muß. Bei der

Vorstellung der Reformatoren von der Mäßigkeit des bi

schöflichen Kirchenregiments liegt wesentlich der

Begriff gewisser mit dem Lehramt der Bischöfe verbun

denen Rechte zum Grunde (12); es ist daher klar, daß

fassung der evangelischen Kirche verträgt, da die ländesherr«

llchen Rechte dem Pfarramt gar nicht eUrgegentze setzt

werden können. Dle neueren Vertheidlger,.^ Episcopal«

svstems erklären den Ausdruck nicht.

<l<>) Hierauf und auf dle Folgerungen, welche man aus

dem Ausdruck gezogen hat, stützt sich die Deductlon des EM'

copalsostems in der oben angefühlte« Schrift, „über das tl»

schöftiche Recht" S. 46 ll. f. ..,,,. ,,

<ll) Nur auf diese Welse erklärt sich, wie mau das btschifMe

Recht «uf den Rellglonsfrieden stützen konnte. Denn nur

auf dle Suspension der geistlichen Gerlchtbartelt, l« elgent«

llchen Sinne, geht wenigstens zunächst der Rellglonsftlebti

Art. za.

(,») S. dle oben S. 5?y u. f. ln den Noten 1? bls iy «nae»

führten Stellen. ' . .. ,,

44..
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die evangelische» Landesherr« nicht Bischöfe im Sinne d«

evangelischen Lehre seyn können. Denn selbst, wenn

man ihre Rechte so erklären wollte, daß sie in der bischöf

lichen Gewalt bestanden, so weit sie sich von dem Lehramt

getrennt denken lasse, so würden sie durch diese Tien,

nung nothwendig eine andere Bedeutung erhalten, und da

mit nichts als ein technischer Ausdruck gewonnen seyn, d«

eher zu Irrthümern verleitet, als die Sache bezeichnet.

Denn er würde verführen, Analogien aus der bischöflichen

Gewalt im Sinne des canonischen Rechts zur Erklärung

der landesherrlichen Rechte zu entlehnen; und es ist nicht

zu läugnen, daß er sehr oft auf diese Weise mißbrauch!

worden ist, ohngeachtet doch nur aus der bestehenden

Kirchenverfassung beurtheilt werden kann, worin die

landesherrlichen Rechte bestehen, wenn man sie auch für

bischöfliche, von dem Lehramt getrennte. Rechte gelten las

sen wollte, indem erst jene entscheiden müßte, was als

trennbar betrachtet worden sey.

Auf emem sicheren Wege läßt sich dagegen die Bedeu

tung dieses Besiandtheils der landesherrlichen Kirchenge-

walt bestimmen, wenn matt betrachtet, worin seit der Re

formation die Thatigkeit der Landesherr» bestanden hat,

und die Resultate mit der Lehre der evangelischen Kirche

vom Kirchenregiment vergleicht.

Jene Thatigkeit hat sich, wie bereits oben (13) nach«

gewiesen worden ist, auf Folgendes beschränkt:

' > '
: « . .

(,3) S. ,45 u. f.
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t> Die gesetzlichen Verfügungen in Kirchen«

sachen sind insgesammt von den Landesherr« ausge«

gangen; . '

3) dieBehdrden, durch welche die Rechte ausgeübt

worden sind, welche die Reformatoren zum Kirchenregimeut

zählen (Consistorien nnd Superintendenten), sind von de»

LandeslMrn bestellt, besetzt und mit Instruction versehen

worden; '

3) diese Behörden sind nicht durchaus ftlbstständig,

svndem stets in einzelnen Sachen nur auf vorgängige»

Bericht an den Landesherr« zu verfügen berechtigt gewesen.

Betrachtet man de» Inhalt der gesetzlichen Ver-.

fügungen, welche von den Landesherr« erlassen worden

sind, so laßt sich zwar nicht in Zweifel ziehen, daß darin

eine selbstständige, vom Landesherrn ausgehende Ge

setzgebung wahrgenommen wird, sofern sie sich auf die

Verhältnisse beziehen, welche von den, Reformatoren zu,

nächst gar »nzcht dem Kirchenregiment untergeordnet wer

de«; wo sie hingegen die Lehre oder die mit dem Lehr

amt verknüpften Functionen des Kirchenregiments betref

fen, die etwas Aehnliches mit einer Gesetzgebung ha«

den, ist der Inhalt jener Verfügungen nie etwas And e,

res gewesen, als der Ausdryft dessen, was das Lehramt,

als Lehre oder angettiessene Einrichtung anerkannt

hat, und auch nur in sofern als ein verbindendes Kirchen

gesetz betrachtet worden, als es bei den kirchlichen Ge»

mein den keinen Widerspruch gefunden hat (14).

<«4) S. oben G. 247 — !«. T. 4«-^4l3.
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Sind daher auch die Behörden, welchen die Ausübung

der Rechte des Kirchenregiments übertragen worden ist,

auf die vorhin dezeichnete Weise von den Landesherrn ab

hängig geworden, so läßt sich daraus nichts weiter folgern,

als daß diesen das Kircheuxegimenr, sofern es »ach pro,

testamischen Begriffen eine vollziehende Gewalt oder

eine dieser ähnliche Thärigkeit enthält, zu Theil geworden

ist. Und selbst diese, sofern in der Thätigkeit des Kirchen

regiments Functionen enthalten sind, welche mit dem Lehr

amt (wie die Ordination) verknüpft sind, besteht nur in

dem Recht, der Kirche eine zur gehörigen Verwaltung des

Kirchenregiments geeignete Organisarion zu geben, und be

stimmte Personen zu den Aemtern zu bestellen, mir welchen

nach jener diese Functionen deö Kirchenregimentö verknüpft

sind.

Eine wahre gesetzgebende Gewalt, so weit sie

zum Kircheuregimenr gezählt werden kann, hat hin

gegen in der landesherrlichen Kirchengewalr nie gelegen;

vielmehr ist stets die Stellung der evangelischen Landes-

herrn in Beziehung auf jene der ähnlich (15) gewesen,

welche die Römischen Kaiser als Oberhaupt der Kirche

l>5) Den» die Lehre der evangelischen Kirche über die Fest

stellung von Dogmen darf aus den Ansichten des vierten

bis sechsten Jahrhunderts nicht abgeleitet werden, mit wel

chen die damalige Stellung der höchste« weltlichen Gemalt

im engsten Zusammenhang steht, wenn mak diese nur aus

dem beurtheilt, was geschehen ist, nicht aus dem, wozu sie

sich berechtigt halten konnte. S. oben S. 6«,
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als inßerer Gesellschaft behaupteten <4«^^Dls eN»s

scheidende Stimme bei der Gesetzgebung ist ittmler bei

derKirche selbst geblieben (17). Der rtchklsche^G'lU'Nd,

aus welchem sich die evangelischen LandeslzeM' zni^ies^

Thätigkeit in Kirchensachen ermächtigt hälten> können, läßt

sich in den Thatsachen, welche die evangelische KirMzwer«

fassung begründet haben, leicht nachweisen. Sowohl, die

kehr er der Kirche, als die kirchlichen Gemeinden,! chadeui

die Befug« iß eines Landesherrn evangelischer Religion,

ihre äußeren Einrichtungen nach dem von jenen au ««,«,-

sprochenen Bedürfnis zu gestalten, auf das Be

stimmteste anerkannt, und die dabei dem Landesherr»,

nach dem eingeführten Organismus zuge'fall«nen

Rechte der vollziehenden Gewalt als^ eine 'recht

mäßige, und ihrem Bedürfnis entsprechende Gewalt betrach«

tet. Ob man aber diese hiernach als Rechte beträchterr

will, welche die Kirche (18) dem Landesherrn übertrage»

hat, wie das Collegialsy^m will, oder ob man sich damit

begnügen will, wie bei einer bürgerlichen Verfassung

>. '.>:.,;Ä

(lü) S. oben S. 5y. ,

<l?) Wie sie ausgeübt wird, lann erst im vierten Buch ei°

irtert werden.

(,8) Daß sie diese durch eine, von den Landesherr,, unabhan«

gige Behörde hätte ausüben t innen, läßt sich nach der

Lehre der Reformatoren vom Kirchenrcgiment nicht in Zwei

fel ziehen. Allerdings aber wäre die Uebertragung nur auf

stillschweigende Willenserklärung zu stützen; Thatsachen,

aus welchen eine ausdrückliche sich ableiten ließe, lassen

sich nirgends nachweisen. - ..
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hss anerkannt Bestehende für rechtmäßig zu achte»,

ohne qach einem besonderen Rechtsgxund der Einfüh

rung. zuMschen. Perrich hier sehr häufig gar nicht ange«

den läßt, h«.,weder für die Wissenschaft, noch für die An,

«endung irgend eine Bedeutung.

Mt einem technischen Ausdruck, welcher de»

Inhalt der landesherrlichen Kirchengewalt angäbe,

KnM diese Hiernach nicht bezeichnet werden,

M" Hetschledenh eis der kirchlichen Eigenschaften

^ v i>: hxr Personen.

, ^ V:.. . ,

In der evangelischen Kirche besteht ein Lehrstand

(geistlicher Stand) in den Personen, welche die Kirche zur

PernMnng des Lehramts berufen hat; für die übrige«

PZitglieder der Kirche kqnn man zwar den Ausdruck Laien,

stand brauchen, sofern er seinem Worrsinn nach nichts

weiter als, die Gemeinde bezeichnet; allein eben deßhalb

hat er hiex eine andere Bedeutung, als in der katholischen

Kirche. Denn die Evangelische betrachtet ihren geistlichen

Stand nicht alö eine Repräsentativkirche, und hat mithin

kein Clericat im Sinne des. cqnonischen Rechts (i.).

<>) Man sollte sich daher nicht einmal des Ausdrucks cieriei,

sondern bloß des Worts lUinigtri tm Lateinischen bedienen,

»bmohl dieser Sprachgebranch selbst in der neuesten Aeit nicht

allgemein geworden ist. Bei C a r p z o v (lurlspruck . consist.

Ii. ,. vol. 75) wird nach einer seltsamen Analogie des kano

nischen Rechts, der Ausdruck Ainislri vyn dem sogenannten

PIcr», minor gebraucht.
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Neben dem Lehramt giebt es in der evangelischen

Kirche noch andere Aemter, mit welchen Functionen zum

Besten her Kirche verknüpft sind, mithin einen »tstu«

«ovlesissticus in svevi« «c cki'orus (oben S. 464). Die äl

teren Schriftsteller, und eben so die älteren Rechtsquellen,

nennen die unteren Kirchen- und Schuldiener gewöhnlich

den Llerus miuor (2), indem man ihre Stellung den un

teren Stufen des Clericatö verglich, und auch manche Im

munitäten des geistlichen Standes ihnen zu Theil gewor

den sind.

Als ein besonderes kirchliches VerhZltniß wich auch

die Theilnahme an den Instituten betrachtet, welche für

hie Vit» reAuIsris und c«n«»!«» ursprünglich bestanden,

und bei der Reformation nicht aufgehoben wurden. Manche

dieser Institute haben allerdings noch eine kirchliche Be

deutung; bei den meisten aber beruht eigentlich das Kirch

liche nur darauf, daß die Rechte an den Veneficien, welche

sich in Sinecuren verwandelt haben, noch nach den Grund

sätzen des canonischen Rechts beurtheilt werden.

(i) Eine Hannoverische Verordnung vom 1. 177« (Struben,

rechtl. Beb. V. 4. Ar«. S8) rechnet z. B. zum lZIvru, mm«r,

«elcher sein r^i-nm (jedoch mit großen Beschränkungen) vor

dem Cvnsistorio hat: „Die Küster, Cantores, Organisten, die

bei den Pfarrkirchen bestellten Schulmeister, die Schulcolle-

geu bei lateinischen Schule» in den Stödten."
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>

Zweites Kapitel.

Vom geistlichen Amt und dessen Rechten.

l> Arten der geistliche« Aemter.

Die evangelische Kirche hat eigentlich nur ein geist-

^. licheö Amt, welches, wie in der katholischen Kirche, das

Pfarramt (1) genannt wird, und die Seelsorge lim

weiteren Sinne dieses Worts S, SIL) über eine Gemeinde

'in sich begreift. Bei größeren Gemeinden sind aber ge

wöhnlich mehrere Geistliche angestellt, «nter welche die

Aimsfmixtionen nach sehr verschiedenen Grundsätzen ver-

theilt werden. Da wenigstens ein Direktorium nothwen-

big ist, pflegt der, welchem dieses zusteht, ausschließend

Pfarrer (Pastor (2), Pastor Primarius, Oberpfarrer),

die übrigen Prediger, oder auch, um sie als seine, jenen

untergeordneten Gehülfen zu bezeichnen, Diaro nen, Ar

chiv iaconen (Helfer, Oberhelfer) genannt zu werden.

Der Wirkungskreis eines jeden besteht in der Regel kei

neswegs bloß in dem, was der erste Geistliche ihnen über

tragt, sondern ist allgemein festgesetzt. Auch bezeichnet bei

(1) Ganz unpassend ist der Ausdruck „das prlesterllche Amt",

wiewohl er von älteren Schriftstellern oft gebraucht wird.

(2) Wo der erste Geistliche zugleich eine Inspektion über

andere Kirchen hat und ssin Amt von dieser benannt «ird,

kann dieß auch der Titel seines Gehülfen s«v«.
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dieser Einrichtung der Ausdruck „Prediger" an sich keines

wegs die Beschränkung der Amrsverrichtungen auf daö

bloße Predigtamt im Gegensatze der Verwaltung der Sa«

cramenre und der Seelsorge im eigentlichen Sinne« Sänunt-

liche Geistliche nehmen vielmehr meistens an diesen Ge«

schästen ebenfalls Antheil (S). Weil aber auch öfter ein

Gottesdienst, besonders für fromme Anstalten, eingerichtet

ist, ohne daß denen, welche daran Theil nehmen, auch von

dem dazu bestellten Geistlichen die Sacramente gereicht

werden, mit welchen sie vielmehr an andere Kirchen ge,

wiesen sind, es daher auch geistliche Aemker giebt, bei

welchen die Functionen sich auf das Predigtamt allein

beschranken, ist es gewöhnlich geworden, mit diesem Aus«

druck in einem engeren Sinne ein Verhaltniß dieser Art

zu bezeichnen, wo er mithin andeutet, daß der Geistliche

zu den übrigen Functionen des Lehramts überhaupt

nicht berechtigt ist.

II. Die Ordination im Sinne der evangelische»

Kirche.

Die Ordination wird auf die Ertheilnng eineö Berufs

zur Ausübung der Seelsorge bezogen (oben S. 678); sie

<Z) Sie haben daher in diesem Fall auch gleiche Ansprüche

auf die 5ur« 8t«Ise, wenn durch Gewohnheit oder Verfügung

des Kirchenobercn nichts anderes festgesetzt ist. Z. LLovK.

mor, ju, psrovk. 8eet. 7. Lgp. z. § 14. Das Nähere

wird bei der Lehre von den Srolgebühren im fünften Buch

vorkommen. Wergl. z.B. Schlegel, churhannövr. Äircheur.

B. ö. G. 4« u. f.
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wird daher nur für nothmendig gehalten, «enn ein Geist«

licher berechtigt werden soll, alle Funktionen des Pfarr

amts zu verrichten, nicht aber zur Verwaltung des Pre-

digtamts im engeren Sinne. In, jener Berechtigung be

fiehl auch ««ein ihre Würkung; die Rechte des geistlichen

Standes find von derselbe« nicht zunächst abhängig ll).

In der Regel wird sie auch erst einer Person erchein,

welche zu einem Amt gelangt/ mit welchem Seelsorge ver

bunden ist z die evangelische Kirche befolgt daher den alle»

Canon: „us «zu» «räinetur »jus tituia^ in feinem ur,

sprüngtichen Sinne. Nur hie und da ist es gebrauchlich,

auch Candida«« des Ministen! zu ordiniren, um sie schon

als solche bei allen Geschäften des Lehramts als Gehölfen

zuordnen zu können. Denn wiewohl die Ordination keine

besondere Fähigkeir miltheilt, wird es der kirchlichen Ord

nung angemessen gehalten, keiner Person die Ausspendung

der Sacramente zu gestatten, welche nicht ordinirt ist.

Die Verfügung, eine Person zu ordiniren, muß noth

mendig von dem Kirchenregiment ausgehen (2); sie fällt

daher in der Regel dem Consistorium anheim. Nur wo

Geineinden einem geordneten Kirchenregiment nicht unter

worfen,, solider« ihrer Autonomie überlassen sind, genügt

die Berufung der Gemeinde, und berechtigt diese, den Beru

fenen von einem Consistorium oder Ministerium ihrer Re

ligion prüfen oder ordiniren zu lassen (Z).

(i) S. unten den 4ten Absatz dieses Kapitels,

(!) S. oben S.678. . .

<Z) Vergl. oben S. ZiZ,
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Ihrer inneren Bedeutung nach ist die Ordination eine

religiöse Handlung (4), deren Form durch den uralten Ge

brauch der Kirche bestimmt wird, keineswegs bloße Ein«

führung in ein Amt. Die letztere wird vielmehr auch der

Form nach von ihr unterschieden. Daher wird sie nur

einmal ertheilt, und bei der Einführung in ein anderes

Amt nicht wiederholt. Auch giebt es nur eine Ordination,

weil sie den Beruf zu allen geistlichen Functionen aner

kennt; Nur die englische bischöfliche Kirche unterscheidet

die drei Oräine» der ältesten Kirche. -

Zur Form der Ordination gehört, daß sie von einem

ordinirten Geistlichen verrichtet werde (5), welchem dabei

noch andere Geistliche affistiren. Sie geschieht durch Ein

segnung und Auflegung der Hände nach den näheren Vor

schriften der Agenden, stets in der Kirche (L). Die Voll-

(4) Nergl. oben S. 68i. Note 20. Die Grundlage der in den

Kirchenagendcn vorgeschriebenen Form bildet in bei! lutheri

schen Kirche eine von Luther selbst aufgesetzte Formel. Sie

steht in der Braunschw. Lüneb. Klrchenordn. (1729. 4.) deS

Herzogs Julius S. 23».

(5) Wenn gleich die evangelische Kirche kein Sacrament des

Ur<Io annimmt, ist doch die Ordination die Function einer

Person, welche selbst auf gehörige Weise zum Lehramt

berufen ist. Da es theologische Facultäten giebt, welche nach

lhren Privilegien das Recht zu »rdlnlren haben, so ist dobel

ohne Zweifel in jenen auch die Voraussetzung gemacht, daß

sie dleses Recht durch ordtnlrte Mitglieder ausüben. ,

(ü) Den Ansichten der Evangelischen wäre es ohne Zweifel am

angemessensten, die Ordination stets in der Kirche vorzuneh

men, für welche der Geistliche bestellt wird. z>« aber di«
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ziehung der Handlung ist bald ein Amtsrecht der Superin

tendenten, seltener der Generalsuperinrendenten, auch wohl

eine Function städtischer Ministerien, bald überhaupt von

dem Auftrag des Consistoriums abhängig oder dessen geist

lichen Mitgliedern vorbehalten.

IN. Eigenschaften des Ordinandus.

Die Vorschriften des canonischen Rechts über die Un

fähigkeit gewisser Personen zum geistlichen Stand und über

die canonischen Jmpedimente (S. 484 u. f.) finden auch

in der evangelischen Kirche Anwendung, so weit sie nicht,

wie der velectus ex bigsmi«, geradezu für Verunstaltung

der Apostolischen Lehre (S. Note 2.) gehalten werden

müssen. Daher schließt

1) nicht bloß ein infamirendes, öffentlich bekmmt ge

wordenes Vergehen, sondern überhaupt jede gegründete

Ausstellung (1) gegen den moralischen Wandel einer Per-

Srdlnotion den Superintendenten oder Consistorle» überlassen

ist, so geschieht sie sehr häufig in der Kirche, bei welcher

der Ordinirende selbst das Lehramt versieht.

(i) Die Kirchenordnungcn sprechen daher auch immer ln ganz

allgemeinen Ausdrücken. So z. B. die Kursächs. Ktrchenordu.

von rssv: „Wenn aber ein Common, als Pfarrkinder, ei

nen redlicher und ehehafter Ursachen halber recusire» würde,

so soll derselben keiner wider ihren Willen aufgedrungen wer

den." — Selbst diefe Worte find in andere Klrchenord-

- «unge» übergegangen, oder auch wohl durch die Worte „er

hebliche Ursachen" ersetzt worden. I. B. Magdeburg. K. O.

VvN lS52. bei Mo<er, cavp. jur. eecle«. «vsngel. S.So!.
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son von der Erwerbung eines geistliche!« Amts aus. Auch

wo der Kirchenobere eine solche Ausstellung von Anttswe«

gen zu machen keine Veranlassung findet, muß er das Ur«

theil der Gemeinde gelten lassen, sofern es auf erwiesene

Thatsacheu gestützt und die Gründe nicht als unerheb»

lich (1») verworfen werden können; wahre Dispensation

hingegen muß als unzuläßig betrachtet werden, da in der

Mitwürkung der Gemeinde bei der Vocation eine Teil

nahme an der Ausübung der Rechte des Kircheuregiments

selbst liegt (2).

2) Die Bestimmungen des canonischen Rechts Über

das Alter, welches jeder Uräo fordert, sind nicht cmwend,

bar, da sie sich nicht auf die Uebernahme eines Seelsorger

amts beziehen. Die älteren Kirchenordnungen haben hier

über sehr häufig nichts festgesetzt, sondern alles der Beur-

theilung der Consistorien überlassen (2»); neuere, oft auch

Andere Gesetze beschränken si^ auf die Bestimmung, daß die

Einwendungen der Gemeinde „gegen Person, Lebe» oder

Lehre" des Bewerbers gerichtet sevn können. Schlegel,

churhannivr. Kl«lienr. B. 2. S. 32».

(,*» Erheblich ist «lies, was die Achtung der Gemeinde odet

ihr Zutrauen zu ihrem künftigen Seelsorger schwächt.

(2) Die Hllchenordnungen sprechen daher nur von Belehrung

der Gemeinde, die aus unerheblichen Gründen recusire. Z. B.

in der Note 1 angeführten Kursächs. K. O. : „Die Gemeinde

ihres Miß- oder Unverstandes besser« berichten".

(2') So z.H. die Kursächsische Kirchenoidnung von >58o; »crgl.

Weber, sächs. Kirchent. 3hl. 2. Abth. 2. S. 35,.
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bloße Observanz (Z), haben gewöhnlich die Großjährigkeit

zum canonische» Alter gemacht, welche eine so natürliche

Granze bildet, daß selbst, wo keine feste Bestimmung sian

findet, und hiernach auch das Urtheil der Gemeinde berück

sichtigt werden muß, diese doch gegen die Uebertragung

eines Seelsorgeramts auf eine Person, welche sie erreicht

hat, kein gegründetes Widerspruchsrecht haben kann. Wahre

Dispensation setzt nothwendig Zustimmung der Gemeinde

voraus.

S) Den veiectus vätalim» (oben S. 487.) kann man

zwar nicht zu den gesetzlichen Hindernissen rechnen, aber

unter die Gründe stellen, weßhalb eine Gemeinde Anstand

nehmen kann, ihre Zustimmung zur Vocation zu geben, d«

die Herkunft einer Person wenigstens den Umstanden

nach der Achtung nacktheilig werden kann, in welcher der

Seelsorger nothwendig bei seiner Gemeinde stehen muß (4).

4) Auch

(Z) Wergl. z. B. Schlegel, churhannivr. Kirchenr. B. 2.

, S. 298. ^

(4) Wergl. Wiese, Kirchenr. Thl. 3. Abth. i. S. 16s., der

aber nicht auf besondere Umstände sieht, sondern das Hindcr-

niß im Allgemeinen aus diesem Gesichtspunkt betrachtet. Es

ist jedoch, wenn man überhaupt diesen auffaßt, ein wesenr-

licher Unterschied, ob die uneheliche Herkunft der Gemeinde

bekannt oder unbekannt ist, und besonders, ob sie selbst ei-

ncn Anstoß dabei findet. Schnauder!, Kirchenr. der Pro

test. Z. 87., leitet das Hinderniß aus der gesetzlichen

Disposition deö kanonischen Rechts her, wo es dann unbe

dingt durch landesherrliche Dispensation gehoben werden könnte.

Als gesetzliches Hinderniß läßt es sich aber, wenn man auf

den Inhalt der Kirchenvrdnungen sieht, wohl kaum rechtfer

tige»,
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ä) Auch nur aus diesem Gesichtspunkt, kann die

Verpflichtung über eine geführte Verwaltung noch Rech«

nung abzulegen (S>, und der veloctu« perlectae lemtat«

betrachtet werden (6). > - ' '

5) Körperliche Mangel, welche zur Verwaltung eines

geistlichen Amts, untüchtig machen, kann auch die Gemeinde

«igen; sie werden in den Kirchenordnungen unter den

„Einwendungen gegen die Person" verstanden. Das Ur«

theil über die Erheblichkeit der Einwendungen steht dem

Kirchennberen zu (>).

6) Die Kilchenordnungen, besonders aber eigentliche

Landesgesetze, haben hausig den Eingeborenen bei der Be«

sirderung zrl geistlichen Aemtern einen Vorzug vor den

Ausländern zugesichert, oder selbst diese in der Regel ganz

tlgen; denn selten enthalten diese mehr, als daß derVewer,

der um ein geistliches Amt ein Zeugniß „über Heikommen

und Wandel" beibringe.« soll, woraus sich nur schließen läßt,

daß jenes den Umständen nach ein Hlndcrniß werden könne.

In Sachsen wird es, an sich wenigstens, nicht als Impedi«

ment betrachtet. Weber, a. a. O. S. 354.

<5) Wiese, a.a.O. Hleher würde also nur gehören, wen»

den Umständen nach die unterlassene Ablesung der Rechnung

einen Verdacht gegen die Redlichkeit der Geschäftsführung

erregen kann, der erst durch die Iustlficatlon der Rechnung

gehoben weiden muß.

<6) Wiese, a.a.O. Der früher geleistete Kriegsdienst, so,

fern er nichts als die Erfüllung einer Unterthanenpfilcht war,

kann daher nicht hleher gerechnet werden.

(7) Nergl. Weber a. «. O. S. 35».

l. 45
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ausgeschlossen, auch besonders die Bildung auf einer kan-

deSuniversität zur Bedingung ihrer Erwerbung gemacht (8).

Unter die canonischen Impedimente kann eine solche Ver

fügung nicht gestellt, sondern nur, wie auch meistens die

Prans lehrt (9), als eine Anweisung für die landesherr

lichen Consistorien betrachtet werden, ohne besondere Geneh

migung keine Stelle, welche der Landesherr als Patron

oder als Kirchenoberer zu besetzen hat, einem Ausland«

zu verleihen. Als eine Vorschrift für die Besetzung von

Aemtern, zu welchen eine Gemeinde zu wählen oder ein

anderer Patron zu präsentiren hat, wäre sie eine wider

rechtliche Beschränkung jener Rechte, zu welchem weder das

Kirchenregiment, so weit es dem Landesherrn zusteht, noch

die aus der Staatsgewall entspringenden Rechte des Lan

desherr« befugt machen tonnen.

7) Die gesetzlichen Bestimmungen, welche in den deut

schen Landeskirchen über die Prüfung der Kenntnisse

der Bewerber um geistliche Aenner bestehen, beziehen sich

gewöhnlich auf ein zweifaches Verhältniß: auf den Ein

tritt derer, welche sich für den geistlichen Stand bestim

men, in eine Laufbahn, welche ihnen Ansprüche auf ein

von dem Kirchenoberen zu verleihendes Amt giebt, und

auf die Bedingungen der unmittelbaren Zulassung zu ei

nem Amt. Daher sind regelmäßig zwei Prüfungen einge

führt, beide den Consistorien überlassen. Die erste lp«

(8) Vergl. Wiese o. a. O.

(?) Wie in Sachsen. S. Weber a. a. O. S.353.
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«Hnäiälltur», pro lacultate concionanäi) hat die Aufnahme

unter die Candidaten des Ministerii (des Predigtamts)

zur Folge; durch eine zwei« lpro wuuere 8. ministerio)

soll die Fähigkeit zur wirklichen Uebernahme eines geist«

lichen Amts dargethan werden. Diese wenigstens muß

also jeder bestehen, der zu einem solchen überhaupt zuge

lassen werden soll (10).

In wiefern die Zurückweisung eines Bewerbers wegen

irriger Lehre statt finden könne, und der Gemeinde da«

bei namentlich das Recht, ihn zu recusiren, zustehe, kann

erst im fünften Buch im Zusammenhang mir den Grund«

satzen der evangelischen Kirche von der Lehrfreiheit

untersucht werden.

lv. Verpflichtungen und Rechte des geistliche»

Standes.

Wenn man von den Bestimmungen des canonischen

Rechts über den Cdlibat (1) und das 0lL«um 6ivlnu«

(l«>) Vei der großen Verschiedenheit der Einrichtungen im Ein«

zelnen muß das Nähere in den Schriftsteller» über das Lan

des -Kllchenrccht gesucht werden. Vergl. z.V. Webet a. a.

O. S. 354 u. f. Schlegel «. a. O. B. 2. S. 294 u. f.

Auch Prüfungen bei Beförderung von einem geistlichen Amt

zu einem anderen lommcn vor. Webet a. a. 0. S. 3?5.

(>) Die Bestimmung, daß die Inhaber vonConventualen- oder

Stlftsstellen diese ausgeben müssen, wenn sie sich vereheliche»

wolle,,/ welche bei den Canonljsinnen und HlosterjuNafraueN

allgemein ist, und hie und da. wo die Conventualen »pürkllch

dem geistlichen Beruf leben, auch bei den evangelische« sogt:

4H..
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privatum absieht, ist dessen Inhalt über die Verpfliche

tun gen, welche der geistliche Stand auflegt, und über

die Bestrafung der Ercesse, welche durch die Uebertretunz

jener Verpflichtungen begangen werden, die Grundlage und

die subsidiarische Quelle des protestantischen KirchenrechrS.

Man findet selbst in den zunächst zur Anwendung kom

menden partikulären Rechtsquellen nur Wiederholung der

gemeinrechtlichen Grundsätze, welche in den älteren Kir

chenordnungen überdieß sich auf die Sitten einer vergab

genen Zeit beziehen (2) , oder Anweisung über die Anwen

dung der arbiträren Strafen bei einzelnen Arten von Er

regen (Z).

nannten Mannsklöstern vorkommt, ist keine Anerkennung ei

ner Verpflichtung zum Cölibat, sondern fließt aus dem Zweck

der Beibehaltung jener Institute zur Versorgung un

verehelichter Personen, — Eine Folge des ausgeschlos

senen Cölibats ist, daß den Geistlichen auch obliegt, Sorge

zu tragen, daß der Wandel ihrer Familie der Gemeinde

keinen Anstoß gebe.

(i) Man findet selten neuere allgemeine Vorschriften über die

sen Gegenstand, well man sie, und wohl mit Recht, für über-

flüßlg gefunden hat, es wäre denn in der Form von Pa-

stvral- Instructionen. S. z.B. Schlegel, churhannövr. Klr-

chenr. B. 2. S. 387.

(Z) Wergl. z. V. Weber, Sächsisch. Kirchenr. Thl. ?. Abth.i.

S. 44? u. f. Unter den Arten der Strafen, welche das cano

nische Recht überhaupt als anwendbar betrachtet, kommt die

Suspension vom Amt seltener vor, als bei den Katholiken die

SuKjieti^o vom vräc, oder vom Leneiicium, da ein Geist

licher, gegen welchen sie wegen offenkundiger Uebertretunz seiner

Ständespflichtcn verfügt werden müßte, selten länger seinem
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Die Rechte des geistlichen Standes überhaupt kdn-

ncn nach den Begriffen der Protestanten von dessen Be

deutung nur von der Bestellung zu einem geistlichen

-Amt abhängen (4). In Beziehung auf die Stellung ei

nes Geistlichen im kirchlichen Verhältnis), bestehen sie da

her wenigstens zunächst in Amtsrechren, wiewohl die Ordi

nation auch eine besondere Berechtigung zu Hülfslei-

siungen giebt, die sich von einem Amt getrennt denken

lassen; in Beziehung auf das bürgerliche Vcrhältmß, in

Privilegien, welche zum Theil auch auf andere kirch

liche Personen (oben S. 697.) ausgedehnt sind ,, und nach

der Ansicht der Protestanten vom Verhältnis) der Kirche

zum Staat, durchaus aus der Verleihung des letzteren her

geleitet werden müssen. ^

Die Privilegien selbst (4') find dieselben, welche dem

Amt mit Nutzen vorstehen kann, und also eher auf die Re

motiv», allenfalls 'in einer milderen Form, erkannt wird.

im vierten Buch die Lehre von der Zuriiäioti«, eosrei.

tiv»»> . - . . > >.. > .. ,

(4) Dieß zeigt sich auch bei dem prlvllegirten Gerichtsstand

^. her Gastlichen, welcher auch der Praris nach ordentlichcrwelse

nur de« wirklich angestellten oder emeritirten, aber keines

wegs denen zusteht, welche resiggirt haben oder entlassen

sind. (!> K. It « mm kl, lle j,r!vilegii5 olerie«rum !» ,p«nls

reslßnsntem vol remotum v«v es^entibu^». Vi^<zlz. >/S8. 4.

Wenn auch hie und da eine Praris statt findet, nach wel

cher der Gerichtsstand nur verloren gehen soll, wenn der

.?, ^ Geist,

<4*) Apel, von den Vorrechten der Geistllchen nach gemeinem

und chursZchf. Recht- Leipz. 1792. 4. 1. U.So.oKmsr, ju,

«««>. ?r«t. 5. Tit. 57. §. izg.
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Clerus der katholischen Kirche dmch die schere kirchliche

und öffentliche Verfassung zu Theil geworden sind (oben

S. 535 u. f.); ihr jetziger Umfang beruht auch auf densel?

den Grundsätzen. Gemeinrechtlich steht daher auch der

evangelischen Geistlichkeit nur die Befreiung von person-

lichen öffentlichen Lasten in dem Umfang zu, in welchem

sie durch das Römische Recht ausgesprochen ist (oben

S. 5Z6) ; ihre Begünstigung in Hinsicht anderer Sraars-

vdex Gemeindelasien beruht auf besonderer Verfassung, wie

wohl sie in einem gewissen Umfang überall beibehalten

worden «ist ,(5). Der befreite Gerichtsstand der Geistlichen

vor dem Consisiorio, als einem Surrogat der geistlichen

Gerichte, wurde in Beziehung auf ihre AmrsverhZlrniffe

und auf Civilsachen, nach der älteren Verfassung der pro-

restqnrischen -Länder in Deutschland ganz in dem Umfang

beibehalten, welchen ihm das canonische Recht giebt (5),

und ist selbst noch jetzt' hie' Md da wenig oder gar nicht

beschsänkt, hie und da aber auch in einen bürgechchen be

freiten Gerichtsstand verwandelt worden. In Criminal-

,
' "

^
' '

. ,
'

Geistliche el« weltliches Äewerbe oder Amt ergriffen Hit.

oder förmlich degradirs ist, wie sie z.B. Schlegel, chur-

bannöyr. Klrchenr. B. l. S.142. behauptet, sy^kann sie nur

darauf gestützt werden, daß gleiche Grundsätze bei einem mit

«Nieren Aemrerq vertündenen befreiten Gerichtsstand

, ' feststehen.

ss) Äergl. z. B. Schlegel, churhannivr. Klrchenr. B. 5,

S. zoü u. f. Weber, Sächs. Klrchenr, Tbl. 2. Abth. z,

' ' - H. 4öz u/f.''

(ü) Vergl. oben S. 264. '„ ''
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fachen hat er stets eine andere Bedeutung gehabt (7). DaS

Veveönlu» vompeteutise, so weit es sich überhaupt recht

fertigen läßt, wird als gemeinrechtlich betrachtet («), und

meistens auch durch particuläre Gesetze oder entschiedene

Praxis außer Zweifel ge'setzc (9^>. ' Injurien, welche etttem

Geistlichen zugefügt werden, sind nach ben schon (oben

S. 5ZZ.) ausgeführten Grundsätzen als schwere Injurien

Ä bestrafen. - ' ' ' "

Drittes Kap ite l. . > '

Organismus der landesherrlichen ^lrchrn-

reglerung.

^ ,' ,, j , . '.^ - ' ' :

« , . . " >' ^ «ii ',, ,> !
I. Bedeutung der Consistorlalverfassung.

-. .: ' , "'.^ n: ^i>>< , , ' !

Die Rechte der landesherrlichen . Kirchengewatt sind

in Hinsicht der beiden Bestand,theile, aus welche« sie zu

sammengesetzt ist, seit der Reformation durch Behörden

.auszeübr worden, weiche yon dem Landeshexrn ihri^Ay-

,' > ., .1 ^ ^ .?Z i.Z ü?. ^ NZ': im: ni

(7) Das Nähere wirb bei den Lehren, von den Consistorie»

im folgenden Kapitel, und von, der geistlichen Gerlchtbarkeit

im Uerten Buch vorkommen.

(8) ?. «. «««Kmvr, jus «ocl. ?rvto«r. Z.. Z, ?ik 2Z. §. 20.

' s?) Vergib z.B. Weber, SSchs. Kirchcnr. Thl. 2!, A<th. 2.
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siruction erhalten und in ihrer Verfügung abhängig

sind. Die selbstständige Verfügung ficht ihnen nur in

den Sachen zu, in welchen sie ihnen durch jene ohne v«r-

gängigen Bericht überlassen ist, und mit. Ausnahme der

eigentlichen Iustizsachen (i,) k.a»m jede Verfügung dersel

ben aus. .erhobene, Beschwerde ^on dem Landesherrn abge.

ändert werben» Ihre. Gewalt ist mithin eine Fuii»ck«i,

vic»ri» ». Ml>ull»ta; die Rechte, welche sie selbstständig aus

zuüben haben, bezeichnet daher die Schule durch den Aus

druck Iura reßimini» eccle«i2«uci vicari», in» Gegensatz dii

dem Landesherrn vorbehaltenen 5ur» reßim. ecel. «»«>

vata (2). Da die verfügende oder berichtende Behl-rde

wenigstens, in den Sachen des eigentlichen Kirchenregimems

das Consistorium ist, so wird diese Verfassung ganz schick

lich mit der Benennung der Consistorialverfassun;

bezeichnet, um sie von der bischöflichen Kirchenregieruna,

wie sie in England und Schweden, und von der Presbr-

terialverfassung, d»e m der französischen Kirche zuen)

entstanden ist, zu unterscheiden.

'. V« Sachen, in welchen die Verfügung unmittelbar

von dem Laudesherrn ausgeht, gelangen an ihn durch eine

Behörde, welche ihm unmittelbar vorträgt. S» ist

in neueren Zeiten in der Regel (3) mit der obersten

(i) Den Grund hiervon enthält unten Note lo.

(l) Velgl. l^. I«. Lue bin er, zirinc. jur. «22. §. l/l.

(3) Anfang« wllrden die Consistorlen als eine unmittelbar un

ter dem Landesherrn stehende Behörde behandelt. So !n

der Consistorialordnung Herzog Johann Friedrichs IL von S«<l>«
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Staatsbehörde identisch, und die Veränderungen, welche

die Einrichtung einer solchen in den letzten Jahrhunderten

in den, deutschen Staaten durchlaufen hat (4), haben deß-

halb meistens zugleich über die Behandlung der Angelegen

heiten der Kirchenregierung in höchster Instanz entschieden.

Sie Hilden jetzt ordentlicherweise ein einzelnes Departement

-des Ministeriums, oder in kleineren Staaten, der obersten

Behörde, welche unter einer anderen Benennung dessen

Attribute hat. . ^ . ,^ ^ . .'

Die Nefugniß des «andeSherrn, sich die Verfügung

in kirchlichen Angelegenheiten in dem bezeichneten Umfang

personlich vorzubehalten, kann nach der Natur der bei

den Bestandtheile der Kirchengewalt nicht bezweifelt werden.

sen/vom H. 1561., wo dieser sich selbst den Vorsitz vorbehielt.

Späterhin veranlaßte dieser Umstand, daß die Sachen, welche der

.Sanbesherl sich vorbehielt, hse und da <u> einen eigenen Klr-

chenrath gewiesen nNirden.' "So im Königreich Sachsen, wo

^ bisher eine elgeneVehörde bestand, welche der „Kirchenrath

und Oberconsistorlum" genannt wurde. Die letztere Bezelch-

»ung bezieht sich daraus, daß fte zugleich Consistorlum für

eine» einzelnen Lanbesthlell war, obwohl sit als solches lel-

neswehs über den anderen Consistorlen stonb, sondern diese

lhr nur in ihrer Eigenschaft als Kirchenrath untergeordnet

^ ..' wnren. Das evangelische Conferenzmlnlsterlum vertrat seit

der Nellglonsverinderung des Regenten ole persönliche Thä-

,llgteit desselben bei der Ausübung der Reservatrechte.

: ,.,<Lergl. Weber, Sichs. Klrchenr. Thl. 1. Abth. 1. S. 2/l

- '». f. , - < ^^

. <4) Vergl. meine deutsche Staats- und Mechtsgeschichte. B. 4.

§. 549.
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In Hinsicht seiner Rechte bei dem eigentlichen Kirchen-

regime« (S. 679 u. f.) entscheidet hierüber das Urtheil der

Reformaroren, welche die Consistorialverfassung in dieser

Bedeutung für eine der evangelischen Lehre angemessene

Einrichtung des Kirchenregimenrs hielten (5); ein Urtheil,

welches, ob es gleich zunächst nur von dem Lchrstand aus-

gieng , dennoch nach der damaligen Lage der Kirche, welche

sich ja eben durch Zustimmung Anderer zu der Lehre der

Reformatoren bildet^, für das Urtheil der deutsche»

evangelischen Kirche gelten konnte. Nur darf dabei nicht

übersehen werden, daß die Reformatoren bei der persön

lichen Thätigkeit des Landesherrn innerhalb des Wir

kungskreises des eigentlichen Kirchenregiments voraussetzen,

daß er von berufenen Lehrern der Kirche und rechtskundi

gen Laien beratheq sey (6), und daß Hen kirchlichen

(5) Dieses Urtheil ist ln dem oben S. 262. Note ,S angefühl

ten Gutachte» hex Witternberglschen, Theologen «usgesxts-

chen.

(S) Dleß ist die wesentliche Grundlage der Consistortalier-

fassung. Ihr großer Vorzug besteht darin, daß die Rechte

des Kirchenregtments und der Staatsgewalt, deren vollkom

mene Trennung vracrtsch überhaupt unausführbar ist, in dcr

Ausübung nicht Ängstlich gesondert zu werden brauchen, wäh

rend bei einer Verfassung, wie die der katholische» Kirche

ist, weil sie sich in ihren gesellschaftlichen Verhältnissen

' . , von, Staat absondern will, entweder der Staat vermöge

des Zug majoststieum cires 8»ors zugleich in lhre Ver

waltung eingreifen, oder Verhiltyisse, die er nicht als gleich

gültig bestachten kann, einer von ihm unabhängigen Gewalt

überlassen muß. Die Ausübung der kirchlichen Majeftits:
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Gemeinden als selbstständigen Corporationen bei einzelnen

Verfügungen des Kirchenregiments eine Mitwürkung zu

stehe.

Die übrigen Vestandtheile der landesherrlichen Kirchen«

gewalt sind nichts Anderes, als Rechte, welche in dem

/n» m«ie8t»tionm circ» 52er» nach protestantische» Begrif

fen enthalten sind, sofern der Ländesherr gleicher Reli

gion ist. Nach diesen umfaßt daher jener Ausdruck mehr

als nach der gewohnlichen Btdeutuug, die man demselben

unterlegt, weil diese von dem VerlMniß eines Regenten

zu einer Kirche, ohne Rücksicht auf die Stellung, welche

ihm die Lehre der letzteren anweisen kann, abstrahirr i<K

Nur hierin kann der Grund gesucht werden, weßhalb die

protestantische Doctrln däs^ Recht der landesherrlichen Kir-

lechte führt zu beständigen Contestatlonen, die Nachgiebig,

M des Staats zur Priesterherrschaft. Aehnliche Nachthclle

. hat ,die Presbpterialrerfassung. sofern sie nicht eine bloße

Modificatlon der Confistoriolverfassnng ist. Von einer Consi-

storialverfassung, welche die Gemeindeverfassung, auf eine

.^ der Lehre vom Kirchenregiment und den gesellschaftlich^ Ve-

,, . dürfniffen «nd. Fähigkeiten angemessene VZcise organisirt, zur

., Grundlage hat, und zugleich für genügende Verathung

, ,.,der Gegenstände der Gesetzgebung gesorgt hat, würde man

, sich dagegen verspfFchen dürfen, daß sie alle Bedürfnisse be,

.. friedigen werde. , In, einen, solchen geordneten Zustand

sollte die Kirche übergeführt werden ; das «provisorische,

welches diesem n,och^.immer anhängt, beruht auf der Unvoll»

kommcnhelt jener, ßilll^chIunsen, nicht auf der Verbindung

des Kirchenrcgiments und der kirchlichen Maiestätsrechte zu

, fHr landesherrlichen Hirchcngewalt.
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chengewalt noch immer einem ^u» mszeststiomv »«» »sc»

entgegensetzt (7), ohngeachter,, wenn man davon absieht,

daß dieses überhaupt das 5us retormsnäi i» »bsrrsct^ ent

hält, welcl)es freilich etwas anderes als die Gewalt über

eine recipirte Kirche ist, nach der Lehre der Reformatoren

alles, was nicht zum eigentlichen Kirchenregimenr gehört,

norhwendig unter der „weltlichen Obrigkeit" begriffen seyu

muß, und die Warnung jener Kirchenlehrer, weltliches und

geistliches Regiment nicht zu vermengen (3), sich nur auf

das Kirchenregiment in ihrem Sinne bezieht. Nur dann

muß die evangelische Kirche dem Landesherr« bloß ein 5us

pisjestäticm» «iro» «scr» im gewöhnlichen Sinne zuschrei

ben, wenn sie nicht bloß auf ein Kirchenregimenr im ge

wöhnlichen Sinne, sondern auch auf eine Autonomie in

(7) Man darf nur durchgehen, was die Lehrbücher zu den

Rechten des Zu« msjoststieum ciros 8»«-» rechnen, um ein-

zusehen, daß bloß die Gewohnheit, von diesem «ls von

etwas dem bischöflichen Recht entgegengesetzten zu spre

chen, und dieses zugleich mit dem eigentlichen Kirchenregi-

meut im Sinne der protestantische» Kirche für identisch zu

«ehmen, auf diese seltsame Vvrstellungsaxt geführt hat. So

rechnet z. B. Schnauber t, Grunds, des KIrchenr. der Pro-

, «est. Z. iöZ., unter die Majestätsrechte, daß kein Kirchengc-

setz ohne vorgängige Einsicht und Genehmigung des Landes-

; Herrn bekannt gemacht werden darf; mit anderen Worten

«lso, der Landesherr hat zu dem, was er als Kirchenoberer

, verfügt, noch ein besonderes risset sich selbst zu erthcilen.

<8) Dieß wird z. B. in der oben angeführten Schrift über das

bischöfliche Recht S. ,8. «Ud a» anderen Orten gegen die

> Ableitung der landesherrlichen Kirchengewakt oder des soge

nannten bischöflichen Rechts aus der Staatsgewalt angeführt.
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den Verhältnissen Anspruch macht, die sie bei dem evan

gelischen Landesherr« ausschließend seiner Vorsorge über«

läßt, weil sie bei der Gleichheit der Religion von anderen

gesellschaftlichen Verhaltnissen in nichts verschieden sind.

Von einem Zu« majeztaticum circ» »arr» über die evan

gelische Kirche, welches bloß die Vefugniß umfaßt, den

Würkungskreis des evangelischen Kirchenregiments vermöge

des Reformationsrechts näher zu bestimmen, und außer

der Gesetzgebung über Gegenstände, welche die evangelische

Kirche als rein bürgerliche betrachten muß, wenn sie auch

auf Autonomie in rein gesellschaftlichen Verhältnisse»

Anspruch macht, ein Aufsichtsrecht und Schutzrecht, nicht

aber, wie bei dem evangelischen Regenten überhaupt die

gesetzgebende und vollziehende Gewalt in allem, was nicht

zum eigentlichen Kirchenregiment gehört, — kann vaher nur

bei einer evangelischen Landeskirche unter Regenten anderer

Confession die Rede seyn (9).

Da hiernach die Rechte eines evangelischen Lander-

Herrn über die Kirche, sofern sie nicht zum eigentlichen Kir,

chenregiment gehören, von jedem anderen Hoheitsrecht in

nichts verschieden sind, so können sie auch, mit Ausnahme

der Iustizsachen (10), in ihrer Ausübung nach Gutfinden

l9) Hierauf bezieht sich auch durchaus, was öle Lehrbücher

beibringen. Viral. Schnaubert «. «.O. §. 163. ,54. Da

her wird erst unten im fünften Kapitel «on diesen Verhält'

nlssen gehandelt werden.

(1°) Sofern von richterlicher Entscheidung die Rede ist; den»

eine unmittelbare Einmischung der Regenten in diese wird
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der höchsten, unter unmittelbarem Einfluß des Regenten

verfügenden Behörde vorbehalten, oder einer nur unter

dessen Aufsicht selbstständig verwaltenden Behörde überlast

sen werden. ,.

Bei der Ausübung der Rechte des eigentlichen Kir-

chenregiments ist die Nothwendigkeit einer Mirwürkung

der kirchlichen Gemeinden zu einzelnen Verfügungen wesent

lich begründet. Für die Berathung derselben mir dem

Lehrstand, kann ausser der, welche schon durch die Einrich-

tung der Conflstorien angeordnet ist, durch Herkommen

oder Kirchenordnung auch die Berufung von Synoden

des Lehrstandes eingeführt seyn. Auf eine ahnliche Weise

kann bei Verfügungen, die aus dem 5us msjeststicum circa

»»«r« entspringen, eine Mirwürkung der Landstande statt

finden müssen; entweder, weil etwas an der eingeführten

Kirchenverfassung geändert werden soll, die unter den Schutz

der Landesverfassung gestellt ist, oder weil sie bei allen

Kraft des 5us mäjestäticuiii circa sacra zu gebenden Ge:

setzen verfassungsmäßig zugezogen werde» müssen, oder end

lich, weil die Gesetzgebung vermöge der Staatsgewalt über

haupt, oder zufolge der Gegenstände, die sie betrifft, ih

ren Rath oder ihre Zustimmung verfassungsmäßig erfor- >>

dert (it.). Daher ist es bei den Schriftstellern der evan?

nach den Grundsähen des deutschen Staatsrechts für unzu-

läßtg gehattcn. Aus der bischöflichen Gemalt der Landes

herrn wäre dlcß nicht zu deduciren ; vielmehr würde daraus

das Gegcnthcil folgen, da der Bischof persönlich ein Ent'

scheidungsrecht hat.

lli) Pergl. oben S. 425.
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gelischen Kirche gewöhnlich geworden, die Rechte der lan

desherrlichen Kirchengewalr, bei deren Ausübung eine Con-

currenz der Kirche oder der Stände in einer der mannig

faltigen bezeichneten Formen statt finden muß , 5ur«. com«

inuiu», die Rechte der Kirchengewalt aber, welche ohne

eine solche Concurrenz ausgeübt werden, Iura proprio des

Landesherrn zu nennen. Jene Theilnahme Anderer an der

Ausübung der Kirchengewalr wird dabei als eine Mitwür-

kung der Kirche als moralischer Person betrachtet, und

überhaupt bei Veränderung der eingeführten Kirchen

verfassung für nothwendig erklärt (12). .

Diese Vorstcllungsarr sollte jedoch ganz auS der

Docrrin entfernt werden, da sie der Bedeutung der evan

gelischen Kirchenverfassniig ganz entgegen ist, und Rechte

untereinander gleichstellt, welche von ganz verschiedener Be

schaffenheit sind.

Allerdings ist es richtig, daß die Veränderung der

einmal eingeführten Kirchenverfassung die Zustimmung

(>!) v««lim«r, prine. zur. es». §. 171. sagt darüber

wörtlich! loter jurs regiminis eeelesisslioi Oomini torri.

torii — »Iis sunt communis, in Quorum oiereiti« opus

est eonsensu eeelesise, »ive Ksee in tsrritorio per «vn«.

öo« »ive sd «r^inibus provinoislibus reprsö»evtv.tur , »Ii«

propris, in Quorum ersrviti« veolesise consensu «pul

non «5t. jurs communis pertinent, l) jurs eoelesis«

collegislis , «^uosü innovst^onem in religione et ev»

«lesis respiciunt; i) jurs, yuss e< norm» legum provin«

eise tunäsmentslium »<i consensum eeele»iss «6»lriet»

sunt.
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der Kirche erfordert, sofern von der Anordnung eine«

Kirchenregiments im eigentlichen Sinne die Rede ist, bei

welcher der rechtliche Character der Consistorialverfassung

aufgehoben und daö Kirchenregiment anderen Personen an«

vertraut werden soll (1Z). Jener besteht darin, daß alle

Verfügungen desselben von dem durch Lehrer und rechts

kundige Laien berathenen Landes Herrn ausgehen müssen,

und in einem durch die Lehre selbst bestimmten Umfang

die Zustimmung der Gemeinden voraussetzen. Die evan

gelischen Landeöherrn haben sich nur um deßwillen für er

mächtigt halten können, vermöge des Reformationsrechrs

diese Form des Kirchenregiments an die Stelle der bischöf

lichen Kirchenregierung zu setzen, weil sie durch die Stimme

der Kirche für eine der Lehre und den Zeitbedürfnissen an

gemessene anerkannt wurde; aus eben diesem Grund kön

nen sie sich daher auch nur für berechtigt halten, sie zu ver

ändern. Das Reformationsrecht giebt keine Bcfugniß, die

Form des Kirchenregiments gegen den Willen der Kirche

einzurichten, und das landesherrliche Kirchenregiment selbst

ist nichts Anderes als eine Thätigkeit, welche eben durch

die

(iZ) I» sofern haben schon öle älteren Schriftsteller de»

Gesichtspunkt richtig aufgefaßt, indem sie lehren, daß dem

LandeshcNn die Ausübung der Kirchengemalt, aber nicht die

Veränderung der eingeführten Verfassung ohne Zustimmung

der Kirche zustehe ; und nur lhre Ansicht, daß Synoden oder

LandstZnde diese vertreten könnten, lst zu verwerfen. Osrx.

5«v, juri,pr. eccl. I,id. I. Def. 69. liib. 2. Des. 24?»

Auch darf dleß nur auf den Organismus des KlrchenreglmentS,

nicht auf die Staatsgesetzgebung bezogen werden.

<'4l
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die eingeführte Consistorialverfassung zunächst erst bestimmt

wird. Die Zustimmung der Kirche zu einer Veränderung

setzt Anerkennung ihrer Zuläßigkeit nach der Lehre, und

ihrer Angemessenheit nach dem dermaligen Bedürfniß der

Kirche, durch ein Organ voraus, dessen Stimme für die

der Landeskirche, mithin des Lehrstandes und des Laien<

standes, gelten kann. Weder eine landständische Verftmm«

lung, noch eine Synode des Lehrsiandes können für ein

solches geachtet werden. Eine Veränderung, zu welcher

die erste« ihre Zustimmung geben würde, könnte darum

der Kirche nicht aufgedrungen werden. Sie würde, wenn

die bestehende Kirchenverfassung oder bestimmte Einrichtung

gen derselben unter den Schutz der Landesverfassung ge<

stellt sind, den Landesherr« ermächtigen, das zu ändern,

was vermöge der Staatsgesetzgebung geändert werden kann,

weil er hierbei der Zustimmung der Kirche nicht be<

darf (14); in Hinsicht der Einrichtung des Kirchenregü

ments selbst kann aber der Schutz der Verfassung nur auf

Sicherstellung der freien Stimme der Kirche gehen, und

umgekehrt die Verweigerung zu einer Veränderung, aus

(l4) Der Würtnngslrels be« sonslstorlelt gehört zur Kirchen«

Verfassung, aber nicht durchaus, z. N. in Hinsicht «uf die Uns-

Übung der geistlichen Gerlchtbarleit, die dem Kirchen««!-

ment überhaupt nach protestantischen Begriffen nicht zusteht,

nicht zum Organismus des letzteren. Wo jener auf Landes,

Verträgen beruht, ltnnte also allerdings die Zustimmung der

Landstinbe zu Beschränkung der Consistorialgerichtbaikelt noth»

wendig werde». Die Kirche lonn lein Niderspruchsrechl

habe«.

l. 46
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welche diese antrüge, nur aus der Mitwürkung zu dem

5us rekormsnäi gerechtfertigt werden, die einer landständi-

eschen Versammlung zustehen kann. Eine Synode des Lehr-

standes, wenn deren Ausspruch auch wÜrklich für Stimme deS

gesammten LehrstandeS gelten kdnnte, würde die Zustim

mung des Laienstandes nicht ersetzen können. Daß auch,

wo von Veränderungen der Kirchcnverfasiung nicht die

Rede ist, mithin bei Kirchengesetzen, welche nach den

Regeln der Cvnsistorialverfassung erlassen werden, jene Vor

stellungsart von gemeinschaftlichen Rechten des Landes

herrn und der Kirche, und einer Zustimmung der letzte

ren durch Synoden oder ständische Versammlungen, eben

falls durchaus unhaltbat ist, ergiebt sich hiernach von selbst.

Zustimmung einer ständischen Versammlung macht bloß

eine Staarsgesetzgedung rechtmäßig, bei welcher es der

Einwilligung der Kirche überhaupt nicht bedarf, und die

Synoden des Lehrstandes sind bloß eine besondere Form

der Verathung mit diesem/ welche verfassungsmäßig oder

nach dem Gutfmden des Lattdesherrn bei wichtigeren Ali-

gelegenheiten an die Stellö der für gewöhnliche Fälle ein

geführten tritt. Wo aber den einzelnen kirchlichen Ge

meinden nach der Cvnsistorialverfassung ein Recht der Ein

willigung würklich zusteht, kann eben daher eine solche

Synode diese auf keine Weise ersetzen.

II. Anwendbarkeit des kanonischen Rechts auf die

! > landesherrliche Airchenregierung.

Nach dem Grundsatz, daß die Gewalt der evangeli

schen Landesherrn nichts Anderes als die Gewalt der Bi
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schdfe sey, so weit diese mit der Lehre der evangelischen

Kirche verträglich ist, finden die älteren Schriftsteller kein

Bedenken, jenen alle Rechte eines Ordinarius im

Sinne des canonischen Rechts beizulegen (i). Sie erlang

ten damit den Vortheil, die meisten Verhältnisse des evan

gelischen Kirchenrechts unmittelbar aus dem canonischen

Recht beurtheilen zu können, und es läßt sich nicht laug,

nen, daß diese Ansicht die Grundlage unseres practischen

Kirchenrechts geworden ist. Sie liegt den Kirchenordnun

gen und anderen Kirchengesetzen zum Grunde; sie könnte

selbst allenthalben auf entschiedene Gewohnheit gestützt

werden»

Man kann jene Regel auch in so weit für einen

Grundsatz des protestantischen Kirchenrechts gelten lassen,

als es sehr überflüssig seyn würde zu untersuchen, in wie

fern gewisse Rechte, welche dem Ordinarius im canonischen

Recht beigelegt werden, nach den Begriffen der evangeli

schen Kirche von dem Landesherr« als Inhaber des Kir

chenregiments oder als Regenten ausgeübt werden, wenn

nach jenen nur ausser Zweifel ist, daß eine Verfügung der

vereinten Thätigkeit beider anheimfallen müsse (2).

Es mag daher in diesem Sinne auch gerechtfertigt werden,

von dem Landesherrn als Kirchenoberen zu sprechen,

(l) Vergl. IH.Noebmer, jus eee!. ?rote«t. 1.1b. l. Iit.,8.

§. 4«.

(i) Wie bei der Besetzung der Vcneficicn, bei der Einrichtung

der Pfarreien, deren Tbellung und Vereinigung, bei der Ver

äußerung und Verwaltung der Kirchengüter u. f. w.
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ohne dabei immer genau zu unterscheiden, auS welchen

Besiandtheilen seiner Rech« die Vefugniß zunächst her«

geleitet wird, die ihm beigelegt wird. Nur aber darf diese

Vorstellungsart nicht dazu mißbraucht werden, ihm Rechte

beizulegen, welche weder aus der Staatsgewalt, noch aus

den Rechten hergeleitet werden können, die nach den Be,

griffen der evangelischen Kirche in dem landesherrlichen

Kirchenrcgiment enthalten sind. In dieser Beziehung ist

es besonders wichtig, hervorzuheben, daß die Rechte des

Ordinarius im Sinne des canonischen Rechts sich zum

Theil auf dessen kateztas oräini» und Our» lmünaruN

stützen, welche dem evangelischen Landesherrn fehlen. 8H>

diese Rücksicht eintritt, lassen sich auch die Rechte dessel

ben nicht aus dem canonischen Recht, sondern allein «uS

der oben entwickelten Bedeutung des landesherrlichen Kir«

chenregiments ableiten.

Noch weniger berechtigt die Vorstellung von dem Ue-

bergang der Rechte der hierarchischen Kirchenoberen auf

die evangelischen Landesherrn, diesen die Rechte des Pap«

stes bei Instituten beizulegen, deren Beibehaltung in der

neueren Zeit die Frage von der Anwendbarkeit der Grund«

sähe des canonischen Rechts von den päpstlichen Reservat-

rechten erregen könnte. Die Verhältnisse der protestan

tischen Stifter gehören besonders Hieher (3). In der Lehre

der evangelischen Kirche vom kirchlichen und weltlichen

(3) Z. B. d«S Recht der Provision ln den päpstlichen M»»

noten.
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Regiment liegt lein Grund, diese Rechte den Landesherr«

zuzusprechen; wo sich diese daher würklich im Besitz der

selben befinden, können sie nur aus dem Gesichtspunkt be

sonders durch Observanz oder Gewohnheit erworbe

ner Rechte betrachtet werden,

III. LandesherrNche Consistorlen.

Nach ihrer ursprünglichen Bestimmung bilden die Eon,

Morien (1) die ordentliche verwaltende BeHorde, in al

len kirchlichen Angelegenheiten, und zugleich ein geistliches

Gericht. Die Gesetzgebung hingegen in ihrem ganzen

Umfang (2) gehört zu dem Wirkungskreis der Behörden,

welche dem Kirchenoberen unmittelbar vortragen; nur das

Recht, kirchliche Concessionen oder Dispensationen zu er«

theilen, pflegt in einem gewissen Umfang den Consistorlen

zur selbstständigen Ausübung überlassen zu seyn (2). Bei

(i) Die Schriften, welche bei der Lehre von den Consistorlen

angeführt zu werden pflegen lvcrgl. Wiese, Handb. Thl. 2.

Abth, >. S.21Y.), sind lnsgesammt unbedeutend. Am mei

sten Practlsches findet man noch bei: I.F. Ludovicl, Ein-,

leltung zum Consistorlalvroceß. Halle l?«?. 4.

(2) Allgemeine Instructionen an untergeordnete Behörden, i»

Gemäßhelt der bestehenden Gesetze, können zwar nicht unter

diesen Gesichtspunkt gestellt werden, erfordern aber meistens

die Genehmigung der höheren Behörde, vermöge des Auf-

fichtsrechts, welches dieser zusteht. Vergl. z. B. Schle-

gel, churhannivr. Kirchen!. B. i. ,S. 95 u. 96.

<3) S. z. B. Schlegel, churhannövr. Klrchenr. a.a.O. Bd. l.

S. l°7 „^ f. Instruction für die Preußischen Provinclalcon,
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diesen ist dann aber meistens nur der Gesichtspunkt, daß

die Aufsicht bei einzelnen Verhältnissen erfordert, die

Zuläßigkcic einer Handlung an eine Concession oder Dispen

sation zu binden, bei deren Ertheilung daher nicht sowohl

eine unbedingt feststehende Regel bei Seite gesetzt, als

vielmehr das Dastyu der Bedingungen constatirr werden

soll, unter welchen eine Ausnahme von jener als statthaft

vorhergesehen ist (4).

Ein großer Theil der Geschäfte, welche den Consisto«

rien als verwaltender Behörde anheimfallen, ist deren We

sen nach von den Reg ierungs fachen nicht verschieden.

Man bilde« daher auch die Consistorien bei ihrer ersten

Einrichtung häufig nur durch Zuziehung geistlicher Räche

zu der Thätigkeit schon bestehender Regierungsbehörden,

indem man ihnen die Geschäfte des eigentlichen Kirchen,

regiments, jedoch so weit sie nicht ihrem Wesen nach

Functionen des Lehramts sinb (5), nur unter Mitwür-

sistorlen. Gesehsamml. «on.8'7. S. 238. Für dle Regierun

gen (ln Rücksicht der geistlichen und Schulcommissioncn,

welche einen Theil derselben bilden) ebendos. S. 2ü«,.

<4) Wie bei Haustaufen, Haustrauungen, Dispensation von

Aufgebot u. dergl. Hieraus erklärt sich , weßhalb hie und da

wahre Dispensationen bei Verhältnissen dieser Art gar nicht

erforderlich sind, sondern der Veurtheilung, des Superinten

denten oder selbst des Pfarrers überlassen wird» in wiefern

von einer festgestellten Regel abgewichen werden möge. Vergl.

z.V. über dle Haustaufe Schlegel «. «. O. V.3. S.?3.

(5) Wie die Ordination, Prüfung der Bewerber um geistliche

Acmter u. s. ».



Cap. s. OrganiSm. d. landeSH. Kirchenregier. 72?

kung der übrigen Mitglieder der Behörde übertrug (6).

Späterhin sind die Consistorien allerdings meistens für sich

bestehende Behörden, (formierte Conststouen) geworden;

haß eine solche Einrichtung aber eine wesentliche Beding

gung der rechtmäßigen Ausübung der , landesherrlichen Kir«

chengewalr genannt werde» könne (7), läßt Ich . aus der

(6j Die Braunschwelg - Wolfenbüttelsche Klrchenordnung von.

lSS9 nennt die Einrichtung: „Verordnung, des KirchcnrathS

oder C nsistorii be-t unser Canzlei. — Daß zuvorderst in sol»

chem unserm Kirchenrath oder Conssstvrio, «nser Statthal«

^ ter, Cantzler und oberster Superintcndens zu Wolfenbüttel,

so jeder Zeit seyn werden,, die oberste Supcrintcndenz und

Jnspectlon haben, und neben der andern ihrer ordentlichen

Inspektion, verhelfen seyn, die Ordnungen auch Inspektion

helfen handhaben. Zu und neben denen, sollen bei unserm

Kirchenrath auch etliche Theologen, so wir jederzeit bestlm«

me», gebraucht werden,, welcher Geschäften seyn sollen ln-

maaßen hernach folgt — , Desgleichen und auf daß alle Sa«

chen desto mit mehrerm Ernst und stattlicher verrichtet, so

wollen wir, wann politische Sachen, der Kirchen anhängig,

fürfallen würden, sollen dieselbige auch vor unsern politischen

Cantzleiräthen berathschlaget und verrichtet werden."

(7) Dieß ist die Meinung älterer Schriftsteller: Lsrp««v,

juri,pr, c«n5tst. I^id. l. vok. jl. Llir. WoKor, üs zur«

«oas)»t«ric>run> (4rnst. 1647. 8). Lsp. 5. 8eot. I. Doch

stützt sich jene eigentlich nur auf die Nothwendigkeit der Aus«

Übung der geistlichen Gerichtbarkeit, durch eine, anders als eln

gewöhnliches Gericht organisirte Behörde, und die in Vezie»

hung auf die Bedeutung der Consistorien bei dieser ausge»

sprochenen Grundsätze, daß das Consistorium die gesammte

Kirche vorstelle. S. unten Note n und 12. In Beziehung

auf diese sagt I^noKer, «leei». veo. lo. Isro. ,8., das

Consistorium sey kein weltliches Gericht, und hänge von dem
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Lehre der Reformatoren nicht folgern, nach welcher zw«

die Mitwürkung des Lehrstandes zur Thätigkeit einer vom,

Landesherrn für die Ausübung des Kirchenregiments auS

Laien bestellten Behörde für unerläßlich gehalten werden

muß, dieser Forderung aber auch durch die Verbindung

derselben mit der Amtöthätigkeit einer anderen Behörde

ebenfalls schon Genüge geleistet wird. Die Einrichtung

der Eonsistorien, welche in der neuesten Zeit im Preußischen

Staat getroffen worden ist, steht zwischen jener ältesten

Form und der späteren Einrichtung in der Mitte. Für

jede Provinz ist ein Consistorinm bestellt, dessen Functionen

auf Geschäfte des eigentlichen Kirchenregiments beschränkt

stnd (6)! für jeden Regierungsbezirk der Provinz ab«

Regenten nur tu Hinsicht der Bestellung ab, stelle aber die

Kirche vor.

<8) Die Instruction für die Provlncialconsistorien v. I. 1817.

(Gesetzsamml. von dies. Jahr S. 4??) erklärt sie für be

stimmt; „in reingeistlichcr und wissenschaftlicher Hinsicht die

allgemeine Leitung des evangelischen Klrchenwesens und der

Schulangelegenheiten in der Provinz zu besorgen." Als ein

zelne Geschäfte werden folgende bezeichnet (welche hier ein-

zeln angegeben werden mögen, da sie in Verbindung mit

dem Note 9 bezeichneten Würkungskrets der geistlichen und

Schuldeputationen eine Uebersicht der gewöhnliche» Cvnsisto,

rialgeschäfte überhaupt, mit Ausschluß der geistlichen Gericht-

barkeit geben): 1) Die Sorze für Einrichtung der Synoden

der evangelischen Geistlichkeit; die Aufsicht über diejenigen,

welche schon vorhanden sind; die Prüfung — Berichtigung

oder Bestätigung der Synodalbeschlüsse — Berichterstattung

über dieselben, l) Aufsicht über de» Gottesdienst — beson

ders i» dogmatischer und liturgischer Beziehung, z) Prüfung

!
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bildet eine Kirchen- und Schulcommission, welche einen

Theil deS Regierungscollegiums ausmacht, eine Behörde,

deren Wirkungskreis von dem, welcher einem für sich be-

pr» kscultste c«nv!«nsv^i und pro miolstorlo. 4) Bestä

tigung der von Ausserhalb Landes «octrten Geistlichen, welche

von den Regierungen vermöge des landesherrlichen Patronat-

rechts bestellt oder auf Präsentation anderer Patronen geneh

migt sind. 5) Vorschlag der Superintendenten und sonstigen

geistlichen Oberen an das vorgesetzte Ministerium und Ein

führung derselben. 6) Aufsicht über geistliche Seminorlen

und Anstellung der Lehrer bei diesen. 7) Aussicht über die

Amts- und morallsche Führung der Geistlichen und das Recht,

ausserordentliche Visitationen zu veranlassen. Die Visita

tionsberichte der Superintendenten gehe» jedoch zunächst a»

die Kircken- und Schulcommission, welcher auch die erste

dem Consistorium anzuzeigende Verfügung darauf zusteht.

81 Einleitung des Strafverfahrens gegen die Beamten deö

öffentlichen Gottesdienstes, welche gegen liturgische und rein

kirchliche Anordnungen verstoßen, y) Suspension der Geist

lichen vom Dienst und Antrag auf deren Remotlon, ausser

wegen gemeiner Verbrechen, wo jene von der geistlichen

«nd Schulcomniission oder dem competenten Gericht verfügt

»ird. 10) Ertheilung von Concessionen und Dispensationen ;

einige sind den Regierungen, die zum einmaligen Aufgebote

dem Ministerium vorbehalten. 11) Anordnung kirchlicher

Feste und der Büß - und Bettage nach Anweisung des Mini

steriums und Bestimmung des Terteö zu den Predigten bei

jenen, iz) Censur der Schriften über das Kirchenwesen,

pädagogischer und Schulschristen, religiiser Volksschrtften. —

In Beziehung «uf den Unterricht hat das Consistorium bei

den Elementar- und Bürgerschulen und den Privatanstalten

nur die obere Leitung in wissenschaftlicher Hinsicht und in

Beziehung auf die innere Verfassung; bei den gelehrte«

Schulen »»mittelbare Aufsicht und Verwaltung.
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stehenden Consistorium gewöhnlich angewiesen ist, sich nur

dadurch unterscheidet, daß ihm jene den Co.Morien vor?

behaltenen Recht? fehlen (9).

Der Umfang, in welchem den Consistorien das Recht-

der selbststandigen Verfugung zusteht, hängt von der In

struction ab, welche ihnen ertheilt ist (10). Bei Ge-

(?) Dle Instruction für dle Regierungen (Geseysamml. v. I.

lSi?. S. 25y.) überträgt ihr: „alle geistliche und Schulange,

legenheiten, welche nicht dem Consistorium ausdrücklich über-

. . lassen sind." Namentlich: i) Besetzung aller geistliche» und

,,, Schulstellcn, Kraft des landesherrlichen Patronatrechts ; Be-

stätigung der von Privatpersonen und Gemeinden präsentlr-

ten Subjekte; Prüfung und Einführung derselben (in der

R<gel ; Ausnahme Note 8 Nro. 4.). 2) Aufsicht über deren

Amts- und moralische Führung; Urlaubserthcilung. Z) Auf

rechthaltung der äußeren Klrchenzucht. und Ordnung. 4) Di-

r«tjon und Aufsicht über sämmtliche Kirchen; öffentliche und

Privatschulen, Erziehungsanstalten, milde und fromme Stif-

tungen und Institute. S) Aufsicht und Verwaltung deS Cle«

mentarschulivesens. 6) Aufsicht und Verwaltung sämmtllcher

äußerer Kirchen- und Schulangelegenheiten, daher auch Äe:

gulirung des Stolivesens und Schulgeldes. 7) Verwaltung

des Kirchen-, Schul- und Skiftungsvermigens; wo sie Ge

meinde» oder Privaten verfassungsmäßig zusteht, Oberauf

sicht. 8) Dispensation in bestimmten Fällen, y) Policel-

liche Aufsicht über literarische Institute und Gesellschaften, so

weit sie nicht andern Behörden übertragen ist. 10) Schul-

socicrälen einzurichten und zu vcrtheilen, wo die Ortschaften

eS wünschen oder Localumstände es nöthig machen, n) Ver

einigung mrd Thellung der Parochien, mit Einwilligung der

Gemeinde» und Patrone,

(ls) Bei den Preußischen Consistorien und Kirchen- und Schul-

tvmmlffivne» beruht er auf dem allgemeine» Prwclp dn?
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schZften, welche in den Wirkungskreis der Kirchengemein-

den oder der den Consistorien untergeordneten Inspektoren

gehören, und deren Verfügung überlassen sind, steht den

Consistorien nur die Aufsicht zu. . , !

Die geistliche Gerichtbarkeit, welche den Consistorien

übertragen worden ist, sollte sich nach den Ansichten der

Reformatoren eigentlich nur auf zweierlei Gegenstände er

strecken, auf die Verfügung der Ercommunication und auf

die Entscheidung in Ehesachen. In Beziehung auf den er

sten sollte das Consisiorium die Kirche vertreten, welcher

das Ercoinmunicarionsrecht eigentlich nach der Anordnung

Christi zustehe; daß es sie vertreten könne, leiteten die

Reformatoren daraus ab, daß es aus Geistlichen und acht

baren Laien besiehe (11)«

Verwaltung, daß die selbststandige Verfügung den Reglern»,

gen zusteht, wenn bestimmte Gesetze und allgemeine

Vorschriften vorhanden sind. A. a. O. S, 25Z.

(i>) Der oben S. 25z. Note ,8. angeführte Aussatz der Wit-

temberglschen Theologen vedncirt dicß auf folgende Weise:

8eä prsvcvclst in omnidus csus!s vvrs et vis eognitioz

sc »Int juilices nc>n s«Ii sscerclotes, seä etism sl!i Kokest!

et docli v!ri , Deum timentes, so illone! scl julliesnäum,

tsii^usm Konests memdrs ecclosise inter Isicos. Oum

eniin OKristus Indult: clle evclesiae, et Kis vvrkis ins«,

^st, ut summum juilicium »it penes ecclesism, docet,

von Isnluin unsm psrtem ecclesise, »cilioet ezi!»eovos,

«e<! etism ei reli^uis grsllibus vovuli eügenlios esse ju.

öices i,I«neos, l^u, sunt ineinbrs ecclesise, Komiovs I>«.

»est!, 6«cti, veum timente«; et vult, Ko» v^no^u« Kskers

Üeder« voeos cksvi«ivS5 — .
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Ehesachen sollten den Consistorien überlassen werden,

nicht weil sie an sich der Entscheidung der Kirche unter-

worfen waren, sondern weil es rathsam sey, da in den

weltlichen Gerichten auf die Lehren des Christenthums und

christlichen Gebrauch nicht genug Rücksicht genommen wer«

de, auch dabei Fragen vorkamen, welche das Gewissen an«

giengen (12).

(12) Ebendaselbst! Heu, poteststl gerentl glscklum ms»,

üsvit, ut eitornsm Konestsm oisciplinsm juits «mn!s

»nsnusts Oei tuestur sc retinest, ot corporslikus poeni»

«mnes, «^ui vioisnt eiterngm ciisciplinsm, punist — .

krseter Koo korum vovstituit Heu» slluck juckicium in ee.

«lesi», ^uo6, cum vi« esse ckekest s<! poeniteotism , n«n

Interlicit Kominsm vi corporsli, »eck punlt verk« l>ei,

»cilicet sut »epsrstione, sut ejectione ei evclesis. ?«.

»tv» vero Kuiv soro etism eontroveriiso 6s mslrimonii»

eommenästse sunt — don« eonsili« — . 8«ep«

«»im inviuunt «ontroverslss, in <^uiku» eonscientis psr>

lim covsuli uedet, cujus rei in zirotsno non its Kabekur

rsti«. — I?ee tieri nolest, ut »inguli usstores !n vcclesiis

tsntum sruäitioni» et juckieii t>sb«s»t, ut Kss cootrover»

»iss reeto öijuuicsre possink — , läeo necesse est, — i»

öioecesibu« consislorls eonslituere, o^use cognosesnt —»

«ontroversis» mstrimovisle» vkristisnis »soteotiis, Zuits

verbum Ooi, evsngelium et illss Konestss Ivges, <zusv

in evclesis (ZKristl, g piis et pruuenlibus LKristisnis in«le

«s<zuv sd ^postoli« tsno/usm Kvvestss et t^e« plscente»

juulcstae sunt, »o etknicse et 1°urc!ose oonsusione» lidi.

uioum eicolsntur. Item psstore» vujusliket loci monesnt

reo» criminum, nt se emenclontz si »on Kt emenästio,

jnckiceot eo» eonsistori«, c^uock citet reos, et suuito ne-

gotio, punist «ontes» nominstim Kso «süsse sck doe

forum äekersntur, «ju« protz»» potest« »ogliLit: «i
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Hiernach sind die Ehesachen ursprünglich allenthalben

zu den Gegenständen der Consistorial-Gttichtbarkeit gezahlt

morden, wo man nicht für zweckmäßiger hielt, besondere

Ehegerichte anzuordnen, zu welchen rechtskundige und

geistliche Beisitzer bestellt wurden. Die wertere Ausdehs

nung der Consistorialgerichtbarkeir auf alle Gegenstände,

»elcht daS canonische Recht dem geistlichen Forum unters

wirft, sofern nur nicht die geistliche Beziehung, welche

dieses dabei annimmt, mit der evangelischen Lehre vom

. Unterschied deS weltlichen und geistlichen Regiments ge

radezu im Widerspruch steht (1Z), ist dagegen, so gewöhn»

lich sie auch in früheren Zeiten gewesen ist (oben S. 254),

ohne alles Zuthun der Reformatoren, vermöge der landes«

herrlichen Gewalt in Kirchensachen eingeführt worden.

tstit» kslsum «"«gm» Spsrgit, »I yul« eoutumellv«« lozuituv

äs relißione «Kri5tis»s sut 6s »sorsmeuti» : »i <^ui» tot«

s»no nee »biolutionem potit, ue« »eoeckit sä «oensm

Vomioi; »i o^uis ovvtumelis säöeit psstorem e«olo»is»

sut slio» evsvgelii miuistros: si o^ui» svuä ss pslsm «e«r.

tum sut «oueudiosm »lit: »i ä« sckulterio sckversu» sli«

«zuem sut sliczusm fsms verisimili« torturz si <zuis yuse».

tum kscit usurls: »i juveoes «ontumsces coutrs vsrente»

»ut sllog, quibu» commenösti sudt, ckeäont »e bellustid»

niou» et iuK«»s«t«i luäo« eiereeut. Llsoo eonsigtoris

«sdesut voteststem kereuckss »eolsntise sivowmuuicstio»

vi», — L«t gutem contemtor eioommuiiiestiovi» pro

kscti »troeitste et » vot««tsts glsäium gersut« eoer»

«encku».

l>Z) S. unten im vierten Buch die Lehre »on der geistliche»

Gerlchtbarkett.
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Hieraus erhellt, daß die geistliche Gerichtbarkeir, nur

in sofern sie auf die Befugnis), die Ercommunication zu

verfugen, bezogen wird, als eine den Consistorien als selbst-

siändiger kirchlicher, wiewohl vom Landeeherrn be

stellter Behörde (1ü) beigelegte Gewalt, betrachtet werden

kann. Da aber die Ercommunication allenthalben, und

selbst die Kirchenbuße (IS) in einem großen Theil von

Deutschland ganz außer Gebrauch gekommen ist (16), und

die letztere, wo sie noch üblich geblieben ist, in ihrer An,

Wendung wenigstens höchst beschränkt ist, so bleibt von der

Gerichtbarkeir der Consistorien, praktisch genommen, nichts

weiter übrig, als der Theil derselben, welcher aus der will-

kührlich geschehenen Verleihung deS Staats abgeleitet wer

den muß. In manchen Ländern ist zwar hierin noch bis

auf die ^neueste Zeit wenig oder nichts geändert wor

den (17); es bedarf aber nur der Hinweisung auf die Lehre

der Reformatoren/ um darzuthun, daß es lediglich von der

Staarsgesetzgebung abhänge, jede Art von Straf- und

(14) In sofern kann daher die oben Note 7 angeführte Ansicht

der älteren Schriftsteller keineswegs getadelt werden.

(15) Ueber den Unterschied beider f. daö vierte Buch bei der

Lehre, von den Kirchenstrafen. .

(16) Die »eueren Preußischen Gesetze erwähnen daher nichts

mehr von dieser Function der Consistorien, da hier dle An«

Wendung der Sirchenbuße ganj aufgehoben ist.

(i?) Vergl. z. B. Werber, sachs. Kirchenr. Tbl. i. Abth.

S.49Z u. f. Schlegel, churhanqivr. Kirchenr. B. i. S. n?

». f.
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streitiger Gerichtbarkeit, die Ehesachen nicht ausgeschlossen,

den ordentlichen Gerichten zu überweisen (18). Denn auch

bei den Ehesachen betrachtet jene die Mitwürkung des Lehr-

standes bei der Entscheidung eigentlich nicht als noth-

wendig , sondern nur als ein Mittel, die Anwendung der

Grundsatze zu sichern, welche der christliche Richter bei st»

nem Urtheil nicht ausser Augen lassen soll. Den Richter

an diese zu binden, und wo die Mitwürkung eines Geist»

lichen durch Ermahnung nützlich werden kann, ihm die Zu

ziehung eines Geistlichen zur Pflicht zu machen, ist aber

zunächst Sache der Gesetzgebung.

In kleineren Landern besteht nur ein Consistorium; in

größeren findet man Consistorien für einzelne Provinzen

angeordnet. Wie von dem Didcesanrecht der Bischöfe gilt

aber der Grundsatz, daß alle Personen der Consistorialge«

walt, und namentlich ihrer Gerichtbarkeit unmittelbar unter

worfen sind, über welche sich das landesherrliche Kirchen-

regiment erstreckt (18'). Da die Consistorien, sofern ihnen

geistliche Gerichtbarkeit zusieht, als eine von persönlichem

Einfluß des Landesherrn unabhängige Gerichtsbehörde be

trachtet werden, so kann für den Fall, daß in den person

lichen Verhaltnissen des Landesherrn eine richterliche Ent

scheidung nothwendig wird, auch die Frage aufgeworfen

werden, ob er selbst der Gerichtbarkeit seines Consistoriums

li8) Wie es lm Preußischen Staat der Fall ist.

(18«) Eine Ausnahme macht das Bestehen von Medlatconsist»'

lie»; s. den folgenden Absatz.
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unterworfen sey (19). Sie ist von einzelnen Schriftstel,

lern bejaht (20), und auf den Grundsatz gestützt worden,

daß der Regent in bürgerlichen Privatsachen die Gerichts

barkeit seiner Landesgerichte anerkenne; die gewöhnliche

Meinung, welcher entschieden die Praris folgt, nimmt je

doch an, daß nur durch Compromiß die Behörde bestimmt

werden könne, welcher in solchen Fallen die Entscheidung

zustehe (2t). Da man die Consistorial- Gerichtbarkeit frö,

Herhin, besonders in Ehesachen, als eine wesentlich de«

Consistorien zukommende geistliche Gerichtbarkeit betrach,

tet hat, so sind dergleichen Compromisse auf ein landes

herrliches oder auswärtiges Consistorium gerichtet worden;

aus der Natur der geistlichen Gerichtbarkeit im Sinne des

protestantischen Kirchenrechts folgt aber, daß sie eben so

gut auf jedes andere formirre Gericht gestellt werden kdn,

nen.

(,y) Daß sie Zu keiner anderen Beziehung aufgeworfen «est

de» könne, bedarf kaum einer besonderen Erinnerung; es

folgt von selbst aus dem Grundsatz, daß die Consistorien keine

felbststindige , sondern nur eine Namens des Landesherr«

Kraft des Kirchenregiments »erfügende Behörde sind. Da>

her lst z. B. die Frage, in wiefern er sich für seine Person

über einzelne Arten von Chehindernissen hinwegsetzen könne,

da in Hinsicht seiner Pttsott Niemand ein Dispensation«««

hat, eine Gewlssenssoche. Wergl. die Lehre von Dispens«'

tionen im vierten Buch.

(2°) Schnaubert, Grunds. deS Protest. Kirchenr. Z. ,Zz.

(l>) I. «. Söekmek', jü8 «et. ?rot«5t. l.ib. i. ?it. :5.

41. <?. 1^ S ooKm er, prln«. jur. esn. §. ig,. Wiese,

«irchenr. Thl. Z. Abth. ,. S. iZS u. f.

(u)
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neu. Nach den jetzt bestehenden Grundsätzen von der

Souveränetät der deutschen Regenten, kann überdieß jene

Eremtion, die man sonst auch auf deren Familie aus«

dehnte (22), nur auf den Regenten und dessen Gemahlin

bezogen werden; bei allen übrigen Familiengliedern, da sie

jetzt Unterthanen sind, wird ihr Gerichtsstand durch die

Lcmdesgesetzc bestimmt, oder, sofern er für Gegenstande der

Consistorialgerichtbarkeit unbestimmt geblieben wäre, in

einzelnen Fällen durch ein Commissorium des Regenten be

gründet.

Ueber die Anordnung einer höheren Instanz, an welche

die Berufung von einem Consistorium als Gerichtsbehörde

statt findet, giebt die Natur wahrer Iusiizsachen, für welche

die Gegenstände der geistlichen Gerichtbarkeit zu achten

sind, die Regel, daß sie in einem formirten Gericht be»

stehen müsse; die Abänderung eines rechtlichen Erkennt«

nisses des Consistorii kann daher nicht zu den landesherr«

lichen Reservarrechten gehören (23). Schon früher sind

aber die höheren Landesgerichte, wie es der wahren Be«

(ll) Nach dem Grundsatz von der Rcichsunmittelbattelt sämmt«

llcher Mitglieder der landesherrlichen Familie.

(23) Wenn manche Schriftsteller den Grundsatz aufstellen, die

Berufung könne auch unmittelbar an den landesherrn gehen

(Wiese «. a. O. S. 23a), so darf dieses daher nur so »er»

standen werden, daß auch die Behörde, welche dem Regen

ten unmittelbar verträgt, als formlrtes Gericht organisirt

seyn könne, aber nicht auf ein Persönliches Entscheidungsrecht

gedeutet werden. ' , < ,

I. 47
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deunmg der Consistorialgerichtbarkeit angemessen ist, ordenr«

lichcrweise die höhere Instanz für Consistorialsachen ge

wesen (2^). .

lv. Medial - Conslstoriett.

ES ist bereits oben (S. 427) bemerkt worden, daß

Personen des Herrenstandes und Städte, in den ersten

Zeiten der Reformation, ohne vollständige Landeshoheit zu

besitzen, die Rechte der Kirchengewalt auf demselben Wege

an sich gebracht baben, auf welchem die evangelischen

Reichsstande dazu gelangten. In den Städten wurden

sie dann von dem Magistrat mit Zuziehung der städtischen

Geistlichkeit ausgeübt, vom Herrenstand wurde ein beson

deres Consistorium bestellt. Nach verändertem staatsrechl-

lichen Vcrhältniß ist den Städten selten mehr als die

geistliche Gerichtbarkeit in einem gewisse.. Umfang, zuwei-

len auch einzelne Rechte der kirchlichen Aufsicht (1) geblie

ben; auch findet man, daß die städtische Geistlichkeit (Mi

nisterium, geistlicher Consent) eine besondere, dem landes

herrlichen Consistorium untergeordnete Behörde geworden

ist, welche die Stelle der sonst gewöhnlichen Inspektion

<24) Weber, SZchs. Kirchenr. SHl. k. Abth. l. S.68,u. f.

Vöviu» vevig ?. II. vse. ZS5> kukeväork Vbserv.

jur. u»!v. ?om. III. Od«. iol.

si> Beispiele von einem solchen Verhältniß finde» sich bei

Schlcqcl, Shurhannövr. Kirchcnr. B. k. S. Z9Y bis 4Z°>

Weber, Sächs. Kirchenr. Tbl. i. Abth. 2. S>45».
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überhaupt oder bei gewissen Verhältnissen vertritt, dem

städtischen Magistrat aber nicht untergeben ist (2).

In Beziehung auf die geistliche Gerichtbarkeit ist daö

Verhalrniß eines solchen Magistrats nur seinem Ursprung

nach von dem verschieden, welches durch landesherrliche

Verleihung derselben an eine Corporation oder Privatper

son entstehe« würde, und auch zuweilen auf diese Weise

entstanden ist. Die geistliche Gerichtbarkeit, da sie aus der

Staatsgewalt abgeleitet werden muß, nimmt in den HZn,

den einer Privatperson die Natur einer Pattimonialgericht,

barkeit an, und ist in Hinsicht der Regeln über deren Aus,

Übung (Z) ganz nach den Grundsätzen, die von dieser über,

Haupt gelten, zu beurtheilen, wenn sie gleich ordentlicher,

weise in einer verliehenen oder durch unvordenklichen Besitz

erworbenen Patrimonialgerichtbarkelt nicht enthalte» ist..

Denn diese in der Praxis unbestrittene Regel (4) gründet

(!) So hat z. B. die Stadt Rosto« zw« ei» Chegerlchr, aber

dem Magistrat stehen keine Rechte des eigentlichen Kirchen,

regiments zu; wohl aber wird „die erch,? Inspektion: u>

6<>c!rin»libus, dem Rostockischen Stadt-Snperiuteubeurm

oder Directvr des Minister«, unter Zuziehung der übiige»

Geistlichkeit" übertragen, und die Wahl deS Superl»te»den->

ten geschieht durch da« Ministerium selbst in Verbindung mit

dem Rath- Vergl. Slggelkow, chandb. des Mekleuiurg.

Klrchenr. S.?. ,

<Z) Mithin in Hinsicht der Gesehe, an welche sie gebnvde» kst,

des Verfahrens, de« Jnstanzenzuges n. s. w. -

(4) 5. II. voekmei-, ju, «ecl. Protest. I.ib. I. 28.

§. 18. rukellllork, «is jur!sä!ct. l!erm,n. ?. II. 8.1.
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sich nicht auf die besondere Natur der geistlichen Gericht,

barkeit in Strafsachen (5) oder streitigen Sachen, sondern

lediglich darauf, daß die Einrichtung der landesherrlichen

Consistorien, welchen die Gerichtbarkeit der bischöflichen

Officialate ausschließend übertragen wurde, den Grund?

sah zur Folge haben mußte, daß die Consistorialgerichtbar-

keit unter einer allgemeinen Verleihung nicht begriffen

sey, weil er auö der bestehenden Verfassung folgte (6).

, Bei dem Herrenstand ist die Befugniß, ein Medial-

Consistorium mit einem ahnlichen Geschäftskreis, »ie

er den landesherrlichen Consistorien beigelegt ist, zu bv

stellen, häusiger die Folge des früheren Verhältnisses ge«

blieben (7). Hieraus darf aber nicht geschlossen werden,

daß man dem hierzu Berechtigten ein wahres Kirchenregi,

ment, nur mit Unterordnung unter die Landeshoheir,

Osx. un. 6. ».Pfeiffer, über die Gränzen der Clvil-P«-

trimonial- Jurisdiction (Gött. i3«S. 8) S. 2Zl u. f.

(5) Es versteht sich, daß hier nicht von der Ercommunicatlen

die Rede ist. S. oben S. ?Zl.

<6) Unrichtig ist dagegen, den Gruudfatz aus der Uebcrtragunz

der bischöflichen Gewalt oder der kirchlichen Collegialrechte

auf den Landesherrn abzuleiten, wie die neueren Schrift

steller wollen. S. Pfeiffer a. a. O. Richtig sieht schoi

J.H.Böhmer a. a. S. §.27. 28. die Sache an.

(7) Als Beispiele sind zu vergleichen die Verhaltnisse der

Fürsten und Grafen von Schönburg im Königreich Sachs«,'

Weber, Sächf. Kirchenrecht, Thl. 1. Abrh. 1. S. 28?. Z°y.

Abth. z. S. 440. 45«. 458. 641. Ueber die Gerechtsame de<

Stolberglschen ConsistoriumS für die Grafschaft Hvhnstcla

s. Schlegel, Churhannivr. Kirchenr. B. i. S. 4Z5 u. f.



Cap. Z. Organism. d. landesh, Kirchenregier. 7^1

namentlich einen ähnlichen Inbegriff von Resekvatrechten,

wie er den Landesherrn zusteht, zuschreiben könne. Viel«

mehr hat die spätere Unterordnung des Herrenstattdeß un

ter die Landeshoheit, welche zur Zeit der Refovmarikn

noch nicht so entschieden statt fand, regelmäßig die Folge

gehabt, daß alle Befugnisse, die nach der Consistorialver-

fassung zu den Reservatrechten gezahlt zu werden pflegten,

ordentlicher Weise dem Landesherrn vindicirt wurden, weil

das 5ug erusvopsle, aus welchem man sie ableitete, als

etwas von der Landeshoheit unzertrennliches betrachte«

wurde ; man hat daher solche Medial - Consistonen im Gan

zen als Behörden behandelt, welche dem Landes Herrn oder

dessen Consistorien unmittelbar untergeordner sind, und nur

der einmal begründete Besitzstand hat zuweilen den Be

rechtigten einzelne Befugnisse, die zu den Refervatrechten

gehören, als besondere, unter Aufsicht des Landesherrn auS,

zmlbende, ihnen selbst zustehende Rechte der Kirchen«,

gierung verschafft. Dahin gehört das Recht, Kirchen- ,md

Consistorial- Ordnungen abzufassen, wo es durch den aner,

kannten Besitzstand oder die Normen, welche das siaatö«

rechtliche Verhaltniß eines solchen. Herrenstandes .in neueren

Zeiten festgestellt haben, mit Genehmigung des Landes«

Herrn abzufassen, während vielmehr in det Regel die lan,

desherrlichen Kirchengesetze für die Mediatconsistorien ver,

bindend sind (8). Auch läßt sich nur auS eben diesen

Normen beurtheilen, wie weit sich der Wirkungskreis der

<8) S. vbe». S. 428.
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Mediakcvnsistorici, erstreckt. Innerhalb desselben befinden

sie sich gegen ein landesherrliches Consistorinm oder eine

MUnittÄbar dem Landesherrn vortragende Behörde <S)

ganz in der nehmlichen Stellung, wie ein landesherrliches

Consistorilun gegen die ihm vorgesetzte Behörde.

' Vi General- und Special - Superintendenten.

Beamte zur Ausübung der landesherrlichen Kirchen

gewalt den Consistoxien untergeordnet, sind die Inspektoren

(Superintendenten (1), Metropolitcme, Decane, Präpo-

siti), deren Amtssprengel (Diöces, Anspection) eine An»

zahl einzelne« Pfarrgemcinden begreift. Das Amt ist er-

dentlicherw«ise mit. einem Pfarramt verbunden. Seinem

Ursprung nach (2) bestimmte es die Form, in welcher das

Nach dem Preußischen Landrecht Tbl. 2. Tit. l i. Z.

bis «irö die Unterordnung eines Medial -Consistorinmi

unrer das Consistorlum als die Regel, die unmittelbare lln-

terordnnng unter das geistliche Departement als die 'Aus

nahme bettachtet. ......

(i) Die Schriften über das Amt der Superintendenten sind

ohne Bed«utung, wo sie sich nicht auf die Verfassung einzel

ner Länder beziehen. Eine Ueberjicht giebt: 6. II. ä^rer,

Ss 8uz>erintenäellt!bu». l^ip». 1744, in dessen op^se. leiste

Sammlung). Die Verfassung von Kurfachfen hat zum Vor

bild gedient, und daher sind die Schriften über diese am

wichtigsten. Die älteren von Casp. Aiegler (it>87) un)

C.S.Lehmann (1715) sind aber legt neben Weber/

Eächs. Airchenr. Thl. 1. Abth. 2. S. 707 u. f. entbehrlich.

(!) Vergl, oben S. 246.
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Lehramt bei dem eigentlichen Kirchenregiment mitwürkte;

durch die Einrichtung der Consistorien gieng aber ein Theil

dieser Functionen auf Heren geistliche Mitglieder über, nnd

zugleich erhielten die Superintendenten als eine den Co«,

sistorien in ihrem gesammten Würkungskreis untergeordnete

Behörde, auch Geschäfte bei der Ausübung der aus der

Landeshoheit entspringenden landesherrlichen Rechte in Kn'-

chensache.i.

Das Recht. Superintendenten zu bestellen, fließt zwar

aus oer landesherrliche» Kirchengewalt; wer aber das Recht

hat, ein Mediatconsisiorium anzuordnen, hat ordeutlicher-

weise auch das Recht, Superintendenten anzustellen, da die

Ernennung zu einem Amt, welches eigentlich nur ein un

tergeordnetes Organ des Consistoriums ist, als eine Folge

von jener Vefugniß betrachtet werden muß.

Das Recht, diesen Inspektoren Vorschriften über ihre

Geschäftsführung zu geben, gehört als ein Theil der Ge

setzgebung zu den landesherrlichen Reservatrechten; die

Grundlage derselben bilden die Kirchenordnungen ; den Eon-

sistorien steht aber das Recht zu, in Gemäßheit der Kir

chenordnungen und anderer bestehender Kirchengesetze In

structionen zu ertheilen. Von diesen sind daher allgemeine,

von Landesherr» selbst eltheilte Instructionen, welche als

wahre Gesetze zu betrachten sind, und auch neue Bestim

mungen enthalten können, zu unterscheiden (3).

(,,) Ein Beispiel solcker landesherrlicher «Ilaemelner Instructio

nen s. bei Schlegel, chnrhannövr. Kiichcnr. V.l. S. t«».
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Der Würkungskreis der Superintendenten ist nach der

besonderen Kirchenverfassung jedes Landes im Einzelnen

allerdings verschieden bestimmt; jedoch laßt sich im All,

gemeinen ihre Geschaftsthatigkeit auf zwei Bcstandtheile

zurückführen: .!

1) Ihre Hanptbestimmung ist, die Aufsicht über den

kirchlichen Instand der Didces zu führen, und für die Be,

vbachtung der Kirchengesetze zu sorgen. In dieser Bezie?

hung sind sie Beamte, von welchen die Consistoricn ilber

alles Bericht erwarten, waS eine Verfügung von ihr»

Seite veranlassen könnte, und deren sie sich bedienen, um

ihre Anordnungen in Kirchensachen zur Ausfühnmg zu

bringen. ". >. ' u> '

Die einzelnen Verhältnisse, auf welche sich jene Auf»

sicht bezieht, sind: ») Lehre, Wandel und Amtsführung

der Geistlichen ihres Sprengels, welche sie über ihre Amts,

pflichten belehren, wegen Abweichungen von diesen erin«

nern und zurechtweisen sollen; in zweifelhaften Fallen sind

jene selbst Berhaltungsregeln von' diesen Vorgesetzten ein«

znholen und diese zu befolgen verbunden, b) Die imiere

Einrichtung der kirchlichen Jnstitnte, wohin auch die Schm

len gehören (^), und die Verwaltung der Güter derselben;

in Hinsicht der letzteren besteht ihre Tharigkeir ordentlicher,

weise in der Bestellung der Rechnungsführer, Abnahme der

Rechnungen und Genehmigung von Dispositionen über

(4) In wie weit Schulen für wahre kirchliche Anstalten geh«l»

rcn werde« können, s. im sechsten Buch.
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deren Einkünfte, so weit sie nicht dem Conslstorium vorbe

halten sind. «) Die Aufsicht über den religiösen und sitt«

lichen Zustand der einzelnen Pfarrgemeinden. Die Kunde,

)velche diese Aufseher von Verhältnissen erhalten, in wel,

che« eine Verfügung zur Vollziehung der Kircheugesetze

nothwendig wird, berechtigt sie aber immer nur in einem

sehr beschränkten Umfang, ein« solche selbstständig zu tref,

fen; provisorische Anordnungen, wo sie für unerläßlich zu

halten sind, ausgenommen, haben sie in allen wichtigeren

Sachen nur an das Conslstorium zu berichten. In den

älteren Zeiten hatten sie häufig das Recht, die unteren

Grade der Kirchenbuße aufzulegen; späterhin ist die Zuer-

kenmmg derselbe« meistens den Consistorien allein vorbe«

halten worden. > .- .-

Für die Ausübung dieses Auffichtsrechts besteht allent,

halben die Einrichtung der Kirchenvisitation, und

sehr häufig neben derselben noch die der Synoden, zu

welchen die Insvectorcn die Geistlichen ihres Sprengels

zu gewissen Zeiten vereinigen.

' Die Kirchenvisitation in der Diöces hat seit der Ent«

siehuug der evangelischen Kirchenverfassung zu de» Amts

rechte» der Insvectorcn geHort; durch diese sollen sie die

Amtsführung der Geistlichen ihres Sprengels, deren Ver,

hältniß zu ihren Gemeinden und den Znstand der letzteren

selbst kennen lernen. Durch die Synoden sollen sie in

Srand gesetzt werden, durch Verhandlungen über wissen«

schaftliche Gegenstände, über Lehre und Seelsorge, sich ein

Urtheil über das fortgesetzte Streben ihr« Untergebenen
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nach wissenschaftlicher Bildung und über die Fähigkeit der-

selben zur Erfüllung ihres Lehrberufs zu bilden (5).

2) Ein anderer Bestandtheil des Amts der Inspekto

ren besteht in einzelnen geistlichen Functionen, welche ih

nen zuweilen vorbehalten, und in bestimmten einzelne,!

Rechten der vollziehenden Gewalt, welche ihnen, mit Unter

ordnung unter das Consistorium, übertragen sind. Zu jenen

gehört oft, wie bereits (S. 702) bemerkt worden ist, die

Ordination, seltener die Confirmation (V) der Katechume-

nen ; in Hinsicht der letzteren sind die Kirchenverfaffungen

im Einzelnen am wenigsten übereinstimmend. Vrdentlicher-

weise gehört zu diesen das Recht, die Geistlichen ihm

Didces in ihr Amt einzuführen, die Direktion des Wahl

geschäfts, wo die Kirchengemeinden ihre Geistlichen zu

wählen berechtigt sind, und die erste Vorsorge für die Ver

waltung des Gottesdienstes bei entstehender Vacanz. Häusig

wenigstens ist ihnen die Ertheilung der Erlaubniß zu pre

digen und die Prüfung zu gewißen Schulämtern, die Aus

einandersetzung eines ncuangestellten Geistlichen mit dem

abgegangenen oder dessen Erben in Hinsicht der Einkünfte,

das Disvensationsrecht in Fällen, wo gegeu die Erlegung

von Gebühren immer dispensirt wird, und die Ausfertigung

der Dimissorialen bei Trauungen überlassen; in anderen

(5) Von den Svuoden der evangelischen Kirche, sofern sie eine

andere Bedeutung haben sollen, wird im vierten Auch die

Rede seyn.

l«) Ein Velsplel s. bel Schlegel, churhannövr. Kirche«.

Lhl. l. S. 445.
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Dispensationsfällen gelangen nur die Gesuche durch ihren

Bericht an die höhere Behörde. Am seltensten haben sie

eine Mitwürklmg bei der Entscheidung von Rechtssachen

der geistlichen streitigen Gerichtbarkeit; doch kommt es vor,

daß sie mit einem Untergericht die erste Instanz (7), beson

ders in Ehesachen (3), bilden. Häusigelwerden Sachen, welche

zu einem Proceß vor dem Consisionum Veranlassung ge

ben könnten, zuerst vor sie gewiesen, um die Vermittlung

zu versuchen, besonders Ehesachen und Streitigkeiten zwi

schen Geistlichen und ihren Gemeinden; in Hinsicht der

letzteren muß es selbst zu ihren Amtspflichten gerechnet

werden, daß sie sich bemühen müssen, sie beizulegen.

Bei einem großen Theil dieser Geschäfte, besonders

bei der Visitation, haben seit der Entstehung der Consisto-

rialverfassung (9) auch landesherrliche Beamte gewöhnlich

(7) Vergl. z V. Gelbcte, Kirchen- und Schulverfassun^ des

Herzogth. Gotha. Thl. 1. S. ib5. Motthiü, Beschreib,

der Klrchenverf. der Herzogth. Schleswig und Holstein. S, 45.

Goch erhält hier ihre Entscheidung erst die Kraft eines Ur-

thells durch Veistlmmung det Parteien.

(8) Vergl. z.V. Würtembcrg. Neglcrungsbl. >8ll. S. 6.

(?) In Sachsen, wo das Amt der Superintendenten zuerst ein

geführt wurde, beschrankten sich ihre Geschäfte anfangs allein

auf die Aufsicht über die Lehre der Geistlichen, und die Prü

fung der von den Klrchenpatronen präsentirten Pfarrer. Als

er späterhin erweitert und besonders «uf die Verwaltung

der Klrchcngütcr ausgedehnt wurde, trat auch die Mltwür-

lung der landesherrlichen Beamten und Gerichtsherrschaften

hinzu, die man aber hier freilich aus dem Patronalrechr ab

leiten zu müssen glaubte. S. Weber a. ä. O. S. 7°3 u. f.
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mirgewürkt. Der Grund dieser Einrichtung ist nicht in

hem landesherrlichen Aufsichtsrecht über die Ausübung der

Kirchengewalt zu suchen (10), da die Superintendent«

keine selbstständige kirchliche Behörde sind, sondern über,

Haupt alle ihnen zur Ausübung überlassen« Rechte aus der

landesherrlichen Kirchengewalt entspringen ; sie hat densel

ben Ursprung, wie die Zusammensetzung der Consistorien

ans geistlichen und weltlichen Rathen, welche man auch

ohne Rücksicht auf die Ausübung des Rechts der Ercom»

munication ndthig fand, weil ihre Amtsgeschäfre wahre

Regierungssachen in sich begriffen. Eben daher erstreck!

sich auch die Mitwürkung der Regierungsbeamten nur auf

den Theil der Geschäfte der Inspektoren, welche jene Be

deutung haben, selbst wenn sie nicht bloß zu einzelnen Ge»

schaften zugezogen werden müssen, sondern aus ihnen und

den Inspektoren eine zusammengesetzte Behörde gcbilder

ist (11). Wo stadtische Obrigkeiten oder Gerichtshexrschif-

ten an die Stelle landesherrlicher Beamten treten, wie

man es besonders bei der Kirchenvisitation findet, ist dieß

Verhältnis) eine ähnliche Uebertragung landesherrlicher

(lo) W!e G. L- Böhmer sprinc. )ur. «gn. §. 18?) will.

Schlegel, churhann. Kirchenr. B. 2. S. 4S4. bemerkt dage

gen mit Recht, daß sich in de» Kirchengesetzen keine SM

von dieser Ansicht finde.

<>,) In der Sächsischen Kirchenverfassung die Kirchen-, Schul

ung Stiftungscommissio», in der Hannöverischen die Kirchen-

commtssion, in der Würtembergilchen das gemeinschaslliche

Hberamr genannt.
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Rechte,' wie die Verleihung der Patrimonialgerichtbarkeit,

wenn es gleich einen andern Ursprung haben kann (12).

Auch eine Mitwürkung der Kirchenpatrone bei den Ge«

schäften der Inspecrion kommt vor, und sollte eigentlich

nur aus der 6ura l,eneü«ü erklärt und ihrem Inhalt nach

beurtheilt werden, welche jenen zusteht; sie sollte daher in«

sonderheit die Mitwürkung der Regierungsbeamten nicht

ausschließen. Sie vertritt aber zuweilen ganz deren Stelle,

und wird der gerichtsherrschaftlichen gleichgesetzt, wiewohl

das Patronatrecht als der Grund der Berechtigung betrach«

tet wird (12).

I« den meisten Ländern (14) wurden die Inspectoren

mehrerer einzelner Didcesen nicht unmittelbar unter das

Consistorium , sondern zunächst unter die Aufsicht eines Ge«

neral- Superintendenten (15) gestellt. Eine solche Mittel-

instanz, wenn sich ihre Thärigkeit auf den ganzen Ge«

schaftskreis der Didcesaninspectoren (Special- Superinten«

denten) hätten erstrecken sollen, würde aber den Geschäfts«

(12) S. oben S. 738.

(iZ) Me in Sachsen; s. Weber ». a. O. Indessen beruht

dleß weniger auf dem wirtlichen Inhalt der Gesetze, als auf

doctrincller Auslegung.

(«4) Selbst da, wo das Amt wie in Kursachscn jetzt nicht mehr

besteht. S. Weber «. «. Ö. Thl, i. Abth. i. S. ,58.

(»5) In einem ähnlichen Verhiltnlß stehen in Meklenburq die

Superintendenten zu den Präpositis , in Kurhessen die Super

intendenten oder Inspectoren zu den Metropolitanen. G.

Siggellow, Handb. des Mellenb. Hirchenr. V. 35. >32.

n. f.
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gang ohne allcn Nutzen verzögert haben; daher ist der In«

begriff der Aufsichksrechte, welche den General ? Superinten:

denken über die ihnen untergebenen Didcesen zusteht, nur

der Didcesanaufsicht ähnlich, und mehr auf einzelne Ver

hältnisse beschränkt, die ganze Einrichtung auch in den

einzelnen Landeskirchen sehr verschieden gestaltet worden.

Vieles hängt dabei immer von dem Umstand ab, ob sie

zugleich Mitglieder der Consistonen sind, wie man es sehr

häufig findet. Die Berichte der Special' Superintendenten

gehen, einzelne Verhältnisse abgerechnet, in welchen diesen

höheren Aufsehern die Verfügung vorbehalten ist, meistens

unmittelbar an das Consistorium ; wenn sie Hurch die Ge

neral - Superintendenten an daö Consistorium gelangen,

geht wenigstens die Verfügung von diesem ans, und der

Zweck der Berichterstattung an jene ist eigentlich nur, sie

von den Verhältnissen der Didces in Kenntniß zu erhalten

und ihnen Gelegenheit zu geben, sie mit ihren BemerkuiK

gen zu begleiten (16). Oft haben sie nicht einmal das

Recht der Kirchenvisitation in dein Pfarrsprengel der ihnen

untergebenen Inspektoren, sondern ein bloßer Bericht der

letzteren über deren Zustand vertritt deren Stelle. Das

Recht, die Superintendenten ihres Sprengels in ihr Amt

(l6) Wie z. B. In Würtemberg. Hler tritt namentlich der

vorhin bemerkte Umstand ein, daß die General -Suverinten°

denken zwar nicht Mitglieder des Cvnsistoriums für die ge

wöhnlichen Consistorialgeschäfte sind, aber mit jenem eine

für die höhere kirchliche Aufsicht bestehende besondere Be

hörde, die Synode, bilden.
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einzuführen, steht ihnen gewöhnlich zu; auch sind ihnen

noohl einzelne Geschäfte, welche sonst zu dem Würkungs-

kreise der Superintendenten zu gehören Pflegen, vorzugs

weise vorbehalten, wie Ordinationen, Prüfungen und

Dispensationsertheilung.

Vl. Das Pfarramt und das rechtliche Verhältnis,

der Kirchengemeinden.

Die Emtheilung der ehemaligen Di'ocesen in Pfarr

sprengel blieb bei der Reformation unverändert, aber sie

erhielt eine andere Bedeutung. Sie bestimmte den Orga

nismus der Kirche, als äußerer Gesellschaft, durch Vereini

gung der Einzelnen zu geordneten Kirchengemeinden,

welche nach den Grundsätzen der Reformatoren vom Kir,

chenregiment (oben S. 6S0 u. f.) das Recht hatten , sich

Lehrer zu bestellen, und bei der Ausübung des Kirchenre

giments als rechtmäßig ronstituirte moralische Personen

selbstständig mitzuwürken.

Es wäre unnütz, die Frage aufzuwerfen, wie sich die

Reformatoren das ursprüngliche Verhältnis) der Kir-

chengemeinden in Rücksicht des Rechts, sich als solche zu

consciruircn, gedacht haben, da sich daraus doch nicht her

leiten ließe, welche Rechte sie jeder Gemeinde in Bezie

hung auf die Veränderung des einmal bestehenden Ver

hältnisses derselben zuschreiben, und unter welchen Bedin

gungen sie Einzelnen das Recht beilegen, in eine solche

Gemeinde zusammenzutreten. Denn die ganze Einrichtung

gehört nach ihrer Lehre von der Bedeutung der Kirche
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(oben S. 675. 676) zu den Verhältnissen, welche mir

freier Willkühr geordnet werden mögen, wo daher das

Verhältnis) der Kirche zum Staat entscheiden muß, wie

viel der Autonomie der ersteren und der Verfügung des

letzteren überlassen bleibt.

Die Entwicklung der Consistorialverfassung hat ent,

schieden, daß es ein Recht der landesherrlichen Kirchenge

walt sey, Parochien zu errichten und zu verändern (1>

und es ist dabei gleichgültig, ob mau diese Befugniß ans

den Rechten der Staatsgewalt (2) oder aus den Rechten

des Kirchenregiments (Z) herleitet, da ohne Zweifel die

Mitwürkung beider dazu genügt, folglich die Grundsatze

des canonischen Rechts von den Befugnissen des Ordina

rius Anwendung finden können (oben S. 72?.), und der

Umfang dieses Rechts nur davon abhängen kann, ob man

dabei den einzelnen Gemeinden, vermöge ihrer Mitwür

kung bei dem Kirchenrcgiment, sofern an deren beste

henden Rechten etwas verändert werden soll, ein wahres

Einwilligungsrecht beilegen darf. Eine entschiedene Praxis

schreibt ihnen jedoch nur das Recht zu, mit ihren Einwen

dungen gehört zu werden, und überläßt die Beurtheilung

der

(1) Vergl. ?. kl. Üoolimvr, Z»5 p»r«ck. Lect. l. Ogp. I.

§. 2l. ?uken>1« rk, vbservst. jur. un!v. ?om. III. Ob«.

l!7- §. 6.

(2) Wie N. SoeKmer «. S.

sZ) Wie K. Ii. voekmer, yrinv. zur. esn. Z. und mit

ihm die meisten Schriftsteller.

(0
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der Erhebllchkeir derselben dem Kirchenoberen (4). Auch

in der evangelischen Kirche besteht daher der Grundsatz

des canonischen Rechts (oben S. 644) , daß eine Parochie

durch die von dem Kirchenoberen geschehene Errichtung ei

ner Kirche entsteht, bei welcher ein Geistlicher zur Ver

waltung des Lehramts für einen Inbegriff von Christen

bestellt wird; die Personen, für deren Gottesdienst die Kirche

bestimmt ist, werden durch jene Verfügung des Kirchen

oberen, nicht durch freiwilliges Zusammentreten mit der

Erklärung, sich als Mitglieder einer Gesellschaft vereinigen

und anerkennen zu wollen, oder durch eine Vereinbarung

mir dem Kirchcnoberen, zu einer Gemeinde.

Die Bestimmung des Pfarramts zur Verwaltung deö

Lehramts und der Seelsorge (oben S. 698) legt in jenes

die nehmlichcn Functionen, welche das canonische Recht

als dessen Destandtheile betrachtet, sofem nicht die evan

gelische Lehre abweicht. Es umfaßt daher 1) das Predigt

amt in dem oben (S. 640. Nro. 1) bezeichneten Sinne.

2) Die Verwaltung aller Sacramente und überhaupt al

ler gorresdien stlichen Functionen, welche nach dem evange

lischen CultuS einem gehörig berufenen (ordinirten) Diener

(4) z. n. L o ednisr, jui oeol. ?rote,r. Ii. z. ?lt. 5. §. Zoo.

Wiese, Handb. des Klrchenr. Thl. Z. Abth. 1. S.492. Der

Umstand, ob die Gemeinde ln eine Veränderung willigt oder

nicht, kann darauf Einfluß haben, ob die Verfügung zu den

vorbehalten» Rechten geHirt, oder dem Consistorio überlasse»

ist. Vergl. oben S. 7Z0. Note 9. »r«. 11.

I. 48
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des göttlichen WortS obliegen (5). Z) Die Vorsorge für

Arme und Hülflvse und für die Erhaltung der Kircheugü-

ter, wiewohl in dieser Beziehung die Rechte deö Pfarrers

erst durch die bestehende Kirchendisriplin näher bestimmt

werden.

Die Befugniß des Pfarrer«, alle MinisteriathandKm«

gen innerhalb der Gränzen seiner Parochie in Hinsicht sei

ner Parochianen ausschließend zu vollziehen, wird auch als

eine Regel des protestantischen Kirchenrtchrs betrachtet.

Eben so werden die Rechte deö Pfarrers auf die 1»»

»tolao und andere Vortheile, die ihm in den Kirchenge-

setzen ohne Rücksicht auf Dienstleistungen beigelegt sind,

die Frage von den Gränzen der Parochieen und ihrer Ver

änderung, und die, wer als Parochianus zu betrachten sey,

durchaus nach den Regeln deö canonischen Rechts beur-

theilt. In sofern muß daher auch das evangelische Kir-

chenrecht dem Pfarrer ein 5us psrockisle (oben S. 64S)

zuschreiben. Nur kann es nicht aus einer ihm über seine

Parochianen zustehenden Jurisdiction abgeleitet «erden,

sondern hat seinen Grund allein in der eingeführten Lrd-

(5) Die Ordination, welche der Verfügung des Klrcbenregi-

mentS vorbehalte» ist, mach: davon keine Ausnahme, dt

sie keine Function des Lehramts in Beziehung auf die

demselben untergebene Gemeinde ist, wohl aber die Covsir-

mation, wo sie den Superintendenten vorbehalte« ist. S.

oben S. 746. Dieser Vorbehalt ist aber auch nicht« Anderes,

als eine in der That unpassende Anwendung des Grundsatzes,

daß die Superintendenten in einem gewissen Sinne an die

Stelle der Bischöfe getreten seven.
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nung, welche jedem Einzelnen einen Seelsorger anweist,

und in der Nothwendigleit einer Aufsicht über den Wan«

del des Einzelnen, welche Belehrung möglich machen

soll, wo sie nöthig scheint. AuS diesem GesichtS«

Punkt müssen die Bestimmungen der Kirchenordnungen be«

trachtet werden, welche die Pfarrkinder anweisen, vor»

nehmlich in ihren Pfarrkirchen dem Gottesdienst beizu«

wohnen, oder, wo sie einen anderen Beichtvater als ihren

Pfarrer wählen wollen, ihnen dieß nur in Folge erhaltene»

Erlaubniß der aufsehenden Behörde gestatten (6)» Daher

ist «S auch in größeren Städten, wo die freiere Wahl der

Kirche, zu welcher sich der Einzelne halten will, dem An,

sehen des Pfarramts nicht nachtheilig «erden kann (7),

nichts Seltenes, daß sie jedem selbst in Rücksicht anderer

Ministerialhandlungen (3) überlassen ist. Der Grundsatz,

l6) Vtlgl. I> N. Nnelimor, ft>» pÄro«!,. 8oet. 4. L«z». ,.

§. 4 u. f. Das Nähere s. unten im fünften Buch.

(?) Was sich bel den Landgemeinden nicht verkennen lißt, wo

dle Wahl eines anderen Geistlichen zum Beichtvater etwas

Auffallendes hat, und es daher nicht als ein Zwang betrach«

tet werden mag, wenn sich d«S Hlrchentegiment von dem

Grund derselben unterrichten wlll.

(8) Besonders det Taufe, Confirmatlon und Copulatlon, selte,

»er in Hinsicht des Aufgebots odet des Vegräbuisses; det

Grund solcher Beschränkungen Nrgt darin, daß, wer an keine

«Pfarre gebunden ist, auch leine 3»« «»„!»« zu entrichte»

braucht, und dle Nothwendlgkett sich nicht verkenne» läßt,

jene Einkünfte wenigstens in einem gewissen Umfang sicher

zu stellen. Bel dem Vegräbnlß kommt hinzu, daß dle Ge«

bührcn immer großenthells der Kirche selbst zufallen, und

oft den wichtigsten Thell ihrer Einkünfte bilden.

48..
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daß gegen Erlegung der Swlgebühren die Erlaubniß , alle

Minifterialhandlungen durch einen Anderen, als den Pfar

rer, vollziehen zu lassen, immer ertheilt wird, besteht auch

bei den Protestanten. . ü . '. '

Das Recht eines Geistlichen, welcher durch Alter oder

Krankheit an vollständiger Erfüllung seiner Amtspflichten

gehindert wird, um Bestellung eines Gehülfen (Vicarius,

Adjunct, Substitut) bei dem Kirchenoberen nachzusuchen,

wird, wo es auch in den Kirchenordnungen nicht ausdrück

lich erwähnt ist (8"), wenigstens durch eine entschiedene

Praxis allenthalben anerkannt. Bei bloß temporärer Ver,

Hinderung pflegen die Kirchengesetze den Geistlichen der

Dibces unentgeltlich, oder gegen Entschädigung zu leistende

Aushülfe zur Pflicht zu machen, und das Nähere der An

ordnung den Superintendenten zu überlassen (9). Das

Verhälwiß eines, bei dauernder Verhinderung besonders

bestellten Gehülfen, ist das oben, bei der katholischen Kir

chenverfassung beschriebene, und die dort bezeichnete Be-

fugniß des Kirchenoberen, einen solchen zuzuordnen, wenn

dieß nothwendig wird, und der Geistliche nicht selbst darum

nachsucht, oder selbst im Fall gänzlicher Unfähigkeit, ihn zu

emeritiren, fließt eben so in der evangelischen Kirche auS

dem kirchlichen Aufsichtsrecht. Hingegen kommt hier die

Bestellung eines Vicarius, dem die Seelsorge überhaupt,

(8') Vergl. z.B. Weber, Sichs. Kirche«. Thl.,. Abth.i.

S.5°9.

(y) Vergl. z.B. Weber a.a.O. Tbl.!. Abth. i. S. 4!ö.

Schlegel, Churhaimdvr. Äirchenr. B. 2. S. 41«.
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wegen gänzlicher Unfähigkeit des Pfarrers zur Dienstlei

stung, übertragen wird, eher unter der Form der Verleihung

des Amtes selbst und der Pensionirung des emeritirten

Geistlichen vor, wiewohl die Pension aus den Einkünften

der Pfründe gegeben wird, wenn nicht ein besonderer Pen«

jionsfonds besteht. Bei einer Vacanz, welche durch Tod

entsteht, wird meistens wegen der Ansprüche, welche dir

Wittweu, oder andere Erben des verstorbenen Pfarrers, auf

dessen Einkünfte wahrend einer gewißen Zeit zu haben

pfiegen, nicht durch einen Vitalins, sondern durch Verkei

lung der Geschäfte auf andere Geistliche der Dibces, für

die Verwaltung des Amts gesorgt..

Aus der vorhin (S. ?5i.) bezeichneten Bedeutung der

Kirchengemeinoeu folgt, daß man diesen ohne Rücksicht auf

die besonderen Einrichtungen einzelner Landeskirchen, ver

möge der evangelischen Lehre selbst, gewiße Rechte zuschrei

ben muß, die man ihre natürlichen Rechte, im Gegen,

satz derjenigen nennen kann, welche sie durch die «H ge

führte Kirchenvcrfassung erworbenzhaben (?»« sequi-

«l»). Zu jenen kann nmn außer den schön (oben S. 68«.

S. ?«2 und S. 720 u. f.) bezeichneten Befugnissen, welche

sich bei der Bestellung ihrer Lehrer und der Veränderung

der Kirchenverfassung 'äußern, rechnen, daß sie nicht nur

in allen Fällen, wo es sich um ihre Glaubens» und. Ge

wissensfreiheit handelt, als Corporation ihre Zu

stimmung zu Verfügungen des Kirch ««oberen zu ertheilen

oder zu versagen, sondern auch ebenfalls in jenel Eigen

schaft überhaupt ihr kirchliches Gemeinde'inter.esse
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durch Petitionen bei dem Kirchenoberen zu vertreten be

rechtigt sind. Durch die Kirchenverfassung muß ihre Thä-

tigkeit eine bestimmtere Form erhalten, und durch diese,

mag sie auf der bloßen Observanz oder auf Kirchen

gesetzen beruhen, welche von dem Kirchenvberen erlassen

sind, wird mithin bestimmt, was zu ihren erworbenen

Rechten gezählt «erde« muß.

Durch die Kixchenverfassung wird daher die Form

bestimmt, in welcher eine Gemeinde zu der Bestellung ihrer

Geistliche» mitwürkt. Ein wirkliches Wahlrecht ist nur

hie und da seit der Reformation eingeführt worden' <9").

Häusiger weist jene die aufsehende Behörde (10) an, die

<y') Meistens wird es jedoch entweder durch einen Kirchencon-

vent ausgeübt, oder besteht nur in dem Recht, aus mehre

ren «vn einem Magistrat oder von Kirchenvorstehern vorge

schlageneu Candidaten eine Person zu wählen, wobei ordent-

licherwöise keineswegs alle Mitglieder der Gemeinde, son

dern nur angeseßene Bürger oder Hausväter ein Stimmrecht

' haben. Beispiele finden sich bei ?. L. SoeKinvr, Zu! eccl.

?rote,t. I,, I, ?it. K. z. 14 «z. l^Z. rit. Z8. Des

sen j»> xsrool,. Leer. z. l. Z. Z8. Matthiä, Be

schreibung der Äirchenverf. der Hekzogth. Schleswig und Hol,

stein. S.S». Schlegel, Hannbvr. Kirchenr. Thl.4. S.Z4«.

Wo hingegen die Wahl einem Magistrat allein zusteht, ist

sie aus dem Gesichtspunkt eines Patronatrechts zu betrach

ten, welches von einer Corporation ausgeübt wird. Wergl.

Schlegel a. «. Q. S. 342 «. f.

(lo) Concvrrenz der weltliche» Behörde, die bei de« Geschäf

ten der Superintendenten einwürkt (oben S. 748.), ist hier«

. bei etwas sehr gewöhnliches. E. z. B. Weber, Sächs. Kir

che»^ Thl. ,. Abth. 2. G. ?S8.
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Candidaten, welche von einem Kirchenpatron dem Consisio,

rium prasentirt und von diesem zugelassen worden sind,

oder vermöge des landesherrlichen Verleihungsrechts ein

geistliches Amt erhalten sollen, der Gemeinde durch eine

Probepredigt vorzustellen, und deren ausdrückliche

Erklärung zu verlangen, ob sie gegen die Person, Lehre,

oder Lehen und Wandel etwas einzuwenden habe (11).

Hie und da ist es selbst eingeführt, daß die Gemeinde,

wenn sie keine Veranlassung zu Einwendungen zu haben

glaubt« ihre Zustimmung zu der Berufung durch Aus

fertigung eines Vocationsscheins ertheilt (12); da jedoch

die Erheblichkeit ihrer Einwendungen dem Urtheil des Eon«

sistoriumS unterworfen ist (13), so kann das letztere den

Candidaten für berufen erklären, sofern sich die Gemeinde,

auf erhaltene Belehrung über die Unerheblichkeit derselben,

zur Ausfertigung der Vocation nicht verstehen will. In

manchen Ländern ist die Befragung in neueren Zeiten

außer Uebung gekommen (14); in anderen, scheint sie nie

<>,) Weber a.a.O. Thl. 2. Alth.2. S. 385 n. f. Schle»

g e l, Hannivr. Klrchenr. B. 2. S. 3«>. P r e u ß. L « n d r.

Thl. 2. Tlt.»l. §. 329 u. s.

<l2) I. N. Nuellmoi-, ju' pÄi-oel,. 8ee». 2. 62p. 2. §. 12.

Schlegel «. «.0. In Sachsen vocirt der Patron, wenn die

Gemeinde leinen Einspruch erhebt, oder dieser verworfen wlid.

Weber. !«. «, O< 3hl. l. Abth. 2. S- 732. Thl. 2. Abth. l.

S. 322.

' ^
(,3) S. oben S.7« u. f.

> (>4> Wie ln Hurheffen. Pfeiffer, Kurhes. Hlrchent. §.3l8.

V. 2Y«.
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bestanden zu haben (IS). Da sich das Recht der Gemein

den, einen Geistlichen zurückzuweisen, gegen welchen sie ge

gründete Einwendungen aufzustellen vermag, an sich nicht

in Zweifel ziehen laßt, weil es zu ihren unveräußerlichen

Rechten gezahlt werden muß (16), so sollte hier durch die

Einführung jener Einrichtung die Ausübung desselben ge

sichert werden (17), Auch sollte die Erklärung nicht, wie

eö gewöhnlich geschieht, von sämmtlichen einzelnen Haus

vätern gefordert werden, sondern nur von den Gemeinde

gliedern, welche eines Urtheils fähig sind, und durch eine

angemessene innere Organisation der Gemeinden dafür ge

sorgt werden, daß sie in dieser, wie in anderen kirchlichen

Angelegenheiten durch einen, aus solchen zusammengesetzten

Ausschuß vertreten werden (18). Eine solche Einrichtung

<i5) Lange, gelstl. Recht. Tbl. l. S. 54«.

(>6) S. oben S. 248. Note 12.

<i?) Die Meinung, daß die Consistorien die Kirche verträten,

veranlaßt manche Schriftsteller, dieses Gemeinderecht für über

flüssig zu erklären, und der Mangel einer gehörigen Organi

sation der Gemeinden für die Ausübung dieses Rechts, der

freilich meistens nicht in Abrede zu stelle« ist, es selbst als

nachtheilig zu betrachten. So z. B. Lange a. a, O. Dage

gen halten Andere die negative Stimme, welche einer Gc-

meinde eingeräumt wird, für kein hinreichendes Mittel, ihr

Recht der Mttwürkung bei der Vocation sicher zu stellen,

weil bestimmte Gründe der Weigerung angegeben werden

müssen, an deren formellem Beweis eö leicht fehlen kann.

S. 1. II. Loedmor, jus psrpvk. 8e«t. 3. Lgz>. l.

(18) In Sachsen werden nach der Praris in der Regel nur

die Abgeordneren der Gemeinde befragt, diese selbst aber,
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würde selbst dazu dienen können, die Frage, ob erhebliche

Gründe zur Verwerfung des vorgeschlagenen Geistlichen

(oben S. 70?) vorhanden sind, in den Fallen zu beseitigen,

wo sie am schwierigsten zu entscheiden ist. Wenn ein sol

cher Ausschuß einstimmig aus bestimmten Gründen

dafür halt, daß der vorgeschlagene Geistliche die Achtung

«der das Vertrauen seiner Gemeinde nicht genießen werde,

so dürfte es dem Zweck zufolge, den die Befragung der Ge

meinde allein haben kann, unbedenklich seyn, auf einem

juristischen Beweise der Thatsachen eben so wenig zu be,

stehen, als eine wahre Entscheidung des Kirchenoberen (19)

über die Zulanglichkeit der Griwde eintreten zu lassen, son

dern diese nur für den Fall anzuordnen, daß verschiedene

Ansichten herrschen (20).

nenn sich Verschledenhelt der Ansichten erzielt. Weber

o. a. O. S. 3yc>. D« aber in Sachsen jene Abgeordnete»

meistens aus den Ausschußpersonen bestehen, welche Reprä

sentanten für die bürgerlichen Rechtsverhältnisse der Ge

meinde sind sebendas. S. 70?), so sollten sie, d» dle Fähig

keit, das kirchliche Interesse der Gemeinde wahrzunehmen,

durch ihre Wahl zu jenen Geschäften keineswegs entschieden

wird, wenigstens nicht allein, oder nicht, ohne zugleich beson,

ders für dle kirchlichen Geschäfte gewählt zu seyn, dle Stelle

eines Presbvterlums vertreten.

<iy) Dle Thitlgkeit des Klrchenoberen sollte sich in diese«

Fall nur darauf beschränken, durch Belehrung zu bewüiken,

daß der Widerspruch zurückgenommen werde, wenn er ihn

für unbegründet hält, welches mithin der aufsehenden Be

hörde anheimfallen würde.

(2„) Eine ähnliche Ansicht liegt dem Preußischen Landrecht, in

der Note ,, angeführten Stelle zum Grunde. Eine Ge-
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Die Mitwirkung kirchlick)er Gemeinden zu der Ver

waltung der Kirchengüter, kirchlicher Institute und der Ar

menpflege, ist ihrer Bedeutung als Corporationen so ange

messen, daß sie ohne Zweifel allenthalben eingeführt sey»

würde, wenn man sich bei der Einrichtung der Kirchen

verfassung in Hinsicht dieser Verhältnisse weniger an das

canonische Recht gehalten und vielmehr erwogen hätte, was

den Bedürfnissen am meisten entsprechen würde; hie und

da, besonders in den Städten, ist dieß allerdings gesche

hen; jene Thätigkeit und die Form, in welcher sie statt

findet, muß aber doch zu den erworbene» Rechren der

Gemeinden gerechnet werden (21),

melnde soll auch ohne bestimmte Gründe einen Geistlichen

verwerfen können, wenn zwei Drittel sämmrlicher stimmfähi

ger Gemeindemltglieder darin einig sind, und bei angestell

ter Untersuchung sich nicht finde, daß der Grund ihres Wi

derspruchs einer bloßen Aufwiegelung zugeschrieben werden

müsse; umgekehrt soll auf den Widerspruch einzelner Mit

glieder, der nicht durch erhebliche Gründe unterstützt werde,

keine Rücksicht genommen werden. — Aber die Vernehmung

sämmllicher Mitglieder kann schwerlich de« Verhältnissen der

Kirchengemeinden angemessen gehalten werden, da in der

Regel der größte Thetl derselben aus Personen besteht, die

kein selbstständiges Urtheil habe» können. Ueberdieß wird

die Frage, ob die überwiegende Mehrheit der Stimmen nicht

durch bloße Partelung hervorgebracht werde, eben wegen die

ses Umstände« stlten mit Sicherheit zu entscheiden scyn,

während es bei einem zweckmäßig organisirten Presbvterium

der bloßen Partelung selten gelingen wird, Einstimmigkeit zu

Stande zu bringen.

<!,) Das Nähere s. »nte» im siebente» Buch.
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Dagegen wZre eine Mitwirkung der Gemeinden bei

der Kirchenznchr den Begriffen der Reformatoren von ei«

ner angemessenen Einrichtung des Kirchenregiments ohne

Zweifel entsprechend (22), In der reformirc:« Kirche hat

sie von jeher häufig statt gefunden (2Z) ; in der lutherischen

ist die Ercommunication den Consistvrien vorbehalten und

dabei angenommen worden, daß der Ausspruch desselben

den der Kirche vertrete (24), Hieraus ist zu erklaren, daß

auch bei der bloßen Admonitivn und der Auflegung der

Kirchenbnße, die Rechte, welche den Gemeinden harren bei

gelegt werden können, auf die Superintendenten als die

dem Consistorium zur Ausübung des Kirchenregiments un

tergeordnete Behörde übergegangen sind (25).

Sowohl die natürlichen, als die erworbenen Rechte ei

ner Kirchengemeinde, können auf mehrfache Art ausgeübt

werden: durch einen Ausschuß derselben, durch Beamte,

welche sie sich bestellt, durch die einzelnen Mitglieder der

Gemeinde, welche in eine Versammlung zusammentreten,

um einen Beschluß zu fassen.

Wo die Gemeinden an der Verwaltung der Kirchen«

(22) Vergl. oben S. 682 u. 68Z.

(2Z) Vergl. z. B. Pfeiffer, Kurhess. Kirchenr. §. 62« «. s.

(24) S. oben S. 7?l>

(25) Das Nähere s. unten im vierten Buch, wo sich zugleich

zeigen wird, daß eher Gründe vorhanden sind, die Kirchen,

büße, wo sie als Strafe noch besteht, ganz aufzuheben, als

die ältere Disctplln herzustellen und den Gemeinden dabei

Rechte einzuräumen.
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güter und der Armenpflege keinen durch Herkommen oder

die Kilchengesetze näher bestimmten Antheil haben, sind sie

gewöhnlich gar nicht organisirt. Hieraus eben entsteht die

Folge, daß die einzelnen Mitglieder, wie vorhin bemerkt

worden ist, Behufs der Ausübung ihrer natürlichen Rechte

bei der Bestellung eines Geistlichen, oder wo sonst ihre

Erklärung von dem Kircheuoberen gefordert wird (26),

einzeln vernommen werden müsse», um nach der Mehrheit

der abgelegten Stimmen (27) einen Beschluß der Gemeinde

zu bilden; als stimmfähig werden dabei ordentlicherweise

nur die Hausväter betrachtet (28). Wo der Kirchenobere

nicht selbst die Initiative ergreift, kann der Antrag bei

jenem, die Gemeinde zu versammeln und eine Angelegen

heit, welche das kirchliche Gemeindeinteresse betrifft, zur

Sprache zu bringen, sowohl von dem Geistlichen als

von einzelnen Gemeindegliedern ausgehen; aber ein sol

cher Antrag kann nur für eine Anzeige gelten, daß eine

Veranlassung für das Kirchenregiment vorhanden sey, in

ll6) Z. B. über Veränderungen bei, der Liturgie, wenn es

nothwendig wird, sie darüber zu vernehmen. Vergl. Weber,

Sachs. Klrchenr. Thl. 2. Abth. l. S.?l u.f. Abth.,. T.«o.

?c>5.

(2?) Wenigstens da, wo nicht von Glaubens- und Gewissens

freiheit, sondern nur von den Rechten der Gemeinde als

moralischer Person die Rede ist. In Hinsicht jener Art von

Gegenständen läßt sich nicht allgemein bestimmen, in wie

fern der Widerspruch Einzelner berücksichtigt werden müsse.

Das Nähere wird im 5ten Buch vorkommen.

(28) Vergl. Wiese, Klrchenr. Thl. 3. Abth. ,. S.5l2.
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einer Gemeindeangelegenheit mit Zuziehung der Gemeinde

zu verfügen, zu welcher jene ohne Zweifel berechtigt sind (29).

Vl> daher jener Antrag 'einen Beschluß der Gemeinde zur

Folge haben kann, hängt erst von dem Erfolg der von dem

Kirchenoberen einzuleitenden Berathung ab, durch welchen

sich entscheidet, ob er die Stimme der Gemeinde selbst für

sich hat. Wo diese (nach erfolgter Genehmigung des Be

schlusses von Seiten deö Kirchenoberen) in einer solchen

Angelegenheit fortwährend thatig bleiben soll, muß zugleich

durch eine, von dem Kirchenoberen geleitete Wahl von Re

präsentanten, nach dem Vorbilde der Wahl eines Syn-

dicuö (30), ein Organ gebildet werden, welches jenen Be

schluß auszuführen beauftragt wird (2t).

Gemeinden, welche bei der Armenpflege, der Verwal

tung von Kirchengütern oder anderen Geschäften der Kir-

chenregierung mitzuwürken haben, sind zwar häusig berech,

ngt, Beamte.zu bestellen, deren Thätigkeit jene Mitwür-

kung vertritt, welche unter dem Namen Kirchenvorsteher

(Iuraten, Geschworne, Altarleute, Diaconen u. s. w.) vor

kommen. Daß diese aber überhaupt das kirchliche Interesse

der Gemeinde zu vertreten, Namens derselben bei dem Kir,

l2y) Dleß zeigt sich bei der Visitation, nenn «uch die Ge

meinde nicht ausdrücklich dazu aufgefordert wird.

(3o) Vcrgl. Wiese «. a. O. S. 246.

(3i) In wieweit sie selbstständlg ober nur nach genommener

Rücksprache mit der Gemeinde handeln linnen, hangt «on

ihrer Vollmacht ab.i
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chenoberen Rechte derselben wahrnehmen, oder, wenigstens

ohne besondere Erlaubniß des Kirchenoberen, die Gemeinde

versammeln und Beschlüsse derselben veranlassen können,

welche sie jenem vorlegen, läßt sich daraus, daß sie von

der Gemeinde bestellt werden, noch keineswegs folgern.

Ihre Thatigkeit muß vielmehr auf die ihnen zunächst über

tragenen Geschäfte beschränkt werden, so lang sich nicht zei

gen läßt, daß sie nach Herkommen oder Kirchenverfassung

für wahre Repräsentanten der Gemeinde in allen kirchlichen

Verhältnissen gelten, und auch von diesen Normen hangt

es ab, in wiefern sie in Hinsicht ihrer Amtsthätigkeit von

Beschlüssen der Gemeinde abhängig sind, und noch unter

einer besonderen Controle der Gemeinde stehen oder unab

hängig von dieser unmittelbar der Aufsicht und Leitung des

Kirchenoberen unterworfen sind (32). Beamte jener An,

welche von der Gemeinde nicht selbst bestellt werden (33),

sondern unter Genehmigung der Kirchenoberen von der

Stadt oder Gerichtsobrigkeit, oder auch dem Patron, sind

als Gemeindebeamte überhaupt nicht zu achten, sondern für

Beamte, welche nach den Grundsätzen des canonischen

Rechts von dem Kirchenoberen bestellt werden ; die Mit«

(3l) S. unten das siebente Vuch, bei der Lehre von den Kir-

chengütrrn.

(33) Daß sie v°» der Gemeinde gewählt »erden müsse»,

um für Gemeindebeamte zu gelten, läßt sich hingegen nicht

behaupten, da ihnen auch das Recht der Cooptation vvn der

Gemeinde übertragen sepn lann, wie dieß sehr häusig gesunt

den wird.
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würkung des Patrons entspringt hier aus der Our» Lene»

«eü, und die der Stadt und Gerichtsobrigkeiten ist aus

dem oben (S. 748.) bezeichneten Gesichtspunkt zu beur«

theilen. ., , ,. > ^ ., .

Eine vollkommnere Organisation der Kirchengemeinden,

Behufs ihrer natürliche» und erworbenen Rechte, besteht nur

da> wo aus ihrer Mitte ein Kirchencollegium (Pretzby«

terium, Kirchenconvent, Cvllegium' der Diacönitt) bestellt

ist, welches sie überhaupt in ihren kirchlichen Angelegen«

heilen vertritt, wenn es gleich in einzelnen derselben an die

Zustimmung der versammelten Gemeinde selbst gebunden

seyn kann (24). Ordentlicherweise bestehen diese Collegicn

aus den Geistlichen und einer Anzahl von Mitgliedern der

Gemeinde (35). Die letzteren werden gewöhnlich für eine

bestimmte Zeit gewählt, oder von den abgehenden und blei«

benden cooptirt; auch findet man, daß die Mitglieder der

Gemeinde, welche nach ihren bürgerlichen Verhältnisse» als

Notable anzusehen sind, schon an sich zur Theilnahme au

den Versammlungen berechtigt sind, oder wenigstens bei ein

zelnen Geschäften (Wahlen, Verfügungen über Kirchenein«

künfte u. dergl.) berufen werde« müssen.

(34) .Daß aber, unter ber. Voraussetzung einer gehörigen Ein«

rlchtung des Colleglums, diese Beschränkung wenigstens »ut

in ausserordentlichen Fällen zweamäßlg seyn kann, erhellt

aus dem. was oben (Note 20) bemerkt lst.

(35) Nach einer Verordnung vom lten Jan. »817. für die

Preußischen Staaten, welche diese Einrichtung, die bis da

hin nur in einzelnen Kirchen bestand, auf alle ausdehnt, ge

hört auch der Patron als solcher l» dem Presbvterium.
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Viertes Kapitel.

Die evangelische Kirche unter einem Landes,

Herrn anderer Confession.

I. Juläßigkeit der Conslstvrialverfassung bei Ver-

scht<de«heit der eoangelische» Confession.

I. J. Mose t/ ro» der Landeshoheit im Geistlichen. S. 2«>

I. St. Pütter, rechtl. Bedenken über das Werhältnlß der Lu

theraner und Reformirten in dem Stpplschen Aotheil der Graf

schaft Schaumburg. Gdtt. 1790. 6,1. Auch in dessen Rechts-

föllen. B. Z. THK 4. . ^

Mein Rechtsgutachte» über die Verhältnisse der St. Petri

Domgemeinde in Bremen. Hanno». i3Zi. 8. . .

Bis zum ÄZesivhZlischen Krieden war die Entstehung

einer ReligionSübung der Reformirten, in den meisten

Fällen, gewaltsame Veränderung des kirchlichen Lehrbe

griffs gewesen. Kraft deö Ktrchenregiments waren Lehren,

welche als ein Unterscheidungszeichen der Reformirten gal

ten, zu Lehrvorschriften gemacht worden, ohne auf die Ue-

berzeugung der einzelnen Gemeinden zu achten (1), und

, ., . . „ »enig-

Wergl. über die Pflichte» und Verhältnisse der evangelischen

PreSbvtcrien in dem Preuß. Staate z von L. S ch a a f f. Mäg

de». ,3,8. 8. ^

<i) S. oben S. 277. !?3.

(!)
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wenigstens die kirchliche Ausübung der evangelischen Reli

gion nach der unveränderten Augsburgischen Confession auf

gehoben worden, weil man durch jene Verfügung den

Lutheranern ihre Kirchen nahm. Nur einzelne Gemeinden

vermochten sich bei ihrer bisherigen Religionsübung unter

günstigen Umständen (2), oder durch die unabhängigere

Stellung ihrer Patrone (Z) zu behaupten; einen solchen

Besitzstand suchte man dann durch Landesverträge (4) oder

ähnliche Garantien (ö) zu sichern. Durch ähnliche Mittel

wurde in Ländern, wo die Einführung einer Religions-

Übung der Reformisten (6) ohne gewaltsame Störung der

(!) S« die Lutheraner in der Pfalz. S. das ausführliche bei

Struve, Bericht von der Pfälzischen Kirchen-Historie.

Frankfurt 17:1. 4.

<Z) So in Anhalt die Gemeinden, welche einem rltterschafttt-

chen Patronatrecht unterworfen waren. S. Moser a. a. O.

S. loZ.

(4) So in Anhalt durch Landtagörecesse von 1598. 160z und

16Z5. Moser a. a. O.

<5) So in Churvfalz durch den Westphälischen Friede». 5. ?.

0. Art. 4. §. 19. In Bremen sorgte der evangelische Bischof

Kraft seiner hoheitlichen Rechte in der Stadt und seines

Verfügungsrechts über den Dom, durch einen mit der Stadt

16Z9 geschlossenen Vergleich für die Herstellung und Siche

rung eines lutherischen Cultus im Dom. Bergl. mein Rechts-

gutachten über die Verhältnisse der St. Petrt Domgemeinde

ln Bremen. S. 4<i.

(5) Fälle des umgekehrten Verhältnisses, Beeinträchtigung der

Rcformirten durch Einführung des lutherischen Cultus sind

seltener und meistens nur Folge einer Neaction, nachdem zn-

l. . 49
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lutherischen Religionöübung erfolgt war, dafür gesorgt,

daß sie nicht in der Zukunft durch Mißbrauch des Nefor:

mationsrechts zu einer Bedrückung der Lutheraner führen

möchte (7).

Wo sich die Lutheraner auf solche Weise gegen gewalt

same Störung ihrer Glaubens- und Gewissensfreiheit ge-

. vor der reformlrte Lehrbegrlff den Unterthanen aufgedrungen

worden war. So in der Pfalz, in der kurzen Zwischenzeit

der Regierung des Kurfürsten Ludwig s>5?6— ,d8Z); s.

meine Rechtsgeschlchte Thl.4. §.5,o. So in Anhalt Aerbst

um ibZ5, wo erst durch einen, von Kurbrandenburg vermit

telten Vergleich zwischen den verschiedenen Linien des Hau

ses v. I. is?y, die Rechte beider Confcsflonen auf billige

Weise festgestellt, und seitdem noch weiter ausgebildet wur

den. Moser a. a. O. S. 206. So in der Grafschaft Savn.

Moser a. a. S. S. 228. Selbst in Hanau bestand die Be

einträchtigung, über welche die Rcformirten klagten, wenn

sie gleich zunächst die Folge des Aussterbcns der reformlrte«

Hanau -Münzenbergischen Linie lm I. 1642 war, welcher die

lutherische Hanau- Lichtcnbergtsche Linie folgte, weniger in

entzogenen Rechten, als in der Zulassung der lutheri

schen Religionöübung tn ausgedehnterem Umfang, wie man

aus dem Vergleich sieht, durch welchen das Verhättniß bei

der Confessioncn lm I. ib?« festgestellt wurde. Moser

a. a. O. S. 212.

(7) Hierauf glengcn die Reverfalen, welche Kurfürst Jobaim

Siegmund ,6,5 den Landständen ausstellte: „daß ein jeder

im Lande, der da wollte bei der Lehre Luther's und der

«»geänderten Augeburgischen Cvnfcsfion — verbleiben — auch

niemanden ein verdächtiger und unaufnchmlichcr Prediger

aufgedrungen werden solle." Cyprian, Unterricht von kirch

licher Vereinigung der Protestanten. Beil. 2,.
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sichelt sahen, findet man keineswegs, daß sie, auch schon

vor dem Westphälischen Frieden, die Consistorialver-

fa ssung unter einem Regenten anderer Confession für un-

zuläßig gehalten und auf mehr Anspruch gemacht hätten,

als daß die Consistorial- Personen und Inspektoren ihrer

Confession zügethan seyn müßten.

Hieraus erklärt sich, weßhalb der Wcstphälische Friede

über die bereits begründete Kirchenverfassung evangeli

scher Unterthanen unter einem Landesherrn verschiedener,

aber evangelischer Confession, nichts verfügte, als daß es

bei dem bleiben solle, was durch Landcsverträge oder ähn

liche Normen festgesetzt worden; über die Rechtmäßigkeit

der früheren Ausübung' des Reformationsrechts erst jetzt

noch einen, Ausspruch zu thun, war nach der Lage der

Sache unthunlich (8), für die Zukunft sicherten jene Be

stimmungen, und über die landesherrliche Kirchengewalt au

sich war kein Streit. Ueber die Rechtsverhaltnisse evan

gelischer Unterthanen, wenn der Landesherr künftig ei

ner anderen Confession beiträte, oder die Staats- und Kir-"

chengewalt einem Regenten anderer Confession durch Suc-

cession zufiele, wurden Bestimmungen für nothwcndig ge

halten, deren Inhalt bereits oben (S. 287 u. 288) ange

geben worden ist. Sie sollten verhindern, daß künftig das

landesherrliche Reformationsecht und die landesherrliche

(8) Daher wurde nicht einmal ein Normaliahr für den Um

fang der Nellglonsübung der Lutheraner unter reformlrten

Landesherr« und umgekehrt festgesetzt. S. v. Meiern,

Westphilische Frlebenshandl. B. 6. S. »29 u. f.

49..
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Kirchengewalt oder das Parronatrecht so mißbraucht wer«

den könnte, wie eS früher geschehen war, über Kirchen,

KirchLngürer und kirchliche Institute zu Gunsten einer

anderen Co u/^ssion zu verfügen, oder eine solche Con-

fession den Gemeinden aufzudringen, wäre eS nun indirekt

durch Bestellung von Geistlichen, welche sie durch ihre Lehre

allmählich dazu hinüberzuführen bestimmt wären, oder

direct durch.Lehr- und liturgische Vorschriften. Die Mir-

tel, welche man dazu wählte, waren einzelne Beschrän

kungen des Reformationsrechts und der landesherrlichen

Kirchengewalt. 1) Der Landesherr sollte die einmal be

stehende öffentliche Religionsübung und Kirchenverfaf-

sung der Confession, welcher er selbst nicht angehörte, nichr

verändern, oder über deren Güter und Institute zu Gun

sten seiner eigenen Confession verfügen dürfen. 2) Die

Gesetzgebung in kirchlichen Angelegenheiten sollte nicht bloß

durch die natürlichen Rechte der Kirchengemeinden, welche

aus ihrer Glaubens- und Gewissensfreiheit entspringen,

beschränkt, sondern überhaupt an deren Zustimmung ge

bunden seyn, da die UnVeränderlichkeit der Kirchengesetze,

von ivelcher die Rede ist, nur von der Unzulaßigkeit einer

einseitigen Veränderung verstanden werden kann. 5) DaS

Wahlrecht, welches den Kirchengemeinden eingeräumt wurde,

sollte sie sichern, daß ihnen nicht Lehrer einer anderen

Confession aufgedrungen würden.

Dagegen aber wird dem LLndesherrn anderer Confes

sion ausdrüNich vke" bei der Consistorialvcrfassung begrün

dete landeöheMche Kirchengewalt zngesptt da die
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Gemeinden für schuldig erklärt werden, die von ihn?« ge

wählten Geistlichen und Schuldiener durch ein bestehendes

Consisiorium prüfen und ordiniren zu lassen, wenn dieses

niit Mitgliedern ihrer Religion besetzt sey, und nur im ent

gegengesetzten Fall in Sachen des eigentlichen Kirchen-

regiments ihrer Autonomie überlassen werden (9). < <l

Es ist daher klar, daß dir Kirchenverfassung beider

Confessionen der evangelischen KlrHe'm Delttschländ, ihrer

geschichtlichen Begründung nach, bisher ein« wahre landes

herrliche Kirchengewald anerkannt' hat, auch wenn dieser

anderer, aber doch evangelischer Confession ist< und dabei

leine andere Bedingung macht, als daß jene durch Ktrchen-

beämte ausgeübt werden müsse, welche mit den untergebenen

Gemeinden gleicher Confession sind. Es warb auch nicht ein»

zusehen, wie die Lehre etwas gegen diese Verfassung ein

zuwenden haben könnte, da beide Confessionen bloß durch

Abweichung in einzelnen Punkten des Lehrhegriffs und der

Liturgie verschiedene Kirchen geworden sind, Heide das lan

desherrliche Kirchenregiment an sich anerkennen, mithin

such bei einem Landesherr» anderer Confession alle ihre

Ansprüche befriedigt werden, wenn es entschieden ist, daß

dieser Kraft der ihm zustehenden Gewalt, aus welchen Quel

len sie auch abgeleitet werden kann, weder eine Gesetzge

bung über Lehre und Liturgie aufstellen, noch über Kir,-

<9) Hierauf geht die Bestimmung, daß Gemeinden, die leln

C»nsist,rlum oder Ministerium ihrer Religion vorfinden,

ihre Geistlichen anderwärts prüfen und ordiniren lassen dürfen.
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chcngllter und kirchliche Institute zum Besten seiner Eon,

feision verfugen kann. Diese Gränzen der landesherrlichen

Gewalt, wenn sie auch eine Zeitlang verkannt worden sind,

har der WcstMälzsM.Snede bei der Anerkennung derselben

über Unterrhanen anderer evangelischer Confession voraus

gesetzt, gleichwie sie auch in allen Landesvertragen vor?

ausgesetzt werden, und nur mit diesen Gränzen läßt sich

die Zuläßigkeit der Consistorkalverfassung bei Ausübung der,

selben rechtfertigen.

Die Garantien, durch welche zugleich der WestphZ-

lische Friede diese Gränzen zu sichern gesucht hat, bestehen

aber nicht allenthalben. Für damals schon bestehende Ver«

hältnisse waren sie überhaupt nicht festgesetzt; und selbst da,

«>o sie nach dem Westfälischen Frieden gefordert werden

konnten, sind sie nicht immer in Anspruch genommen

worden. ^ . , . ......

' ' Die Bestimmungen des Friedens waren auch für fünf,

rige Falle nur subsidiarisch, und schloßen daher nicht

aus, daß Landesherrn verschiedener Confession, Kraft des

landesherrlichen Refonnarionsrechts, mir Zuziehung der

Stande, auf ahnliche Weise, wie es schon vor dem West-

phälischen Frieden geschehen war, auch für Verhaltnisse,

welche zunächst nach den Verfügungen des letzteren zu be-

nrtheilen gewesen waren, die GarMtieen der' Glaubens

und Gewissensfreiheit ihrer Landeskirche selbststandig fest

setzen dürften. Denn durch die Zustimmung der Stände

mußte die Frage über die rechtmäßige Ausübung des Re-

formationSrechts eben so gut entschiede« werden können.
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als durch den Westphälifchen Frieden, da jenes in dem letz»

teren als ein Recht der Landeshoheit anerkannt war , so

fern nur nicht die Gränzen der Autonomie überschritte»

wurden, welche die Hleichssiaatsgewalt in Vereinigung mit

sämmtlichen Rcichsständen dabei festgesetzt hatte. Indem

aber anerkannt worden war, daß die früher geschlossenen

Landesverträge fortbestehen könnten, wurde auch der

Grundsatz ausgesprochen, daß die Bestimmungen des West

phälifchen Friedens nur für den Fall gelten sollten, d«ßl

nicht eine Vereinigung zwischen Landesherrn und Stän

den, oder dem Landesherrn und der Kirche (IN) zu Stande

käme, welche die Rechtmäßigkeit der, vermöge des Refor-

<,c>) Velde sind Aach den Worten des Westphällschen Friedens

(oben S. 287. Note 2°.) als elne Norm anerkannt, welche

über dle Rechtmäßigkeit der getroffenen Vestimmungen ent

scheiden könne. Denn der Ausdruck „8ud<!lü" läßt sich nicht

auf die Landstäxdc allein beziehen. Allerdings aber mußte

eine Vereinigung, welche als Vertrag Mit diesen zu betrach

ten war, elne andere Bedeutung haben, als elne Uebercin-

lunft mit der Kirche selbst. In dem Reformatlonerecht liegt

zwar dle Befugnlß, das äußere Gesellschaftsverhältniß einer

Kirche zu ordnen, aber nur, so weit dadurch die Glaubcns-

und Gewissensfreiheit der letzteren nicht beeinträchtigt wird.

S. oben S. 55b. Die Zustimmung der Stände entschied,

daß nach ihrer Ueberzeugung die getroffene Verfügung diese

unangetastet lasse, und sie konnte, ohngcachtet sie dle Kirche

selbst zu vertreten nicht berechtigt waren, doch für genü

gend gehalten weiden, wenn nur die Kirche nicht öffent

lich widersprach. Elne Vereinigung mit der letzteren

selbst wäre dagegen elne ausdrückliche Anerkennung ge

wesen, daß sie ihre Rechte für Hesichert haltt.
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marionsrechtö festgestellten Bestimmungen außer Zweifel

setzte. Daher: sind die Landeöherrn zuweilen im Besitz deS

landesherrlichen, gewöhnlich als ein Patronatrecht behau,

delten Rechts geblieben, auch den Kirchen anderer Confession

Geistliche zu bestellen, weil es durch Landesverrrage aufs

recht erhalten wurde, wie es auch schon vor dem Westfä

lischen Frieden geschehen war, wenn gleich nach diesem

von den Gemeinden ein Wahlrecht hätte angesprochen wer

den können (11).

Wo die Rechte der Kirchengemeinden nach den Garan-

tieen deö^W^^n^^^^A^.WS'^ fiK

(il) Hleher gehören z. B. dle Bestimmungen des Hvmaglalre«

cesses für das Fürstenthum Halberstadt vy« I. 165«, und dle

Reversale» für die Stände des Herzogthums Magdeburg

rom I. lö8c>, durch welche alle Patronatrechte in diesen

Ländern aufrecht erhalte« wurden, ohngeachtet der Art. 7.

des Osnadrücker Friedensschlusses auf diese Provinzen gieng,

da sie erst durch diesen dem Kurhaus Brandenburg zufiele».

Wergl. Lünig, «olleeti« v«vs vvu der mittelbare» Ritter

schaft. Thl. i. S> 962 und 1107.

lll) 5. ?. «. Art. VII. §. ,.: 4t s«, ei n«n sil vel pudli-

cum religio»!» erercitium , Ivze» »ut «oastitutiolle» ee»

elesisstiess , osctevu» !l>i reeevts«, immutsro, vel tem»

z>ls, sekols», Kosvitslis »ut e« pertineiite» rerlitiu, z>«».

»ioves, »tipenclis «rioridu» sckimere, »uorumc^ue »scro.

rum Koinlvibus sckplicsre, vel juris territorial!« oziikc«-

pslig, pstrongtu» sliove liuooun^ue prsvtextu, »uoäitis

minislros slteriu» eovtession» odtruckere, ullumv«

»liuil i rn p eck i m ontuin «ut p r»s ju cki vi um cki»

reete sut inckireete «Iteriu» ssvri» sckkerre.

Lt ut Ksve eonveuti» eo Lrmius «bservotur, llve»t l>o«

>
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ist allerdings die landesherrliche Kirchengewalt in sehr enge

Gränzen eingeschlossen. Die Bestimmung, daß der Landes

herr überhaupt weder direcr noch indirect die Reli-

givnsübung seiner Unterthanen anderer Confession beeins

trächtigen dürfe, macht außer der landesherrlichen Gesetz

gebung in Kirchensachen, durch welche etwas Bestehendes

verändert werden soll, von welcher es der Friede ausdrück

lich anordnet, auch die meisten Verfügungen, kraft der

vollziehenden Gewalt, von der Zustimmung der Kirchenge-

mcinde» abhängig, weil diese überall nothwendig wird,

wo ein Nachtheil für die Religionsübung, das Kirchengut,

oder die Benutzung kirchlicher Institute auf irgend eine

Weise zu besorgen ist. Das landesherrliche Recht der Eon«

fiiin.nic'i, der gewählten Geistlichen kann hier nur auf die

Befugnis; bezogen weide», de», welchem dic gesetzlichen

Eigeiischafrcn für das Amt fehlen, oder dessen Wahl auf

ungesetzliche Weise vollzogen worden ist, zurückzuweisen (lZ).

mutstion!» e»»u , communitstibu» prseientsre , vel

izuse prsesentsixli ju» von KsKeot, oominsre, iclon««»

»ckolsruin st ecclviisrum ministr««, » public« loci c«n.

»i,t«rio et minister!«, »i ejusilein cum prse»entsntidu8

vel nominsvtio»» sunt rel!gi«ni>, vel K«o öeLoivnts, e«

!oe«, ^uem ipsse eommunitste» elegerint, eisi»ing»ll«3

«t «rclioanck«» , stqus s vrinciv« vel liomiv« v««te» »ins

rveuistionv coniirmsoäo». §. z. — L«n,i«t«ri»Ie«, «er«,

rnm vi>itst«rv», pr«ke»ore» »vkvlsrum st sos>lem>»r»m,

tkvologis« et pKil«»««Kiae, o«nni»i eickem relißioni s<l>

s^ict! »int, <zus» K«e temvors o^uvliket in loe« pudlis«

 

<iZ) D»S Bcrhält»iß ist hier ganz, wie nach dem kanonische»
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Die geistlichen und weltlichen Kirchenbeamten, durch weiche

das landesherrliche Kirchenregiment ausgeübt wird, alle bei

den Lehranstalten, welche eine kirchliche Beziehung haben,

angestellten Lehrer, müssen der kirchlichen Confessivn zuge-

than seyn. Der persönliche Einfluß, welchen der Landes

herr auf Verfügungen des Kirchenregiments bei der Con-

sistorialverfassuug hat, wird zwar nicht aufgehoben (14),

aber bei dem ausgedehnten Einwilligungörecht der Gemein

den fast bedeutungslos. !>

Wenn dagegen die landesherrliche Kirchenregierung in

jene bestimmten Granzen nicht eingeschlossen ist, so kann die

Zustimmung der kirchlichen Gemeinden zu Verfügungen der

gesetzgebenden Gewalt, nur für nöthwendkg Schalten wer

den, wo sie entweder schon nach den natürlichen Rechten

jeder Kirchengemeinde erforderlich wird, oder eine directe

Collision zwischen den Rechten der Kirchen verschiedener

Confessivn statt find«, und daher, so lange die Rechtmäßig

keit der getroffenen Bestimmung nicht durch die Einwilli

gung der Gemeinde außer Zweifel gesetzt wird, der Vor

wurf nicht abgelehnt werden kann, daß die GrZnzen der

Recht, bei^Wahlpfrüude». S. mein angeführtes Rechtsgut

achten. S. 99>

(14) Durch Landesverträge kann allerdings die persönliche Thck-

tigkeit des Landesherrn auf ein bloßes Aufsichtsrecht ver

möge des ?us msjeststicum vires sscrs beschränkt seyn.

' So «erfügte z. B. der oben erwähnte Vertrag über die

Rechte der lutherischen Landesherrn der Grafschaft Hanau,

daß der Landesherr zwar in dem Consistorlo gegenwärtig srvn

kinne, „aber so, daß er dabei nichts behi«dere noch ändere."
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landesherrlichen Kirchengewalt überschritten worden seyen,

welche diese beobachten muß, wenn sie auch durch Feiue,^

besonders ausgesprochenen Garantieen sicher gestellt sind.

Aus gleichem Grund muß dann in solchen Fällen jene

Zustimmung auch bei Verfügungen der vollziehenden Ge

walt für nochwendig gehalten werden (15). Bei der Ein

richtung der Consistorien ist wenigstens in Hinsicht ihrer

geistlichen Mitglieder eben so, wie bei den geistlichen

Inspektionen, die Gleichheit der Confession ein unerläßliches

Erforderniß; in Hinsicht der weltlichen Mitglieder pflegt

sie nicht, immer beachtet zu werden, wiewohl sie bei den

Geschäften des eigentlichen Kirchenregiments auch hier be

rücksichtigt werden sollte (16). , ., ,; . ^,7, ,.- ,^ -»

?

ll. Dle Presbvterialvetfassung unter einen» Lk»,

desherrn evangelischer Confessl>n. , , >, .

Der rechtliche Character der Presbyterialverfassung,

welche sich zuerst in der französischen reformirten Kirche

(,ö) Hleher würde z. B. gehören, wenn ein Simultanen», in

einer Kirche zum Besten der Confession des Landesherrn ein

gefühlt werden sollte, wenn eine Gemeinde mit Uebertra,

gung ihres Klrchenguts in eine Kirche der Confession des

, Landesherr» eingepfarrt, jedoch aus diesem Gut ein zweiter-

Geistlicher, ihrer Confession salarirt werde» sollte, u. s.w. ,

(l6) Unter jenen Bestimmungen ist hingegen lein Grund, war

um nicht ein Consistoriilm für beide Confessionen bestellt

seyn linnte. Gewöhnlich sind indessen dle zuncllonen der

weltlichen Mitglieder durchaus für beide dieselben, und nur

die geistlich«« sind für eine Confession bestellt. S. z. B.

Pfeiffer, Kurhess. Klrchenr. §. ,<. , ^l?u <,.r«^l,x,
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gebildet hat (s. oben S. 3t8), läßt sich auf zwei Haupt

punkte zurückführen. Die Rechte des eigentlichen Kirchen,

regiments sind hier von den Rechten des Staats in kirch«

lichen Angelegenheiten ganz getrennt, und die Grundlage

des kirchlichen Organismus zur Ausübung des Kirchenre

giments, wird hier durch die Consistorien ober Presbyterien

gebildet, das heißt durch eine, von jeder Kirchengemeinde

bestellte, auö Geistlichen und Laien zusammengesetzte Be

hörde. Die Verbindung der Gemeinden zu einer Landes,

kirche muß daher durch Vereinigung der Abgeordneten die,

ser Presbyterien zu Synoden begründet werden; die Lehre

der Landeskirchen, welche in ihren Confeffionen diese Ver

fassung für eine „durch Gottes Wort" selbst angeordnete

Einrichtung erklaren (1), bestimmen aber die Gliederung

eines solchen kirchlichen Organismus nicht näher. Er be

ruht daher allenthalben, wo sie besteht, auf der unter Ge

nehmigung des StaatS von einer Landeskirche Kraft

ihrer Autonomie festgesetzten, oder von anderen Landeskir

chen entlehnten Kirchenordnung; namentlich wird erst durch

diese bestimmt, welche Rechte des Kirchenregiments unmit

telbar durch ein einzelnes Presbyterium unter Aufsicht oder

mit einem höheren Entscheidungsrecht der Synoden aus

geübt werden können, und welche diesen ausschließend vor,

behalten sind. Selbst die Zusammensetzung der Preshyte,

<i) Lovks»,» Kslliesvs Art.,?, in der (oben S. 4lZ.) ange

führten Sammlung von VugNstl S.lll.: „es politi» ,!v«

Lollke«!« Selgivs Art. Zo. unten Rote ö.
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rien und Synoden, und die Art, die gewöhnlich fär be,

stimmte Zeit gewählten abgehenden Laienmitglieder der er«

stiren zu ersetzen, findet man nicht auf gleichförmige Weife

bestimmt (2). . .

Daher kann selbst das erste und wichtigste aller Rechte

des eigentlichen Kirchenregiments, die Berufung der

Geistlichen für eine einzelne Gemeinde, eben so wohl einer

Synode als eiUem PreSbyterium, oder der Wahl sämmt«

licher stimmfähiger Mitglieder der Gemeinde überlassen

seyn (2). Nur Streitigkeiten über Lehre und Liturgie, und

Neuerungen in der letzteren können ihrer Natur nach, weil

sie keine Angelegenheit einer einzelnen Gemeinde sind,

bloß Gegenstand der Verhandlungen einer Synode werden.

Wo ihnen außer diesen Geschäften und den Verordnungen

(l) Noch der eben erwähnten ,,ä!«i!pl!n« ' seien auf der Sy»

node von jeder Gemeinde ein Geistlicher mit einem »der

zwei Aeltesten gegenwärtig seyn; nach einem Syn»dalschluß

der Hannoverischen Synode «on 1721 kann aber auch ein

Geistlicher ohne Netteste und ein Aeltester ohne Prediger ab

geordnet werben. Schlegel «.«. O. S. » 73. Das «pres-

byterlum wählt hier die Aeltesten und Dlacone; die Ge

Gemeinde lann aber dagegen Widerspruch einlegen, über

welchen ^daun das Consistorlum entscheidet. Ebenbas.

S. »73.

(3) So z. B. schlägt, nach der Verfassung der Hannooerlschen

reformlrten Kirche, das Presbyterlum der Kirche «ler Eon,

dibaten vor, aus welcher die Gemeinde einen wählt. Schle

gel, Hannivr. Kirchenr. V. 2. S. 173. Anders wird nach

der (oben S. 318) erwähnten äi«oiplin« äo« «ßli,« relor.

n»«e, «erfahre».
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über die äußeren Einrichtungen der Kirchengesellschaft, so

weit sie dem Kirchenregiment anheimfallen, durch die be

stehende Kirchenordnung keine anderen zugewiesen sind, ist

daher die Versammlung einer Synode nur die Folge beson

derer Veranlassungen; Synoden, welche zu bestimmten

Zeiten gehalten worden, sind hingegen nothwendig, wo

ihnen ein kirchliches Aufsichtsrecht übertragen ist, wie es

von den Consistorien und Inspektoren bei dem landesherr

lichen Kirchenregiment ausgeübt wird. Hier findet mau

daher auch die einzelnen Gemeinden auf eine ahnliche

Weise, wie bei der lutherischen Consistorialverfassung , in

Jnspections'Diöcesen vereinigt, welche gewöhnlich Clas-

sen genannt werden, und über den Classen-Conveuten oder

Synoden steht dann eine Generalsynode (4).

Eine Vereinigung von Kirchengememden, welche dem

Staat in Sachen des eigentlichen Kirchenregiments die

oberste Leitung ihrer Angelegenheiten nicht überläßt, mit

hin diesem nur das 5us msjeststieum circ» gacrs zuschreibt,

muß auch manche Angelegenheiten ihrer selbststandigen Ver

fügung unterwerfen wollen, die sie an sich nicht zu jenen

zahlt, weil sie sich nicht wohl von der Ausübung des Kir

chenregiments trennen lassen. Wenn man bloß auf die

(4) So z. B. ln der Verfassung der unlrten reformirten Kirche

der Jülich -Clevlschen Länder, wo die Verfassung der Nie

derländer zum Vorbilde gedient hatte. Vergl. den Receß

zwischen Brandenburg und Pfalz - Neuburg über den Rell-

gionsjustand dieser Provinzen von is??, bei Lünig, Reichs-

archiv. r»r,. »pse. unter Branden bürg S.«44. (?om. v.)
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Lehre der Confeffionen sieht (5), welche die Presbyterial-

Verfassung ihrem äußeren Organismus zum Grunde legen,

gehörte zum Kirchenregimcnt eigentlich weiter nichts als :

t) das Recht/ Lehrer, Aelteste und Diacvnen (die beiden

letzteren, die Laienmitglieder der Presbyterien ) zu beru

fen («); 2) das Recht, für Erhaltung und Verbreitung

der reinen Lehre zu sorgen; Z) das Recht, ein? äußere Ord

nung in der Kirche herznsielleu, welches aber bloß auf die

Liturgie und die genauere Bestimmung der Form bezogen

werden kann, in welcher jenes Berufungsrecht ausgeübt

werden soll (7) Z 5) das Recht der Kirchenzucht, welches,

<5) Die Belgische Confcsslon (bei August! a. o. O. S. 190.)

enthält das Ausführlichste hierüber. Art. Zc>. : Lr««Iimus,

versm Ksn« eevle8ism 8p!ritu«Ii Ms politis, yusm no«

von» verdo »u« ilocuit, gubernsri Gebers: ut villelicet

ministri seu psstore» »int, yui verdum vei snnuncient ot

»scrsmenls sclm!ni8trent: 8eni«rc8 r^uoczue siut et Vis»

eoni, qui cum ?s5tor!Ku3 senatum «^usgi eeclesise con.

8titusnt; ut Ks« rstione vers religio eonservsri, versqus

cloctrins zisgsim vro^iggsri possit, v^uin et nomine» vi-

liosi »pirilusliter «orripisntur, stizue rvt'renenlur:

rsuperikus item et sttlicti», «uiilio et «on,olsti«»v, pro

cuju»lzuv necosüitste «uccurrstur. Use k^uiclem rslivno

rite omni» et or<Iine gersntur in eeelesis, cum vir! Näe.

le» eligentur, jurts rvgulsm sd ^postolo ?sul« in ,us

s<I limotbeum epistols vrseserivtsm.

(S) IKick. Art. 3r.

<7) IKiä. Art. Z2. : Oreäimus inleres, ksusmvis utile et

Konum sit, gukvknstores eeclesise «reinem slic^uem cer.

tum inter «e, Sil eonsorvslionvm «orvorig eevlesisoi in»

8tituer« et »tsdilire, ävkere tsmen eo» stuckios« csvere,
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wie nach den Grundsätzen der Augsburgischen Confeffion,

nur auf die Ermahnung und den Gebrauch der Ercommu-

nication geht (S); K) die Vorsorge für die Armenpflege.

Die bürgerliche Obrigkeit mird dagegen für berufen gehalten,

für äußere Ordnung unter den Menschen zu sorgen, und

zugleich deren unmittelbare Vorsorge für die Kirche in ihren

äußeren Verhältnissen in fo allgemeinen Ausdrücken in An

spruch genommen, daß damit kein bloßes AufsichtSrecht

über die gesellschaftlichen Angelegenheiten der Kirche, son

dern eine Mitwürkung bei denselben bezeichnet wird (9).
 

»s «b n» öeüeetsnt, tzusre LKristu» unieu« msßlster o«,ter

iustituit. Husprovter reiioimus «mnis inveuts Kumsvs,

vmnei^ue lege», «zuse pro eultu Vei, s <zu«oun<ius »n»

irockuoi vossunt, ut iisilem eonsoieutise uii« «mnino

mou« üevincisntur stcsue vouitrlnggutur. Illul! itsizu«

»olum »useipimus, <^uoü sä eonsorvgnäsm et slendsm

ooneorckism »tizus unitstem, «mnes^ue in Oei «deckienti»

retinvnllo«, ickoueum «5t. vvro iuvrimi» rezuir».

tur Lreommuniestio, juits vvrkum vei.

(8) ,,8pir!tusliter« oben Note 5 und das Ende der Stelle in

der vorstehenden Note.

(y) Idiä. Art. Z6. : Horum gutem «slieium est, ut non

m«ö« ourgm gersnt et pro oovservsniZ» politis eieubent,

verum etism ut sscrum tuosntur Ministerium, omoem-

o^ue iäololstrism et »ckultvrium s I>«i cullu sukm«ve«ut

et «vertsutz regnum ^otiokristi ckirugut, LKristi gutem

rezuum promovesnt, «versm^us äeut, ut verbum

Lvsugelii ubiczue prseilieetur, izuo veu» sb uvo^uo^ue,

; prout verdo su« v^igit, Kouorvtur et oolstur. rrseteres,

quilidet — IttsgistrstiKus »udjiei — i!s<zuv okeäire ia

«mnidus, cznse VerK« vei oou »äverssutur, äedet.

(1°)
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Wo sich aber die Preöbyterialverfassung vollkommener

oder unvollkommener entwickelt hat, stellt sich das Verhalt-

niß der Kirche mehr unter dem Gesichtspunkt einer Corpo

ration dar, für welche eine Anerkennung und besonders,

wo sie neben Kirchen anderer Confession besteht, gewiß«

Concessionen gefordert werden. Die Kirchengüter können,

sofern die Kirche als eine im Staat bestehende Cor

poration betrachtet wird, und nicht, wie es bei dem

landesherrlichen Kirchenregiment der Fall ist, die Verwal-

tung ihrer Corporationsrechte unter der Leitung der bür

gerlichen Obrigkeit selbst sieht, nur von jener Corporation

selbst verwaltet werden. Aber die Befugniß hierzu ent

springt nicht aus dem Kirchenregiment, bei welchem auch

in der Lehre der Kirche derselben gar nicht gedacht wird,

sondern aus einer Concession des Staats, indem er der

Kirche als äußerer Gesellschaft Corporationsrechte einräumt.

Hieraus folgt jedoch keineswegs, daß der Staat damit

auch dem Kirchenregiment ein freies, lediglich durch dessen

Autonomie geregeltes Recht der Verfügung und Verwaltung

in Hinsicht dieser Güter einräume; sondern der Umfang

der Rechte des letzteren muß durch Staatsgesetze be

stimmt werden. Die Tätigkeit der Prcsbyterien und Sy

noden kann daher ganz auf ähnliche Weise, wie bei dem

landesherrlichen Kirchenregiment, der Mitwürkung landes,

herrlicher Behörden unterworfen werden.

Die anordnende Gewalt in kirchlichen Angelegenheiten,

sofern sie nicht die Lehre und Liturgie, sondern bloße gesell,

schaftliche Verhältnisse betreffen, wie die Errichtung oder

I. 50
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Aufhebung von Parochieen, die Einrichtung von Schulen

und andere» kirchlichen Instituten und ähnliche Verhältnisse,

wird eben so wenig zu den Rechten des Kirchenregiments

gezählt; nur durch die von dem Staat bei Einrichtung der

Kirchenverfassung gegebenen oder genehmigten Kirchenge

setze kann daher der Umfang der Rechte des Kirchenregi-

ments und die Form der Mitwürkung des Staats bei

deren Ausübung bestimmt werden.

Auf eine wahre Gcrichtbarkeit kann die Kirche auch

bei der Presbyterialverfassuug nach ihrer Lehre keinen An

spruch machen. In Nucksicht des Rechts, Geistliche oder

andere Kirchendiener ihres Amtes zu entsetzen, oder die

Laicnmitglieder der Presbytericn von ihren Functionen z»

entlassen, Streitigkeiten zwischen den Gemeinden nnd ihren

Geistlichen oder Presbyterien, oder über Parochialverhilt-

nisse zu entscheiden, in Ehesache», überhaupt in allen

Sachen , welche nach dem gewöhnlichen Begriff zu den Ge

genständen der Consistorialgerichtbarkcit gerechnet werden,

bleibt daher der Würkungslreis der Synoden und Presby-

terien ebenfalls von der Staatsgesetzgebuug abhängig. Ge

stattet diese einem Presbyterium oder einer Synode ein

Entscheidungsrecht (10), oder bewilligt sie die Errichtung

einer besonderen BeHorde zur Ausübung der Consistorialge-

richtbarteit, welche von der Kirche selbst bestellt werden

(>o) In Hannover entscheidet die Synode über Beschwerden

der Gemeinde gegen ihren Geistlichen, und kann selbst die

Adsetzung gegen diesen verfügen. Schlegel «. «. O. S. >?!.
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darf (11) , so kann er die Berufung an seine eigenen Ge«

richte vorbehalten. Ohne eine solche Bewilligung steht die

Gerichtbarkeit in solchen Sachen an sich den ordentlichen

Gerichten zu, und die Glaubens- und Gewissensfreiheit je

der Kirche kann bei der Ausübung derselben nicht mehr zur

Bedingung machen, als daß Verhaltnisse, bei deren Beur-

theilung die kirchliche Lehre berücksichtigt werden muß,

nach dieser behandelt werden. Allerdings sollte daher durch

die Organisation der Gerichte selbst, oder durch, Zuziehung

von Beisitzern gleicher Confession in einzelnen Fallen (12),

eine Garantie für die angemessene Behandlung solcher Sa

chen bestehen.

Der Gegensatz der Kirchengewalt und des lu» mnfe-

»t»ticum «rc» «»er» ist mithin, wo eine evangelische Kirche

unter der Presbyrerialverfassung besteht, rein positiver Na

tur, sofern man von den Rechten des eigentlichen Kirchen-

regiments absieht. Die Staatsgesetzgebung bestimmt

hier, wie weit die Autonomie in kirchlichen Angelegen,

(il) Wie ln Sachsen nach dem Entwurf zur Organisation der

dortigen reformlrten Kirche, weichet die Bestellung eines re

formlrten Consistorlums mit der gewöhnlichen Consistorlolge-

'richtbarlelt zuläßt. Weber, Sachs. Klrchenr. Thl. ,. Abth. ,

S. 2°5.

(12) Eine sehr zweckmäßige Bestimmung enthält der Note ll

erwähnte Entwurf, der die Reformirteu in Sachen der geist

lichen Gerichtbartcit unter die Landesconsistorlen stellt, so

lange sie sich ein reformlrtes Consistorlum nicht bestellen, in

dem er es den Parteien überläßt, «uf Zuziehung reformirter

Beisitzer auf ihre Kosten anzutragen. Weber a. a.O.

50..
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heiten reicht, welche der Staat durch Anerkennung gewiß«

Corporationsrechte und die Verleihung der geist

lichen Gerichtbarkeit in gewißem Umfang, mit dem durch

die Presbyterialverfassung begründeten selbstständigen Kir«

chenregnnent verbunden hat. Wie bei den Verhältnissen

der katholischen Kirche (oben S. 564.), wird daher durch

jene Gesetzgebung entschieden, in welchen rein-bürgerli

chen Angelegenheiten von dem Kirchenregiment unter Auf

sicht des Staats verfügt werden kann ; die Angelegenheiten

des eigentlichen Kirchenregiments bilden die rein geistlichen

Angelegenheiten, bei welchen eine Gesetzgebung des Staats

überhaupt nicht statt findet, sondern dessen Thatigkeit sich

bloß auf das Schutz- und Aufsichtsrecht beschrankt; die An

gelegenheiten gemischter Natur werden hier eben so durch

ihre bürgerliche Beziehung ein Gegenstand der Tä

tigkeit der Staatsgewalt, und der Umfang der Rechte,

welche dieser vermöge jener zustehen, ist der nehmliche,

wie er schon oben für die Verhältnisse der katholischen

Kirche bezeichnet worden ist. Die Aufsicht in Hinsicht der

Verfügungen der Synoden wird in Deutschland, wo die

Presbyterialverfassung besteht, ordentlichenveise durch die

Gegenwart eines landesherrlichen Commissanus, wiewohl

ohne Stimmrecht, ausgeübt (13).

Die Entstehung der Presbyterialverfassung setzt aller

dings nicht wesentlich einen Landesherrn verschiedener Con-

feffion voraus. Sie hat sich aber bisher nie unter anderen

(,3) Schlegel a.a.O. S. i?5.
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Verhältnissen und besonders nie anders <>«ls 7 iir«fi?Icheu

Landern gebildet, wo die Verfassung der Kranzdsifchen oder

niederländischen reformirten Kirche auf H« Bildung v^der

kirchlichen Einrichtungen Einfluß gehabt hat ES

fehlt selbst nicht an Beispielen, daß sie, wo, siez'Mer ei

nem katholischen Landesherrn entstanden war, «izter, einem

evangelischen Nachfolger in eine bloße, Psodisicatwn der

Consistorialverfassung übergegangen ist (IL^-,,^-,^ '

lll. Die Consistorial- und PresbyterialVerfassun^

unter einem Landesherrn katholischer Religio«.

Eine längst entschiedene Frage über die obersten Episcopalrecht,

der protestantischen Kirche, von neuem erörtert durch vr. F.

Nürnb. >8zZ. 8.
><>'<>!,.!. , ,1 Ii', , )

Die Consistorialverfassung findet sich, so wie sie unter

(14) Das) Älteste Beispiel Ueten die Jülich - Clevischen L/in^er

dar', wo" bis zum Jahr iöo? ein katholischer Landesherr re»

gierte^ und sich die reformlrte Kirche ftüher als die luthe°

^.i' - rische eine Organisation ohne ßitthun des Landesherrn gab,

tudem sie seit ,58e> Presbyterten, ,Propincial- und Genera^

synoden nach dem Muster der benachbarten Niederlande eiy-

führte. Die Cousistorkakverfassrmg war hier denUmstände»

u«ch nicht wohl möglW' «i!i.<m', , . , , . "

(15) So in der Grafschaft Mark, wo die Lutheraner die Zet

.,. den reformirten Kirchen schon bestehende PresKyterialxerfas-

sung seit 1Ü12 auf' ihre Kirchen übertrugen, nachher aber

ünter Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, «n'rtt

Beibehaltung dieser Synoden und Preöbvterien als klrchli^

chcr Behörden, ein bischöfliches Recht ihres Landesherr,,

anerkannten. S. Ueber die äußer? Einrichtung der lutheri,

. lchcn Religionsgesellschaft in der Grafschaft MaH ,798. S. .
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LandKSHsrrn e>a«gelischer Confession besteht, der Form

nach auch «nur Landeöherrn katholischer Religion beibe

halten, oder eingeführt. . '

Die Berechtigung, sie vermöge deö Reformationsrechts

einzufiMeir; käßr sich ohne Zweifel darauf stützen, daß nicht

nur die Landeskirchen, sondern selbst die gesammte evange

lische MligÄrishartri, bie Beibehaltung der einmal bestehen

den Consistoriakverfassung auch nach einer Religionsveran-

derung des Landesherrn unter gewißen Bedingungen

fn"r ^uläßig gehabten haben (1). Denn hieraus geht her

vor, daß die öehre der Protestanten, sofern nur diese Be-

dlWngen dabei beobachtet werden, gegen eine solche Ver

fassung WtS einzuwenden 'Wen könne, mithin auch ei»

Regent keines Eingriffs in die 8aors interna beschuldigt

werde,? 5'onttt , wenn er bei der MfNahn« der evangelischen

Kirche die Einführung dieser Verfassung zur Bedingung

maHt. "Äur/wo euie iittd^eÄerfassung unter 6en1 Schutz

des Westphalischen Friedens bereits, bestand, hatte sitz frü

heren nicht an deren Stelle gesetzt werden können,, und

Mlrde auch nur eingeführt «erden können, sofern das

Jus 'irAiHnoaK nicht^du'r^,^le Fetzt^ bestehenden Garantieen

der Staatsverfassung einzelner Länder beschränk, ist, oder

:l«ch de» Bedingungen derselben ausgeübt würde (2). , ,

Die .Bedingungen, unter' welchen die Conststorial-

Verfassung miter einem katholischen Regenten bestehen, Hann,

S. oben S.Zi4,^H,^ ^ , ., ^

(i) S. oben S.Z82 bls ZS« ., - . . i. - , ^
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lassen sich leicht aus den Thatsachen ableiten, durch welche

dieses Verhältniß zuerst entstanden ist.

Der Ursprung der Ansicht, daß es solche geben könne,,

ist ohne Zweifel darin zu suchen, daß sich nach den Grund,

sätzen des Westphälifchen Friedens bereits ein ähnliches

Verhältniß da fand, wo die evangelischeu Unterthanen ei«

nes katholische» Landesherrn nach dem Besitzstand dei

Jahrs 1624 berechtigt waren, sich selbst ein Consistorium

mit einem, durch diesen zugleich bestimmten Würkungekreis

zu bestellen (3). Ohngeachtet man in einem solchen Fall

über die Form übereinkommen mußte, in welcher jenes

Bestellungsrecht ausgeübt werden sollte (4), wurden doch

diese Consistorien wie landesherrliche behandelt, und ver

fügten im Namen und unter Autorität des Londesberru.

<^ waren aber in Hinsicht ihrer Verfügungen völlig un

abhängig; die Mitwürkung des katholischen Landesherrn

besch^nkte^M^hlb^auf eim. TAigkeit, die aus dem

<3) I. r. 0. Hrt. 5. §.3l. vergl. oben S. 3lo.

(4) In Hildcshcim z. B. wurde durch den Consistorlalreceß

von i55>, welchen Bischof und Capltel mlt den evangelischen

Landstänben schloßen, festgesetzt, daß zu jeder Stelle im Con

sistorium zwei Personen von den Ständen priscntlrt wer

den sollen, von welchen der Bischof eine wählen müsse.

Moser, von der Landeshoheit im Geistlichen (S. 717).

Eine ähnliche Form wurde im Stift Osnabrück für die Zelt

festgesetzt, wo der Bischof katholischer Religion seyn würde;

nur geschah die Errichtung eines Consistorll hier bloß ver

gleichsweise, da im Jahr <Kl4 lein evangelisches Consistorium,

wohl aber evangelische Rellglonsübung in bedeutendem Um»

fang bestaube» hatte. Moser a. «. O. S. ?Zo.
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Schutz- und Aufsichtsrecht hergeleitet «erden konnte (5),

und nach den Schranken, welche seinem Reformationsrecht

durch den Westphälischen Frieden gezogen waren, von

sehr beschränktem Umfang seyn konnte, zumal, weil er den

Umfang des Würkungskreises der Consistorien, insbeson

dere in Rücksicht der geistlichen Gerichtbarkeit, nicht ver

ändern durfte.

Ganz dasselbe Verhältnis) dachte man sich, wenn ein

katholischer Landesherr, der in einem evangelischen Lande

zur Regierung kam, das Versprechen gab, die Religions«

Übung und Kirchenverfassung nicht zu ändern, und zugleich

die Ausübung der landesherrlichen vorbehaltenen Rechte in

Consistorial - Angelegenheiten, durch eine besondere Voll

macht einem evangelischen Geheimenrath unabhängig von

seiner persönlichen Einwürkung übertrug. Man betrachtete

daher auch als nothwendig, daß der bisherige Wirkungs

kreis der Consistorien fortbestehen müsse, wie dieß schon in

der Bestätigung der Kirchenverfassung lag, und bezog die

(5) Au« diesem Gesichtspunkt erklirr es sich , daß bei dem Hll-

deshelmlschen Consistorlum dem bischöflichen Kanzler das Recht

eingeräumt wurde, den Sitzungen beizuwohnen, und in Sa»

chen, in welchen er es „Gewlssenshalbcr Vermöchte" mit zu

votlren. S. Moser a.a.O. Denn dlcß mußten hiernach

gerade die Sachen seyn, welche als rein bürgerliche oder ge

mischte zu betrachten waren, wo 'folglich die Thätiglcir der

Staatsgewalt vermöge der Kirchcnhohelt von keiner Kirche

abgelehnt werden kann. Da aber zugleich festgesetzt wurde,

daß stets Mehrheit der Stimmen entscheiden solle, st wurde

dieses Recht in sehr enge Grinzen einseschlossen.
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Noth»vendigleit zu den Verfügungen, welche bei der Eon«

sistorialoerfaffung dem Landesherr« vorbehalten sind, !«in<

unabhängige Behörde z» bevollmächtigen, allf den ganzen

Umfang der landesherrlichen Kirchengewalt, nicht bloß auf

die Rechte des eigentlichen Kirchenregiments (6).

Ohne die Ansprächt- der Kirche auf Unabhängigkeit von

landesherrlichen Verfügungen in kirchlichen Angelegenheiten,

gegen die Lehre von der Kirchengewalt nach den Grund

sätzen der Reformatoren weiter auszudehnen, als man sie

nach diesen rechtfertigen kann, läßt sich hieraus zwar kei,

neswegs ableiten, daß die Aufhebung des persönlichen Ein,

flusses eines katholischen Landesherr» in diesem Um,

fang schlechthin für nothwendig gehalten werden müssen

  

(6) Daher elthellte der katholische Herzog Carl Alerander von

Würtemberg >7^4, ln Gemäßhelt der Reversallen, die er

ausgestellt hatte, seinem Geheimenrath Vollmacht: „alle und

jede, die evangelische Religion, das Kirchen- und dahin ein

schlagende Oeconomle- und Police! -Wesen betreffende Ange

legenheiten, nach dem Crempel von Chursachsen, allein und

ohne Anfrage zu besorgen; es conceinlre nun solches allein

Unsere Lande, ober das geslmmte Evangelische Wesen in-

und ausserhalb des R. Reichs; gestalten Wir dann auch Un

sere Collegi« und Gesandtschaften zu alleiniger Erstattung

ihrer Berichte an Euch und Cure darauf zu erthelleube

Reichs- und Landes -Grundgesehmäßige Bescheide angewiesen

haben wollen — ." Aehnllch lauten alle Neversallen, die bei

Relistonsveiänderungen ln ursprünglich evangelischen Ländern

auegestellt worden sind, selbst die neueste Erklärung des Her

zogs von Sachsen- Goth« v. I. i8ll. Bergt, die oben an

geführte Schrift: Eine längst entschiedene Frage ».s.w.

S. 83 - 88.



79« V. III. Abschn. II. Evangelisch? Kirche.

wenn unter ihm die Consistorialverfassung bestehen soll.

Man darf aus jenen Festsetzungen nur die Anerkennung

des schon oben (S. 68Z.) angedeuteten Grundsatzes folgern,

daß die evangelische Kirche bei der Feststellung ihres gesell

schaftlichen Verhältnisses, wenn sie nicht Vas Kirchenregi»

ment dem Regenten selbst zugestehen kann, auf Autono

mie in einem gewißen Umfang eben so wohl Anspruch

habe, als die katholische Kirche, welche diesen unbedingt

macht. Die Granzen jener Autonomie aber wurden früher-

hin, ig de« einzelnen Fällen, wo sie bei dem Uebergang

eines Landes, in welchem die Consistorialverfassung bestand,

an einen Lanoe«herrn katholischer Religion ausdrücklich

festgesetzt wurden, allerdings weiter gezogen, als sie die

Kirche selbst in Anspruch genommen haben dürfte, wenn

man eine besondere, den Synoden bei der Presbyterialvn-

sassuqg ,ähnliche Behörde zur Ausübung des eigentlichen

Kirchenregiments bestellt hatte, und nur zu bestimmen ge

wesen wäre, welchen WürkungskreiS diese in Hinsicht an

derer Bestandtheile der landesherrlichen Kirchengewalt er

halten solle (b"). Was ihr von diesen Rechten beigelegt

worden wäre, hätte, mit' jenen Rechren des Kirchenregi-

<6') Hiernach ist es von selbst klar, welche Bedeutung die

Presbvterialvcrfassung haben würde, wenn sie kraft des Re-

forMationsrechts »vn einem katholischen Landesherrn einge

führt würde. Die Ansprüche der Kirche auf den Umfang ih

res Autonomierechts, würden sich nach dem Note 10 bezeich

neten Grundsatz richten. Nur K der Bestellung der Ve,

' hixde 'lige der Unterschied.
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ments zusackmengenommen, eine, der Jurisdiction im Sinne

des «»nonlschen Rechts ähnliche Gewalt gebildet, welche

der Kirche selbst vom Staat zugestanden worden wäre;

alle Rechte, die nach dem Begriff der Kirchenhoheit, wie

man ihn bei den Verhältnissen der katholischen Kirche auf«

faßt, einem Regenten in Hmsicht dieser zugesprochen wer-

den, hätten dann einem solchen katholischen Landeshern»,

auch in Hinsicht auf die evangelische Kirche zugestanden

werden müssen, ohne seinen personlichen Einfluß bei

ibrer Ausübung einzuschränken ; aber auf diese Rechte al«

lein hätte sich dann auch die Thätigkeit der landesherr,

llchen Behörden überhaupt beschränkt.

> Die Bedingungen, unter welchen man sich die Consi,

storialverfassung unter einem katholischen Landesherrn seit

der Entstehung dieses Verhältnisses als zuläßig gedacht hat,

werden daher nicht genau und nicht vollständig ausgedrückt,

wen» man sie so bezeichnet, wie es gewöhnlich und noch

Von dem neuesten Schriftsteller über diesen Gegenstand ge

schieht. Nach diesem (7) gestattet die Staatspraris , daß

die Episcopalgervalt, wenn sie einmal mit der Staatsgewalt

verbnndcn ist, auch unter einem durch seine persönliche Re-

liqimiüeigenschaft zur Ausübung derselben unfähigen Regen

ten, mit dieser verbunden bleibe; er kann sie aber eben da

her nicht persönlich ausüben, sondern muß sie an Prote

stanten übertragen, welche, Kraft immerwährender

Vollmacht, zwar im Namen des Regenten, aber ohne

<?) S. i»le gedachte Schrift „elne längst entschiedene Fr««"

S. 8«.
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alle Einwürkung desselben oder seiner katholische» Räche,

die zunhcligcwalr anvznüben haben. — Denkt man sich

hier unter den Eviscopalrechten bloß die Rechte, welche das

eigentliche Kirchenregiment ausmachen, so beschränkt man

die Autonomie der evangelischen Kirche auf eine Weise, wie

eS bei den früheren Vorgängen, wo die evangelische Kirche

«ach der deutschen Reichsverfaffung ihre Rechte bei Reli-

gionsveränderungen zu sichern im Stande war, nie ge

schehen ist; dehnt man dagegen den Begriff der landesherr

lichen Kirch«ygewalr auf alles aus, was ein evangelischer

Landesherr in Kirchenfachen zu verfügen berechtigt ist, so

spricht man dem katholischen Regenten weniger Rechte zu,

als die evangelischen Landesherrn über ihre katholische Lan

deskirche allenthalben ausüben. Auch findet sich mit Aus

nahme der Länder , wo die Staats - und Kirchenverfassung

auf jenen bei einzelnen Religiousveränderungen festgesetzte«,

ausdrücklichen Garantieen noch, jetzt beruht (S), der

persönliche Einfluß des Landesherrn keineswegs in diesem

Grade beschränkt (S). '

<8) Nach der Würtemberglschen Verfassungsurknnde'b. I. >3iy

. §. 76. sollen, im Fall, künftig der Kö»is ^intt r änderen als

der evangeljschkn.Confession zugethan wäre, „in Hinsicht auf

dessen Episcoxalrechte, die dahin gehörigen Bestimmungen

^' ' der frühern' Religivns-Reverfalen" eintreten.

' (9) So beschrcknikt sich, nach dem Baierischen Edlct über die

: ! inneren kirchlichen Angelegenhelten der protestantischen „Gc-

sammt- Gemeinde" im Königreich, welches einen Theil der

Werfassuogsurkunde von 1818 bildet, der Würkungskrels bcs

Ober.LonsistvriuniS, welches die Epifcopalrechte ausüben soll.
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Consistorialverfassung, nach der Analogie des )u«mnje8t»-

«lelm^eirc» »»er», bei den Verhältnissen der katholischen

Kirche bestimmen. Diese stellt sich, ohne Rücksicht auf die

Religion des Landesherrn, dem Staat als eine besondere

Gesellschaft gegenüber, welche durch ihre eigenen Oberen

regiert wird; eine gleiche Stellung muß die evangelische

Kirche in Anspruch nehmen, wo sie sich unter der Herr»

auf: die Aufsicht über Kirchenverfassun«, Klrchenordnung,

Dlsclplln, Lehrvortrige, Amtsführung und Betragen der

Geistlichen, Prüfung, Ordination, Anstellung und Beförde

rung der Candldaten, Crthellung des Religionsunterrichts

in den Schulen, Cultus, Liturgie und Ritual, Purlsicatlo-

neu und Dlsmembrallonen der Pfarrelen, Erledigung und

Wlederbesetzung der Pfarrstellen und anderer Klrchendienste,

Invesl^tur der Geistlichen, Synodal- und Diöcesanverhältnisse,

> Dispensationen, Pforr-Wlttwen- und Pfarr- Pensionsanstal

ten, Fatlrung und Veränderung der Pfarrelnkünfte. — Hin»

gegen gehören zur Competenz der Krelsreglerungen und des

Ministeriums des Inneren, mithin zu den Geschäften, deren

Behandlung von der aller anderen Regierungsgeschäfte nicht

verschieden ist, alle Gegenstände, welche die Aufrechthaltung

der Rellglonsedicte und der Verordnungen über die öffentli

chen und bürgerlichen Verhältnisse der religiösen Gemeinden

und Körperschaften, die Handhabung der gesetzlichen Glänzen

zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt, die Bewahrung

und Vertretung der landesfürstllchen Rechte und Interessen

in Bezug auf die Kirchen aller Confessionen und deren An

stalten und Güter, die Handhabung der gesammten Rell,

glons- und Kirchenpollcel in allen Beziehungen, und beson

ders in Rücksicht auf alle äußeren Handlungen der Klrchen-

«emeinden und ihrer Angehörigen betreffen.
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schaft eines katholischen Regenten befindet, und daher das

Recht der Autonomie in ihren gesellschaftlichen Verhält-

nissen überhaupt nicht aufgeben kann. Gesteht sie auch

dem Laudesherrn nach dem einmal bestehenden Gebrauch

das Recht zu, die Behörden zu ernennen, durch welche

die Kirchenregierung geführt wird, und hält sie ihre Autonomie

gesichert genug, wenn diese mit Personen ihrer Confession

besetzt und in höchster Instanz von dem persönlichen Ein

fluß des Landesherrn unabhängig sind, so muß sie wenig

stens für diese einen Würkungskreis fordem, welcher

der Natur jenes Autvnomierechts entspricht (10).

Die erste Bedingung eines landesherrlichen Kirchen-

rcgimcnts i'ibcr die evangelische Kirche, wenn der Regent

katholischer Re!^0^.il^.Vuß^gher^eine dieser Autonomie

entsprechende Sondenmg der Rechte, welche als Ausfluß

des 5us msjeststivuin vires 8«cra betrachtet werden, von

<i«) Allerdings rönnen diese Ansprüche nur auf den Fall be

zogen werden, wenn die evangelische Kirche einen Anspruch

auf öffentliche, unbeschränkte Rellgionsübung, mithin

auf Corporationsrechre hat. Für de» entgegengesetzten Fall

lassen sich nur die schon eben (S. Z12 und ZiZ) bezeichnete«

Grundsätze anwenden ; ein vom Landesherrn kraft des Refvr-

mationsrechts bestelltes Consistorium könnte mithin in alle«

Sache», welche nicht das eigentliche Kirchenregiment betref

fen, auch unter eine gewöhnliche Regierungsbehörde gestellt

werden, und nur in Beziehung auf jene würde die oberste

Behörde mit der Kirche gleicher Confession, und in Hinsicht

der Einflüsse des Landesherrn oder seiner Beamten anderer

Confession, unabhängig seyn müssen.
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den Rechten der Kirchengewalt seyn, welche der von dem

Landesherr« zwar bestellten, aber in ihren Verfügungen

von ihm unabhängigen Behörde übertragen werden sol

len (11). Aus der Consistorialverfassung, wie sie unter

einem evangelischen Regenten besteht, lassen sich die Glän

zen jener Rechte nicht abnehmen, weil hier, wie oben

(S. 715 u. f.) gezeigt worden ist, nur eigentliches Kirchen-

regiment und <lu» m«je«t»ticum oiic» »acr» einander entge

genstehen. Sie sind aber demohngeachtet leicht gefunden.

Die Geschichte setzt außer Zweifel, welche Rechte der bi,

schdstichen Jurisdiction aus der Verleihung des Staats ab

zuleiten sind, und welche dagegen die christliche Kirche, so lang

sie sich dem Staat als eine besondere Gesellschaft gegenüber,

stellen mußte, stets ihrer Autonomie vindicirt hat. Da

hin gehört außer den Rechten, welche in dem eigentlichen

Kirchenregiment enthalten sind, auch das Recht, den inne,

ren Organismus der Kirche zu bestimmen, mithin die Er

richtung und Aufhebung von Kirchengememden und Paro-

chieen, kirchlichen Schulen und ähnlichen kirchliche» Insti

tuten, die Errichtung und Veränderung der Kirchenbene«

sl» Vergl. übe, das liturgische Recht evangelischer Landes

fürsten ein theolo«. Bedenken von Paciflcus Slncerus

<Gött. 1814. 8. S. ?l). Wenn aber dlese Trennung, wle

hler angenommen wird, sich nur auf das eigentliche Kirchen«

reglment bezöge, so würde der berühmte Verfasser, welcher

die Consistorialverfassung unter einem katholischen Regenten,

wegen jener Sonderung, für eine Verbesserung dieser Ver,

fassung hält, ln den Resultaten schwerlich seine Erwartung

befriedigt sehen. Vergl. oben S. 714. Note ü.
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fielen, das Recht, Kirchendiener wegen kirchlicher Vergehen

zu suspendiren oder abzusetzen, und die Verwaltung der

Güter dee Kirchen und kirchlichen Institute. Diesen Wür-

kungskreis muß daher die evangelische Kirche für die ihr

vom Regenten bestellten Consistorien und für die oberste

zur Ausübung der sogenannten Episcopalrechte bevollmäch

tigte, unabhängige Behörde in Anspruch nehmen. Dem

Landesherr« selbst kann in diesen überhaupt kein Verfii«

gungsrecht zugeschrieben werden, außer sofern es aus dem

kirchlichen Majestätsrecht abgeleitet werden mag, mithin

nach denselben Grundsätzen, wie es bei der katholischen

Kirche ausgeübt wird. Die eben bezeichneten Angelegen

heiten gehören theils zu den rein geistlichen, theilS zu den

gemischten; hierdurch wird daher auch bestimmt, welche

Art der Thatigkeit aus der Kirchenhoheit gerechtfertigt wer

den möge, und in welchen Gränzen sie sich halten müsse (12).

Wenn^die oberste, zur Ausübung der Episcopalrechte be

stellte und dadurch

der persönlichen Einwürkung des Regenten oder eines

Staatsbeamten katholischer Religion unterworfen wird (13),

so kann dieß mithin nur auf eine solche Ausübung des

kirchlichen SchM- um) .Aussichtsrechts .bezogen werden,

wenn durch diese Unterordnung nicht die Bedingungen wie

der aufgehoben werden sollen, unter welchen allein die

evau-

<ll) Vera!, oben G. 564. und S. 566 u. f.

<<3) Wle das Note ? angeführte Balerische Cdlct das ober«

Consistoiium unter das Ministerium des Inneren stellt.
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evangelische Kirche ein landesherrliches Kirchenregiment an

erkennen kann.

Die rein bürgerlichen Angelegenheiten (14) der evan

gelischen Kirche müssen dagegen, wo nicht die Staats

verfassung den persönlichen Einfluß des Regenten katho

lischer Religion beschrankt, eben so behandelt werden kön

nen, wie diese Angelegenheiten unter einem Regenten evan

gelischer Religion behandelt werden, wenn sie bei der katho

lischen Kirche vorkommen. Die evangelische Kirche kann

daher ihre Ansprüche nur darauf beschränken, daß bei der

Berathung auch ihr Interesse hinreichend vertreten wer

den möge, welches gesichert ist, wenn auch Rathe ihrer

Religion an derselben T heil nehmen; die Entscheidung

kann sie so wenig dem Regenten entziehen, als diesen auf

die Berathung mit Mitgliedern der Kirche allein beschrän

ken wollen.

(14) Vergl. oben S. 565.

I. 51
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